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Grundlagen 1 

1 Grundlagen 

1.1 Einleitung 

Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, wobei die wirtschaftlichen, 

sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 

 

Der Managementplan basiert auf der Erfassung (Ersterfassung oder Aktualisierung) von 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL und von Artvorkommen nach den Anhängen II und IV der 

FFH-RL sowie nach Anhang I der V-RL und deren Lebensräumen sowie einer Bewertung ihrer 

Erhaltungszustände und vorhandener oder möglicher Beeinträchtigungen und Konflikte. Er dient der 

konkreten Darstellung der Schutzgüter, der Ableitung der gebietsspezifischen Erhaltungsziele sowie der 

notwendigen Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung bzw. zur Wiederherstellung günstiger 

Erhaltungszustände. Des Weiteren erfolgt im Rahmen des Managementplanes die Erfassung weiterer 

wertgebender Biotope oder Arten. Da die Lebensraumtypen (LRT) und Arten in funktionalem 

Zusammenhang mit benachbarten Biotopen und weiteren Arten stehen, wird die naturschutzfachliche 

Bestandsaufnahme und Planung für die gesamten FFH-Gebiete vorgenommen. 

 

Ziel des Managementplanes ist die Vorbereitung einer konsensorientierten Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen. 

 

Der hier vorliegende Managementplan ist für folgende Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) 

erarbeitet worden: 

 

 Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ (EU-Nr. 4245-301), 

 Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ (EU-Nr. 4446-301), 

 Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ (EU-Nr. 4345-303), 

 Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ (EU-Nr. 4345-301), 

 Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ (EU-Nr. 4546-302), 

 Nr. 553 „Große Röder“ (EU-Nr. 4546-303) und 

 Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ (EU-Nr. 4547-303). 
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2  Grundlagen 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Natura 2000-Managementplanung im Land Brandenburg basiert auf folgenden rechtlichen 

Grundlagen in der jeweils geltenden Fassung: 

 

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL): Richtlinie 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 

vom 22.7.1992, S. 7), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 29. September 2003 (Abl. EU Nr. L 284 S. 1), 

 

 Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), geändert durch die 

Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 

2001 (Abl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1), 

 

 EG-Hochwasser-Richtlinie (EG-HWRL): Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 

(ABl. L 288/27 vom 6.11.2007), 

 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft seit 01.03.2010, 

 

 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV): Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 22 des 

Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 

 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I/09, [Nr. 51], S. 2585), in Kraft seit 01.03.2010, 

 

 Bundeswaldgesetz (BWaldG): Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der 

Forstwirtschaft vom 02. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Kraft seit 03.08.1984, 

 

 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG): Gesetz über den Naturschutz und die 

Landschaftspflege im Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 

(GVBl. I S. 350), zuletzt geändert am 29.Oktober 2008 (GVBl. I S. 266), 

 

 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG): in der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Dezember 2004 (GVBl. I/05, [Nr. 05], S. 50), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

07. Juli 2009 (GVBl. I/09, [Nr. 12], S. 262, 270), 
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 Landeswaldgesetz Brandenburg (LWaldG): Waldgesetz des Landes Brandenburg vom 20. April 

2004 (GVBl. I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 

(GVBl. I/09, [Nr. 08], S. 175, 184), 

 

 Biotopschutzverordnung: Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen vom 26. Okt. 2006, 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil II, Nr. 25, S. 438-445. 

 

 

Für die im Planungsraum festgesetzten Schutzgebiete gelten im Weiteren folgende Verordnungen und 

Beschlüsse: 

 

 NP „Niederlausitzer Heidelandschaft“: Erklärung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Raumordnung Brandenburg vom 09.05.1996, in Kraft seit 30.05.1996, 

 

 NSG „Alte Elster und Riecke“: Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages Cottbus vom 25.03.1981, in 

Kraft seit 26.03.1981, 

 

 NSG „Alte Röder bei Prieschka“: Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages Cottbus vom 25.03.1981, in 

Kraft seit 26.03.1981, 

 

 NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“: Verordnung des Landkreises Elbe-Elster vom 

01.03.2005, in Kraft seit 11.03.2005, 

 

 NSG „Lauschika“: Verordnung über das NSG „Lauschika“ des Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg vom 08.09.2003, in Kraft seit 12.12.2003, 

 

 NSG „Pulsnitz“: Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages Cottbus vom 25.03.1981, in Kraft seit 

26.03.1981, 

 

 NSG „Kleine Röder“: Verordnung über das NSG „Kleine Röder“ des Ministeriums für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz  Brandenburg vom 01.06.2011, in Kraft seit 01.06.2011 (GVBl. 

II/11 Nr. 31) 

 

 LSG „Elsteraue zwischen Herzberg und Übigau“: Beschluss Nr. 03-2/68 des Rates des Bezirkes 

Cottbus vom 24.04.1968, in Kraft seit 01.05.1968, 

 

 LSG „Elsteraue“: Verordnung über das LSG „Elsteraue“ des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Raumordnung vom 29.04.1996, in Kraft seit 21.05.1996, 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

4  Grundlagen 

 LSG „Elsteraue und Teichlandschaft um Bad Liebenwerda“: Beschluss Nr. 03-2/68 des Rates des 

Bezirkes Cottbus vom 24.04.1968, in Kraft seit 01.05.1968 sowie 

 LSG „Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen Senftenberg und Ortrand“: 

Beschluss Nr. 05-8/87 des Rates des Bezirkes Cottbus vom 16.07.1987 als Änderung des 

Beschlusses Nr. 03/2/68 des Rates des Bezirkes Cottbus mit Wirkung vom 01.05.1968 für das 

festgesetzte LSG „Waldgebiet Lauchhammer-Ortrand-Hosena-Senftenberg“. 

 

 LSG „Hohenleipisch-Sornoer-Altmoränen-Landschaft“: Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet vom 29. April 1996 vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Raumordnung, in Kraft seit 29. April 1996. 

 

 GLB „Kalmusteich“: Verordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zur Festsetzung des 

geschützten Landschaftsbestandteils „Kalmusteich“, Beschluss-Nr. 19/300/01 vom 06.03.2001, in 

Kraft gesetzt seit 15.03.2001. 

 

 Naturdenkmalverordnung des Landkreise Oberspreewald-Lausitz: Verordnung des Landkreises 

Oberspreewald-Lausitz zur Festsetzung von Naturdenkmalen, Beschluss-Nr. 26/330/07 vom 

06.12.2007, in Kraft gesetzt seit 15.12.2007. 

 

 Denkmal- und naturgeschützte Parkanlage „Kroppen“: Beschluss des Rates der Gemeinde Kroppen 

zur Unterschutzstellung des „Kroppener Parks“ vom 20.09.1079, Denkmalliste des Bezirkes Cottbus 

von 1980. 

 

 Denkmalgeschützte Parkanlage „Lindenau“: Denkmalliste des Bezirkes Cottbus von 1980. 

 

 Überschwemmungsgebiete: Beschluss des Rates des Bezirkes Cottbus „Erklärung von 

Hochwassergebieten im Bezirk Cottbus“ Nr. 0014-5/82 vom 21.07.1982. 

1.3 Organisation 

Zur fachlichen Begleitung des Managementplanes für die FFH-Gebiete „Mittellauf der Schwarzen Elster, 

Pulsnitz und Niederungsbereiche“ sowie angrenzende Gebiete und deren Umsetzung vor Ort wurde eine 

regionale Arbeitsgruppe (rAG) einberufen, die sich unter anderem aus den Teilnehmern der 

Auftaktveranstaltung „Managementplanung für Natura 2000-Gebiete“ am 12.11.2009 in Bad Liebenwerda 

zusammensetzt (vgl. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Teilnehmende Behörden, Verbände und Büros der Auftaktveranstaltung am 12.11.2009 

Behörden / Verbände 

Landesumweltamt Brandenburg (LUA) 

- RS 6 
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Tabelle 1: Teilnehmende Behörden, Verbände und Büros der Auftaktveranstaltung am 12.11.2009 

Behörden / Verbände 

- RS 7 

- GR 1 (NP NLH) 

Landkreis Elbe-Elster (LK EE) 

- Landrat 

- Untere Naturschutzbehörde (UNB) 

- Untere Wasserbehörde (UWB) 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz (LK OSL) 

- Untere Naturschutzbehörde (UNB) 

Ämter und Gemeinden 

- Amt Plessa 

- Amt Schlieben 

- Gemeinde Röderland 

- Stadt Bad Liebenwerda 

- Stadt Schönewalde 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) 

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF) 

Landesbetrieb Forst Brandenburg 

- Betriebsteil Doberlug-Kirchhain 

NABU 

- Regionalverband Senftenberg e.V. 

- Regionalverband Bad Liebenwerda e.V. 

Naturschutzverein „Elsteraue“ Falkenberg / Elster  e.V. 

Anglerverbände 

- Elbe-Elster-Anglerverband e.V. Bad Liebenwerda  

- Landesanglerverband Brandenburg e.V. 

Jagdverband Senftenberg 
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Tabelle 1: Teilnehmende Behörden, Verbände und Büros der Auftaktveranstaltung am 12.11.2009 

Behörden / Verbände 

Gewässerverband „Kleine Elster-Pulsnitz“ 

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. Müncheberg 

Planungsbüros 

- PNS Planungen in Natur und Siedlung Dr. Hanspach 

- LPR - Landschaftsplanung Dr. Reichhoff  

- Wassertechnik Leipzig GmbH 

Kreisbauernverband Elbe-Elster 

Agrargenossenschaft Frauendorf 

Elbe-Elster-Rundschau 

 

Die Dokumentation der regionalen Arbeitsgruppe (rAG) befindet sich im Anhang II.1 zum 

Managementplan (MP). 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Grundlagen 7 

 

Textkarte 1: Lage und Abgrenzung der FFH-Gebiete „MP Schwarze Elster“ 
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2 Gebietsbeschreibung und Landnutzung 

2.1 Allgemeine Beschreibung 

Das Projektgebiet des Managementplanes nimmt eine Gesamtfläche von ca. 4.000 ha ein und erstreckt 

sich über die Landkreise Elbe-Elster (EE) und Oberspreewald-Lausitz (OSL) im Südwesten des Landes 

Brandenburg (vgl. Textkarte 1). Es beinhaltet verschiedene FFH-Gebiete, die in der nachstehenden 

Tabelle 2 aufgeführt sind. Die Außengrenzen der einzelnen FFH-Gebiete beschreiben dabei den 

Gesamtgrenzverlauf des Managementplanes. 

 

Tabelle 2: FFH-Gebiete im Plangebiet 

EU-Nr. / Landes-Nr. Name Größe in ha 

(SDB) 

Größe in ha 

(angepasste FFH-

Grenze) 

4245-301 / FFH-Nr. 231 Fluten von Arnsnesta 113,0 113,4 

4446-301 / FFH-Nr. 495 Mittellauf der Schwarzen Elster 2.816,0 2.733,2 

4345-303 / FFH-Nr. 629 Mittellauf der Schw. Elster Ergänzung 302,5 277,0 

4345-301 / FFH-Nr. 73 Alte Elster und Riecke 110,5 105,0 

4546-302 / FFH-Nr. 80 Alte Röder bei Prieschka 79,0 74,1 

4546-303 / FFH-Nr. 553 Große Röder 137,0 117,3 

4547-303 / FFH-Nr.509 Pulsnitz und Niederungsbereiche 589,0 546,0 

Gesamt 4.147,0         3.966,0 

 

Der größte Flächenanteil des Gesamtgebietes liegt mit ca. 3.788,6 ha (95 %) im Landkreis Elbe-Elster 

(EE). Die verbleibenden 177,4 ha (5 %) des Planungsraumes befinden sich im südöstlich angrenzenden 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL)
1
. Größere Orte in der näheren Umgebung sind die Städte 

                                                   

 

1
  Geringe Anteile kartographisch dargestellter Flächen der FFH-Gebiete befinden sich in den Hoheitsgebieten der 

Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt (< 0,5 %). 
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Herzberg (Elster) im Norden, Falkenberg / Elster im Westen, Bad Liebenwerda und Elsterwerda im 

Zentrum sowie Ortrand im Südosten. 

Einen Überblick über die betroffenen Gemeinden liefert Tabelle 3. Einzelne Gemeinden sind zu 

Verwaltungsämtern zusammengeschlossen. 

 

Tabelle 3: Landkreise, Städte und Gemeinden im Plangebiet 

Landkreis Elbe-Elster Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

Herzberg (Elster) Großkmehlen 

Falkenberg / Elster Lindenau 

Uebigau-Wahrenbrück Ortrand 

Bad Liebenwerda Kroppen 

Röderland  

Elsterwerda  

Hohenleipisch  

Gröden  

Hirschfeld  

Großthiemig  

Schraden  

Plessa  

 

Das langgestreckte Projektgebiet des Managementplanes wird im Nordwesten von der Landesgrenze zu 

Sachsen-Anhalt und im Südosten von der Landesgrenze zum Freistaat Sachsen begrenzt. Innerhalb des 

Landes Brandenburg folgt es dem Flusslauf der Pulsnitz sowie dem Flusslauf der Schwarze Elster ab 

dem Flusskilometer 77,3. Weiterhin sind die FFH-Gebiete der Fließgewässer Alte Elster, Riecke, Alte 

Röder und Große Röder Bestandteil der Managementplanung. Einzelne Teilflächen des FFH-Gebietes 

Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ liegen insulär randlich des zusammenhängenden 

FFH-Gebietssystems. Hierbei handelt es sich um Waldgebiete am „Großen Schweinert“ nördlich der 

Stadt Falkenberg/Elster sowie um strukturreiche Landschaftsteile südlich der Ortslage Hohenleipisch und 

nordwestlich der Ortslage Kahla inkl. des Naturschutzgebietes „Kleine Wiesen – An den Horsten bei 

Kahla“. 

 

Charakteristisch sind die vorkommenden typischen Fließgewässerbiozönosen einschl. der mehr oder 

weniger naturnahen Auenstrukturen mit Altwässern und ausgedehnten Grünlandbereichen. Größere 

Waldgebiete sind lediglich im Schraden („Schradenwald“) und am Großen Schweinert zu finden. 

 

Die FFH-Gebiete der Schwarzen Elster sowie der angrenzenden Gewässersysteme der Röder, Pulsnitz, 

Alten Elster und Riecke haben eine repräsentative und kohärenzsichernde Bedeutung im Netz Natura 
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2000. Gemeinsames Ziel ist der Erhalt der vorkommenden charakteristischen Artenspektren sowie der 

Erhalt der Arten und Lebensräume gemäß den Anhängen I und II der FFH-RL.  

 

Die Gewässerläufe sind u.a. Lebensraum der im Anhang II geführten Arten Biber (Castor fiber), 

Fischotter (Lutra lutra), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer 

(Cobitis taenia) und Eisvogel (Alcedo atthis). In Nebengewässern kommt als Besonderheit Froschkraut 

(Luronium natans) vor. 

 

Teile der FFH-Gebiete Nr. 495, 629 und 80 befinden sich im Naturpark (NP) „Niederlausitzer 

Heidelandschaft“. 

 

Die Niederung der Schwarzen Elster mit den Zuflüssen Pulsnitz, Große Röder, Alte Röder, Riecke sowie 

Kleine Elster gilt als Bestandsfläche des brandenburgischen Biotopverbundes (FUGMANN & JANOTTA 

1997). Zu den Entwicklungszielen gehören u.a.: 

 

- Erhalt und Pflege der Trocken- und Halbtrockenrasen auf Deichen, 

- Waldmehrung, insb. der Weich- und Hartholzauenwälder, 

- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Stauanlagen und Querbauwerken an 

Fließgewässern, 

- Renaturierung und ökologischer Verbund von Fließgewässern, 

- Extensive Nutzung und Wiederherstellung extensiver Frisch- und Feuchtwiesen sowie 

- Entschärfung der Konfliktpunkte wie Biber- und Fischotterwechsel an Verkehrswegen. 

2.2 Naturräumliche Lage 

Der Planungsraum liegt in der Naturregion Elbe-Elster-Land (MLUR 2000). MEYNEN & SCHMITHÜSEN 

(1953-1962) gliedern Deutschlands Naturräume in Haupteinheiten und Haupteinheitengruppen, die in 

erster Linie geomorphologische, geologische, hydrologische und bodenkundliche Kriterien 

berücksichtigen. Demnach befindet sich der Planungsraum in der naturräumlichen Haupteinheit 

Nordostdeutsches Tiefland. Der größte Teil des Gebietes liegt in der naturräumlichen 

Hauptgruppeneinheit des Elbe-Mulde-Tieflandes (88) und hier im regionalen Naturraum Elbe-Elster-Land 

(881). Das FFH-Gebiet Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ ist ab der Landesgrenze zu Sachsen 

bis zum Flusskilometer 18,5 zwischen den Ortslagen Ortrand und Lindenau Bestandteil der Oberlausitzer 

Heidelandschaft (89) mit den Königsbrück-Ruhlander-Heiden (892). Weiterhin befindet sich der westliche 

Teil des NSG „Lauschika“ (FFH-Gebiet Nr. 509) im südlich angrenzenden Naturraum Großenhainer 

Pflege (462) des Sächsischen Hügellandes (46). 

 

In den Landschaftsrahmenplänen des Untersuchungsgebietes erfolgt die weitere Unterteilung der 

Naturräume in landschaftsökologische Raumeinheiten (FUGMANN & JANOTTA 1997, DABER-FRANTZ 2005). 

Sie charakterisieren unter Einbeziehung der geologischen Verhältnisse, der naturräumlichen Ausstattung 

und der Flächennutzung die heutigen Landschaftsräume. Demnach unterteilt sich das Elbe-Elster-

Tiefland in die landschaftsökologischen Raumeinheiten Schwarze Elster Niederung mit der Herzberger 

Niederung, Bad Liebenwerdaer Niederung, der Röderniederung, dem Schraden und der Großenhainer 

Pflege (FUGMANN & JANOTTA 1997). Im Hoheitsgebiet des Landkreises Oberspreewald-Lausitz befinden 
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sich die landschaftsökologischen Raumeinheiten Schraden und Elsterniederung im Elbe-Elster-Tiefland, 

Elsterniederung sowie Pulsnitzniederung und angrenzende Bereiche in den Königsbrück-Ruhlander-

Heiden (DABER-FRANTZ 2005). 

2.3 Überblick abiotischer Ausstattung 

2.3.1 Geologie und Geomorphologie 

Die Landschaftsräume des Planungsraumes liegen im Süden des Norddeutschen Tieflandes und zählen 

zum Breslau-Magdeburger Urstromtal, das in der Saalekaltzeit gebildet wurde (FUGMANN & JANOTTA 

1997). Hier erfolgte die Entwässerung der Saale-Vereisungen durch Abfluss des Schmelzwassers nach 

Nordwesten. Nach dem Rückgang der Inlandvereisung setzten im Holozän die Bodenbildungs- sowie die 

Abtragungs- und Akkumulationsvorgänge ein. In der Elsterniederung entstanden in den 

grundwasserbeeinflussten Niederungen Auenlehmstandorte mit Moorbildungen (DABER-FRANTZ 2005). 

 

Im Einzugsgebiet der Fließgewässer Schwarze Elster, Röder, Riecke und Pulsnitz sind fluviatile 

Ablagerungen aus dem Weichsel-Frühglazial des Pleistozäns (Talsande, Niederterrassen) weit verbreitet. 

Fluviatile Ablagerungen aus dem Holozän (Auenlehme) beschränken sich auf die heutigen 

Fließgewässertäler. In grundwasserbeeinflussten Niederungsbereichen mit stagnierender Grundnässe 

kam es innerhalb der Talsandbereiche sowie in den Randauen zu Niedermoorbildungen. Fluviatile 

Ablagerungen einschließlich der Niedermoorstandorte bilden die holozäne Niederung. 

 

Weiter östlich schließen sich Grundmoränen des Drenthe-Stadiums der Saalekaltzeit an, denen 

glazifluviale Sande (inklusive Sander) aufgelagert sind. Fluviatile und glazifluviale Sande wurden 

gelegentlich zu Dünen und Flugsandflächen umgelagert, die vereinzelt bis an den Auenrand reichen 

können (BGR 2002). 

 

Die holozäne Aue der Schwarzen Elster erreicht ohne die angeschlossenen Nebentäler eine Breite von 

0,2 bis 2,0 km und führt an der Oberfläche überwiegend fluviatilen Sand. Lediglich in den 

Mündungsbereichen der Röder und Kleinen Elster treten Auenlehme auf. Niedermoorbildungen befinden 

sich im zentralen Auenraum zwischen Wahrenbrück und Bad Liebenwerda. Weiterhin sind mehr oder 

weniger limnische humose Sande und Niedermoorbildungen in den angeschlossenen Nebentälern und 

isolierten Senken der Elsteraue zu finden (LUA 2006). 

 

Der Schraden wird ausschließlich von flächenhaften holozänen Sedimenten (vorwiegend kiesige Sande) 

gebildet, die durch die Fließgewässer aus der südlich angrenzenden Stauchendmoräne eingetragen 

wurden. Im ehemaligen Mündungsgebiet der Pulsnitz in den Schraden sowie bandförmig entlang der 

Schwarzen Elster lagern Auenlehme (sandige Schluffe), in deren Umfeld flächige Niedermoorbildungen 

und Böden mit Humusanreicherungen entstanden (LUA 2006). 

 

Die Täler der Pulsnitz und Großen Röder haben eine Breite von 50 bis max. 600 m und werden von 

Auenlehmen (sandige Schluffe) und kiesigen Sanden bestimmt (LUA 2006). 
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Die quartären Ablagerungen der Saalekaltzeit bilden zusammen mit den holozänen Flussablagerungen 

die oberflächennahen Bereiche und damit die Basis der heutigen Bodenbildung (FUGMANN & JANOTTA 

1997). 

2.3.2 Böden 

Die Oberböden im Planungsraum sind wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt pleistozänen und 

holozänen Ursprungs. Dabei dominieren sandige Bodensubstrate, die von reinem Sand oder Kies über 

schwach lehmigem Sand bis stark lehmigem Sand reichen. Vereinzelt werden tonige Substrate 

angetroffen.  

 

Die Hauptbodenformen innerhalb der holozänen Auen und Niederungen sind Auengleye und Vegagleye 

aus Auenlehmsand und Auensand. In Senkenlagen kommen Böden mit erhöhtem Anteil an organischer 

Substanz vor, die den Anmoorgleyen und Humusgleyen aus Sand zuzustellen sind. Reine 

Flachmoortorfe, die auf Sand oder Mudde lagern, sind selten, da die ursprüngliche Ausdehnung der Torfe 

stark durch Abbau reduziert und durch Entwässerung degradiert wurden (UMWELTSERVICE 1996). Im 

Übergang zu den Talsanden des Planungsgebietes sind Braunerde-Gleye und Gley-Braunerden 

ausgebildet.  

 

Regional bestehen im Projektgebiet hinsichtlich des Bodensubstrats und des Bodentyps unterschiedliche 

Verhältnisse (vgl. LBGR 2001 bzw. http://www.geo-brandenburg.de/boden/): 

 

Entlang der Pulsnitz und ihrer Niederungsbereiche sind häufig Niedermoore auf Torf über Sand oder 

Anmoorgley aus Torf verbreitet. Darüber hinaus kommen Vega-Gleye aus Auenlehm und Auenschluff 

vor. 

 

Die obere Schwarze Elsteraue und der Schraden sind von Auenlehmen und Auentonen wesentlich 

bestimmt. Hier haben sich dementsprechend Vega-Gley-Pseudogley aus Auenton oder Auenschluff 

flächig entwickelt. Darüber hinaus kommen aber auch Auengley und Vega-Gley aus Auenlehm und 

Auenlehmsand vor. In diesen Gebieten sind substratbedingt auch Humusgleye aus Auenlehmsand 

anzutreffen. So werden die Böden des Schraden von nährstoffreichen Humusgleyen und Anmoorgleyen 

aus Flusssand bestimmt. 

 

Der Bereich der Großen und Alten Röder wird demgegenüber von Auensanden beherrscht und es sind 

Vega-Gleye und Auengleye entwickelt. In den Bereichen wo Niederterrassen an die Alte Röder 

heranreichen sind Braunerden bzw. Gley-Braunerden aus Sand über Auensand ausgebildet. 

 

Die Aue der Schwarzen Elster wird weiter abwärts zwischen Bad Liebenwerda und Uebigau wesentlich 

von Vega-Gleyen und Auengleyen aus Auenlehmsand und Auensand gekennzeichnet. Es ist zu 

verzeichnen, dass tonige Substrate nicht mehr vorkommen und auch die lehmigen Substrate abnehmen. 

Auch hier werden die Übergänge zur Niederterrasse durch Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand 

über Auensand geprägt. In den Auenrandsenken, z.B. zwischen Wahrenbrück und Uebigau, konnten sich 

flachgründige Erdniedermoore aus Torf über Auensand entwickeln.  
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Die Aue der Schwarzen Elster zwischen Uebigau bis zur Landesgrenze wird weiterhin von Vega-Gleyen 

und Gley-Vegen aus Auenlehmsand bestimmt. Kleinflächig an den Rändern der Aue treten Vega-Gley 

und Auenhumusgley aus Auenlehm auf. Die Übergänge zur den Niederterrassen werden wiederum von 

Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand über Auensand beherrscht. 

2.3.3 Klima 

Der Planungsraum befindet sich im Übergangsbereich zwischen dem maritimen westeuropäischen und 

dem subkontinentalen osteuropäischen Klima und wird dem stark kontinental beeinflussten Klima des 

Binnentieflandes zugeordnet (AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 1981). 

 

Die Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes an der Wetterstation Doberlug-Kirchhain, gemessen im 

Zeitraum zwischen 1961 und 1992, werden für den Planungsraum als repräsentativ angesehen (LK EE 

1997, LK OSL 2005). Die einzelnen Werte sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

 

Tabelle 4: Klimadaten der Wetterstation Doberlug-Kirchhain 

Klimadaten im Jahresmittel Wert 

Temperatur 

- Lufttemperatur 

- mittleres Maximum der Lufttemperatur  

- mittleres Minimum der Lufttemperatur  

- mittlere Anzahl der Sommertage (> 25 °C) pro Jahr 

- mittlere Anzahl der heißen Tage (> 30 °C) pro Jahr 

- mittlere Anzahl der Frosttage (Tagesminimum < 0 °C) pro Jahr 

- mittlere Anzahl der Eistage (Tagesmaximum < 0 °C) pro Jahr 

- Summe der Sonnenscheindauer pro Jahr 

 

8,5 °C 

33,1 °C 

-18,1 °C 

37,6 

6,9 

91,8 

24,9 

1.677 h 

Wind 

- Windgeschwindigkeit 

 

3,8 m/s 

Niederschlag 

- relativen Luftfeuchte 

- mittlere Anzahl der Nebeltage pro Jahr 

- mittlere Summe der Niederschlagshöhen pro Jahr 

 

79 % 

56,4 

561 mm 

 

Die mittlere Jahressumme der Niederschläge beträgt 561 mm bei einer durchschnittlichen 

Jahrestemperatur von 8,5 °C. Im Jahresverlauf treten ca. 37,6 Sommertage, 91,8 Frosttage und 24,9 
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Eistage auf, wobei sich die Niederungsbereiche durch die höhere Luftfeuchtigkeit und Strahlungswärme 

von der Umgebung deutlich unterscheiden können. 

 

Mikroklimatisch sind für das Projektgebiet Kaltluftentstehungsgebiete relevant, wozu vor allem die offenen 

landwirtschaftlich genutzten Flächen auf höherem Geländeniveau gehören. In den Niederungen sammelt 

sich die Kaltluft und strömt mit der Fließrichtung der Gewässer ab. Aufgrund des ebenen Reliefs in der 

Aue der Schwarzen Elster sind Kaltluftbewegungen hier nur sehr gering ausgebildet. In 

Kaltluftsammelgebieten, wozu z.B. unbewaldete Niedermoorbereiche gehören, können sich 

Kaltluftsenken bilden, die die Vegetationsperiode durch Spät- und Frühfröste verkürzen (BÖHM 1998). 

Insgesamt ist die Elsteraue in Folge des Wasserreichtums und Grünlandanteils ein wichtiges 

Kaltluftgebiet mit hohen Nebelbildungsraten. Lufthygienisch bedeutsam wird die Kaltluft für die Belüftung 

von Städten (z.B. Herzberg, Bad Liebenwerda und Elsterwerda). 

2.3.4 Hydrologie und Zustand der Gewässer 

2.3.4.1 Oberflächengewässer 

Das Hauptfließ im Projektgebiet des Managementplanes ist der Flusslauf der Schwarzen Elster. Sie hat 

innerhalb des brandenburgischen Fließgewässernetzes mit ihrer Anbindung an die Elbe eine hohe 

Bedeutung und verknüpft das sächsische Vorgebirgsland mit dem südwestlichen Brandenburg. Eine 

Reihe von Haupt- und Nebengewässern bilden das Flusssystem, das insgesamt 5.700 km
2
 entwässert, 

wovon 2.550 km
2
 im Land Brandenburg liegen (MUGV 2009). Die Entwässerung erfolgt über die Elbe in 

die Nordsee. 

 

Gemäß WRRL befindet sich das untersuchte Flusssystem der Schwarzen Elster in der 

Flussgebietseinheit (FGE) Elbe mit dem Koordinierungsraum (KOR) Mulde-Elbe-Schwarze Elster und der 

dazugehörigen Planungseinheit (MES_SE) Schwarze Elster. 

 

Die Schwarze Elster als sand- und lehmgeprägter, teilweise kiesgeprägter Tieflandfluss wurde seit Mitte 

des vorigen Jahrhunderts bis etwa 1965 über die gesamte Länge im Rahmen des Hochwasserschutzes, 

des Braunkohletagebaus sowie zur Intensivierung der industriellen und landwirtschaftlichen Nutzung 

reguliert. Heute ist fast der gesamte Flusslauf begradigt, eingedeicht und im Regelprofil ausgebaut. Das 

mittlere Gefälle beträgt ca. 0,25 ‰ (0,15-0,35 ‰), die durchschnittliche Abflussmenge an der 

Straßenbrücke von Arnsnesta 19,9 m
3
/s (LUA 2006). Die Gewässersohle ist stark eingetieft und 

Makrophyten sind das dominante Strukturelement. Aufgrund mangelnder Beschattung neigt das 

Fließgewässer zu einer sehr starken Verkrautung durch Wasser- und Sumpfpflanzen, was einen hohen 

Unterhaltungsaufwand nach sich zieht (IDUS 2001). 

 

Die Auswirkungen des Braunkohletagebaus veränderten die hydrologischen Verhältnisse der Schwarzen 

Elster deutlich. So wurden in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

Sümpfungswässer aus den Tagebauen in Höhe von 10(-12) m
3
/s in die Schwarze Elster eingeleitet. Seit 

1980 sind die Hebungswassermengen rückläufig, was auf den Rückgang der Kohleförderung 

zurückzuführen ist. Im Jahr 2000 lagen die Sümpfungswassereinleitungen bei ca. 2,5 m
3
/s (IDUS 2001). 
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Die Strukturgüte wird insgesamt als sehr schlecht bewertet (6-7, vgl. Tabelle 5). Insbesondere östlich von 

Elsterwerda ist der Fluss über viele Kilometer „vollständig verändert“ (7). Die Linienführung ist „mäßig bis 

stark verändert“ (3-5) und das Ufer auf der gesamten Laufstrecke „stark verbaut“ (5). Querbauwerke 

beeinträchtigen den Abfluss. Vielerorts fehlt ein standortgerechter Uferbewuchs. Neben der 

Gewässerbettdynamik ist auch die Auendynamik „stark bis vollständig verändert“ (5-7). 

Hochwasserschutzbauwerke säumen den gesamten Fluss, so dass Überschwemmungsbereiche stark 

eingeschränkt werden und naturnahe Abschnitte sehr selten sind. Die Aue wird von Ackerland und 

Mischnutzung geprägt (LUA 2002). 

Einleitungen aus kommunalen und industriellen Abwässern beeinträchtigt die Gewässergüte. Von Plessa 

bis Herzberg / Elster gilt die Schwarze Elster als kritisch belastet (Güteklasse II-III). Ihr weiterer Lauf bis 

zur Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gilt als mäßig belastet (Güteklasse II) (LUA 2005). 

 

Laut Bewirtschaftungsplan ist der chemische und ökologische Zustand der Schwarzen Elster als nicht gut 

bzw. unbefriedigend einzustufen (FGG Elbe 2008a). 

 

Weitere Fließgewässer im Planungsraum, die in die Schwarze Elster münden, sind die Pulsnitz, die 

Riecke, die Große und die Alte Röder. Sie weisen im Gegensatz zur Schwarzen Elster naturnähere 

Strukturen und höhere Wasserqualitäten auf, werden jedoch zum Teil über Wehre und Stauanlagen 

künstlich reguliert. 

 

Die Pulsnitz als Gewässer 1. Ordnung ist ein sanddominierter Fluss der alt- und jungglazialen Mulden- 

und Sohlentäler, der streckenweise hohe Geschiebefrachten mit sich führt. Das durchschnittliche Gefälle 

von der Landesgrenze zu Sachsen bis zur Ortslage Lindenau beträgt ca. 1,8 ‰, im ausgebauten, 

teilweise verlegten Gewässerabschnitt zwischen Lindenau und der Mündung in die Schwarze Elster 

jedoch nur noch 0,34 ‰. Der durchschnittliche Abfluss beläuft sich auf 1,8 m
3
/s (LUA 2006).  

 

Auf brandenburgischem Gebiet gilt die Pulsnitz in ihrer Struktur als insgesamt „deutlich bis stark 

verändert“ (4-5). Die Ufer sind überwiegend unverbaut, jedoch schränken Querbauwerke die ökologische 

Durchgängigkeit teilweise erheblich ein. Im Unterlauf vorhandene Hochwasserschutzbauwerke, ein stark 

vermindertes Ausuferungsvermögen und der allgemein hohe Anteil ackerbaulicher Nutzung in der Aue 

resultieren in einer „sehr stark veränderten“ (6) Auendynamik (LUA 2002). Lediglich im Bereich von der 

Landesgrenze zum Freistaat Sachsen bis zur Ortslage Ortrand zeigt die Pulsnitz naturnähere Strukturen 

mit Mäanderbildungen und Seitenarmen. 

 

Der Bewirtschaftungsplan stuft den chemischen Zustand der Pulsnitz als gut und den ökologischen 

Zustand als unbefriedigend ein (FGG Elbe 2008a). 

 

Die Große Röder hat eine Gesamtlänge von 99,6 km, wovon lediglich etwa 5,6 km im Land Brandenburg 

liegen. Am Gabelwehr Zabeltitz (Land Sachsen) erfolgt der Abfluss in 3 Gerinnen: 

 

1. der Kleine Röder 2 oder Kleinen Mühlenröder (außerhalb des FFH-Gebietes), 

2. der Geißlitz (Röderkanal von der Landesgrenze zu Sachsen bis zum Stauwehr Stolzenhain) bzw. 

dem Röderkanal (ab dem Stauwehr Stolzenhain bis zur Mündung in die Schwarze Elster) sowie 

3. der Großen Röder.  
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Die Hauptentwässerung erfolgt über den stark ausgebauten Röderkanal (Geißlitz). Er hat ein mittleres 

Gefälle von 0,52 ‰, ist als Gewässer 1. Ordnung eingestuft und verläuft teilweise außerhalb der 

natürlichen Auenbereiche. Südwestlich der Ortslage Stolzenhain verbindet das Röderwildbett (Beistrom) 

den Röderkanal mit der Großen Röder (LUA 2006). 

 

Das mittlere Gefälle der Großen Röder beträgt ca. 0,92 ‰. Sie ist zwischen der Landesgrenze zu 

Sachsen und der Mündung in den Röderkanal als Gewässer 1. Ordnung eingestuft und besitzt eine 

durchschnittliche Strukturgüte von 5 („stark verändert“). Mehrere Querbauwerke schränken die 

ökologische Durchgängigkeit des Gewässers ein und es fehlen naturnah bestockte Uferstreifen. Das 

natürliche Überschwemmungsvermögen ist durch Hochwasserschutzbauwerke und Abflussregelungen 

im Oberlauf „vollständig verändert“ (7). Alle Gewässerabschnitte sind durch eine „sehr stark veränderte“ 

(6) Auendynamik gekennzeichnet (LUA 2002). 

 

Im Bewirtschaftungsplan wird die Große Röder als Fließgewässer mit einem guten chemischen Zustand, 

jedoch mit einem unbefriedigenden ökologischen Zustand beschrieben (FGG Elbe 2008a). 

 

Das Umland des Röderkanals und der Großen Röder lässt sich als intensiv genutzte 

Landwirtschaftsfläche charakterisieren. Es fehlen jegliche Randstreifen oder Pufferzonen zu den 

Gewässern und begleitende Gehölze sind selten, was mit einem hohen Unterhaltungsaufwand verbunden 

ist (LUA 2006). 

 

Hochwasserereignisse an den Fließgewässern des Planungsraumes werden in der Regel durch 

anhaltende Niederschläge in den Einzugsgebieten sowie durch freigesetztes Schmelzwasser ausgelöst. 

Für plötzlich auftretende Hochwässer sind lokal begrenzte sommerliche Starkniederschläge 

verantwortlich. Generell zeigen die Gewässer aufgrund des Ausbauzustandes schnell ansteigende 

Hochwasserspitzen. Im Gegensatz dazu führen Trockenperioden in Verbindung mit Wehrhaltungen zu 

anhaltenden Niedrigwasserzeiten, die bis zur abschnittsweisen Austrocknung des Gewässerbettes 

kleinerer Flüsse und Bäche (z.B. am Unterlauf der Pulsnitz) führen können (LUA 2006). 

 

Neben den natürlichen Fließgewässern sorgt weiterhin ein ausgedehntes Netz künstlich angelegter 

Gräben für entsprechende Vorflutverhältnisse und entwässert die umliegenden grundwassernahen 

Niederungslandschaften (BAUMANN 1998). Sie wurden aufgrund ihrer geringen Größe nicht im Rahmen 

der WRRL aufgenommen, kommen jedoch in naturnahen bis naturfernen Zuständen vor. 

 

Vorkommende Stillgewässer können Altwässer und sonstige Kleingewässer sowie anthropogen 

entstandene Abgrabungs- und Abbaugewässer sein. Sie liegen aufgrund der geringen Vorlandbreiten 

außerdeichs und befinden sich meist in einem fortgeschrittenen Verlandungsstadium. Ihr Flächenanteil im 

Planungsraum ist gering. Im Weiteren befinden sich keine auf Grundlage der WRRL untersuchten 

Stillgewässer im Projektgebiet des Managementplanes. 
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Tabelle 5: Strukturgüte und Zustände der Fließgewässer im Projektgebiet 

Gewässer 
Gewässer-

kennzahl  
Name zusätzl. Name

1
 Gewässertyp

2
 

Struktur-

güte
1
 

ökolog. 

Zustand
2
 

chem. 

Zustand
2
 

Phytoplankton 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Makrophyten 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Benthische 

Wirbellose 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Fische nach 

Anh. V WRRL
2
 

Gewässer-

länge (km) im 

Land BRB  

Gewässer-

länge im 

PG (km) 

1. Ordnung 538498 Geißlitz Röderkanal k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 5,8 5,8 

  5384 Große Röder   
Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandfluss 
5-6 4 gut  k.A. mäßig unbefriedigend mäßig 5,7 5,7 

  5382 Pulsnitz   
Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandfluss 
4-5 3-4 gut  

unbefriedigend 

(k.A.) 

unbefriedigend 

(mäßig) 

k.A.                               

(gut) 

unbefriedigend 

(mäßig) 
27,6 27,6 

  538 Schwarze Elster   

Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandfluss, kiesgeprägter 

Tieflandfluss 

6-7 3-4 
gut bis 

nicht gut 

unbefriedigend 

(mäßig) 

unbefriedigend 

(mäßig) 

mäßig                          

(gut) 

sehr gut        

(mäßig) 
90,3 45,2 

2. Ordnung 538514 Alte Röder   künstliches Gewässer 4 5 gut  schlecht schlecht k.A. gut 4,2 4,2 

  538752 Altherzberger Binnengraben 
Wiederau-Alt Herzberger 

Binnengr. 
künstliches Gewässer 5-6 4 gut  unbefriedigend unbefriedigend k.A. unbefriedigend 11,8 2,0 

  5387726 Graben 13000   künstliches Gewässer 6 4 gut  mäßig mäßig k.A. unbefriedigend 12,5 3,3 

  538294 Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal   
Fließgewässer der 

Niederungen 
k.A. 4 gut  k.A. unbefriedigend unbefriedigend unbefriedigend 5,0 0,2 

  5381964 
Großer Schradener 

Binnengraben 
  künstliches Gewässer 5 5 gut  schlecht schlecht k.A. gut 8,7 2,8 

  5381968 
Großthiemig-Grödener-

Binnengraben 

Weidendamm, Schöpf-

werksgraben Elsterwerda 
künstliches Gewässer 5 3 gut  mäßig mäßig schlecht mäßig 13,1 4,6 

  538292 
Großthiemig-Krauschützer-

Binnengraben 
  künstliches Gewässer 5-6 3 gut  mäßig mäßig k.A. mäßig 17,9 10,3 

  538196 Hauptschradengraben   künstliches Gewässer 5 5 gut  schlecht schlecht k.A. mäßig 17,2 10,2 

  53828 Hopfengartenbach   Sandgeprägter Tieflandbach 5 2 gut  sehr gut sehr gut k.A. gut 5,3 2,8 

  53852 Kleine Röder Schwarzgraben 
Fließgewässer der 

Niederungen 
5 4 gut  k.A. unbefriedigend mäßig mäßig 11,0 1,4 

  5384992 Kotschka-Saath.-Binnengraben   künstliches Gewässer 5 5 gut  schlecht schlecht k.A. mäßig 4,9 4,5 

  538768 Lapine   

Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandfluss, Fließgewässer 

der Niederungen 

6-7 4 gut  mäßig mäßig k.A. unbefriedigend 21,8 2,4 

  53854 
Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-

Binnengr. 
  künstliches Gewässer 5-6 4 gut  mäßig mäßig k.A. unbefriedigend 9,4 3,0 

  538696 
Liebenwerdaer-Zeischaer-

Binnengraben 
  künstliches Gewässer 5 3 gut  mäßig mäßig k.A. mäßig 9,9 7,8 
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Tabelle 5: Strukturgüte und Zustände der Fließgewässer im Projektgebiet 

Gewässer 
Gewässer-

kennzahl  
Name zusätzl. Name

1
 Gewässertyp

2
 

Struktur-

güte
1
 

ökolog. 

Zustand
2
 

chem. 

Zustand
2
 

Phytoplankton 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Makrophyten 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Benthische 

Wirbellose 

nach Anh. V 

WRRL
2
 

Fische nach 

Anh. V WRRL
2
 

Gewässer-

länge (km) im 

Land BRB  

Gewässer-

länge im 

PG (km) 

  53892 Neugraben   
Fließgewässer der 

Niederungen 
4-5 4 gut  unbefriedigend unbefriedigend k.A. unbefriedigend 25,8 5,8 

  53819684 Plessaer Binnengraben   künstliches Gewässer 5 3 gut  mäßig mäßig k.A. mäßig 11,6 3,3 

  538512 Plessa-Haidaer Binnengraben   künstliches Gewässer 5-6 3 gut  mäßig mäßig k.A. mäßig 13,4 1,6 

  53874 Riecke 
Kohlegraben, Mühlgraben, 

Hungerborn Schachtgraben 

Sandgeprägter Tieflandbach,       

künstliches Gewässer 
5 3-4 gut  

gut                           

(mäßig) 

gut                    

(mäßig) 
k.A. 

unbefriedigend 

(mäßig) 
16,9 11,0 

  53872 Rödergraben Landgraben künstliches Gewässer 6 4 gut  mäßig mäßig k.A. unbefriedigend 20,0 2,7 

  5387412 Rutengraben   künstliches Gewässer 6-7 3 gut  mäßig mäßig k.A. mäßig 7,9 1,4 

  53876 Scheidelache Alte Elster 

Sand- und lehmgeprägter 

Tieflandfluss, Fließgewässer 

der Niederungen 

6 4 gut  
gut                      

(mäßig) 

gut                

(mäßig) 
k.A. unbefriedigend 32,0 19,4 

  5385142 Teichgraben 1.22.1   künstliches Gewässer 6 4 gut  k.A. k.A. k.A. unbefriedigend 3,8 0,2 

 

Bemerkungen zu Tabelle 5: 

1
  *Angaben aus der Gewässerstrukturgütekartierung gemäß WRRL (LUA 2002): Strukturgüteklassen: 1 – unverändert, 2 – gering verändert, 3 – mäßig verändert, 4 – deutlich verändert, 5 – stark verändert, 6 – sehr stark verändert, 7 – vollständig verändert 

2
  *Angaben aus dem Bewirtschaftungsplan für den KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster gemäß WRRL (FGG Elbe 2008a): ökologischer und chemischer Zustand: 1 – sehr gut, 2 – gut, 3 – mäßig, 4 – unbefriedigend, 5 – schlecht 
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2.3.4.2 Grundwasser 

Die Grundwasserflurabstände innerhalb der Aue liegen zwischen 0-2 m unter Flur, in wenigen Bereichen 

zwischen 2-5 m unter Flur. Dabei werden nur geringe Fließgeschwindigkeiten von weniger als 0,25 m/d 

erreicht. Die Fließrichtung folgt den Fließgewässern von Südost nach Nordwest (STADT HERZBERG / 

ELSTER 2002).  

 

Die Stau- und Grabenwasserhaltung der Gewässer bedingt eine starke Differenzierung der 

Grundwasserflurabstände. Sie unterliegen zudem jahreszeitlichen Schwankungen und sind vom 

Jahresgang der eingedeichten Vorfluter mehr oder weniger abgekoppelt. Bei erhöhten Wasserständen in 

den Vorflutern kann es zudem zu Qualmwasserbildungen kommen (LUA 2006). 

 

Hinsichtlich der Grundwassergefährdung gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen ist 

festzustellen, dass das Grundwasser bei hohen Grundwasserständen und Vorkommen nicht bindiger 

Substrate nicht geschützt ist. Treten dagegen bindige Substrate wie Lehm oder Ton auf, so ist von einer 

relativen Geschütztheit des Grundwassers auszugehen. Dies trifft für Teilbereiche des Schradens und 

der oberen Schwarzen Elster zu. 

 

Die Grundwasserneubildung besitzt in grundwassernahen Bereichen eine untergeordnete Bedeutung. 

Lediglich grundwasserferne Niederterrassen unter landwirtschaftlicher Nutzung können Beiträge zur 

Grundwasserneubildung leisten, die im Projektgebiet jedoch sehr geringen Flächenanteil besitzen. 

 

Gemäß Bewirtschaftungsplan nach WRRL (FGG Elbe 2008a) reichen 4 Grundwasserkörper in den 

Projektraum des Managementplanes. Ihre Lagebeschreibung und Zustandsbewertung zeigt die 

nachstehende Tabelle (Tabelle 6): 

 

Tabelle 6: Grundwasserkörper gemäß Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2008a) 

Bezeichnung Lage 

chemischer Zustand 

Nitrat Pestizide Schadstoffe 

DEBB_SE 4-1 
mittlerer Bereich des PG; östl. der Schwarzen 

Elster 
gut gut schlecht 

DEBB_SE 4-2 
nördlicher Bereich des PG; westlich der 

Schwarzen Elster 
gut gut gut 

DESN_SE 2-1 im Bereich der Pulsnitz schlecht gut gut 

DESN_SE 3-1 
im Bereich der Großen Röder und des 

Röderkanals; westlich der Schwarzen Elster 
schlecht gut gut 
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2.4 Überblick biotischer Ausstattung 

2.4.1 Potenziell natürliche Vegetation (pnV) 

Die Beschreibung der potenziell natürlichen Vegetation (pnV) erfolgt auf Grundlage der „Karte der 

Potenziellen Natürlichen Vegetation von Brandenburg und Berlin“ (MLUV 2005). Alle im Projektgebiet des 

Managementplanes vorkommenden Vegetationseinheiten sind in der Tabelle 7 zusammenfassend 

aufgeführt. 

 

Tabelle 7: Teilflächen und Flächensummen der potenziell natürlichen Vegetation im Planungsraum 

CODE* Beschreibung Anzahl 
Fläche 

in ha 

Fläche  

in % 

B2 Fließgewässer 14 171,9 4,3 

D2 Erlenbruch- und Niederungswälder 43 459,9 11,6 

E1 Mesophile Hainbuchenwälder 363 2595,6 65,4 

E2 Erlen-Eschen- und Auenwälder 47 517,4 13,1 

H1 Eichenwälder 5 221,2 5,6 

Gesamt   472 3966,03 100 

* Codierung gemäß MLUV 2005 

 

Die Schwarze Elster einschließlich ihrer Zuflüsse (B2 – Fließgewässer) würde je nach Ausbaugrad unter 

potenziell natürlichen Bedingungen in naturnahe Fließgewässer mit Flut- und Wasserhahnenfuß-

Gesellschaften, Fließgewässer mit eingeschränktem Arteninventar der Fließgewässerbiozönosen und 

kanalisierte Fließgewässer mit hohen Artendefiziten der Fließgewässerbiozönosen gegliedert sein, an die 

sich je nach Ufer- und Umlandgestaltung mehr oder weniger breite Röhrichte, Rieder und 

Verlandungsgebüsche anschließen würden. Der Flächenanteil im Planungsgebiet liegt bei etwa 4 %.  

 

Die Vegetationseinheit der Erlenbruch- und Niederungswälder (D2) umfasst die Bereiche der Senken 

und Niederungen im gesamten Einzugsgebiet der Schwarzen Elster und deren Nebenflüsse. Sie nehmen 

nur kleinere Flächenanteile von ca. 11 % ein. Diese werden einerseits von Schwarzerlen-Sumpf- und -

Bruchwälder sowie dem Komplex der Schwarzerlen-Niederungswälder gebildet. Die dominierende 

Baumart der Teilvegetationseinheiten ist die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa). 

 

Die Standorte der Bruch- und Sumpfwälder besitzen einen permanent hohen Grundwasserspiegel, wobei 

es sich hierbei um gut nährstoffversorgte Moorböden handelt. Der Komplex der Schwarzerlen-

Niederungswälder stockt dagegen auf mäßig nassen bis feuchten, gut nährstoffversorgten Moorböden 

der Niederungen, auf denen der Grundwassereinfluss gegenüber den Bruch- und Sumpfwäldern deutlich 

abgeschwächt ist. Neben Standorten in der Randaue bzw. in den Übergängen zu den angrenzenden 

Niederterrassen, ist dieser Wald infolge von Entwässerung und Grundwasserabsenkung sowie infolge 

der daraus resultierenden verstärkten Mineralisierung des Oberboden vermutlich in der PNV gegenüber 
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den natürlichen Vorkommen deutlich stärker repräsentiert. Diese Wälder vermitteln zwischen den 

Schwarzerlen-Sumpf- und -Bruchwäldern und den Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwäldern der 

höher gelegenen ehemaligen Auen und Niederterrassen. Mit letzteren bilden sie großflächig Komplexe. 

 

Die Mesophilen Hainbuchenwälder (E1) sind im Planungsraum der regulierten Auen charakteristisch. 

Infolge der Eindeichung werden diese nicht überflutet, wobei die Böden dennoch gut mit Wasser und 

Nährstoffen versorgt sind. Dort stocken Flatterulmen-Stieleichen-Hainbuchenwälder, an deren 

Zusammensetzung häufig die Winterlinde (Tilia cordata) beteiligt ist. Vorkommen dieses Waldtyps 

drücken die Entwicklung ehemaliger Hartholzauenwälder zu Stieleichen-Hainbuchenwäldern aus. Die 

Vegetationseinheit der mesophilen Hainbuchenwälder beinhaltet außerdem die Pfeifengras-Stieleichen-

Hainbuchenwälder sowie die Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwälder, die häufig fließende 

Übergänge zueinander ausbilden (Komplex). Bei einem Vorhandensein der Winterlinde in der 

Baumschicht wird zumeist ein Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald entwickelt.  

 

Weite Teile des Streckenverlaufes der Schwarzen Elster und der Nebenflüsse werden aufgrund der 

Eindeichung von dieser Vegetationseinheit beherrscht. Sie nehmen daher den größten Flächenanteil (ca. 

66 %) ein. 

 

Die Vegetationseinheit der Erlen-Eschen- und Auenwälder (E2) ist durch eine weitestgehende 

Kanalisierung der Schwarzen Elster und einer Eindeichung bis nahe an das Fließgewässer heran nur in 

versprengten kleinen Teilflächen noch vorhanden. Dabei können sich nur schmale Hartholz- und 

Weichholzauenwälder ausbilden. Die ausgedeichte Aue wird von Eschen-Stieleichen-Hainbuchenwäldern 

eingenommen. Im Planungsgebiet nehmen diese Wälder lediglich einen Anteil von 13 % ein.  

 

Potenziell natürliche Standorte des Fahlweiden-Auenwaldes sind die Randbereiche der Schwarzen Elster 

sowie ehemalige Flutrinnen, verlandete Flussarme und Senken. Sie sind an schwankende 

Grundwasserstände und regelmäßig oder zumindest episodisch stattfindende Hochwasserüberflutungen 

angepasst. Bei nachlassender Überflutungsdauer und –höhe wird das potenziell natürliche 

Vegetationsbild zunehmend von Flatterulmen-reichen Waldbeständen (Fahlweiden-Flatterulmen-

Auenwald) bestimmt. Solche Auenwaldreste können sich bspw. entlang der Schwarzen Elster im Osten 

der Stadt Herzberg etablieren.  

 

Talniederungen mit nährstoffreichen und nährstoffkräftigen Mineralböden unter Grund- und 

Druckwassereinfluss sind die potenziellen Standorte artenreicher Eschenwälder. Diese Wälder lösen auf 

mineralischen Gleyböden die Schwarzerlen-Sumpf- und -Bruchwälder sowie die Schwarzerlen-

Niederungswälder der Niedermoore ab. 

 

Die Eichenwälder (H1) kommen im Gebiet auf grundwasserfernen, nährstoff- und basenarmen Böden 

vor. Erwartungsgemäß erreichen diese Wälder nur einen Flächenanteil der knapp unter 6 % des 

Plangebietes liegt. In der Baumschicht sind Stiel- (Quercus robur) und Trauben-Eiche (Q. petraea) 

bestandsbildend. Diese werden je nach Bodenbeschaffenheit und Höhe des Grundwasserspiegels von 

der Birke (Betula pendula, B. pubescens) und der Waldkiefer (Pinus sylvestris) untersetzt. 

Zusammengesetzt werden die Eichenwälder zumeist von Pfeifengras-Moorbirken-Stieleichenwald, der häufig 
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einen Komplex mit Pfeifengras-Stieleichen-Hainbuchenwald ausbildet. Der größte zusammenhängende Bereich 

dieser Vegetationseinheit erstreckt sich linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und 

Großrössen.  
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Textkarte 2: HPNV 
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2.4.2 Lebensräume, Biotope und Arten 

Zu den vorkommenden Lebensräumen, Biotopen und Arten lässt sich der Planungsraum des 

Managementplanes durch typische Fließgewässerbiozönosen und mehr oder weniger naturnahen 

Auenstrukturen charakterisieren. Das Hauptfließgewässer ist die Schwarze Elster, die sich in einem stark 

ausgebauten Zustand zeigt. Dennoch besitzt der Fluss einen sehr hohen Stellenwert als Lebensraum und 

Migrationsweg für Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra) sowie Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis), Rapfen (Aspius aspius) und Bitterling (Rhodeus amarus). Darüber hinaus finden sich in der 

Elsterniederung Lebensräume des Großen Mausohrs (Myotis myotis), der Mopsfledermaus (Barbastella 

barbastellus), des Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous) und der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus 

cecilia). Die Pulsnitz ist u.a. auch Lebensraum des Bachneunauges (Lampetra planeri) und des Lachses 

(Salmo salar). Teile der Entwässerungsgräben bilden einen Verbreitungsschwerpunkt des vom 

Aussterben bedrohten Froschkrautes (Luronium natans). Die früher in den Krebsscherenbeständen der 

Altwasser regelmäßig auftretenden Grünen Mosaikjungfer (Aeshna viridis) konnte aktuell keine 

Nachweise erbracht werden. 

 

Dem gegenüber stehen die kleineren Zuflüsse Alte Röder, Große Röder, Pulsnitz, Alte Elster und Riecke, 

die im Gegensatz zur Schwarzen Elster noch deutlich naturnahe Strukturen besitzen. Hier kommen 

auentypische Biotopkomplexe aus Altwassern, Kleingewässern, Gräben, Niederungswäldern und 

Grünländern vor, die zahlreichen Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie Anhang I der V-RL 

Lebensraum bieten (LUA 2006, NP NHL 2009). Gemeldete Arten laut Standarddatenbögen sind u.a. 

Eisvogel (Alcedo atthis), Rotbauchunke (Bombina bombina), Kammmolch(Triturus cristatus), Bitterling 

(Rhodeus amarus), Bachneunauge (Lampetra planeri) sowie die Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus 

cecilia). Während der aktuellen Kartierungen wurden jedoch keine Nachweise für Rotbauchunke 

(Bombina bombina) und Kammmolch(Triturus cristatus) erbracht. 

 

Tabelle 8 zeigt, dass die an die Wasserläufe angrenzenden Gebiete überwiegend der Grünlandnutzung 

(ca. 36 %), unterliegen, wovon große Teile melioriert wurden (ca. 11 %) und heute nur noch artenarm 

ausgebildet sind. Waldflächen nehmen insgesamt nur geringe Flächenanteile ein (17 %). Dabei liegt der 

Laubwaldanteil bei lediglich 8 %. 
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Im Folgenden sind die FFH-Gebiete, ihre Bedeutung und die Anhangs-Arten noch einmal einzeln gelistet, 

wie sie in den einzelnen Standarddatenbögen vermerkt sind: 

 

FFH-Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

 

Bedeutung: Repräsentative, z.T. hervorragend ausgebildete Vorkommen von Lebensraumtypen und 

Arten der Anhänge I und II der FFH RL, insbesondere der Weichholzauen und des Fischotters. 

 

Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren Stufe mit Vegetation des Callitricho-Batrachion; 6440 - 

Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii); 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis 

und Sanguisorba officinalis; 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen; 91E0 - Auenwälder 

mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion). 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Grüne Keiljungfer 

(Ophiogomphus cecilia), Froschkraut (Luronium natans). 

 

Arten nach Anhang I der V-RL: Ortolan (Emberiza hortulana). 

Tabelle 8: Allgemeine Gebietsmerkmale laut Standarddatenbögen der FFH-Gebiete 

Landes-Nr. des FFH-Gebietes 231 553 80 73 495 629 509 Ø 

Lebensraumklassen in %  

Binnengewässer 34 26 3 9 8 7 13 14 

Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 26 1 30 3 6 25 21 16 

Heiden, Gestrüpp 3 5 1 9   5 4 4 

Trockenrasen       1 1 1   <1 

Grünländer 29 24 8 20 51 8 32 25 

melioriertes Grünland   27 16 34       11 

Äcker 1 5 21 7 12 6 26 11 

Laubwälder 5 2 11 7 10 10 8 8 

Nadelwälder 1   7 13 11 21 1 8 

Mischwälder     2 1   1   1 

Bebauung und versiegelte Flächen 3 1   3 1 2 5 2 

Gesamtanteil in %               100 
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Weitere bedeutende Arten: Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Zauneidechse (Lacerta 

agilis), Feinblättrige Wiesen-Schafgarbe (Achillea setacea), Brenndolde (Cnidium dubium), 

Wasserfeder (Hottonia palustris), Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), Sibirische Schwertlilie (Iris 

sibirica), Flutende Moorbinse (Isolepis fluitans), Buntes Vergissmeinnicht (Myosotis discolor), 

Wechselblütiges Tausendblatt (Myriophyllum alterniflorum), Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua), 

Sumpf-Sternmiere (Stellaria palustris), Krebsschere (Stratiotes aloides). 

 

FFH-Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

 

Bedeutung: Repräsentative und kohärenzsichernde, z.T. für den Erhalt charakteristischer Artenspektren 

und Einzelarten zentral bedeutsamer Vorkommen von LRT und Arten der Anhänge I und II der FFH RL, 

insbesondere von Fließ- und Stillgewässern sowie Grasfluren. 

 

Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation 

des Chenopodietum rubri p.p. und des Bidention p.p.; 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren; 6510 - Magere 

Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis; 9160 -Subatlantische oder 

mitteleuropäische Stieleichenwälder oder Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli); 9190 - Alte 

bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen; 91D2 - Moorwälder; 91E0 - *Auenwälder mit Alnus glutinosa 

und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Großes Mausohr 

(Myotis myotis), Rotbauchunke (Bombina bombina), Kammmolch(Triturus cristatus), Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus amarus), Rapfen (Aspius aspius), Ameisen-Bläuling 

(Maculinea nausithous), Eremit (Osmoderma eremita), Froschkraut (Luronium natans). 

 

Weitere bedeutende Arten: Laubfrosch (Hyla arborea), Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis). 

 

In den aktuellen Untersuchungen im Gebiet wurden Rotbauchunke (Bombina bombina), 

Kammmolch(Triturus cristatus) und Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) nicht nachgewiesen.  

 

FFH-Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

 

Bedeutung: Naturnahe Laubwaldgesellschaften mit charakteristischer Fauna. Fließgewässersysteme mit 

atlantischen Wasserpflanzengesellschaften. Repräsentative Grasfluren trockener bis feuchter Standorte 

mit zahlreichen überregional gefährdeten Arten. 

 

Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 6230 - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 

submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden; 6410 - Pfeifengraswiesen (Molinion 

caeruleae); 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis; 
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9160 - Subatlantische oder mitteleuropäische Stieleichenwälder oder Eichen-Hainbuchenwälder 

(Carpinion betuli); 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen; 91E0 - *Auenwälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion). 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke 

(Bombina bombina), Heldbock (Cerambyx cerdo), Hirschkäfer (Lucanus cervus), Froschkraut 

(Luronium natans). 

 

Weitere bedeutende Arten: Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata). 

 

In den aktuellen Untersuchungen im Gebiet wurden Rotbauchunke (Bombina bombina), Heldbock 

(Cerambyx cerdo) und der LRT 6230 - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem 

europäischen Festland) auf Silikatböden nicht nachgewiesen.  

 

FFH-Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ 

 

Bedeutung: Wertvolle Flussaue mit Vorkommen des Elbebibers. 

 

Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren; 6440 - 

Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii); 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen; 91E0 - 

*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion). 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra). 

 

Arten nach Anhang I der V-RL: Eisvogel (Alcedo atthis). 

 

Weitere bedeutende Arten: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Zauneidechse (Lacerta agilis), 

Grasfrosch (Rana temporaria), Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Wassernuß (Trapa 

natans), Wasserschierling (Cicuta virosa), Brenndolde (Cnidium dubium), Wasserfeder (Hottonia 

palustris), Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), Straußblütiger Gilbweiderich (Lysimachia 

thyrsiflora), Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Stumpfblättriges Laichkraut (Potamogeton obtusifolius), 

Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua), Krebsschere (Stratiotes aloides), Gräben-Veilchen (Viola 

persicifolia). 

 

FFH-Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ 

 

Bedeutung: Großer Anteil an Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH RL, wichtiger Lebensraum für 

Fischotter und Biber. 
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Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 6440 - Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii); 

9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen. 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke 

(Bombina bombina), Kammmolch(Triturus cristatus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling 

(Rhodeus amarus), Hirschkäfer (Lucanus cervus). 

 

Weitere bedeutende Arten: Krebsschere (Stratiotes aloides). 

 

In den aktuellen Untersuchungen im Gebiet wurden Rotbauchunke (Bombina bombina), 

Kammmolch(Triturus cristatus) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) nicht nachgewiesen.  

 

FFH-Nr. 553 „Große Röder“ 

 

Bedeutung: Repräsentative und kohärenzsichernde, z.T. für den Erhalt charakteristischer Artenspektren 

und Arten besonders bedeutsame Vorkommen von LRT und Arten der Anhänge I und II der FFH RL, 

insbesondere Fließgewässer und begleitendes Grünland. 

 

Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren; 91E0 - 

*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion). 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus amarus). 

 

Arten nach Anhang I der V-RL: Eisvogel (Alcedo atthis). 

 

Weitere bedeutende Arten: Brenndolde (Cnidium dubium), Schwarz-Pappel (Populus nigra), Flatter-

Ulme (Ulmus laevis). 

 

In den aktuellen Untersuchungen wurden Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Bitterling 

(Rhodeus amarus) nicht nachgewiesen. 

 

FFH-Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ 

 

Bedeutung: Repräsentative und kohärenzsichernde, z.T. für den Erhalt charakteristischer Artenspektren 

zentral bedeutsame Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH RL, 

insbesondere der Fließgewässer. 
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Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL: 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ 

Magnopotamion oder Hydrocharition; 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion; 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren; 6510 - Magere 

Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis; 9190 - Alte bodensaure 

Eichenwälder auf Sandebenen; 91E0 - *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion). 

 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke 

(Bombina bombina), Kammmolch(Triturus cristatus), Steinbeißer (Cobitis taenia), Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis), Bachneunauge (Lampetra planeri), Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous), 

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia). 

 

Arten nach Anhang I der V-RL: Eisvogel (Alcedo atthis). 

 

Weitere bedeutende Arten: Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Feldlerche (Alauda 

arvensis), Wachtel (Coturnix coturnix), Kiebitz (Vanellus vanellus), Laubfrosch (Hyla arborea), 

Grasfrosch (Rana temporaria), Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Sand-Grasnelke 

(Armeria maritima subsp. elongata), Stumpfblättriges Laichkraut (Potamogeton obtusifolius), Alpen-

Laichkraut (Potamogeton alpinus). 

 

In den aktuellen Untersuchungen im Gebiet wurden Rotbauchunke (Bombina bombina), 

Kammmolch(Triturus cristatus) und Steinbeißer (Cobitis taenia) nicht nachgewiesen.  
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2.5 Gebietsgeschichtlicher Hintergrund 

Die Niederung der Schwarzen Elster erfuhr in den vergangenen Jahrhunderten gravierende 

Veränderungen hinsichtlich des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Vor den ersten 

Regulierungsmaßnahmen war die Urstromtalniederung mit dem Hauptfluss der Schwarzen Elster ein 

unwegsames, mit sumpfigen Wiesen, weit verzweigten Elsterseitenarmen und Bruchwäldern 

durchsetztes Gelände. Die Ortschaften lagen meist am Rand der hochwassergefährdeten 

Talniederungen (DABER-FRANTZ 2005). Der Schraden galt bis ins 16. Jahrhundert als undurchdringlicher 

Sumpfwald. In der Bad Liebenwerdaer Niederung gründeten große Laubwaldgebiete (FUGMANN & 

JANOTTA 1997). Bis etwa Mitte des 19. Jh. bestanden weitgehend natürliche Abflussverhältnisse mit weit 

verzweigten Flussarmen und Strömen.  

 

Die zahlreichen Krümmungen, Einengungen und Sandbänke bedingten eine erhebliche Verzögerung des 

Abflusses. Hinzu kamen die mit Grauweiden und Röhrichten bewachsenen Ufer, so dass Beschwerden 

aus der Bevölkerung immer lauter wurden. Hinzu kamen die Aufstauungen durch den Mühlenbetrieb, 

insbesondere durch die Hammermühle (Krauschütz) und die Elstermühle in Plessa. Durch das geringe 

Gefälle kam es bei Hochwassererscheinungen der Großen Röder zu einem Rückstau bis in den 

Schraden. Bei gleichzeitigem Hochwasser der Elster und Pulsnitz wurden diese Verhältnisse weiter 

verschärft. (Quelle: HANSPACH 2005) 

 

1852 kam es zur Gründung des Verbandes zur Regulierung der Schwarzen Elster und der Baumeister 

Röder wurde als besonderer Beamter benannt. Bis 1864 erfolgten Durchstiche, Eindeichungen, 

Verfüllungen von Nebenarmen, die Beseitigung der Hammermühle und die Anlage von Binnengräben 

(HANSPACH 2005).  

 

Die Begradigung, Eindeichung und teilweise Umverlegung der Flüsse und der damit verbundenen 

Beseitigung ihrer Überschwemmungsgebiete beeinflussten die Niederungen der Schwarzen Elster, der 

Röder, der Pulsnitz und des Schradens sehr stark. Weitere Maßnahmen wie der Bau von Wehren zur 

künstlichen Regulierung der Wasserstände hatten erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der 

Gewässerökosysteme (VORWALD 1999). Die Grundwasserabsenkungen und der schnellere Abfluss der 

anfallenden Wassermengen veränderten die Standortverhältnisse enorm. Verbunden mit den damals 

erfolgten Flächenzusammenlegungen führte dies zu einer ersten starken Intensivierung der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche (FUGMANN & JANOTTA 1997). Die ursprünglich vorherrschenden 

Feuchtwiesen sind durch tiefgelegte Gräben entwässert und in Ackerland umgewandelt worden (DABER-

FRANTZ 2005). Die Laubwälder der Bad Liebenwerdaer Niederung wichen zugunsten von Acker- und 

Grünland (FUGMANN & JANOTTA 1997). Im Schraden verschwanden Alt- und Nebenarme sowie Senken 

und Feuchtlebensräume.  

 

Zwar wurden Hochwasserereignisse mit diesen Maßnahmen im Gebiet der Schwarzen Elster, Pulsnitz 

und Großen Röder verringert, jedoch diese tiefgreifenden hydrologischen Veränderungen führten auch 

zum Anstieg von Vernässungen im Binnenbereich (Qualmwasser) und zur Austrocknung von Gebieten 

durch die einhergehenden Grundwasserabsenkungen in der Niederung. Zeitgenössische Darstellungen 

sprechen sogar von Verschlechterungen der Situation aufgrund der „Absaugung des Wassers für 

Pflanzen“ (HANSPACH 2005).  

 

Hochwassererscheinungen blieben auch nach den Bauarbeiten zur Wasserregulierung und 

Wasserverschmutzungen kamen durch aufgenommene Bergbautätigkeiten etwa ab 1900 als Belastung 
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hinzu. Dies führte zu weiteren Unmut in der Bevölkerung, so dass 1926 und 1927 zu der Errichtung eines 

öffentlich rechtlichen Verbandes durch ein Sondergesetz kam, das später die Grundlage der Gründung 

der Elstergenossenschaft bildete (HANSPACH 2005). Wichtigste Zielstellung der Genossenschaft war die 

Reinhaltung der Schwarzen Elster einschließlich der zulaufenden Gewässer.  

 

Die vollständige Regulierung der Pulsnitz von Lindenau bis Elsterwerda erfolgte gleichzeitig mit der 

Regulierung der Schwarzen Elster durch den Elsterverband. Oberhalb von Lindenau wurde die Pulsnitz 

dagegen erst im 20. Jh. abschnittweise begradigt. 1935 wurde die Wassergenossenschaft zum Ausbau 

der Pulsnitz gegründet, die ihren Sitz in Burkersdorf hatte. Die Flussanlieger sprachen sich jedoch gegen 

eine Regulierungswirtschaft vom Kreis-Wiesenbaumeister BALSAM aus, da sie Schäden in der 

Landwirtschaft durch Grundwasserabsenkungen befürchteten. (Quelle: HANSPACH 2005) 

 

Die Regulierung der Pulsnitz unterhalb von Ortrand begann 1968 und zu Beginn der 70er Jahre erfolgte 

die Begradigung zwischen Heinersdorf und Ortrand.  

 

Die Begradigung der Große Röder erfolgte vermutlich in der Zeit die Regulierungen der Schwarzen 

Elster, also nach 1852. Der spätere Röderkanal existiert seit dem genannten Zeitraum bereits 

abschnittsweise als Entwässerungsgraben einer flachen, teilweise vermoorten Senke südöstlich 

Reichenhains. Nach 1887 erfolgte der Ausbau des Kanals mit der heutigen Funktion. (Quelle: LUA 2006) 

 

Durch die Meliorationsmaßnahmen in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde das 

Grabennetz verdichtet und die Sohlen der Hauptabzugsgräben vertieft. Große Teile der 

Niederungslandschaft erfuhren eine weitere Standortverbesserung für die landwirtschaftliche Nutzung. So 

konnten auf der Mehrzahl der Flächen nun Großtechnik zum Einsatz gebracht werden (LUA 2006). Die 

verbliebenen Bestände an Auenwäldern, Feuchtgrünländern sowie an ausgedehnten Moorbereichen sind 

seither zugunsten einer intensiven Acker- und Grünlandnutzung verloren gegangen (FUGMANN & JANOTTA 

1997). 

 

Die Schwarze Elster galt vor ihrem Ausbau als äußerst fischreich. Mit Durchführung der 

Regulierungsmaßnahmen war ein starker Artenrückgang festzustellen und der Fluss verlor an Bedeutung 

für die Fischerei. Zusätzlich verschlechterten Fabrikabflüsse die Wasserqualität der Schwarzen Elster 

zunehmend (FUGMANN & JANOTTA 1997). Nach der politischen Wende im Jahr 1990 änderten sich 

Einleitungssituation und Wasserchemismus der Schwarzen Elster. Der Qualitätsumschwung ist einerseits 

auf die flächige Deindustrialisierung im Einzugsgebiet sowie andererseits auf die Anwendung einer 

umweltbewussten Gesetzgebung in der Industrie und im Kläranalgenbau zurückzuführen (LUA 2006). Bis 

heute ist die Schwarze Elster jedoch ein wichtiger Vorfluter für die Grubengewässer der 

Braunkohletagebaue und die Abwässer von Industrie und Siedlungen (DABER-FRANTZ 2005). 
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2.6 Schutzstatus 

Das Projektgebiet des Managementplanes umfasst insgesamt 7 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH), die 

ganz oder zumindest teilweise von naturschutzrechtlich festgesetzten Schutzgebieten berührt werden. 

Gelegentlich grenzen Schutzgebiete direkt an den Planungsraum an. Aufgrund ihrer räumlichen Nähe 

werden sie in diesem Kapitel ebenfalls kurz erwähnt. Die Lage der Flächen mit Schutzstatus ist auf der 

Karte 1 dargestellt. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die vorkommenden Schutzgebiete. 

 

Tabelle 9: Schutzgebiete im Planungsraum 

  Nr. Bezeichnung des Schutzgebietes Lage im Planungsraum 

Naturparks (NP) 

  5004 NP Naturpark "Niederlausitzer Heidelandschaft" 2,5% des NP innerhalb des MP-Plangebietes 

Naturschutzgebiete (NSG) 

  1373 NSG Alte Röder bei Prieschka innerhalb des MP-Plangebietes 

  1340 NSG Alte Elster und Riecke innerhalb des MP-Plangebietes 

  1350 NSG Schweinert direkt angrenzend 

  1376 NSG Lauschika innerhalb des MP-Plangebietes 

  1493 NSG Kleine Wiesen - An den Horsten bei Kahla innerhalb des MP-Plangebietes 

  1375 NSG Untere Pulsnitzniederung direkt angrenzend 

   NSG Kleine Röder direkt angrenzend 

  1378 NSG Pulsnitz innerhalb des MP-Plangebietes 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

 
2131 

LSG Elsteraue und Teichlandschaft um Bad 

Liebenwerda 
3 % des LSG innerhalb des MP-Plangebietes 

  2188 LSG Elsteraue 15 % des LSG innerhalb des MP-Plangebietes 

  2122 LSG Elsteraue zwischen Herzberg und Übigau 47,3 % des LSG innerhalb des MP-Plangebietes 

  

2133 

LSG Elsterniederung und westliche 

Oberlausitzer Heide zwischen Senftenberg und 

Ortrand 

<1 % des LSG innerhalb des MP-Plangebietes 

Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 

  GLB Kalmusteich innerhalb des MP-Plangebietes 

Geschützte Parkanlagen (GP) 

   Gutspark Kroppen innerhalb des MP-Plangebietes 
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Tabelle 9: Schutzgebiete im Planungsraum 

  Nr. Bezeichnung des Schutzgebietes Lage im Planungsraum 

  Schlosspark Lindenau direkt angrenzend 

Flächennaturdenkmäler (FND) 

 

F1 Hackgraben bei Wahrenbrück innerhalb des MP-Plangebietes 

F3 Feuchtgebiet am Hirschahen bei Wahrenbrück direkt angrenzend 

F4 Hariggewässer (östlich Zobersdorf) innerhalb des MP-Plangebietes 

F5 Elsterarm Zeischa innerhalb des MP-Plangebietes 

F6 Säbelteich Prieschka innerhalb des MP-Plangebietes 

F7 Alter Park Saathain innerhalb des MP-Plangebietes 

F8 Kleine Wiesen (östlich Weinberge/Elsterwerda) ca. 57 % des FND innerhalb des Planungsraumes 

Naturdenkmäler (ND) 

 
1109-5 Zirbel-Kiefer im Schlosspark Lindau  innerhalb des MP-Plangebietes 

  5 Stieleiche im Schradenwald innerhalb des MP-Plangebietes 

  66 Stieleiche nordöstlich Saathain innerhalb des MP-Plangebietes 

  67 Rotbuche nordöstlich Saathain innerhalb des MP-Plangebietes 

  145 Stieleiche südlich Bahnhof Bad Liebenwerda innerhalb des MP-Plangebietes 

  218 Stieleiche Stadtpark Herzberg innerhalb des MP-Plangebietes 

  219 Stieleiche Stadtpark Herzberg innerhalb des MP-Plangebietes 

  221 Stieleiche Stadtpark Herzberg innerhalb des MP-Plangebietes 

  231 Rotbuche Park Grochwitz  innerhalb des MP-Plangebietes 

  11 Stieleiche nördlich Frauenhorst innerhalb des MP-Plangebietes 

  17 Schwarzerle östlich Kiebitz innerhalb des MP-Plangebietes 

  19 Buschhausbirne zwischen Kiebitz und Bomsdorf innerhalb des MP-Plangebietes 

  20 Stieleiche zwischen Kiebitz und Bomsdorf innerhalb des MP-Plangebietes 

  35 Stieleichengruppe östlich Prieschka innerhalb des MP-Plangebietes 

  295-438 Allee aus Winterlinde (Bad Liebenwerda) innerhalb des MP-Plangebietes 

  242, 274- Allee aus Linde, Stieleiche, Roteiche und innerhalb des MP-Plangebietes 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Gebietsbeschreibung und Landnutzung 37 

Tabelle 9: Schutzgebiete im Planungsraum 

  Nr. Bezeichnung des Schutzgebietes Lage im Planungsraum 

287, 414-

552 

Rosskastanie (Elsterwerda) 

Trinkwasserschutzgebiete (WSG) 

  

7035 WSG Falkenberg / Elster 

ca. 3,3 % des WSG - Zone III innerhalb des MP-

Plangebietes, Zone I und II außerhalb des MP-

Plangebietes 

  

7062 WSG Tettau 

<1 % des WSG - Zone III innerhalb des MP-

Plangebietes, Zone I und II außerhalb des MP-

Plangebietes 

  

7380 WSG Oschätzchen 

<1 % des WSG - Zone III innerhalb des MP-

Plangebietes, Zone I und II außerhalb des MP-

Plangebietes 

2.6.1 Naturparke 

2.6.1.1 Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ 

Der Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ wurde im Mai 1996 gegründet und erstreckt sich über 

eine Fläche von 484,3 km
2
. Er beinhaltet insgesamt 19 Naturschutzgebiete (NSG), 7 

Landschaftsschutzgebiete (LSG), 11 Flächennaturdenkmäler (FND) sowie 13 FFH-Gebiete, die sich 

teilweise vollständig oder nur teilweise im NP befinden. Der Name Heidelandschaft stammt einerseits von 

den Offenlandbereichen eines ehemaligen Truppenübungsplatzes im Zentrum des NP, auf dem sich 

nach jahrzehntelanger militärischer Nutzung eine Heidelandschaft entwickelt hat, andererseits von den 

ausgedehnten trockenen und zumeist von Kiefern (Pinus sylvestris) bewachsenen Waldgebieten, die auf 

den überwiegend armen Böden zu finden sind.  

Im Süden und im Westen begrenzt der Flusslauf der Schwarzen Elster den NP. Zusammen mit der 

Kleinen Elster, der Großen und der Kleinen Röder bildet sie ausgedehnte Niederungen mit Bruchwäldern, 

Wiesen und Mooren, in denen Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) heimisch sind. Von diesem 

Niederungsbereich des NP gehören ca. 1.200 ha zum Projektgebiet.  

 

Im östlichen Teil des NP beeindrucken die aufgelassenen Kippen und Bergbauseen eines ehemaligen 

Braunkohletagebaus, die einer Vielzahl von spezialisierten Insekten Lebensraum sowie Zugvögeln wie 

Kranichen (Grus grus) und Gänsen (Anser fabalis, A. albifrons) einen Rastplatz bieten (LUA 2004). 
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2.6.2 Naturschutzgebiete 

2.6.2.1 NSG „Alte Elster und Riecke“ 

Das Naturschutzgebiet „Alte Elster und Riecke“ wurde mit dem Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages 

Cottbus vom 25.03.1981 auf einer Fläche von 170 ha unter Schutz gestellt. Schutzzweck ist der Erhalt 

des Auengebietes mit naturnahem Bachlauf, Altarmen, Kleingewässern, Feuchtwiesen und Bruchwäldern 

als Lebensraum bedrohter Tierarten wie Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Schwarzstorch 

(Ciconia nigra), Wiedehopf (Upupa epops), Rotbauchunke (Bombina bombina) und Europäische 

Sumpfschildkröte (Emys orbicularis). Weiterhin von Bedeutung sind die Vorkommen der Krebsschere 

(Stratiotes aloides), der Vielstängeligen Sumpfbinse (Eleocharis multicaulis) und der Wasser-Ampfers 

(Rumex aquaticus) (FUGMANN & JANOTTA 1997). 

2.6.2.2 NSG „Alte Röder bei Prieschka“ 

Das Naturschutzgebiet „Alte Röder bei Prieschka“ wurde mit dem Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages 

Cottbus vom 25.03.1981 unter Schutz gestellt und zuletzt durch Verordnung vom 06.07.2009 geändert. 

Es beinhaltet mit einer Größe von ca. 80 ha Reste natürlicher Auenlandschaften mit unbegradigten 

Mäandern und Flussschlingen, zahlreichen Altarmen und kleinen Standgewässern sowie staunassen 

Wiesen und Flachmooren. Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes mit dem 

natürlichen Lauf der Alten Röder einschließlich ihrer Verlandungszonen, Standgewässer und 

Auenwaldreste als Lebensraum des Elbebibers und anderer existenzbedrohter Tierarten. Dies umfasst 

insbesondere den Schutz und die Förderung des Gebietes als wichtiges Refugium für eine Vielzahl 

seltener, gefährdeter oder lebensraumtypischer Pflanzen- und Tierarten wie Biber (Castor fiber), 

Fischotter (Lutra lutra), Mauswiesel (Mustela nivalis), Wachtel (Coturnix coturnix), Raubwürger (Lanius 

excubitor), Wasserralle (Rallus aquaticus), Eisvogel (Alcedo atthis), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 

Weißstorch (Ciconia ciconia), Hohltaube (Columba oenas), Beutelmeise (Remiz pendulinus), Bitterling 

(Rhodeus amarus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Moderlieschen (Leucaspius delineatus), 

Gründling (Gobio gobio) u.v.m. (NP NHL 2009). Ferner hat das Naturschutzgebiet Bedeutung als Brut- 

und Rastgebiet für verschiedene Sumpf- und Wasservögel (MUNR 1997). 

2.6.2.3 NSG „Schweinert“ 

Das Naturschutzgebiet „Schweinert“ wurde am 9. Dezember 1998 mit der Verordnung vom Ministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung festgesetzt (GVBl. II/99, [Nr. 02], S. 14). Mit einer Größe von 

ca. 110 ha dient es der Erhaltung und Entwicklung eines landschaftstypischen Laubwaldgebietes inmitten 

des Urstromtals der Schwarzen Elster mit der daran gebundenen Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und 

Pflanzengemeinschaften. Der besondere Schutzzweck erstreckt sich u.a. auf: 

 

 die Erhaltung der Scheidelache und des umgebenden Grabensystems in ihrer naturnahen Ausbildung 

mit den typischen Lebensgemeinschaften der Gewässer sowie den Schutz und die Förderung der 

natürlichen, vom Biber (Castor fiber) beeinflussten Gewässerdynamik, 

 den Schutz und die Entwicklung der weitgehend naturnah erhaltenen, seltenen sowie für den 

Landschaftsraum und die Standorte typischen Waldgesellschaften, 
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 die Erhaltung und Entwicklung weiterer, für diesen Lebensraum charakteristischer Biotope und 

Lebensgemeinschaften mit den dazugehörigen, zum Teil selten oder gefährdeten Pflanzenarten und 

Pflanzengesellschaften, 

 den Schutz zahlreicher, zum Teil seltener und gefährdeter Vogel- und Säugetierarten, vor allem von 

Großvogelarten und der an naturnah strukturierte Wälder und Gewässer gebundenen Arten, 

 den Schutz und die Wiederherstellung von Lebensräumen, die den Kriterien der Richtlinien 92/43 

EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen und 79/409 EWG des Rates vom 2 April 1979 über die Erhaltung der 

wildlebenden Vogelarten entsprechen, 

 den Erhalt und die Entwicklung einer Biotop- und Schutzgebietsvernetzung, insbesondere für Arten 

mit großflächigen Lebensraumansprüchen sowie 

 die Erhaltung der besonderen Eigenart eines von naturnahen Mischwäldern, Fließgewässern und 

Hügelgräbern geprägten Landschaftsauschnittes. 

2.6.2.4 NSG „Lauschika“ 

Das Naturschutzgebiet „Lauschika“ wurde am 8. September 2003 mit der Verordnung des Ministeriums 

für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg festgesetzt. Es hat eine Gesamtgröße 

von ca. 33 ha, von denen rund 14 ha als Zone 1 mit Beschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung 

ausgewiesen sind, und liegt in einer reich strukturierten Niedermoor- und Feuchtwiesenlandschaft der 

Elster-Pulsnitz-Niederung. Charakteristisch ist der Wechsel von verschiedenen Grünlandbereichen, 

Weidengebüschen, Gehölzen und zahlreichen Gräben, die zusammen mit den Erlenbruchfragmenten die 

letzten Flächen der ursprünglichen Vegetation des Schradens darstellen. Schutzzweck ist die Erhaltung 

und Entwicklung des Gebietes: 

 

 als Lebensraum gefährdeter wildlebender Pflanzengesellschaften, insbesondere der Feuchtwiesen, 

Röhrichte und Grauweiden-Erlenbrüche, 

 als Lebensraum wildlebender Pflanzenarten, darunter auch nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG 

besonders geschützter Arten wie Gemeine Akelei (Aquiligea vulgaris), Wasserfeder (Hottonia 

palustris), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Weiße Narzisse (Narcissus poeticus), Körnchen-

Steinbrech (Saxifraga granulata), Geflecktes und Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza maculata, 

D. majalis), 

 als Lebens- und Rückzugsraum bestandsbedrohter Tierarten der Flussauen- und 

Feuchtwiesenlandschaften, 

 als Lebensraum, Rückzugsgebiet und potenzielles Wiederausbreitungszentrum wildlebender 

Tierarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG besonders und streng geschützter 

Arten wie Eisvogel (Alcedo atthis), Grünspecht (Picus viridis), Weißstorch (Ciconia ciconia) und 

Bekassine (Gallinago gallinago) sowie 

 aus ökologischen Gründen zur Herstellung eines Feuchtgebiet-Biotopverbundes zwischen den 

einzelnen Schutzgebieten in der Niederungslandschaft des Schradens. 

 

Weiterhin dient die Unterschutzstellung der Erhaltung und Entwicklung der Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie. 
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2.6.2.5 NSG „Kleine Wiesen - an den Horsten bei Kahla“ 

Die „Kleinen Wiesen“ nordwestlich von Kahla wurden mit der Verordnung des Landkreises Elbe-Elster 

vom 1. Mai 2005 als Naturschutzgebiet unter Schutz gestellt. Es beinhaltet neben kleinräumig 

wechselnden Grünlandbereichen, Erlenbrüchen, Gebüschen und Laubholzwäldern auch einen in dieser 

Ausprägung selten gewordenen Feuchtwiesenkomplex mit Quellbereichen und Orchideenvorkommen. 

Schutzzweck des ca. 21 ha großen NSG´s ist die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Teil einer 

besonders reich strukturierten Frisch- und Feuchtwiesenlandschaft sowie als Rückzugsgebiet der hier 

ursprünglich vorkommenden Pflanzengesellschaften. Auf den nährstoffarmen Grünlandstandorten 

kommen typische Charakterarten wie der Kleine Klappertopf (Rhinanthus minor), das Zittergras (Briza 

media), die Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), der Teufelsabbiss (Succisa pratensis), die Sumpf-

Schafgarbe (Achillea ptarmica), der Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe), das Gefleckte 

Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) und die Kümmel-Silge (Selinum carvifolia) vor. Die „Kleinen 

Wiesen“ dienen als Lebensraum, Trittsteinbiotop und Wiederausbreitungszentrum geschützter und in 

ihrem Bestand bedrohter Pflanzen- und Tierartengemeinschaften der extensiven Graslandgesellschaften. 

Insgesamt konnten bisher 29 Brutvogelarten nachgewiesen werden, zu denen auch der Neuntöter 

(Lanius collurio) als im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie geführte Art zählt. Weiterhin 

bemerkenswert sind die Vorkommen des Moorfrosches (Rana arvalis), der Kleinen Goldschrecke 

(Euthystira brachyptera), des Hirschkäfers (Lucanus cervus), des Grünwidderchens (Adcita statices) und 

des Gemeinen Scheckenfalters (Melitaea athalia). 

2.6.2.6 NSG „Untere Pulsnitzniederung“ 

Das Naturschutzgebiet „Untere Pulsnitzniederung“ wurde am 4. Mai 2004 mit der Verordnung vom 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (GVBl. II/06, [Nr.11], S.114) 

rechtsverbindlich festgesetzt und grenzt unmittelbar an das Projektgebiet des Managementplanes an. Es 

hat eine Größe von rund 667 ha und umfasst zwei Teilflächen unmittelbar nördlich der Ortslage Gröden. 

 

Die „Untere Pulsnitzniederung“ ist eine strukturreiche Niedermoor-Feuchtwiesen-Landschaft bestehend 

aus Komplexen mit Feuchtwiesen, Erlenbruchwäldern und Grauweidengebüschen, die Lebensraum für 

Biber (Castor fiber), Wiedehopf (Upupa epops), Grauammer (Emberiza calandra), Weißstorch (Ciconia 

ciconia), Wachtel (Coturnix coturnix), Kornweihe (Circus cyaneus), Bekassine (Gallinago gallinago), 

Kiebitz (Vanellus vanellus), Raubwürger (Lanius excubitor), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Sperber 

(Accipiter nisus), Rot- und Schwarzmilan (Milvus milvus, M. migrans) sowie zahlreichen Amphibien sind 

(LK EE 1997). 

 

Schutzzweck ist: 

 

 die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wildlebender 

Pflanzengesellschaften, insbesondere der Feuchtwiesen, binsenreichen Nasswiesen, Grauweiden-

Erlenbrüche und der aufgelassenen Torfstiche, 

 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wildlebender Pflanzenarten, darunter auch 

besonders geschützte Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG wie Wasserfeder (Hottonia 

palustris) und Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), 

 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum sowie potenzielles 

Wiederausbreitungsgebiet wildlebender Tierarten, darunter auch besonders und streng geschützte 
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Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG wie Bekassine (Gallinago gallinago), Großer 

Brachvogel (Numenius arquata) und Wachtelkönig (Crex crex), 

 die Erhaltung der kulturhistorisch bedeutenden und kleinflächigen landwirtschaftlichen Strukturen des 

Schradens wegen seiner besonderen Eigenart und 

 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesentlicher Teil des Biotopverbundes in der 

Niederungslandschaft des Schradens sowie dem Verbund der Fischotter-Populationen der Schwarzen 

Elster mit der Oberlausitz. 

 

Weiterhin dient die Unterschutzstellung der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) mit seinen Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der 

FFH-Richtlinie sowie der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie. 

2.6.2.7 NSG „Kleine Röder“ 

Das Naturschutzgebiet „Kleine Röder“ wurde mit Verordnung vom 01. Juni 2011 unter Schutzgestellt. Es 

hat eine Größe von ca. 385 ha und grenzt unmittelbar an den Planungsraum des Managementplanes an. 

Als vielfältiges Feuchtgebiet mit Feuchtwiesen, Niedermooren, charakteristischen Gehölzbeständen 

sowie Fließ- und Stillgewässern erfüllt es folgende Schutzzwecke: 

 

 Erhalt und Entwicklung der Lebensräume wildlebender Pflanzengesellschaften, insbesondere der 

feuchten Hochstaudenfluren, Röhrichte, Schwimmblattgesellschaften und Auenwälder, 

 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumes wildlebender Pflanzenarten, darunter auch besonders 

geschützter Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG, 

 Erhalt und Entwicklung der in wesentlichen Bereichen des Gebietes ungestörten 

Niederungslandschaft als Lebens- und Rückzugsraum sowie als potenzielles 

Wiederausbreitungszentrum wildlebender, teilweise besonders und streng geschützter Tierarten nach 

§ 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG wie Moorente (Aythya nyroca), Kiebitz (Vanellus vanellus), 

Bekassine (Gallinago gallinago), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Rohrschwirl 

(Locustella luscinioides), Eisvogel (Alcedo atthis), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosch (Hyla 

arborea), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) und Moorfrosch (Rana arvalis), 

 Erhalt des Burgwalls mit seinen alten Laubholzbeständen bei Kosilenzien aus landeskundlichen 

Gründen, 

 Erhalt der Vielfalt, besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit einer insbesondere durch 

Wälder, Gehölzreihen, Grünländer, Teichen und Moorbereichen reich strukturierten 

Niederungslandschaft sowie 

 Erhalt und Entwicklung des Gebietes als wesentlicher Teil des überregionalen Biotopverbundes 

zwischen den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung „Röderaue und Teiche unterhalb 

Großenhain“ und dem „Mittellauf der Schwarzen Elster“. 

 

Die Unterschutzstellung dient weiterhin der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von 

gemeinschaftlicher Bedeutung „Kleine Röder“ mit den Vorkommen der FFH-LRT 3130, 6430, 9160 und 

91E0 im Sinne des Anhangs I der FFH-RL sowie der Arten Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), 

Rotbauchunke (Bombina bombina), Kammmolch (Triturus cristatus), Bachneunauge (Lampetra planeri), 
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Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) und Froschkraut (Luronium 

natans) als Arten im Sinne des Anhangs II der FFH-RL. 

2.6.2.8 NSG „Pulsnitz“ 

Das ca. 15 ha große Gebiet des bestehenden Naturschutzgebietes „Pulsnitz“ umfasst den Bachlauf der 

Pulsnitz einschließlich ihrer Altarme und der charakteristischen Vegetation der Flussufer, Feuchtwiesen 

und Erlenwälder. Es wurde mit dem Beschluss Nr. 75/81 des Bezirkstages Cottbus vom 25.03.1981 

festgesetzt. Schutzzweck ist der Erhalt und die Entwicklung des Gebietes als Lebensraum für Biber 

(Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra). Weiterhin kommen die im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

gelisteten Arten Eisvogel (Alcedo atthis) und Neuntöter (Lanius collurio) vor. 

 

Auf den traditionell als Mähwiesen genutzten Feuchtgrünländern wachsen bedrohte Arten wie Bitteres 

Schaumkraut (Cardamine amara), Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Großes Zweiblatt (Listera ovata), 

Teufelsabbiss (Succisa pratensis), Sumpf-Weidenröschen (Epilobium palustre), Sumpf-Schafgarbe 

(Achillea ptarmica) sowie Geflecktes und Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza maculata, D. majalis). 

2.6.3 Landschaftsschutzgebiete 

2.6.3.1 LSG „Elsteraue und Teichlandschaft um Bad Liebenwerda“ 

Das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue und Teichlandschaft um Bad Liebenwerda“ wurde mit dem 

Beschluss Nr. 03-2/68 des Rates des Bezirkes Cottbus vom 24.04.1968 festgesetzt und befindet sich 

großflächig im Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“. Lediglich 3 % (ca. 71 ha) gesamten des 

LSG´s befinden sich im Planungsraum des Managementplanes im Bereich der Ortslage Bad 

Liebenwerda. 

2.6.3.2 LSG „Elsteraue“ 

Das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ besteht aus insgesamt 3 Teilflächen und hat eine Gesamtgröße 

von ca. 6.011 ha, wovon rund 902 ha im Projektgebiet des Managementplanes liegen. Es wurde mit der 

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet vom 29. April 1996 ((GVBl. II/96, [Nr. 23], S. 382) 

geändert durch die Verordnung vom 7. August 2001 (GVBl. II/01, [Nr. 16], S.530)) vom Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Schutz gestellt. 

 

Ziel ist die Bewahrung der weiträumigen, stark gegliederten und strukturreichen Urstromtallandschaft, die 

von ausgedehnten Grünland- und Ackerflächen, Überschwemmungsgebieten sowie einem Netz aus 

fließenden Gewässern, Flussaltarmen und Auenwaldresten geprägt ist. Schutzzweck ist u.a.: 

 

 Der Erhalt und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Wasserhaushaltes in Bezug auf die 

Wasserführung, Gewässerdynamik und Gewässerqualität sowie die Zusammensetzung der 

Lebensgemeinschaften, 
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 die Entwicklung der Auenwaldreste entlang der Schwarzen Elster und der Röder zu größeren 

Auenwaldkomplexen, 

 der Erhalt und die Entwicklung der großflächigen Grünlandbereiche in ihrer unterschiedlichen 

nutzungsbedingten Ausprägung auf grundwasserbeeinflussten Böden in 

Überschwemmungsbereichen sowie auf den Deichkronen, 

 die Entwicklung der Forstflächen zu strukturreichen und dem potenziellen natürlichen Waldbild 

entsprechenden Waldgesellschaften sowie 

 der Schutz und die Entwicklung der seltenen und gefährdeten Vegetationstypen und Biotope, vor 

allem im Bereich der Fließgewässer und Überschwemmungsflächen, als Lebensraum für eine 

charakteristische Tier- und Pflanzenwelt. 

 

Das LSG Elsteraue bietet bedrohten Arten wie Biber (Castor fiber), Großem Brachvogel (Numenius 

arquata), Weißstorch (Ciconia ciconia), Rebhuhn (Perdix perdix), Kiebitz (Vanellus vanellus), Bekassine 

(Gallinago gallinago), Wachtel (Coturnix coturnix) und Seeadler (Haliaeetus albicilla) Lebensraum. 

2.6.3.3 LSG „Elsteraue zwischen Herzberg und Übigau“ 

Das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue zwischen Herzberg und Übigau“ wurde bereits 1968 mit dem 

Beschluss Nr. 03-2/68 des Rates des Bezirkes Cottbus festgesetzt. Es hat eine Gesamtgröße von rund 

2119 ha, wovon ca. 1002,5 ha (47 %) im Projektraum des Managementplanes liegen. 

2.6.3.4 LSG „Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen Senftenberg und 

Ortrand“ 

Das etwa 26.219 ha große LSG „Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen 

Senftenberg und Ortrand“ besteht seit 1968 und dient dem Schutz und der Erhaltung der Elster- und 

Pulsnitzniederungen, der Kiefernforste, der Teichgebiete und des Endmoränenzuges bei Ortrand. Ca. 

180 ha (< 1 %) des LSG´s liegen im Projektgebiet des Managementplanes. 

2.6.3.5 LSG „Hohenleipisch-Sornoer Altmoränen-Landschaft“ 

Das LSG „Hohenleipisch-Sornoer Altmoränen-Landschaft“ hat eine Größe von rund 10.510 ha und wurde 

im April 1996 mit der Verordnung über das LSG (GVBl. II/96, [Nr. 23], S. 377) vom Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Schutz gestellt. Schutzzweck ist u.a. die Bewahrung des 

strukturreichen Mosaiks aus verschiedenen Landschaftselementen wie großflächigen Waldkomplexen, 

Heideflächen, Flachmooren, Sandtrockenrasen, Wiesen- und Ackerflächen. Von besonderem 

ökologischem Wert sind die durch menschliches Zutun entstandenen Biotope wie Streuobstwiesen, 

Alleen, Torfstiche oder Bergbaufolgelandschaften mit den charakteristischen Oberflächenstrukturen und 

Tagebaurestseen. Ein Viertel aller Rote Liste-Arten der Bundesrepublik Deutschland sind hier vertreten, 

u. a. auch Vögel wie Weißstorch (Ciconia ciconia), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Kranich (Grus grus) 

und Grauammer (Emberiza calandra). 

 

Weniger als 1% des LSG´s „Hohenleipisch-Sornoer Altmoränenlandschaft“ liegen im Projektgebiet des 

Managementplanes. 

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.272387.de
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2.6.4 Geschützte Landschaftsbestandteile 

2.6.4.1 GLB „Kalmusteich“ 

Der Kalmusteich im Süden der Ortslage Lindenau  wurde auf Grundlage des § 24 NatSchG des Landes 

Brandenburg mit einer Größe von 9,8 ha als geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) ausgewiesen. Die 

Festsetzung erfolgte mit der Veröffentlichung des Beschlusses Nr. 19/300/01 im Amtsblatt des 

Landkreise Oberspreewald-Lausitz 03/2001 vom 14. März 2001. Gemeinsam mit dem nordwestlich 

angrenzenden denkmalgeschützten Park Lindenau sind hier eine Vielzahl an Kleinlebensräumen zu 

finden, die verschiedenen Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. 

 

Der Schutzzweck besteht: 

 

 in der Erhaltung des Feuchtraumes in Form eines traditionell genutzten Fischteiches mit 

randlichen Röhrichtgesellschaften, Erlenbruchwaldungen und weiteren Verlandungsstrukturen 

sowie einer abschnittsweise säumenden Alteichen-Baumreihe, 

 in der Erhaltung der vom Aussterben bedrohten bzw. gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sowie 

ihrer Lebensgemeinschaften, insbesondere der Vorkommen von wassergebundenen Vogelarten 

sowie 

 in der Bewahrung gefährdeter Biotopstrukturen als Trittstein für einen regionalen und 

überregionalen Biotopverbund. 

2.6.5 Geschützte Parkanlagen 

2.6.5.1 GP „Gutspark Kroppen“ 

Der alte Gutspark südlich der Ortslage Kroppen wurde am 20.09.1979 mit dem Beschluss Nr. 12/79 von 

der Gemeinde Kroppen auf Grundlage des § 10 der ersten Durchführungsverordnung zum 

Landeskulturgesetz der DDR (NaturschutzVO) vom 14. Mai 1970 zur ländlich geschützten Parkanlage 

erklärt. Die Parkanlage hat eine Größe von 16,5 ha. 

2.6.5.2 GP „Schlosspark Lindenau“ 

Der Schlosspark in Lindenau ist im Denkmalschutzverzeichnis des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 

(Stand: Oktober 2001) sowie in der Denkmalliste des Landes Brandenburg (BLDAM 2009) mit einer 

Größe von 23 ha als denkmalgeschützter Park gelistet. Weiterhin ist er nach Angaben der unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreise Oberspreewald-Lausitz als naturgeschützte Parkanlage eingestuft. 

2.6.6 Naturdenkmäler 

Die Ausweisung der Naturdenkmäler erfolgte im Landkreis Elbe-Elster mit der Verordnung zur 

Festsetzung von Bäumen als Naturdenkmale (Verordnung vom 21. Juni 2011) sowie im Landkreis 
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Oberspreewald-Lausitz mit der Verordnung zur Festsetzung von Naturdenkmalen (Beschluss Nr. 

26/330/07 veröffentlich im Amtsblatt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 12/2007 vom 14.12.2007).  

 

Schutzzweck ist der Erhalt der Bäume aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 

landeskundlichen Gründen bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit. Eine Übersicht der 

Standorte gibt die „Übersichtskarte mit Gebietsgrenzen, enthaltenen FFH-Gebieten und bereits 

vorhandenen Schutzgebieten“ (Karte 1.1 bzw. 1.2) sowie die Tabelle 9. 

2.6.7 Flächennaturdenkmäler 

Im Planungsraum vorkommende flächenhafte Naturdenkmäler (FND) sind das FND „Hackgraben bei 

Wahrenbrück“, das FND „Feuchtgebiet am Hirschahen bei Wahrenbrück“, das FND „Hariggewässer“, das 

FND „Elsterarm Zeischa“, das FND „Säbelteich Prieschka“, das FND „Alter Park Saathain“ sowie das 

FND „Kleine Wiesen“. Eine Übersicht der Standorte gibt die „Übersichtskarte mit Gebietsgrenzen, 

enthaltenen FFH-Gebieten und bereits vorhandenen Schutzgebieten“ (Karte 1.1 bzw. 1.2) sowie die 

Tabelle 9. 

2.6.8 Trinkwasserschutzgebiete 

Wasserschutzgebiete können gemäß § 19 Abs. 1 WHG festgesetzt werden, um Gewässer im Interesse 

der Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, das Grundwasser anzureichern oder 

schädliche Einträge zu verhüten. 

 

Mehrere Trinkwasserschutzgebiete (WSG) sind in einiger Entfernung zum Planungsraum ausgewiesen 

(vgl. Karte 9.1). Einen Überblick gibt die nachstehende Auflistung: 

 

 WSG „Herzberg“ nordöstlich der Stadt Herzberg (ID-Nr. 7043, WSG vom 22.12.1975): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – 1,3 km, Zone II – 2,0 km, Zone I – 2,3 km, 

 WSG „Redliner Heide“ südöstlich der Stad Herzberg (ID-Nr. 7046, WSG vom 01.11.1984): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – 0,5 km, Zone II – 1,0 km, Zone I – 1,2 km, 

 WSG „Falkenberg / Elster“ nordwestlich der Stadt Falkenberg / Elster (ID-Nr. 7035, WSG vom 

23.03.1975): Entfernung vom Planungsraum: Zone III – teilweise im UG, Zone II – ca. 0,5 km, Zone I – 

ca. 0,6 km, 

 WSG „Saxdorf“ südwestlich der Stadt Bad Liebenwerda (ID-Nr. 7364): Entfernung vom 

Planungsraum: Zone III – 4,5 km, Zone II – 5,0 km, Zone I – 5,6 km, 

 WSG „Theisa“ nordöstlich der Stadt Bad Liebenwerda (ID-Nr. 7010, WSG vom 08.01.1976): 

Entfernung vom Planungsraum: Zone III – 4,9 km, Zone II – 5,0 km, Zone I – 5,1 km, 

 WSG „Elsterwerda“ nördlich der Stadt Elsterwerda (ID-Nr. 7003, WSG vom 08.01.1976): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – 1,8 km, Zone II – 2,0 km, Zone I – 2,0 km, 

 WSG „Oschätzchen“ westlich der Stadt Elsterwerda (ID-Nr. 7380, WSG vom 12.11.2008): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – teilweise im UG, Zone II – 1,5 km, Zone I – 2,0 km, 

 WSG „Döllingen“ nordöstlich der Stadt Elsterwerda (ID-Nr. 7001, WSG vom 08.01.1976): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – 1,0 km, Zone II – 1,2 km, Zone I – 1,3 km, 
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 WSG „Merzdorf“ südlich der Ortslage Merzdorf (ID-Nr. 7009, WSG vom 22.12.1981): Entfernung vom 

Planungsraum: Zone III – 2,7 km, Zone II – 3,2 km, Zone I – 3,3 km, 

 WSG „Gröden“ südlich der Ortslage Gröden (ID-Nr. 7005, WSG vom 08.01.1976): Entfernung vom 

Planungsraum: Zone III – 2,6 km, Zone II – 2,7 km, Zone I – 2,8 km, 

 WSG „Hirschfeld“ östlich der Ortslage Hirschfeld (ID-Nr. 7006, WSG vom 08.01.1976): Entfernung 

vom Planungsraum: Zone III – 2,7 km, Zone II – 2,9 km, Zone I – 3,0 km sowie 

 WSG „Tettau“ nördlich der Ortslage Ortrand (ID-Nr. 7062, WSG vom 10.05.2005): Entfernung vom 

Planungsraum: Zone III – teilweise im UG, Zone II – 2,0 km, Zone I – 2,1 km. 

 

Nur sehr geringe Flächenanteile der WSG´s „Falkenberg / Elster“, „Oschätzchen“ und „Tettau“ reichen in 

das Projektgebiet des Managementplanes (Karte 1). Die betroffenen Bereiche sind alle als Schutzzone III 

festgesetzt und dienen dem Schutz des Trinkwassers vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen 

Verunreinigungen. Häufig umfasst die Zone III das gesamte unterirdische Einzugsgebiet des jeweiligen 

Wasserwerkes (LUA 2005). 

2.6.9 Überschwemmungsgebiete 

Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder 

Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen werden bzw. 

die der Hochwasserentlastung oder Rückhaltung dienen. Sie werden im Land Brandenburg durch 

Rechtsverordnungen festgesetzt. 

 

Die Flächen zwischen den Hochwasserschutzdeichen an der Schwarzen Elster und Pulsnitz sowie 

weitere Gebiete, die im Hochwasserfall durch Dränge- und Sickerwasser beeinflusst werden, wurden mit 

dem Beschluss des Rates des Bezirkes Cottbus Nr.0014-5/82 vom 21.07.1982 zu 

Überschwemmungsgebieten erklärt, in denen festgesetzte Nutzungsbeschränkungen und Verbote gelten. 

Gemäß §100a Abs.1 BbgWG sind alle Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen bzw. 

Hochufern als Überschwemmungsgebiete festgesetzt. 

 

Die Schwarze Elster besitzt ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet von 907 ha mit 272 km Deichen. 

Derzeit wird vom LUGV Abt. RS 7 für die Schwarze Elster ein neues Überschwemmungsgebiet 

einschließlich Konfliktkarten erarbeitet und geprüft. 

2.7 Gebietsrelevante Planungen 

2.7.1 Raumordnung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist am 15. Mai 2009 in Berlin und 

Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (GVBl. II S. 186). Er 

konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung für den Gesamtraum der beiden Länder 

die raumordnerischen Grundsätze des am 1. Februar 2008 in Kraft getretenen 

Landesentwicklungsprogramms (LEPRO 2007) und setzt damit einen Rahmen für die künftige 

räumliche Entwicklung der Länder Berlin und Brandenburg. Der LEP B-B trifft Festlegungen zur 
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Hauptstadtregion, zum Zentrale-Orte-System, zur Kulturlandschaftsentwicklung, zur 

Siedlungsentwicklung, zur Freiraumentwicklung, zum großflächigen Einzelhandel sowie zur Verkehrs- 

und Infrastrukturentwicklung. Die Festlegungen des LEP B-B sind von nachgeordneten Ebenen der 

räumlichen Planung und von Fachplanungen bei allen raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und 

sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung eines 

Gebietes beeinflusst werden, zu beachten (Ziele der Raumordnung) bzw. zu berücksichtigen (Grundsätze 

der Raumordnung). Die Flächen des Planungsraumes sind demnach vorrangig für die 

Freiraumentwicklung vorgesehen (GEMEINSAME LANDESPLANUNGSABTEILUNG BERLIN-BRANDENBURG 2009). 

 

Der integrierte Regionalplan Lausitz-Spreewald liegt bisher nur im Entwurf aus dem Jahr 1999 vor. 

Charakteristisch sind die sehr differenzierten Freiraumausweisungen, die u.a. Vorrang- und 

Vorbehaltsflächen für Natur und Landschaft, Wald, Landwirtschaft, Rohstoffsicherung und 

Wasserwirtschaft beinhalten. Eine Neuaufstellung des Regionalplanes wurde bereits am 15.10.2003 

beschlossen. Ferner existieren mehrere Teilpläne für die „Zentralörtliche Gliederung“, für die „Gewinnung 

und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ sowie für die „Windkraftnutzung“ (REGIONALE 

PLANUNGSGEMEINSCHAFT LAUSITZ-SPREEWALD 2007). Einzelne Teilpläne sind mit dem Beschluss des LEP 

B-B außer Kraft gesetzt (GEMEINSAME LANDESPLANUNGSABTEILUNG BERLIN-BRANDENBURG 2009). 

 

Mit den Darstellungen im Regionalplan und Landesentwicklungsplan werden die bestehenden FFH-

Gebiete des Managementplans in ihrer Existenz auch raumordnerisch gesichert und der Vorrang des 

Naturschutzes und der Freiraumsicherung im Rahmen der Abwägung gesichert.  

 

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg plant den Ausbau des südlichen Strangs der Leipzig-

Lausitz-Trasse als großräumige und leistungsfähige Verbindung der Region Südbrandenburg und Riesa-

Großenhain mit dem sächsischen Oberzentrum Leipzig sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeit der 

Bundesautobahn A 13 aus dem Raum Bad Liebenwerda / Elsterwerda. Regionale Zielsetzung ist neben 

der Entlastung der Ortsdurchfahrten, eine effiziente Straßenverbindung zwischen den 

südbrandenburgischen Mittelzentren. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme sind Ortsumgehungen für 

Elsterwerda (B 101 sowie B 169) sowie Plessa (B 169) geplant, für die seit Januar 2010 ein 

Raumordnungsverfahren mit integrierter raumordnerischer Umwelt- und FFH-

Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wird (GEMEINSAME LANDESPLANUNGSABTEILUNG BERLIN-

BRANDENBURG 2010). Diese Planungen berühren das Planungsgebiet direkt. 

2.7.2 Landschaftsplanung 

Die Flächen des Managementplanes liegen im Geltungsbereich des Landschaftsprogramms 

Brandenburg und sind auf der Karte 2 „Entwicklungsziele“ als Kernflächen des Naturschutzes 

ausgewiesen. Zu den spezifischen Schutz- und Entwicklungszielen im großräumigen Niedermoor- und 

Auengebiet gehören der Biber- und der Fischotterschutz sowie der Schutz und die Entwicklung feuchter 

und trockener Stieleichen-Birken-Wälder (MLUR 2000). 

 

Im Landkreis Elbe-Elster erfolgte die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes Elbe-Elster im Jahr 

1997 (FUGMANN & JANOTTA 1997). Dieser wird im Bereich des Naturparkes vom 

Landschaftsrahmenplan Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft (MUNR 1997) ergänzt. Für das 

Hoheitsgebiet des Landkreises Oberspreewald-Lausitz existiert seit 2005 der Landschaftsrahmenplan 

Südliches Kreisgebiet im Altkreis Senftenberg (DABER-FRANTZ 2005). 
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Ferner  wurde im Jahr 1996 von der Landesanstalt für Großschutzgebiete ein Entwicklungskonzept 

zum Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ herausgegeben, welches Belange wie die 

Entwicklung des Naturraumes und die wachsende Bedeutung für den Tourismus untersucht 

(UMWELTSERVICE 1996). 

 

Fast alle anliegenden Gemeinden und Städte haben Landschaftspläne (LP) aufgestellt, um die Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen einer vorsorgenden Planung zu formulieren 

und in die Flächennutzungspläne zu integrieren. Die einzelnen Landschaftspläne sind im Folgenden kurz 

gelistet: 

 

 Landschaftsplan der Stadt Herzberg / Elster, überarbeitete Fassung, Stand August 2002, 

 Landschaftsplan der Stadt Falkenberg / Elster, Stand: 2000, 

 Landschaftsplan der Stadt Wahrenbrück, Stand: August 1998, 

 Landschaftsplan der Stadt Bad Liebenwerda und deren Ortsteile, Stand: November 1998 sowie 

Aktualisierung des Landschaftsplanes der Stadt Bad Liebenwerda und deren Ortsteile, Stand: 

August 2009, 

 Landschaftsplan Amt Röderland, Stand: September 1998, 

 Landschaftsplan der Stadt Elsterwerda, Stand: August 1995, 

 Landschaftsplan Amt Plessa, Stand: September 1998, 

 Landschaftsplan der Gemeinden Merzdorf – Gröden – Hirschfeld – Großthiemig, Stand: 

Dezember 1997, 

 Landschaftsplan Großkmehlen, Stand: Dezember 1998, 

 Landschaftsplan Lindenau, Stand: April 1998, 

 Landschaftsplan Ortrand, Stand: 1998 sowie 

 Landschaftsplan Gemeinde Kroppen, Stand: Januar 1998. 

 

In Auswertung des Landschaftsprogramms, des Landschaftsrahmenplans und der Landschaftspläne ist 

festzustellen, dass eine Darstellung und Berücksichtigung der FFH-Gebiete des Managementplans 

erfolgt ist.  

2.7.3 Bauleitplanungen 

Flächennutzungspläne (FNP) wurden nahezu im gesamten Planungsraum aufgestellt und sollen 

nachstehend kurz benannt werden: 

 

 Flächennutzungsplan der Stadt Herzberg / Elster, Ortsteile Friedersdorf, Arnsnesta, Borken, 

Gräfendorf und Stadt Herzberg, Stand: August 2002, 

 Flächennutzungsplan der Stadt Falkenberg / Elster, Stand: August 2001, 
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 Flächennutzungsplan der Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Ortsteile Bahnsdorf-Neudeck, Beiersdorf, 

Beutersitz, Uebigau-München-Bomsdorf, Langenauendorf, Wahrenbrück-Zinsdorf, Wiederau, 

Winkel, Stand: Oktober 2005, 

 Flächennutzungsplan der Stadt Bad Liebenwerda, Ortsteile Bad Liebenwerda, Maasdorf, 

Prieschka, Zeischa, Zobersdorf, Stand: Dezember 2004, 

 Flächennutzungsplan der Gemeinde Röderland, 1. Ausführung – Stand: August 1998, 

2. Änderung – Stand: September 2004, 

 Flächennutzungsplan der Stadt Elsterwerda, 1. Änderung – Stand: Juni 2002, 2. Änderung – 

Stand: Mai 2006, 3. Änderung – Stand: Mai 2007, 

 Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden Döllingen, Gorden, Hohenleipisch, Kahla, 

Plessa, Schraden und Staupitz, Stand: August 2000, einschl. der Änderung zum  

Flächennutzungsplan Amt Plessa, Gemeinden Gorden-Staupitz, Hohenleipisch-Nord, 

Hohenleipisch-Süd, Schraden, Ortsteile Döllingen, Kahla, Plessa 1. Änderung – Stand: Juni 

2004, 

 Flächennutzungsplan Amt Schradenland, Gemeinden Hirschfeld, Gröden, Merzdorf, Großthiemig, 

Stand: März 1999, 

 Flächennutzungsplan Lindenau, Stand: 1999, 

 Flächennutzungsplan Ortrand, Stand: 2000 sowie 

 Flächennutzungsplan Kroppen, Stand: 1997. 

 

In den einzelnen Flächennutzungsplänen sind innerhalb des Untersuchungsgebietes keine Bauflächen 

gemäß § 1, Abs. 1 BauNVO dargestellt und demnach auch keine Bebauungspläne (BP) aufgestellt. 

 

Die naturschutzrechtlichen Schutzgebiete sind in den FNP enthalten. Somit sind die FFH-Gebiete des 

Planungsgebietes in der vorbereitenden Bauleitplanung ausreichend dargestellt und berücksichtigt.  

2.7.4 Flurneuordnung 

Nach Kenntnisstand des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

(LVLF) sind derzeit drei Flurbereinigungsverfahren angelaufen, deren Flächen teilweise in den 

Planungsraum des Managementplanes hineinreichen. Die einzelnen Teilflächen befinden sich südlich der 

Ortslage Bahnsdorf (Wiederau), südöstlich der Ortslage Kotschka (Schraden I) und nordwestlich der 

Ortslage Hirschfeld (Schraden II). 

 

Tabelle 10: Flurbereinigungsverfahren im Planungsraum 

 Flurbereinigungsverfahren Lage 

1 Wiederau 

südlich der Ortslage Bahnsdorf bis zu Bahnlinie Torgau – 

Finsterwalde; westlich vom Lauf der Schwarzen Elster 

begrenzt 

2 Schraden I 
südöstlich der Ortslage Kotschka bis nördlich der Ortslage 

Merzdorf; nördlich vom Lauf der Pulsnitz begrenzt 
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3 Schraden II 

nordwestlich der Ortslage Hirschfeld bis südlich des 

Ortsteils Plessa-Süd; vom Lauf der Pulsnitz von Ost nach 

West gequert 

 

Planungen des Bodenordnungsverfahrens (BOV) „Schraden I“ sehen einen Ausbau des 

landwirtschaftlichen Nutzweges südlich des Binnengrabens von der Kreisstraße 8204 bis zum 

Naturschutzgebiet „Untere Pulsnitzniederung“ vor. Weiterhin sind Ersatzneubauten für zwei baufällige 

Brücken über den Binnengraben und an der Pulsnitz geplant (VLF 2009). 

 

Die Planungen des Bodenordnungsverfahrens (BOV) „Schraden II“ sehen den Ausbau der beiden 

landwirtschaftlichen Nutzwege, die südlich den Gewässerlauf der Pulsnitz begleiten, sowie 

Ersatzneubauten für einen Durchlass und für eine Brücke über die Pulsnitz vor. Ferner soll der ehemalige 

Agrarflugplatz südlich der Pulsnitz entsiegelt werden (VLF 2009a). 

 

Im Bodenordnungsverfahren (BOV) „Wiederau“ werden im Bereich des Untersuchungsgebietes 

verschiedene landwirtschaftliche Nutzwege für einen Ausbau vorgeschlagen. Einzelne Wege wurden 

bereits ausgebaut (VLF 2009b). 

 

Im Rahmen der Genehmigungsplanungen für den Ausbau von Wegen innerhalb von FFH-Gebieten ist 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

2.7.5 Fachplanungen Naturschutz 

2.7.5.1 Schutzwürdigkeitsgutachten und Behandlungsrichtlinien 

Für die nachstehend genannten festgesetzten und geplanten Schutzgebiete wurden folgende 

naturschutzfachliche Gutachten erarbeitet: 

 

 Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Schweinert“ (CASPERSON & HÖRISCH – Stand: März 

1995), 

 Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten“ (BÜRO FÜR 

GEOLOGIE, UMWELT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG – Stand: Dezember 2000), 

 Schutzwürdigkeitsgutachten und Behandlungsrichtlinie für das NSG „Alte Röder bei Prieschka“ 

(RANA – Stand: Dezember 2003), 

 Behandlungsrichtlinie für das NSG „Alte Elster und Riecke“ (PNS PLANUNGEN IN NATUR UND 

SIEDLUNG – Stand: 1998a), 

 Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Lauschika“ (IGEL – INSTITUT GEHÖLZE IN DER 

LANDSCHAFT GMBH – Stand: Mai 1994), 

 Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG „Pulsnitz östlich von Kroppen“ (VORWALD – 

Stand: Dezember 1999), 
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 Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG „Fluten von Arnsnesta“ (PNS PLANUNGEN IN 

NATUR UND SIEDLUNG – Stand: 2001), 

 Schutzwürdigkeitsgutachten für das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ (ÖBBB-PROJEKTGRUPPE 

PEP – Stand: Februar 1994), 

 Faunistisch-floristisches Gutachten für das Gebiet „Kalmusteich Lindenau“ (PNS PLANUNGEN IN 

NATUR UND SIEDLUNG – Stand: 1998) sowie 

 Landschaftspflegeplan für das LSG „Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen 

Senftenberg und Ortrand“ (RAT DES BEZIRKES COTTBUS 1987). 

 

Die Gutachten und Behandlungsrichtlinien werden bei der Managementplanung berücksichtigt und geben 

wertvolle Hinweise auf das Vorkommen von Arten nach den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie. Die 

dargestellten Maßnahmen zur Pflege, Entwicklung und zum Schutz von Natur und Landschaft werden im 

Hinblick auf vorkommende Lebensraumtypen und Arten geprüft.  

2.7.5.2 Altarmrenaturierungen 

Erste Maßnahmen zur Wiederanbindung von Altarmen an die Pulsnitz oberhalb der Ortslage Kroppen 

fanden im Zuge eines ABM-Großprojektes im Jahr 1994 statt (DABER-FRANTZ GMBH 1993). Weiterhin 

wurden an der Schwarzen Elster mehrere Altarme zur Kompensation deichsanierungsbedingter 

Gehölzverluste reaktiviert (ARGE RANA & QUERCUS 2008). Hierzu zählen das Altwasser Borken, die 

Langennaundorfer Elsterbrüche sowie der Krebsscherenaltarm bei Neumühl. 

2.7.5.3 Themenmanagementplan zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Die Erstellung des Managementplanes zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

erfolgte im Zeitraum von Herbst 2008 bis September 2011 und beinhaltet sechs vom LUA vorgegebene, 

bekannte Vorkommensgebiete des Wiesenknopf-Ameisenbläulings, darunter auch die Schwarze Elster 

(WIESNER 2011). Im vorliegenden MMP wurden Aussagen zur Methodik, Biologie, Verbreitung sowie 

Pflege und Entwicklung der Art übernommen (vgl. Kap. 3.2.6.1.). 

2.7.6 Sonstige Fachplanungen 

2.7.6.1 Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen (AEP) und Agrarstrukturelle Vorplanungen 

(AVP) 

Für den Schraden wurde eine Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) erarbeitet, die die 

nachhaltige Entwicklung des Raumes im Bezug auf die Landwirtschaft und den Wasserhaushalt regelt 

(WTU 2004). Das Konzept sieht eine Umorientierung der wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen in der 

Schradenniederung zur Sicherung und Wiederherstellung eines stabilen Wasserhaushaltes durch 

konkrete Maßnahmen vor. Hierzu erfolgte im Vorfeld eine umfassende Analyse des Ist-Zustandes der 

hydrologischen und geologisch-bodenkundlichen Situation sowie der divergierenden Nutzungsansprüche. 

Weiterhin sind die vielfältigen Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes 

beschrieben. Aufgrund der Gebietsgröße und besseren Umsetzbarkeit werden die Einzelmaßnahmen zu 

Maßnahmenkomplexen zusammengefasst und als solche kalkuliert. 
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Alle Maßnahmenvorschläge des AEP haben empfehlenden Charakter. Maßnahmen zur Entwicklung des 

Landschaftswasserhaushaltes werden in der Regel vom Gewässerverband „Kleine Elster – Pulsnitz“ 

umgesetzt. 

 

Konzeptionell geht die Maßnahmenplanung der AEP von einer Verbesserung des 

Gebietswasserhaushaltes aus, die mit der Revitalisierung und Nutzungsmöglichkeit der Landschaft 

einher geht. Es werden konkrete Vorschläge zur Entwicklung von Gewässerrandstreifen, zur 

Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Gewässerunterhaltung unterbreitet. Prinzipiell ist die 

Planung mit den Zielen der Managementplanung vereinbar. Die Umsetzung der Maßnahmen ist jedoch 

auf die jeweilige konkrete Situation zu bewerten und mit den Zielen des FFH-Gebietes zu prüfen.  

2.7.6.2 Wasserwirtschaftliche und ökologische Untersuchungen 

1997 wurden vom Landesumweltamt Brandenburg wasserwirtschaftliche und ökologische 

Untersuchungen an den Fließgewässern Schwarze Elster und Pulsnitz in Auftrag gegeben. Sie beinhaltet 

Erfassungen zur wasserwirtschaftlichen und ökologischen Situation der Fließgewässer und leitet daraus 

Möglichkeiten zur naturnahen Entwicklung und Gestaltung des Gewässerlaufes in Abhängigkeit von der 

aktuellen Gewässernutzung ab. Beide Untersuchungen sind nachstehend kurz benannt. 

 

 „Wasserwirtschaftliche und ökologische Untersuchung der Pulsnitz von der Mündung in die 

Schwarze Elster bis zur Landesgrenze Sachsen“ (WTU 1997) sowie 

 „Schwarze Elster – Ökologischer Zustand und Entwicklungsziele“ (LUA 1997). 

 

Die Planungen sind u.a. für weitergehende Konzepte (siehe nächstes Kapitel) zu nutzen.  

2.7.6.3 Gewässerentwicklungskonzepte und Hochwasserschutzplanungen 

Gemäß der Richtlinie 2000 / 60 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 

(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) sind bis zum Jahr 2015 für alle Gewässer in den Hoheitsgebieten der 

Mitgliedsstaaten „gute Zustände“ zu erreichen (Art. 4 WRRL). Das untersuchte Flusssystem der 

Schwarzen Elster befindet sich in der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe mit dem Koordinierungsraum 

(KOR) Mulde-Elbe-Schwarze Elster und der dazugehörigen Planungseinheit (MES_SE) Schwarze Elster. 

Für das Planungsgebiet des Managementplans sind das Maßnahmenprogramm der Flussgebiets-

Gemeinschaft Elbe (FGG Elbe 2008) sowie der Bewirtschaftungsplan für den deutschen Teil der 

Flussgebietseinheit Elbe (FGG Elbe 2008a) zuzuordnen. 

 

Zur regionalen Umsetzung des Maßnahmenprogramms werden spezifische 

Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) erarbeitet, die in erster Linie alle notwendigen Maßnahmen 

beinhalten, die für die Erreichung der Ziele gemäß WRRL aus hydromorphologischer und hydrologischer 

Sicht sowie im Hinblick auf die Gewässerunterhaltung notwendig sind. 

 

Im Land Brandenburg wurden insgesamt 161 GEK-Gebiete mit 63 prioritär zu erstellenden 

Gewässerentwicklungskonzepten ausgewiesen. Die Erarbeitung der prioritären GEK´s soll 2009 
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beginnen und bis zum Jahr 2015 abgeschlossen sein. Eine Auflistung der in das Planungsgebiet (PG) 

des Managementplanes hineinreichenden Gewässerentwicklungskonzepte zeigt die nachstehende 

Tabelle 11: 

 

Tabelle 11: Geplante Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) im Projektgebiet des Managementplanes 

ID Kurz_Code Bezeichnung 
Gesamtfläche 

GEK (ha) 

Fläche im 

PG (ha) 

Prioritäts-

zeitraum 

138 Elst_Kremitz Kremitz 18610,75 45,16 ab 2015 

140* Elst_Elst2 Schwarze Elster (Kleine Elster bis Drewischgraben) 10691,22 400,95 bis 2015 

141 Elst_Drewisch Drewischgraben 4377,18 88,80 ab 2015 

145 Elst_Riecke Riecke 14363,74 723,74 ab 2015 

147 Elst_Scheidel Scheidelache 12128,14 727,82 ab 2015 

148 Elst_Neu Neugraben 17847,74 146,05 ab 2015 

149 Elst_Röderland Rödergraben 10132,79 54,46 ab 2015 

153* Elst_Elst1 Schwarze Elster (Pegel Neuwiese bis Kleine Elster) 6151,57 417,59 bis 2015 

154* Elst_Kl-Elst3 Kleine Elster (Schacke bis Schwarze Elster) 25061,20 170,46 bis 2015 

155* Elst_Kl-Röder Kleine Röder 10479,56 168,25 bis 2015 

160* Elst_Gr-Röder Große Röder 11014,45 174,99 bis 2015 

161 Elst_Schraden Hauptschradengraben 11337,65 629,88 ab 2015 

162* Elst_Pulsnitz Pulsnitz 15850,49 398,72 bis 2015 

 

Dementsprechend liegen derzeitig keine GEK für das Planungsgebiet vor.  

 

Zur Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (RL 2007 / 60 / EG) beabsichtigt das 

Land Brandenburg für das Einzugsgebiet der Schwarzen Elster inkl. Pulsnitz, Große Röder und Kleine 

Elster derzeit die Erarbeitung eines Hochwasserrisiko-Managementplans (gem. Art. 7 Abs. 5 RL 

207/60/EG) auf Grundlage des Generalplanes Hochwasserschutz Schwarze Elster und Pulsnitz 

(WTU 2003) sowie des Konzeptes zur ökologischen Entwicklung (LUA RS6 2006). Wesentliche 

Zielstellung ist die Ausweisung geeigneter Maßnahmen zur Reduktion der Hochwassergefahren durch 

Wiederherstellung ehemaliger Überflutungsflächen. 

 

Im Auftrag des Landesumweltamtes Brandenburg, RS 2, Wasserbau und Hochwasserschutz erarbeitete 

die Bietergemeinschaft Beak Consultants GmbH, Naturschutzinstitut Freiberg und Ingenieurgemeinschaft 

WTU GmbH die Planungen zur ökologischen Entwicklung (LUA 2006):  
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 Konzept für die ökologische Entwicklung der Schwarzen Elster und ausgewählter Zuflüsse unter 

Beachtung der Erfordernisse des Hochwasserschutzes, Teil 1: Übersicht zum 

Untersuchungsgebiet und Gewässer 1. Ordnung  

 Konzept für die ökologische Entwicklung der Schwarzen Elster und ausgewählter Zuflüsse unter 

Beachtung der Erfordernisse des Hochwasserschutzes, Teil 2: Große Röder und Gewässer 2. 

Ordnung  

 

Das Ziel des Konzeptes ist primär auf eine Abflachung der Hochwasserganglinie gerichtet, die eine 

weitgehend natürliche Entwicklung der Fließgewässer Schwarze Elster und Pulsnitz, einschließlich 

Nebengewässer vorsieht bei Ausnutzung der natürlichen Aue (Altaue) als Retentionsräume und der damit 

verbundenen Reduzierung des Schadenspotenzials für den Hochwasserfall. Damit einher sollen eine 

Verbesserung des ökologischen Zustands der Flusstäler und das Erreichen eines günstigeren 

ökonomischen Aufwandes in Bezug auf notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen gehen.  

 

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes lassen sich in folgende Stichpunkte zusammenfassen: 

 Schaffung neuer Retentionsflächen (i.d.R. natürliche Auengrenze), 

 Anbindung von Altarmen und Altläufen, 

 Neubau von Deichen zum Schutz von Infrastruktur oder Bau von Flügeldeichen, 

 initiale naturnahe Entwicklung (Gewässermorphologie, Auengehölze), 

 Anlage von Fischpässen, 

 Rückbau von Querbauwerken, 

 Reduzierung von Gewässerunterhaltungen (nur bei Vergrößerung Retentionsraum). 

 

Aufgrund der aktuellen Hochwassererscheinungen an der Schwarzen Elster 2010 wurde die Dringlichkeit 

der Bearbeitung des Hochwasserrisiko-Managementplans (HWRMP) erneut deutlich. Der HWRMP 

Schwarze Elster soll nunmehr als Pilotprojekt entwickelt werden. Der Generalplan (2003) und das 

Ökologische Entwicklungskonzept (2006) werden dazu berücksichtigt, jedoch in erheblichem Umfang 

durch aktuelle hydraulische Berechnungen ergänzt und überarbeitet.  

 

Aufgabe des HWRMP wird es darüber hinaus sein, die Anforderungen des vorliegenden MMP bei der 

Planung von Maßnahmen zu berücksichtigen.  

2.7.6.4 Ökologische Durchgängigkeit der Gewässer  

Die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer ist im Planungsgebiet nicht gegeben. Zahlreiche Wehre 

und Stauanlagen hindern die Wanderungen von Tieren, insbesondere der Fische. Das Land Brandenburg 

hat zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer ein Landeskonzept zur 

ökologischen Durchgängigkeit (IFB 2010) erarbeiten lassen, in dem Vorranggewässer ausgewiesen 

wurden. Nach unterschiedlichen Prioritäten sollen die Gewässer in ihrer ökologischen Durchgängigkeit 

verbessert werden.  
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Die Schwarze Elster und die Pulsnitz gehören zu den aus fischereiökologischer Sicht überregional 

bedeutsamen Gewässern Brandenburgs, Kleine Elster (Mündungsbereich in die Schwarze Elster), Kleine 

Röder (Schwarzgraben), Neue Pulsnitz, Neugraben und Riecke zu den regional bedeutsamen 

Gewässern (IFB 2010). In diesen Fließgewässern soll die ökologische Durchgängigkeit prioritär 

hergestellt werden. Der Rückbau von Querbauwerken soll dabei stets Vorrang vor technischen Lösungen 

(Wehrumbauten) haben.  

 

Im Landeskonzept (IFB 2010) wurden hierfür Zielarten benannt, worunter Fische mit entsprechenden 

Wanderbewegungen verstanden werden, die auf die ökologische Durchgängigkeit von Gewässern 

angewiesen sind. Es werden überregionale und regionale Zielarten unterschieden. Von den genannten 

Zielarten wurden im Untersuchungsgebiet die überregionale Zielart Aal und die regionalen Zielarten 

Döbel, Gründling, Bachneunauge, Quappe, Hasel, Aland, Rapfen und Bachforelle nachgewiesen. Des 

Weiteren sind bestimmte Fischarten als Bemessungsfischarten genannt, die aufgrund ihrer Biologie und 

Verhaltensweisen besondere Anforderungen an Aufstiegsanlagen stellen. Davon wurden im Gebiet 

folgende nachgewiesen: 

 

- Hecht, 

- Schlammpeitzger, 

- Döbel, 

- Bachneunauge, 

- Quappe, 

- Hecht, 

- Schlammpeitzger und 

- Aland.  

 

Ein Teil der Wehre im Planungsraum wurden in den letzten Jahren saniert und mittels 

Fischaufstiegsanlagen ökologisch durchlässig gestaltet. Das Rhonaer Wehr sowie das Parkwehr 

Lindenau wurden bereits gänzlich zurückgebaut. Die Sanierung weiterer Wehranlagen ist in Planung 

(vgl. Tabelle 12). 

 

Tabelle 12: Wehrsanierungen (Umbau bzw. Ersatzneubau) 

Gewässer Wehr ökologische Durchlässigkeit Stand der Umsetzung 

Pulsnitz Wehr Kroppen / Heinersdorf  in Planung 2011-2015 

Pulsnitz Wehr Ortrand Fischtreppe 2008 fertiggestellt 

Pulsnitz Gabelwehr Lindenau Fischtreppe Fertigstellung 2010 

Pulsnitz Wehr Frauenwalde  in Planung 2011-2015 

Pulsnitz Wehr Schönau  in Planung 2011-2015 

Pulsnitz Hutungswehr  in Planung 2011-2015 
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Tabelle 12: Wehrsanierungen (Umbau bzw. Ersatzneubau) 

Gewässer Wehr ökologische Durchlässigkeit Stand der Umsetzung 

Pulsnitz Wehr Kotschka  in Planung 2011-2015 

Große Röder Wehr Stolzenhain  in Planung 2011-2015 

Große Röder Wehr Reichenhain  in Planung 2011-2015 

Große Röder Wehr Würdenhain  in Planung 2011-2015 

Schwarze Elster Wehr Bad Liebenwerda Fischtreppe 2006 fertiggestellt 

Schwarze Elster Wehr Neumühl Fischtreppe Fertigstellung 2011 

Schwarze Elster Wehr München  in Planung 2011-2015 

Schwarze Elster Wehr Herzberg Fischtreppe 2008 fertiggestellt 

Schwarze Elster Wehr Frauenhorst  in Planung 2011-2015 

Schwarze Elster Wehr Arnsnesta  in Planung 2013-2014 

 

Bei Wehrumbauten, die mit Fischaufstiegsanlagen ausgestattet werden sollen, ist es dringend 

erforderlich, die Wirksamkeit der Anlagen zu prüfen und entsprechend nachzuweisen. So soll auch 

schwächeren und kleineren Fischarten, wie z.B. der Bitterling oder der Schlammpeitzger, der Aufstieg in 

solchen Anlagen ermöglicht werden.  

2.7.6.5 Deichsanierungen und Deichrückverlegungen 

Im Ökologischen Entwicklungskonzept (LUA RS6 2006) wurden umfassende Maßnahmenvorschläge zur 

Retentionsraumschaffung und Deichsanierung entwickelt, die im aufzustellenden Hochwasser-

Risikomanagementplan konkretisiert werden sollen. Insgesamt sind diese Maßnahmen im Rahmen der 

MMP zu begrüßen und entsprechen den Handlungszielen des Planes. Zu berücksichtigen sind 

besonders die Altdeiche, die häufig LRT oder Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL beherbergen.  

2.7.6.6 Kompensationsmaßnahmen 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss Nr. 506 7171 / 13.3 vom 18.10.1995 für die grundhafte Erneuerung 

der Bundesautobahn A13 von km 94,056 bis km 124,710 mit Standstreifenanbau […] sowie für die 

landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen wurden einzelne Kompensationsmaßnahmen auch 

innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ geplant. Dabei handelt es sich 

um Flächen westlich der Ortslage Ortrand, unmittelbar östlich der Autobahn A13. Geplant ist die Anlage 

von verschiedenen Gehölzsukzessionsflächen sowie eines Kleingewässers und die Durchführung einer 

extensiven Grünlandbewirtschaftung auf den frischen bis feuchten Wiesenstandorten (LANDESBETRIEB 

STRAßENWESEN BRANDENBURG 2010). 
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2.8 Nutzungs- und Eigentumssituation 

Die aktuellen Nutzungsverhältnisse wurden dem automatisierten Liegenschaftskataster (ALK) 

entnommen. Die folgende Tabelle 13 gibt eine allgemeine Übersicht über die prozentuale Verteilung der 

Nutzungsverhältnisse im Planungsraum. 

Tabelle 13: Aktuelle Nutzungsverhältnisse 

 Nutzungsart Fläche (ha) Anteil (%) 

Wasserflächen     

Still- und Fließgewässer 438,4 10,9 

Deiche und Hochwasserschutzanlagen 214,9 5,3 

Wald- und Gehölzflächen     

Waldflächen 876,4 21,8 

Gehölze 12,3 0,3 

Landwirtschaftsflächen     

Grünländer 1.691,5 42,1 

Äcker 475,8 11,8 

Baumschulen und Obstanbauflächen 7,2 0,2 

Grün- und Freiflächen     

Gärten 8,4 0,2 

Park- und Grünanlagen 23,2 0,6 

Sportplätze 6,4 0,2 

Verkehrsflächen     

Verkehrsflächen 126,6 3,2 

Flächen sonstiger Nutzungen     

Flächen ohne Nutzung 112,3 2,8 

sonstige Nutzungen 23,6 0,6 

 

Der überwiegende Teil der Fläche (2.174,5 ha, entspricht 54,1 %) wird landwirtschaftlich genutzt. Dabei 

machen die Grünländer mit 42,1 % (1.691,5 ha) den größten Anteil aus. Neben Mähweiden und seltener 

reinen Standweiden (Pferdekoppeln) überwiegt die Mähnutzung auf den Grünlandflächen. Ackerflächen 

sind mit ca. 11,8 % (475,8 ha) Flächenanteil im Planungsraum vertreten. Sie werden überwiegend 

intensiv genutzt. Baumschulen und Obstanbauflächen nehmen 0,2 % (7,2 ha) der Flächen ein. 
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Mit ca. 22 % (888,7 ha) haben Waldflächen und Gehölze einen Anteil von fast einem Viertel an der 

Gesamtfläche. Die Laubwälder und Gehölze der offenen Landschaft werden je nach 

Standortbeschaffenheit von Stiel-Eichen (Quercus robur), Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) und Sand-

Birken (Betula pendula) bestimmt, während Nadelholzforste fast ausschließlich von der Gemeinen Kiefer 

(Pinus sylvestris) gebildet werden. 

 

Der Anteil an Wasserflächen am Gesamtgebiet beträgt ca. 11 % (438,4 ha). Hierzu zählen die großen 

Fließgewässer Schwarze Elster, Röder und Pulsnitz ebenso wie die Stillgewässer und zahlreichen 

Entwässerungsgräben. Deiche und Hochwasserschutzanlagen nehmen 5,3 % (214,9 ha) der 

Gesamtfläche ein. Während die Deichflächen in der Regel von Schafen beweidet bzw. gemulcht werden, 

erfolgt in den schmalen Grünlandflächen der Vorländer eine Mähnutzung mit Heugewinnung. 

 

Die Verkehrsflächen nehmen ca. 3 % (126,6 ha) des Planungsraumes ein. Hierzu zählen Straßen, Wege 

und Bahngleise, die das Gebiet durchziehen. 

 

Grün- und Freiflächen wie Gärten, Sportplätze, Park- und Grünanlagen befinden sich häufig in 

gewässernahen Siedlungsgebieten der Ortslagen. Sie haben mit ca. 1 % (38,0 ha) nur einen geringen 

Flächenanteil im Planungsraum. 

 

Ca. 3 % (112,3 ha) der Flächen sind im ALK als Flächen ohne Nutzung angegeben. Weiterhin wurden 

alle Nutzungen, die weit weniger als 1 % Flächenanteil im Gesamtgebiet besitzen, unter dem Punkt 

sonstige Nutzungen (23,6 ha, entspricht 0,6 %) zusammengefasst. Hierzu zählen beispielsweise 

Gebäude, Erholungseinrichtungen, Lagerplätze sowie Ver- und Entsorgungsanlagen.  

2.8.1 Landwirtschaft und Landschaftspflege 

Im Landwirtschaftlichen Feldblockkataster des Landes Brandenburg (Stand September 2009) sind 

2.548,5 ha der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes als landwirtschaftliche Nutzfläche (61 %) 

ausgewiesen. Davon entfallen 1.923,2 ha (75 %) auf Grünlandnutzung, 607,2 ha (24 %) auf 

Ackernutzung, 16,7 ha auf Dauerkulturen und Obstplantagen (<1 %) sowie 0,4 ha auf Teiche und 

Wasserflächen (<0,05 %). Ca. 1,0 ha Fläche des Feldblockkatasters bleiben ohne Angaben (<0,05 %). 

2.8.2 Forstwirtschaft und Waldbewirtschaftung 

Die Waldflächen des Untersuchungsgebietes haben Anteil an drei Oberförstereien: die Oberförsterei 

Hohenleipisch, die Oberförsterei Herzberg und die Oberförsterei Senftenberg. Aus Sicht der 

Landeswaldoberförstereien ist für Landeswälder die Landeswaldoberförsterei Doberlug zuständig. Auch 

Waldflächen im Kommunalbesitz werden durch die Förstereien betreut. Ein hoher Anteil der Waldflächen 

befindet sich in Privatbesitz. 
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2.8.3 Wasserwirtschaft und Gewässerunterhaltung 

2.8.3.1 Abwassereinleitungen 

Punktuelle Einleitungen kommunaler Abwässer aus Kläranlagen bestehen in der Pulsnitz und in der 

Schwarzen Elster. Die nach Aussagen der Unteren Wasserbehörden Elbe-Elster (UWB EE) und 

Oberspreewald-Lausitz (UWB OSL) genehmigten Jahresschmutzwassermengen betragen: 

 

- 450.000 m
3
/a für die Kläranlage Herzberg (Schwarze Elster), 

- 570.000 m
3
/a für die Kläranlage Uebigau (Schwarze Elster), 

- 440.000 m
3
/a für die Kläranlage Bad Liebenwerda (Schwarze Elster), 

- 1.300.000 m
3
/a für die Kläranlage Elsterwerda (Schwarze Elster) sowie 

- 250.000 m
3
/a für die Kläranlage Großthiemig (Pulsnitz). 

 

Aus den Anliegergemeinden bestehen zusätzlich noch einige Regenwassereinleitungen. Direkte 

Einleitungen industrieller Abwässer finden im Untersuchungsgebiet nicht statt. 

2.8.3.2 Gewässerunterhaltung 

Im Planungsgebiet kommen Gewässer I. Ordnung und Gewässer II. Ordnung vor. Die Unterhaltung der 

Gewässer I. Ordnung obliegt dem Landesumweltamt Brandenburg. Die Unterhaltung der Gräben und 

Fließgewässer 2. Ordnung wird vom Gewässerverband „Kleine Elster – Pulsnitz“ (GWV) sowie vom 

Gewässerunterhaltungsverband „Kremitz-Neugraben“ vorgenommen. Gegenstand der 

Gewässerunterhaltung ist neben der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den 

Wasserabfluss auch die Erhaltung der ökologischen und landeskulturellen Funktionen der Gewässer.  Im 

Gewässerunterhaltungsplan (UHP) der Gewässerverbände sind die allgemeinen Gewässerunterhaltungs- 

bzw. Gewässerentwicklungsmaßnahmen aufgelistet. Diese werden durch die Festlegungsprotokolle und 

Objektlisten der jährlich stattfindenden Gewässer- und Deichschauen ergänzt. 

 

Generell erfolgt die Unterhaltung der Gewässer jährlich in den Spätsommer-, Herbst- und Wintermonaten 

(Juli bis Dezember). Zu den regulären Maßnahmen zählen Böschungsmahden und Sohlkrautungen von 

der Landseite aus. Seltener werden die Mäharbeiten von Hand oder per Mähboot ausgeführt. 

Eigendynamische Gewässerentwicklungen sind gemäß UHP nur in Teilen des Kieperbaches sowie des 

Linzer Grabens vorgeschlagen. In Protokollen der Gewässer- und Deichschauen werden jeweils weitere 

zusätzliche Festlegungen getroffen. Dazu gehören beispielsweise: 

 

- Abstimmung offener Fragen zur Art und Weise der künftigen Deich- und Gewässerunterhaltung 

entlang der Schwarzen Elster zwischen LUA, GWV, UWB und UNB, 

- Abstimmungen zur Problemlage von Biberansiedlungen, 

- Beräumung von Baggergut, 

- Abstimmungen im Bezug auf den Zustand der Großen Röder oder der Pulsnitz zwischen 

sächsischen Behörden, LUA, GWV und Kommune, 
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- Überprüfung von Brücken und Beräumung der Auflandungen im Bereich der Widerlager. 

2.8.4 Jagd 

Die Jagdausübung erfolgt im Planungsgebiet in 44 Jagdbezirken. Aufgrund der Flächenkonfiguration des 

Planungsgebietes liegen jedoch lediglich immer nur kleine Ausschnitte der Jagdbezirke innerhalb des 

Planbereichs, so dass die Abschusszahlen der Jagdbezirke nicht repräsentativ für die FFH-Gebiete sind. 

 

Als Hauptwildarten kommen im Gebiet Rehwild, Schwarzwild und Rotwild vor. Darüber hinaus werden 

regelmäßig folgende Arten gejagt: 

 

 Füchse, 

 Waschbären, 

 Dachse, 

 Marderhunde, 

 Stockenten, 

 Ringeltauben, 

 Graugänse, 

 Höckerschwäne, 

 Blessrallen. 

2.8.5 Fischerei 

2.8.5.1 Berufsfischerei 

Im Untersuchungsgebiet bewirtschaftete Fischteiche sind nach Angaben des Landkreises 

Oberspreewald-Lausitz lediglich der Kalmusteich bei Lindenau. Im Landkreis Elbe-Elster sind derzeit 

keine Berufsfischer ansässig. 

2.8.5.2 Anglerverbände 

Die meisten Gewässer im Untersuchungsgebiet sind vom Landesanglerverband Brandenburg e.V. als 

Landesverband des Deutschen Anglerverbandes e.V. (DAV) gepachtet. Sie werden von einer Reihe 

ortsansässiger Anglervereine genutzt.  
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2.8.6 Sonstige Nutzungen 

2.8.6.1 Bodendenkmäler 

Laut Aussage des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches 

Landesmuseums Abteilung Bodendenkmalpflege sind derzeit 45 Bodendenkmale im Sinne des Gesetzes 

über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) innerhalb der 

Gebietsgrenze des Managementplanes registriert. 

2.8.6.2 Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Im Bereich der FFH-Gebiete „Schwarze Elster, Pulsnitz und Niederungsbereiche sowie angrenzende 

Gebiete“ befinden sich die nachfolgend genannten Altlasten und Altlastenverdachtsflächen. 

 

Tabelle 14: Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Reg.-Nr. Bezeichnung Lagebeschreibung 

0127620028 Deponie 2 Arnsnesta Gemarkung Arnsnesta, Flur 1, Flurstück 18/1 

0127620026 Bauschuttdeponie 3 Borken Gemarkung Borken, Flur 3, Flurstücke 47 und 376 

0127620025 Müllkippe Hechts Loch 3 Borken Gemarkung Borken, Flur 3, Flurstücke 388, 91 und 197 

0127620034 
Müllkippe weißer Berg zw. Kaxdorf und 

Grochwitz 

Gemarkung Herzberg, Flur 31, Flurstücke 41, 43 und 

44 

0127620035 
Müllkippe Zwiebelsmühle 3 Herzberg Gemarkung Herzberg, Flur 28, Flurstücke 19 und 114 

sowie Flur 30, Flurstücke 74 und 76 

0127620033 
Deponie Ochsenteich Grochwitz 1 Gemarkung Herzberg, Flur 29, Flurstück 66 und Flur 

30, Flurstück 91 

0127620037 
Müllkippe Alter Elsterarm 5 (Fleischerei 

Alt-Herzberg) 

Gemarkung Herzberg, Flur 9, Flurstücke 208/2, 487 

und 466 

0127620096 

Deponie München Gemarkung Uebigau, Flur 1, Flurstücke 19, 20 und 

Gemarkung München, Flur 1, Flurstück 76/6, 9/2 und 

75/6 

0133622063 
Kohlelager Gemarkung Bad Liebenwerda, Flur 23, Flurstück 100 

und Flur 4, Flurstück 2576 

0133620115 
Müllkippe Zobersdorf, Straße nach 

Liebenwerda 

Gemarkung Zobersdorf, Flur 3, Flurstücke 726,  725, 

724 und 720 

0133620084 
Müllkippe Prieschka Teichgraben Gemarkung Prieschka, Flur 3, Flurstücke 165/1, 774 

und 187/1 

0133620123 Müllkippe Dreimeterteich Elsterwerda Gemarkung Elsterwerda, Flur 4, Flurstück 608/3 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

62 Gebietsbeschreibung und Landnutzung 

Tabelle 14: Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Reg.-Nr. Bezeichnung Lagebeschreibung 

0133620132 
Bahnabfälle Pulsnitzdreieck 

Elsterwerda 

Gemarkung Elsterwerda, Flur 10, Flurstücke 209 und 

206/1 

0133620124 Müllkippe Schlagwiesen Elsterwerda Gemarkung Elsterwerda, Flur 10, Flurstücke 214 

0133620130 
Müllkippe Kotschka Kanalbrücke nördl. Gemarkung Elsterwerda, Flur 27, Flurstücke 140/6 und 

140/4 

0133620131 
Müllkippe Kotschka Kanalbrücke südl. Gemarkung Elsterwerda, Flur 27, Flurstücke 140/7 und 

134/3 

0133620037 
mehrere Müllverkippungen 

Großthiemig Lauschika 

Gemarkung Großthiemig, Flur 11, mehrere Flurstücke 

z.B. 189, 188, 187, 184, 183, 182, 161, 160, … 

0133625043 
Tankstelle Hanko, Hauptstr. 46 

Elsterwerda 

Gemarkung Elsterwerda, Flur 4, Flurstück 1431 

0133620099 
Müllkippe Schraden, am alten 

Sägewerk 

Gemarkung Schraden, Flur 11, Flurstücke 111 und 110 

2.8.6.3 Bodenabbau 

Laut Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) vom 29. April 2010 

befinden sich geringe Teile des FFH-Gebietes Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ innerhalb des 

bestätigten Bergwerksfeldes Haida (31-0516), das der Gewinnung von Kiesen und Kiessanden dient. Im 

überplanten Bereich liegen vorwiegend ackerbaulich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen.  Weiterhin 

grenzt das bestätigte Bergwerksfeld Falkenberg (31-0121) unmittelbar an das FFH-Gebiet Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“ an. Der Tagebau diente der Gewinnung von Quarz- und Spezialsanden. 

Ein Abschlussbetriebsplan wurde bereits realisiert. Beide Gewinnungsfelder liegen innerhalb des 

großflächigen Höffigkeitsgebietes für Kiese und Sande zwischen Elbe und Schwarzer Elster. 

 

Der sachliche Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ (REGIONALE 

PLANUNGSGEMEINSCHAFT LAUSITZ-SPREEWALD 2007) weist eine ca. 3 ha große Vorbehaltsfläche zur 

Gewinnung von Kies und Kiessand etwa 1,5 km nordöstlich der Ortslage Prösen im Gemeindegebiet der 

Stadt Elsterwerda aus. Die Vorbehaltsfläche reicht teilweise in das FFH-Gebiet „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“ (Landes-Nr. 509) und schneidet den Lauf des Binnengrabens. 

 

Weitere Vorbehaltsflächen zur Gewinnung von Kiessanden, die an den Untersuchungsraum des 

Managementplanes angrenzen, befinden sich nördlich der Ortslage Gröden (VLF 2009a) sowie östlich 

der Ortslage Plessa-Süd (LBGR 2010). 
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2.8.6.4 Gewässertourismus 

Das von der Ingenieurgesellschaft WTU GmbH erarbeitete Konzept zum Gewässertourismus soll zur 

gemeinsamen gewässertouristischen Erschließung der Schwarzen Elster durch die Landkreise 

Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster beigetragen (WTU 2007a). Dabei knüpfen die Maßnahmen an die 

Aktivitäten des Städteverbundes von Bad Liebenwerda, Mühlberg, Falkenberg und Uebigau/Wahrenbrück 

auf dem Gebiet der Entwicklung des Paddelboot- und Kanutourismus an und bilden zusätzlich die 

Grundlage für die Schaffung einer Infrastruktur, die die vorhandenen landseitigen und 

wassertouristischen Highlights verbinden sollen.  

 

In der Maßnahmen- und Zeitplanung ist an ortsnahen Elsterabschnitten die Errichtung von  

Bootsanlegestellen in Form von Treppenrampen, Treppenstegen und Schwimmstegen, Rastplätzen mit 

Sitzmöglichkeiten und Informationstafeln sowie Bootskäfigen geplant. Bereits vorhandene Anlegestellen 

befinden sich im Bereich der Orte Kleinrössen, Neudeck, Bomsdorf, München, Neumühl, Wahrenbrück, 

Winkel, Bad Liebenwerda, Zeischa und Prieschka. Weitere Anleger sind im Bereich der Ortslagen 

Arnsnesta, Frauenhorst, Kaxdorf, Herzberg, Würdenhain und Stolzenhain geplant. 
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3 Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-

RL und der Vogelschutz-RL 

3.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL und weitere wertgebende 

Biotope 

3.1.1 Organisatorischer Rahmen 

Der Managementplan basiert auf der Aktualisierung bzw. Ersterfassung von Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-RL, geschützten Biotopen gemäß §32 BbgNatSchG, Arten nach Anhang II und IV der 

FFH-RL sowie der sonstigen wertgebenden Arten und deren Bewertung. Als Ausgangsdaten lagen 

vollständige oder selektive Kartierungen inkl. BBK-Datenbanken für die folgenden FFH-Gebiete vor: 

 

Tabelle 15: Ausgangsdaten 

FFH-

Nr. 

Kartierung Jahr Aktualisierungsbedarf gemäß 

Leistungsbeschreibung 

231 flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 2006 
Datenübernahme, stichprobenhafte 

Überprüfung und Aktualisierung 

495 

flächendeckende Biotoptypenkartierung (ohne 

FFH-LRT) erstellt im Rahmen des PEP zum NP 

NHL 

1995 

Zusammenführung der Geometriedaten; 

Überprüfung / Korrektur der Grundbögen 

sowie Ergänzung der Zusatzbögen für alle 

FFH-LRT und LRT-Entwicklungsflächen; 

Überprüfung und Ergänzung der 

Zustandsbewertungen für die FFH-LRT; 

Überprüfung der Vollständigkeit der 

selektiven LRT-Kartierung, stichprobenartige 

Überprüfung und ggf. Ergänzung; 

Kartierung aller §32-Biotope mit 

Kartierintensität C 

flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 

für den Teilbereich außerhalb des NP 
2001 

selektive LRT-Kartierung im NP NHL (FFH-LRT) 2003 

629 

flächendeckende Biotoptypenkartierung (ohne 

FFH-LRT) erstellt im Rahmen des PEP zum NP 

NHL, inkl. Planungsdaten 

1995 

Anpassung der Geodaten; 

Überprüfung / Korrektur der Grundbögen 

sowie Ergänzung der Zusatzbögen für alle 

FFH-LRT, LRT-Entwicklungsflächen und 
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Tabelle 15: Ausgangsdaten 

FFH-

Nr. 

Kartierung Jahr Aktualisierungsbedarf gemäß 

Leistungsbeschreibung 

flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 2003 

§32-Biotope; 

Überprüfung und Ergänzung der 

Zustandsbewertungen für die FFH-LRT; 

stichprobenartige Überprüfung der FFH-

LRT, LRT-Entwicklungsflächen und §32-

Biotope 

73 flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 2005 
Datenübernahme und stichprobenhafte 

Überprüfung 

80 

flächendeckende Biotoptypenkartierung (ohne 

FFH-LRT) erstellt im Rahmen des PEP zum NP 

NHL, inkl. Planungsdaten 

1995 

Anpassung der Geodaten; 

vollständige Neukartierung unter 

Berücksichtigung der analogen Kartierung 

aus dem Schutzwürdigkeitsgutachten 2003 

553 flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 2002 

Überprüfung / Korrektur der Grundbögen 

sowie Ergänzung der Zusatzbögen für alle 

FFH-LRT, LRT-Entwicklungsflächen und 

§32-Biotope; 

Überprüfung und Ergänzung der 

Zustandsbewertungen für die FFH-LRT 

509 flächendeckende Biotoptypen- und LRT-Kartierung 2002 

Überprüfung / Korrektur der Grundbögen 

sowie Ergänzung der Zusatzbögen für alle 

FFH-LRT, LRT-Entwicklungsflächen und 

§32-Biotope; 

Überprüfung und Ergänzung der 

Zustandsbewertungen für die FFH-LRT 

 

Aus der Zusammenführung aller Geometriedaten wurde ersichtlich, dass für insgesamt 95,8 % der 

Gesamtfläche des MMP Vorkartierungen in unterschiedlicher Datenqualität vorlagen. Sie bildeten die 

Grundlage für die von Mai bis September 2010 durchgeführten Biotop- und 

Lebensraumtypenkartierungen. 

 

Die Überprüfung, Korrektur und Ergänzung der Altdaten (Sach- und Geodaten) erfolgte in Geländearbeit 

entsprechend der gültigen Anleitung „Biotopkartierung Brandenburg“ Band 1 & 2 (LUA 2004, 2007) sowie 

nach den Bewertungsschlüsseln der FFH-Lebensraumtypen Stand 2009 (LUGV 2009). Schon zu Beginn 

der stichprobenartigen Überprüfungen stellte sich heraus, dass nahezu alle Polygone der Altkartierungen 

aufgesucht und überprüft werden mussten. Als Gründe sind beispielsweise  

 

- die Verwendung unterschiedlicher Kartiergrundlagen und die daraus resultierenden 

Ungenauigkeiten (Altdaten: vorwiegend Kartierung auf topographischen Karten im Maßstab 
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1:10.000; Aktualisierung: Kartierung auf Grundlage digitaler Orthofotos (Stand 2009) und 

topographischer Karten (DTK 10) im Maßstab 1:10.000, auszugsweise auch 1:25.000); 

- die geänderten Nutzungsbedingungen seit der Erstkartierung der Flächen (z.B. Nutzungsaufgabe 

und damit einhergehende Verbrachung / Verschilfung, Grünlandumbruch, Rodung etc.); 

- die teilweise unzureichende Qualität der Kartierungen, 

- eine zu starke Generalisierung der Biotopdifferenzierungen sowie 

- die Anpassung der Altdaten an die gehobenen Ansprüche eines Managementplanes zu nennen. 

 

Grundlage für die weitere Managementplanung ist die im September 2010 fertiggestellte 

flächendeckende Biotop- und Lebensraumtypenkartierung. Veränderungen infolge des 

Elsterhochwassers im Oktober 2010 wie die spätere Fällung deichbegleitender Baumreihen und Alleen 

oder die Durchführung von Deichsanierungsmaßnahmen konnten bei Einhaltung der Terminvorgaben 

daher nicht mehr berücksichtigt werden. 

3.1.2 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Eine Übersicht zum Bestand der FFH-Lebensraumtypen einschließlich der Erhaltungszustände (EHZ) 

und LRT-Entwicklungsflächen wird in der folgenden Tabelle 16 gegeben. 
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Tabelle 16: Übersicht über die FFH-LRT pro FFH-Gebiet 

LRT Fluten von 

Arnsnesta 

(231) 

Mittellauf 

der 

Schwarzen 

Elster (495) 

Mittellauf der 

Schwarzen 

Elster 

Ergänzung (629) 

Alte Elster 

und Riecke 

Teil I und II 

(73) 

Alte Röder 

bei 

Prieschka 

(80) 

Große 

Röder 

(553) 

Pulsnitz und 

Niederungs-

bereiche (509) 

∑ der LRT % des LRT 

zur Gesamt-

Planungs-Fläche 

(ha) 

3150 11,4 46,9 1,1 4,3 2,8 0,8 7,9 75,2 1,9 

3260 7,9 116,2 0 0 0,7 0 0 124,8 3,1 

6410 0 2,3 1,0 0 0 0 0 3,3 0,1 

6430 0 1,8 1,0 1,8 0 0,3 13,2 18,1 0,5 

6440 11,1 74,3 3,8 2,7 12,7 0 0 104,6 2,6 

6510 13,8 123,4 22,1 0 0 3,0 28,5 190,8 4,8 

9110 0 1,4 0 0 0 0 0 1,4 0,1 

9160 0 23,5 18,2 0 0 0 2,0 43,7 1,1 

9190 3,8 88,7 2,8 4,9 1,9 0 8,3 110,4 2,8 

91D2 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 0,1 

91E0 0 0,9 0,2 0 0 0 22,1 23,2 0,6 

91F0 0 9,1 0 0 0 0 0 9,1 0,2 
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Tabelle 16: Übersicht über die FFH-LRT pro FFH-Gebiet 

LRT Fluten von 

Arnsnesta 

(231) 

Mittellauf 

der 

Schwarzen 

Elster (495) 

Mittellauf der 

Schwarzen 

Elster 

Ergänzung (629) 

Alte Elster 

und Riecke 

Teil I und II 

(73) 

Alte Röder 

bei 

Prieschka 

(80) 

Große 

Röder 

(553) 

Pulsnitz und 

Niederungs-

bereiche (509) 

∑ der LRT % des LRT 

zur Gesamt-

Planungs-Fläche 

∑ LRT 48,00 488,5 53,7 13,7 18,1 4,1 82,0 708,1 17,9 

FFH (ha)*
1
 113,4 2733,2 277,0 105,0 74,1 117,3 546,0 3966,0  

FFH % *² 42,3 17,9 19,4 13,0 24,4 3,5 15,0   

 

*
1
 - Flächenangabe aus Tabelle 2 

*² - % LRT am jeweiligen FFH-Gebiet 
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Eine detaillierte Auflistung inklusive der Erhaltungszustand und der Flächengrößen (jedoch nicht in FFH-

Gebiete aufgeschlüsselt) ergibt folgende Tabelle 17. 

 

Tabelle 17: Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie und deren 

Erhaltungszustände im Planungsraum 

FFH-

LRT 

EHZ Anzahl LRT-Haupt-

biotope (Fl, Li, Pu) 

Flächenbiotope 

(Fl) [ha] 

Fl.-Anteil am 

Gebiet (Fl) [%] 

Linien-

biotope 

(Li) [m] 

Punktbio-

tope (Pu) 

[Anzahl] 

Begleitbio-

tope (bb) 

[Anzahl] 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

 B 12 11,5 0,3 327  2 

 C 72 63,8 1,6   2 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion 

 A 1   1854   

 B 9 0,1 0,0 11237   

 C 39 124,6 3,1 37925  1 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae) 

 A 1 0,7 0,0    

 B 2 2,7 0,1    

 C      1 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 A 1 4,7 0,1    

 B 12 6,6 0,2 169 1 44 

 C 8 6,9 0,2   55 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

 A 1 3,8 0,1    

 B 8 16,4 0,4    

 C 35 84,4 2,1   5 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 A 2 3,6 0,1    

 B 30 78,5 2,0   2 

 C 31 108,7 2,7    

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

 B 2 1,4 0,0    

 C      1 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion 

betuli) [Stellario-Carpinetum] 

 A 1 3,5 0,1    

 B 4 30,4 0,8    
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Tabelle 17: Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie und deren 

Erhaltungszustände im Planungsraum 

FFH-

LRT 

EHZ Anzahl LRT-Haupt-

biotope (Fl, Li, Pu) 

Flächenbiotope 

(Fl) [ha] 

Fl.-Anteil am 

Gebiet (Fl) [%] 

Linien-

biotope 

(Li) [m] 

Punktbio-

tope (Pu) 

[Anzahl] 

Begleitbio-

tope (bb) 

[Anzahl] 

 C 6 9,7 0,2    

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 B 15 41,3 1,0   1 

 C 28 69,0 1,7   1 

91D2 Waldkiefern-Moorwald 

 C 2 3,5 0,1    

91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

 B 6 11,5 0,3   5 

 C 12 11,8 0,3   2 

91F0 Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 A 1 1,9 0,0    

 B 1 1,1 0,0    

 C 8 6,1 0,2    

Zusammenfassung 

FFH-LRT 350 708,2 17,9 51512 1 >146 

Biotope 2359 3966,0  296374 115  

 

Die nachstehend aufgeführten Lebensraumtypen kommen laut Standarddatenbögen in den einzelnen 

FFH-Gebieten des Planungsraumes vor. 

 

3.1.2.1 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions und 

Hydrocharitions (FFH-LRT 3150) 

Stillgewässer des FFH-Lebensraumtyps 3150 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 BbgNatSchG 

gesetzlich geschützten Biotopen. 

 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 553 „Große Röder“ 

sowie Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ vor. 
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Flächengröße / Vorkommen 

Natürliche eutrophe Seen (FFH-LRT 3150) wurden in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 553 „Große Röder“ 

sowie Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ auskartiert. Somit konnten die Angaben laut 

Standarddatenbögen der einzelnen FFH-Gebiete bestätigt werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 18: Übersicht über den FFH-LRT 3150 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ 
Erhaltungszustand 

Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl   1 3 4,0 2 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche   3,4 1,0 4,4 1,0 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Linie       0,0 164,2 

80 Alte Röder bei Prieschka Anzahl   3 1 4,0   

80 Alte Röder bei Prieschka Fläche   2,5 0,3 2,8   

80 Alte Röder bei Prieschka Linie   327,0   327,0   

231 Fluten von Arnsnesta Anzahl   3 8 11,0 3 

231 Fluten von Arnsnesta Fläche   2,5 8,9 11,4 3,4 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   5 52 57,0 5 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   3,1 43,9 47,0 3,0 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl     6 6,0 2 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche     7,9 7,9 12,5 

553 Große Röder Anzahl     1 1,0 1 

553 Große Röder Fläche     0,8 0,8 0,0 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl     1 1,0   

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche     1,1 1,1   

Bemerkungen: * gerundete Flächenangabe linearer Biotope bei Annahme einer durchschnittlichen Breite von 5 m 
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Tabelle 19: Zuordnung des FFH-LRT 3150 zu den Gewässertypen (ohne Linien) 

FFH_NR NAME Altwasser/ 

Altarm* 

Perennier. 

Kleingew.* 

Staugew.* Teich* Abgrabungs-

gew.* 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II 

5 

1B, 2C, 2E 

1 

1C 

  

 

80 Alte Röder bei Prieschka 

3 

3B  

  1 

1C 

231 Fluten von Arnsnesta 

12 

3B, 7C, 2E 

1 

1C 

1 

1E 

 

 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster 

42 

2B, 37C, 3E  

 1 

1C  

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche 

1 

1C 

1 

1E 

 3 

3C 

3 

3C 

553 Große Röder 

 

 

  1 

1C 

629 Mittellauf d. Schw. Elster Ergänzung 

1 

1C  

  

 

* Angaben: Gewässertyp mit Anzahl und Erhaltungszustand 

 

Insgesamt nimmt der FFH-LRT eine Fläche von 75,4 ha im Untersuchungsgebiet ein. Hinzu kommen 

mehr oder weniger linear ausgebildete Stillgewässerbiotope (ca. 327 m). Dies entspricht einem 

Gesamtflächenanteil von 1,9 %. 

 

Allgemeine Charakteristik 

Der FFH-Lebensraumtyp 3150 schließt eine große Vielzahl von Pflanzengesellschaften ein, die innerhalb 

der eutrophen Verlandungsphasen von Altwassern, Altarmen, Nebengerinnen, Kolken und Flutrinnen in 

Flussauen als auch in Abgrabungsgewässern und Teichen auftreten können. Hierzu gehören die 

wurzelnden submersen Pflanzenrasen des Potamogetonion pectinati, die Schwimmblattgesellschaften 

des Nymphaeion albae und des Ranunculion aquatilis, die Wasserschwebergesellschaften des Lemnion 

minoris, Riccio-Lemnion trisulcae, Ceratophyllion demersi und Utricularion vulgaris sowie des 

Hydrocharition morsus-ranae. Eingeschlossen werden auch die Uferröhrichte und Großseggenrieder des 

Phragmition, des Eleocharito-Saggitarion und des Magnocaricaricion elatae. 
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Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Untersuchungsgebiet wurden Stillgewässer des FFH-Lebensraumtyps 3150 in Altarmen, 

perennierenden Kleingewässern, Abgrabungsgewässern, Teichen und Staugewässern aufgenommen. 

Aufgrund der Heterogenität der Gewässer werden diese nachfolgend einzeln betrachtet. 

 

Altarme und Altwasser 

Als FFH-LRT 3150 auskartierte Altwasser der Schwarzen Elster befinden sich in großer Anzahl innerhalb 

der eingedeichten Aue des Fließgewässers. Weiterhin wurden Teile der Alten Elster im NSG „Alte Elster 

und Riecke“ als Stillgewässer-Lebensraumtyp eingestuft und einzelne Altwasser im NSG „Alte Röder bei 

Prieschka“ aufgenommen. 

 

Die Gewässer weisen naturnahe Zustände mit oft altholzreichen Gehölzsäumen aus Erlen (Alnus 

glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior), Stiel-Eichen (Quercus robur), Birken (Betula pendula) und 

verschiedenen Weiden (Salix alba, S. x rubens, S. cinerea etc.) auf. In den Ufer- und Verlandungszonen 

sind Röhrichtgesellschaften aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), Rohrkolben (Typha latifoliae, 

T. angustifoliae), Ästigem Igelkolben (Sparganietum erecti) und Kalmus (Acoretum calami) sowie Rieder 

aus Ufer-Segge (Galio palustris-Caricetum ripariae), Sumpf-Segge (Caricetum acutiformis) und Rohr-

Glanzgras (Phalaridetum arundinaceae) ausgebildet. In den Übergangsbereichen zu angrenzenden 

Feuchtwiesen können Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) entwickelt sein. 

 

Je nach Beschattungsgrad und Verlandungsstadium sind in den Altwassern verschiedene 

Wasserpflanzen- und Schwimmblattgesellschaften ausgebildet. Zu den vorkommenden 

charakteristischen Pflanzenarten zählen die Arten der Wasserschweber-Gesellschaften (Lemnetea 

minoris) mit der Kleinen Wasserlinse (Lemna minor), der Untergetauchten Wasserlinse (Lemna trisulca), 

der Vielwurzeligen Teichlinse (Spirodela polyrhiza), dem Gemeinen und dem Zarten Hornblatt 

(Ceratophyllum demersum, C. submersum), dem Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) und der 

Krebsschere (Stratiotes aloides), die Arten der wurzelnden Wasserpflanzen-Gesellschaften 

(Potamogetonetea pectinati) mit dem Ährigen Tausendblatt (Myriophyllum spicatum), der Kanadischen 

Wasserpest (Elodea canadensis) sowie verschiedenen Laichkräutern (Potamogeton lucens, P. 

obtusifolius, P. pusillus) und die Arten der Schwimmblatt-Gesellschaften (Nymphaeion albae) mit dem 

Schwimmenden Laichkraut (Potamogeton natans), der Schwimmblattform des Wasser-Knöterichs 

(Polygonum amphibium), der Weißen Seerose (Nymphaea alba), der Gelben Teichrose (Nuphar lutea), 

dem Quirl-Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) und der Zwiebel-Binse (Juncus bulbosus). Weiterhin 

bemerkenswert sind die punktuellen Vorkommen der Wasserfeder (Hottonia palustris), des Zungen-

Hahnenfußes (Ranunculus lingula), des Wechselblütigen Tausendblattes (Myriophyllum alternifolium) und 

des Fieberklees (Menyanthes trifoliata). 

 

Die Altwasser der Schwarzen Elster und Alten Röder sind durch die Eindeichung der Auen und teilweisen 

Umverlegung von Gewässerabschnitten heute nur noch durch Grundwasserstandsschwankungen und 

Qualmwasseraustritte mit dem Flusslauf verbunden. Größere Gewässer wurden oft ausgeweitet und 

künstlich vertieft. Kleinere, oft mehr oder weniger linear ausgebildete Altwasser befinden sich in einem 

fortgeschrittenen Verlandungsprozess und weisen oft nur noch geringe Wassertiefen bis temporäre 

Wasserführungen sowie starke Verschilfungen oder hohe Ausschattungen auf. 
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Perennierende Kleingewässer 

Als perennierende Kleingewässer wurden alle natürlichen und naturnahen, anthropogen entstandenen 

Gewässer unter einem Hektar Größe erfasst. Dabei handelt es sich größtenteils um Auengewässer mit 

geringen Wassertiefen und einer ausgeprägten Verlandungsvegetation. Ähnlich den Altwassern sind je 

nach Beschattungsgrad und Verlandungsstadium Wasserschweber-Gesellschaften (Lemnetea minoris), 

Gesellschaften der wurzelnden Wasserpflanzen (Potamogetonetea pectinati) und / oder Schwimmblatt-

Gesellschaften (Nymphaeion albae) ausgebildet. Als charakteristische Arten kommen die Kleine 

Wasserlinse (Lemna minor), die Untergetauchte Wasserlinse (Lemna trisulca), die Vielwurzelige 

Teichlinse (Spirodela polyrhiza), das Gemeine Hornblatt (Ceratophyllum demersum), der Froschbiss 

(Hydrocharis morsus-ranae), das Sternlebermoos (Riccia fluitans), die Kanadische Wasserpest (Elodea 

canadensis), das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), die Weiße Seerose (Nymphaea alba) 

und die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) vor. 

 

Die flachen Uferzonen besonnter Kleingewässer werden von dichten Röhricht- und Riedgesellschaften 

aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), Breitblättrigem Rohrkolben (Typhetum latifoliae), Ufer-

Segge (Galio palustris-Caricetum ripariae), Sumpf-Segge (Caricetum acutiformis) oder Rohr-Glanzgras 

(Phalaridetum arundinaceae) besiedelt. Selten sind auf den Böschungsoberkanten Elemente der 

Feuchten Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) entwickelt. 

 

Beschattete Kleingewässer weisen hingegen ein engeres Artenspektrum auf. Hier sind in der Regel nur 

lichte Röhricht- und Riedgesellschaften in den Flachwasserzonen entwickelt. Weiterhin fehlen häufig die 

lebensraumtypischen Schwimmblatt-Gesellschaften (Nymphaeion albae). Typische Ufergehölze sind die 

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), die Stiel-Eiche (Quercus robur), die Fahl-Weide (Salix x rubens), der 

Faulbaum (Frangula alnus) und die Grau-Weide (Salix cinerea). 

 

Abgrabungsgewässer 

Aufgelassene Abgrabungsgewässer mit lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen und Arten  wurden 

dem Stillgewässer-LRT 3150 zugestellt. Zumeist handelt es sich um ehemalige Torfstiche, Kies- oder 

Sandgruben, die sich in einem fortgeschrittenen Verlandungsprozess befinden. Als charakteristische 

Arten kommen die Kleine Wasserlinse (Lemna minor), die Untergetauchte Wasserlinse (Lemna trisulca), 

die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza), das Gemeine und das Zarte Hornblatt (Ceratophyllum 

demersum, C. submersum), die Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis), die Weiße Seerose 

(Nymphaea alba) und die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) sowie verschiedene Laichkräuter 

(Potamogeton natans, P. alpinus, P. lucens) und Tausendblätter (Myriophyllum verticillatum, M. spicatum) 

vor. In den Flachwasserzonen und amphibischen Uferbereichen sind lichte Röhrichte aus Gemeinem 

Schilf (Phragmitetum australis) und / oder Schmalblättrigem Rohrkolben (Typha angustifoliae) entwickelt. 

Weiterhin säumen Weidengebüsche (Salix spec.) und andere Sukzessionsgehölze (Populus tremula, 

Betula pendula, Frangula alnus, Alnus glutinosa etc.) die Gewässerufer der Sand- und Kiesgruben, 

während die Ufer der Torfstiche vorwiegend von Arten der Feuchtwiesensäume (FFH-LRT 6430) 

bestimmt werden. 

 

Teiche 

Teiche sind künstliche, ablassbare Gewässer mit geringen Wassertiefen (< 5 m). Bei Vorkommen einer 

Vegetation des Magnopotamions und / oder Hydrocharitions wurden sie dem FFH-LRT 3150 zugestellt. 
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Die im Untersuchungsgebiet aufgenommenen Teiche unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion. Der 

einzige größere Teich ist der Kalmusteich bei Lindenau. Er wird als Fischteich genutzt und weist so 

aufgrund hoher Fischbesatzdichten und Nährstoffeinträge ein stark reduziertes Artenspektrum auf. 

Kleinere Teiche hingegen, die als Wasserspeicherbecken an Pumpwerken oder an 

Entwässerungsgräben angelegt wurden, besitzen deutlich höhere Artenzahlen, da sich hier die 

Wasserpflanzen und Röhrichtarten der zufließenden Gräben konzentrieren. 

 

In den eutrophen bis polytrophen Gewässern sind regelmäßig Arten der Wasserschweber-Gesellschaften 

(Lemnetea minoris) wie die Kleine Wasserlinse (Lemna minor), die Untergetauchte Wasserlinse (Lemna 

trisulca) und die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza) entwickelt. Weiterhin kann die Kanadische 

Wasserpest (Elodea canadensis) Massenbestände entwickeln. Seltener kommen wurzelnde 

Wasserpflanzen und Arten der Schwimmblattdecken wie die Wasserfeder (Hottonia palustris), der 

Spreizende Hahnenfuß (Ranunculus circinatus), das Wechselblütige Tausendblatt (Myriophyllum 

alternifolium), das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), das Stumpfblättrige Laichkraut (P. 

obtusifolius), die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) und die Weiße Seerose (Nymphaea alba) vor. 

Wasserröhrichte sind lediglich als schmale Gürtel entlang der Uferzonen entwickelt. Sie bestehen aus 

Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis) oder Rohrkolben (Typhetum angustifoliae, T. latifoliae) sowie 

seltener aus Wasser-Schwaden (Glycerietum maximae) und Kalmus (Acoretum calami). Entlang 

besonnter Uferböschungen können Seggenrieder (Phalaridetum arundinaceae, Caricetum acutiformis) 

und Feuchte Hochstaudenfluren (Filipendulion ulmariae) entwickelt sein. Gehölzgeprägte Uferbereiche 

werden hingegen häufig von gepflanzten Stieleichen-Altbeständen (Quercus robur) dominiert, denen 

Erlen (Alnus glutinosa), Birken (Betula pendula), Eschen (Fraxinus excelsior) und Flatter-Ulmen (Ulmus 

laevis) beigesellt sind. 

 

Staugewässer und Kleinspeicher 

Am Schöpfwerk Frauenhorst sowie an einem Entwässerungsgraben wurden kleinere Staubereiche mit 

lebensraumtypischen Artvorkommen als Entwicklungsflächen zum Stillgewässer-LRT 3150 eingestuft. 

 

Beide Gewässer weisen Uferröhrichte aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), Breitblättrigem 

(Typha latifoliae) und Schmalblättrigem Rohrkolben (T. angustifoliae) sowie charakteristische 

Wasserpflanzen wie Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), Krebsschere (Stratiotes aloides), 

Wechselblütiges Tausendblatt (Myriophyllum alternifolium), Weiße Seerose (Nymphaea alba) und 

Spitzblättriges Laichkraut (Potamogeton acutifolius) auf. 

 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Altwasser und Altarme sind durch die Eindeichung der Aue 

(Beeinträchtigung der natürlichen Hydrologie und fehlende temporäre Durchströmung) sowie durch die 

zunehmende Entwässerung der Landschaft in ihrem Bestand gefährdet. Viele Altwasser weisen aufgrund 

fortschreitender Verlandungsprozesse nur noch geringe Wassertiefen verbunden mit 

Faulschlammdecken auf bzw. fallen sommerlich trocken. Weiterhin wirken diffuse Nährstoffeinträge aus 

der landwirtschaftlich genutzten Umgebung beschleunigend auf die natürlichen Verlandungsprozesse. 

 

Die Ausbildung des Stillgewässer-Lebensraumtyps kann besonders an kleineren beschatteten 

Auengewässern durch die starke Ausschattung der Wasserflächen und den dadurch verursachten 

verstärkten Laubeinfall beeinträchtigt sein. Weiterhin verlanden kleinere Auengewässer viel schneller als 

große Altwasser und Altarme mit höheren Wassertiefen. 
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Größere Gewässer sind als Pachtgewässer ortsansässiger Anglervereine eingetragen. Hier wirken sich 

der Fischbesatz und/oder Fütterung und die damit verbundene Eutrophierung der Gewässer sowie die 

Veränderung ungestörter Uferzonen durch Trampelpfade, Angelstellen, Stege etc. negativ auf den FFH-

LRT aus. Eine ernstzunehmende Beeinträchtigung stellt die Beseitigung der Krebsscherenbestände 

(Stratiotes aloides) durch die Angler dar. 

 

Gesamteinschätzung 

Der FFH-Lebensraumtyp 3150 kommt an Altwassern, Altarmen, Nebengerinnen, Kolken und Flutrinnen in 

Flussauen als auch in Abgrabungsgewässern und Teichen vor. Er konnte insgesamt in 84 Gewässern 

nachgewiesen werden.  

 

Der größte Teil der Gewässer (72) besitzt einen mittleren bis schlechten Erhaltungszustand 

(Gesamtbewertung C). Für einen deutlich geringeren Anteil (12 Gewässer) wurde ein guter 

Erhaltungszustand (Gesamtbewertung B) festgestellt. Für den insgesamt schlechten Erhaltungszustand 

sind v.a. fortgeschrittene Verlandungsprozesse der Altwässer, diffuse Nährstoffeinträge aus der 

landwirtschaftlich genutzten Umgebung und Uferverbauungen oder reger Angelbetrieb verantwortlich.  

 

Für einige Gewässer besteht ein gebietsspezifisches EntwicklungsPotenzial. Dieses ist mit 13 

Stillgewässern und einer Fläche von ca. 20 ha relativ gering. Dabei handelt es sich einerseits um 

Kleingewässer – ehemalige Altwässer – die aufgrund ihres fortgeschrittenen Verlandungszustandes nicht 

mehr als LRT einstufbar sind. Teilweise handelt sich um temporäre Gewässer. Das Artenpotenzial ist 

nicht mehr in entsprechender Weise ausgebildet. Einige Gewässer z.B. der Malbusen nördlich 

Frauenhorst, weisen zwar das Artenpotenzial auf, jedoch sind die Ufer teilweise verbaut. 

3.1.2.2 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260) 

Fließgewässer des FFH-Lebensraumtyps 3260 mit einer natürlichen oder naturnahen Biotopausstattung 

zählen zu den nach § 32 BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 553 „Große Röder“ 

sowie Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Aktuell erfolgte für die FFH-Gebiete Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, 

Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 553 „Große Röder“ und Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ der 

Nachweis des FFH-Lebensraumtyps 3260. Im FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ wurden die 

Elsteraltarme und -altläufe aufgrund ihrer Standgewässercharakteristik oftmals dem FFH-LRT 3150 

zugestellt, so dass der Fließgewässer-Lebensraumtyp 3260 hier stärker zurücktritt. 
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Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 20: Übersicht über den FFH-LRT 3260 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl     2 2,0 1 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Linie     505,0 505,0 1750,4 

80 Alte Röder bei Prieschka Anzahl   1 3 4,0   

80 Alte Röder bei Prieschka Fläche   0,2 0,6 0,8   

80 Alte Röder bei Prieschka Linie     3547,4 3547,4   

231 Fluten von Arnsnesta Anzahl     2 2,0   

231 Fluten von Arnsnesta Fläche     4,9 4,9   

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   3 17 20,0 8 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche     119,1 119,1 9,0 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Linie   4839,3 11962,8 16802,1 6239,0 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl 1 4 12 17,0 12 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Linie 418,4 2960,8 17664,1 21043,3 14204,8 

553 Große Röder Anzahl   1 3 4,0 1 

553 Große Röder Linie   1418,0 4609,6 6027,6 1593,8 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   1 2 3,0 1 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Linie   2028,1 1410,7 3438,8 1397,3 

Bemerkungen: * gerundete Flächenangabe linearer Biotope bei Annahme einer durchschnittlichen Breite von 5 m 

 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan wurden Biotope des FFH-LRT 3260 aufgrund ihrer 

Gewässerbreite sowohl flächig (Schwarze Elster) als auch linear (Pulsnitz, Röder und Nebenfließe) 

auskartiert. Demnach haben lebensraumtypische Abschnitte der Schwarzen Elster mit 124,8 ha 

Flächengröße einen Flächenanteil von ca. 3,15 % im Planungsraum. Hinzu kommen ca. 51,5 km 

Fließgewässerlänge kleinerer Bäche, Gräben und Flüsse. Es handelt sich dabei um 52 gesondert 

betrachtete Gewässerabschnitte. 

 

Allgemeine Charakteristik 

Als Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260) sind natürliche und naturnahe Fließgewässer einzustufen, die 
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durch das Vorkommen von flutenden Gesellschaften der Unterwasservegetation gekennzeichnet sind. 

Der LRT umfasst neben Bächen und Flüssen auch durchströmte Altarme sowie ständig wasserführende 

und ständig fließende Gräben einschließlich ihrer Uferröhrichte und Hochstaudenfluren. 

Ausschlaggebend für die Einstufung ist das Vorhandensein charakteristischer Vegetationstypen der 

Bach- und Kleinröhrichte (Glycerio-Sparganion emersi, Eleocharito-Sagittarion sagittifoliae) mit 

Fließwasserformen sowie der wurzelnden Wasserpflanzengesellschaften (Potamogetonion pectinati, 

Nymphaeion albae, Ranunculion aquatilis und Ranunculion fluitantis). 

 

Gebietsspezifische Ausprägung 

 

Schwarze Elster 

Die Schwarze Elster ist das zentrale Element des FFH-Gebietes Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster“. Sie durchströmt das Untersuchungsgebiet ab Elsterwerda bis unterhalb der Ortslage Frauenhorst. 

Ab hier bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt durchfließt die Schwarze Elster das FFH-Gebiet Nr. 231 

„Fluten von Arnsnesta“. 

 

Die Schwarze Elster als sandgeprägter Tieflandfluss wurde vollständig begradigt und mit Staustufen und 

Wehren reguliert. Sie weist nur eine schmale, beiderseitig der Ufer bandförmig den Fluss begleitende 

rezente Überflutungsaue auf. Daran schließen sich die Deiche an. Eine Auenerweiterung gibt es nur in 

Herzberg. Dort verläuft der Fluss über einen kurzen Abschnitt hinweg gewunden. 

 

Die Schwarze Elster ist weitgehend im Regelprofil ausgebaut und befestigt. Aufgrund zeitweilig 

eingeschränkter Unterhaltungsmaßnahmen konnten sich trotzdem naturnähere Uferstrukturen 

entwickeln. So wird der Fluss heute beiderseits fast vollständig von Schilfröhrichten (Phragmitetum 

australis) und Rohrglanzgras-Beständen (Phalaridetum arundinaceae) begleitet. Daneben kommen 

abschnittweise Rohrkolben- (Typhetum latifoliae) bzw. Wasserschwaden- (Glycerietum maximae) oder 

Igelkolben-Röhrichte (Sparganietum erecti) vor. Die wasserseitige Grenze der Röhrichte oszilliert 

abschnittsweise stark, wodurch ein gewundener Verlauf des Stromstrichs zum Ausdruck kommt. Dieser 

Verlauf wird durch die Dynamik, die der relativ schnelle fließende Fluss aufweist, verursacht. Landwärts 

schließen sich gelegentlich Rohrglanzgras- bzw. Sumpfseggen-Rieder (Phalaridetum arundinaceae, 

Caricetum acutiformis) an. Die zu dem benachbarten Auengrünland gelegentlich vermittelnden feuchten 

Hochstaudenfluren wurden gewöhnlich als Nebencode (Begleitbiotop) dem Grünland zugestellt. 

 

In den Randbereichen der offenen Flussfläche sind streckenweise dichte, zumeist jedoch schüttere 

Pfeilkraut-Röhrichte (Sagittario-Sparganietum emersi) mit gelegentlicher Beimischung des Einfachen 

Igelkolbens (Sparganium emersum) ausgebildet. An den wasserseitig gelegenen Rändern der 

Uferröhrichte kommt die Schwanenblume (Butomus umbellatus) vor. Der Flusslauf der Schwarzen Elster 

wird von verschiedenen Laichkräutern besiedelt. Die bemerkenswerteste, für die Schwarze Elster 

charakteristische Art ist das Flutende Laichkraut (Potamogeton nodosus). Diese Art bildet unterhalb von 

der Bahnstrecke Falkenberg-Doberlug-Kirchhain bei niedrigen Wasserständen stellenweise 

Massenbestände aus. Von dort bis Bad Liebenwerda kommt sie noch gelegentlich vor. Oberhalb davon 

ist sie seltener anzutreffen. Oberhalb der Mündung der Pulsnitz wurde sie nicht nachgewiesen. Ebenfalls 

regelmäßig kommen das Krause, Kamm- und das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton crispus, P. 

pectinatus, P. natans) sowie die Tauchblätter der Gelben Teichrose (Nuphar lutea) vor. Weiterhin sind 

Wasserstern (Callitriche spec.), Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquaticus agg. vermutlich R. peltatus), 

Glänzendes und Kleines Laichkraut (Potamogeton lucens, P. pusillus) anzutreffen. Auch Tausendblatt-
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Arten wie das Quirlblättrige Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) konnten gelegentlich beobachtet 

werden. 

Aufgrund des Vorkommens charakteristischer Vegetationstypen und Arten wurde der gesamte 

Gewässerlauf dem FFH-LRT 3260 zugestellt. Bei der Erfassung der Wasserpflanzengesellschaften ist 

jedoch zu bedenken, dass deren Vorkommen und Dominanzen zwischen den Jahresverläufen stark 

schwanken können. Am optimalsten ausgebildet (zumindest am besten nachweisbar) sind die Arten bei 

Niedrigwasserverhältnissen. Das Jahr 2010 war keineswegs ein für Wasserpflanzenerfassungen 

optimales Jahr. 

 

Pulsnitz 

Die Pulsnitz als sandgeprägter Tieflandfluss befindet sich zwischen der Ortslage Kroppen und der 

Landesgrenze zum Freistaat Sachsen sowie im Bereich des NSG „Pulsnitz“ zwischen den Ortslagen 

Kroppen und Ortrand in einem deutlich naturnahen Zustand mit Altarmen, begleitenden Erlen-Eschen-

Galerien, Prallhängen, Mäander- und Kolkbildungen. 

 

Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit, der Sedimentfracht und der morphologischen Prozesse sind 

das Mitreißen von Wasservegetation und Abschwemmen von Vegetation durchaus natürliche 

auendynamische Prozesse. Die Besiedlungsdynamik ist sehr groß, so dass eine Wiederbesiedlung von 

Gewässerabschnitten schnell wieder erfolgen kann. Die Gewässerabschnitte sind nur zeitlich begrenzt 

vegetationsfrei. Im Zuge der Sukzession werden sich Pflanzenbestände sich wieder entwickeln und einen 

günstigen EHZ hervorrufen. 

 

In den Ortslagen Kroppen und Ortrand sowie im weiteren Verlauf bis Lindenau erhöht sich der 

Ausbaugrad des Fließgewässers zunehmend. Ab Lindenau bis zu Mündung in die Schwarze Elster ist der 

Gewässerlauf der Pulsnitz dann stark begradigt und ausgedeicht. 

 

Aufgrund des Vorkommens charakteristischer Vegetationstypen und Arten wurde der gesamte 

Gewässerlauf der Pulsnitz dem FFH-LRT 3260 zugestellt. An den Ufern sind besonders in den 

ausgedeichten Fließgewässerabschnitten schmale Säume Feuchter Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) 

sowie verschiedene Röhrichtgesellschaften (Phragmitetum australis, Glycerietum maximae, Typhetum 

latifoliae etc.) entwickelt. In weniger stark ausgebauten Gewässerabschnitten begleiten lückige Erlen-

Eschen-Galerien mit Staudenflur- und Röhrichtmosaiken den Flusslauf. 

 

Die Wasserpflanzenvegetation an den oberen Abschnitten der Pulsnitz ist nur sehr spärlich ausgebildet. 

Gründe hierfür sind die hohen Sandfrachten und die starke Gewässerbettdynamik mit Mäander- und 

Kolkbildungen. Zusätzlich wird der Gewässerlauf von begleitenden Erlen-Eschen-Galeriewäldern relativ 

stark verschattet. Als charakteristische Pflanzenarten des FFH-Lebensraumtyps kommen in geringen 

Deckungen Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.), Einfacher Igelkolben (Sparganium emersum), 

Flutender Schwaden (Glyceria fluitans), Flutender Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) und Wasser-

Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg.) vor. Sie bilden jedoch keine ausgeprägten 

Pflanzengesellschaften. 

 

Weiter flussabwärts wirkt sich die Reduzierung der Fließgeschwindigkeit (Festlegung des 

Gewässerbettes, Stauhaltung etc.), die Erhöhung der Gewässertiefe und die verminderte Beschattung 

durch fehlende Ufergehölze positiv auf das Wasserpflanzenwachstum aus. Hier kommen Fließwasser-
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Gesellschaften (Ranunculion fluitantis) wie die Gesellschaft des Flutenden Hahnenfußes (Ranunculetum 

fluitantis) und die Wasserstern-Hahnenfuß-Gesellschaft (Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis) 

sowie Kleinröhrichte (Eleocharito-Sagittarion sagittifoliae) wie das Pfeilkraut-Igelkolben-Kleinröhricht 

(Sagittario-Sparganietum emersi) in mäßigen bis hohen Deckungsgraden vor. Auf Schlämmbänken und 

entlang der Ufer sind Röhrichtgesellschaften aus Gemeinem Schilf (Phragmites australis), Breitblättrigem 

Rohrkolben (Typha latifolia), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) oder Ästigem Igelkolben (Sparganium 

erectum) entwickelt. 

 

Zu den in der Pulsnitz vertretenen charakteristischen Wasserpflanzenarten zählen u.a. das 

Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), der Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.), die 

Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), die Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis), der Einfache 

Igelkolben (Sparganium emersum), der Flutende Schwaden (Glyceria fluitans), das Pfeilkraut (Sagittaria 

sagittifolia), der Flutende Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) und der Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus 

aquatilis agg.).  

 

Riecke 

Die Riecke als sandgeprägter Tieflandbach bildet unterhalb von Neudeck bis zu ihrer Mündung in die 

Schwarze Elster mehr oder weniger naturnahe Bachabschnitte, die deren Zuordnung zum LRT 3260 

ermöglichen (EHZ B). Sie weist einen gewundenen Verlauf, naturnahe Uferstrukturen sowie eine 

naturnahe Gewässer- und Ufervegetation auf. Ein größerer rezenter Überflutungsraum ist vorhanden. Der 

Bach wird im Offenland von Schilfröhricht (Phragmitetum australis) und in schattigeren Bereichen von 

Seggenriedern (v.a. Caricetum ripariae) begleitet. In den Röhrichten und Riedern kommen 

Wasserschierling (Cicuta virosa), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima), Sumpf-Schwertlilie (Iris 

pseudacorus), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), Baldrian (Valeriana officinalis) und Sumpf-

Ziest (Stachys palustris) vor. Über weite Strecken wird die Riecke von einem linearen Bach-Erlen-

Eschenwald begleitet, der von Erlen (Alnus glutinosa) und Fahl-Weiden (Salix x rubens) bestimmt und 

von Birken (Betula pendula, B. pubescens) und Eschen (Fraxinus excelsior) begleitet wird. Als 

Bachröhricht ist das Pfeilkraut-Röhricht (Sagittario-Sparganietum emersi) mit beiden namengebenden 

Arten entwickelt. Die übrigen Wasserpflanzen sind eher für Stillgewässer typisch. Dazu zählen Alpen- 

und Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton alpinus, P. natans), Froschbiss (Hydrocharis morsus-

ranae), Kleine Wasserlinse (Lemna minor), Wasserstern (Callitriche spec.) und Wasserfeder (Hottonia 

palustris). 

 

Nahe der Mündung in die Schwarze Elster befindet sich eine Sohlschwelle. Die Aue ist teilweise so stark 

vernässt, dass sich dort Grünlandbrachen befinden, die sich teilweise bereits zu Schilfröhrichten 

entwickelt haben. Ansonsten grenzt Grünland, aber auch Acker an. 

 

Alte Elster / Scheidelache 

Der Gewässerlauf der Alten Elster / Scheidelache tritt südlich der Ortslage Kleinrössen in das 

Untersuchungsgebiet ein und verläuft westlich der Schwarzen Elster durch das FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte 

Elster und Riecke“ sowie durch das Stadtgebiet Herzberg / Elster bis sie nahe Frauenhorst in die 

Schwarze Elster mündet. Das ehemalige Gewässerbett der Schwarzen Elster ist heute sehr heterogen 

gestaltet. Neben breiten Altwässern mit Arten des Stillgewässer-LRT 3150, kommen grabenartig 

ausgebaute Abschnitte mit Röhrichtdominanzen aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis) oder 

Rohr-Glanzgras (Phalaridetum arundinaceae) und Abschnitte mit Arten des Fließgewässer-LRT 3260 vor. 

Die Linienführung des Gewässers reicht von gestreckt bis gewunden. Weiterhin werden viele 

Gewässerabschnitte von heimischen Gehölzsäumen (FFH-LRT 91E0 pp) und Feuchten 
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Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430 v) begleitet, die dem Gewässer eine naturnahe Struktur verleihen. 

Negativ auf die Ausbildung des Fließgewässer-LRT 3260 wirken sich die oft zu geringen 

Wasserdurchflussmengen aus. 

 

Insgesamt wurden 6 Gewässerabschnitte der Alten Elster / Scheidelache dem FFH-LRT 3260 zugestellt. 

Als charakteristische Pflanzenarten wurden das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), der 

Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.), das Quirlblättrige Tausendblatt (Myriophyllum 

verticillatum), der Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg.), die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), 

die Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis), der Flutende Schwaden (Glyceria fluitans) und das 

Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia) aufgenommen. Weiterhin kommen stillgewässertypische Wasserpflanzen 

wie der Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) und die 

Wasserfeder (Hottonia palustris) vor. Bemerkenswert ist die stete Verbreitung des Zungen-Hahnenfußes 

(Ranunculus lingula) in grabenartig ausgebauten Gewässerabschnitten, der nur hier aufgefunden wurde. 

 

Große Röder 

Die Große Röder als sand- und lehmgeprägter Tieflandfluss wurde in der Vergangenheit stark 

wasserbaulich verändert (Ausbau im Regelprofil, Flusslaufbegradigung etc.), zeigt sich jedoch heute in 

einem naturnäheren Zustand. Charakteristisch ist ein begleitender Gehölzsaum (FFH-LRT 91E0), in dem 

in Bestandslücken Mosaike aus Feuchten Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) und verschiedenen 

Röhrichten (Phragmitetum australis, Phalaridetum arundinaceae, Typhetum latifoliae) ausgebildet sind. 

Im Gewässerbett bilden sich in Niedrigwasserperioden kleinflächige Schlammbänke aus, die jedoch 

aufgrund des hohen Beschattungsgrades nicht von Annuellenfluren besiedelt werden. Vorkommende 

Arten der Fließwassergesellschaften (Ranunculion fluitantis) und Kleinröhrichte (Eleocharito-Sagittarion 

sagittifoliae) sind das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), das Krause Laichkraut 

(Potamogeton crispus), der Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.), die Kanadische Wasserpest 

(Elodea canadensis), der Einfache Igelkolben (Sparganium emersum) und das Pfeilkraut (Sagittaria 

sagittifolia). Weiterhin kommt die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) und die Vielwurzelige Teichlinse 

(Spirodela polyrhiza) vor. Aufgrund des hohen Beschattungsgrades entwickeln sich die 

Wasserpflanzengesellschaften nur mit mäßigen Gesamtdeckungen. 

 

Röderkanal 

Der Röderkanal ist ein künstlich geschaffenes Fließgewässer mit hohem Ausbaugrad und besitzt in 

weiten Teilen keine lebensraumtypische Ausstattung. Lediglich ab dem Zufluss der Größen Röder bis zur 

Mündung in die Schwarze Elster wurde der Röderkanal dem Fließgewässer-LRT 3260 zugestellt. Als 

charakteristische Pflanzenarten wurden hier das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), die 

Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) und der Flutende Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) in geringen 

Deckungen festgestellt. Weiterhin kommt die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) und die Vielwurzelige 

Teichlinse (Spirodela polyrhiza) vor. An den Ufern sind Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) und 

Röhrichte aus Gemeinem Schilf (Phragmites australis), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) und 

Ästigem Igelkolben (Sparganium erectum) entwickelt. 

 

Alte Röder 

Der Gewässerlauf der Alten Röder stellt den ursprünglichen Verlauf der Röder vor der Umverlegung des 

Flusslaufes in die Große Röder und vor der Errichtung des Röderkanals dar. Das Flussbett ist in diesem 

Bereich teilweise noch deutlich naturnah mit einem geschwungenen Verlauf, begleitenden Ufergehölzen 

des FFH-LRT 91E0, verschiedenen Röhrichtgesellschaften und Feuchten Hochstaudenfluren des FFH-

LRT 6430. Als lebensraumtypische Arten kommen der Einfache Igelkolben (Sparganium emersum), das 
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Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia), der Blaue Wasser-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica), der 

Flutende Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) und das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans) vor. 

Weiterhin bemerkenswert sind die Vorkommen von Krebsschere (Stratiotes aloides), Weißer Seerose 

(Nymphaea alba), Wasserfeder (Hottonia palustris), Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) und 

Sumpfdotterblume (Caltha palustris), die sich aufgrund der verminderten Fließgeschwindigkeit 

(Stauhaltungen, fehlende Durchflussmengen etc.) ebenfalls im Flussbett entwickeln können. 

 

Kleine Röder / Schwarzgraben  

Der im Untersuchungsgebiet liegende Teil der Kleinen Röder (Schwarzwassergraben) ist 

wasserwirtschaftlich stark beeinflusst und im Regelprofil ausgebaut. Trotzdem kommen im Gewässerlauf 

lebensraumtypische Arten wie der Einfache Igelkolben (Sparganium emersum) und die Gelbe Teichrose 

(Nuphar lutea) als flutende Wasserpflanzengesellschaften vor. Weiterhin sind der Gemeine Froschlöffel 

(Alisma plantago-aquatica), die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) und die Vielwurzelige Teichlinse 

(Spirodela polyrhiza) in geringen Deckungen vertreten. An den besonnten Ufern sind schmale Säume 

aus Hochstauden (FFH-LRT 6430) und verschiedenen Röhrichtgesellschaften (Phragmitetum australis, 

Glycerietum maximae, Phalaridetum arundinaceae) ausgebildet. Ufergehölze kommen hingegen nur 

vereinzelt vor. 

 

Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben 

Artenreiche Abschnitte des Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengrabens wurden zum Fließgewässer-LRT 

3260 gestellt, sofern es sich um mehr oder weniger frei fließende Gewässerabschnitte mit typisch 

ausgebildeten Fließwassergesellschaften (Ranunculion fluitantis) und Kleinröhrichten (Eleocharito-

Sagittarion sagittifoliae) handelt. Zu den vorkommenden charakteristischen Pflanzenarten zählen 

beispielsweise der Einfache Igelkolben (Sparganium emersum), die Gemeine Sumpfsimse (Eleocharis 

palustris), die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), das Gemeine Hornblatt (Ceratophyllum demersum), das 

Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), das Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus), der 

Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.) und der Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg.). 

Weiterhin kommen wertgebende Arten wie die Wasserfeder (Hottonia palustris), der Froschbiss 

(Hydrocharis morsus-ranae), die Sumpfdotterblume (Caltha palustris), die Kleine Wasserlinse (Lemna 

minor) und die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza) vor. 

 

Mühlgraben Dobra 

Der Mühlgraben Dobra fließt in den Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben und befindet sich lediglich 

im Mündungsbereich innerhalb des Untersuchungsgebietes. Durch die unverbaute Mündung erfolgt ein 

Artenaustausch zwischen beiden Gewässern, so dass der Mühlgraben ein ähnliches Arteninventar wie 

der Binnengraben aufweist und dem Fließgewässer-LRT 3260 zugestellt werden konnte. 

 

Neugraben 

Der Neugraben ist ein Nebenfließ der Schwarzen Elster, das bei Neumühl beginnt und südlich der Stadt 

Herzberg / Elster in die Lapine mündet. Neben im Regelprofil ausgebauten Abschnitten besitzt der 

Neugraben auch naturnahe Bereiche mit Totholzstrukturen im Gewässerlauf, geschwungene 

Gewässerlinien, begleitende Röhrichte und heimische Gehölzsäume. 

 

Einzelne Abschnitte wurden aufgrund des Vorkommens charakteristischer Vegetationstypen und Arten 

dem FFH-LRT 3260 zugestellt. Charakteristische Wasserpflanzen sind u.a. der Einfache Igelkolben 
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(Sparganium emersum), das Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia), die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), das 

Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans), der Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.), das 

Quirlblättrige Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum), das Spiegelnde Laichkraut (Potamogeton 

lucens), Gemeiner Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) und die Kanadische Wasserpest (Elodea 

canadensis). Weiterhin kommen stillgewässertypische Arten wie die Wasserfeder (Hottonia palustris), der 

Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), die Krebsschere (Stratiotes aloides), die Weiße Seerose 

(Nymphaea alba), die Kleine Wasserlinse (Lemna minor) und die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela 

polyrhiza) vor. Die Ufervegetation wird von verschiedenen Gesellschaften der Röhrichte (Phragmitetum 

australis, Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae) und Rieder (Caricetum acutiformis, Phalaridetum 

arundinaceae) sowie von Elementen der Feuchten Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) mit Zaunwinde 

(Calystegia sepium), Blutweiderich (Lythrum salicaria), Hopfen (Humulus lupulus), Gilbweiderich 

(Lysimachia vulgaris), Giersch (Aegopodium podagraria) und Großer Brennessel (Urtica dioica) gebildet. 

Selten begleiten Baumreihen aus Hybrid-Pappel (Populus x canadensis) den Gewässerlauf. 

 

Die Schwarze Elster wurde aufgrund des steten Vorkommens der charakteristischen Vegetationstypen   

im gesamten Untersuchungsgebiet als Fließgewässer-LRT eingestuft. Insgesamt erfolgte eine 

Unterteilung in 9 Gewässerabschnitte, wovon sich alle Abschnitte in einem mittleren bis schlechten 

Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C) befinden. 

 

Der Fließgewässerlauf der Pulsnitz wurde in 21 Gewässerabschnitte eingeteilt. Davon wurden 13 

Abschnitte in ihrer Ausprägung als mittel bis schlecht (Gesamtbewertung C), 4 Abschnitte als gut 

(Gesamtbewertung B) und ein Abschnitt als hervorragend (Gesamtbewertung A) bewertet. 

 

Insgesamt wurden 6 Gewässerabschnitte der Riecke als FFH-LRT 3260 eingestuft. Davon befinden sich 

3 Abschnitte in einer mittleren bis schlechten Ausprägung (Gesamtbewertung C) und ein Abschnitt in 

einem guten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung B). Für zwei weitere Fließgewässerabschnitte 

besteht ein Entwicklungspotenzial (E) zum FFH-LRT, da hier die Entwicklung der lebensraumtypischen 

Arten stark durch aufkommende Röhrichte (insb. Phragmitetum australis) und Ausschattung 

beeinträchtigt wird. 

 

Die Alte Elster / Scheidelache wurde auf insgesamt 6 Abschnitten dem FFH-LRT 3260 zugestellt, wovon 

sich 3 Gewässerabschnitte in einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C) 

befinden und 3 Abschnitte lediglich ein Entwicklungspotenzial (E) zum FFH-LRT aufweisen. 

 

Die Große Röder wurde in 4 Gewässerabschnitte unterteilt, die vollständig zum FFH-LRT 3260 zählen. 

Zwei Abschnitte wurden in ihrer Ausprägung als mittel bis schlecht (Gesamtbewertung C) und zwei 

Abschnitt als gut (Gesamtbewertung B) bewertet. 

 

Der als FFH-LRT ausgewiesene Abschnitt des Röderkanals befindet sich in einer mittleren bis schlechten 

Ausprägung (Gesamtbewertung C). Für den flussaufwärts nächstgelegenen Abschnitt besteht aufgrund 

einzelner Artvorkommen ein Entwicklungspotenzial (E) zum FFH-LRT.  

Die Alte Röder wurde in 3 Gewässerabschnitte unterteilt. Aufgrund der verminderten 

Fließgeschwindigkeiten infolge von Stauhaltungen und fehlenden Durchflussmengen befinden sich alle 

Abschnitte in einer mittleren bis schlechten Ausprägung (Gesamtbewertung C). 
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Der Fließgewässerabschnitt der Kleinen Röder (Schwarzgraben) innerhalb des Untersuchungsgebietes 

befindet sich aktuell in einer mittleren bis schlechten Ausprägung (Gesamtbewertung C). 

 

Insgesamt wurden 5 Gewässerabschnitte des Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengrabens dem FFH-LRT 

3260 zugeordnet. Drei Abschnitte wurden in ihrer Ausprägung als mittel bis schlecht (Gesamtbewertung 

C) bewertet. Zwei Abschnitte erhielten eine gute Bewertung (Gesamtbewertung B). 

 

Der FFH-LRT 3260 im Mündungsbereich des Mühlgrabens Dobra wurde anhand der Habitatstrukturen 

und des Arteninventars als mittel bis schlecht (Gesamtbewertung C) bewertet. 

 

3 Abschnitte des Neugrabens wurden als FFH-LRT 3260 angesprochen. Davon befinden sich 2 

Gewässerabschnitte in einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C) und ein 

Abschnitt in einem guten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung B). 

 

Für die im Folgenden aufgeführten Fließgewässer bestehen Entwicklungspotenziale zum FFH-LRT 3260: 

 

- Grenzpulsnitz, 

- Hopfengartenbach, 

- Teile der Lapine, 

- Mühlgräben im Lindenauer Park, 

- Teile des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens, 

- Teile des Großthiemig-Krauschützer Binnengrabens sowie 

- Teile des Altherzberger Binnengrabens. 

 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Der Zustand der Fließgewässer ist aktuell durch Maßnahmen zum Gewässerausbau bzw. durch 

Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung gefährdet. In Siedlungsnähe beeinträchtigen illegale 

Wasserentnahmen, die Ablagerung von Gartenabfällen, Schnittgut und Müll sowie die anthropogene 

Überprägung der Uferbereiche (gärtnerische Gestaltung, Nutzung als Geflügelauslauf etc.) die 

Fließgewässer. 

 

Weiterhin wirken Parameter wie die völlige Ausschattung des Gewässers oder die Reduzierung der 

Fließgeschwindigkeit durch Stauhaltungen negativ auf die Ausbildung des Fließgewässer-

Lebensraumtyps. 

 

Gesamteinschätzung 

Biotope des FFH-LRT 3260 wurden aufgrund ihrer Gewässerbreite sowohl flächig (Schwarze Elster, 

kurzer Abschnitt Große Röder bei Prieschka) als auch linear (Pulsnitz, Röder und Nebenfließe) 

auskartiert. Demnach sind auf 126 ha Fläche lebensraumtypische Abschnitte der Schwarzen Elster 

vorhanden. Hinzu kommen kleinere Bäche, Gräben und Flüsse (ca. 11,6 km). Der LRT beinhaltet neben 

Bächen und Flüssen auch durchströmte Altarme sowie ständig wasserführende und ständig fließende 
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Gräben einschließlich ihrer Uferröhrichte und Hochstaudenfluren. Entscheidend für die Einstufung ist das 

Vorhandensein charakteristischer Vegetationstypen. 

 

Der mittlere bis schlechte Erhaltungszustand an Schwarze Elster ergibt sich aus der geringen 

Strukturierung des Flusslaufes und der Ufer. Beeinträchtigungen ergeben sich u.a. durch die 

Begradigung und Querverbauungen (Wehre). Die Gewässer Pulsnitz, Riecke, Alte Elster / Scheidelache, 

Große Röder, Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben und Neugraben weisen neben (meist) 

überwiegenden Abschnitten mit mittleren bis schlechten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C) auch 

Abschnitte mit guten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung B) auf. Röderkanal, Alte Röder, Kleinen 

Röder (Schwarzgraben), Mühlgrabens Dobra sowie viele Gräben im FFH-Gebiet Mittellauf der 

Schwarzen Elster besitzen nur Abschnitte in mittleren bis schlechten Erhaltungszuständen 

(Gesamtbewertung C). 

 

Für einige Fließgewässer – Kanäle, Gräben – bestehen Entwicklungspotenziale zum FFH-LRT 3260 (ca. 

9 ha plus ca. 4 km Lauflänge). Das Entwicklungspotenzial dieser Gewässer ergibt sich aus der 

Möglichkeit struktureller Aufwertungen bzw. abschnittweiser Zulassung einer im Rahmen einer aus 

nutzungsspezifischer Sicht möglichen naturnäheren Dynamik.  

3.1.2.3 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 

Bidention p.p. (FFH-LRT 3270) 

Standarddatenbogen 

Flüsse mit Schlammbänken (FFH-LRT 3270) kommen laut Standarddatenbogen im FFH-Gebiet Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Gesamtflächengröße des LRT Flächenanteil im Planungsraum 

[%] [m
2
] [ha] 

0,0 0,0 0,0 

 

Schlammbänke mit einer Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. können nur bei 

andauernden Niedrigwasserverhältnissen in den Spätsommermonaten nachgewiesen werden. Da an der 

Schwarzen Elster im Kartierjahr 2010 aufgrund extremer Niederschlagsereignisse nur kurzzeitig 

Niedrigwasserzeiten herrschten, konnten eventuelle Vorkommen des FFH-LRT 3270 nicht aufgenommen 

werden. Auch die Vorkartierungen im Jahr 2003 (AG BIOTOPKARTIERUNG), in dessen trockenem Sommer 

auch an der Schwarzen Elster andauernde Niedrigwasserverhältnisse bestanden, konnte der FFH-

Lebensraumtyp 3270 nicht bestätigt werden. 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

86   Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 

3.1.2.4 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) 

auf Silikatböden (FFH-LRT 6230) 

Standarddatenbogen 

Borstgrasrasen kommen laut Standarddatenbogen im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster Ergänzung“ vor.  

Flächengröße / Vorkommen 

Gesamtflächengröße des LRT Flächenanteil im Planungsraum 

[%] [m
2
] [ha] 

0,0 0,0 0,0 

 

Der FFH-Lebensraumtyp 6230 wurde bei der Vorkartierung im Jahr 2003 (HANSPACH) nicht bestätigt und 

konnte auch im Rahmen der aktuellen Kartierungen zum Managementplan 2010 nicht nachgewiesen 

werden. 

3.1.2.5 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) (FFH-LRT 6410) 

Pfeifengraswiesen des FFH-Lebensraumtyps 6410 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 BbgNatSchG 

gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen lediglich im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan wurden bodensaure Pfeifengraswiesen (Junco 

acutiflori-Molinietum caeruleae) zweimal im NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“ (FFH-

Gebiet Nr. 629), einmal im NSG „Alte Elster und Riecke“ (FFH-Gebiet Nr. 73) sowie einmal nördlich des 

NSG „Alte Elster und Riecke“ (FFH-Gebiet Nr. 495) aufgenommen.  

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 21: Übersicht über den FFH-LRT 6410 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl       0,0 1 
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Tabelle 21: Übersicht über den FFH-LRT 6410 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche       0,0 0,2 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   1   1,0 1 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   2,3   2,3 0,4 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl 1 1   2,0  1 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche 0,7 0,3   1,0  1,8 

 

Der FFH-LRT 6410 kommt auf 3 Einzelflächen, die insgesamt 3,3 ha einnehmen, vor. Der 

Gesamtflächenanteil im Planungsraum beträgt somit bei 0,08 %. 

Allgemeine Charakteristik 

Pfeifengraswiesen (Molinion caeruleae) sind nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche, meist ungedüngte 

und artenreiche Feuchtwiesen auf basen- bis kalkreichen und sauren (wechsel-)feuchten Standorten. Auf 

sauren Gley-, Anmoor- und Moorstandorten kommen typische Binsen-Pfeifengras-Wiesen (Junco 

acutiflori-Molinietum caeruleae) zur Ausprägung. 

 

Der Wiesentyp ist oft mit anderen Wiesentypen verzahnt. So können sich auf mäßig feuchten 

Grünlandstandorten mit besserer Nährstoffversorgung Übergänge zu Flachland-Mähwiesen bzw. zu 

Brenndoldenauenwiesen herausbilden. Ebenso können Komplexbildungen mit gedüngten Calthion-

Wiesen auf feuchteren Standorten vorkommen. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Die Pfeifengraswiesen des Untersuchungsgebietes sind wie schon erwähnt den Binsen-Pfeifengras-

Wiesen (Junco acutiflori-Molinietum caeruleae) zuzustellen. Als stet vorkommende charakteristische 

Arten sind das Pfeifengras (Molinia caerulea), die Blutwurz (Potentilla erecta), die Sumpf-Kratzdistel 

(Cirsium palustre), der Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris), die Rasen-Schmiele (Deschampsia 

cespitosa), die Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus), die Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica) und der 

Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus) zu nennen. Seltener kommen Hirse-Segge (Carex panicea), 

Blaugrüne Segge (Carex flava), Teufelsabbiss (Succisa pratensis), Kümmel-Silge (Selinum carvifolia), 

Vielblütige Hainbinse (Luzula multiflora), Gräben- und Sumpf-Veilchen (Viola stagnina, V. palustris) vor. 

 

Bemerkenswert sind die Bestände des Gefleckten Knabenkrautes (Dactylorhiza maculata), die im NSG 

„Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“ (FFH-Gebiet Nr. 629) auf 2 Flächen mit 1.100 Individuen 

bzw. 2.360 Individuen vorkommen. 
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Die aus den Vorkartierungen bekannten Nachweise des Lungen-Enzians (Gentiana pneumonanthe) 

konnten hingegen im Zuge der Kartierungen zum Managementplan 2010 nicht nachgewiesen werden. 

 

Der FFH-LRT kommt im Untersuchungsgebiet in hervorragender (Gesamtbewertung A, ca. 0,7 ha) und 

guter Ausprägung (Gesamtbewertung B, ca. 2,6 ha) vor. Für 2 Flächen bestehen Entwicklungspotenziale 

zum FFH-LRT (0,6 ha). Diese befinden sich nördlich von Kleinrössen bzw. südlich von Friedrichsluga. 

Weiterhin können Elemente der Pfeifengraswiesen als Bestandteile von Feuchtwiesen oder auch 

Frischwiesen in den jeweiligen Begleitbiotopen vermerkt sein. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die Bestände der Pfeifengraswiesen sind durch die zunehmende Entwässerung der Landschaft, durch 

Nährstoffeinträge und Nutzungsauflassungen in ihrem Bestand bedroht. Nutzungsintensivierung oder 

Umwandlung von Grünland in Acker stellen derzeit keine Gefährungsfaktoren dar, können jedoch bei 

geänderten Förderbedingungen der Nutzung jederzeit wieder problematisch werden. 

Gesamteinschätzung 

Bodensaure Pfeifengraswiesen sind nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche, meist ungedüngte und 

artenreiche Feuchtwiesen auf basen- bis kalkreichen und sauren (wechsel-)feuchten Standorten. 

Pfeifengraswiesen kommen im NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“, im NSG „Alte Elster 

und Riecke“ sowie nördlich des NSG „Alte Elster und Riecke“ auf 3 Einzelflächen, die insgesamt 3,3 ha 

einnehmen, vor. Bemerkenswert sind die Bestände des Gefleckten Knabenkrautes (Dactylorhiza 

maculata), die im NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“. Letztere weisen einen 

hervorragenden Erhaltungszustand (Gesamtbewertung A) auf. Die anderen FFH-LRT-Flächen wurden in 

guter Ausprägung (Gesamtbewertung B) angetroffen. 

 

Das weitere gebietsspezifische Entwicklungspotenzial ist gering. Nur zwei weitere Flächen nördlich von 

Kleinrössen bzw. südlich von Friedrichsluga im Deichhinterland weisen Entwicklungspotenzial zum LRT 

hin. Der Fläche nördlich von Kleinrössen fehlen Arten zur Einstufung. Entsprechende Arten als mögliche 

Diasporenquelle befinden sich in der Nähe, jedoch auf der anderen Elsterseite in den dortigen 

Pfeifengraswiesen. Die Fläche südlich von Friedrichsluga weist strukturelle Mängel (Seggendominanz) 

könnte durch Einbeziehung in ein Nutzungs- bzw. Pflegeregime in den LRT überführt werden. 

3.1.2.6 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (FFH-LRT 

6430) 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ sowie 

Nr. 553 „Große Röder“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Der FFH-LRT 6430 kommt als Hauptbiotop in den FFH-Gebieten Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster“, Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, Nr. 553 „Große Röder“, Nr. 629 „Mittellauf der 
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Schwarzen Elster Ergänzung“ und Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ vor. In den FFH-Gebieten Nr. 80 „Alte 

Röder bei Prieschka“ und Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ wurden Hochstaudenfluren aufgrund ihrer 

kleinflächigen oder schmalen Ausbildung lediglich als Begleitbiotope erfasst. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 22: Übersicht über den FFH-LRT 6430 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl   5   5,0   

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche   1,8   1,8   

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Linie   169,0   169,0   

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Punkt   1   1,0   

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   1 1 2,0 2 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   0,1 1,8 1,9 0,7 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl 1 5 5 11,0 1 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche 4,7 4,5 4,8 14,0   

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Linie       0,0 42,8 

553 Große Röder Anzahl     1 1,0   

553 Große Röder Fläche     0,3 0,3   

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   1 1 2,0 7 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche   0,9 0,1 1,0 12,2 

Bemerkungen: * gerundete Flächenangabe linearer Biotope bei Annahme einer durchschnittlichen Breite von 5 m 

 

Insgesamt wurden auf 21 Flächen (inklusive Linien und ein Punkt) Hochstaudenfluren des FFH-

Lebensraumtyps 6430 als Hauptbiotope auskartiert. Neben flächig vorkommenden Biotopen des 

Lebensraumtyps (19,0 ha) kommen Feuchte Hochstauden im Untersuchungsraum auch als lineare 

Strukturen mit einer Gesamtlänge von 169,0 m vor. Daneben existiert ein punktuelles Vorkommen. Der 

FFH-LRT hat somit einen Gesamtflächenanteil von 0,48 % im Untersuchungsraum. 

Allgemeine Charakteristik 

Feuchte Hochstaudenfluren des FFH-LRT 6430 sind als bandförmige Säume an den Fließgewässerufern, 

aber auch an den Rändern von Gehölzen und Wäldern sowie flächig auf Feuchtgrünlandbrachen im 

Talbereich der Fließgewässer ausgebildet. Die Bestände sind vorwiegend den Nitrophilen 

Flussufersäumen (Convolvuletalia sepium) und den Gesellschaften der Feuchtwiesensäume 
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(Filipendulion ulmariae) zuzuordnen. Seltener kommen Frische nitrophile Säume (Aegopodion 

podagrariae) an Gewässer- und Waldrändern vor. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich die Feuchten Hochstaudenfluren in folgende Kategorien unterteilen: 

 

1. Nitrophile Flussufersaumgesellschaften (Convolvuletalia sepium) entlang der Hauptfließgewässer 

mit Ausbildungen der Brennnessel-Seiden-Zaunwinden-Gesellschaft (Cuscuto europaeae-

Convolvuletum sepium) und der Brennnessel-Rauhaarweidenröschen-Saumgesellschaft 

(Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium) sowie 

2. Gesellschaften der Feuchtwiesensäume (Filipendulion ulmariae) und der frischen, nitrophilen 

Säume (Aegopodion podagrariae) an Gräben und Stillgewässerufern sowie auf 

Feuchtwiesenbrachen mit Ausbildung der Mädesüß-Sumpfstorchschnabel-Staudengesellschaft 

(Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris), der Sumpfschafgarben-Mädesüß-

Staudengesellschaft (Achilleo ptarmicae-Filipenduletum ulmariae) und der Brennnessel-Giersch-

Saumgesellschaft (Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae). 

 

Die flussuferbegleitenden Staudenfluren an der Schwarzen Elster, Pulsnitz und Großen Röder bilden   

deutlich von Stauden geprägte Grasfluren aus Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), die im 

Jahresverlauf mehr und mehr von Staudenarten wie der Zaun-Winde (Calystegia sepium), der 

Europäischen Seide (Cuscuta europaea), dem Rauhaarigen Weidenröschen (Epilobium hirsutum), dem 

Großen Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Großen Brennnessel (Urtica dioica), dem Blutweiderich 

(Lythrum salicaria) und dem Gemeinen Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) durchsetzt werden. Sie sind 

den Nitrophilen Flussufersaumgesellschaften (Convolvuletalia sepium) zuzustellen und werden in 

regelmäßigen Abständen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen gemäht. Kennzeichnend 

für die uferbegleitenden Staudenfluren ist weiterhin die Mosaikbildung mit verschiedenen Uferröhrichten 

aus Gemeinem Schilf (Phragmites australis), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) oder Breitblättrigem 

Rohrkolben (Typha latifolia). Auch sind nicht selten Arten der Feuchtwiesensäume wie das Große 

Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Gewöhnliche Beinwell (Symphytum officinale), die Flatter-Binse 

(Juncus effusus) oder die Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica) beigesellt.  

 

Die uferbegleitenden Staudenfluren des FFH-LRT 6430 wurden aufgrund ihrer bandförmigen Ausbildung 

zum größten Teil als Begleitbiotope der Fluss- und Bachläufe geführt. 

 

An Grabenböschungen und Stillgewässerufern sind häufig Gesellschaften der Feuchtwiesensäume 

(Filipendulion ulmariae) ausgebildet, in denen Arten wie die Große Brennnessel (Urtica dioica), das Rohr-

Glanzgras (Phalaris arundinacea), der Blutweiderich (Lythrum salicaria), der Gemeine Gilbweiderich 

(Lysimachia vulgaris), das Große Mädesüß (Filipendula ulmaria), die Flatter-Binse (Juncus effusus), die 

Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), der Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus), der Sumpf-Ziest (Stachys 

palustris), die Zaun-Winde (Calystegia sepium) und verschiedene Seggen (Carex gracilis, C. acutiformis 

etc.) dominieren können. Sie sind je nach Ausprägung der Sumpfschafgarben-Mädesüß-

Staudengesellschaft (Achilleo ptarmicae-Filipenduletum ulmariae) oder der Lysimachia vulgaris-Lythrum 

salicaria-Gesellschaft zuzustellen. Gelegentlich kommen ebenfalls Brennnessel-Rauhaarweidenröschen-

Saumgesellschaften (Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium) an den Böschungen der 

Entwässerungsgräben und in den Verlandungsbereichen der Stillgewässer vor. Brennnessel-Giersch-

Saumgesellschaften (Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae) sind hingegen nur kleinflächig an den 
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Unterhaltungsufern der Entwässerungsgräben entwickelt. Typische Arten sind der Giersch (Aegopodium 

podagraria), die Große Brennnessel (Urtica dioica), der Gundermann (Glechoma hederacea), die Weiße 

Taubnessel (Lamium album) und der Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium). 

Staudenfluren an Grabenböschungen und Stillgewässerufern sind im Untersuchungsgebiet als Haupt- 

und Begleitbiotope beschrieben. 

 

Feuchte Staudenfluren auf Grünlandbrachen des FFH-LRT 6430 haben sich auf aufgelassenen 

Feuchtgrünländern im Talbereich der Fließgewässer entwickelt. Sie sind den Feuchtwiesensäumen 

(Filipendulion ulmariae) zuzuordnen. Verbreitete Arten sind die Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum), 

das Große Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Gemeine Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), die Sumpf-

Schafgarbe (Achillea ptarmica), die Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), die Zaun-Winde (Calystegia 

sepium), der Sumpf-Ziest (Stachys palustris), die Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) und der 

Gewöhnliche Beinwell (Symphytum officinale). Seltener kommen Langblättriger Blauweiderich 

(Pseudolysimachion longifolium), Sumpf-Storchschnabel (Potentilla palustris), Flügel-Hartheu (Hypericum 

tetrapterum), Kümmel-Silge (Selinum carvifolia) und Sumpf-Pippau (Crepis paludosa) vor. Typische 

Gräser sind das Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), der Wasser-Schwaden (Glyceria maxima), die 

Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), die Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus), die Flatter-Binse 

(J. effusus), die Schlank-Segge (Carex gracilis) und die Sumpf-Segge (C. acutiformis). Die Bestände 

lassen sich der Mädesüß-Sumpfstorchschnabel-Staudengesellschaft (Filipendulo ulmariae-Geranietum 

palustris), der Sumpfschafgarben-Mädesüß-Staudengesellschaft (Achilleo ptarmicae-Filipenduletum 

ulmariae) bzw. der Thalictrum flavum-Gesellschaft zustellen. 

 

Die feuchten Staudenfluren auf Grünlandbrachen wurden in der Regel als Hauptbiotope erfasst. In 

seltenen Fällen wurden die Staudenfluren als Bestandteile nährstoffreicher Sümpfe und Moore in den 

Nebencode (Begleitbiotop) gestellt. 

 

Feuchte Staudenfluren des FFH-LRT 6430 wurden auf insgesamt 19 Flächen, 1 Linie und 1 Punkt 

auskartiert. Davon wurden 8 kartierte Bestände mit mittel bis schlecht (Gesamtbewertung C), 12 mit gut 

(Gesamtbewertung B) und 1 mit hervorragend (Gesamtbewertung A) bewertet. Für weitere 10 Flächen 

besteht ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Der FFH-LRT ist durch die zunehmende Entwässerung der Landschaft und die damit verbundenen 

Grundwasserabsenkungen und Veränderungen in der Hydrodynamik gefährdet. Weiterhin kommt es auf 

den ungenutzten Standorten zu Verbuschungen infolge der natürlichen Sukzession. Problematisch stellt 

sich auch die fortschreitende Ausbreitung invasiver Arten wie die des Japanischen Staudenknöterichs 

(Reynoutria japonica) oder der Schlitzblättrigen Rudbeckie (Rudbeckia laciniata), dar. Seltener, jedoch 

vorhanden sind Beeinträchtigungen durch Betreten (z.B. bei Angelbetrieb) oder die Ablagerung von 

Gartenabfällen, Müll und Schutt auf siedlungsnahen Flächen. 

Gesamteinschätzung 

Feuchte Hochstaudenfluren des FFH-LRT 6430 kommen entlang der Fließgewässerufer, aber auch an 

den Rändern von Gehölzen und Wäldern sowie flächig auf Feuchtgrünlandbrachen im Niederungsbereich 

der Fließgewässer vor. 
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Von diesem LRT sind in den FFH-Gebieten „Alte Elster und Riecke Teil I und II“, „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“ und „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ ein hoher Anteil an Teilflächen mit 

gutem (Gesamtbewertung B) und hervorragendem Erhaltungszustand (Gesamtbewertung A) vorhanden. 

In den Gebieten „Mittellauf der Schwarzen Elster“ und „Große Röder“ überwiegen dagegen Flächen mit 

mittleren bis schlechten Erhaltungszuständen (Gesamtbewertung C). Dieses Bild spiegelt die Naturnähe 

der Bach- bzw. Flussabschnitte wieder. Naturnähere Gewässerabschnitte weisen einen höheren Anteil 

an guten Erhaltungszuständen auf. 

 

Das gebietsspezifische Entwicklungspotenzial ist mit 13 ha Entwicklungsfläche als relativ hoch 

einzuschätzen. Dafür müsste insbesondere ein Pflegeregime der Flächen im längeren Turnus installiert 

werden, da Verbuschungen ein wesentliches Gefährdungspotenzial darstellen. Auch Neophyten stellen 

ein nicht zu unterschätzendes Problem dar. 

3.1.2.7 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (FFH-LRT 6440) 

Brenndolden-Auenwiesen des FFH-Lebensraumtyps 6440 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 

BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Brenndolden-Auenwiesen kommen laut Standarddatenbögen in den FFH-Gebieten Nr. 73 „Alte Elster 

und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ und Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Brenndolden-Auenwiesen wurden in den FFH-Gebieten Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 

„Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von 

Arnsnesta“ und Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ nachgewiesen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 23: Übersicht über den FFH-LRT 6440 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl   2   2,0   

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche   2,7   2,7   

80 Alte Röder bei Prieschka Anzahl     2 2,0   

80 Alte Röder bei Prieschka Fläche     12,7 12,7   

231 Fluten von Arnsnesta Anzahl   2 3 5,0 2 

231 Fluten von Arnsnesta Fläche   8,2 2,0 10,2 2,6 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 93 

Tabelle 23: Übersicht über den FFH-LRT 6440 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   4 30 34,0 6 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   5,6 69,7 75,3 13,6 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl 1     1,0   

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche 3,8     3,8   

 

Der FFH-LRT hat eine Gesamtflächengröße von 104,7 ha und nimmt ca. 2,6 % im gesamten 

Planungsraum ein. Demgegenüber kommen an Flächen mit Entwicklungspotenzial 16,2 ha vor. 

Allgemeine Charakteristik 

Bei den Brenndolden-Auenwiesen handelt es sich um wechselfeuchte Wiesen an potenziellen 

Auenwaldstandorten mit Stromtalpflanzen, die dem Deschampsion cespitosae zugestellt werden können. 

Die Wiesen weisen eine im Jahresverlauf stark schwankende Bodenfeuchte mit periodischer Überflutung 

sowie in ausgepolderten Bereichen mit zeitweiliger Überstauung durch Qualmwasser auf. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Deichvorland der Schwarzen Elster wurden Wiesen als Brenndolden-Auenwiesen mit FFH-Status 

kartiert, wenn in ihnen mindestens eine charakteristische Pflanzenart des FFH-LRT regelmäßig oder zwei 

charakteristische Pflanzenarten häufiger als nur vereinzelt anzutreffen waren. Wiesen im 

Überflutungsband mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) in geringen 

Mengen wurden, sofern es das übrige Arteninventar zuließ, als Magere Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 

6510) eingestuft. Den nicht eingestuften Wiesen der Deichvorländer wurde zumindest das Potenzial sich 

zu Brenndolden-Auenwiesen entwickeln zu können zugesprochen. 

 

Die Wiesen der Vorländer weisen nur eine geringe Reliefenergie auf und sind damit nur gering horizontal 

strukturiert. Häufig ist eine Unternutzung der Bestände festzustellen, was sich an den regelmäßig 

feststellbaren Brachezeigern oder dem rasanten Vordringen des Gemeinen Schilfs (Phragmites australis) 

erkennen lässt. Bei den Flächen außerhalb der Vorländer fehlt infolge Eindeichung das 

Überflutungsregime. Gelegentlich ist auch dort eine Unternutzung festzustellen. Während die 

Brenndoldenwiesen unterhalb von Bad Liebenwerda die untere Deichböschung teilweise mit einnehmen, 

reichen sie oberhalb davon noch höher die flachen Deiche hinauf. Eine Trennung zwischen Deichvorland 

und Deich ist aus floristischer Sicht dort schwierig.  

 

Die Brenndolden-Auenwiesen der Deichvorländer weisen ein recht einheitliches Bild auf. Sie werden von 

Gräsern dominiert. Neben dem Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und dem Rohr-Glanzgras 

(Phalaris arundinacea) sind regelmäßig Gräser des Wirtschaftsgrünlandes wie Glatthafer (Arrhenatherum 

elatius), Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Wiesen- und Gemeines Rispengras (Poa pratensis, P. 

trivialis) beigesellt. An charakteristischen Arten der Brenndolden-Auenwiesen kommen regelmäßig 

Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Brenndolde (Cnidium dubium) vor. Letztere Art ist in 

vielen der Vordeichländer, jedoch nur in kleinen Herden, entwickelt. Die Brenndolde kommt am 
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häufigsten unterhalb von Herzberg vor und nimmt oberhalb von Bad Liebenwerda deutlich ab. 

Bemerkenswert ist, dass zumindest eine der beiden Arten, manchmal aber auch alle beiden Arten sich 

auf die Bereiche der unteren Deichböschung konzentrieren. In diesen Fällen werden die 

Böschungsbereiche zur Brenndolden-Auenwiese gestellt. Der Blauweiderich (Pseudolysimachion 

longifolium) kommt mehrfach in den Übergangsbereichen zum Schilf-Röhricht vor und bildet dort 

gelegentlich Staudensäume aus (FFH-LRT 6430). Neben weiteren Arten feuchter Wiesen wie dem 

Kriechenden Hahnenfuß (Ranunculus repens) und dem Wasser-Knöterich (Polygonum amphibium), 

kommen Arten der Flutrasen sowie Frischwiesen vor. Zu letzteren zählen das Wiesen-Labkraut (Galium 

mollugo), der Scharfe Hahnenfuß (Ranunculus acris), die Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), die 

Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) oder die Kümmel-Silge (Selinum carvifolia). Sie kommen 

regelmäßig, jedoch meist in geringen Individuendichten vor. Gelegentlich, v.a. in den Auenwiesen 

nördlich von Herzberg sind auch Pfeifengras (Molinia caerulea) und Hunds-Veilchen (Viola canina) als 

Arten nährstoffarmer Wiesen entwickelt. Die unmittelbare Nähe zum Deich bzw. die vorhandenen Relief- 

oder Substratunterschiede führen zur Etablierung von Arten der Sandmagerasen wie Echtes Labkraut 

(Galium verum), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) oder Rundblättrige Glockenblume 

(Campanula rotundifolia). Die Ruderalisierung der Bestände wird häufig durch das Aufkommen des 

Rainfarns (Tanacetum vulgare) verdeutlicht. Als bemerkenswerteste Art der Vorländer konnte bei 

Arnsnesta und am Langennaundorfer Busch die Hartmanns Segge (Carex hartmannii) nachgewiesen 

werden. 

 

Die Vielzahl der genannten Artengruppen und Arten verteilen sich auf alle Vordeichländer im gesamten 

Gebiet flussaufwärts bis Elsterwerda. Weiter flussaufwärts sind keine Brenndoldenwiesen mehr 

feststellbar. Die Artenspektren pro überschaubare Flächeneinheit halten sich jedoch in Grenzen. Nur 

selten handelt es sich tatsächlich um krautreiche Wiesen mit einem auffallenden sommerlichen 

Blühaspekt. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) in den meisten 

der Vorlandgrünländer vorkommt und damit eine mehr oder weniger geschlossene Population bildet. 

 

Brenndoldenwiesen kommen gelegentlich auch außerhalb der Deichvorländer vor. Am häufigsten sind 

solche Wiesen im nördlichsten Teil des Gebietes in den FFH-Gebieten „Fluten von Arnsnesta“ und 

„Mittlere Schwarze Elster“ anzutreffen. Wenige Flächen sind im FFH-Gebiet „Alte Elster und Riecke“ 

nordwestlich von Herzberg, weiterhin N Wahrenbrück (FFH-Gebieten „Fluten von Arnsnesta“ und 

„Mittlere Schwarze Elster“) und „Alte Röder bei Prieschka“ entwickelt. Neben den bereits genannten Arten 

kommen darin weiterhin Wasser-Greiskraut (Senecio aquaticus) als LRT-typische Art, Kuckucks-

Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), Sumpf-Hornkraut (Stellaria palustris) und Sumpf-Hornklee (Lotus 

uliginosus) vor. In Senken ist Braunes Zyperngras (Cyperus fuscus) anzutreffen. Teilweise sind sie etwas 

nährstoffärmer und vermitteln damit zu den Pfeifengraswiesen.  

 

Eine syntaxonomische Einstufung dieser Grünländer ist schwierig. Gegenüber den Brenndolden-Wiesen 

an der Mittelelbe und unteren Schwarzen Elster in Sachsen-Anhalt sind die Wiesen im 

Untersuchungsgebiet deutlich an LRT-typischen Arten verarmt. Eventuell wären sie trotz des Fehlens des 

Wiesen-Silaus (Silaum silaus) der Wiesenknopf-Wiese (Sanguisorbo-Silaetum) zuzustellen. 

 

Die meisten der Brenndoldenwiesen (35 Flächen, 84,4 ha) weisen Gesamterhaltungszustände von mittel 

bis schlecht (Gesamtbewertung C) auf. Dazu zählen fast alle Deichvorländer. Nur wenige Flächen (8, 

16,5 ha) wurden mit gut (Gesamtbewertung B) und 1 Fläche (3,8 ha) mit hervorragend 

(Gesamtbewertung A) bewertet. Mit B bzw. A wurden Flächen im nördlichsten Teil des Gebietes 

nordwestlich von Frauenhorst (Fluten von Arnsnesta, und Mittlere Schwarze Elster, Mittlere Schwarze 

Elster - Ergänzung) bewertet. Für weitere 8 Flächen besteht ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT. 
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Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Als stärkste, flächige Beeinträchtigungen sind die Fahrspuren oder befahrenen Wege, die die Vorländer 

durchziehen, anzusehen. Sie führen zu Spurrinnenbildungen und Bodenverfestigungen sowie zur 

Ausbildung von Trittfluren und Flutrasen und stören damit die Struktur des Brenndolden-Auengrünlandes 

erheblich. 

 

Eine weitere Beeinträchtigung stellt das in Haufen abgelagerte Mahdgut der jährlichen 

Gewässerunterhaltung dar. Ferner ist eine Unternutzung der Bestände aufgrund der regelmäßig 

auftretenden Brachezeiger festzustellen. Vermutlich wird ein Teil der Bestände nur einmal im Sommer 

bzw. Spätsommer gemäht, was zur Abschöpfung der Biomasse aber häufig zu wenig ist. Allerdings muss 

hinzugefügt werden, dass aufgrund der schmalen Ausbildung des Grünlandes und der häufigen im 

Frühjahr lang anhaltenden Vernässung bzw. der gelegentlich auftretenden Sommerhochwässer eine 

zweischürige Nutzung nur eingeschränkt möglich ist. 

 

Für einige der Flächen außerhalb der Deichvorländer ist eine Unternutzung, vermutlich die Durchführung 

nur eines Pflegeschnittes, feststellbar. 

 

Andererseits gibt es aber auch relativ intensiv im Juni mit Schafen beweidet Bereiche, so dass einige 

charakteristische Arten erst sehr spät zur Blüte gelangen.  

 

Ein aktuelles Gefährdungspotenzial besteht in der erforderlichen Sanierung/Reparatur der bestehenden 

Deiche aufgrund des Hochwassers 2010. Durch Baufahrzeuge und Abtrag von Boden und/oder Deichen 

können Flächen des LRT abgebaggert, abgeschoben, überbaut bzw. mechanisch zerstört werden. Dies 

führt zur erheblichen Beeinträchtigung eines wesentlichen Erhaltungsziels der FFH-Gebiete. 

Gesamteinschätzung 

Bei den Brenndolden-Auenwiesen handelt es sich um wechselfeuchte Wiesen mit periodischer 

Überflutung sowie in ausgedeichten Bereichen mit zeitweiliger Überstauung. Die Auenweisen verteilen 

sich auf alle Vordeichländer im gesamten Gebiet ab Elsterwerda flussabwärts. Jedoch handelt es sich nur 

selten tatsächlich um krautreiche Wiesen. Am häufigsten sind solche Wiesen im nördlichsten Teil des 

Gebietes in den FFH-Gebieten „Fluten von Arnsnesta“ bzw. randlich davon („Mittlere Schwarze Elster – 

Ergänzung“) und „Mittlere Schwarze Elster“ anzutreffen. Brenndoldenwiesen im Deichhinterland kommen 

im bzw. südwestlich des FFH-Gebietes „Fluten von Arnsnesta“, unmittelbar südlich Herzberg (nur diese 

im Erhaltungszustand „B“), nördlich von Wahrenbrück und im FFH-Gebiet „Alte Röder bei Prieschka“ vor. 

 

Einem großen Teil der aufgrund mangelnder Arten nicht als LRT eingestuften wechselfeuchten Wiesen 

der Deichvorländer wurde zumindest das Potenzial zugesprochen, sich zu Brenndolden-Auenwiesen 

entwickeln zu können. Im Hinterland gibt es nur wenige solcher Flächen. Somit besteht 

gebietsspezifisches Entwicklungspotenzial vorwiegend im Deichvorland. Dies liegt v.a. darin begründet, 

dass die LRT-typischen Arten in anderen Grünlandabschnitten an der Elster vorhanden sind und somit 

problemlos Diasporentausch über hydrochore Ausbreitung möglich ist. Ähnlich strukturierte, jedoch 

nährstoffärmere Flächen im Deichhinterland besitzen diese Entwicklungsmöglichkeiten nicht bzw. weisen 

eher Entwicklungspotenzial zu Pfeifengraswiesen auf (s.d.). 
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Die Entwicklung des gesamten Brenndoldengrünlandbestandes zu Flächen mit günstigen 

Erhaltungszuständen (B, A) ist sehr schwierig. Der LRT befindet sich in der Elsteraue am Rand seines 

Verbreitungsgebietes, in dem viele LRT-charakteristische Arten bereits ausfallen oder nur noch 

ausgesprochen sporadisch vorkommen. Demzufolge müssten die Strukturen aufgewertet und die 

Beeinträchtigungen stark minimiert werden. Dazu sind jedoch komplexe Maßnahmen zur 

naturschutzfachlichen Aufwertung der gesamten Aue notwendig. 

3.1.2.8 Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis 

(FFH-LRT 6510) 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“ sowie Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Die in den Standarddatenbögen benannten Vorkommen des FFH-LRT 6510 in den FFH-Gebieten Nr. 

509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ sowie Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ 

konnten im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan bestätigt werden. Weiterhin wurden Magere 

Flachland-Mähwiesen im FFH-Gebiet Nr. 553 „Große Röder“ nachgewiesen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 24: Übersicht über den FFH-LRT 6510 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs

-flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl       0,0 3 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche       0,0 39,8 

231 Fluten von Arnsnesta Anzahl   3   3,0 1 

231 Fluten von Arnsnesta Fläche   11,9   11,9 1,2 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl 2 14 23 39,0 12 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche 3,6 43,5 78,3 125,4 75,9 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl   7 4 11,0 7 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche   9,7 18,7 28,4 10 

553 Große Röder Anzahl   2 2 4,0 2 
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Tabelle 24: Übersicht über den FFH-LRT 6510 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs

-flächen 

A B C E 

553 Große Röder Fläche   1,7 1,3 3,0 2,3 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   3 1 4,0 4 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche   11,8 10,3 22,1 8,8 

Bemerkungen: * gerundete Flächenangabe linearer Biotope bei Annahme einer durchschnittlichen Breite von 5 m 

 

Mageren Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) kommen auf 190,8 ha in 61 Flächen des 

Untersuchungsgebietes vor. Sie nehmen somit ca. 4,8 % Flächenanteil im Planungsraum ein. 

Desweiteren weisen 30 Flächen mit 139,4 ha Entwicklungspotenzial auf. 

Allgemeine Charakteristik 

Zum FFH-Lebensraumtyp 6510 gehören die Gesellschaften des Verbandes der Glatthaferwiesen 

(Arrhenatherion elatioris), die in den Flussauen jedoch durch das Auftreten von Wechselfeuchtezeigern 

deutliche Beziehungen zu den wechselfeuchten Auenwiesen (Cnidion dubii) aufweisen. Im Gebiet kommt 

sowohl die Gesellschaft der Labkraut-Fuchsschwanzwiese (Galio mollugini-Alopecuretum pratensis) als 

feuchte Ausbildung des Lebensraumtyps, als auch die Glatthaferwiese (Dauco-Arrhenatheretum elatioris) 

als trockene Ausbildung mit verschiedenen Magerkeitszeigern vor. 

 

Die Bestände des LRT sind hochgrasreich und weisen eine mehr oder weniger ausgeprägte 

Buntblütigkeit auf. Als charakteristische Mähwiesen sind sie an eine extensive Nutzung ohne Düngung 

oder nur geringe Düngungsniveaus gebunden. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Magere Flachland-Mähwiesen des FFH-Lebensraumtyps 6510 kommen in den Deichvorländern, auf den 

Deichen selbst sowie in der eingedeichten Aue als Mähwiesen oder Mähweiden vor. Sie sind im 

gesamten Gebiet vertreten, dünnen jedoch an der Schwarzen Elster und der Pulsnitz oberhalb von 

Elsterwerda deutlich aus. 

 

In Abschnitten der Deichvorländer, in denen das Arteninventar keine Zuordnung zu den wechselfeuchten 

Auenwiesen (FFH-LRT 6440) ermöglichte, konnte häufig aufgrund der Vorkommen charakteristischer 

Arten eine Einstufung als Magere Flachland-Mähwiesen vorgenommen werden. Als dominante Gräser 

kommen Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Honiggras (Holcus lanatus) und Rohrglanzgras 

(Phalaris arundinacea) vor. Weiterhin sind regelmäßig Gräser des Wirtschaftsgrünlandes wie Glatthafer 

(Arrhenatherum elatius), Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Wiesen- und Gemeines Rispengras 

(Poa pratensis, P. trivialis) beigesellt. Zu den vorkommenden wertgebenden Kräutern zählen u.a. 

Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Glockenblume 

(Campanula patula), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Flockenblume (Centaurea 

jacea), Kümmel-Silge (Selinum carvifolia) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys). 

Regelmäßig ist der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Charakterart der Brenndolden-
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Auenwiesen (FFH-LRT 6440) und der Mageren Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) auf den Flächen 

vertreten. Neben weiterer Arten der Feuchtwiesen wie dem Kriechenden Hahnenfuß (Ranunculus 

repens), dem Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus) und dem Wasser-Knöterich (Polygonum amphibium) 

sind auf sandigen Kuppen auch Arten der Sandmagerrasen wie Echtes Labkraut (Galium verum), Kleines 

Habichtskraut (Hieracium pilosella) oder Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) 

entwickelt. Weiterhin kommen Ruderalarten wie der Rainfarn (Tanacetum vulgare) vor.  

Ein anderer Schwerpunkt der Mageren Flachland-Mähwiesen sind die Deichflächen an der Schwarzen 

Elster, Pulsnitz und Röder. Dort häufen sich neben den typischen Frischwiesenarten auch Arten der 

Sandmagerrasen wie Rauhblatt-Schwingel (Festuca brevipila), Tüpfel-Hartheu (Hypericum perforatum), 

Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Echtes Labkraut (Galium verum), Kleines Habichtskraut (Hieracium 

pilosella), Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella) oder Rundblättrige Glockenblume (Campanula 

rotundifolia). Aufgrund der kleinflächigen Ausbildung der Sandmagerrasen wurden diese häufig im 

Begleitbiotop erfasst. In den zentralen und oberen Elsterabschnitten ist eine räumliche Trennung 

zwischen den Deichwiesen und den Brenndoldenwiesen des Vorlandes sehr schwierig, da letztere weit 

die flachen Böschungen hinauf wandern. 

 

Feuchte Frischwiesen außerhalb der Überflutungsaue enthalten neben dem genannten Artenspektrum 

mehrfach Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) und Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa). 

Einige solcher Bestände werden auch gelegentlich von Rindern beweidet.  

 

Es gibt auch Bestände, die in magere Schafweiden übergehen. Dort kommen Herbst-Löwenzahn 

(Leontodon autumnalis), Rot-Schwingel (Festuca rubra), Gemeines Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), 

Buntes Vergissmeinnicht (Myosotis discolor), Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides) u.a. 

Beweidungszeiger vor. 

 

Die meisten der Mageren Flachland-Mähwiesen (29 Flächen, 78,6 ha) weisen gute Erhaltungszustände 

(Gesamtbewertung B) auf. Weitere 30 Flächen (108,6 ha) wurden als mit mittel bis schlecht 

(Gesamtbewertung C) bewertet. 2 Flächen (3,6 ha) wurden als hervorragend (Gesamtbewertung A) 

beurteilt. Für weitere 30 Flächen besteht ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT 6510. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die in den Deichvorländern ausgebildeten Mageren Flachland-Mähwiesen weisen die gleichen 

Beeinträchtigungen wie die Brenndolden-Auenwiesen der Deichvorländer auf. So sind die stärksten 

Beeinträchtigungen in den Fahrspuren oder befahrenen Wegen, die die Vorländer durchziehen, zu 

sehen. Sie führen zu Spurrinnenbildungen und Bodenverfestigungen sowie zur Ausbildung von Trittfluren 

und Flutrasen und stören damit die Struktur der Mageren Flachlandmähwiesen. 

 

Eine weitere Beeinträchtigung stellt auch hier das in Haufen abgelagerte Mahdgut der jährlichen 

Gewässerunterhaltung dar. Ferner ist eine Unternutzung der außer- sowie innerdeichs gelegenen 

Bestände aufgrund der regelmäßig auftretenden Brachezeiger festzustellen. Vermutlich wird ein Teil der 

Bestände nur einmal im Sommer gemäht, was zur Abschöpfung der Biomasse auf den gutwüchsigen 

Wiesen aber häufig zu wenig ist. Andererseits gibt es aber auch Flächen, welche intensiver mit Pferden 

oder Rindern beweidet werden, so dass das Artenspektrum eingeschränkt ist. Mangelnde Nachmahd 

führt zur Verstaudung mit Weideunkräutern. Weiterhin gibt es entlang der Deiche und Vorländer im Juni 

recht intensiv mit Schafen beweidete Bereiche.  

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 99 

Ein aktuelles Gefährdungspotenzial besteht in der erforderlichen Sanierung/Reparatur der bestehenden 

Deiche aufgrund des Hochwassers 2010. Durch Baufahrzeuge und Abtrag von Boden und/oder Deichen 

können Flächen des LRT abgebaggert, abgeschoben, überbaut bzw. mechanisch zerstört werden. Dies 

führt zur erheblichen Beeinträchtigung eines wesentlichen Erhaltungsziels der FFH-Gebiete. 

 

 

Abbildung 1: Reparatur/Sanierung von Deichen mit Beanspruchung der Wiesen (Foto: J. Wegener) 

 

 

Abbildung 2: Instandhaltungsmaßnahmen von Hochwasserschutzeinrichtungen können den LRT 

gefährden und auch an sie gebundene Tierarten (z.B. Wiesenknopf-Ameisenbläuling) (Foto: J. Wegener) 
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Gesamteinschätzung 

Magere Flachland-Mähwiesen kommen in fast allen FFH-Gebieten (außer in „Alte Röder bei Prieschka“) 

vor. Zum FFH-Lebensraumtyp 6510 gehören Labkraut-Fuchsschwanzwiesen und Glatthaferwiesen, 

soweit sie das erforderliche Arteninventar aufweisen. Sie kommen sowohl in Abschnitten der 

Deichvorländer, in denen das Arteninventar keine Zuordnung zu den wechselfeuchten Auenwiesen (FFH-

LRT 6440) ermöglichte, als auch auf den Böschungen der Deiche und außerhalb der Überflutungsaue 

vor. 

 

Von den beiden „A“-Flächen befindet sich eine unmittelbar im Stadtbereich von Herzberg an der 

Schwarzen Elster. Die andere liegt im Stadtbereich von Bad Liebenwerda. Hohe Anteile an „B“-Flächen 

sind in den Deichhinterländern in den FFH-Gebieten „Fluten von Arnsnesta“ (am Rand der Annaburger 

Heide), „Mittellauf der Schwarzen Elster“, südlich Herzberg, westlich Wiederau, in der Umgebung von 

Bad Liebenwerda und westlich Haida entwickelt. Weiterhin kommen „B“-Flächen im FFH-Gebiet „Pulsnitz 

und Niederungsbereiche“ um Ortrand und Lindau, sowie – kleinflächig – im FFH-Gebiet „Große Röder“ 

bei Neusaatheim vor. Im Deichvorland der Elster sind „B“-Flächen selten, gelegentlich sind sie jedoch an 

den Deichböschungen entwickelt.  

 

Gebietsspezifische Entwicklungspotenziale gibt es in den Grünlandgebieten fast aller FFH-Gebiete (im 

FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ nur eingedeichte Flächen). Bei diesen Flächen handelt es 

sich häufig um Weiden oder Mähweiden, gelegentlich auch um unternutzte Grünlandbestände.  

3.1.2.9 Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) (FFH-LRT 9110) 

Hainsimsen-Buchenwälder des FFH-Lebensraumtyps 9110 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 

BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp 9110 kommt laut Standarddatenbögen der einzelnen FFH-Gebiete im 

Untersuchungsgebiet des Managementplanes nicht vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Bodensaurer Buchenwald wurden im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ kleinflächig 

auskartiert.  

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 25: Übersicht über den FFH-LRT 9110 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungsflächen 

A B C E 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   2   2,0   

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   1,4   1,4   



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 101 

Die bodensauren Buchenwälder nehmen im Untersuchungsgebiet eine Fläche von 1,4 ha ein. Dies 

entspricht einem Flächenanteil von 0,03 %. 

Allgemeine Charakteristik 

Buchenwälder bilden auf geeigneten Standorten in Mitteleuropa das Klimaxstadium der Waldentwicklung. 

Zum LRT zählen krautarme Laubbaumbestände über basenarmen, lehmigen bis sandigen Substraten, 

deren Bodenvegetation durch das Auftreten acidophiler Arten gekennzeichnet ist. In den Gehölzschichten 

dominiert Rot-Buche (Fagus sylvatica). Die Bestände sind im Hallen-, Zerfalls- oder Plenterstadium durch 

einen hohen Altholzanteil (Biotopbäume) sowie Totholzreichtum gekennzeichnet. In der Pionierphase 

können die Anteile der Rot-Buche (Fagus sylvatica) auf Teilflächen zugunsten von Pionierbaumarten 

zurücktreten.  

Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Untersuchungsgebiet wurden Rotbuchenwälder kleinflächig im Schradenwald und im Waldgebiet 

nördlich der Ortslage Kiebitz aufgenommen. Die kartierten Bestände können den bodensauren 

Rotbuchenwäldern (Luzulo-Fagion) zugestellt werden. Als Hauptbaumarten sind die Rot-Buche (Fagus 

sylvatica) und die Stiel-Eiche (Quercus robur) zu nennen. In der spärlich ausgebildeten Krautschicht 

treten azidophile Arten wie Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) oder Schmalblättrige Hainsimse (Luzula 

luzuloides) auf. Weiterhin kommen Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) und Zittergras-Segge 

(Carex brizoides) vor.  

 

Buchenfähige Standorte werden in der pnV des Schraden (HANSPACH 1989) und der aktuellen pnV-

Kartierung (HOFMANN & POMMER 2005) nicht ausgewiesen. Dementsprechend sind bodensaure 

Rotbuchenwälder nur kleinflächig auf geeigneten Standorten zu erwarten. Sie wurden auf geringfügigen 

Erhebungen mit nur geringerem Grundwassereinfluss forstlich begründet. 

 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 2 Rotbuchenwälder des FFH-Lebensraumtyps 9110 

auskartiert. Diese wurden als gut (Gesamtbewertung B) bewertet.  

 

Lediglich einmal wurde in einem Stieleichen-Hainbuchen-Bestand (FFH-LRT 9160) mit Übergängen zum 

Buchenwald der FFH-LRT 9110 im Begleitbiotop erfasst. Die Einzelfläche besitzt einen mittleren bis 

schlechten Erhaltungszustand (C). 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die Bestände der bodensauren Rotbuchenwälder sind aktuell durch das Fehlen einer vertikalen 

Schichtung bzw. durch das starke Aufkommen gesellschaftsfremder Arten sowie durch eine fehlende 

lebensraumtypische Naturverjüngung aufgrund erhöhter Schalenwildbestände beeinträchtigt.  

 

Hohe Anteile von Störungszeigern, wie Brombeere (Rubus spec.) oder Land-Reitgras (Calamagrostis 

epigejos), führen zu einem fortschreitenden Qualitätsverlust. 
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Gesamteinschätzung 

Im Untersuchungsgebiet wurden Rotbuchenwälder kleinflächig im Schradenwald und im Waldgebiet 

nördlich der Ortslage Kiebitz aufgenommen. Die dort angetroffenen Rotbuchenwälder (2 Flächen) sind 

nur sehr kleinflächig entwickelt.  

 

Die Waldbestände weisen derzeit eine naturnahe Baumartenzusammensetzung sowie eine LRT-typische 

Struktur auf.  

 

Im Schradenwald beeinträchtigen forstwirtschaftliche Maßnahmen wie die Holznutzungen und das 

Anlegen von Rückegassen die Waldgesellschaft. Weiterhin können die Entnahme von Altbäumen oder 

Totholz bzw. die Zunahme von Störungszeigern zu einer Qualitätseinschränkung der Bestände führen. 

 

Es existiert kein gebietsspezifisches Entwicklungspotenzial. Standorte des LRT sind im 

Untersuchungsgebiet eigentlich nicht vorhanden. Es ist eher so, dass punktuell die Rotbuche auf 

Stieleichen-Hainbuchenwald-Standorten forstlich gefördert wird. Diese Bestände wurden jedoch nicht als 

Entwicklungspotenzialflächen für die 9110 eingestuft. 

3.1.2.10 Subatlantische oder mitteleuropäische Stieleichenwälder oder Hainbuchenwälder 

(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] (FFH-LRT 9160) 

Wälder des FFH-Lebensraumtyps 9160 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 BbgNatSchG gesetzlich 

geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen lediglich in den FFH-Gebieten Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“ und Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan wurden Stieleichen-Hainbuchenwälder des FFH-LRT 

9160 in den FFH-Gebieten Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster Ergänzung“ und Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ aufgenommen. Ein Vorkommen des 

Lebensraumtyps im FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ konnte jedoch nicht nachgewiesen 

werden. 
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Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 26: Übersicht über den FFH-LRT 9160 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl 1 2 4 7,0 2 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche 3,5 12,9 7,0 23,4 6,3 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl     1 1,0 2 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche     2,0 2,0 4,1 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   2 1 3,0 1 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche   17,4 0,8 18,2 1,0 

 

Insgesamt nimmt der FFH-LRT 9160 eine Fläche von 43,6 ha (11 Flächen) im Untersuchungsgebiet ein. 

Dies entspricht einem Gesamtflächenanteil von 1,09 %. Darüber hinaus gibt es 11,4 ha Flächen (5 

Flächen) mit Entwicklungspotenzial. 

Allgemeine Charakteristik 

Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchen-Mischwälder bilden auf staufeuchten bis staunassen Standorten ein 

langlebiges Endstadium der Waldentwicklung. Zum LRT zählen von Stiel-Eichen (Quercus robur) und 

Hainbuchen (Carpinus betulus) geprägte Bestände. Die Bodenvegetation ist je nach Lichtangebot 

artenreich sowie durch das Auftreten anspruchsvoller Feuchte- und Wechselfeuchtzeiger und eines 

reichhaltigen Frühjahrsaspektes gekennzeichnet. Die Bestände weisen eine gut entwickelte natürliche 

Schichtung und eine artenreiche mittlere Baumschicht auf. Altbäume (Biotopbäume), häufig Methusalem-

Eichen, sowie Totholz sind reichlich vorhanden. Die Mittelschicht durchlebt eine raschere 

Generationsfolge als die obere Baumschicht. 

 

Der LRT umfasst Eichen-Hainbuchenwälder auf nährstoff- und basenreichen, zeitweilig oder dauerhaft 

feuchten Lehmböden mit höherem Grundwasserstand in Talgebieten und am Rand von Niederungen, die 

dem Stellario holosteae-Carpinetum betuli zugestellt werden können. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Untersuchungsgebiet sind Stieleichen-Hainbuchenwälder südlich der Ortslage Neudeck, im NSG „Alte 

Elster und Riecke“ rechts der Schwarzen Elster, im Waldgebiet nördlich der Stadt Falkenberg / Elster 

sowie im Bereich der Stadt Herzberg / Elster und im Kroppener Park entwickelt. Die Bestände stocken 

auf grundwasserbeeinflussten Standorten und sind forstlich überprägt. In siedlungsnahen Bereichen 

weisen die Waldflächen durch anthropogene Einflüsse oft einen parkartigen Charakter auf. Andere 

Bereiche, insbesondere bei Neudeck, sind ausgesprochen naturnah (reichlich Alt- und Totholz) 

entwickelt. 
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Hauptbaumarten können neben Stiel-Eichen (Quercus robur) und Hainbuchen (Carpinus betulus) auch 

Rot-Buchen (Fagus sylvatica) sein. Als Nebenbaumarten sind lokal höhere Anteile von Birken (Betula 

pendula, B. pubescens), Eschen (Fraxinus excelsior), Ahornen (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. 

campestre), Erlen (Alnus glutinosa) oder Kiefern (Pinus sylvestris) möglich. In der Strauchschicht 

kommen Weißdorn-Arten (Crataegus monogyna, C. laevigata), Haselnuss (Corylus avellana), Faulbaum 

(Frangula alnus) und Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) vor. Die Bodenvegetation ist überwiegend 

reichhaltig ausgeprägt. Charakteristische und verbreitete Arten sind der Riesen-Schwingel (Festuca 

gigantea), die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), das Wald-Flattergras (Milium effusum), der 

Hain-Wachtelweizen (Melampyrum nemorosum), der Efeu (Hedera helix), der Gundermann (Glechoma 

hederacea), der Giersch (Aegopodium podagraria), der Adlerfarn (Pteridium aquilinum), die Echte 

Sternmiere (Stellaria holostea), der Kriech-Günsel (Ajuga reptans), das Große Hexenkraut (Circaea 

lutetiana), die Schattenblume (Maianthemum bifolium), das Hain-Rispengras (Poa nemoralis) und die 

Haar-Hainbinse (Luzula pilosa). Typische Geophyten sind das Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) 

und das Scharbockskraut (Ranunculus ficaria). 

 

Die kartierten Bestände können den Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwäldern (Stellario holosteae-

Carpinetum betuli) zugestellt werden.  

 

Eichen-Hainbuchenwälder wurden im Untersuchungsgebiet auf 11 Flächen auskartiert. Die Bestände 

wurden insgesamt sechsmal als mittel bis schlecht (Gesamtbewertung C), viermal als gut 

(Gesamtbewertung B) und lediglich einmal als hervorragend (Gesamtbewertung A) beurteilt. Für weitere 

5 Flächen besteht ein Entwicklungspotenzial (Gesamtbewertung E) zum FFH-LRT 9160. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Als Hauptbeeinträchtigungen sind Grundwasserabsenkungen durch meliorative Maßnahmen und die 

damit verbundene Austrocknung der Standorte sowie Veränderungen des Baumartenspektrums durch 

ausbleibende oder sich nicht etablierende Naturverjüngung (erhöhte Schalenwildbestände) bzw. durch 

forstliche Maßnahmen (Holznutzungen) zu nennen. Weiterhin führten die Entnahme von Altbäumen oder 

Totholz sowie die Zunahme von Störungszeigern (z.B. Prunus serotina) und das Einbringen florenfremder 

Gehölze (z.B. Quercus rubra, Fraxinus pennsylvanica, Picea abies) zu einem weiteren Qualitätsverlust.  

 

Aktuell bestehende Gefährdungen sind weiterhin Flächenzerschneidungen und Schadstoffeinträge durch 

gebietsquerende Straßen. 

Gesamteinschätzung 

Stieleichen-Hainbuchen-Mischwälder dieses LRT kommen auf staufeuchten bis staunassen Standorten 

mit mineralischen Böden vor. 

 

Am häufigsten und regelmäßig in guten Ausbildungen (Erhaltungszustand „A“ und „B“) kommt der LRT im 

FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ (nördlich [überwiegend „A“] und südlich Neudeck 

[überwiegend „B“]) und „Mittellauf der Schwarzen Elster-Ergänzung“ (nördlich Falkenberg [überwiegend 

„B“]) vor. Dort sind ausgesprochen naturnahe Bestände mit reichlich Alt- und Totholz und wenig 

Beeinträchtigungen entwickelt. Im FFH-Gebiet „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ kommt am Rand des 

Gutspark Heinersdorf bei Kroppen ein entsprechender Wald in parkartiger Ausbildung (Beeinträchtigung 

durch Sitzgruppen) im Erhaltungszustand „C“ vor.  
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Das unmittelbare weitere Entwicklungspotenzial ist gering. Nur wenige Wälder weisen bereits eine an die 

naturnahen Stieleichen-Hainbuchen-Mischwälder heranreichende Baumartenzusammensetzung und 

Feuchteversorgung auf. Jedoch gibt es einige Bestände mit Alteichen, die mit Buche aufgeforstet wurden. 

Um diese zum LRT 9160 zu entwickeln, müsste jedoch eine Waldumwandlung (Herausnahme der 

Buche) erfolgen. Durch umfassende forstliche Eingriffe wären auch einige weitere Forstbestände in 

untypischer Baumartenzusammensetzung mittelfristig zum LRT entwickelbar. 

3.1.2.11 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (FFH-LRT 9190) 

Alte bodensaure Eichenwälder des FFH-Lebensraumtyps 9160 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 

BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ sowie Nr. 80 „Alte Röder bei 

Prieschka“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Bodensaure Eichenwälder wurden in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, 

Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, Nr. 73 

„Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ sowie Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ 

aufgenommen. Die Ergebnisse der Kartierungen bestätigen somit die Angaben der Standarddatenbögen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 27: Übersicht über den FFH-LRT 9190 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Anzahl     5 5,0 5 

73 Alte Elster und Riecke Teil I und II Fläche     4,9 4,9 2,0 

80 Alte Röder bei Prieschka Anzahl   1 2 3,0 1 

80 Alte Röder bei Prieschka Fläche   0,3 1,5 1,8 0,3 

231 Fluten von Arnsnesta Anzahl   3   3,0 1 

231 Fluten von Arnsnesta Fläche   3,8   3,8 0,4 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl   10 12 22,0 14 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche   36,3 52,4 88,7 11,8 
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Tabelle 27: Übersicht über den FFH-LRT 9190 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl     5 5,0 2 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche     8,3 8,3 1,6 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   1 2 3,0 2 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche   0,9 1,9 2,8 0,7 

 

Insgesamt besitzen die Einzelflächen des FFH-Lebensraumtyps eine Flächengröße von 110,3 ha, was 

einem Flächenanteil von 2,8 % entspricht. Der LRT verteilt sich auf 41 Waldflächen. 16,8 ha Waldflächen 

weisen ein Entwicklungspotenzial für diesen LRT auf (25 Flächen).  

Allgemeine Charakteristik 

Auf für anspruchsvollere Waldgesellschaften zu armen und zu feuchten, aber auch auf relativ trockenen 

Mineralstandorten gründen Eichen-Birken-Mischwälder mit oft ungleichmäßig verteilten Altersstadien, 

deren Bodenvegetation durch das Auftreten acidophiler Arten (insbesondere Gräser, Farne und Moose) 

gekennzeichnet ist. Gebietscharakteristisch sind hohe Anteile von Altbäumen (Biotopbäume) und Totholz 

sowie Verjüngungsphasen aus Birken (Betula pendula, B. pubescens) und Kiefern (Pinus sylvestris), 

deren Anteile im Verlauf der Sukzession von Eichen (Quercus robur, Q. petraea) übernommen werden. 

 

Zum FFH-LRT zählen bodensaure naturnahe Laubmischwälder aus Stiel-Eiche (Quercus robur), 

Trauben-Eiche (Quercus petraea) und beigesellter Sand-Birke (Betula pendula), sofern sie den 

Honiggras-Eichenwäldern (Holco mollis-Quercetum) bzw. den Birken-Traubeneichenwäldern 

(Deschampsio flexuosae-Quercetum roboris) zugestellt werden können. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Bodensaure Eichenwälder sind meist kleinflächig, jedoch in weiten Teilen des Untersuchungsgebietes 

entwickelt. So gründen Eichen-Birken-Mischwälder des FFH-Lebensraumtyps insulär in der 

eingedeichten Elsteraue nahe der Ortslage Arnsnesta oder westlich der Stadt Elsterwerda sowie in den 

Naturschutzgebieten „Alte Elster und Riecke“ und „Alte Röder bei Prieschka“. Größere Bestände sind 

hingegen in den Waldgebieten nördlich der Stadt Falkenberg / Elster (inkl. Schweinert), im 

Langennaundorfer Busch sowie im Schradenwald zu finden. Je nach Standort kommen Honiggras-

Eichenwälder (Holco mollis-Quercetum), in einigen Fällen in Gilbweiderich-Ausbildung, bzw. Birken-

Traubeneichenwälder (Deschampsio flexuosae-Quercetum roboris) vor. 

 

Hauptbaumarten sind in der Regel die Stiel-Eiche (Quercus robur) und die Gemeine Birke (Betula 

pendula). Als Nebenbaumarten können Trauben-Eiche (Quercus petraea), Gemeine Kiefer (Pinus 

sylvestris), Moor-Birke (Betula pubescens), Zitter-Pappel (Populus tremula) und Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) beigesellt sein. In der meist lichten Strauchschicht sind Faulbaum (Frangula alnus), Brombeere 

(Rubus fruticosus agg.), Grauweide (Salix cinerea) oder Weißdorn (Crataegus spec.) entwickelt. Die 
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Bodenvegetation wird neben wenigen anspruchsvolleren Arten hauptsächlich von Säurezeigern geprägt. 

Typische Arten sind Gräser wie das Gewöhnliche Pfeifengras (Molinia caerulea), die Rasen-Schmiele 

(Deschampsia cespitosa), das Gemeine Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), die Pillen-Segge (Carex 

pilulifera), das Rote Straußgras (Agrostis capillaris), das Hain-Rispengras (Poa nemoralis) und das 

Weiche Honiggras (Holcus mollis) sowie Kräuter wie der Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), der 

Gemeine Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), die Dreinervige Nabelmiere (Moehringia trinervia), das 

Tüpfel-Hartheu (Hypericum perforatum), der Hain-Wachtelweizen (Melampyrum nemorosum) und die 

Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias). Weiterhin können Farne wie der Dornige Wurmfarn 

(Dryopteris carthusiana) oder der Adlerfarn (Pteridium aquillinum) in geringen Deckungen vorkommen. 

 

Während der Anteil an Altbäumen und Totholz auf den forstwirtschaftlich genutzten Flächen der oben 

genannten Waldgebiete gering ist, zeigen sich die insulären Waldbiotope in der eingedeichten 

Grünlandaue in einem deutlich naturnäheren Zustand. Neben steten Alt- und Totholzanteilen sind hier 

zum Teil lichte Waldbestände mit Alteichen und ungleichmäßiger Bestandsschlussdurchbrechung zu 

finden. 

 

Insgesamt wurde der FFH-LRT 9190 auf 41 Waldflächen auskartiert. Davon befinden sich 26 Flächen 

(69 ha) in einer mittleren bis schlechten Ausprägung (Gesamtbewertung C) und 15 Flächen (41,3 ha) in 

einer guten Ausprägung (Gesamtbewertung B). Für weitere 25 Waldflächen (26,3 ha) besteht ein 

Entwicklungspotenzial (E) zum FFH-LRT. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Bodensaure Eichenwälder sind durch die zunehmende Entwässerung der Landschaft und durch die 

Austrocknung der Standorte aufgrund meliorativer Maßnahmen (Entwässerungsgräben) in ihrem Bestand 

gefährdet. Auch Veränderungen des Baumartenspektrums durch ausbleibende oder sich nicht 

etablierende Naturverjüngung (erhöhte Schalenwildbestände) bzw. durch forstliche Maßnahmen 

(Holznutzungen) wirken beeinträchtigend. Weiterhin führen die Entnahmen von Altbäumen oder Totholz 

(Holzdiebstahl), die Zunahme von Störungszeigern (z.B. Pteridium aquilinum-Dominanzen) und 

Neophyten (z.B. Prunus serotina) sowie der Unterbau mit gesellschaftsfremden Baumarten (Quercus 

rubra, Robinia pseudoacacia, Pinus sylvestris, Picea abies etc.) zu Qualitätsverlusten. 

Gesamteinschätzung 

Auf armen und feuchten bzw. trockenen Mineralstandorten stocken Eichen-Birken-Mischwälder, die durch 

relativen Strukturreichtum und das Auftreten acidophiler Arten gekennzeichnet sind.  

 

Der Gesamtbestand an Birken-Eichen-Wäldern ist im FFH-Gebiet „Fluten von Arnsnesta“ am 

naturschutzfachlich wertvollsten ausgebildet. Dort kommen nur Wälder im Erhaltungszustand „B“ vor. 

Dieses Gebiet profitiert diesbezüglich von der langen Unterschutzstellungszeit als NSG, wodurch infolge 

Nutzungsrückgangs sehr naturnahe Bestände ausgebildet sind. Außerdem deutet die Abgeschiedenheit 

am Rand der Annaburger Heide mit ihren großen Waldflächen auf eine geringe anthropogene 

Beeinträchtigung und das Vorhandensein von nährstoffarmen Böden hin, woraus sich die besondere 

Eignung der Waldflächen für den LRT ergibt. 

 

Das FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ weist ebenfalls einen hohen Anteil an wertvollen 

Waldflächen auf, 37 ha mit dem Erhaltungszustand „B“ gegenüber 44 ha im Erhaltungszustand „C“. Ein 
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gut („B“) entwickelter, großflächiger Birken-Eichenwald befindet sich südlich von Friedrichsluga, 

wohingegen der geschlossene Waldkomplex im Langennaundorfer Busch, infolge starker forstlicher 

Beeinträchtigung (Fremdhölzer, verstärkte Entnahme von Altbäumen) nur mit „C“ bewertet werden 

konnte. Südöstlich der Bahnstrecke Falkenberg-Finsterwalde sind im FFH-Gebiet „Mittellauf der 

Schwarzen Elster“ nur noch Waldflächen mit dem Erhaltungszustand „C“ (sowie viele 

Entwicklungsflächen) anzutreffen. Im Schradenwald konzentrieren sich nochmal bessere strukturierte 

Wälder mit dem Erhaltungszustand „B“. Diese Wälder zeichnen sich durch eine LRT-typische 

Baumartenzusammensetzung aus. Auch Alt- und Totholz ist in einigen Beständen stärker vertreten.  

 

Das gebietsspezifische Entwicklungspotenzial ist gut, da eine Vielzahl an geeigneten Standorten für 

diesen LRT (Niederterrassensande) vorhanden ist. Der hohe Anteil an Potenzialflächen verdeutlicht das. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass neben forstlichen Beeinträchtigungen (überwiegend 

hohe Kiefernanteile) v.a. die neophytisch invasive Späte Traubenkirsche ein Problem darstellt. Deren 

Zurückdrängung/Beseitigung erfordert gewaltige Anstrengungen.   

3.1.2.12 Waldkiefern-Moorwälder (FFH-LRT 91D2) 

Waldkiefern-Moorwälder des FFH-Lebensraumtyps 91D2 zählen grundsätzlich zu den nach § 32 

BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Waldkiefern-Moorwälder kommen laut Standarddatenbogen lediglich im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf 

der Schwarzen Elster“ vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Moorwälder des FFH-Lebensraumtyps 91D2 wurden lediglich in einer Flutrinne im FFH-Gebiet Nr. 629 

„Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ südöstlich der Ortslage Uebigau aufgenommen.  

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 28: Übersicht über den FFH-LRT 91D2 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl     2 2,0   

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche     3,8 3,8   

 

Die Moorwälder nehmen eine Fläche von 3,8 ha im Untersuchungsgebiet ein. Der Gesamtflächenanteil 

im Planungsraum beträgt somit ca. 0,1 %. 
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Allgemeine Charakteristik 

Zum FFH-LRT 91D2 gehören Laub- und Nadelmischwälder nährstoff- und basenarmer, in der Regel 

saurer Moorstandorte mit hohem Grundwasserstand auf leicht bis mäßig zersetztem, feucht-nassem 

Torfsubstrat. Eine Strauchschicht ist oftmals nur spärlich ausgebildet. In der Feldschicht dominieren 

Zwergsträucher und hygrophile Moose (insb. Torfmoose). Als Hauptbaumarten kommen die Gemeine 

Kiefer (Pinus sylvestris) und die Moor-Birke (Betula pubescens) vor. Nebenbaumarten können die Sand-

Birke (Betula pendula) und die Erle (Alnus glutinosa) sein. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Entlang eines kleinen Geländetälchens im Bürgerholz bei Uebigau sind schmale Moorwälder ausgebildet, 

die durch starke Austrocknung gekennzeichnet sind. 

 

Hauptbaumarten in der schlecht wüchsigen, lichten Baumschicht sind die Gemeine Kiefer (Pinus 

sylvestris) und die Sand-Birke (Betula pendula). Als Nebenbaumarten kommen vereinzelt Erlen (Alnus 

glutinosa) und Stiel-Eichen (Quercus robur) vor. Moor-Birken (Betula pubescens) konnten nicht 

nachgewiesen werden. In Lichtungsbereichen entwickeln sich vermehrt Faulbaum- und 

Weidengebüsche, während die Krautschicht von Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Preiselbeere 

(Vaccinium vitis-idaea), Himbeere (Rubus idaeus), Pfeifengras (Molinia caerulea), Draht-Schmiele 

(Deschampsia flexuosa) und Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens) bestimmt wird. 

 

In der Mitte des Tälchens verläuft ein heute trocken gefallener Entwässerungsgraben. Hier sind in 

geringen Deckungen noch wertgebende Arten wie Torfmoose (Sphagnum spec.), das Hunds-Straußgras 

(Agrostis canina), das Sumpf-Labkraut (Galium palustre) und die Flatter-Binse (Juncus effusus) 

entwickelt. 

 

Die Moorwälder des Untersuchungsgebietes befinden sich in einem schlechten Erhaltungszustand 

(Gesamtbewertung C). 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Der FFH-LRT 91D2 ist aktuell durch die zunehmende Entwässerung der Landschaft in seinem Bestand 

bedroht. Mit der fortschreitenden Entwässerung wandern standortuntypische Gehölze wie die Späte 

Traubenkirsche (Prunus serotina), die Zitter-Pappel (Populus tremula) und die Winterlinde (Tilia cordata) 

in die Flächen ein. Zeitgleich werden die lebensraumtypischen Arten der Krautschicht verdrängt. 

 

Weiterhin führen die vorhandenen Kirrplätze zur Nährstoffanreicherung, Florenverfälschung und 

übermäßiger mechanischer Bodenbeeinträchtigung durch die Wühltätigkeit des Schwarzwildes.  

Gesamteinschätzung 

Der lichte Pfeifengras-Birken-Kiefernwald im Verlauf einer alten Flutrinne der Schwarzen Elster westlich 

des Neugrabens begleitet einen trockenfallenden Entwässerungsgraben. Es handelt sich um eine 

Fragmentgesellschaft der Pfeifengras-Kiefern-Moorwälder im Komplex mit Moorbirken-

Schwarzerlenwäldern mit reichlich Faulbaumverjüngung im Zentrum. Entwässerung führt zu einem 

Austrocknen des Bestandes, an deren Folgen typische Arten des LRT schon stark zurück gegangen sind. 
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Hält dieser Zustand an, ist mit einem baldigen Verschwinden des LRT im Gebiet zu rechnen. Ein 

gebietsspezifisches Entwicklungspotenzial gibt es nicht. Ehemalige Wälder dieses Typs auf den wenigen 

ähnlich grundwassernahen, nährstoffarmen und zugleich organischen Standorten sind durch die 

Austrocknung der Landschaft bzw. Entwässerung bereits nicht mehr regenerierbar.  

3.1.2.13 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (FFH-LRT 91E0) 

Auenwälder des FFH-Lebensraumtyps 91E0 zählen gewöhnlich zu den nach § 32 BbgNatSchG 

gesetzlich geschützten Biotopen. Jedoch gibt es auch lineare gewässerbegleitende Gehölzbestände, die 

nicht den geschützten Biotopen zugestellt werden. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp kommt laut Standarddatenbogen in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und 

Niederungsbereiche“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ sowie Nr. 553 „Große Röder“ 

vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Auenwälder des FFH-LRT 91E0 sind in den FFH-Gebieten Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, 

Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, Nr. 73 

„Alte Elster und Riecke“, Nr. 553 „Große Röder“ und Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ entwickelt. Flächig 

ausgebildete Biotope des Lebensraumtyps wurden als Hauptbiotop erfasst, während lineare Bestände an 

Fließgewässern in den Nebencode (Begleitbiotop) gestellt wurden. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 29: Übersicht über den FFH-LRT91E0 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl     3 3,0 2 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche     0,9 0,9 3,8 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Anzahl   6 10 16,0 2 

509 Pulsnitz und Niederungsbereiche Fläche   11,3 10,8 22,1 2 

553 Große Röder Anzahl       0,0 2 

553 Große Röder Fläche       0,0 6,9 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Anzahl   1   1,0 2 

629 Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung Fläche   0,2   0,2 2 
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Insgesamt sind Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) auf 23,2 ha Fläche (20 Flächen) des Untersuchungsgebietes ausgebildet. Dies entspricht 

einem Gesamtflächenanteil von ca. 0,6 %. Die linearen Erlen-Eschen-Galeriewälder entlang der 

Fließgewässer, die als Begleitbiotope aufgenommen wurden, blieben bei der Berechnung 

unberücksichtigt. Darüber hinaus existieren 14,7 ha Flächen mit Entwicklungspotenzial zu dem LRT (8 

Flächen). 

Allgemeine Charakteristik 

In dem prioritären Lebensraumtyp der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior sind die 

folgenden Waldtypen zusammengefasst: 

 

1. Fließgewässerbegleitende Erlen-Eschenwälder (Alno-Ulmion), 

2. Erlenwälder auf quelligen Standorten in Tälern und an Hangfüßen (Alnion glutinosae) sowie  

3. Weichholzauenwälder an Flussufern (Salicion albae). 

 

Die Erlen-Eschenwälder (Alno-Ulmion) an Fließgewässern sowie die Erlenwälder auf 

Durchströmungsmooren (Alnion glutinosae) werden hauptsächlich von der Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) und der Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior) aufgebaut. In optimaler Ausprägung sind 

verschiedene Sukzessionsphasen, Hochstauden- und Gebüschsäume vorhanden. Häufig sind fließende 

Übergänge zwischen beiden Waldtypen ausgebildet, die durch menschliche Eingriffe wie z.B. 

Wasserstandsabsenkungen noch vergrößert werden. Typisch für die Waldgesellschaften des FFH-LRT 

sind Feuchte- und Nässezeiger wie die Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), die Wald-Simse (Scirpus 

sylvaticus), die Sumpf-Segge (Carex acutiformis), das Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) oder das 

Gemeine Schilf (Phragmites australis). 

 

Weichholzauenwälder (Salicion albae) sind von Baumweiden dominierte Auenwälder in den Uferzonen 

größerer Flüsse, die häufig in Kontakt mit Strauchweidengebüschen stehen. Als Hauptbaumarten 

kommen Silber-Weide (Salix alba), Fahl-Weide (S. x rubens) und Schwarz-Pappel (Populus nigra) vor. 

Charakteristisch ist eine lockere Baumschicht und eine relativ arme Krautschicht. In optimaler 

Ausprägung bilden sich Mosaike aus verschiedenen Sukzessionsstadien, Röhrichten, Annuellen- und 

Staudenfluren aus. Mit zunehmender Höhe zum Fluss verarmen die Bestände jedoch zunehmend. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Erlen-Eschenwälder (Alno-Ulmion) sind im Untersuchungsgebiet vor allem als schmale Galeriewälder 

entlang der Pulsnitz, des Neugrabens und der Großen Röder ausgebildet. Nur selten sind kleinräumig 

flächige Bestände entlang der Fließgewässer zu finden, die dann oftmals verlandete Altläufe der 

Gewässer markieren. Südlich des Kalmusteiches bei Lindenau wurde ein flächiger Erlen-Eschen-Wald 

auskartiert, der eine starke Entwicklungstendenz zum Walzenseggen-Erlenbruch (Carici elongatae-

Alnetum) aufweist. 

 

Die Erlen-Eschenwälder des Untersuchungsgebietes sind den Traubenkirschen-Eschen-Wäldern (Pruno-

Fraxinetum) zuzustellen. Sie bestehen aus der dominierenden Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), der 

weitere Baumarten wie Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Gemeine Birke (Betula pendula), Stiel-Eiche 

(Quercus robur), Fahl-Weide (Salix x rubens) und Flatter-Ulme (Ulmus laevis) beigesellt sind. In der 

lichten Strauchschicht kommen Faulbaum (Frangula alnus), Hopfen (Humulus lupulus), Gewöhnliche 
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Traubenkirsche (Prunus padus), Haselnuss (Corylus avellana), Hunds-Rose (Rosa canina), Schwarzer 

Holunder (Sambucus nigra), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Kratzbeere (Rubus caesius) und 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) in meist geringen Deckungen vor. Die Krautschicht wird je nach 

Standort und Randeinflüssen von Arten der Röhrichte, Hochstauden- und Ruderalfluren gebildet. 

Typische Vertreter sind die Echte Nelkenwurz (Geum urbanum), der Gemeine Gilbweiderich (Lysimachia 

vulgaris), der Giersch (Aegopodium podagraria), die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), das 

Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), die Sumpf-Segge (Carex acutiformis), die Große Brennnessel 

(Urtica dioica), der Gundermann (Glechoma hederacea), das Gemeine Helmkraut (Scutellaria 

galericulata), das Gemeine Schilf (Phragmites australis), der Efeu-Ehrenpreis (Veronica hederifolia) 

sowie weitere Arten. 

 

Erlenwälder auf Durchströmungsmooren (Alnion glutinosae) sind im NSG „Lauschika“, an den 

Fluthorstwiesen südlich von Wahrenbrück, südlich des Kalmusteiches bei Lindenau sowie auf quelligem 

Standort im Bereich der Pulsnitzmündung ausgebildet. Auch hier dominiert die Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa). Weitere Gehölze wie die Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), die Gemeine Birke (Betula 

pendula), die Stiel-Eiche (Quercus robur), die Flatter-Ulme (Ulmus laevis), die Zitter-Pappel (Populus 

tremula), die Fahl- und die Silber-Weide (Salix x rubens, S. alba) können beigesellt sein. Die 

Strauchschicht wird je nach Stärke des Entwässerungsgrades vom Faulbaum (Frangula alnus), der 

Kratzbeere (Rubus caesius), dem Schwarzen Holunder (Sambucus nigra), der Eberesche (Sorbus 

aucuparia), der Gemeinen und der Späten Traubenkirsche (Prunus padus, P. serotina) bestimmt. In der 

Krautschicht können Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), 

Gemeines Schilf (Phragmites australis), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Echte 

Nelkenwurz (Geum urbanum), Langährige Segge (Carex elongata), Busch-Windröschen (Anemone 

nemorosa) und Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens) vorkommen. 

 

Nicht selten sind in den Galeriewäldern und Erlenbrüchen standortuntypische Gehölze wie Späte 

Traubenkirschen (Prunus serotina), Hybrid-Pappeln (Populus x canadensis), Wald-Kiefern (Pinus 

sylvestris) oder Robinien (Robinia pseudoacacia) zu finden. Vereinzelt kommen auch Rot-Eiche (Quercus 

rubra) und Rot-Esche (Fraxinus pennsylvanica) vor. 

 

Reliktbestände von Weichholzauenwäldern (Salicion albae) sind punktuell entlang der Schwarzen Elster 

an den Fluthorstwiesen südlich von Wahrenbrück, in Auenbereichen bei Bad Liebenwerda, im Bereich 

des Neugrabens nördlich von Neumühl sowie im Mündungsbereich der Kleinen Röder südwestlich von 

Zeischa entwickelt. Die Auenwälder werden von verschiedenen Weidenarten wie der Silber-Weide (Salix 

alba), der Fahl-Weide (Salix x rubens) und der Lorbeer-Weide (Salix pentandra) dominiert. Hinzu 

gesellen sich weitere Gehölze wie Zitter-Pappeln (Populus tremula), Gemeine Birken (Betula pendula) 

oder Stiel-Eichen (Quercus robur). In der Strauchschicht tritt die Grauweide (Salix cinerea) neben den 

Arten Faulbaum (Frangula alnus) oder Hopfen (Humulus lupulus) deutlich hervor. Die Krautschicht wird 

größten Teils von Dominanzbeständen aus Gemeinem Schilf (Phragmites australis) oder Rohr-Glanzgras 

(Phalaris arundinacea) gebildet. Alle Bestände der Weichholzaue befinden sich in der eingedeichten Aue. 

 

Bei den Auenwäldern mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) hält sich der Flächenanteil an guten (Gesamtbewertung B) und mittleren bis schlechte 

Ausbildungen (Gesamtbewertung C) in etwa die Waage. Von 20 auskartierten Flächen wurden 11,5 ha (7 

Biotope) als gut (Erhaltungszustand B) und 11,7 ha (13 Biotope) als mittel bis schlecht 

(Gesamtbewertung C) bewertet. Flächen in hervorragender Ausprägung (Gesamtbewertung A) kommen 

nicht vor. Für weitere 8 Flächen besteht ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT 91E0 (14,7 ha). 
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Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die teilweise komplette Eindeichung der Flussauen von Pulsnitz, Großer Röder und Schwarzer Elster 

sowie die Urbarmachung des Hinterlandes führten zum großflächigen Verlust der ehemals ausgebildeten 

Auenwälder. Heute sind die Restbestände des FFH-Lebensraumtyps 91E0 durch Maßnahmen zum 

Fließgewässerausbau (Erlen-Eschen-Galeriewälder) sowie durch die zunehmende Entwässerung der 

Landschaft (Erlenbrüche und Weichholzauenwälder) in ihrem Fortbestand bedroht. 

 

Eine weitere Beeinträchtigung stellen die aufkommenden bzw. gepflanzten gesellschaftsfremden 

Gehölzarten wie Hybrid-Pappeln (Populus x canadensis), Wald-Kiefern (Pinus sylvestris), Robinien 

(Robinia pseudoacacia), Rot-Eichen (Quercus rubra), Rot-Eschen (Fraxinus pennsylvanica) und Späten 

Traubenkirschen (Prunus serotina) dar, die die lebensraumtypischen Artenzusammensetzungen negativ 

beeinflussen und die heimischen Arten verdrängen können. 

 

In Siedlungsnähe beeinträchtigen illegale Ablagerungen von Gartenabfällen, Müll und Bauschutt sowie 

das Ausbringen und die Förderung von Gartenpflanzen den FFH-LRT. Teilweise wurden abgeschnittene 

Altarme innerhalb der Auenwälder vollständig mit Gartenabfällen, Schnittgut und Müll verfüllt.  

Gesamteinschätzung 

Zu diesem LRT zählen fließgewässerbegleitende Erlen-Eschenwälder, Weichholzauenwälder an 

Flussufern sowie Erlenwälder auf quelligen Standorten in Tälern und an Hangfüßen. 

 

Im FFH-Gebiet „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ kommen Erlen-Eschenwälder vor allem als schmale 

Galeriewälder entlang der Pulsnitz und der Neuen Pulsnitz vor. Diese weisen in größeren Abschnitten 

den Erhaltungszustand „B“ auf. Südlich des Kalmusteiches bei Lindenau wurde ein flächiger Erlen-

Eschen-Wald auskartiert, der ebenfalls mit einem guten Erhaltungszustand („B“) eingeschätzt wurde. Er 

ist durch Qualmwasser beeinflusst. Im FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ sind Waldflächen 

dieses LRT in der Umgebung von Bad Liebenwerda entwickelt. Dabei handelt sich meist um kleine 

Restflächen des Weichholzauenwaldes. Im FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster-Ergänzung“ 

wurde kleinflächig ein Erlen-Eschenwald (Giersch-Ausbildung) bei Liebenwerda einbezogen.  

 

Das gebietsspezifische Entwicklungspotenzial ist im Vergleich zum Bestand relativ hoch. Es sind mehrere 

Wälder auf mehr oder weniger feuchten, mineralischen Standorten in der Umgebung von Gewässern 

vorhanden. So wurden am Neugraben südlich Uebigau begleitende Erlengehölze mit 

Entwicklungspotenzial eingeschätzt. An der stark begradigten Großen Röder wurden zwei Erlen-

Gehölzsaum als Flächen Entwicklungspotenzial zum LRT hin beurteilt. Neben strukturellen Mängeln 

beeinträchtigen LRT-fremde Gehölze diese Bestände. 
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3.1.2.14 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (FFH 91F0) 

Hartholzauenwälder des FFH-Lebensraumtyps 91F0 zählen gewöhnlich zu den nach § 32 BbgNatSchG 

gesetzlich geschützten Biotopen. 

Standarddatenbogen 

Der FFH-Lebensraumtyp 91F0 kommt laut Standarddatenbögen der einzelnen FFH-Gebiete im 

Untersuchungsgebiet des Managementplanes nicht vor. 

Flächengröße / Vorkommen 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan wurden Hartholzauenwälder auf verschiedenen 

Waldstandorten in der eingedeichten Aue innerhalb der FFH-Gebiete Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster“ aufgenommen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Tabelle 30: Übersicht über den FFH-LRT 91F0 mit Angabe der Verteilung in den FFH-Gebieten (in ha) 

FFH_NR NAME Typ Erhaltungszustand Summe 

LRT 

Entwicklungs-

flächen 

A B C E 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Anzahl 1 1 8 10,0 3 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster Fläche 1,9 1,1 6,1 9,1 6,8 

 

Die Hartholzauenwälder haben eine Gesamtflächengröße von 9,1 ha (10 Flächen) und nehmen 0,2 % 

Flächenanteil im Untersuchungsgebiet ein. Daneben existieren 3 Flächen mit 6,8 ha als 

Entwicklungspotenzial. 

Allgemeine Charakteristik 

Die Bestände des LRT bilden Auengehölze aus Eichen (Quercus spec.), Ulmen (Ulmus spec.) und 

Eschen (Fraxinus spec.), die eine meist gut ausgeprägte Strauchschicht, jedoch oft eine verminderte 

Artenvielfalt in der Bodenvegetation aufweisen. Der typische Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwald ist durch 

nitrophile Hochstauden in der Krautschicht und regelmäßige Überflutungen im Winter bzw. Frühjahr 

gekennzeichnet. Die Bestände besiedeln Auenstandorte mit mächtigen Auenlehmdecken und sind dem 

Querco-Ulmetum minoris zuzuordnen. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Im Untersuchungsgebiet stocken Restbestände ehemaliger Hartholzauenwälder vorwiegend in der 

eingedeichten Aue der Schwarzen Elster, an der Alten Röder bei Würdenhain sowie im Bereich des 

Großthiemig-Grödener-Binnengrabens südöstlich der Stadt Elsterwerda. Die eingedeichten Waldflächen 

befinden sich in Deichnähe und werden vom Qualmwasser beeinflusst. Lediglich eine Waldfläche im 

Bereich der Ortslage Herzberg / Elster befindet sich innerhalb der Überflutungsaue der Schwarzen Elster. 
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Die Hartholzauenwälder bilden im Planungsraum geschlossene Waldflächen aus Stiel-Eichen (Quercus 

robur), Flatter-Ulmen (Ulmus laevis) und Gemeinen Eschen (Fraxinus excelsior), denen weitere 

Gehölzarten wie Birken (Betula pendula), Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), Silber-Weiden (Salix alba), 

Hainbuchen (Carpinus betulus), Winter-Linden (Tilia cordata), Berg- oder Spitz-Ahorne (Acer 

pseudoplatanus, A. platanoides) als Begleitbaumarten beigesellt sind. Seltener kommen 

gesellschaftsfremde Begleitbaumarten wie Rot-Eichen (Quercus rubra), Rot-Eschen (Fraxinus 

pennsylvanica) oder Hybrid-Pappeln (Populus x canadensis) vor. In der meist gut ausgebildeten  

Strauchschicht können Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus 

laevigata), Hunds-Rose (Rosa canina), Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Kratzbeere (Rubus caesius), 

Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus), Späte Traubenkirsche (Prunus serotina), Haselnuss 

(Corylus avellana), Eberesche (Sorbus aucuparia), Faulbaum (Frangula alnus) oder Grauweide (Salix 

cinerea) vorkommen. Die Krautschicht wird größten Teils von Röhricht- und Hochstaudenarten gebildet. 

Typische Vertreter sind neben Gemeinem Schilf (Phragmites australis) und Rohr-Glanzgras (Phalaris 

arundinacea), Giersch (Aegopodium podagraria), Taumel-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum), 

Gundermann (Glechoma hederacea), Hopfen (Humulus lupulus), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), 

Wald-Ziest (Stachys sylvatica), Echte Nelkenwurz (Geum urbanum), Zittergras-Segge (Carex brizoides), 

Dreinervige Nabelmiere (Moehringia trinervia), Kleb-Labkraut (Galium aparine) und Hain-Rispengras 

(Poa nemoralis). 

 

Der FFH-LRT 91F0 wurde auf insgesamt 10 Flächen auskartiert. Davon befinden sich 8 Flächen (6,1 ha) 

in einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C), eine Fläche (1,1 ha) in einem 

guten Erhaltungszustand (Gesamtbewertung B) und eine Fläche (1,9 ha) in einem hervorragendem 

Erhaltungszustand (Gesamtbewertung A). Für weitere 3 Waldbiotope (6,8 ha) besteht ein 

Entwicklungspotenzial (E) zum FFH-LRT. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die komplette Eindeichung der Schwarzer Elster sowie die Urbarmachung des Hinterlandes führten zum 

großflächigen Verlust der ehemals ausgebildeten Hartholzauenwälder. Heute sind die Restbestände 

durch die zunehmende Entwässerung der Landschaft, die fehlende Überflutung bzw. Überstauung und 

durch Waldumbaumaßnahmen (Etablierung florenfremder Gehölze wie Picea abies, Fraxinus 

pennsylvanica und Quercus rubra) in ihrem Bestand bedroht. Insbesondere die Lage der meisten 

Flächen außerhalb der rezenten Aue führt mittelfristig zum Verschwinden dieses LRT an den meisten der 

derzeit noch vorhandenen Standorte.  

 

Besonders in Siedlungsnähe beeinträchtigt die Ablagerung von Gartenabfällen, Schnittgut und Müll die 

Waldbiotope und führt zu Nährstoffeinträgen sowie zur Ausbreitung florenfremder Arten wie dem 

Japanischen Staudenknöterich (Reynoutria japonica). 

Gesamteinschätzung 

Restbestände ehemaliger Hartholzauenwälder stocken vorwiegend in der eingedeichten Aue der 

Schwarzen Elster (FFH-Gebiete Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“). Sie befinden sich in 

Deichnähe und werden vom Qualmwasser beeinflusst. Lediglich eine Waldfläche im Bereich der Ortslage 

Herzberg / Elster befindet sich innerhalb der rezenten Überflutungsaue der Schwarzen Elster. 

 

Eine Fläche bei Neudeck („Mittellauf der Schwarzen Elster“), unmittelbar landseitig am Deich gelegen, 

wurde mit dem Erhaltungszustand „A“ eingestuft. Sie weist eine hervorragende Struktur und ein 
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vollständiges Arteninventar auf. Daraus ergibt sich dieser sehr gute Erhaltungszustand, auch wenn die 

Fläche als Beeinträchtigung die Eindeichung aufweist. In Herzberg befindet sich eine Fläche in der 

rezenten Aue in einem guten Erhaltungszustand („B“). Flächen in einem mittleren bis schlechten 

Erhaltungszustand (Gesamtbewertung C) befinden sich bei Herzberg und zwischen Zeischa und 

Elsterwerda zerstreut in der eingedeichten Aue. 

 

Das gebietseigene Entwicklungspotenzial (bei Neumühl und bei Elsterwerda) ist sehr gering. In der 

rezenten Aue sind kaum geeignete Waldstandorte vorhanden. Wälder in der Altaue wurden nur dann mit 

Entwicklungspotenzial versehen, wenn in ihnen die Qualmwasserbeeinflussung relativ hoch ist, d.h. in 

Deichnähe. 

 

3.1.3 Naturschutzfachlich wertvolle Biotope 

Als naturschutzfachlich wertvolle Flächen wurden alle als gemäß §32 BbgNatSchG geschützte Biotope 

eingestuft. Dabei bleiben gesetzlich geschützte Biotope, die gleichzeitig als FFH-LRT eingestuft wurden, 

in den Beschreibungen unbeachtet. 

 

Gewässer 

01110 Bäche und kleinere Flüsse 

Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer einschließlich ihrer Ufer, der dazugehörigen 

uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation und der Verlandungsbereiche sind nach § 32 

BbgNatSchG gesetzlich geschützt. Dabei handelt es sich im Untersuchungsgebiet um Bäche und 

kleinere Flüsse, die aufgrund fehlender charakteristischer Vegetationstypen und Arten nicht dem 

Fließgewässer-LRT 3260 zugestellt werden konnten, trotzdem jedoch naturnahe Strukturen aufweisen.  

 

Häufig werden die Fließgewässer von mehr oder weniger geschlossenen Gehölzreihen aus Erlen (Alnus 

glutinosa), Stiel-Eichen (Quercus robur) und Sand-Birken (Betula pendula) als Hauptbaumarten begleitet, 

die die Vegetationsentwicklung im Gewässer stark eingeschränkten. In besonnten Gewässer- und 

Uferbereichen dominieren Röhrichtgesellschaften aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), 

Ästigem Igelkolben (Sparganietum erecti) oder Wasser-Schwaden (Glycerietum maximae) mit 

eingestreuten Elementen Feuchter Hochstaudenfluren (Convolvulion sepii). 

 

Als geschützte Fließgewässerabschnitte wurden folgende Kartiereinheiten erfasst: 

 

01111 naturnahe, unbeschattete Bäche und kleinere Flüsse (z.B. Nebenarm der Großen Röder an der 

alten Mühle bei Neu Saathain),   

01112 naturnahe, beschattete Bäche und kleinere Flüsse (z.B. Riecke südlich Neudeck, Riecke 

südöstlich der Ortslage München sowie ein beschattetes Fließgewässer südlich der Ortslage 

Würdenhain) und 

01113 naturnahe Abschnitte sonst begradigter, weitgehend naturferner Bäche und kleinerer Flüsse ohne 

Verbauung (z.B. Kleine Röder oder Schwarzwassergraben nordöstlich Zobersdorf, Lapine nördlich der 

Stadt Falkenberg). 
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01130 Gräben 

Naturnahe Gräben mit einer charakteristischen Fließgewässervegetation zählen zu den gesetzlich 

geschützten Biotopen. Im Untersuchungsgebiet wurden Gräben mit einer ausgeprägten 

Wasserpflanzenvegetation aus Schwimmblattdecken und Wasserschwebergesellschaften (Lemnetea 

minoris), wurzelnden Wasserpflanzengesellschaften (Potamogetonion pectinati, Nymphaeion albae, 

Ranunculion aquatilis), Kleinröhrichten (Eleocharito-Sagittarion sagittifoliae) und seltener auch 

Strandlingsgesellschaften (Isoeto-Littorelletea uniflorae) als geschützte Biotope angesprochen. Aufgrund 

starker Stauhaltung und fehlender Fließgewässereigenschaften konnten sie oftmals nicht dem LRT 3260 

zugestellt werden, obwohl die charakteristischen Vegetationstypen und Arten vorhanden sind. 

 

Bemerkenswerte Pflanzenarten naturnaher Entwässerungsgräben sind u.a. Froschbiss (Hydrocharis 

morsus-ranae), Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans), Zwerg-Laichkraut (P. pusillus), 

Stumpfblättriges Laichkraut (P. obtusifolius), Knöterich-Laichkraut (P. polygonifolius), Alpen-Laichkraut 

(P. alpinus), Gewöhnliches Hornblatt (Ceratophyllum demersum), Gemeiner Wasserhahnenfuß 

(Ranunculus aquatilis agg.), Gemeiner Wasserstern (Callitriche palustris agg.), Wasserfeder (Hottonia 

palustris), Ähren-Tausendblatt (Myriophyllum spicatum), Große Teichrose (Nuphar lutea), Weiße Seerose 

(Nymphaea alba), Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia), Teich-Schachtelhalm (Equisetum fluviatile), Gemeiner 

Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides), Gemeine 

Sumpfsimse (Eleocharis palustris), Pillenfarn (Pilularia globulifera), Schwimmendes Froschkraut 

(Luronium natans) und Zwiebel-Binse (Juncus bulbosus). 

 

Entlang der Ufer und Böschungen kommen verschiedene Röhrichtgesellschaften und Seggenrieder aus 

Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), Rohr-Glanzgras (Phalaridetum arundinaceae), Ästigem 

Igelkolben (Sparganietum erecti), Wasser-Schwaden (Glycerietum maximae), Sumpf-Segge (Caricetum 

acutiformis) oder Schlank-Segge (Caricetum gracilis) mit eingestreuten Elementen Feuchter 

Hochstaudenfluren (Convolvulion sepii) oder der Feuchtwiesensäume (Filipendulion ulmariae) vor. Nicht 

selten werden die Entwässerungsgräben von Baumreihen aus Erlen (Alnus glutinosa), Stiel-Eichen 

(Quercus robur) und Weiden (Salix spec.) sowie weiteren Gehölzen der Feldflur begleitet. 

 

Als geschützte Gräben wurden folgende Kartiereinheiten erfasst: 

 

01131 naturnahe, unbeschattete Gräben  

(z.B. besonnte Abschnitte des Altherzberger Binnengrabens südlich der Stadt Herzberg, des Bomsdorfer 

Binnengrabens und der Scheidelache nördlich von Uebigau, des Röder- oder Landgrabens nördlich der 

Ortslage Zinsdorf, des Kotschka-Saathainer-Binnengrabens westlich der Stadt Elsterwerda, des 

Großthiemig-Krauschützer-Binnengrabens nördlich der Ortslage Gröden sowie des Rietschengrabens 

und des Lauschkgrabens westlich der Ortslage Frauwalde), 

01132 naturnahe, beschattete Gräben 

(z.B. beschattete Abschnitte des Borkener Hauptgrabens südlich der Ortslage Borken, der Lapine 

nördlich der Stadt Herzberg, der Scheidelache bei Kleinrössen, des Bomsdorfer Binnengrabens südlich 

der Ortslage Kleinrössen, des Beistroms und des Heudammgrabens südlich von Stolzenhain, des 

Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals südöstlich der Ortslage Kotschka, des Großthiemig-Grödener-

Binnengrabens östlich von Krauschütz und des Thaugrabens südöstlich der Stadt Elsterwerda) sowie 
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01133 naturnahe Abschnitte sonst weitgehend naturferner Gräben ohne Verbauung 

(z.B. Teile des Grabens 13000 nordwestlich der Ortslage Frauenhorst, des Neugrabens nördlich von 

Neumühl, des Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengrabens nördlich der Stadt Bad Liebenwerda, des 

Plessa-Haidaer-Binnengrabens östlich der Stadt Elsterwerda, des Plessaer Binnengrabens südöstlich der 

Stadt Elsterwerda, des Hauptschradengrabens südöstlich der Ortslage Plessa sowie des Großthiemig-

Krauschützer-Binnengrabens südlich der Ortslage Krauschütz). 

 

012111 Schilfröhrichte an Fließgewässern 

Röhrichte sind Bestandteile der natürlichen Gewässerzonierung von Fließ- und Stillgewässern und ab 

einer Größe von 100 m
2
 nach §32 BbgNatSchG geschützt. 

 

Flächige Schilfröhrichte (Phragmitetum australis) wurden in den Verlandungsbereichen der 

Fließgewässer Lapine und Große Röder auskartiert. Weitaus häufiger wurden die Röhrichtflächen als 

lineare Uferstrukturen in den Nebencode der aufgenommenen Flüsse, Bäche und Gräben gestellt. 

 

02110 Altarme von Fließgewässern 

Altarme sind vom eigentlichen Fließgewässer vollständig oder teilweise abgeschnittene 

Gewässeraltläufe. Sie sind als Bestandteil naturnaher und natürlicher Fließgewässer gesetzlich 

geschützt. 

 

Im Untersuchungsraum sind zahlreiche Altarmstrukturen zu finden, die sich jedoch größtenteils 

innerdeichs befinden und heute nur durch Qualmwasser mit dem ursprünglichen Flusslauf verbunden 

sind. Nicht durchströmte Altarme mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions zählen 

zum Stillgewässer-LRT 3150. Konnten aufgrund fortschreitender Verlandungsprozesse, starker 

Verschattung oder geringer Wassertiefe keine lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen und Arten 

nachgewiesen werden, so wurden die Altarme als wertvolle und geschützte Biotope innerhalb der 

Auenlandschaft angesprochen. 

 

Charakteristisch für die als gesetzlich geschützte Biotope aufgenommenen Altarme ist ein naturnaher 

begleitender Gehölzsaum, der meist aus Stiel-Eichen (Quercus robur), Erlen (Alnus glutinosa) und 

Weiden (Salix spec.) aufgebaut ist, Gesellschaften der Röhrichte und Großseggenrieder (Phragmito-

Magnocaricetea) im Ufer- und Flachwasserbereich sowie artenarme Wasserlinsendecken (Lemnion 

minoris) auf den Restwasserflächen. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

02110 Altarme von Fließgewässern  

(z.B. Elsteraltarme nordwestlich der Ortslage Frauenhorst, südlich der Stadt Herzberg, im 

Langennaundorfer Busch und nordwestlich der Ortslage Beutersitz, Altarm der Riecke nördlich von 

München sowie Altarme der Pulsnitz nordwestlich der Ortslage Krauschütz, westlich von Lindenau, 

östlich Ortrand und östlich der Ortslage Kroppen), 
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02114 hocheutrophe Altarme  

(z.B. Röderaltarm bei Stolzenhain sowie Elsteraltarm südlich der Stadt Herzberg im NSG „Alte Elster und 

Riecke“). 

 

02120 Perennierende Kleingewässer 

Als perennierende Kleingewässer gelten natürliche und naturnahe ausdauernde Gewässer ohne 

Stauhaltungen mit einer Flächengröße von < 1 ha und meist geringer Tiefe. Sie sind als natürliche und 

naturnahe Stillgewässer gesetzlich geschützt und unterliegen meist starken 

Wasserstandsschwankungen. 

 

Die Vegetation der Kleingewässer des Untersuchungsgebietes besteht häufig aus Fragmenten der 

Süßwassergesellschaften, die keine eigenständigen Vegetationseinheiten bilden. Verbreitet sind Vertreter 

der Großröhrichte und Seggenrieder (Phragmito-Magnocaricetea) wie das Gemeine Schilf (Phragmites 

australis), der Breitblättrige Rohrkolben (Typha latifolia), der Schmalblättrige Rohrkolben  (T. angustifolia), 

die Sumpf-Segge (Carex acutiformis) und die Schlank-Segge (C. acuta). Weiterhin können Wasserlinsen-

Decken (Lemnion minoris) mit der Kleinen Wasserlinse (Lemna minor) und der Vielwurzeligen Teichlinse 

(Spirodela polyrhiza) ausgebildet sein. Nur sporadisch kommen Arten der wurzelnden 

Wasserpflanzengesellschaften (Potamogetonetea pectinati) vor.  

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

02120 perennierende Kleingewässer (z.B. Stillgewässer südöstlich von Arnsnesta mit Schilfsaum 

(Phragmitetum australis) und Wasserfeder-Vorkommen), 

02121 naturnahe, unbeschattete Kleingewässer (z.B. Kleingewässer mit Schilfsaum (Phragmitetum 

australis nördlich der Stadt Bad Liebenwerda) sowie 

02122 naturnahe, beschattete Kleingewässer (z.B. vorwiegend von Erlen (Alnus glutinosa) beschattete 

Kleingewässer südlich der Ortslage Borken sowie nordöstlich von Neuhof). 

 

02130 Temporäre Kleingewässer 

Temporäre Kleingewässer sind natürliche und künstlich entstandene, periodisch oder unregelmäßig 

wasserführende Gewässer mit geringer Tiefe und meist geringer Fläche. Sie sind als natürliche und 

naturnahe Stillgewässer gesetzlich geschützt. 

 

Bei den temporären Gewässern im Untersuchungsraum handelt es sich um verlandete Altarmstrukturen, 

die teilweise noch von alten Ufergehölzen aus Stiel-Eichen (Quercus robur), Erlen (Alnus glutinosa) und 

Sand-Birken (Betula pendula) als Hauptbaumarten gesäumt werden (02132). Seltener kommen besonnte 

Kleingewässer (02131) in Geländesenken vor.  

 

Die Gewässervegetation wird aufgrund der geringen Wassertiefe von verschiedenen Arten der Röhrichte 

und Seggenrieder bestimmt, denen Hochstauden beigesellt sind. Auf den Schlammböden der sommerlich 

austrocknenden Wasserflächen bilden sich häufig Zweizahn-Wasserpfeffer-Gesellschaften (Bidenti 

tripartiti-Polygonetum hydropiperis). Verbreitete Arten der temporären Kleingewässer sind die Sumpf-

Segge (Carex acutiformis), die Schlank-Segge (C. acuta), die Ufer-Segge (Carex riparia), die Blasen-
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Segge (Carex vesicaria), die Wald-Simse (Scirpus sylvaticus), die Flatter-Binse (Juncus effusus), der 

Wasserpfeffer (Polygonum hydropiper), der Dreiteilige Zweizahn (Bidens tripartita), die Kleine 

Wasserlinse (Lemna minor), der Wasser-Schwaden und der Flutende Schwaden (Glyceria maxima, G. 

fluitans). Seltener kommen Blutauge (Potentilla palustris), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), 

Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica) und Scheinzyper-Segge (Carex pseudocyperus) vor.   

 

Es wurden folgende Kartiereinheiten erfasst: 

 

02130 temporäre Kleingewässer  

(z.B. nordwestlich von Frauenhorst und Beutersitz, nördlich von Prieschka sowie südlich der Ortslage 

München), 

02131 naturnahe, unbeschattete Kleingewässer  

(z.B. westlich der Ortslage Gräfendorf bzw. südlich der Stadt Herzberg am NSG Alte Elster und Riecke) 

sowie 

02132 naturnahe, beschattete Kleingewässer  

(z.B. nordwestlich der Ortslage Kaxdorf und südwestlich von Borken). 

 

02140 Staugewässer und Kleinspeicher 

Im Untersuchungsgebiet kommen landwirtschaftliche Kleinspeicher mit geringen Wassertiefen und 

stillgewässertypischer Vegetation vor. Als naturnahe Gewässer unterliegen sie gesetzlichem Schutz 

gemäß §32 BbgNatSchG. 

 

Die Kleinspeicher weisen neben verschiedenen Uferröhrichten aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum 

australis), Rohrkolben (Typhetum latifoliae, T. angustifoliae) und Wasser-Schwaden (Glycerietum 

maximae) auch Wasserröhrichte aus Kalmus (Acoretum calami) und Ästigem Igelkolben (Sparganietum 

erecti) auf. Weiterhin sind Schwimmblattgesellschaften (Nymphaeion albae) mit dem Schwimmenden 

Laichkraut (Potamogeton natans), der Weißen Seerose (Nymphaea alba) und der Gelben Teichrose 

(Nuphar lutea) sowie Krebsscheren-Froschbiss-Gesellschaften (Stratiotetum aloidis) mit der Krebsschere 

(Stratiotes aloides), dem Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) und der Kleinen Wasserlinse (Lemna 

minor) vertreten. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

02140 Staugewässer und Kleinspeicher (z.B. Kleinspeicher östlich Krauschütz) sowie 

02141 naturnahe, unbeschattete Staugewässer und Kleinspeicher (z.B. Kleinspeicher nordwestlich von 

Frauenhorst und nordöstlich der Ortslage Grochwitz). 

 

02160 Grubengewässer und Abgrabungsseen 

Im Untersuchungsgebiet wurden Gewässer in ehemaligen Torfstichen (02161) sowie sonstige 

Abgrabungsgewässer (02167) auskartiert, die vorwiegend von Ufergehölzen aus Erlen (Alnus glutinosa) 

beschattet werden. Als künstlich entstandene, jedoch naturnahe Stillgewässer sind sie gesetzlich 

geschützt.  
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Als Grubengewässer und Abgrabungsseen wurden folgende Kartiereinheiten aufgenommen: 

 

02161 Gewässer in Torfstichen (z.B. östlich Großthiemig im NSG Lauschika) sowie 

02167 sonstige Abgrabungsgewässer (z.B. im Langennaundorfer Busch nördlich der Bahnlinie und 

südwestlich der Ortslage Neudeck links der Schwarzen Elster). 

 

02210 Röhrichtgesellschaften an Standgewässern 

Röhrichtgesellschaften aus Gemeinem Schilf (Phragmitetum australis), Rohrkolben (Typhetum latifoliae, 

T. angustifoliae), Wasser-Schwaden (Glycerietum maximae), Rohr-Glanzgras (Phalaridetum 

arundinaceae), Ästigem Igelkolben (Sparganietum erecti) und diversen Großseggen (Caricion elatae)  

kommen in den Ufer- und Verlandungsbereichen der Altarme und Abgrabungsgewässer vor. Sie sind als 

Bestandteil der natürlichen Verlandungsvegetation von Standgewässern gesetzlich geschützt. Sofern das 

Gewässer dem Stillgewässer-LRT 3150 zugeordnet wurde, sind auch die Uferröhrichte Bestandteil des 

Lebensraumtyps. Aufgrund der oftmals geringen Ausdehnung wurden die Röhrichtgesellschaften meist 

als Begleitbiotop der Standgewässer erfasst. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden im Hauptbiotop erfasst: 

 

02210 Röhrichtgesellschaften an Standgewässern  

 (z.B. Röhrichtmosaike südwestlich der Ortslage Borken links der Schwarzen Elster und nördlich 

der Stadt Bad Liebenwerda),  

022111 Schilf-Röhrichte  

 (z.B. am Krebsscherenaltarm südlich von Neumühl und an der Alten Elster im NSG „Alte Elster 

und Riecke“), 

022113 Wasserschwaden-Röhrichte  

 (z.B. südlich der Ortslage Arnsnesta links der Schwarzen Elster und südöstlich der Ortslage 

München) sowie 

022118 Großseggen-Röhrichte  

 (z.B. an der Riecke östlich Kleinrössen und am Hauptschradengraben südlich der Stadt 

Elsterwerda). 

 

Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

03341 Schilf-Landröhrichte auf Sekundärstandorten 

Als Landröhricht auf einem Sekundärstandort wurde ein entwickelter Schilfbestand (Phragmitetum 

australis) auf einer ehemaligen Baustelleneinrichtung auskartiert. Derartige Röhrichtflächen sind ab einer 

Fläche von 100 m
2
 gesetzlich geschützt. 
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Moore und Sümpfe 

04326 gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore 

Unmittelbar südlich der Eisenbahntrasse Falkenberg – Doberlug-Kirchhain, am Westrand des 

Langennaundorfer Forstes ist ein degenerierter Moorbestand mit hoch anstehendem Grundwasser 

kartiert worden. An Moorarten sind darin Schnabel-Segge (Carex rostrata), Grau-Segge (Carex 

canescens), Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) und Sumpf-Blutauge (Potentilla 

palustris) in Resten vorhanden. Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens), Arten der Seggenrieder und 

Röhrichte wie Schlank-Segge (Carex acuta), Gemeines Schilf (Phragmites australis) und Schmalblättriger 

Rohrkolben (Typha angustifolia) sowie Hochstauden wie der Gemeine Blauweiderich (Lythrum salicaria) 

und aufkommende Gebüsche wie Faulbaum (Frangula alnus) und Grauweide (Salix cinerea) verweisen 

auf eine starke Degeneration des Bestandes hin. Teilbereiche werden von Röhrichten, Riedern oder 

Blutweiderich-Staudenfluren eingenommen. Weiterhin ist ein kleines Restgewässer enthalten. Der 

Bestand steht in seiner Ausprägung einem Übergangsmoor nahe. Er ist stark verbracht und mit einer 

dichten Streuschicht versehen. Eine Einstufung in den LRT 7140 (Übergangs- und Schwingrasenmoore) 

oder in Entwicklungspotenzial erfolgte nicht, da eine Entwicklung zu diesem nicht bzw. nur mit 

unvertretbar hohem Aufwand möglich wäre. 

 

04500 nährstoffreiche Moore und Sümpfe 

Als nährstoffreiche Moore und Sümpfe wurden ungenutzte Vegetationsbestände auf moorigen bis 

anmoorigen oder sumpfigen Standorten auskartiert, die durch das flächige Auftreten verschiedener 

Seggen- und Röhrichtarten charakterisiert sind. Aufgrund der fehlenden Nutzung kommen vermehrt 

Sukzessionsgehölze aus Erlen (Alnus glutinosa), Faulbäumen (Frangula alnus) und verschiedenen 

Weiden (Salix spec.) auf, die ebenfalls zur Kartiereinheit der nährstoffreichen Moore und Sümpfe zu 

zählen sind. Soweit sie trotz ihrer Verbrachungstendenzen noch der Kategorie „Seggen- und 

hochstaudenreiche Feuchtwiesen“ zugestellt werden können, zählen sie zu den gesetzlich geschützten 

Biotopen. 

 

Typische krautige Arten sind die Bestandsbildner Gemeines Schilf (Phragmites australis), Rohr-

Glanzgras (Phalaris arundinacea), Sumpf-Segge (Carex acutiformis) und Schlank-Segge (Carex acuta), 

denen Arten der Feuchtwiesen und Staudenfluren wie Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), 

Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gemeiner 

Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum), Weißes Straußgras 

(Agrostis stolonifera), Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara) oder Wiesen-Segge (Carex nigra) 

beigesellt sind. Bemerkenswert sind Bestände des Sumpfreitgras-Riedes (Peucedano palustris-

Calamagrostietum canescentis) mit dem Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), dem Sumpf-Reitgras 

(Calamagrostis canescens), der Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) und dem Gemeinem Blutweiderich 

(Lythrum salicaria). 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

04500 nährstoffreiche Moore und Sümpfe (z.B. Röhrichtmosaike südlich der Ortslage Wahrenbrück), 

04511 Schilfröhrichte eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe (z.B. südlich der Stadt Herzberg, im 

NSG „Alte Elster und Riecke“ südlich der Ortslage Friedrichsluga, im NSG „Alte Röder bei Prieschka“ 

sowie im NSG „Lauschika“), 

04530 Seggenrieder mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen (z.B. im NSG „Alte Elster und 

Riecke“ südlich der Ortslage Friedrichsluga) 
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04560 Gehölze nährstoffreicher Moore und Sümpfe (z.B. südlich der Ortslage Plessa-Süd) 

045613 Erlen-Moorgehölze nährstoffreicher Moore und Sümpfe mit > 50 % Gehölzdeckung (z.B. auf Insel 

im Kalmusteich Lindenau) 

045623 Weidengebüsche nährstoffreicher Moore und Sümpfe mit > 50 % Gehölzdeckung (z.B. im NSG 

„Lauschika“ und im NSG „Pulsnitz“) sowie 

045633 Faulbaumgebüsche nährstoffreicher Moore und Sümpfe mit > 50 % Gehölzdeckung (z.B. südlich 

der Ortslage Wahrenbrück). 

 

Gras- und Staudenfluren 

05101 Großseggenwiesen (Streuwiesen) 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (Großseggenwiesen) sind von hochwüchsigen Seggen und / oder 

Binsen beherrschte, zum Teil erst spät oder nur unregelmäßig gemähte Flächen auf dauernassen 

anmoorigen oder moorigen Standorten bzw. wechselnassen Mineralböden der Flussauen. Sie sind ab 

einer Flächengröße von 100 m
2
 gesetzlich geschützt. 

 

Im Untersuchungsgebiet werden die seggenreichen Nasswiesen von der Schlank-Segge (Carex acuta) 

dominiert. Hinzu gesellen sich weitere Seggen- und Binsenarten wie die Sumpf-Segge (Carex 

acutiformis), die Wiesen-Segge (Carex nigra), die Blasen-Segge (Carex vesicaria), die Schlanke Bastard-

Segge (Carex x elytroides), die Flatter-Binse (Juncus effusus), die Glieder-Binse (Juncus articulatus) 

sowie die Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus). In Senkenlagen sind Flutrasen aus Weißem Straußgras 

(Agrostis stolonifera), Flutendem Schwaden (Glyceria fluitans) sowie Kriechendem und Brennendem 

Hahnenfuß (Ranunculus repens, R. flammula) ausgebildet. Seltener kommen Süßgräser wie die 

Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), das 

Gewöhnliche Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und das Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) vor. 

Bemerkenswert sind die punktuellen Vorkommen des Wiesen-Schaumkrautes (Cardamine pratensis), 

des Gewöhnlichen Wassernabels (Hydrocotyle vulgaris), der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) 

und der Sumpfdotterblume (Caltha palustris). 

 

Großseggenwiesen wurden beispielsweise an den Rohrwiesen südlich der Stadt Herzberg, im NSG „Alte 

Elster und Riecke“ sowie im NSG „Große Röder bei Prieschka“ erfasst. 

05103 Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte 

Reiche Feuchtwiesen sind meist mäßig gedüngte, durch regelmäßige Mahd oder extensive Beweidung 

bewirtschaftete Grünländer auf mehr oder weniger dauerhaft feuchten Standorten. Die Bestände können 

sowohl auf mineralischen Feuchtstandorten als auch auf leicht entwässerten Mooren und anmoorigen 

Böden vorkommen. Gesetzlich geschützt sind artenreiche Wiesen und gelegentlich beweidete Flächen 

feuchter Standorte ab einer Flächengröße von 250 m
2 

und flächigen Vorkommen charakteristischer 

Feuchtwiesenarten. 

 

Kennzeichnende Pflanzenarten der Feuchtwiesen sind krautige Arten wie das Wiesen-Schaumkraut 

(Cardamine pratensis), die Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), die Wald-Simse (Scirpus 

sylvaticus), die Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), die Graugrüne Sternmiere (Stellaria glauca), der 

Beinwell (Symphytum officinale), die Sumpfdotterblume (Caltha palustris), die Große Pimpinelle 

(Pimpinella major), die Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) sowie der Scharfe und der Goldschopf-

Hahnenfuß (Ranunculus acris, R. auricomus agg.). Weiterhin kommen Süßgräser wie die Rasenschmiele 

(Deschampsia cespitosa), das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) und das Gemeine Ruchgras 
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(Anthoxantum odoratum) sowie Sauergräser, wie die Wiesen-Segge (Carex nigra), die Schlank-Segge 

(Carex acuta) und die Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus) als charakteristische Arten vor. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

05103 Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte 

(z.B. im NSG „Alte Elster und Riecke“, im NSG „Alte Röder bei Prieschka“ und insulär entlang der 

Schwarzen Elster südlich der Stadt Bad Liebenwerda, südlich von Zeischa, nordöstlich von Saathain, 

südlich der Stadt Elsterwerda sowie nordwestlich und südöstlich von Neudeck), 

051031 Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte in artenreicher Ausprägung 

(z.B. in den Naturschutzgebieten „Alte Elster und Riecke“, „Alte Röder bei Prieschka“ und „Lauschika“ 

sowie auf Grünlandflächen östlich der Ortslage Ortrand und in Bad Liebenwerda) sowie 

051032 Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte in artenarmer Ausprägung (z.B. im NSG „Lauschika“ 

und im Gutspark Kroppen). 

 

05104 wechselfeuchtes Auengrünland 

Wechselfeuchte Auengrünländer sind bewirtschaftete Wiesen stark wechselfeuchter Standorte in den 

Auen größerer Flüsse auf ehemaligen Auenwaldstandorten. Innerhalb der Vordeichflächen sind sie als 

regelmäßig überschwemmte Bereiche naturnaher Flussauen gesetzlich geschützt. Eingedeichte 

Auenwiesen können als Feuchtwiesen oder als seggen- und binsenreiche Nasswiesen geschützt sein. 

Bei signifikanten Vorkommen von typischen Stromtalarten zählen Auenwiesen zum FFH-LRT 6440 

(Cnidion dubii). 

 

Im Untersuchungsgebiet kommen wechselfeuchte Auengrünländer in den Deichvorländern der 

Schwarzen Elster sowie auf eingedeichten Grünlandflächen vor. Die Bestände werden von gutwüchsigen 

Gräsern wie dem Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und dem Rohr-Glanzgras (Phalaris 

arundinacea) geprägt. Weiterhin kommen die Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), das Wollige 

Honiggras (Holcus lanatus), die Kümmel-Silge (Selinum carvifolia), das Wiesen-Schaumkraut (Cardamine 

pratensis), die Schlank-Segge (Carex acuta), die Vogel-Wicke (Vicia cracca), der Kriechende und der 

Scharfe Hahnenfuß (Ranunculus repens, R. acris) sowie das Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) und 

das Gemeine Rispengras (P. trivialis) in geringen Deckungen vor. Die typischen Stromtalarten, die zur 

Einstufung des FFH-Lebensraumtyps 6440 notwendig sind, fehlen jedoch. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

05104 wechselfeuchtes Auengrünland  

 (z.B. auf qualmwasserbeeinflussten Flächen an der Schwarzen Elster nördlich der Ortslage 

Kotschka sowie nordöstlich von Saathain), 

051041 wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- und / oder seggenarm  

(z.B. auf qualmwasserbeeinflussten Flächen an der Schwarzen Elster nördlich und südlich der Stadt Bad 

Liebenwerda) sowie 

051042 wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- und / oder seggenreich  
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(z.B. auf einer qualmwasserbeeinflussten Fläche an der Schwarzen Elster südwestlich des 

Langennaundorfer Busches). 

 

05120 Trockenrasen 

Trockenrasen sind kurzrasige oder lockere, meist ungedüngte Grasfluren auf nährstoffarmen 

durchlässigen Substraten. Sie sind im Land Brandenburg generell gesetzlich geschützt. 

Sandtrockenrasen zählen ab einer Fläche von 250 m
2
 zu den gesetzlich geschützten Biotopen. 

 

Im Untersuchungsgebiet kommen Sandtrockenrasen (05121) auf mageren Abschnitten der Elsterdeiche 

sowie auf sandigen Grünlandstandorten vor. Selten sind Magerrasen auch auf Deichabschnitten des 

Röderkanals oder entlang unbefestigter Wege ausgebildet. Die dominanten Gräser sind das Rote 

Straußgras (Agrostis capillaris), der Rauhblättrige Schaf-Schwingel (Festuca brevipila) und der Echte 

Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.). Hinzu treten krautige Arten wie das Gewöhnliche Ferkelkraut 

(Hypochaeris radicata), das Kleine Habichtskraut (Hieracium pilosella), das Berg-Sandglöckchen 

(Jasione montana), der Kleine Ampfer (Rumex acetosella), die Sand-Grasnelke (Armeria elongata) und 

das Acker-Hornkraut (Cerastium arvense). Punktuell kommen Heidenelke (Dianthus deltoides), Frühlings-

Spark (Spergula morisonii), Silbergras (Corynephorus canescens) und Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) 

vor. 

 

Als geschützte Trockenrasen wurden folgende Kartiereinheiten erfasst: 

 

05120 Trockenrasen 

(z.B. wegbegleitender Krautsaum südöstlich der Ortslage Arnsnesta, links der Schwarzen Elster sowie 

gestörter Magerweidenbereich ohne Charakterarten der Sandtrockenrasen im FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte 

Elster und Riecke“), 

 

05121 Sandtrockenrasen 

(z.B. Deichabschnitte rechts der Schwarzen Elster nordöstlich der Ortslage Frauenhorst, nördlich der 

Stadt Herzberg sowie westlich und südwestlich der Ortslage Langennaundorf), 

051212 Grasnelkenfluren und Blauschillergrasrasen 

(z.B. Deichabschnitte rechts der Schwarzen Elster bei Neudeck und nordwestlich der Ortslage Arnsnesta, 

trockene Kuppe auf flächigem Weidegrünland westlich der Ortslage Langennaundorf sowie sandige 

Geländekante östlich der Ortslage Dreska), 

0512121 Grasnelken-Rauhblattschwingel-Rasen  

(z.B. Deichabschnitt links der Schwarzen Elster nordöstlich der Ortslage Frauenhorst), 

0512122 Heidenelken-Grasnelken-Fluren 

(z.B. Deichabschnitte rechts der Schwarzen Elster südlich der Ortslage Borken, rechts des Röderkanals 

südwestlich der Ortslage Saathain sowie magere Schafweide südlich der Stadt Herzberg) und 

051215 kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten 

(z.B. Deichabschnitte rechts des Röderkanals südwestlich der Ortslage Stolzenhain sowie magerer 

Grünlandbereich am östlichen Rand der Ortslage Dreska). 
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05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte 

Ungenutzte Feucht- und Nasswiesen wurden als Grünlandbrachen feuchter Standorte aufgenommen. Sie 

sind als Auflassungsstadien geschützter Feuchtgrünlandstandorte ebenfalls gesetzlich geschützt. Die 

vorkommenden Arten entsprechen denen der bewirtschafteten Feuchtwiesen, jedoch kommt es zur 

Dominanzbildung der konkurrenzstärkeren Arten wie Schlank-Segge (Carex acuta), Sumpf-Segge (Carex 

acutiformis), Gemeines Schilf (Phragmites australis) und Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea). 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden als gesetzlich geschützte Biotope aufgenommen: 

 

05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte 

(z.B. an der Alten Elster nördlich der Stadt Herzberg, auf einem qualmwasserbeeinflussten 

Grünlandstandort nordwestlich der Ortslage Friedrichsluga, am Krebsscherenaltarm nördlich von 

Wahrenbrück sowie an den Fluthorstwiesen nordwestlich der Stadt Bad Liebenwerda), 

051311 von Schilf dominierte Grünlandbrachen feuchter Standorte 

(z.B. nordwestlich der Ortslage Uebigau auf einem waldnahen Feuchtgrünlandstandort, westlich der 

Ortslage Ortrand auf einer aufgelassenen Seggenwiese sowie südöstlich der Stadt Elsterwerda), 

051312  von Rohrglanzgras dominierte Grünlandbrachen feuchter Standorte 

(z.B. in feuchten Senken sonst genutzter Grünlandstandorte nordöstlich von Bomsdorf und in Bad 

Liebenwerda) sowie 

051314  von rasigen Großseggen dominierte Grünlandbrachen feuchter Standorte 

(z.B. entlang eines Entwässerungsgrabens nordwestlich der Ortslage Beutersitz, auf einem 

qualmwasserbeeinflussten Grünlandstandort südlich der Stadt Elsterwerda und am nördlichen Rand des 

Großen Schweinert zwischen dem Waldrand und der Lapine). 

 

Zwergstrauchheiden 

06110 Besenginsterheiden 

Besenginsterheiden sind vom Besenginster (Cytisus scoparius) geprägte Flächen auf mäßig trockenen 

und schwach sauren Standorten stärker atlantisch getönter Biotope Brandenburgs. Geschützt sind 

Flächen ab einer Größe von 100 m
2
 mit Vorkommen mindestens einer charakteristischen Heideart und 

einem Deckungsanteil von mindestens 25 %. 

 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan wurde lediglich ein Besenginsterheidenstandort im 

Teilgebiet des FFH-Gebietes Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ südlich der Ortslage 

Hohenleipisch aufgenommen. Die ungenutzte Fläche wird von Silbergrasfluren (Spergulo morisonii-

Corynephoretum canescentis) und offenen Sandflächen durchdrungen, weist jedoch eine bereits 

deutliche Verbuschung mit Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und Hunds-Rose (Rosa canina) auf. 

Neben dem Besenginster (Cytisus scoparius) kommen Silbergras (Corynephorus canescens), Einjähriger 

Knäuel (Scleranthus annuus), Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis), Berg-Jasione (Jasione montana), Rotes 

Straußgras (Agrostis capillaris), Feld-Beifuß (Artemisia campestris) und Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum 

perforatum) vor. 
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Die folgende Kartiereinheit wurde erfasst: 

 

0611001 Besenginsterheiden mit einer Gehölzdeckung von < 10 % 

 

Gehölze 

07101 Gebüsche nasser Standorte 

Als Gebüsche nasser Standorte wurden überwiegend aus Strauchweiden bestehende Gebüsche auf 

überprägten Niedermoorstandorten, an Gewässerufern, in feuchten Geländesenken sowie in Flussauen 

erfasst. Sie sind in der Regel im Zusammenhang mit anderen geschützten Biotopen wie natürliche und 

naturnahe Bereiche stehender und fließender Gewässer, Sümpfe, Bruch- oder Auenwälder geschützt. 

 

Die Weidengebüsche im Untersuchungsgebiet werden deutlich von der Grau-Weide (Salix cinerea) 

dominiert. Seltener kommen Lorbeer-Weide (Salix pentandra), Silber-Weide (Salix alba), Fahl-Weide 

(Salix x rubens) und Purpur-Weide (Salix purpurea) vor. Typische Standorte sind die 

Verlandungsbereiche von Altarmen, die stark qualmwasserbeeinflussten Bereiche in Deichnähe sowie 

die Übergangsbereiche zwischen den Feuchtwäldern oder Moorgehölzen und den angrenzenden 

Feuchtgrünlandbereichen. 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

07101 Gebüsche nasser Standorte 

(z.B. Weidengebüsch im Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland östlich des Kiebitzsees),  

071011 Strauchweidengebüsche 

(z.B. Weidengebüsche im Verlandungsbereich von Abgrabungsgewässern, innerhalb feuchter 

Geländesenken und als Feuchtwaldmäntel) sowie 

071012 Strauchweidengebüsche der Flussauen  

(z.B. Weidengebüsche an Altarmen und Altwassern der Flussaue sowie in qualmwasserbeeinflussten 

Bereichen entlang der Deiche). 

 

07111 Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte 

Feldgehölze sind von Bäumen und Sträuchern geprägte flächenhafte Gehölze, die sich meist isoliert in 

der offenen Landschaft befinden. Oft handelt es sich um kleinste Restwälder ehemaliger 

zusammenhängender Waldflächen, die aufgrund landwirtschaftlich ungünstiger Boden- oder 

Geländeverhältnisse erhalten geblieben sind. Feldgehölze können als Restbestockungen natürlicher 

Waldgesellschaften gesetzlich geschützt sein. 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden vorwiegend Feldgehölze feuchter bis nasser Standorte (07111) aus Erle 

(Alnus glutinosa), Stiel-Eiche (Quercus robur) und Birke (Betula pendula) als gesetzlich geschützte 

Biotope angesprochen. Dabei handelt es sich häufig um Restbestände ehemaliger Erlenbruchwälder 

(Alnion glutinosae), Auenwälder (Alno-Ulmion) bzw. grundwasserbeeinflusster, bodensaurer 

Eichenmischwälder (Holco mollis-Quercetum). 
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0717301 aufgelassene Streuobstwiesen aus überwiegend Altbäumen 

Gesetzlich geschützte Streuobstwiesen sind flächige Obstbestände aus mindestens 15 überwiegend 

langlebigen, starkwüchsigen und großkronigen Obstbäumen mit überwiegend grünlandartigem 

Unterwuchs, die in räumlichem Zusammenhang stehen. 

 

Im Untersuchungsgebiet konnte lediglich ein Streuobstbestand aufgenommen werden, der den oben 

genannten Kriterien entspricht. Dabei handelt es sich um einen Restbestand einer ehemaligen 

Obstplantage aus Süß-Kirschen (Prunus avium) südlich der Ortslage Hohenleipisch mit magerem 

Grünland in der Krautschicht. 

 

07190 Standorttypische Gehölzsäume an Gewässern 

Als standorttypische Gehölzsäume an Gewässern wurden die oft linear ausgebildeten Ufergehölze der 

fließenden und stehenden Gewässer auskartiert. Sie sind als Bestandteil der Gewässersysteme 

geschützt, sofern das angrenzende Gewässer als gesetzlich geschützter Biotop gemäß §32 BbgNatSchG 

eingestuft wurde. 

 

Die im Untersuchungsgebiet auskartierten Gehölzsäume setzen sich aus Erlen (Alnus glutinosa), 

verschiedenen Weiden (Salix alba, S. x rubens, S. pentandra), Stiel-Eichen (Quercus robur) und Birken 

(Betula pendula) als dominante Hauptbaumarten zusammen. In der Strauchschicht kommen Faulbaum 

(Frangula alnus), Grau-Weide (Salix cinerea), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Schwarzer 

Holunder (Sambucus nigra) und Hunds-Rose (Rosa canina) vor. Die Krautschicht wird häufig von Arten 

der angrenzenden Ufervegetation gebildet. 

 

Standorttypische Gehölzsäume wurden im Rahmen der Kartierungen entlang der Fließgewässer (hier 

vornehmlich als Nebencode) sowie an den Altarmen des Untersuchungsraumes erfasst. 

 

Wälder und Forste 

08103 Erlen-Bruchwälder und Erlenwälder 

Erlen-Bruchwälder sind von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) dominierte Waldbestände auf feuchten bis 

sehr nassen Standorten nährstoffreicher bis mäßig nährstoffarmer Moor- und Anmoorböden. Alle Bruch-, 

Sumpf- und Moorwälder sind ab einer Größe von 1.000 m
2
 auf moorigen bis anmoorigen, sumpfigen und 

quelligen Standorten gesetzlich geschützt. 

 

Die Erlen-Bruchwälder des Untersuchungsgebietes können dem Verband der Schwarzerlenreichen 

Bruchwälder (Alnion glutinosae) zugestellt werden. Je nach Artenzusammensetzung erfolgte eine weitere 

pflanzensoziologische Unterteilung in die Assoziationen Schilf-Schwarzerlenwälder (Phragmites-

Erlenbruch), Großseggen-Schwarzerlenwälder (Carici elongatae-Alnetum), Rasenschmielen-

Schwarzerlenwälder (Rasenschmielen-Erlenbruch) und Brennnessel-Schwarzerlenwälder (Urtico-

Alnetum glutinosae). Fast alle Waldbestände werden durch Eingriffe in den Wasserhaushalt 

beeinträchtigt, was zur Ausbreitung nitrophiler Arten wie Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Großer 

Brennnessel (Urtica dioica) und Kletten-Labkraut (Galium aparine) führt.  
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Folgende Kartiereinheiten wurden als geschützte Biotope erfasst: 

 

08103 Erlen-Bruchwälder und Erlenwälder 

(z.B. in qualmwasserbeeinflussten Bereichen der Schwarzen Elster westlich der Ortslage Borken, 

nördlich der Ortslage Wahrenbrück und südlich von Zeischa, im Bereich des ehemaligen 

Brauhausteiches im Lindenauer Park, im NSG „Alte Elster und Riecke“ östlich Postberga, im NSG „Kleine 

Wiesen – An den Horsten bei Kahla“ sowie im NSG „Pulsnitz“ südwestlich der Sempelsteiche), 

081033 Schilf-Schwarzerlenwälder  

(z.B. im NSG „Alte Röder bei Prieschka“), 

081034 Großseggen-Schwarzerlenwälder  

(z.B. an Altarmen der Schwarzen Elster nordwestlich Arnsnesta sowie westlich des Langennaundorfer 

Busches, im NSG „Alte Elster und Riecke“ und am Röderaltarm Stolzenhain), 

 

081036 Rasenschmielen-Schwarzerlenwälder  

(z.B. an Altarmen der Schwarzen Elster nordwestlich Arnsnesta und im NSG „Alte Elster und Riecke“ 

südwestlich der Ortslage Friedersdorf) sowie 

081038 Brennnessel-Schwarzerlenwälder  

(z.B. an Altarmen der Schwarzen Elster nordwestlich Arnsnesta). 

 

08221 Beerkraut-Kiefernwälder 

Als Beerkraut-Kiefernwälder wurden von der Gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris) beherrschte Wälder und 

Forste aufgenommen, deren Unterwuchs von den Zwergsträuchern Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 

und Blaubeere (V. vitis-idaea) gekennzeichnet ist. Beerkraut-Kiefernwälder sind als Restbestockungen 

natürlicher Waldgesellschaften gesetzlich geschützte Biotope. 

 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Biotoptyp lediglich im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster Ergänzung“ auf Forstflächen südöstlich der Ortslage Uebigau aufgenommen. 

 

08283 Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore) 

Als Vorwälder feuchter Standorte wurden junge, aus Sukzession hervorgegangene, flächige Gehölze auf 

grundwassernahen und sickerfeuchten Standorten aufgenommen, die aus Erle (Alnus glutinosa), Birke 

(Betula pendula), Faulbaum (Frangula alnus), Zitter-Pappel (Populus tremula) und verschiedenen Weiden 

(Salix spec.) aufgebaut sein können. Sie sind als Bruch-, Sumpf- und Moorwälder bzw. als Auenwälder 

geschützt. 

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

08283 Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore)  

(z.B. Sukzessionsbestand aus Birke (Betula pendula), Faulbaum (Frangula alnus) und Zitter-Pappel 

(Populus tremula) im NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten bei Kahla“), 
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082837 Erlen-Vorwälder  

(z.B. Erlenvorwald im NSG „Alte Elster und Riecke“ nördlich Postberga) sowie 

082838 sonstige Vorwälder  

(z.B. Sukzessionsbestand aus Faulbaum (Frangula alnus), Erle (Alnus glutinosa) und Grauweide (Salix 

cinerea) im NSG „Alte Röder bei Prieschka“). 

 

08290 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten 

Als naturnahe Laubwälder wurden Waldbestände aus gebietsheimischen Baumarten kartiert, die sich 

aufgrund der Gehölzartenzusammensetzung keiner natürlichen Waldgesellschaft zuordnen lassen. 

Flächen mit hohem Strukturreichtum und Entwicklungspotenzial zu natürlichen Waldgesellschaften 

wurden als Restbestockungen natürlicher Waldgesellschaften und somit als geschützte Biotope 

angesprochen.  

 

Folgende Kartiereinheiten wurden erfasst: 

 

08290 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten 

(z.B. Waldflächen mit Sand-Birke (Betula pendula), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Zitter-Pappel 

(Populus tremula) als Hauptbaumarten westlich der Ortslage Beutersitz, im Waldgebiet Großer 

Schweinert sowie nördlich der Stadt Falkenberg), 

08291 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und 

feuchter Standorte 

 (z.B. Waldflächen mit Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Stiel-Eiche (Quercus robur), Sand-Birke 

(Betula pendula) und Zitter-Pappel (Populus tremula) als Hauptbaumarten nördlich der Ortslage 

Frauenhorst, südlich der Stadt Herzberg, bei Neumühl und im NSG „Alte Röder bei Prieschka“) sowie 

08292 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer oder 

reicher Standorte 

(z.B. von Sand-Birken (Betula pendula) und Stiel-Eichen (Quercus robur) dominierte Bestände an den 

Rohrwiesen südlich der Stadt Herzberg, am rechten Elsterdeich westlich der Ortslage Neudeck und 

nördlich von Neumühl). 

 

3.1.4 Verbindende Landschaftselemente 

Der Strukturatlas des Landes Brandenburg (MLUV 2007) weist die Gewässerläufe der Schwarzen Elster 

und Pulsnitz als vorrangig zu schützende und zu entwickelnde Fließgewässer im Rahmen des 

Fließgewässerschutzsystems aus, in dessen Zusammenhang ein überregionales 

Feuchtbiotopverbundsystem mit den Kategorien „Entwicklung großräumiger Niedermoorgebiete und 

Auen“ bzw. „Entwicklung von Ergänzungsräumen für einen Feuchtbiotopverbund“ geplant ist. Kernflächen 

des Biotopverbundes sind die ausgewiesenen Naturschutzgebiete sowie die für den landesweiten Arten- 

und Biotopschutz besonders wertvollen Bereiche. 
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Die Flussläufe der Schwarzen Elster, Pulsnitz und Röder besitzen einen sehr hohen Stellenwert im 

Bezug auf die ökologische Vernetzung von Lebensräumen. Sie fungieren als verbindende 

Landschaftselemente aquatischer und terrestrischer Lebensräume. So verbindet beispielsweise die 

Schwarze Elster das sächsische Vorgebirgsland mit dem sachsen-anhaltischen Elbtal und bildet einen 

bedeutenden Migrationsweg für semiaquatische Säuger wie Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra 

lutra). Darüber hinaus stellen die Flussläufe wesentliche Verbundsysteme für Fische dar. Hier beschränkt 

jedoch die fehlende ökologische Durchgängigkeit den Austausch bzw. die Migration. 

 

Weiterhin bestehen ökologische und funktionale Beziehungen zu den direkt angrenzenden FFH-Gebieten 

Nr. 226 „Untere Pulsnitzniederung“, Nr. 498 „Kleine Röder“, Nr. 552 „Kleine Elster und 

Niederungsbereiche“ sowie Nr. 179 „Schweinert“ im Land Brandenburg, Nr. 49 „Königsbrücker Heide“ 

sowie Nr. 87E „Röderaue und Teiche unterhalb Großenhain“ im Freistaat Sachsen und Nr. 74 

„Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen“ sowie Nr. 75 „Alte Elster und Rohrbornwiesen 

bei Premsendorf“ im Land Sachsen-Anhalt. 

 

Weitere räumlich funktionale Beziehungen bestehen zu verschiedenen FFH-Gebieten der näheren 

Umgebung wie z.B. zum „Teichgebiet Kroppen-Frauendorf“ (FFH-Nr. 377) und zum nördlich parallel 

verlaufenden FFH-Gebiet „Kremitz und Fichtwaldgebiet“ (FFH-Nr. 554) über die Grabensysteme und 

offenen Grünlandbereiche mit randlichen Gehölzstrukturen sowie zum FFH-Gebiet „Fledermausquartiere 

Schloss und Kirche Großkmehlen“ (FFH-Nr. 696) als Nahrungshabitat. 

 

Die isolierten Waldgebiete des FFH-Gebietes „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ (FFH-Nr. 629) 

nördlich der Stadt Falkenberg / Elster weisen räumlich funktionale Zusammenhänge zum „Schweinert“ 

(FFH-Nr. 179) sowie zum „Mittellauf der Schwarzen Elster“ (FFH-Nr. 495) auf. Über als Trittsteinbiotope 

fungierende Waldflächen kann ebenfalls der „Beiersdorfer Busch“ (FFH-Nr. 499) in funktionaler 

Beziehung zum Untersuchungsgebiet stehen. Für die Vernetzung aquatischer Lebensräume wirken sich 

jedoch großflächige Waldgebiete in der Regel negativ aus. 

 

In räumlich isolierter Lage befindet sich hingegen die Teilfläche des FFH-Gebietes „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“ (FFH-Nr. 629) direkt südlich der Ortslage Hohenleipisch. Eine gewisse 

Trittsteinfunktion zwischen der Elsteraue und den weiter nördlich gelegenen FFH-Gebieten „Loben“ (FFH-

Nr. 81), „Erweiterung Loben“ (FFH-Nr. 149) und „Forsthaus Prösa“ (FFH-Nr. 93) innerhalb des 

Naturparkes „Niederlausitzer Heidelandschaft“ ist jedoch anzunehmen. 

3.1.5 Bewertung des aktuellen Gebietszustandes 

Gebiet: Gesamtuntersuchungsraum des Managementplans „Mittellauf der Schwarzen Elster“, „Pulsnitz 

und Niederungsbereiche“ sowie angrenzende Gebiete mit den FFH-Gebieten Nr. 73 „Alte Elster 

und Riecke“, Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“, Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“, Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, Nr. 553 „Große 

Röder“ sowie Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

 

Größe des Gebietes: 3.966,03 ha 

 

Kartierungszeitraum: März 2010 bis September 2010 
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Anzahl der Biotope: 2.359 

 

Geschützte Biotope 

Der Anteil gesetzlich geschützter Biotope im Untersuchungsgebiet des Managementplanes liegt bei 

ca. 28,9 %, was einer Fläche von 1.145,8 ha entspricht. Die einzelnen Biotoptypen sind im Kapitel 3.1.3 

Naturschutzfachlich wertvolle Biotope ausführlich beschrieben. 

 

FFH-Lebensraumtypen 

Im Untersuchungsgebiet des Managementplanes kommen folgende FFH-Lebensraumtypen vor (vgl. Kap. 

3.1.1): 

 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions und Hydrocharitions,  

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion, 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae), 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii), 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis, 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum), 

9160 Subatlantische und mitteleuropäische Stieleichenwälder oder Hainbuchenwälder (Carpinion 

betuli), 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur, 

91D2 Waldkiefern-Moorwälder, 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) sowie 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris). 

 

Sie nehmen insgesamt 18,6 % der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes ein. Der überwiegende Teil 

der FFH-Lebensraumtypen (ca. 12 %) befindet sich in einem durchschnittlichen bis beschränkten 

Erhaltungszustand (C). Gut ausgebildet (Erhaltungszustand B) sind Lebensraumtypen auf 5,8 % 

Gesamtflächenanteil, während sich lediglich 0,4 % in einem hervorragenden Erhaltungszustand (A) 

befinden. Für Biotope auf weiteren 5,8 % des Untersuchungsgebietes bestehen Entwicklungspotenziale 

zu den einzelnen FFH-Lebensraumtypen. 

 

Die in den Standarddatenbögen benannten Vorkommen der FFH-Lebensraumtypen 3270 - Flüsse mit 

Schlammbänken mit einer Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. sowie 6230 - 

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 

konnten hingegen im Rahmen der Kartierungen im Jahr 2010 nicht nachgewiesen werden. Die Gründe 

dafür sind sehr unterschiedlich und nicht immer eindeutig nachvollziehbar (s. Kap. 3.1.2.3 und 3.1.2.4). 
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Der FFH-Lebensraumtypen 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit einer Vegetation des Chenopodion 

rubri p.p. und des Bidention p.p. ist für das FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

angegeben. Er kann jedoch nur bei andauernden Niedrigwasserverhältnissen in den 

Spätsommermonaten nachgewiesen werden, wenn die charakteristischen Arten in den 

Wechselwasserzonen entwickelt sind. Da an der Schwarzen Elster im Kartierjahr 2010 aufgrund extremer 

Niederschlagsereignisse keine Niedrigwasserzeiten herrschten, konnten eventuelle Vorkommen des 

FFH-LRT 3270 nicht aufgenommen werden. Auch die Vorkartierungen im Jahr 2003 (AG 

BIOTOPKARTIERUNG), in dessen trockenem Sommer an der Schwarzen Elster andauernde 

Niedrigwasserverhältnisse bestanden, konnte der FFH-Lebensraumtyp 3270 nicht bestätigt werden. Dies 

lässt vermuten, dass der FFH-LRT 3270 aufgrund des hohen Ausbaugrades und des Fehlen 

charakteristischer Arten der Schwarzen Elster mangels Standorte im FFH-Gebiet Nr. 495 nicht mehr 

vorkommt. 

 

Borstgrasrasen (FFH-LRT 6230) kommen laut Standarddatenbogen im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“ vor, konnten jedoch weder im Rahmen der Vorkartierungen (HANSPACH 

2003) noch im Zuge der aktuellen Kartierungen zum Managementplan 2010 nachgewiesen werden. Als 

Gründe für das Verschwinden des FFH-Lebensraumtyps können neben der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzungen (Überweidung, Düngung, Grünlandumbruch etc.), auch die 

Nutzungsauflassung auf potenziellen Standorten angegeben werden. 

 

Biotopausbildung 

Die Ausbildung der Hauptbiotoptypen wurde nach folgendem Schlüssel unterschieden: 

 

 besonders typisch  / nicht gestört (3) für Biotope mit relativ vollständigem Arteninventar und 

keinen oder nur sehr geringfügigen Beeinträchtigungen, 

 typisch / gering gestört (2) für Biotope mit charakteristischem Arteninventar und geringen, oft nur 

randlichen Beeinträchtigungen sowie 

 untypisch / gestört (1) für stark beeinträchtigte oder geschädigte Biotope mit artenarmen 

Ausbildungen oder untypischem Arteninventar. 

 

Den besonders typischen Biotopen (3) wurden in der Regel die natürlichen und naturnah ausgebildeten 

Biotope im Untersuchungsgebiet zugestellt. Sie haben einen Flächenanteil von ca. 8 % und sind häufig 

auch als gesetzlich geschützte Biotope und / oder FFH-Lebensraumtypen eingestuft.  

 

Als typische Biotope (2) wurden naturnahe, gestörte bzw. bewirtschaftete Biotoptypen wie Grünländer 

oder Laubholzwälder angesprochen. Sie nehmen mit ca. 51 % die Hälfte des Untersuchungsgebietes ein. 

Typisch ausgeprägte Biotope können gesetzlich geschützt und / oder als FFH-Lebensraumtyp eingestuft 

sein. Sie können jedoch auch keinem Schutzstatus unterliegen. 

 

Untypische Biotope (1) umfassen die stark gestörten und anthropogen überprägten Biotoptypen wie 

Forste, Äcker, Straßen, Wege und Siedlungsbereiche. Sie haben mit ca. 44 % einen hohen Anteil im 

Untersuchungsgebiet und unterliegen keinem Schutzstatus. 
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Biotope mit Pflanzenarten der Roten Listen 

Biotope mit Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten haben einen Flächenanteil fast 30 % im 

Untersuchungsgebiet. Die nachstehende Tabelle soll einen Überblick über die im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen gefährdeten Pflanzen geben: 

 

Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Ungarische Schafgrabe Achillea pannonica Scheele  V  

Sumpf-Schafgarbe Achillea ptarmica L.   V  

Wald-Engelwurz Angelica sylvestris L.  V  

Sand-Grasnelke 
Armeria maritima subsp. elongata 

(Hoffm.) Bonnier  
3 V §B, ! 

Heil-Ziest Betonica officinalis L.   2  

Mittleres Zittergras Briza media L.  3  

Schwanenblume Butomus umbellatus L.  V  

Sumpf-Wasserstern Callitriche palustris agg. L  G  

Sumpfdotterblume Caltha palustris L.  3 3  

Wiesen-Glockenblume Campanula patula L.   V  

Bitteres Schaumkraut Cardamine amara L.  3  

Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis L.  V  

Grau-Segge Carex canescens L.  3  

Zweizeilige Segge Carex disticha Huds.  V  

Einährige Segge Carex elongata L.  V  

Blaugrüne Segge Carex flacca Schreb.  3  

Große Gelb-Segge Carex flava L.  1  

Hartmans Segge Carex hartmanii Cajander 2 1 ! 

Wiesen-Segge Carex nigra (L.) Reichard  V  

Bleich-Segge Carex pallescens L.  V  

Hirse-Segge Carex panicea L.  V  

Frühe Segge Carex praecox Schreb. 3   
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Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Winkel-Segge Carex remota L.  V  

Schnabel-Segge Carex rostrata Stokes  V  

Blasen-Segge Carex vesicaria L.  V  

Fuchs-Segge Carex vulpina L. 3 V  

Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea subsp. jacea L.  V  

Skabiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa  V  

Wasserschierling Cicuta virosa L.  3 V  

Wirbeldost Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare  3  

Sumpf-Brenndolde Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.  2 3  

Schierling Conium maculatum L.  V  

Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata (Poir.) DC.  2  

Sumpf-Pippau Crepis paludosa (L.) Moench  3  

Braunes Zyperngras Cyperus fuscus L.  V  

Geflecktes Knabenkraut Dactylorhiza maculata (L.) Soó s. str.   2  

Heide-Nelke Dianthus deltoides L.   3 §B 

Nadel-Sumpfsimse 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & 

Schult. 
3 3  

Einspelzige Sumpfsimse Eleocharis uniglumis (Link) Schult.  V  

Hunds-Quecke Elymus caninus (L.) L.  V  

Sumpf-Weidenröschen Epilobium palustre L.  V  

Sumpf-Stendelwurz Epipactis palustris (L.) Crantz 3 2 §C 

Scharfes Berufkraut Erigeron acris L.  V  

Schmalblättriges Wollgras Eriophorum angustifolium Honck.  3  

Feld-Manntreu Eryngium campestre L.  3 §B 

Acker-Filzkraut Filago arvensis L. 3   

Zwerg-Filzkraut Filago minima (Sm.) Pers.  V  

Kleines Schneeglöckchen Galanthus nivalis L. 3  §C 
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Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Sumpf-Labkraut Galium palustre L.  V  

Moor-Labkraut Galium uliginosum  V  

Sumpf-Storchschnabel Geranium palustre L.  3  

Flaum-Hafer 
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. 

subsp. pubescens 
 3  

Wasserfeder Hottonia palustris L.  3 3 §B 

Froschbiss Hydrocharis morsus-ranae L.  3 3  

Kanten-Johanniskraut Hypericum maculatum Crantz s.str.  G  

Flügel-Johanniskraut Hypericum tetrapterum Fr.  V  

Wiesen-Alant Inula britannica L.  3  

Wasser-Schwertlilie Iris pseudacorus L.   §B 

Flutende Moorbinse  Isolepis fluitans (L.) R.Br.  2 1  

Spitzblütige Binse Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.  3  

Faden-Binse Juncus filiformis  2  

Sumpf-Platterbse Lathyrus palustris L. 3 3 §B 

Löwenschwanz Leonurus marrubiastrum L.  V  

Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare Lam. s. str.   G  

Froschkraut Luronium natans (L.) Raf.  2 1 FFH II, §§F, ! 

Hain-Gilbweiderich Lysimachia nemorum L.  2  

Straußblütiger Gilbweiderich Lysimachia thyrsiflora L.  3 V  

Straußenfarn Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 3  §B 

Hain-Wachtelweizen Melampyrum nemorosum s. str. L.  3  

Einblütiges Perlgras Melica uniflora Retz.  V  

Fieberklee Menyanthes trifoliata L.  3 3 §B 

Acker-Löwenmaul Misopates orontium 3 1  

Buntes Vergissmeinnicht Myosotis discolor Pers.  3 2  

Wald-Vergissmeinnicht Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. s.l.  G  
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Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Mäuseschwänzchen Myosurus minimus L.  V  

Wechselblütiges Tausendblatt Myriophyllum alterniflorum DC.  2 2  

Ähren-Tausendblatt Myriophyllum spicatum L.  V  

Quirliges Tausendblatt Myriophyllum verticillatum L.   V  

Borstgras Nardus stricta L.  V  

Gelbe Teichrose Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.   §B 

Weiße Seerose Nymphaea alba L.   V §B 

Röhrige Pferdesaat Oenanthe fistulosa L. 3 3  

Vogelfuß Ornithopus perpillus L.  V  

Berg-Haarstrang Peucedanum oreoselinum (L.) Moench  V  

Gemeine Fichte Picea abies (L.) H. Karst.  2  

Pillenfarn Pilularia globulifera L. 3 2 ! 

Große Pimpinelle  
Pimpinella major subsp. major (L.)  

Huds. 
 V  

Kleine Pimpinelle Pimpinella saxifraga L.  V  

Vielblütige Weißwurz Polygonatum multiflorum (L.) All.  V  

Schwarz-Pappel Populus nigra L.  3 2  

Spitzblättriges Laichkraut Potamogeton acutifolius Link 3 2  

Alpen-Laichkraut Potamogeton alpinus Balb.  3 2  

Gras-Laichkraut Potamogeton gramineus 2 2  

Spiegelndes Laichkraut Potamogeton lucens L.  3  

Flutendes Laichkraut Potamogeton nodosus Poir.   1  

Stumpfblättriges Laichkraut 
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J. 

Koch  
3 2  

Knöterich-Laichkraut Potamogeton polygonifolius Pourr. 3 2  

Zwerg-Laichkraut Potamogeton pusillus L.  3  

Haarblättriges Laichkraut Potamogeton trichoides 3 2  
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Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Blutwurz Potentilla erecta (L.) Raeusch.  V  

Sumpfblutauge Potentilla palustris (L.) Scop.  3  

Aufrechtes Fingerkraut Potentilla recta L. subsp. recta  V  

Langblättriger Blauweiderich Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz 3 3 §B 

Gemeiner Wasser-Hahnenfuß Ranunculus aquatilis L.  V  

Acker-Hahnenfuß Ranunculus arvensis L. 3 1  

Goldschopf-Hahnenfuß Ranunculus auricomus agg. L.   3  

Knolliger Hahnenfuß Ranunculus bulbosus L.  V  

Spreizender Wasser-

Hahnenfuß 
Ranunculus circinatus Sibth.   3  

Flutender Hahnenfuß Ranunculus fluitans Lam.  G  

Zungen-Hahnenfuß Ranunculus lingua L.  3 3 §B 

Purgier-Kreuzdorn Rhamnus cathartica L.  V  

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum L.  V  

Blut-Ampfer Rumex sanguineus L  V  

Gewöhnliches Pfeilkraut Sagittaria sagittifolia L.   V  

Ohr-Weide Salix aurita L.  3  

Bruch-Weide Salix fragilis L.  G  

Lorbeer-Weide Salix pentandra L.  V  

Kriech-Weide Salix repens L. (s.l.)  3  

Wiesen-Salbei Salvia pratensis L.  3  

Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis L.   2  

Körnchen-Steinbrech Saxifraga granulata L.  V §B 

Flügel-Braunwurz 
Scrophularia umbrosa Dumort. subsp. 

umbrosa 
 V  

Kümmel-Silge Selinum carvifolia (L.) L.   3  

Wasser-Greiskraut Senecio aquaticus Hill  G  
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Tabelle 31: Gefährdete Pflanzenarten 

deutscher Name wissenschaftliche Bezeichnung RL BRD RL BBG Schutzstatus 

Kuckucks-Lichtnelke Silene flos-cuculi (L.) Clairv.  V  

Einfacher Igelkolben Sparganium emersum Rehmann  V  

Sumpf-Sternmiere Stellaria palustris Ehrh. Ex. Hoffm.  3 3  

Krebsschere Stratiotes aloides L.  3 2 §B 

Gewöhnlicher Teufelsabbiss Succisa pratensis Moench   2  

Gelbe Wiesenraute Thalictrum flavum L.   V  

Sumpffarn Thelypteris palustris Schott. 3   

Gemeiner Thymian 
Thymus pulegioides L. subsp. 

pulegioides 
 V  

Wassernuß Trapa natans L.  2 1 §B 

Berg-Ulme Ulmus glabra Huds.   3  

Flatter-Ulme Ulmus laevis Pall.   V  

Feld-Ulme Ulmus minor Mill. 3 3  

Südlicher Wasserschlauch Utricularia australis R.Br. 3 3 ! 

Kleiner Wasserschlauch Utricularia minor L. 2 2  

Kleiner Baldrian Valeriana dioica L.  3  

Echter Baldrian Valeriana officinalis L. s.str.  V  

Blauer Wasser-Ehrenpreis Veronica anagallis-aquatica L.  V  

Efeu-Ehrenpreis Veronica hederifolia L.  V  

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus L.  V  

Weiße Schwalbenwurz Vincetoxicum hirundinaria Medik.  3  

Hunds-Veilchen Viola canina L. subsp. canina  V  

Rauhaar-Veilchen Viola hirta L.  V  

Sumpf-Veilchen Viola palustris L.  V  

Pfirsichblättriges Veilchen Viola persicifolia 2 2  

Gräben-Veilchen Viola persicifolia Schreb.  2 2  

Wald-Veilchen Viola reichenbachiana Boreau  V  
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Legende:  

Rote Liste Brandenburg (BBG) / Deutschland (BRD): Schutzstatus:  

0 = Ausgestorben oder verschollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

G = gefährdet ohne Zuordnung zu einer der Kategorien 

R = extrem selten 

V = zurückgehend, Art in der Vorwarnliste 

 

FFH II = Art im Anhang II der FFH-RL 

FFH IV = Art im Anhang IV der FFH-RL 

FFH V = Art im Anhang V der FFH-RL 

§B  = besonders geschützt nach §10 Abs. 2 Nr. 10c 

BNatSchG (Artenschutzverordnung) 

§C = besonders geschützt nach §10 Abs. 2 Nr. 10a 

BNatSchG (EG-Verordnung 338/97, CITES) 

§§F  = streng geschützt nach §10 Abs. 2 Nr. 11b 

BNatSchG (Artenschutzverordnung) 

!  = in hohem Maße verantwortlich (Verantwortlichkeit 

des Landes Brandenburg) 
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3.2 Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL sowie weitere wertgebende Arten 

Nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die im Rahmen der Erarbeitung der MMP 

bekannten vorkommenden Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL.  

Tabelle 32: Übersicht über die nachgewiesenen Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL 

Artname FFH-Gebiete 

deutscher Name 
wissenschaftliche 

Bezeichnung 

231 495 629 73 80 553 509 

Pflanzen 

Froschkraut Luronium natans x x x     

Tiere 

Elbebiber  Castor fiber x x x x x x x 

Fischotter Lutra lutra x x x x x x x 

Mopsfledermaus  Barbastella barbastellus  x      

Braunes Langohr Plecotus auritus  x      

Bartfledermaus Myotis brandtii/mystacinus  x      

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  x      

Großes Mausohr Myotis myotis  x x     

Fransenfledermaus Myotis nattereri  x      

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  x x     

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  x x     

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  x      

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  x      

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  x x     

Moorfrosch Rana arvalis x x  x x   

Knoblauchkröte Pelobates fuscus x x  x x   

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  x     x 

Hirschkäfer Lucanus cervus  x x  x   

Eremit Osmoderma eremita  x      
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Tabelle 32: Übersicht über die nachgewiesenen Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL 

Artname FFH-Gebiete 

deutscher Name 
wissenschaftliche 

Bezeichnung 

231 495 629 73 80 553 509 

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous  x      

Rapfen Aspius aspius  x      

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis x x  x x  x 

Bitterling Rhodeus amarus  x  x x  x 

Bachneunauge Lampetra planeri       x 

Lachs Salmo salar       x 

 

3.2.1 Pflanzenarten 

3.2.1.1 Froschkraut (Luronium natans) 

3.2.1.1.1 Organisatorischer Rahmen 

Datenrecherche 

Über den Auftragnehmer Dietrich Hanspach erfolgte, u.a. bedingt durch die Nähe des Wohnortes 

(Ortrand), in zurückliegenden Zeiträumen (1980 – 2010) eine eingehende und nahezu alljährliche 

Beobachtung der Froschkrautbestände im Bereich der Schwarzen Elster, welche die Grundlage der 

Datenerfassung darstellt und in mehreren Veröffentlichungen (vgl. insb. HANSPACH & KRAUSCH 1987; 

HANSPACH 1991) und Gutachten (u.a. Schutzwürdigkeitsgutachten, Pflege- und Entwicklungspläne) 

dokumentiert wurde. 

 

Die betreffenden Lokalitäten wurden 2010 im Bereich der zu bearbeitenden FFH-Gebiete wiederum 

aufgesucht und die aktuell vorhandenen Bestände des Froschkrautes erfasst. Zugrunde liegende 

Gutachten bzw. Studien (vgl. Literaturverzeichnis) wurden ausgewertet. 

 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang II Anhang IV 
RL D 

RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Froschkraut 
Luronium 

natans 
x x 2 1 streng geschützt 
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Flächenauswahl 

Aufgrund des starken Rückgangs der Art wurden sämtliche in Frage kommenden 

Fließgewässerabschnitte als auch Standgewässer aller beauftragten FFH-Gebiete nach submersen und 

emersen Beständen des Froschkrautes abgesucht, wobei die Gewässer in ganzer Länge beiderseits 

abgeschritten wurden. Erschwerend wirkten bei der Erfassung die diesjährigen zeitweise sehr hohen 

Wasserstände. Genutzt wurde der Vegetationszeitraum von Mai bis September 2010. 

 

Bei allen Siedlungsgewässern handelt es sich um Meliorationsgräben im Regelprofil. Durch 

Vernachlässigung der Gewässerunterhaltung in der Mehrzahl der Gräben wurde ein höherer 

Natürlichkeitsgrad hinsichtlich der Fließgewässerstruktur erreicht. Damit einher ging jedoch die 

Abnahme an geeigneten Pionierstandorten als Siedlungsflächen des Froschkrautes. 

Standarddatenbogen 

Das Froschkraut (Luronium natans) wird in den Standarddatenbögen der FFH-Gebiete Nr. 231 „Fluten 

von Arnsnesta“, Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ und Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“ angegeben. 

3.2.1.1.2 Bestand 

Allgemeine Charakteristik 

Das Schwimmende Froschkraut (Luronium natans) ist eine seltene, ausdauernde Wasserpflanze aus 

der Familie der Froschlöffelgewächse (Alismataceae). Die atlantisch bis subatlantisch verbreitete und in 

Europa endemische Art nimmt in den Ländern Brandenburg und Sachsen ein östlich vorgeschobenes 

Inselareal ein. Die BRD hat nach WELK (2001) eine mittlere Verantwortung für den Erhalt des 

Froschkrautes (Luronium natans). Die Hauptverantwortung tragen Frankreich und die Niederlande. 

 

Im Land Brandenburg hat die Art ihren aktuellen Verbreitungsschwerpunkt in Fließgewässern (Gräben) 

im Bereich des Mittellaufs der Schwarzen Elster. Aktuell gibt es noch ein isoliertes Vorkommen in einem 

Heideweiher in Mittelbrandenburg (Mark Brandenburg). Die früheren Vorkommen in Altwässern der 

Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und der Landesgrenze als auch in Teichgebieten im Süden des 

Landes (brandenburgische Oberlausitz) sind ebenso erloschen wie jene im Ruhlander Schwarzwasser. 

 

Die Art ist in großen Teilen ihres Verbreitungsgebietes sehr selten bzw. vielfach erloschen. 

Deutschlandweit gilt sie als stark gefährdet, im Land Brandenburg als vom Aussterben bedroht. In 

Sachsen sind aktuell nur noch in acht Lokalitäten Einzelvorkommen bzw. Vorkommenskomplexe 

(überwiegend nicht bewirtschaftete Fischteiche) bekannt. 

 

Das Froschkraut (Luronium natans) besiedelt im Land Brandenburg aktuell vorzugsweise Gräben, 

welche links der Schwarzen Elster zulaufen (die Vorkommen in rechts der Elster zulaufenden 

Gewässern sind seit langem ausgestorben). Das Substrat ist je nach Standort grobkiesig bis feinsandig, 

lehmig, tonig bzw. anmoorig. Von entscheidender Bedeutung ist eine hohe Transparenz des Wassers, 

welches nur geringfügige Trübungen aufweisen darf. Es handelt sich mehrheitlich um elektrolyt- und 

sauerstoffreiche, schwach saure bis neutrale (Calciumsulfat-)Gewässer mit sehr geringem 
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Pufferungsvermögen gegenüber Fremdstoffeinträgen, die i.d.R. eine relativ geringe elektrische 

Leitfähigkeit (ca. 200 μS/cm) und zudem weiches Wasser aufweisen. Gegenüber Veränderungen des 

Wasserchemismus jeder Art, insbesondere Eutrophierung, reagiert die sensible, stenöke Pflanze 

äußerst empfindlich, so dass sie schließlich ganz ausbleiben kann. 

 

Im Land Brandenburg hat das Froschkraut seinen Schwerpunkt in der Juncus bulbosus-Gesellschaft, im 

Eleocharitetum acicularis, im Myriophyllo-Nupharetum sowie (fragmentarisch) im Hyperico-Potametum 

polygonifolii und im Isolepidetum fluitantis. Die Art siedelt auch innerhalb von Herden des 

Schwimmenden Laichkrautes (Potamogeton natans), wobei der Gewässergrund oftmals mit der Nadel-

Sumpfsimse (Eleocharis acicularis) ausgekleidet ist. 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Das Froschkraut (Luronium natans) konnte jeweils in vergleichsweise individuenarmen Populationen in 

den FFH-Gebieten Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ und Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

nachgewiesen werden. Individuenreichere Bestände wies nur noch das FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf 

der Schwarzen Elster Ergänzung“ auf.  

 

In zahlreichen Siedlungsgewässern war das Froschkraut mit Blick auf die 1980er Jahre nicht mehr 

nachweisbar bzw. erfuhr erhebliche Bestandsrückgänge bis auf (teils kümmerliche) Restbestände. Im 

Einzelnen ergibt sich hierzu folgende Situation: 

 

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

Erhebliche Bestandsrückgänge weist der von der Annaburger Heide südostwärts zum Mahlbusen bei 

Frauenhorst verlaufende Graben auf, in dem sich nur noch Restbestände befinden. Innerhalb des 

Mahlbusens ist die Pflanze ebenso wie am Rand der Annaburger Heide verschollen.  

 

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Seit etwa 2000 ist das Froschkraut nicht mehr im Hauptschradengraben nachweisbar. Dort befanden 

sich noch um 1985 üppige Bestände der im Land seltenen Fließgewässerform, die im Wasser 

langstängelige, kaum zur Blüte gelangende flutende Exemplare ausbildete. Auch fehlt Froschkraut heute 

im Dreien- und Vierengraben sowie im Großen Binnengraben.  

 

FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

Obwohl sich aktuell hier noch die individuenreichsten Bestände des Landes Brandenburg befinden, hat 

auch dieses FFH-Gebiet erhebliche Bestandsrückgänge durchlaufen. So fehlt die Pflanze heute im 

Neuen Graben als auch im Röder- oder Landgraben. Auch im Graben, der beide Gewässer verbindet 

(Verbindungsgraben), ist nur noch ein geringer Bruchteil der Individuenanzahl der Art vorhanden.  

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gesamtpopulation des Froschkrautes im Gebiet der 

Schwarzen Elster, dem gegenwärtigen Hauptvorkommen des Landes Brandenburg, gegenüber den 

1980er Jahren auf einen Bruchteil (ca. 10 % der Individuenzahl bzw. besiedelten Fließgewässerfläche) 

zusammengeschmolzen ist. Die in den Erfassungsbögen getätigten Angaben des Populationszustandes 

spiegeln diesen Prozess nicht wider. Die Kriterien sollten den landestypischen Verhältnissen angepasst 
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werden und nicht unkritisch für das hiesige Gebiet übernommen werden, da sich stenöke Pflanzen am 

Rande ihres Areals anders verhalten als im Arealzentrum (Gesetz der relativen Standortskonstanz). 

3.2.1.1.3 Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die in den Erfassungsbögen zugrunde gelegten Kriterien zur Ermittlung des Erhaltungszustandes 

(Bewertung) geben im Bereich der FFH-Gebiete Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ und Nr. 495 „Mittellauf 

der Schwarzen Elster“ als auch teilweise im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“ (Verbindungsgraben zwischen Röder- oder Landgraben und Neugraben) nicht die reale 

Situation wieder. In beiden Fällen handelt es sich (um kurz vor dem Aussterben befindliche) 

Restbestände, bei denen eher eine (gutachterlich abweichende) Bewertung mit „C“ zutreffend ist. 

 

Etwas günstiger ist die Situation im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, 

obwohl dort auch nur noch ca. 40 % der einstigen Fließgewässerflächen besiedelt werden, so dass hier 

noch eine Bewertung mit „B“ vertretbar erscheint. 

 

Tabelle 33: Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands des Froschkrautes 

 A - hervorragend B - gut C - mittel bis schlecht 

Lurnata 231001 - Fluten von Arnsnesta  

(zum Mahlbusen verlaufender Graben nördlich Frauenhorst, Übergang ins FFH-Gebiet 495) 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen   C 

Gutachterliche 

Abweichung 
  C 

Lurnata 629001 - Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung  

(Verbindungsgraben westlich der Straße Wahrenbrück-Uebigau) 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gutachterliche 

Abweichung 
  C 

Lurnata 629002 - Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung  

(Verbindungsgraben östlich der Straße Wahrenbrück-Uebigau) 
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Tabelle 33: Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands des Froschkrautes 

 A - hervorragend B - gut C - mittel bis schlecht 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen   C 

Gutachterliche 

Abweichung 
  C 

Lurnata 629003 - Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung  

(Parallelgraben südlich des Bullwiesengrabens N Zinsdorf) 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gesamtbewertung  B  

Lurnata 629004 - Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung  

(Graben von Zinsdorf zum Röder- oder Landgraben) 

Zustand der Population A   

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gesamtbewertung 

 

 B  

Lurnata 629005 - Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung  

(Bullwiesengraben N Zinsdorf) 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gesamtbewertung  B  

Lurnata 495001 - Mittellauf der Schwarzen Elster  

(Graben südlich des Hauptschradengrabens) 
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Tabelle 33: Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands des Froschkrautes 

 A - hervorragend B - gut C - mittel bis schlecht 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gutachterliche 

Abweichung 
  C 

3.2.1.1.4 Gesamteinschätzung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Froschkraut im Hauptverbreitungsgebiet der Art im Land 

Brandenburg gegenüber den 1980er Jahren empfindliche Bestandseinbußen (Individuenanzahl, 

besiedelte Fläche) erfahren hat. Die Habitatqualität hat sich ebenfalls dramatisch verschlechtert. Das 

Wasserdargebot hat sich vermindert, welches sich in geringeren Durchflüssen der Fließgewässer 

äußert. Die Transparenz des Wassers hat abgenommen. Sein Eutrophierungsgrad stieg deutlich. 

 

Es vollzog sich zudem ein Wandel des Vegetationsspektrums, indem insbesondere Arten wie der 

Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) und das Verschiedenblättrige Tausendblatt (Myriophyllum 

heterophyllum) erhebliche Bestandszunahmen erreichten, die Arten der atlantischen 

Wasserpflanzenvegetation demgegenüber jedoch zurückgedrängt wurden. 

 

Die Ursachen sind vielfältiger Natur. Neben den geringeren Wasserdurchflüssen (Folgen des 

Klimawandels, defekter Stauwehre, fehlendem Wassermanagements usw.) erfolgte vielfach ein 

Nutzungsartenwandel. So wurden fließgewässernahe Wiesen zu Acker umgebrochen, zu 

Intensivgrasland umgewandelt oder als Viehweiden genutzt. Hinzu kamen neuartige Einflüsse wie die 

gewässernahe Deponierung von Klärschlamm und Kompost von Rotteplätzen. Auch die Intensität des 

Ausbringens von Bioziden und Düngemitteln hat sich erhöht. Es wurde bis zur oder zumindest bis nahe 

an die Gewässeroberkante bewirtschaftet, ohne irgendwelche Pufferzonen resp. Gewässerrandstreifen 

einzurichten. 

 

Insgesamt konnte der Erhaltungszustand nur einiger Habitate im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“ mit „B“ bewertet werden. Alle übrigen Habitate wurden mit Blick auf 

frühere Habitatverhältnisse (heute nur noch kümmerliche Reliktvorkommen, die wohl kurz vor dem 

Aussterben stehen) gutachterlich zu „C“ herabgestuft. 

3.2.1.1.5 Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Aktuelle Beeinträchtigungen bestehen insbesondere in der gewässernahen Nutzung ehemaliger 

Mähwiesen als Viehweiden (Rinder), wobei Grabenrandbereiche als unbefestigte Viehtränke genutzt 

werden (FFH-Gebiete Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“) und die Elektrozäune unmittelbar am Grabenrand etabliert wurden. Es wird im 
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Einzugsgebiet der Gräben bis zur Grabenoberkante gewirtschaftet (Intensiväcker, Anbau von Intensiv-

Kulturen, Düngung, Biozide). Zudem besteht kein gebietsübergreifendes Wassermanagement, da weder 

Wasser hinreichend zurückgehalten noch angestaut wird. Pessimale Effekte werden auch durch 

Fernwirkungen von häuslichen bzw. gewerblichen Abwassereinleitungen vermutet (Frauenhorst, 

Zinsdorf).  

 

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

Hauptgefährdungsfaktoren sind hier zum einen die Umwidmung von Mähwiesen zu Viehweiden 

(Rinderhaltung) sowie die Intensivierung der Ackerwirtschaft im Bereich südwärts zulaufender Gräben, 

die dem FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ entstammen. Des Weiteren werden durch 

Verminderung der Unterhaltungsintensität konkurrenzstarke Gewässermakrophyten gefördert. 

Verminderter Wasserrückhalt führt in niederschlagsarmen Jahren zur Exfiltration eisenreichen, sauren 

Grundwassers, wobei es zur Versauerung der Siedlungsgewässer kommt. 

 

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Ein Wandel des Wasserchemismus ist insbesondere im Niederungsgebiet Schraden zu beobachten, wo 

seit Jahren die Art im Hauptschradengraben als auch im Großen Binnengraben sowie im Vierengraben 

und im Dreiengraben ausbleibt. Nicht mehr oder nur noch teilweise betriebene Stauwehre führen durch 

fortwährende Gebietsentwässerung zur Exfiltration sauern Grundwassers, welches vom Froschkraut bei 

zunehmender Azidität bzw. erhöhten Eisenhydroxidanteil nicht mehr toleriert wird. Auch haben 

veränderte Nutzungsweisen (zeitweilige gewässernahe Deponie von Klärschlamm als auch 

Kompostiermassen, neuerlicher Umbruch von Grünland zu Ackerland, Nutzung ehemaliger Mähwiesen 

als Viehweiden, verändertes Anbauspektrum mit geringerer Fruchtfolgeintensität) zu dieser Entwicklung 

geführt. 

 

FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

Die Ursachen für das Verschwinden des Froschkrautes im Neugraben als auch im Röder- oder 

Landgraben sind im Einzelnen nicht bekannt, dürften jedoch in der zunehmenden Eutrophierung zu 

suchen sein. Eine potenzierende Wirkung abträglicher Einflussfaktoren wird vermutet. Zur Abklärung 

werden Wasseranalysen für erforderlich gehalten. Ursachen dürften in veränderten landwirtschaftlichen 

Nutzungsweisen zu sehen sein (Umwidmung von Mähwiesen zu Viehweiden, Umbruch von Grünland zu 

Ackerland, Anbei von Intensivkulturen bei verminderter Fruchtfolgeintensität, höhere Dünger- und 

Biozideinsätze usw.). 

3.2.1.2 Weitere bemerkenswerte Pflanzenarten 

Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) 

Die folgenden Informationen zu dieser Art stammen im Wesentlichen aus WEDL (2008). 

 

Das Fuchs-Knabenkraut gehört zur Aggregation der Pflanzensippe, Geflecktes Knabenkraut, 

(Dactylorhiza maculata agg.), die nach neuesten botanischen Untersuchungen und Recherchen in 

Brandenburg als die Art Fuchs-Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii) angesehen wird und wissenschaftlich 

in Zukunft so bezeichnet werden soll. 
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In seinen soziologischen Ansprüchen ist das Fuchs-Knabenkraut in Mitteleuropa sowohl einerseits Art in 

lichten Wäldern und andererseits auch Charakterart in nährstoffarmen Pfeifengras- und Kleinseggen- 

Gesellschaften unterschiedlicher Bodenreaktion sowie auch in Borstgras-Gesellschaften der 

Feuchtheiden auf sauren Böden zu finden. Im Gegensatz zu den Wiesenorchideen, Breitblättriges und 

Geflecktes Knabenkraut scheint das Fuchs-Knabenkraut tendenziell die neutralen bis schwach sauren 

Mineral- und Niedermoorböden gut zu besiedeln  und gebietsweise sogar zu bevorzugen.  

 

Für das Gebiet der Niederlausitz kann die Art als Kennart des sauren Flügels der Pfeifengras –

Gesellschaften (Junco-Molinietum caeruleae) angesehen werden. Ebenso ist sie in den Kontakt– und 

Übergangs-Gesellschaften wie der Borstgras-Pfeifengras-Gesellschaften (Wiesen) und auch in den 

mehr abgegrenzten Borstgras-Gesellschaften /Wiesen zu finden.  

 

Das Fuchs-Knabenkraut (ehemals Geflecktes Knabenkraut) hat in den letzen Jahren wie alle Orchideen 

der Biotope der historischen Kulturwiesen zunehmend starke Verluste der Fundorte und Bestände zu 

verzeichnen. Nach Einschätzung des Gutachters ist die Gefährdung der Art in Brandenburg jedoch weit 

dramatischer als es die Einstufung in die Gefährdungskategorie ausdrückt. 

 

WEDL (2008): „Mir sind aus den letzten 15 Jahren botanischer Arbeit in Brandenburg keine größeren, 

repräsentativen, individuenreichen und im ihrem Fortbestand gesicherten Vorkommen der Art bekannt 

Allenfalls kenne ich kleinste Restpopulationen mit jeweils nur wenigen Individuen. [...] Die Vorkommen 

auf den Kleinen Wiesen an den Horsten im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft müssen heute als 

die individuenreichsten und wertvollsten Populationen Brandenburgs eingeschätzt werden, die zudem 

Bestandteile von in relativ intakten, naturnahen und charakteristischen Biotopen bzw. Lebensraumtypen 

sind. Daraus ergeben sich die überregionale Bedeutung und der herausragende naturschutzfachliche 

Wert dieser Populationen und ihrer gesamten Lebensräume. […] Die Populationen sind Bestandteil von 

artenreichen Biotopkomplexen aus Molinion-Gesellschaften des sauren Flügels und Borstgras-

Pfeifengras-Übergangs-Gesellschaften. […] Nach meiner Einschätzung haben wir hier die äußerst 

günstige Situation, dass die Populationen auf Wiesen unter Programmen der Landschaftspflege und 

unter der Hoheit, Kontrolle und fachlichen Begleitung einer Naturparkverwaltung gesichert und entwickelt 

werden können.“ 

 

Der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft (und die entsprechenden Abschnitte im FFH-Gebiet 

Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung, Anm. der Autoren) ist damit Repräsentations- und 

Erhaltungsgebiet für das Fuchs-Knabenkraut (Aggregation Geflecktes Knabenkraut) und hat in 

demselben Zusammenhang eine besondere Verantwortung für die Sicherung und Erhaltung der Art in 

und für Brandenburg!“ 

 

Die Vorkommen der Art im Planungsgebiet sind der Tabelle 34 zu entnehmen. 

 

Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe) 

Der Lungenenzian wird von OBERDORFER (1990) pflanzensoziologisch als Verbandscharakterart der 

Pfeifengras-Gesellschaften/Wiesen (Molinion-Verband) ausgewiesen. Durch seine Bevorzugung von 

nährstoffarmen, entkalkten oder kalkfreien, sauren Böden ist er jedoch tendenziell eine Kennart des 

sauren Flügels des Molinion, der Assoziation „Junco acutiflori-Molinietum caeruleae“. Das gilt 
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insbesondere für die Altmoränengebiete mit ihren nährstoffarmen, entkalkten Böden und gilt daher für 

die gesamte Region des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft. Er war ehemals in der bäuerlichen 

Kulturlandschaft eine verbreitete und markante Art der brandenburgischen Pfeifengraswiesen und der 

Feuchtheiden der Niederlausitz. 

 

In Zusammenhang mit der Diskussion der Gefährdungsursachen von Rote Liste Arten wird er in der 

Roten Liste 2006 als Beispiel für Arten geführt, die weiterhin von schleichenden Bestandsrückgängen 

betroffen sind, wobei die Gesamtsituation im Land aber noch differenziert ist. Äußerst besorgniserregend 

ist, dass die meisten noch existierenden Populationen auch bei noch größeren Individuendichten keine 

Jungpflanzen mehr ausbilden. 

 

Im Gebiet des Naturparks existieren eine Vielzahl der potenziellen Standortbedingungen und der 

nährstoffarmen, sauren Böden sowie wenige existente Restvorkommen der Art. Daher muss der 

Naturpark zum Einen als Repräsentationsgebiet gelten und in der logischen Folge Projektgebiet für 

Rettungs- und Regenerationsmaßnahmen sowie für die Wiederansiedlung von Populationen in 

Brandenburg sein. 

 

Die Vorkommen der Art im Planungsgebiet sind der Tabelle 34 zu entnehmen. 

 

Weitere bemerkenswerte Arten 

Im Planungsgebiet sind Vorkommen weiterer bemerkenswerter Arten festzustellen. Diese wurden teils 

durch eigene Kartierungen erfasst und teils gibt es sichere Vorkommensnachweise aus vorlaufenden 

Kartierungen. Nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über weitere bemerkenswerte Arten des 

Planungsgebietes.  

 

Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

Heil-Ziest (Betonica officinalis)   RL D: 3 / RL BBG: 2 

NF09019-4245SW0072 Vorwald Höhe Borken auf der westl. Seite der Schwarzen Elster  231 

NF09019-4244SO0021 
linksseitiges Deichvorland NW von Arnsnesta auf der südl. Seite der 

Schwarzen Elster  
231 

NF09020-4245SW0105 Baumreihe östl. von Frauendorf, auf der FFH-Grenze  495 

NF09020-4345SO0564 Frischwiese west. Von Bomsdorf im Waldgebiet 495 

NF09020-4345SO0426 
Ausgedeichtes Grünland von der Brücke nähe Neudeck, westl. Ufer der 

Schwarzen Elster bis Uebigau  
495 

NF09020-4345SO0427 
Ausgedeichtes Grünland von der Brücke nähe Neudeck, östl. Ufer der 

Schwarzen Elster bis zur Brücke bei München 
495 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

NF09020-4345SO0686 
Deichvorland von der Brücke bei München, östl. Ufer der Schwarzen Elster, 

bis Uebigau Mündung Mühlgraben 
495 

NF09020-4446NW0760 
Artenreiche Wiese am östl. Ufer der Schwarzen Elster von der Bahnbrücke 

bis zum ca. 1,1 km südl. liegenden Waldstück 
495 

Hartmans Segge (Carex hartmanii)   RL D: 2 / RL BBG: 1  

NF09019-4244SO0020 
linksseitiger Deichvorland NW von Arnsnesta auf der südl. Seite der 

Schwarzen Elster 
231 

NF09020-4445NO0704 
Deichvorland östl. der Schwarzen Elster von Uebigau, Mündung 

Mühlgraben bis zur Bahnbrücke 
495 

NF09020-4345NO0287 Wechselfeuchtes Grünland östl. der Schwarzen Elster Höhe Friedrichsluga 495 

NF09020-4345NO0291 
Sandtrockenrasen östl. der Schwarzen Elster Höhe Neuhof, nördl. vom 

Deich an der Riecke 
495 

Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata)   RL D: 3 / RL BBG: 2 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09024-4547NW4353 
artenreiche Orchideen-Feuchtwiese (NSG), südl. der Bahnstrecke die 

nördl. von Elsterwerda verläuft 
629 

NF09024-4547NW0188 
Feuchtwiesen nährstoffarmer Standorte, nördl. der Bahnstrecke von 

Elsterwerda  
629 

Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris)   RL D: 3 / RL BBG: 2 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09021-4446SW0004 
artenarme aufgelassene Grünlandfläche (feucht) nördl. der Bahnstrecke im 

Norden von Bad Liebenwerda und westl. der Fluthorstwiesen 
495 

Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium)   RL BBG: 3 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09020-4445NO0698 
Laubgebüsche und Feldgehölze (ehem. Altarm) Höhe Uebigau auf der 

westl. Seite der Schwarzen Elster bis zum Kohlegraben 
495 

NF09020-4446NW0766 degenerierter Moorkörper südl. an der Bahnstrecke im Süden von Uebigau 495 

Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe L.)   RL D: 3 / RL BBG: 1 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09020-4345NO0297 
Wechselfeuchtwiese mit Brenndolde, zwischen dem Deich der Schwarzen 

Elster und an der Riecke gelegen, südl. Friedrichsluga 
495 

NF09020-4345NO0286 
Trockene Frisch- und nährstoffarme Feuchtwiese mit, zwischen Deich der 

Schwarzen Elster und dem Binnengraben gelegen, nördl. Friedrichsluga 
495 

NF09020-4345NO0255 
Artenreiche magere Pfeifengras-Wiese östl. der Schwarzen Elster im 

Süden von Herzberg 
495 

NF09018-4345NO4135 Potenzielle Pfeifengraswiese zwischen Mühlgraben und Schwarze Elster im 73 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

NSG Alte Elster und Riecke 

NF09018-4345NO0123 Altarm nördl. Neuhof Höhe Gräfendorf, außerhalb des FFH-Gebietes 73 

NF09018-4345NO0018 
Weidengebüsch, zwischen Mühlgraben und Schwarze Elster im NSG Alte 

Elster und Riecke, angrenzend NF09018-4345NO4135 
73 

Flutende Moorbinse (Isolepis fluitans)   RL D: 2 / RL BBG: 1  

NF09019-4245SW0071 
Künstlich angelegtes Kleingewässer Höhe Borken auf der westl. Seite der 

Schwarzen Elster 
231 

Faden-Binse (Juncus filiformis)   RL BBG: 2  

NF09043-4546NO0073 
Fuchsschwanzwiese südl. von Zeischa, westl. der Schwarzen Elster an 

einem anthropogenen Gewässer 
495 

Pechnelke (Lychnis viscaria)   -  

NF09043-4546NO0008 
Magerrasen südl. von Zeischa, östl. der Schwarzen Elster auf dem Deich, 

etwa 200 m nach Süden auf wasserwärtiger Deichseite (Pintegraben) 
495 

Acker-Löwenmaul (Misopates orontium)   RL D: 3 / RL BBG: 1  

NF09020-4345SO0409 
intensiv genutzte Äcker (Roggenanbau) nördl. Neudeck, am westl. Deich 

der Schwarzen Elster 
495 

Wechselblütiges Tausendblatt (Myriophyllum alterniflorum)   RL D: 2 / RL BBG: 1 

NF09020-4345NO0198 
Gewässer, Altarm bei Herzberg, zwischen Schwarze Elster und 

Binnengraben 
495 

NF09020-4245SW0015 Künstlich angelegter Teich Höhe Borken, östl. der Schwarzen Elster (PW) 495 

NF09019-4245SW0071 
Künstlich angelegtes Kleingewässer Höhe Borken auf der östl. Seite der 

Schwarzen Elster 
231 

NF09024-4445NO0110 
Verbindungsgraben von Röder- und Landgraben zum Neugraben, nördl. 

von Uebigau am Ziegenberg 
629 

NF09024-4445NO0124 
Rechts der Röder- oder Landgraben zufließender Graben, auf den 

Bullenwiesen 
629 

NF09024-4445NO0126 
Rechts dem Röder- oder Landgraben zulaufender Graben mit Froschkraut, 

südl. der Bullenwiesen 
629 

NF09024-4445NO0085 
Mäßig stark beschatteter Gewässerabschnitt des Neugrabens im Süden 

von Uebigau in Richtung Bahnanlage 
629 

NF09024-4445NO0116 Röder- oder Landgraben 629 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

Pillenfarn (Pilularia globulifera)   RL D: 3 / RL BBG: 2  

NF09024-4446SW0142 Weinbergkabeln-Graben, östl. vom Bhf. Bad Liebenwerda 629 

NF09024-4446SW0144 Graben in den sogen. Weinbergskabelwiesen 629 

NF09024-4446SW0146 Graben in den sogen. Weinbergskabelwiesen 629 

NF09024-4445NO0110 
Verbindungsgraben von Röder- und Landgraben zum Neugraben, nördl. 

von Uebigau am Ziegenberg 
629 

NF09024-4445NO0113 
Graben als Zuleiter zum Verbindungsgraben (NF09024-4445NO0110), mit 

Froschkraut 
629 

NF09024-4445NO0122 
Rechts dem Röder- oder Landgraben zulaufender Graben mit Froschkraut, 

Bullenwiesengraben 
629 

NF09024-4445NO0126 
Rechts dem Röder- oder Landgraben zulaufender Graben mit Froschkraut, 

südl. der Bullenwiesen 
629 

NF09024-4445NO0116 Röder- oder Landgraben 629 

NF09024-4446SW0143 Dem Weinbergskabelwiesengraben zufließender Graben 629 

Gras-Laichkraut (Potamogeton gramineus)   RL D: 2 / RL BBG: 2  

NF09024-4445NO0126 
Rechts dem Röder- oder Landgraben zulaufender Graben mit Froschkraut, 

südl. der Bullenwiesen 
629 

Flutendes Laichkraut (Potamogeton nodosus)   RL BBG: 1  

NF09019-4244SO0018 Regulierte Schwarze Elster im nördl. Teilgebiet des FFH-Gebietes 231 231 

NF09019-4245SW0033 Lauf der Schwarzen Elster (reguliertes Fließgewässer) südl. von Arnsnesta 231 

NF09020-4245SW0016 Lauf der Schwarzen Elster, kanalartig, von Arnsnesta bis München 495 

NF09020-4445NO0684 
Lauf der Schwarzen Elster, 15 m breit, kanalartig, nördl. der Eisenbahnlinie 

südl. von Uebigau 
495 

NF09021-4446SW0021 
Lauf der Schwarzen Elster, kanalartig, beginnend Höhe Neugraben bis 

Zeischa 
495 

NF09021-4546NO0021 Lauf der Schwarzen Elster, kanalartig, von Zeischa bis Elsterwerda 495 

Knöterich-Laichkraut (Potamogeton polygonifolius)   RL D: 3 / RL BBG: 2  

NF09024-4547NW0194 
Birken-Erlen-Gehölzbestand, an der südl. Seite der Eisenbahn, im NW von 

Kahla 
629 

NF09024-4547NW0201 Ausgebauter Vorflutgraben, westl. von Kahla 629 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

NF09024-4547NW0204 Abschnitt des Plessa-Haidaer Binnengrabens, westl. von Kahla 629 

NF09024-4547NW0205 Taugraben, nördl. von Elsterwerda in Richtung Kahla 629 

Haarblättriges Laichkraut (Potamogeton trichoides)   RL D: 3 / RL BBG: 2  

NF09022-4547SO0104 Graben zwischen Pulsnitz und Binnengraben, nördl. von Hirschfeld 509 

Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis)   RL D: 3 / RL BBG: 1  

NF09020-4345SO0400 intensiv genutzte Acker im Norden von Neudeck 495 

Krebsschere (Stratiotes aloides)   RL D: 3 / RL BBG: 2 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09002-4546NO0675 
Teil der Alten Röder mit Krebsscherenvorkommen, von Prieschka  Richtung 

Osten am Feldgehölz entlang 
80 

NF09018-4345NO0008 Mühlgraben, Grenze des FFH-Gebietes 73 

NF09018-4345NO0009 Altwasser, am südl. Ende des Mühlgrabens 73 

NF09018-4345NO0010 Altarm der Schwarzen Elster angrenzend an NF09018-4345NO0009 73 

NF09018-4345NO0042 
Altarm im Deichhinterland der Schwarzen Elster angrenzend an NF09018-

4345NO0010 
73 

NF09019-4245SW0037 
Breites Altwasser der Schwarzen Elster, südwestl. von Arnsnesta, südl. der 

Schwarzen Elster 
231 

NF09019-4245SW0038 
Altwasser der Schwarzen Elster, angrenzend NF09019-4245SW0037 

Richtung Annaburger Heide 
231 

NF09019-4245SW0069 
Mahlbusen (Staugewässer zum Schöpfwerk), südl. der Schwarzen Elster 

Höhe Borken 
231 

NF09020-4245SW0143 Breites Staugewässer am Mühlgraben nördl. Grochwitz 495 

NF09020-4345NO0191 Altarm im Süden von Herzberg, östl. der Schwarzen Elster 495 

NF09020-4445NO0781 
Neugraben, 5 m breites Fließgewässer von den Bahngleisen, südl. Uebigau 

weiter nach Süden bis der Graben parallel zur Schwarzen Elster verläuft 
629 

NF09021-4446NW0009 Altwasser bei Uebigau, im FND Alter Elsterdamm und Krebsscherenaltarm 495 

NF09021-4446NW0013 Altarmgewässer bei Uebigau, östl. der Schwarzen Elster, hinter dem Deich 495 

NF09021-4446SW0005 
Stark zugewachsenes Gewässer, westl. der Fluthorstwiesen, nördl. der 

Bahnstrecke im Norden von Bad Liebenwerda 
495 

NF09021-4546NO0004 Altarmkette im Süden von Zeischa 495 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

NF09021-4546NO0008 Altarm hinter dem Pintengraben an der K6210 südl. von Zeischa 495 

NF09024-4445NO0085 
Mäßig stark beschatteter Gewässerabschnitt des Neugrabens im Süden 

von Uebigau in Richtung Bahnanlage 
629 

NF09024-4445NO4520 
Neugraben im Süden von Uebigau vom Schießstand bis zur Bahnanlage 

(angrenzend an NF09024-4445NO0085) 
629 

NF09043-4446NW0695 
Stehender Graben mit Baumreihe, Neugraben südl. Uebigau, parallel zur 

Schwarzen Elster, westl. Seite 
495 

NF09043-4446NW0722 
Graben östl. der Schwarzen Elster bei Uebigau in Höhe 

Krebsscherenaltarm 
495 

NF09043-4446SW0261 Gärten im Ort Bad Liebenwerda, an der Bahnstrecke 495 

NF09044-4446NW0698 
Naturnaher Graben, im Grabensystem nördl. von Uebigau, zwischen 

Schwarze Elster und Ziegenberg 
629 

Gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pratensis)   RL BBG: 2  

NF09018-4345NO0066 Entwässerte Feuchtwiese, nördl. Neuhof und Postberga 73 

NF09018-4345NO0123 Altarm nördl. Neuhof Höhe Gräfendorf, außerhalb des FFH-Gebietes 73 

NF09020-4245SW0111 
Sandtrockenrasen auf dem Südufer-Deich der Schwarzen Elster, an der 

Kläranlage südl. von Frauenhorst 
495 

NF09020-4345NO0286 
Trockene Frisch- und nährstoffarme Feuchtwiese östlich der Schwarzen 

Elster nördl. Friedrichsluga 
495 

NF09020-4345NO0316 
Seggenried, im Waldgebiet südl. Friedrichsluga im NSG Alte Elster und 

Riecke 
495 

NF09020-4446NW0760 
Artenreiche, magere Wiese, Deichvorland westl. der Schwarzen Elster, 

südl. der Bahnlinie im Süden von Uebigau 
495 

NF09022-4648NW4394 
Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, im NSG Lauschika östl. von 

Großthiemig am Wiesengraben 2e 
509 

NF09024-4547NW0188 Pfeifengraswiese im NSG Kleine Wiesen, nördl. der Bahnstrecke bei Kahla 629 

NF09024-4547NW4353 Artenreiche Orchideen-Feuchtwiese nördl. der Weinberge bei Elsterwerda 629 

Wassernuß (Trapa natans)   RL D: 2 / RL BBG: 1 / bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG 

NF09021-4446NW0011 
Altwasser-Kette, Krebsscherenaltarm bei Uebigau, westl. der Schwarzen 

Elster 
495 

NF09021-4446SW0005 
Stark zugewachsenes Gewässer, westl. der Fluthorstwiesen, nördl. der 

Bahnstrecke im Norden von Bad Liebenwerda 
495 
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Tabelle 34: Vorkommen bemerkenswerter Arten  

PK-IDENT Lage im Untersuchungsgebiet 
FFH-

Gebiet 

Kleiner Wasserschlauch (Utricularia minor)   RL D: 2 / RL BBG: 2  

NF09020-4345SO0525 
Stichgraben ohne Abfluss (als Stillgewässer eingestuft), im Waldgebiet östl. 

des NSG Schweinert 
495 

Pfirsichblättriges Veilchen (Viola persicifolia)   RL D: 2 / RL BBG: 2 

NF09018-4345NO0024 
wechselfeuchtes Auengrünland, am westl. Deich der Schwarzen Elster im 

NSG Alte Elster und Riecke 
73 

NF09018-4345NO0055 
Niederwüchsige Feuchtwiese am Waldrand, nördl. Postberga im NSG Alte 

Elster und Riecke 
73 

NF09002-4546NO0385 
Feuchtweiden und Flutrasen; wiedervernässtes Grasland, westl. von 

Prieschka, „Die Röderwiesen“ 
80 

NF09002-4546NO4039 
Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, zwischen Schwarze Elster und 

Alte Röder 
80 

NF09020-4446NW0783 
Hoch- und dichtwachsendes Fuchsschwanzgrünland zwischen Neugraben 

und Schwarze Elster, südl. Uebigau 
495 

NF09043-4446SO0393 
Feuchtwiesenbrache, zwischen Schwarze Elster und Mündung Kleine 

Röder 
495 

Legende: 

RL D Rote Liste Deutschland 1 vom Aussterben bedroht, 2 starkgefährdet, 3 gefährdet 

RL BBG Rote Liste Brandenburg 1 vom Aussterben bedroht, 2 starkgefährdet, 3 gefährdet 

bes. gesch. Art n. § 10 BNatSchG besonders geschützte Art nach § 10 Bundesnaturschutzgesetz 
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3.2.2 Säugetiere (Mammalia) 

3.2.2.1 Elbebiber (Castor fiber) 

3.2.2.1.1 Organisatorischer Rahmen 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes des Bibers im Rahmen des Managementplanes war in mehrere 

Teilaufgaben untergliedert. 

 

Zum einen sollte eine Bestandserfassung des Bibers innerhalb des Untersuchungsgebietes durchgeführt 

werden. Dabei konnte kaum auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden. So existiert für das 

Gesamtgebiet derzeit kein funktionierendes Betreuernetz und es liegen keine flächendeckenden 

Bestandsangaben vor (vgl. dazu auch HOFMANN 2005). Punktuell sind Daten vorhanden (UNB EE, UNB 

OSL) und im Bereich des Naturparks erfolgt eine detaillierte qualitative Erfassung zum Besatz und 

neueren Datums auch zur Strukturierung der Reviere (TSCHIESCHE [Naturwacht NP] pers. Mitt.). 

 

Um die Datenbasis für die Bewertung des Bibers zu verbessern erfolgte daher im Frühjahr 2011 eine 

Bestandserfassung. Dazu wurden anhand eigener Revierbegehungen aber auch der Befragung 

Ortskundiger günstige Beobachtungspunkte (meist im Umfeld besetzter Baue) festgelegt und an diesen 

bei Dämmerungsansitzen dann versucht, die auftauchenden Tiere zu erfassen. 

 

Diese Erfassung ist jedoch mit methodischen Einschränkungen versehen, auf die hier kurz eingegangen 

werden soll. Beginnend im Spätsommer 2010 entwickelte sich an der Schwarzen Elster eine zum Teil 

dramatische Hochwassersituation, die mit kurzen Unterbrechungen bis ins Frühjahr 2011 anhielt. Damit 

war das Gebiet zum eigentlich geplanten und methodisch günstigen Erfassungstermin im Herbst 2010 

nicht begehbar. Hinzu kam, dass nach Erfahrungen aus anderen Gebieten (z. B. an der Elbe in 

Sachsen-Anhalt) sowohl das Hochwasser (mehrere Todfunde) als auch die damit verbundenen 

technischen Sicherungsmaßnahmen (Holzungen im Flussbereich, rigoroses Entfernen von 

Biberdämmen im flussbegleitenden Grabensystem) zu einer nachhaltigen Störung der Biberpopulation 

führen.  

 

Aus diesen Gründen wurde die Erfassung zwangsläufig auf das Frühjahr 2011 verschoben. Aber auch 

zu diesem Zeitpunkt waren die Folgen des Hochwassers noch nachweisbar. Zahlreiche Reviere wurden 

ohne erkennbare Spuren von Biberaktivität vorgefunden und mussten daher als verwaist eingestuft 

werden. Wenn für solche Reviere Daten aus dem Jahr 2010 (kurz vor Beginn des Hochwassers) 

vorlagen wurden diese in der Aufstellung angegeben. 

 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang II Anhang IV 
RL D 

RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Biber Castor fiber x x V 1 streng geschützt 
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Die vorliegende Bestandserfassung stellt auf Grund der angegebenen Einschränkungen also lediglich 

eine Momentaufnahme dar, deren Vergleichbarkeit mit anderen Erfassungen auf Grund der 

geschilderten Bedingungen stark eingeschränkt ist. 

 

Grundlage für die Erfassung bildete das Reviersystem der Biber, wie es nach Datenlage in der 

Naturschutzstation Zippelsförde zur Verfügung stand (TEUBNER in litt.). Dies war ebenfalls dem 

Hochwasser geschuldet, da nach dem Abfließen des Wassers keine sinnvolle Revierkartierung im 

Gebiet möglich war (zahlreiche Reviere unbesetzt, Verschiebung von Siedlungsschwerpunkten durch 

das Hochwasser). 

 

Neben der Bestandserfassung lag der zweite Schwerpunkt in der Erfassung der Habitatqualität. Diese 

erfolgte zum einen anhand der Datenlage (HOFMANN 2005 für die Habitatbewertung, EBERSBACH et al. 

1999 für Gefährdungen speziell durch den Straßenverkehr). Zum anderen wurden im Gelände 

Habitatbewertungen für bis dato unbearbeitete Reviere im Bereich der Pulsnitz vorgenommen bzw. 

ergänzende Aufnahmen zu Beeinträchtigungen und Gefährdungen durchgeführt (vgl. hierzu HOFMANN 

2002). 

3.2.2.1.2 Bestand 

DOLCH et al. (2002) stellen den Verlauf sowie den zu der Zeit aktuellen Stand der Besiedlung des 

Gebietes durch den Biber dar. Danach war die Schwarze Elster in Brandenburg niemals ganz ohne 

Biberansiedlungen gewesen, sicher jedoch nie für längere Zeit. Im Landesvergleich zählt das Gebiet zu 

denen mit einer vergleichsweise hohen Revierdichte. Die suboptimale bis pessimale Habitatqualität der 

Reviere (EBERSBACH et al. 1999, HOFMANN 2002, 2005) ist jedoch der Grund dafür, dass eine starke 

Fluktuation zu beobachten ist, die sich im vergleichsweise hohen Anteil unbesetzter Reviere zeigt. 

 

Diese allgemeine Einschätzung von DOLCH et al. konnte durch die Ergebnisse der aktuellen Erfassung 

bestätigt werden, wobei aber auf die bereits getroffenen Einschränkungen bezüglich der 

Hochwassersituation verwiesen werden muss. 

 

Insgesamt wurde versucht Daten zu 50 Revieren, die vollständig bzw. zum überwiegenden Teil 

innerhalb der untersuchten FFH-Gebiete liegen, zu erheben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 35. 

dargestellt (Nummerierung der Reviere entspricht der landesweit gültigen Nomenklatur – TEUBNER in 

litt.). In einigen Revieren gelang es trotz zweimaliger Kontrolle nicht, Biber zu beobachten, obwohl 

anhand vorhandener Spuren die Anwesenheit zumindest eines Tieres sehr stark zu vermuten war. 

 

Tabelle 35: Bestand des Elbebibers in ausgewählten Revieren in den FFH-Gebieten Fluten von 

Arnsnesta (FFH231), Mittellauf der Schwarzen Elster (FFH495), Alte Elster und Riecke (FFH073), Alte Röder 

bei Prieschka (FFH080), Große Röder (FFH553) und Pulsnitz und Niederungsbereiche (FFH509) 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

FFH 509 4445/05 -  

4649/01 mind. 1 ad. 1 Todfund (ZUPPKE 2011) 4345/03 -  
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Tabelle 35: Bestand des Elbebibers in ausgewählten Revieren in den FFH-Gebieten Fluten von 

Arnsnesta (FFH231), Mittellauf der Schwarzen Elster (FFH495), Alte Elster und Riecke (FFH073), Alte Röder 

bei Prieschka (FFH080), Große Röder (FFH553) und Pulsnitz und Niederungsbereiche (FFH509) 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

4648/01 mind. 1 ad. wahrscheinlich mehr! 4345/05 1 ad. 
in der Nähe 2 Todfunde (Sept. 

2010) 

4648/02 2 ad. 2010 (JENTZSCH mdl. Mitt.) 4345/07 -  

4648/04 - eigenes Revier? 4345/12 - war überflutet 

4548/04 mind. 1 ad. wahrscheinlich mehr! 4345/13 1 ad.  

4548/06 - eigenes Revier? 4345/15 ?  

4548/17 - eigenes Revier? 4345/16 ?  

4547/01 2 ad.  4345/17 3 ad.  

4547/08 - 
waren alle lange Zeit 

überflutet, nach WALTHER 

(mdl. Mitt.) mögl. nur ein 

Revier 

4345/22 4 ad., 1 vorj.  

4547/09 - 4345/23 - kein Wasser 

4547/13 - 4345/24 2 ad.  

FFH 495 4245/04 - 
2010 2 ad., 1 vorj. (KRÜGER mdl. 

Mitt.) 

4548/01 - (?) 

nur Teil eines größeren 

Reviers (incl. Schwarzer 

Elster) 

4245/06 mind. 1 ad.  

4548/07 - war überflutet FFH 073 

4547/02 - 1 Todfund (Sept. 2010) 4345/06 - war überflutet 

4547/06 -  
war überflutet (Todfund Okt. 

2010) 
4345/11 2 ad.  

4547/10 - war überflutet FFH 553 

4547/15 mind. 1 ad. war teilweise überflutet 4546/05 1 ad.  

4446/01 1 ad.  4546/06 -  

4546/03 3 ad. eig. Beob. 2010 4546/12 ?  

4546/04 mind. 2 ad.  FFH 629 

4446/08 3 ad.  4445/06 -  

4446/09 - war überflutet 4446/03 -  
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Tabelle 35: Bestand des Elbebibers in ausgewählten Revieren in den FFH-Gebieten Fluten von 

Arnsnesta (FFH231), Mittellauf der Schwarzen Elster (FFH495), Alte Elster und Riecke (FFH073), Alte Röder 

bei Prieschka (FFH080), Große Röder (FFH553) und Pulsnitz und Niederungsbereiche (FFH509) 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

Revier-

Nr. 
Bestand Bemerkung 

4446/12 2 ad., 1 juv. 2010 (WALTHER mdl. Mitt.) 4345/04 -  

4446/13 1 ad.  FFH 231 

4445/04 1 ad.  4245/02 ?  

   4245/03 2 ad.  

 

In nahezu der Hälfte (22 von 50) der untersuchten Reviere konnten im Frühjahr 2011 keine Biber 

nachgewiesen werden. Lediglich in 12 Revieren konnten zwei oder mehr Biber beobachtet werden. 

Auffallend ist die geringe Zahl vorjähriger Biber (diesjährige Jungtiere waren im Erfassungszeitraum 

noch nicht zu erwarten!). 

 

Ursachen für dieses vergleichsweise schlechte Ergebnis dürften sowohl die allgemeine Situation des 

Bibers im Süden Brandenburgs, als auch das überlange Winterhochwasser 2010/11 sein. Bereits DOLCH 

et al. (2002) weisen darauf hin, dass die Biberreviere im Süden Brandenburgs auch über einen längeren 

Zeitraum betrachtet nur einen vergleichsweise mäßigen Besatz aufweisen. Für das Jahr 1999 geben sie 

für die Region 36 % verlassene Reviere (von insgesamt 144) und nur 39% Familienreviere an. Dass die 

Zahlen im hier untersuchten Gebiet noch etwas darüber (verlassene Reviere: 44%) bzw. darunter liegen 

(Familienreviere: 24%) könnte durchaus dem Hochwasser geschuldet sein. Abgesehen davon das 

zahlreiche Reviere vollständig und langzeitig überflutet waren (WALTHER pers. Mitt.) dürften auch 

überdurchschnittlich viele Biber zu Tode gekommen sein. So haben Jungtiere, die durch das 

Hochwasser von den Elterntieren getrennt werden, im Allgemeinen keine Überlebenschance, schon gar 

nicht im Winter. Hinzu kommen Biber die versucht haben, dem Hochwasser entlang der Grabensysteme 

auszuweichen und dann bei der Querung von Verkehrstrassen außerhalb der „Flussaue“ und der FFH-

Gebiete überfahren wurden. 

3.2.2.1.3 Bewertung des Erhaltungszustandes 

Bewertung von Biberhabitaten an der Pulsnitz nach DOLCH & HEIDECKE (2001) 

Um eine Datengrundlage für die Beurteilung der Biberhabitate zu vervollkommnen wurden in einem 

ersten Schritt einzelne Reviere im Bereich der Pulsnitz separat bewertet. Dabei wurden die bereits 

vorliegenden Untersuchungen von HOFMANN (2002) in die Betrachtung einbezogen. 

 

Die Beurteilung der Biberhabitate und deren Lebensraumqualität wurden anhand der Habitat-Index-

Methode von HEIDECKE (1989) vorgenommen. Die bei einer solchen Bewertung zu Grunde liegenden 

Flächen dürfen jedoch nicht zu kleinräumig angelegt werden (d.h. keine einzelnen, isoliert liegenden 

Reviere). 
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Die Methode beruht auf der Erfassung von Faktoren, die das Ressourcenangebot (Topographie, 

Hydrologie und Vegetation) und die Opponenz charakterisieren (genaue Beschreibung vgl. HEIDECKE 

1989, DOLCH & HEIDECKE 2001). 

 

Im Ergebnis der Bewertung der Einzelfaktoren ergibt sich ein Habitatindex für das jeweilige Biberrevier 

und in der Gesamtbetrachtung mehrerer Reviere eine mögliche Bewertung für das FFH-Gebiet. Die 

Einteilung erfolgt in Wertgruppen von I (optimal) bis IV (pessimal). Optimale Habitate gewährleisten in 

ihrer morphologischen und strukturellen Ausstattung eine langfristige stabile Biberbesiedlung. Habitate 

der Wertgruppen III und IV lassen lediglich eine kurzzeitige, sporadische Besiedlung zu. 

 

Für die Bewertung wurden entsprechend der Aufgabenstellung sechs Reviere im FFH-Gebiet „Pulsnitz 

und Niederungsbereiche“ ausgewählt (Tabelle 36). Bei den nicht in Tabelle 36 aufgeführten Reviere im 

Bereich der Pulsnitz auf brandenburgischem Gebiet darf mit Ausnahme des Reviers in Lindenau 

bezweifelt werden, ob es sich um eigenständige bzw. „vollständige“ Reviere handelt. 

 

Generell ist anzumerken, dass mit Ausnahme der beiden Reviere bei Kroppen (4649/01,02) immer ein 

mehr oder wenige großer Teil der Reviere außerhalb des betrachteten FFH-Gebietes liegt. Auf Grund 

der Struktur des Gebietes kann man sogar annehmen, dass die Pulsnitz und damit das eigentliche FFH-

Gebiet lediglich als Wanderkorridor zwischen den außerhalb liegenden Revierteilen fungieren. 

 

Tabelle 36: Bewertung von Biberhabitaten im FFH-Gebiet „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ nach DOLCH & 

HEIDECKE (1989) 

FFH-Gebiet/Revier-Nr. Habitat-Index Wertgruppe 

4649/01 – Pulsnitz östlich Kroppen 39,1 II 

4649/02 – Pulsnitz Sempelsteiche 34,3 II 

4648/01 – Hopfengartenbach Großthiemig 25,7 III 

4547/01 – Pulsnitz Kotschka 15,3 III 

4547/09 – Pulsnitz Binnengraben Hirschfeld 14,6 IV 

4547/13 – Pulsnitz Gröden Hirschfeld 14,6 IV 

 

Im Ergebnis der Habitatbewertung der ausgewählten Reviere an der Pulsnitz zeigt sich ein ähnliches 

Bild wie an der Schwarzen Elster (HOFMANN 2005). Die Mehrzahl der Reviere wird als suboptimal 

(Wertgruppe III) bzw. sogar pessimal (WG IV). Ausschlaggebend dafür ist neben der Struktur des 

Gewässers (schlauchförmig ausgedeichtes Fließgewässer) vor allem das schlechte Angebot an 

Winternahrung, d. h. vor allem an Weichhölzern. Das ohnehin schon begrenzte Angebot wurde in den 

letzten Jahren durch das Fällen von Bäumen im Bereich zwischen den Deichen nochmals erheblich 

reduziert (WALTHER pers. Mitt.). Bei den beiden als gut eingestuften Habitaten handelt es sich um 

Abschnitte der Pulsnitz, die auf Grund ihrer Struktur bereits in früheren Jahren als Biberschongebiet 

ausgewiesen waren. Auf Grund der fast natürlichen Gewässerstruktur und des ausreichenden 

Gehölzangebotes haben sich hier gute bis sehr gute Biberlebensräume entwickelt. Betrachtet man das 
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gesamte FFH-Gebiet sind diese Lebensräume jedoch vergleichsweise klein und es überwiegen die 

suboptimalen bzw. schlecht geeigneten Habitate. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Eine Bewertung der Habitate bzw. Habitatflächen innerhalb der einzelnen FFH-Gebiete ist methodisch 

schwierig, da die Reviere oft Lebensräume innerhalb und außerhalb des jeweiligen FFH-Gebietes 

umfassen und die zu bewertenden Teile oft nur die Migrationswege (z. B. Schwarze Elster und Pulsnitz) 

umfassen, die eigentlich Nahrungsgebiete z. T. aber außerhalb liegen. Da jedoch methodische 

Alternativen fehlen, werden im Folgenden die einzelnen untersuchten FFH-Gebiete als separate 

Habitatflächen im Sinne der Managementplanung (vgl. LUGV 2010) ausgewiesen. Der Umstand dass es 

sich dabei um z. T. recht kleine Flächen handelt muss dabei in Kauf genommen werden. Eine andere 

Einteilung der Habitatflächen wäre willkürlich und nicht nachvollziehbar. 

 

Entsprechend der Vorgaben zur Managementplanung (LUGV 2010) wird auf eine Bewertung der 

Population verzichtet. Theoretisch wäre dies zwar für die Schwarze Elster und die Pulsnitz möglich, ist 

aber für eine Art mit großen Raumansprüchen, wie den Biber, nur im Landesmaßstab sinnvoll. Diese 

Bewertung erfolgt dann an anderer Stelle. 

 

Im Rahmen des hier vorliegenden Managementplanes sollen daher nur Habitat und 

Beeinträchtigungen/Gefährdungen innerhalb des jeweiligen FFH-Gebietes bewertet werden. Grundlage 

dafür sind neben aktuellen Erhebungen frühere Daten von EBERSBACH et al. (1999), HOFMANN (2002, 

2005). Die Ergebnisse der Bewertung des Erhaltungszustandes des Bibers sind in Tabelle 37 

dargestellt. 

 

Zum Zustand der Population werden, wie bereits erwähnt, keine Aussagen getroffen, da hier 

entsprechend der Vorgaben zur Managementplanung in Brandenburg landesweite Untersuchungen 

durchgeführt werden. 

 

Die Bewertung der Habitatqualität erfolgt anhand der Parameter Nahrungsverfügbarkeit, 

Gewässerstruktur und Biotopverbund resp. Zerschneidung. 

 

Unter Nahrungsverfügbarkeit wird der Anteil Uferlänge mit gut zugänglicher Winternahrung (Gehölze, 

speziell Weichhölzer) für den Biber verstanden. Dies ist einer der Faktoren, der zu einer schlechten 

Bewertung der Habitatqualität im Bereich der Schwarzen Elster führte (HOFMANN 2005). Es existieren 

zwar einzelne Abschnitte (meist auf der Landseite der Deiche) in denen ein stellenweise gutes Angebot 

an nutzbarer Winternahrung vorhanden ist (keine Erlen!). Insgesamt betrachtet ist das Angebot jedoch 

als sehr schlecht zu bezeichnen. In der schlauchförmig festgelegten „Aue“ der Schwarzen Elster (aber 

auch der Pulsnitz und des Röderkanals) existieren so gut wie keine Gehölze. Die letzten wurden oder 

werden gerade im Nachgang der Hochwasserereignisse beseitigt. 
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Aber auch außerhalb der ausgedeichten Flussaue ist stellenweise nur ein eingeschränktes 

Nahrungsangebot vorhanden. Entlang der Gräben dominieren Erlen, die von den Bibern als Nahrung so 

gut wie gar nicht genutzt werden. Allein in den Sommermonaten existiert in den meisten Revieren eine 

ausreichende Nahrungsbasis für die Biber. Die Tiere nutzen dann unterschiedliche landwirtschaftliche 

Kulturen auf den angrenzenden Flächen, wie z. B. Mais oder Raps. 

 

Die Gewässerstruktur ist im Gebiet unterschiedlich ausgeprägt, wobei deutliche Unterschiede zwischen 

den außerdeichs und den innerdeichs gelegenen Gewässern festzustellen sind. Während bei den 

stehenden Gewässern auf der Landseite der Deiche eine gute Gewässerstruktur zu konstatieren ist, 

muss diese bei den Fließgewässern als mittel-schlecht eingestuft werden. Vor allem das Fehlen 

naturnaher Gewässerabschnitte bzw. von Gehölz bestandenen Gewässerrandstreifen fällt hier ins 

Gewicht. 

 

Der Lebensraumverbund ist im gesamten Gebiet durch die Schwarze Elster, die Pulsnitz sowie die 

Große Röder/den Röderkanal in ausreichendem Maße realisiert. Ausschlaggebend sind hier die 

durchgängigen Fließgewässer, die auf Grund meist gut ausgebauter Brückenbauwerke 

(Hochwassergefahr!), keine entscheidenden Wanderbarrieren aufweisen. 

 

Dieser Verbund spiegelt sich auch in der FFH-Gebietskulisse des Gebietes wieder. Nahezu der gesamte 

Verlauf (Ausnahme: kurzer Abschnitt der Schwarzen Elster vor Arnsnesta) der wichtigen (weil auch 

überregional bedeutsamen) Verbundachsen ist durch das FFH-Gebiets-System erfasst. Umso 

unerklärlicher ist das abrupte Ende der FFH-Gebietskulisse an der Schwarzen Elster oberhalb von 

Elsterwerda. 

 

Tabelle 37: Bewertung der Faktoren Habitatqualität und Gefährdung für die Habitatflächen des Bibers 

(Castor fiber) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche 
Zustand 

Pop. 

Habitatqualität Gefährdung 

EHZ 

N
a
h
ru

n
g
 

S
tr

u
k
tu

r 

V
e
rb

u
n
d
 

V
e
rl
u
s
te

 

G
e
w

ä
s
s
e
r 

K
o
n
fl
ik

te
 

Castfibe231001 - B B B A C B B 

Castfibe495001 - C C B B C B C 

Castfibe629001 - C B C B C C C 

Castfibe073001 - C B B A B B B 

Castfibe080001 - B A B B B B B 

Castfibe553001 - C C B B C B C 

Castfibe509001 - C B B C C B C 
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Hinsichtlich des Bewertungskriteriums „Verluste“ ergibt sich für die Mehrzahl der Habitatflächen eine 

mittlere bis gute Bewertung. 

 

Durch die Naturschutzstation Zippelsförde sind zwischen 1993 und 2010 insgesamt 38 tote Biber im hier 

betrachteten Gebiet erfasst worden
2
. Bei 13 dieser Funde war die genaue Todesursache nicht zu 

ermitteln, Straßenverkehr konnte aber ausgeschlossen werden. Die anderen 25 Tiere wurden Opfer von 

Kollisionen mit Kraftfahrzeugen. Während aus dem Gebiet der Schwarzen Elster und den angrenzenden 

kleineren FFH-Gebieten gar keine bzw. nur wenige Todfunde vorliegen (Bewertung nach LUGV [2010] 

mit A und B), gab es im Bereich der Pulsnitz, speziell der Straße zwischen Hirschfeld und Plessa (L 591) 

eine Häufung von verkehrstoten Bibern (Bewertung C). Die Ursachen für diese Häufung (auf einem 

längeren Straßenabschnitt insgesamt 11 Tiere über mehrere Jahre!) sind unklar, da die Brücke nach 

derzeitigem Kenntnisstand den Anforderungen an ein artenschutzkonformes Kreuzungsbauwerk genügt. 

Möglicherweise ist hier ein Zusammenhang mit Hochwasserereignissen zu sehen. Während die Biber 

bei niedrigen bzw. normalen Wasserständen unter der Brücke durchschwimmen, verlassen sie bei 

hohen Wasserständen das Gewässer und queren die Straße. Hier kann es dann zur Kollision mit 

Kraftfahrzeugen kommen. 

 

Die Ausprägung des Faktors „Gewässerunterhaltung, Ausbauzustand und Wasserqualität“ muss vor 

allem im Bereich der kanalartig ausgebauten Schwarzen Elster, aber auch der Pulsnitz und des 

Röderkanals als starke Beeinträchtigung bewertet werden. Hier schlägt besonders das regelmäßige 

Entfernen von Gehölzaufwuchs im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen negativ zu Buche. Hinzu 

kommen aktuell verschärfend noch die umfangreichen Baumfällungen im Nachgang des Hochwassers 

2010/2011, die zu eine zusätzlichen Beeinträchtigung führen. 

 

Hinsichtlich der Konflikte zwischen den Aktivitäten des Bibers und anthropogener Nutzung können keine 

absoluten Zahlen genannt werden. Bei den stichprobenartigen Vor-Ort-Kontrollen innerhalb der FFH-

Gebiete wurden nur stellenweise mögliche Konflikte im Hinblick auf Fraßaktivitäten der Biber an land- 

und forstwirtschaftlichen Kulturen gefunden. Auch eine Anfrage bei der UNB erbrachte zumindest 

innerhalb der FFH-Gebiete keine gravierenden Konflikte zwischen Biberaktivitäten und menschlicher 

Nutzung innerhalb des hier untersuchten Gebietes. In einigen Revieren, die die FFH-Gebiete nur 

tangieren, zum Großteil aber im land- bzw. forstwirtschaftlich genutzten Umfeld liegen (z. B. an 

Entwässerungsgräben) kommt es zu temporäre Konflikte mit dem Biber bzw. dessen Aktivitäten. Dies 

ändert jedoch nichts an der Einschätzung, dass man auf das gesamte Gebiet betrachtet nur von einem 

mittleren Konfliktpotenzial ausgehen muss. 

3.2.2.1.4 Gesamteinschätzung 

Im Rahmen der Managementplanung wurden für die einzelnen FFH-Gebiete Habitatqualität und 

Gefährdung eingeschätzt. Im Ergebnis der Bewertung ergaben sich Unterschiede zwischen den 

einzelnen Gebieten. Die kleineren innerdeichs gelegenen Gebiete wiesen im Hinblick auf die beiden 

Faktoren meist einen mittlerer bis gutem Erhaltungszustand auf. Die durch größere Fließgewässer 

charakterisierten Gebiete mussten schlechter bewertet werden. Ursachen dafür waren die Einengung 

                                                   

 

2
 Alleine im Herbst/Winter 2010/2011 wurden zusätzlich mind. sechs tote Biber gefunden, die sehr wahrscheinlich 

infolge der Hochwasserereignisse zu Tode kamen. 
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des Lebensraumes der Biber durch die z. T. schlauchförmige Ausdeichung sowie das eingeschränkte 

Angebot an notwendiger Winternahrung (fehlende Gehölze). Ungeachtet der vorliegenden Ergebnisse 

sind die Fließgewässer jedoch wichtige Migrationslinie zwischen den einzelnen Teilpopulationen und 

letztlich der Kernpopulation an der Elbe und den sächsischen Teilpopulation. 

 

Eine Gesamtaussage zum Erhaltungszustand der Art in den einzelnen FFH-Gebieten steht noch aus, da 

der Faktor Population erst unter Verwendung der landesweit erhobenen Daten bewertet wird. 

3.2.2.1.5 Aktuelle Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

Bei den Untersuchungen zur Bewertung des Erhaltungszustandes des Bibers im Gebiet wurden einige 

aktuelle Gefährdungen und/oder Beeinträchtigungen festgestellt. Dabei handelte es sich zum einen um 

Auswirkungen des Hochwassers und zum anderen um Gefahrensituationen im Bereich einiger 

Gewässer-/Straßen-Kreuzungen. 

 

In Folge des Hochwassers bzw. der daraus resultierenden Maßnahmen konnten folgende allgemeine 

Beeinträchtigungen im Gebiet festgestellt werden: 

 

- starker Einschlag von Gehölzen (mehrere hundert Bäume!) im Bereich der Deiche und auch in 

einiger Entfernung zu diesen  

- Entfernung des bereits nur spärlich vorhandenen Gehölzaufwuchses im Bereich der Flussläufe 

- rigoroses Entfernen von Biberdämmen. 

 

Bei der Kontrolle der Kreuzungsbauwerke von Verkehrstrassen mit Fließgewässern wurden drei (durch 

Todfunde bereits „auffällig“ gewordene) Punkte als gefährdend erkannt. Zum einen handelt es sich um 

die beiden Pulsnitzbrücken nördlich der Ortslage Hirschfeld und zum anderen um die Elsterbrücke bei 

Neumühl. An der Pulsnitz sind die Kreuzungsbauwerke nach bisherigen Erkenntnissen zwar im 

Gewässer passierbar (d. h. Tiere müssen die Straße nicht überqueren). Dennoch scheint in 

Hochwassersituationen ein Wechseln der Tiere über die Straße zu erfolgen. Dabei werden immer wieder 

Tiere überfahren. 

 

Im Bereich der Brücke bei Neumühl gab es in den letzten Jahren mehrere Todfunde, in deren Folge eine 

Trockenröhre mit entsprechender Zäunung parallel zur Schwarzen Elster installiert wurde. Die aktuelle 

Gefährdungssituation resultiert aus den derzeit stattfindenden Bauarbeiten. Mit der Beendigung dieser 

Arbeiten sollte sich auch das Gefährdungspotenzial reduzieren (vgl. MUNR 1999 und MIR 2008). 

 

Ein weiterer Gefährdungspunkt liegt im Bereich der Großen Röder an der Straße zwischen Prieschka 

und Zeischa. Hier wechseln die Tiere zwischen zwei links und rechts der Straße liegenden Gewässern 

über die Straße (ohne den sicheren „Umweg“ über die Große Röder). Mittels einer Zäunung ist hier 

Abhilfe möglich. 
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Abbildung 3: Roden von Bäumen bedingt Nahrungsverlust für den Biber (Foto: J. Wegener) 

3.2.2.2 Fischotter (Lutra lutra) 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang II Anhang IV 
RL D 

RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Fischotter Lutra lutra x x 3 1 streng geschützt 

3.2.2.2.1 Organisatorischer Rahmen  

Es erfolgte keine gezielte Erfassung des Fischotters in den einzelnen FFH-Gebieten. Die Anwesenheit 

der Art wurde anhand vorliegender Daten der Naturschutzstation Zippelsförde (IUCN-Kartierung 2005-

07, TEUBNER in litt.) und eigener Beobachtungen bestätigt. Bei der Bearbeitung anderer Arten gelangen 

mehrfach indirekte Nachweise von Fischottern (Spuren, Kot). 

 

Zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Art wurden in den einzelnen FFH-Gebieten die 

notwendigen Parameter für die Habitatqualität und mögliche Beeinträchtigungen erhoben. In noch 

stärkerem Maße als beim Biber gab es hier das methodische Problem, dass die Lebensräume des 

Fischotters deutlich größer sind, als die FFH-Gebiete. Dies trifft in besonderem Maße auf die hier 

behandelten Gebiete zu, die entweder sehr klein sind oder aber eine nahezu lineare Struktur haben. 

Damit erfasst die Bewertung nur einen kleinen Teil des Lebensraums. 

 

Da jedoch methodische Alternativen fehlen, wird im Folgenden für das Untersuchungsgebiet nur eine 

Habitatfläche im Sinne der Managementplanung (vgl. LUGV 2010) ausgewiesen, welche den gesamten 
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Untersuchungsraum umfasst. Eine andere Einteilung der Habitatflächen wäre willkürlich und nicht 

nachvollziehbar. 

 

Entsprechend der Vorgaben zur Managementplanung (LUGV 2010) wird auf eine Bewertung der 

Population verzichtet. Theoretisch wäre dies nach den Bewertungskriterien für FFH-Gebiete zwar für die 

Schwarze Elster und die Pulsnitz möglich, ist aber für eine Art mit großen Raumansprüchen, wie den 

Fischotter, nur im Landesmaßstab sinnvoll. Diese Bewertung erfolgt dann an anderer Stelle. 

3.2.2.2.2 Bestand 

Zum Bestand des Fischotters im Gebiet sind keine Aussagen möglich. Es ist in freier Wildbahn generell 

nicht möglich, den Bestand dieser Art zu ermitteln. Durch die hohe Mobilität einerseits und die versteckte 

Lebensweise andererseits entzieht sich der Otter der direkten Beobachtung und kann nur indirekt 

(Spuren, Kot) und damit auch „nur“ qualitativ nachgewiesen werden. 

 

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten ist von einer vollständigen Besiedlung geeigneter 

Lebensräume in den untersuchten FFH-Gebieten auszugehen. Bereits TEUBNER et al. (1999) konnten 

eine flächige Besiedlung des Gebietes konstatieren. Bei der letzten IUCN-Kartierung in den Jahren 

2005-2007 wurde ebenfalls eine fast vollständige Besiedlung der geeigneten Lebensräume ermittelt. Nur 

drei der kontrollierten 22 Punkte wurden negativ getestet. 

3.2.2.2.3 Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Ergebnisse der Bewertung des Erhaltungszustandes des Fischotters für das gesamte Gebiet 

(Habitatflächen-ID Lutrlutr495001) sind in Tabelle 38 dargestellt und sollen im Folgenden kurz erläutert 

werden. 

 

Der Zustand der Population kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Angaben zu 

den Ergebnissen der letzten IUCN-Kartierung im Bereich der Schwarzen Elster (FFH-Gebiete und 

Umfeld) liegen vor. Von den kontrollierten Punkten waren 86% (19 von 22) positiv. Das ergibt eine gute 

Teilbewertung (B). Für die beiden anderen Parameter, die zur Ermittlung des Erhaltungszustandes der 

Population notwendig sind (Reproduktion, Populationsstruktur) liegen keine verwertbaren 

gebietsspezifischen Daten vor. Aus diesem Grund kann keine Bewertung der Population erfolgen. Laut 

LUGV (2010) sollte eine derartige Bewertung auch nicht auf Basis einzelner FFH-Gebiete sondern 

überregional (landesweit) erfolgen. 

 

Tabelle 38: Bewertung des Fischotters für die Habitatfläche Lutrlutr495001 

Parameter (nach LUGV 2010) Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population - 

Habitatqualität A 

Fläche mit zusammenhängenden und vernetzten 

Oberflächengewässern, die vom Otter als Lebensraum – 
>10.000 km² a 
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Tabelle 38: Bewertung des Fischotters für die Habitatfläche Lutrlutr495001 

Parameter (nach LUGV 2010) Ausprägung Bewertung 

Verbindungsgewässer mindestens als Biotopverbund – 

genutzt werden können  

Beeinträchtigungen B 

Straßenverkehr (Anzahl der nicht ottergerecht ausgebauten 

Kreuzungsbauwerke pro km Fließgewässer 1. und 2. 

Ordnung) 

0,2-0,5 b 

Reusenfischerei keine a 

Gewässerpflege (vom Land ist eine ökologische 

Handlungsrichtlinie vorgegeben) 
lokale bis gar keine Regelung c 

Gewässerausbau (Belange der semiaquatischen Arten 

berücksichtigt) 
gelegentlich bis nicht berücksichtigt c 

Gesamtbewertung B 

 

Für Fischotter ist weniger die Qualität der Gewässer, als vielmehr die Verfügbarkeit eines großen, 

zusammenhängenden, miteinander vernetzten Gewässersystems von existenzieller Bedeutung. Das 

Gebiet der Schwarzen Elster selber bietet der Art zwar nicht die im Bewertungsschema für eine 

hervorragende Habitatqualität erforderlichen 10.000 km² zusammenhängendes Gewässersystem. Auf 

Grund des sehr gut ausgebildeten Lebensraumverbundes zum Gewässersystem der Elbe (über die 

Schwarze Elster in Sachsen-Anhalt) auf der einen Seite und in Richtung Oberlausitz (über den Oberlauf 

der Schwarze Elster) ist das Kriterium für eine hervorragende Habitatqualität jedoch erfüllt. 

 

Zur Bewertung des Ausmaßes bestimmter Beeinträchtigungen im Gebiet werden mehrere Parameter 

betrachtet und hinsichtlich ihrer Ausprägung untersucht. 

 

Die Anzahl der Kreuzungsbauwerke pro km Fließgewässer 1. und 2. Ordnung liegt im gesamten Gebiet 

zwischen 0,2 und 0,5, d.h. ein Kreuzungsbauwerk auf zwei bis fünf km. Die Mehrzahl dieser 

Kreuzungsbauwerke kann als ottergerecht (d. h. keine Überquerung der Straße durch die Tiere 

erforderlich) ausgebaut betrachtet werden. Grund dafür ist jedoch weniger der Artenschutz, als vielmehr 

die Gewährleistung des gefahrlosen Wasserabflusses bei Hochwasser. 

 

Der Einfluss des Faktors Reusenfischerei ist im Untersuchungsgebiet zu vernachlässigen, da diese 

Form der Fischwirtschaft innerhalb der FFH-Gebiete nicht betrieben wird. Es existieren zwar einzelne 

Fischteiche im Bereich der Pulsnitz, diese werden aber auf andere Art und Weise bewirtschaftet.  

 

Die Ausprägung der Faktoren Gewässerpflege und –ausbau muss als schlecht und die daraus 

resultierende Beeinträchtigung des Fischotters als stark eingeschätzt werden. Die Gewässerpflege, 

besonders an den größeren Fließgewässern, erfolgt kaum nach einer ökologischen Handlungsrichtlinie. 

Auch konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass beim Gewässerausbau die Belange der 

semiaquatischen Arten berücksichtigt werden. Die Brückenbauwerke sind, wie bereits erwähnt, 
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artenschutzgerecht ausgeführt. Grund dafür sind jedoch nicht die Belange semiaquatischer Arten, als 

vielmehr der Hochwasserschutz. Andere speziell für Otter und Biber wichtige Faktoren (Ausprägung 

Flussaue, Zulassung Flussdynamik u. ä.) werden nicht berücksichtigt. 

3.2.2.2.4 Gesamteinschätzung 

Auch wenn die Bewertung des Parameters Population noch aussteht, kann man davon ausgehen, dass 

der Erhaltungszustand der Art im Gebiet als gut zu bezeichnen ist.  

 

Damit ergibt sich für den Otter insgesamt eine bessere Bewertung des Erhaltungszustandes, als dies für 

den Biber der Fall ist. Grund dafür sind die unterschiedlichen Lebensraumansprüche der beiden Arten. 

Im Gegensatz zum Biber ist für den Fischotter keine Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit zu 

erwarten und auch nicht nachzuweisen. Hinzu kommt, dass für den Fischotter die Vernetzung der 

Lebensräume wichtiger ist, als die Strukturierung der einzelnen Gebiete. 

3.2.2.2.5 Aktuelle Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

Bei den Untersuchungen zur Bewertung des Erhaltungszustandes des Fischotters im Gebiet wurden 

einige aktuelle Gefährdungen aber kaum Beeinträchtigungen festgestellt. 

 

Beeinträchtigungen in Form einer Reduzierung des Nahrungsangebotes, wie beim Biber angegeben, 

konnten für den Fischotter nicht festgestellt werden und sind auch nicht zu erwarten. Der Fischbestand 

der einzelnen Gewässer ist zwar in seiner Quantität nicht bekannt. Dennoch dürfte, auch durch 

anthropogenes Zutun (Aussetzungen von Fischen durch Angler), ein ausreichendes Nahrungsangebot 

für die Fischotter bestehen. 

 

Bei der Kontrolle der Kreuzungsbauwerke von Verkehrstrassen mit Fließgewässern wurden zwei (durch 

Todfunde bereits „auffällig“ gewordene) Punkte als gefährdend erkannt. Zum einen handelt es sich um 

die Pulsnitzbrücke der L 591 zwischen Hirschfeld und Plessa. Diese Brücke ist nach bisherigen 

Erkenntnissen zwar im Gewässer passierbar (d. h. Tiere müssen die Straße nicht überqueren). Dennoch 

scheint an der Pulsnitz in Hochwassersituationen ein Wechseln der Tiere über die Straße zu erfolgen. 

Dabei werden immer wieder Tiere überfahren. Das die Zahl der überfahrenen Otter in diesem Bereich 

aber deutlich unter der der ebenfalls verunglückten Biber liegt, dürfte in der unterschiedlichen Dichte der 

beiden Arten im Gebiet liegen. 

 

Der zweite Gefährdungspunkt liegt im Bereich der Großen Röder an der Straße zwischen Prieschka und 

Zeischa. Hier wechseln die Tiere zwischen zwei links und rechts der Straße liegenden Gewässern über 

die Straße (ohne den sicheren „Umweg“ über die Große Röder). Mittels einer Zäunung ist hier Abhilfe 

möglich (vgl. MUNR 1999 und MIR 2008). 
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3.2.2.3 Fledermäuse 

deutscher Name wissenschaftlicher Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL 

BBG 

gesetzlicher Schutz-

status 

Mopsfledermaus  Barbastella barbastellus) x x 2 1 streng geschützt 

Braunes Langohr Plecotus auritus  x V 3 streng geschützt 

Bartfledermaus Myotis brandtii/mystacinus  x - - streng geschützt 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  x * R streng geschützt 

Großes Mausohr Myotis myotis x x 3 1 streng geschützt 

Fransenfledermaus Myotis nattereri  x * 2 streng geschützt 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  x * 3 streng geschützt 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  x * R streng geschützt 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  x D k.A. streng geschützt 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  x D 2 streng geschützt 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  x V 3 streng geschützt 

3.2.2.3.1 Organisatorischer Rahmen und Methodik 

Der Standard-Datenbogen weist für das FFH-Gebiet Nr. 495 "Mittellauf der Schwarzen Elster" das 

Vorkommen des Großen Mausohres (Myotis myotis) aus. Die Auswertung der vorliegenden 

Datengrundlagen sowie Hinweise ortsansässiger Fledermauskundiger (MAIK KORRENG, THOMAS 

SPILLMANN-FREIWALD) ergaben die in Tabelle 39 zusammengestellten Quartiere mit 

Wochenstubenfunktion für das Große Mausohr, deren Aktionsraum (15 km) in das FFH-Gebiet hinein 

wirkt. Die bedeutendste Mausohr-Wochenstube ist die Evangelische Kirche Bad Liebenwerda, gefolgt 

von Schloss und Kirche Großkmehlen im Südostteil des Gebietes. Weiterhin wurden Paarungs- und 

Zwischenquartiere in der Brikettfabrik Luise (LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG 2009a) sowie in den 

Baracken des alten Landratsamtes Bad Liebenwerda (THOMAS SPILLMANN-FREIWALD) bekannt. In den 

Kirchen Kleinrössen und Großrössen wurde um das Jahr 2005 bei einer Kontrolle Fledermauskot 

festgestellt (MAIK KORRENG mdl. Mitt.). Da diese Kontrolle im Winter stattfand und die relevanten Räume 

der genannten Kirchen relativ groß und unübersichtlich sind, können daraus keine weiter gehenden 

Informationen zur Quartiernutzung abgeleitet werden. 
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Tabelle 39: Wochenstuben des Großen Mausohres im Umfeld des FFH-Gebietes Nr. 495 "Mittellauf der 
  Schwarzen Elster" und Ergänzung 

Stadt / Gemeinde Örtlichkeit 
FFH     

Landes-Nr. 
Anzahl Tiere Quelle 

Ruhland Kirche 581 > 30 Standard-Datenbogen 

Großkmehlen Schloss & Kirche 696 51 - 100 Standard-Datenbogen 

Bad Liebenwerda Evangelische Kirche - 80 - 90 
Weibchen; bis 
zu 150 Tiere 

Landesumweltamt 
Brandenburg (2009a); UNB  

Hohenleipisch Muna-Bunker - in letzten Jahren 
nur Einzeltiere, 

Aktualität 
ungeklärt 

ALBRECHT & BEKKER (2001); 
M. KORRENG; UNB 

 

Ausgehend vom bekannten Vorkommen des Großen Mausohres wurde sowohl hinsichtlich der Auswahl 

möglicher Netzfangstandorte als auch der potenziellen Jagdgebiete besonderes Augenmerk auf größere 

zusammenhängende Waldgebiete innerhalb des Aktionsraumes (15 km) um bekannte Wochenstuben 

der Art gelegt. Mit Ausnahme des nördlichen Gebietsteiles um Herzberg befinden sich alle Teilflächen 

der FFH-Gebiete Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ und Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster 

Ergänzung“ innerhalb des Aktionsraumes um diese Wochenstuben. Deshalb wurden alle Waldgebiete 

im Gebiet als potenzielle Jagdhabitate behandelt. Eine besondere Bedeutung haben größere 

Waldgebiete ≥ 100 ha, die in diesem FFH-Gebiet nur vereinzelt vorkommen. Hervorzuheben sind 

(geordnet in Fließrichtung der Schwarzen Elster) der Schradenwald südöstlich von Elsterwerda, der 

Langennaundorfer Busch bei Langennaundorf, die Waldgebiete Schweinert (I und II) bei Uebigau und 

die Erweiterungsflächen bei Falkenberg (Schweinert III). In diesen Gebieten wurden die drei 

Netzfangstandorte ausgewählt und mittels Bat-Detektor auf das Vorkommen von Fledermäusen 

untersucht. Als Jagd-Habitatfläche weiterer Fledermausarten wurden zusammenhängende Flächen 

ausgewiesen, die insgesamt hinsichtlich der Vegetations- und Nutzungsstruktur den arttypischen 

Ansprüchen entsprechen. Die Bewertung des Erhaltungszustandes dieser Habitatflächen erfolgte an 

Hand der in SCHNITTER et al. (2006) und SACHTELEBEN et al. (2009) publizierten Parameter sowie auf der 

Grundlage der Erhebungsbögen. Da im Ergebnis der Erfassungen ausschließlich Präsenzdaten aus 

dem Jagdhabitat vorlagen, jedoch keine gebietsbezogenen Daten in Wochenstuben erhoben wurden, 

fehlen Daten zur Populationsgröße und -struktur. Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der 

Population war deshalb nicht möglich. Wegen der gegebenen Individuen-Austauschbeziehungen mit 

dem Umland des FFH-Gebietes müsste sich eine solche Bewertung auch auf einen umfassenderen 

Untersuchungsraum beziehen, als es das dieses lang gestreckte FFH-Gebiet darstellt. 

 

Die Netzfänge wurden von der insgesamt recht ungünstigen Witterung im August 2010 überschattet. Der 

erste Netzfang fand am 03.08.2010 im Langennaundorfer Busch statt. An diesem Abend zog eine 

Tiefdruckfront von Westen über das Untersuchungsgebiet. Nach einem ersten leichten Regenschauer 

wurden die Netze aufgestellt, mussten jedoch nach ca. 1,5 Stunden bereits wegen erneut verstärkten 

Regens wieder abgebaut werden. Bedingt durch die ungünstige Witterung im August, konnte der zweite 

Netzfang erst am 10.08.2010 im Schradenwald erfolgen. An diesem Fangabend waren die Bedingungen 

deutlich besser (bei wolkenlosem Himmel und schwachem Wind herrschten noch 18°C Temperatur). 

Erst im September konnten die Netzfänge fortgesetzt werden, bei leicht bewölktem Himmel und 

schwachem Wind bis Windstille allerdings relativ niedrigen Temperaturen (teils < 10°C). Am 06. und 
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07.09. wurden im Langennaundorfer Busch und im Schweinert (2 Abende) Netzfänge durchgeführt. Der 

zweite Netzfang im Schradenwald wurde aufgrund der ungünstigen Witterung erst am 23.06.2011 

nachgeholt. Parallel zu den Netzfängen wurden im Umfeld Bat-Detektoren (Pettersson D240X; Ciel- 

Electronique CSE und CDB 301 Dual) eingesetzt. Die zeitgedehnten Rufe zur Bestimmung wurden mit 

dem digitalen Handyrecorder ZOOM H2 aufgezeichnet und über Bat Sound 1997 der Firma Pettersson 

Elektronik ausgewertet. 

3.2.2.3.2 Ergebnisse 

Im FFH-Gebiet "Mittellauf der Schwarzen Elster" wurden im Rahmen der im Jahr 2010/11 

durchgeführten Erfassung mittels Detektor/Bat-Corder und Netzfang insgesamt 11 Arten des Anhanges 

IV der FFH-Richtlinien sicher nachgewiesen. Das Große Mausohr und die Mopsfledermaus sind 

weiterhin auch Arten des Anhanges II. Weiterhin gibt es aus Aufzeichnungen eines Bat-Corders ernst zu 

nehmende Hinweise auf eine Frequentierung des Schradenwaldes durch die Breitflügelfledermaus und 

die Teichfledermaus. Das Auswertungsprogramm des Bat-Corders unterscheidet die sogenannten 

„Nyctaloiden“ nicht. Ein Vergleich mit Referenzaufnahmen von Rufen sicher bestimmter 

Breitflügelfledermäuse stützte jedoch die Bestimmung der Art. Nur eine Rufsequenz konnte der 

Teichfledermaus zugeordnet werden. Diese wurde jedoch relativ sicher der Art zugeordnet. Die Rufe 

waren relativ sauber und ohne Auslöschungen aufgezeichnet. Darüber hinaus waren es Rufe über Land, 

die nach bisherigen Erfahrungen mit der Auswertungssoftware eine sichere Artbestimmung ermöglichen. 

Es handelt sich im Schradenwald wahrscheinlich um einen Transferflug der Teichfledermaus. Für eine 

verbindlichere Aussage sollten noch weitere Präsenznachweise vorliegen. Deshalb wurden für diese 

beiden Arten keine Habitatflächen ausgewiesen und keine spezifischen Maßnahmen geplant. 

 

Tabelle 40: Übersicht der Nachweise von Fledermäusen an allen Standorten und Untersuchungs-

  terminen 

deutscher Name wiss. Name Datum Ort Anzahl Nachweis 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 10.08.10 Schraden-Wald 1 (?) Bat-Corder 

23.06.11 Schraden-Wald 1 Männ. Netzfang 

23.06.11 Schraden-Wald 1 Bat-Corder 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 23.06.11 Schraden-Wald 1 (?) Bat-Corder 

Braunes Langohr Plecotus auritus 10.08.10 Schraden-Wald 1 adult Netzfang 

23.06.11 Schraden-Wald 1 (?) Bat-Corder 
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Tabelle 40: Übersicht der Nachweise von Fledermäusen an allen Standorten und Untersuchungs-

  terminen 

deutscher Name wiss. Name Datum Ort Anzahl Nachweis 

Bartfledermaus
3
 Myotis brandtii/mystacinus 10.08.10 Schraden-Wald 2 Detektor 

23.06.11 Schraden-Wald 2 Bat-Corder 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 23.06.11 Schraden-Wald 1 (?) Bat-Corder 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 10.08.10 Schraden-Wald 1 Männ. Netzfang 

23.06.11 Schraden-Wald 2 Männ. Netzfang 

23.06.11 Schraden-Wald >1 Bat-Corder 

03.08.10 
Langenaundorfer 

Busch 
10 Detektor 

Großes Mausohr Myotis myotis 06.09.10 Schweinert I 3 Detektor 

23.06.11 Schraden-Wald 1 Männ. Netzfang 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 10.08.10 Schraden-Wald 1,1 adult Netzfang 

10.08.10 Schraden-Wald 1 Bat-Corder 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 07.09.10 Schweinert I 3 Detektor 

07.09.10 Schweinert I 1,1 Netzfang 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 10.08.10 Schraden-Wald 1 Bat-Corder 

23.06.11 Schraden-Wald >5 Bat-Corder 

03.08.10 
Langenaundorfer 

Busch 
5 Detektor 

06.09.10 
Langenaundorfer 

Busch 
1 Detektor 

                                                   

 

3
 Bartfledermäuse wurden nur durch Bat-Detektor nachgewiesen, so dass keine sichere Artansprache möglich ist. 
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Tabelle 40: Übersicht der Nachweise von Fledermäusen an allen Standorten und Untersuchungs-

  terminen 

deutscher Name wiss. Name Datum Ort Anzahl Nachweis 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 
10.08.10 Schraden-Wald 

1,2 (2 

immat.) 
Netzfang 

10.08.10 Schraden-Wald 1 Bat-Corder 

23.06.11 Schraden-Wald 1, 7 Netzfang 

23.06.11 Schraden-Wald >9 Bat-Corder 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 
10.08.10 Schraden-Wald 

1 immat. 

Männ. 
Netzfang 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 10.08.10 Schraden-Wald 1 Detektor 

23.06.11 Schraden-Wald >3 Bat-Corder 

03.08.10 
Langenaundorfer 

Busch 
3 Detektor 

06.09.10 
Langenaundorfer 

Busch 
2 Detektor 

07.09.10 Schweinert 2 Detektor 

 

Der Schradenwald südöstlich von Elsterwerda (zwischen Plessa und Schraden) ist ein hinsichtlich seiner 

Gehölzbestockung äußerst kleinräumig gegliedertes und vielgestaltiges Waldgebiet. Insgesamt 

dominieren Nadelholzforsten (Kiefer, Fichte u.a.) (Daten der Forsteinrichtung der Abteilungen 4047 – 

4067 des Reviers Kraupa) den Waldbestand des Schraden: 

 

  Kiefer ca. 28 %, 

  Fichte ca. 20 %, 

  sonstige Nadelhölzer ca. 3 %, 

  Birke ca. 26 %, 

  Stieleiche ca. 16 %, 

  Schwarzerle ca. 4 % sowie 

  sonstige Laubhölzer ca. 3 % (LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG (2010). 
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In der Altersstruktur dieses Waldgebietes überwiegen die jungen bis mittelalten Bestände (bis 60 Jahre), 

während es nur relativ wenige Altbestände gibt. 

 

Der Langennaundorfer Busch wird durch den zentralen Hauptweg zweigeteilt. Auf der Ostseite des 

Weges befinden sich überwiegend Nadelholzforsten (in erster Linie Kiefer) unterschiedlichen Alters 

(LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG (2010). Diese Bestände sind für die meisten Fledermausarten 

bedingt als Jagdhabitate geeignet. Lediglich an der Nordostecke des Waldes liegt noch ein ca. 152 

Jahre alter Stieleichenbestand, der eine bessere Eignung als Jagdgebiet aufweist. Die anderen 

besonders geeigneten Bestände befinden sich auf der Westseite des Langennaundorfer Busches. Es 

handelt sich dabei überwiegend um alte Kiefernbestände (> 100 Jahre), die von einem ebenfalls alten 

Stieleichenbestand als Hauptbaumart abgelöst werden. Da diese Wälder relativ licht sind, ist die 

Krautschicht (teilweise Reitgras) zumeist gut ausgebildet. Das Unterholz (Eberesche, Späte 

Traubenkirsche, Hainbuche) ist überwiegend dicht. Dadurch sind diese Bestände für das Große 

Mausohr weniger geeignet. Ein Teich, der sich nordöstlich der Bahnlinie neben einer Blöße 

(Hochspannungstrasse) befindet, bietet Fledermäusen ein besonders reiches Nahrungspotenzial. 

Südwestlich der Bahnlinie sind neben einem ca. 2 ha großen alten Kiefern-Stieleichenbestand nur 

wenige Bestände der Stieleiche mittleren Alters (>60 Jahre) besonders geeignete Fledermaushabitate. 

Insbesondere die sehr alten Kiefern-Stieleichen-Bestände sind reich an Baumhöhlen. 

 

Nördlich von Falkenberg und Uebigau liegt nördlich des Kiebitzsees das Waldgebiet des Schweinert. Es 

wird von Kiefernforsten dominiert, umfasst aber auch wertvolle Laubwaldgesellschaften. Dieses 

Waldgebiet wird von der Elbe-Elster-Bahnlinie zerschnitten. Westlich der Bahn liegt ein Stieleichen-

Hainbuchenwald, der zum FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Erweiterung“ gehört. Es 

handelt sich um überwiegend alte Waldbestände mit gering ausgebildeter Krautschicht und lichtem 

Unterholz. Zahlreiche Altbäume weisen Höhlen auf (ca. 18 Höhlenbäume/ha). Östlich der Bahnlinie 

befindet sich das NSG Schweinert (Waldgebiet Schweinert II), das auch als FFH-Gebiet (Landes-Nr. 179 

„Schweinert“) ausgewiesen ist und nahtlos in die angrenzenden Teilgebiete des FFH-Gebietes Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“ übergeht. Beide Teilgebiete bilden aus Sicht der Nutzung als 

Fledermaushabitat eine Einheit. Deshalb wurden teilweise die Habitatflächen auch über die FFH-

Gebietsgrenze hinaus kartiert. 

3.2.2.3.3 Beschreibung der Arten 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Bestand 

Die Mopsfledermaus wurde im Rahmen der Untersuchungen zum Managementplan nur im 

Schradenwald gefunden. Ein Bat-Corder hat am 10.08.2010 eine Rufsequenz aufgezeichnet, die 

wahrscheinlich der Art zugeordnet werden kann, für eine sichere Artansprache jedoch zu kurz war. Am 

23.06.2011 wurde eine (beringte!) männliche Mopsfledermaus gefangen und außerdem die Art mittels 

Bat-Corder nachgewiesen. Das Individuum wurde am 01.03.2009 im Winterquartier beringt (Bunker, 

Merzdorf), ca. 67 km entfernt.  

 

Weiterhin wurde im Rahmen von Untersuchungen zur Ortsumgehung Bad Liebenwerda die Art von Ch. 

Schmidt im FFH-Gebiet nachgewiesen.  Das ca. 14 km nordwestlich des Schradenwaldes gelegene 

NSG "Forsthaus Prösa" ist ein landesweit bedeutendes Reproduktionshabitat der Art, das eine 
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Wochenstube beherbergt (LANDESFACHAUSSCHUSS SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 2009). Des Weiteren 

sind auch das nahe gelegene NSG "Der Loben" (ca. 6,5 km) und das NSG "Buchwald" (ca. 21 km) 

Reproduktionshabitate der Mopsfledermaus (LANDESFACHAUSSCHUSS SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 

2009). Im Rahmen der Untersuchungen von Fledermäusen an der Trasse der Umgehungsstraße in Bad 

Liebenwerda wurde die Mopsfledermaus ebenfalls nachgewiesen (Artenliste vorab von C. SCHMIDT). 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Bezogen auf das gesamte FFH-Gebiet wurde die Art an ¼ der Netzfangstandorte/Detektortransekte 

nachgewiesen (im Schradenwald wurde außer dem Netzfangstandort noch ein Bat-Corder-Standort 

untersucht). Dies entspricht einem guten Erhaltungszustand (SCHNITTER et al. 2006). Da nur ein 

Männchen gefangen wurde, sind keine Aussagen zur Populationsstruktur möglich. Auf eine Bewertung 

des Erhaltungszustandes der Population wurde deshalb verzichtet. 

 

Als Jagdhabitat/Sommerquartier-Komplex der Art (251 ha; 8% des FFH-Gebietes) wurden im 

Schradenwald geeignete Waldflächen ausgewiesen. Hinsichtlich der Waldstruktur präferiert die Art 

Laubwälder (BOYE, MEINIG 2004), Nadelwälder sind aber ebenfalls als Jagdhabitat geeignet und können 

der Art Spaltenquartiere bieten. Eine besondere Eignung weisen die Laub- und Laubmischbestände >60 

Jahre (hier vorwiegend Stieleichen-, Stieleichen-Kiefern- und Stieleichen-Birken-Bestände) in diesem 

Waldgebiet auf, die auf ca. 20% der Fläche des Schradenwaldes stocken. Der Schradenwald wird von 

mehreren Gräben durchzogen, von denen der Vierengraben der größte ist. Weiterhin verläuft am 

Nordrand des Waldgebietes der Hauptschradengraben. Diese Fließgewässer sind zwar künstlich 

angelegt, sie erfüllen aber hinsichtlich der Habitatqualität für die Mopsfledermaus die Funktion von 

insektenreichen Gewässern, die bevorzugt zur Jagd aufgesucht werden. Als Quartier geeignete 

Rindenspalten sind insbesondere in älteren Beständen von Kiefer, Stieleiche und Birke (> 80 Jahre, auf 

ca. 8 % der Waldfläche, LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG 2010) vorhanden. Diese Bestände bieten 

durchschnittlich etwa 6 Biotopbäume/ha. Die Habitatqualität des Jagdgebietes Schradenwald ist 

insgesamt als gut zu bewerten. 

 

Im Schradenwald laufen offenbar Vorbereitungen für eine großflächige Durchforstung. Davon können 

mittlere Beeinträchtigungen der Qualität des Jagdhabitats ausgehen („gut“). Da sich ein erheblicher Teil 

dieser Maßnahmen auf Nadelholz mittleren Alters richtet, wird nicht von einer signifikanten Absenkung 

des Quartierangebotes ausgegangen. Insgesamt ergibt sich für die Habitatfläche der Mopsfledermaus 

ein guter Erhaltungszustand. 

 

Tabelle 41: Erhaltungszustand der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Nachweis in Transektstrecken 25% B 

Habitatqualität  B 
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Tabelle 41: Erhaltungszustand der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit geeigneter 

Struktur 

20% c 

Biotopbäume / ha im 

Untersuchungsgebiet 

6 Bäume (ca. 8 % der Bestände) b 

Beeinträchtigungen  B 

forstwirtschaftliche Maßnahmen im Unter-

suchungsgebiet 

geringfügige Beeinträchtigung 

durch Durchforstung möglich 

b 

Gesamtbewertung  B 

 

Gesamteinschätzung 

Die Mopsfledermaus ist in Brandenburg sehr ungleichmäßig und in geringer Dichte verbreitet. Ihre 

Schwerpunktvorkommen liegen in den Naturräumen Niederer Fläming/Lausitz und Märkische Schweiz 

(BEUTLER & BEUTLER 2002). Das Elbe-Elster-Land grenzt unmittelbar an den Naturraum Niederer 

Fläming/Lausitz. Die eingangs benannten Reproduktionshabitate nördlich des Elstertales gehören zu 

diesem Naturraum. Das Vorkommen im Schradenwald hat insgesamt regionale Bedeutung. Es vermittelt 

den Habitatverbund für die Art zu den Vorkommen in der Gohrischheide (Sachsen). Die Bedeutung des 

Vorkommens im FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ wird noch dadurch bekräftigt, dass das 

Land Brandenburg insgesamt eine besondere Verantwortung für die Erhaltung dieser Art trägt (vgl. auch 

SACHTELEBEN et al. 2009). 

 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Bestand 

Das Braune Langohr wurde durch Netzfang am 10.08.2010 sowie per Bat-Corder-Aufzeichnung am 

23.06.11 im Schradenwald nachgewiesen. Da es sich bei dem gefangenen Tier um ein laktierendes 

Weibchen handelte, ist Reproduktion in diesem Waldgebiet wahrscheinlich. Größere Waldgebiete mit 

altem, oftmals höhlenreichem Baumbestand sind das bevorzugte Jagdhabitat dieser weit verbreiteten 

Art. In Baumhöhlen und hinter abstehender Rinde finden sich die Quartiere des Braunen Langohres. 

Hinsichtlich des Quartierangebotes wird die Habitatqualität des Schradenwaldes vor allem durch seine 

Altersstruktur limitiert, in der Altbestände > 80 Jahre nur zu 8 % vertreten sind (vgl. Mopsfledermaus). 

Aus den vorliegenden Daten kann nicht abschließend auf die Größe und Struktur der Population 

geschlossen werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Der Anteil als Jagdhabitat geeigneter Laub- und Laubmischwald-Bestände in der Habitatfläche liegt bei 

ca. 49% (LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG 2010) und ist damit als „gut“ zu bewerten. Die 
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Kulturlandschaft im Umfeld des Schradenwaldes wird zu einem erheblichen Anteil intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. Für die Art geeignete, gehölzbestockte Verbundstrukturen bestehen in 

Richtung Plessa und in Richtung Ortslage Schraden vor allem durch uferbegleitende Gehölzsäume an 

Gewässern und lineare Gehölzstrukturen (Hecken, Windschutzstreifen etc.). Dies entspricht einem guten 

Erhaltungszustand. Als weitere relevante Jagdgebiete und Reproduktionshabitate der Art sind vor allem 

die großen Waldgebiete nördlich der Talaue der Schwarzen Elster (NSG "Forsthaus Prösa", "Der 

Loben"; LANDESFACHAUSSCHUSS SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 2009) zu betrachten, die teilweise 

großflächig bessere Habitatstrukturen bieten, als die Elsteraue. Der Verbund der Jagdgebiete dieser Art 

ist lokal geringfügig in landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen der Elster-Aue unterbrochen. Dies 

entspricht einem guten Erhaltungszustand. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Habitatqualität für das 

Braune Langohr im Schradenwald. 

 

Tabelle 42: Erhaltungszustand des Braunen Langohres (Plecotes auritus) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Habitatqualität  B 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit 

geeigneter Struktur 

49% b 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft im Umfeld der 

Wälder 

vorhanden b 

Verbund von Jagdgebieten geringfügig gestört  b 

Beeinträchtigungen  B 

forstwirtschaftliche/landwirtschaftliche 

Maßnahmen 

geringfügige Beeinträchtigung durch 

Durchforstung möglich 

b 

Zerschneidung/Zersiedelung keine relevante Zerschneidung a 

Gesamtbewertung  B 

 

Gesamteinschätzung 

Das Braune Langohr ist eine in Europa weit verbreitete Art. Im Land Brandenburg ist ein beinahe 

flächendeckendes Vorkommen anzunehmen (TEUBNER et al. 2008). Die wahrscheinlich besser 

erhaltenen großflächigen Habitate sind in den nordwestlich der Elsteraue gelegenen Waldgebieten zu 

finden. Aus dieser Sicht hat das Vorkommen im FFH-Gebiet Mittellauf der Schwarzen Elster nur lokale 

Bedeutung. Es besteht unter Berücksichtigung der Bedeutung des Gebietes für den Biotopverbund eine 

regionale Verantwortlichkeit für den Erhalt der Art. 
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Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Im Schradenwald laufen offenbar Vorbereitungen für eine großflächige Durchforstung der Bestände. 

Davon können mittlere Beeinträchtigungen der Qualität des Jagdhabitats ausgehen. Da sich ein 

erheblicher Teil dieser Maßnahmen auf Nadelholz mittleren Alters richtet, wird nicht von einer 

signifikanten Absenkung des Quartierangebotes ausgegangen. Der Schradenwald ist insgesamt 

unzerschnitten. Die erkennbaren Beeinträchtigungen entsprechen ebenfalls einem guten 

Erhaltungszustand. 

 

Bartfledermaus (Myotis brandtii/mystacinus) 

Bestand 

Nachweise von Bartfledermäusen gelangen nur mittels Bat-Detektor bzw. Bat-Corder, so dass die Art 

nicht genau angesprochen werden kann. Beide Arten reproduzieren in den nordwestlich der Elsteraue 

gelegenen Waldgebieten des NSG "Forsthaus Prösa" und "Der Loben" (LANDESFACHAUSSCHUSS 

SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 2009). Bartfledermäuse sind von drei Detektor-Transekten im Schraden-

Wald nachgewiesen. Dieses Waldgebiet ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch als Habitat dieser 

Art(en) anzusehen. Die Habitatfläche deckt sich weitgehend mit der des Braunen Langohres (251 ha auf 

8 % des FFH-Gebietes). 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Mangels definierter Spezifizierung der Habitatqualität des Jagdgebietes in SCHNITTER et al. (2006) kann 

keine Bewertung des Erhaltungszustandes für Bartfledermäuse abgegeben werden.  

 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Bezüglich erkennbarer Beeinträchtigungen trifft die Bewertung hinsichtlich des Braunen Langohres auch 

auf die Bartfledermaus zu, die durch die anstehende Durchforstung eine mögliche geringfügige 

Beeinträchtigung und damit Kriterien für einen guten Erhaltungszustand sieht. 

 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Bestand 

Die Wasserfledermaus zählt zu den häufigsten Fledermausarten und ist vielerorts noch ungefährdet. 

Durch ihre Präferenz offener Gewässerflächen im Jagdhabitat erreicht sie die höchste Nachweisdichte in 

Naturräumen mit einer Vielzahl von Still- und Fließgewässern. Dementsprechend ist die 

Wasserfledermaus im FFH-Gebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“ in erster Linie entlang des Laufes 

der Schwarzen Elster und im Bereich von Stillgewässern (insbesondere Altwassern) in der Elsteraue zu 

erwarten. Sie nutzt aber auch kleinere Gewässer als Jagdhabitat. Neben dem Fang von drei Männchen 

im Schradenwald im Bereich des Vierengrabens, wurden zahlreiche Wasserfledermäuse (am 3.8.2010 

zumindest 10 Individuen) jagend über einem Teich im südlichen Langennaundorfer Busch beobachtet. 

Dass nicht wesentlich mehr Nachweise vorliegen, ist vor allem dadurch zu erklären, dass entsprechend 

der vorrangigen Zielsetzung der Erfassung von Wald-Fledermausarten die Detektortransekte und 

Netzfangstandorte nicht gezielt an Gewässerufer gelegt wurden, wo die Tiere jagen. Die 

Wasserfledermaus nutzt vor allem Wälder als Quartierstandort (DIETZ & BOYE 2004). Sommerquartiere 

werden zumeist in Höhlungen von Laubbäumen gefunden. Die als Habitatflächen für Fledermäuse 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

180   Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 

ausgewiesenen Flächen im Schradenwald und Langennaundorfer Busch stellen im Gebiet daher 

geeignete Quartierstandorte dar. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Eine Bewertung des Zustandes der Population für die Art ist nicht möglich, denn es erfolgte keine 

systematische Zählung jagender Tiere am Gewässer. Die am 03.08.2010 im Langennaundorfer Busch 

beobachtete Anzahl von wenigstens 10 Individuen deutet jedoch einen hinsichtlich der Populationsgröße 

im Jagdgebiet hier möglicherweise hervorragenden Zustand an. In der Habitatfläche sind 17 Altwasser 

und 18 kleinere Stillgewässer vorhanden, die als Jagdhabitate geeignet, jedoch überwiegend < 1 ha 

groß sind. Als größte Wasserfläche bietet die Schwarze Elster neben verschiedenen Gräben weiterhin 

eine nutzbare insektenreiche Gewässerfläche. Dies entspricht einer hervorragenden Qualität für die Art 

(SCHNITTER et al. 2006). Da im Umfeld der Gewässer baumhöhlenreiche Laub- und Laubmischbestände 

vorhanden sind (Schradenwald, Langennaundorfer Busch, Gehölzbestände bei Neudeck) und insgesamt 

über das Gewässernetz und uferbegleitende Gehölze ein Verbund der Jagdhabitate gewährleistet ist, 

ergibt sich nach diesen Kriterien eine hervorragende Habitatqualität (SCHNITTER et al. 2006). 

Insbesondere die Fließgewässer sind durch eine starke Begradigung und teils naturfernen 

Gewässerausbau beeinträchtigt, was eine Verminderung des Nahrungsangebotes im Vergleich zu 

weitgehend naturnahen Niederungsflüssen und -bächen zur Folge hat. Dies ist als mittlere 

Beeinträchtigung für die Wasserfledermaus anzusehen. Zerschneidungen des Habitatverbundes 

bestehen im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ in erster Linie durch die größeren und 

verkehrsreichen Straßen (B101/B169 Elsterwerda, B 183 Bad Liebenwerda sowie einige 

Landesstraßen). Zwischen diesen Straßen liegen aber auch größere unzerschnittene Abschnitte der 

Elsteraue, so dass insgesamt eine mittlere Beeinträchtigung der Art anzunehmen ist. 

 

Tabelle 43: Erhaltungszustand der  Wasserfledermaus (Myotdaub -495001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Habitatqualität  A 

  insektenreiche Stillgewässer > 1ha 17 Altwasser und 18 Stillgewässer, 

sowie Schwarze Elster und Gräben 

a 

  Umfeld der Gewässer baumhöhlenreiche Laub- und 

Laubmischbestände vorhanden 

a 

  Verbund von Jagdgebieten unbeeinträchtigt a 

Beeinträchtigungen  B 

  Beeinträchtigung der Jagdgewässer begradigte und naturfern ausgebaute 

Fließgewässer 

b 

  Zerschneidung/Zersiedelung Zerschneidung in größeren 

Abständen durch stark frequentierte 

Straßen 

b 

Gesamtbewertung  B 
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Gesamteinschätzung 

Entsprechend der weiten Verbreitung und relativ großen Häufigkeit der Art ist die Bedeutung des FFH-

Gebietes Mittellauf der Schwarzen Elster nur als regional einzustufen. Es besteht hier auch nur eine 

regionale Verantwortlichkeit für den Erhalt der Art. 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Bestand 

Das Große Mausohr nutzt im Sommer insbesondere Bauwerke als Quartiere. Die Wochenstuben liegen 

meist im menschlichen Siedlungsraum und sind häufig in den Dachstühlen großer Gebäude (Kirchen, 

Schlösser, Schulen) zu finden. Die Männchen leben bei dieser Art in den Sommermonaten solitär und 

nutzen auch Baumhöhlen in Wäldern sowie Fledermaus- und Vogelnistkästen als Quartier. Ausgehend 

von den vier bekannten Wochenstuben der Art, deren Aktionsradius von 15 km das FFH-Gebiet Nr. 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“ überdeckt, war mit einer Jagdhabitatnutzung durch das Große Mausohr 

in fast dem gesamten Gebiet (mit Ausnahme des Teiles nördlich des Schweinert) zu rechnen. Allerdings 

befinden sich außerhalb der Elsteraue weitere größere Waldgebiete im Aktionsradius dieser 

Wochenstuben, die eine gute bis sehr gute Eignung als Jagdhabitat aufweisen und teilweise näher an 

den Quartieren liegen. Dazu zählen: 

 

 die Kirche Ruhland: Waldgebiet Lauchhammer und Ruhlander Heide, 

 die Kirche und das Schloss Großkmehlen: Krauschütz und Ruhlander Heide, 

 die Kirche Bad Liebenwerda: nordöstliche Waldgebiete, insbesondere NSG Forsthaus 

Prösa (LANDESFACHAUSSCHUSS SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 2009) sowie 

 Muna Hohenleipisch: umgebende Waldgebiete, insbesondere NSG Der Loben und 

Forsthaus Prösa (LANDESFACHAUSSCHUSS SÄUGETIERKUNDE BRANDENBURG 2009). 

 

Die Mausohren der betreffenden Quartiere sind also nicht darauf angewiesen, in der Elsteraue auf 

Insektenjagd zu gehen. Entsprechend der Vorauswahl wurden vor allem die drei größeren Waldgebiete 

(>100 ha) hinsichtlich dieser Art untersucht. Im Langennaundorfer Busch herrschen Waldbestände vor, 

die ein dichtes Unterholz und überwiegend eine ausgeprägte Krautschicht (teils mit Reitgras) aufweisen. 

Diese Strukturen sind für das Große Mausohr kaum als Jagdhabitat geeignet. Die Nahrung des Großen 

Mausohres besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Laufkäfern und Mistkäfern (TEUBNER et al. 2008). 

Diese werden im niedrigen Flug gesucht und nach der Landung auf dem Boden erbeutet. 

Dementsprechend gilt eine Bestandsstruktur mit gering ausgebildeter Strauchschicht und weitgehend 

vegetationsfreier Bodenoberfläche als besonders zum Jagdgebiet geeignet. In Perioden mit geringerem 

Dargebot an Laufkäfern jagen Mausohren aber auch häufig bis unter die Baumkronen nach anderen 

Käfern und Nachtschmetterlingen. Bedingt durch die bessere mikroklimatische Eignung (konstant hohe 

Luftfeuchte in Bodennähe) und größere Raumfülle der Streuschicht des Bodens ist die Aktivitätsdichte 

von Laufkäfern in Laub- und Laubmischwäldern oftmals größer als in Nadelholzbeständen. Deshalb sind 

ältere Waldbestände (im Allgemeinen > 60 Jahre) mit hohem Kronenschlussgrad, aber weitgehend 

freiem Stammraum und geringer Vegetationsdecke des Bodens einschließlich ihrer Waldrandstrukturen 

als geeignete Jagdhabitate des Großen Mausohres zu betrachten. Der Präsenznachweis der Art konnte 

durch Fang eines Männchens im Schradenwald am 23.06.2011 und mittels Bat-Detektor im Waldgebiet 

des Schweinert am 06.09.2010 erbracht werden. Im Schweinert jagten offenbar mehrere Tiere. 

Netzfänge von Weibchen, die eine Besenderung und Telemetrie der Tiere zur Feststellung der 

tatsächlichen Jagdhabitatnutzung und der Quartierstandorte ermöglicht hätten, gelangen leider nicht. 
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Dies ist nicht unwesentlich dem Erfassungszeitraum und der im August und ersten Septemberhälfte 

2010 ungünstigen (oftmals regnerischen, windigen und kalten) Witterung geschuldet. Die Art ist daher in 

den Nachweisen unterrepräsentiert. Andererseits weisen von den untersuchten Waldgebieten nur der 

Schweinert (I bis III) und der Schradenwald auf Flächen > 1 ha Waldbestände mit frei zugänglicher 

Bodenoberfläche auf. 

 

Auch die Waldgebiete des Schweinert I und II werden von Kiefernforsten dominiert, die zumeist eine fast 

vollständige Bodendeckung durch Gräser und oftmals auch ein mehr oder weniger dichtes Unterholz 

aufweisen (vgl. Habitatbeschreibung im ersten Absatz). Hier sind geeignete Strukturen vor allem in 

mittelalten und alten Eichen- und Eichenmischbeständen sowie kleinflächig auch in Roteichenforsten zu 

finden. Das nördlich von Falkenberg gelegene Waldgebiet im FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster Ergänzung“ (Schweinert III) hingegen bietet auf einer Fläche von ca. 19 ha durch 

seine Struktur hervorragend geeigneten Eichen-Hainbuchen-Wald. Da der Schweinert insgesamt ein 

geschlossenes und nur durch die Elbe-Elster-Bahn zerschnittenes Waldgebiet darstellt, wurde diese 

Fläche (ohne auf Präsenz des Mausohres untersucht worden zu sein) als Jagdhabitat des Großen 

Mausohres kartiert. Gegenüber dem Schweinert befinden sich auf der rechten Elsteruferseite südlich 

von Neudeck kleinere Waldgebiete, die ebenfalls als geeignete Jagdhabitate anzusehen sind. 

Insbesondere der Waldbestand zwischen Elster und Alter Elster hat den Charakter eines alten Eichen-

Hainbuchen-Waldes mit Übergängen zum Hartholzauwald. Allerdings ist in diesem Bestand das 

Unterholz relativ dicht ausgebildet. Diese älteren Bestände (im Schweinert I auch alte Kiefernforsten; 

siehe Fotodokumentation) bieten teilweise auch zahlreiche Höhlenbäume, die als Quartiere für das 

Große Mausohr in Frage kommen. 

 

Der Schradenwald ist waldbaulich sehr heterogen. Es überwiegen auch hier Nadelholzforsten. Die 

standortfremden Fichtenforste sind zwar unterholz- und krautfrei, jedoch bieten sie nur ein geringes 

Dargebot an Laufkäfern und können daher kaum als optimale Habitate des Mausohrs gelten. Auch die 

frischen bis feuchten Laubwaldgesellschaften sind zu einem Großteil nicht besonders als Jagdhabitat für 

diese Art geeignet, da sie zumeist von einem dichten Unterholz und dichter Krautschicht bedeckt sind. 

Es verbleiben kleine Buchenbestände und ältere Laubmischforsten (hier dominieren Eichen), die auf 

einer Gesamtfläche von 19,58 ha im Schradenwald dem Großen Mausohr sehr gut geeignete 

Jagdhabitate bieten. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die beschriebenen Bestände mit einer besonderen Eignung haben einen Anteil von ca. 21% an den 

Habitatflächen. Dies entspricht einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand. Bei diesem Parameter 

wurde bewusst kein Bezug auf den Aktionsradius der Wochenstuben genommen, da wahrscheinlich die 

Waldgebiete außerhalb des FFH-Gebietes bedeutender als Jagdhabitate für die 

Wochenstubengesellschaften sind. Eine Bezugnahme auf den Aktionskreis hätte überdies hinsichtlich 

der Bewertung des Erhaltungszustandes zu keinem anderen Ergebnis geführt. Das Umfeld der 

Habitatflächen des Großen Mausohres wird teilweise extensiv, zu einem nicht unerheblichen Anteil aber 

auch intensiv landwirtschaftlich genutzt. Gewässer begleitende Gehölzbestände, Feldgehölze und Alleen 

sind als Verbundstrukturen jedoch in guter Ausprägung in diesem Landschaftsraum vorhanden. Von der 

aktuellen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Habitatflächen gehen keine Beeinträchtigungen aus. 

Die historische Umwandlung großer Flächen der ursprünglichen Laubwälder in Kiefernforsten hat jedoch 

zu einer deutlichen Fragmentierung der geeigneten Bestände innerhalb der Habitatfläche geführt. Dies 

entspricht ebenfalls einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand für das Große Mausohr. Als 

Habitatfläche wurde bewusst nur die Waldflächen mit geeigneten Strukturen ausgewiesen und nicht 

komplette Forstflächen. 
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Tabelle 44:  Erhaltungszustand des Großen Mausohres (Myotmyot 495001, Myotmyot 495002, 

Myotmyot 495003, Myotmyot 629001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Nachweis in Transektstrecken und 

Netzfangstandorten 

nicht beurteilbar  

Habitatqualität  C 

Anteil der Laub- und 

Laubmischbestände mit geeigneter 

Struktur im Aktionsraum 

ca. 21 % c 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft im Umfeld 

Verbundstrukturen in Form von 

Gewässer begleitenden 

Gehölzbeständen, Feldgehölzen 

und Alleen vorhanden 

b 

Beeinträchtigungen  C 

forstwirtschaftliche Maßnahmen keine Beeinträchtigung a 

Fragmentierung durch ungeeignete Forsten 

fragmentiert 

c 

Gesamtbewertung  C 

 

Gesamteinschätzung 

Das Große Mausohr hat sein Hauptvorkommen in den südlichen Bundesländern und in Brandenburg ein 

Nebenvorkommen (SIMON & BOYE 2004). In Brandenburg wurden 53 Gebiete mit Vorkommen des 

Großen Mausohres gemeldet (LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG 2010). Aus der Datenlage und unter 

Berücksichtigung des außerhalb dieses FFH-Gebietes vorhandenen Habitatpotenzials kann dem FFH-

Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ für die Erhaltung des Großen Mausohres höchstens 

eine regionale Bedeutung beigemessen werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat für die Erhaltung 

des Großen Mausohres eine besondere Verantwortung (BFN 2009). Für das FFH-Gebiet ist 

entsprechend der Bedeutung eine regionale Verantwortung ableitbar. 

 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Bestand 

Die Fransenfledermaus wurde mit 2 Männchen und einem Weibchen im Schradenwald gefangen und 

am gleichen Standort zusätzlich mittels Bat-Detektor nachgewiesen. Die geringe 

Untersuchungsintensität keine Einschätzung des Erhaltungszustandes der Population. 

 

Die mittelgroße Art bevorzugt nicht zu dichte, altholzreiche Wälder aller Größe und 

Baumartenzusammensetzung. Gewässernähe wird dabei eindeutig der Vorzug gegeben. Entsprechend 
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dieser Charakteristik wurde der Schradenwald als Habitatfläche der Art kartiert. Der hier vorhandene 

Anteil von Laub- und Laubmischbeständen mit geeigneter Struktur liegt bei ca. 49 % und entspricht 

einem guten Erhaltungszustand. Neben Quartieren in feuchten Laub- und Laubmischwaldbeständen 

(Baumhöhlen oder Fledermauskästen), spielen auch strukturreiche Siedlungsbereiche bei der Wahl der 

Sommerquartiere eine nicht unerhebliche Rolle (TEUBNER et al. 2008). Wochenstubenquartiere befinden 

sich oftmals in Spalten auf Dachböden, in den Zwischenwänden von Gebäuden und hinter 

Verkleidungen aller Art. Voraussetzung für eine Ansiedlung ist das Vorhandensein mehrerer geeigneter 

Quartiermöglichkeiten im näheren Umkreis, da Fransenfledermäuse in der Wochenstubenzeit häufig das 

Quartier wechseln. Die männlichen Tiere leben im Sommer überwiegend solitär; Einzeltiere auch in 

Wochenstubengesellschaften. 

 

Fransenfledermäuse sind sehr ortstreu. Deshalb ist auch das Umfeld der Jagdhabitate für den 

Erhaltungszustand der Art relevant. Eine strukturreiche und extensiv genutzte Kulturlandschaft mit 

Viehweiden sollte vorhanden sein. Weiterhin ist der Verbund der Jagdhabitate mit dörflich geprägten 

Siedlungen ein Qualitätskriterium. Die Elsteraue zwischen Plessa und Schraden wird zu einem nicht 

unerheblichen Teil intensiv landwirtschaftlich genutzt. Dennoch sind extensiv genutzte 

Landschaftselemente und Verbundstrukturen vorhanden. Diese Parameter entsprechen in ihrer 

Ausprägung daher einem guten Erhaltungszustand. Mit Ausnahme der möglichen Beeinträchtigung der 

Habitatqualität durch die anstehende Durchforstung (vgl. Mopsfledermaus) bestehen keine 

Beeinträchtigungen (insgesamt Zustand gut). 

 

Tabelle 45: Erhaltungszustand der Fransenfledermaus (Myotnatt 495001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Habitatqualität  B 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit 

geeigneter Struktur 

49% b 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft mit Viehweiden im 

Umfeld der Wälder 

vorhanden b 

Verbund von Jagdgebieten geringfügig gestört b 

Beeinträchtigungen  B 

forstwirtschaftli-

che/landwirtschaftliche Maßnahmen 

geringfügige Beeinträchtigung durch 

Durchforstung möglich 

b 

Zerschneidung/Zersiedelung keine relevante Zerschneidung a 

Gesamtbewertung  B 
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Gesamteinschätzung 

Die Fransenfledermaus ist relativ gleichmäßig in ganz Deutschland verbreitet und erreicht auch im Land 

Brandenburg eine Rasterfrequenz von 40,7 % (TRAPPMANN & BOYE 2004; TEUBNER et al. 2008). Das 

Vorkommen der Art im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ hat regionale Bedeutung. 

Eine darüber hinausgehende Verantwortung ist schon deshalb nicht gegeben, weil Deutschland und das 

Land Brandenburg keine herausgehobene Verantwortung für diese Art haben. 

 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Bestand 

Die Rauhautfledermaus gilt als Waldfledermaus, die Wälder aller Art, Feldgehölze, Parkanlagen und 

gehölzbestandene Gewässerufer bevorzugt. Die Wochenstuben und Männchenquartiere befinden sich 

in den Frühjahrs- und Sommermonaten in engen Spalten wie Stammrissen, engen Baumhöhlen oder 

Spalten an Jagdkanzeln. Sehr gern werden auch Fledermausflachkästen bezogen (TEUBNER et al. 

2008).  

 

Diese Art wurde durch Detektornachweis und Netzfang (Tiere beiderlei Geschlechts) am 07.09.2010 im 

Schweinert nachgewiesen. In dieser Jahreszeit sind heimische Rauhautfledermäuse beiderlei 

Geschlechts bereits aus dem Reproduktionsraum dismigriert und befinden sich teilweise noch in den 

Paarungsquartieren. Gleichzeitig sind nordosteuropäische Durchzügler bereits in Brandenburg (TEUBNER 

et al. 2008). Die Nachweise belegen damit die Nutzung des FFH-Gebietes als Jagdhabitat. Eine 

entsprechende Habitatfläche unter Einbeziehung der auf der anderen Elsteruferseite befindlichen 

geeigneten Waldbestände wurde kartiert. Außerdem befinden sich in den als Habitatfläche 

ausgewiesenen Waldgebieten ausreichend als Quartiere geeignete Strukturen. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der Population ist auf der vorliegenden Datengrundlage nicht 

möglich. Die geeigneten Bestände liegen innerhalb der Waldbestockung in der Habitatfläche bei einem 

Anteil von ca. 17,8%. Im Umfeld der Habitatfläche sind insbesondere die Schwarze Elster und die Alte 

Elster bei Neudeck als potenzielle Jagdgewässer anzusehen. Im FFH-Gebiet sind strukturreiche und 

extensiv genutzte Elemente neben intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen vorhanden. Die 

Jagdgebiete werden vor allem durch Alleen, Heckenstreifen und gehölzbestandene Ufer miteinander 

verbunden. Dies entspricht einer guten Habitatqualität für die Art. In der Habitatfläche sind keine 

forstwirtschaftlichen Maßnahmen bekannt, die eine Beeinträchtigung des Jagdhabitats der Art 

verursachen. Auch eine Zerschneidung bzw. Zersiedelung ist nicht gegeben. 

 

Tabelle 46: Erhaltungszustand der Rauhautfledermaus (Pipinath 495001, Pipinath 495002, Pipinath 

  629001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population  keine Bewertung 

Habitatqualität  B 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

186   Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 

Tabelle 46: Erhaltungszustand der Rauhautfledermaus (Pipinath 495001, Pipinath 495002, Pipinath 

  629001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit 

geeigneter Struktur 

18% c 

Tümpel, Weiher & Flussläufe insbesondere Elsteraue und Alte 

Elster 

a 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft / Feuchtwiesen im 

Umfeld der Wälder 

vorhanden (ca. 10%) b 

Verbund von Jagdgebieten unbeeinträchtigt und großräumig a 

Beeinträchtigungen  A 

forstwirtschaftliche Maßnahmen keine Beeinträchtigung a 

Zerschneidung/Zersiedelung keine relevante Zerschneidung a 

Gesamtbewertung  B 

 

Gesamteinschätzung 

In Deutschland sind die Wochenstubenquartiere auf den Norden und Nordosten beschränkt 

(Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern). Das FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster“ liegt in einem Naturraum, der nicht als Wochenstubenregion bekannt ist (TEUBNER et 

al. 2008). Es hat regionale Bedeutung für die Art. Dementsprechend ist die Verantwortlichkeit ebenfalls 

regional gegeben. 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Bestand 

Die Zwergfledermaus bevorzugt zwar urbane Gebiete, ist aber auch in größeren Wäldern und 

Gewässergebieten zu finden. Gewässer erhöhen offenbar die Attraktivität eines Habitats (TEUBNER et al. 

2008). Lediglich weiträumige Acker- und Bergbauflächen werden gemieden. Diese vermutlich in ganz 

Brandenburg häufige Art (TEUBNER et al. 2008) wurde im Langennaundorfer Busch und im Schradenwald 

nachgewiesen. Die Sommerquartiere der Zwergfledermaus befinden sich ausnahmslos in engen 

Spalten, wo die Tiere mit Bauch und Rücken Kontakt zur Quartierwandung haben. Sie befinden sich im 

Siedlungsbereich (hinter Verkleidungen und Verschalungen aller Art, hinter Fensterläden oder in 

Bretterstapeln), können aber auch im Wald in Rindenspalten etc. liegen. Mehrfach sind Quartiere 

zwischen Dachhaut und Dämmmaterial nachgewiesen worden. Auch in der Wochenstubenzeit werden 

mitunter die Quartiere gewechselt. Männchen verbringen die Frühjahrs- und Sommermonate einzeln 

oder in kleinen Gruppen in ähnlichen Verstecken. 
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Bewertung des Erhaltungszustandes 

Durch die geringe Spezifität der Ansprüche an Quartiere und Jagdhabitate ist es nicht zweckmäßig, 

Habitatflächen für die Art im Gebiet auszuweisen. Wochenstubenquartiere sind nicht bekannt. Der 

Erhaltungszustand des Jagdhabitats im FFH-Gebiet (entspricht etwa dem gesamten FFH-Gebiet) kann 

gutachterlich als gut bewertet werden. Laub- und Laubmischwaldbestände mit einem hohen Anteil von 

Grenzlinien sind mit einem Anteil von < 40 % vorhanden. Gewässer sind in ausreichendem Maße 

vorhanden. Im Umfeld der Waldbestände sind extensiv bewirtschaftete neben intensiv landwirtschaftlich 

genutzten Landschaftsteilen vorhanden. Im Gebiet sind keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen bekannt, 

die eine Beeinträchtigung des Jagdhabitats der Art verursachen. Auch eine Zerschneidung bzw. 

Zersiedelung ist kaum gegeben (Ausnahme: stark befahrene Straßen). 

 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Bestand 

Die Mückenfledermaus wurde im Schradenwald durch Netzfang am 10.08.2010 (2 Weibchen, 

1 Männchen) sowie am 23.06.2011 (1 Männchen, 7 Weibchen) und durch Detektornachweis am 

gleichen Ort nachgewiesen. Sie jagt offenbar hier. Der Fang laktierender Weibchen deutet auch auf eine 

Wochenstube der Art im Gebiet hin. Da diese Art erst im Jahr 2000 entdeckt wurde, ist der 

Kenntnisstand über ihre Biologie, Verbreitung und Ökologie noch zu gering, um Kriterien für eine 

Bewertung des Erhaltungszustandes aufstellen zu können (SCHNITTER et al. 2006). Separate 

Habitatflächen wurden daher für die Art nicht ausgewiesen und bewertet.  

 

TEUBNER et al. (2008) nennen vor allem Nachweise der Art aus dem nördlichen Teil Brandenburgs sowie 

dem Landschaftsraum südlich von Berlin, während aus dem Landkreis Elbe-Elster noch keine 

Vorkommen aufgeführt sind.  

 

Insgesamt ist die Kenntnis der Verbreitung der Art zu gering, um die Bedeutung lokaler Vorkommen 

abschätzen zu können. Nach vorsichtiger Einschätzung ist für das FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster“ eine regionale Bedeutung für die Art anzunehmen. 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Bestand 

Als eine der verbreitetesten Arten wurde der Große Abendsegler an allen drei Netzfangstandorten 

mittels Bat-Detektor nachgewiesen. Der Große Abendsegler ist vorwiegend in Waldgebieten und 

gehölzbestandenen Habitaten (Feldgehölze, Alleen, Hecken) zu finden. Dabei werden Laubwälder, 

Parkanlagen, Alleen, baumbestandene Flussufer und Teichränder bevorzugt. Reine Kiefernbestände 

werden nur dauerhaft besiedelt, wenn genügend Höhlenbäume zur Verfügung stehen. Das Angebot an 

Baumhöhlen ist letztlich der limitierende Faktor für die Art, während die Jagd im freien Luftraum über 

allen nahrungsreichen Flächen stattfindet, ohne eine spezielle Habitatpräferenz (TEUBNER et al. 2008). 

Ergiebige Nahrungsquellen werden durchaus auch in Entfernungen von über 10 km angeflogen.  

 

Die Habitatflächen umfassen die größeren Waldgebiete im FFH-Gebiet sowie die angrenzenden Wälder 

bei Neudeck. Da in den Habitatflächen zumindest teilweise ein gutes Angebot an Baumhöhlen als 
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Quartier gegeben ist, sind diese als Sommerquartierkomplex aufzufassen. Relevante Jagdhabitatflächen 

im Offenland und im angrenzenden Siedlungsbereich wurden wegen ihrer geringen Spezifität nicht in die 

Habitatflächen einbezogen. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes bezieht sich nur auf den Sommerquartierkomplex, da keine 

Wochenstuben der Art bekannt sind. Für eine Bewertung des Zustandes der Population liegen zu 

wenige Daten vor. Der Anteil der Laub- und Laubmischwaldbestände mit geeigneten Strukturen in den 

Habitatflächen liegt bei 21,6%. Größere Still- und Fließgewässer als potenzielle Jagdgewässer sind 

vorhanden. Die Landschaft im Umfeld der Waldgebiete (Habitatflächen) ist relativ strukturreich und 

teilweise extensiv genutzt. Die Ausprägung dieser Parameter spricht für einen guten Erhaltungszustand 

des Habitats der Art. 

 

Im Schradenwald kann die anstehende Durchforstung eine geringe Beeinträchtigung des Jagdhabitats 

des Abendseglers verursachen. Eine Zerschneidung geht insbesondere von den verkehrsreichen 

Straßen im Gebiet aus (B101/169 Elsterwerda, B183 Bad Liebenwerda, u.a.) und wird evtl. durch 

Straßenbauvorhaben (Ortsumgehung Bad Liebenwerda, Elsterwerda) noch verstärkt. Die Wirkung 

dieser Zerschneidung betrifft die Räume zwischen den Jagdhabitatflächen, jedoch nicht die 

Habitatflächen selbst. Deshalb wird deren Wirkung als mit einem guten Erhaltungszustand vereinbar 

eingeschätzt. 

 

Tabelle 47:  Erhaltungszustand des  Großen Abendseglers (Nyctnoct 495001, Nyctnoct 495002, 

Nyctnoct 495003, Nyctnoct 495004, Nyctnoct 495005, Nyctnoct 629001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population keine Wochenstuben gesucht nicht bewertet 

Habitatqualität  B 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit 

geeigneter Struktur 

21,6% c 

größere Stillgewässer und Flussläufe vorhanden (ca. 10%) a 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft im Umfeld der 

Wälder 

vorhanden b 

Beeinträchtigungen  B 

forstwirtschaftli-

che/landwirtschaftliche Maßnahmen 

geringe/evtl. mittlere Beeinträchtigung b 

Zerschneidung/Zersiedelung Zerschneidung durch Straßen und Straßen-

bauprojekte (OU Bad Liebenw., Elsterw.) 

b 

Gesamtbewertung  B 
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Gesamteinschätzung 

Zur Einschätzung der Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland für den Erhalt des Großen 

Abendseglers liegen keine ausreichenden Daten vor (BFN 2009). Wochenstubengesellschaften wurden 

bisher vorwiegend im Norden Deutschlands gefunden (BOYE & DIETZ 2004) und ganz Brandenburg zählt 

zum Reproduktionsraum der Art (TEUBNER et al. 2008). Im Kontext der relativ weiten Verbreitung der Art 

hat das FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ für den Großen Abendsegler regionale 

Bedeutung. Die Verantwortlichkeit für die Erhaltung der Art besteht hier dem entsprechend auch nur 

regional. 

 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Bestand 

Der Kleine Abendsegler wurde durch Netzfang eines Männchens am 10.08.2010 im Schradenwald 

nachgewiesen. Die Kenntnis der Verbreitung dieser als selten geltenden Art ist noch unzureichend. 

Zumindest hinsichtlich der Quartierwahl ist der Kleine Abendsegler eine Waldfledermaus, die 

Baumhöhlen, Spalten an Bäumen aber auch Fledermauskästen bevorzugt. Das Jagdhabitat wird 

vorwiegend nach Nahrungsverfügbarkeit ausgewählt und umfasst sowohl aufgelockerte und 

strukturreiche Waldgebiete aller Art als auch Gewässer und geeignete Teile der Offenlandschaft 

(TEUBNER et al. 2008) sowie der Siedlungen. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Entsprechend dem Bewertungsschema des Erhaltungszustandes nach SCHNITTER et al. (2006) wurde 

der Schradenwald als Jagdhabitat kartiert. Die Habitatqualität ist insgesamt als gut zu bewerten, da der 

Anteil von besonders geeigneten Laub- und Laubmischbeständen bei ca. 22 % liegt (c), mit den Gräben 

(insbesondere Vierengraben, Schradengraben) mehrere Gewässer vorhanden sind (b) und die 

Umgebung des Schradenwaldes Elemente einer strukturreichen und teils extensiv genutzten 

Kulturlandschaft mit Verbundfunktion bietet (b). Hinsichtlich der Beeinträchtigungen ist nur die 

anstehende Durchforstung tendenziell kritisch einzuschätzen, während eine Zerschneidung in diesem 

Gebiet nicht besteht. 

 

Tabelle 48: Erhaltungszustand des Kleinen Abendseglers (Id.-Nr.-495001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Zustand der Population keine Wochenstuben gesucht nicht bewertet 

Habitatqualität  B 

Anteil der Laub- und 

Laubmischwaldbestände mit geeigneter 

Struktur 

22% c 

größere Stillgewässer und Flussläufe vorhanden (> 5%) a 

strukturreiche und extensiv genutzte 

Kulturlandschaft im Umfeld der Wälder 

vorhanden b 
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Tabelle 48: Erhaltungszustand des Kleinen Abendseglers (Id.-Nr.-495001) 

Parameter Ausprägung Bewertung 

Beeinträchtigungen  B 

forstwirtschaftliche/landwirtschaftliche 

Maßnahmen 

geringe/evtl. mittlere 

Beeinträchtigung 

b 

Zerschneidung/Zersiedelung in der Habitatfläche nicht gegeben a 

Gesamtbewertung  B 

 

Gesamteinschätzung 

Der Kleine Abendsegler ist eine Fledermausart, die große Entfernungen im Jahresverlauf zurücklegt und 

in ihren Vorkommensgebieten starken Fluktuationen unterliegt. Die Bedeutung des Vorkommens im 

FFH-Gebiet Nr.495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ ist deshalb nicht abschätzbar. 

3.2.2.3.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ergibt sich, dass mit Ausnahme des Großen Mausohres alle vorkommenden 

Fledermausarten Habitate in einer guten Qualität im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen 

Elster“ vorfinden. Der Erhaltungszustand der Populationen konnte jeweils auf der vorliegenden 

Datenbasis nicht bewertet werden. 

 

Tabelle 49: Erhaltungszustände und Flächenanteile der Habitate der Fledermausarten im FFH-Gebiet 

 Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Art Erhaltungszu-

stand der Habitate 

Fläche im 

Gebiet [ha] 

Anteil 

am Ge-

biet [%] 

Fläche 

außerhalb 

FFH-Gebiet 

[ha] 
deutscher Name wissenschaftlicher Name A B C 

Mopsfledermaus  Barbastella barbastellus  X  251 8  

Braunes Langohr Plecotus auritus  X  251 8  

Bartfledermaus
4
 Myotis brandtii/mystacinus keine Bewertung 251 8  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii X   2885 88 145 

Großes Mausohr Myotis myotis   X 429 10 145 

                                                   

 

4
 Bartfledermäuse wurden nur durch Bat-Detektor nachgewiesen, so dass keine sichere Artansprache möglich ist. 
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Tabelle 49: Erhaltungszustände und Flächenanteile der Habitate der Fledermausarten im FFH-Gebiet 

 Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Art Erhaltungszu-

stand der Habitate 

Fläche im 

Gebiet [ha] 

Anteil 

am Ge-

biet [%] 

Fläche 

außerhalb 

FFH-Gebiet 

[ha] 
Fransenfledermaus Myotis nattereri  X  251 8  

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  X  406 8 145 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus keine Bewertung keine Habitatfläche abgegrenzt 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus keine Bewertung keine Habitatfläche abgegrenzt 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  X  251 8  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  X  756 20 145 

 

Das Große Mausohr findet im FFH-Gebiet "Mittellauf der Schwarzen Elster" nur auf einem relativ kleinen 

Flächenanteil optimale Jagdhabitate. Dies resultiert daraus, dass es nur wenige größere 

zusammenhängende Waldgebiete gibt, die außerdem zumeist vor allem durch dichtes Unterholz eine 

ungünstige Bestandsstruktur aufweisen. Die regionale Bedeutung des FFH-Gebietes für diese Anhang 

II-Art ist mehr in seiner Kohärenzfunktion zu sehen, denn es ist das verbindende Element zwischen der 

bedeutenden Wochenstube in Bad Liebenwerda und den optimalen Jagdgebieten nordöstlich des 

Elstertales, insbesondere im NSG Forsthaus Prösa (LANDESFACHAUSSCHUSS SAÜGETIERKUNDE 

BRANDENBURG 2009) sowie über den Schradenwald zur Wochenstube in Großkmehlen. Insbesondere 

von Gehölzen bestockte Linienstrukturen, wie Baumalleen, Feldhecken und Gewässerufer haben eine 

wichtige Leitfunktion für diese Art. 

 

Die Mopsfledermaus findet zumindest im Schradenwald einen geeigneten Jagdhabitat- / 

Sommerquartierkomplex vor. Die für die Population bedeutenderen Habitate befinden sich jedoch 

zweifellos nördlich des Elstertales. Das FFH-Gebiet hat für diese Art regionale Bedeutung, die auch in 

der Kohärenzfunktion des Schradenwaldes begründet liegt. 

 

Bei den Arten des Anhanges IV ist einerseits zwischen solchen Fledermausarten zu unterscheiden, die 

besonders entlang den von Gehölze gesäumten Gewässerläufen und schwerpunktmäßig auch der der 

Schwarzen Elster wichtige Jagdhabitate finden, Arten die in bestimmten Waldgebieten Jagdhabitate und 

teilweise Quartiere vorfinden und eher in ihren Habitatansprüchen unspezifischen Arten, wie der 

Zwergfledermaus und evtl. der Mückenfledermaus. Vertreter der ersteren Kategorie sind die 

Wasserfledermaus und teilweise auch die Rauhautfledermaus. Für beide Arten hat das FFH-Gebiet 

"Mittellauf der Schwarzen Elster" vorwiegend über das Gewässernetz eine wichtige Kohärenzfunktion zu 

erfüllen. Alle anderen Fledermausarten sind mehr oder weniger in ihren Ansprüchen an Quartiere und 

Jagdhabitate an Gehölze gebunden. Hervor zu heben ist der überwiegend gute Biotopverbund von 

Gehölzstrukturen im FFH-Gebiet, der einerseits über Gehölzsäume an Gewässern und andererseits 

über Baumalleen und Feldhecken besteht und nur im südöstlichen Teil durch intensive Ackerbauflächen 

teils unterbrochen ist. Braunes Langohr, Bartfledermaus und Fransenfledermaus stellen höhere 

Ansprüche an die Bestandsstruktur des Waldes. Diese drei Arten haben Habitatflächen im 

Schradenwald, der insgesamt durch seine sehr heterogene Struktur für eine relativ große 
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Artengemeinschaft von Fledermäusen als Jagdhabitat und zum Teil wohl auch als Quartierangebot 

bedeutsam ist. Eine ähnliche Bedeutung ist auch für das große Waldgebiet des Schweinert 

anzunehmen, konnte hier aber durch die ungünstigen Bedingungen bei den Netzfängen nicht in diesem 

Maße belegt werden. 

3.2.3 Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 

Tabelle 50: Vorkommen von Amphibien nach Anhang IV der FFH-Richtlinie im Plangebiet 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang II Anhang IV RL D 
RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Moorforsch Rana arvalis  x 3 3 streng geschützt 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus  x 3 3 streng geschützt 

3.2.3.1  Organisatorischer Rahmen 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden im Vorfeld in Abstimmung mit der UNB Elbe-Elster zehn zu 

untersuchende Gewässer bzw. Gewässerkomplexe ausgewählt, wobei das Hauptaugenmerk ganz stark 

auf der Rotbauchunke lag. Andere Amphibienarten sollten parallel in den Gewässern miterfasst werden. 

Der methodisch bedingte Fokus auf die Rotbauchunke führte jedoch dazu, dass die anderen Arten nicht 

zum optimalen Zeitpunkt (Moorfrosch balzt z. B. viel früher) oder aber nicht im bevorzugten 

Laichgewässer erfasst werden konnten. Hinzu kamen die klimatischen Bedingungen im Frühjahr 2010 

(lange Schneedecke, dann Abschmelzen und Hochwasser, anschließend sehr kühler Mai), die das 

Auftreten zahlreicher Amphibienarten sicher negativ beeinflusst haben. 

 

Die Suche nach Kammmolchen sollte explizit im FFH-Gebiet 231 „Fluten von Arnsnesta“ sowie in den 

auf Rotbauchunken hin untersuchten Gewässern erfolgen. 

 

Um den Status der Arten im Gebiet einschätzen zu können, erfolgte neben der Sichtung der vom 

Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen auch die Befragung ortsansässiger bzw. ortskundiger 

Herpetologen. Besonders Herr M. Krüger (Frauenhorst) sowie die Herren F. Walther (UNB Elbe-Elster) 

und F. Meyer (Halle) konnten hier wertvolle Hinweise geben. 

3.2.3.2  Beschreibung der Arten 

3.2.3.2.1  Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erfassungsmethodik 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden in Abstimmung mit der UNB Elbe-Elster zehn Gewässer 

bzw. Gewässerkomplexe ausgewählt, in denen die Art in den letzten Jahren nachgewiesen werden 

konnte bzw. zu vermuten war. Hier erfolgten dann gezielte Nachsuchen mittels Verhören, 
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Sichtbeobachtungen und ggf. Keschern. Außerdem wurden einzelne Gewässer in die Untersuchung 

einbezogen, bei denen die Gewässerstruktur und –lage den bekannten Anforderungen der Art 

entsprechen könnten. 

Bestand 

Die Nachsuche an den zehn zuvor festgelegten Gewässern erbrachte für den Untersuchungszeitraum 

keine Nachweise der Art. Nach Auskunft von F. Walther (UNB EE) waren aber in den letzten Jahren 

einzelne kleinere Vorkommen vor allem im Bereich zwischen Elsterwerda und Bad Liebenwerda 

bekannt. Das negative Ergebnis für 2010 schließt aber nicht aus, dass in anderen Jahren 

Rotbauchunken im Bereich der Schwarzen Elster vorkamen bzw. in Zukunft vorkommen können. Dazu 

kommt, dass durch die Fokussierung der Untersuchung auf die vorher festgelegten Gewässer einzelne 

kleinere Vorkommen durchaus übersehen worden sein können. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Auf Grundlage des vorliegenden negativen Ergebnisses ist keine Bewertung der Art möglich. 

Gesamteinschätzung 

Es bedarf weiterer Untersuchungen, um den Staus der Art im hier untersuchten Gebiet zu klären. 

Scheinbar sind die Gebiete, wenn überhaupt, nur unregelmäßig von Rotbauchunken besiedelt. Diese 

Vermutung wurde schon früher im Zusammenhang mit dem Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 

„Alte Röder bei Prieschka“ (RANA 2003) geäußert. Wie bei der zitierten Untersuchung konnten in 

diesem (ehemaligen?) Vorkommensgebiet auch bei der aktuellen Kontrolle keine Rotbauchunken 

nachgewiesen werden. 

 

Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass einzelne kleinere Vorkommen methodisch bedingt übersehen 

wurden, dürfte die Rotbauchunke im Gebiet sehr selten sein. Bekannte Vorkommen der letzten Jahre 

befanden sich nahezu ausschließlich zwischen Elsterwerda und Bad Liebenwerda sowie unterhalb von 

Bad Liebenwerda. Die Lage der älteren Fundpunkte im Bereich der Zuflüsse von Kleiner Röder und 

Kleiner Elster legt die Vermutung nahe, dass möglicherweise Tiere aus größeren, stabilen 

Rotbauchunkenvorkommen im Einzugsgebiet der beiden Zuflüsse (Kröbelner Teiche, Maasdorfer 

Teiche) an die Schwarze Elster gewandert sind (bzw. verdriftet wurden) und hier Ansiedlungen gebildet 

haben. 

 

Für den Abschnitt der Schwarzen Elster zwischen Falkenberg und der Landesgrenze schließt Krüger 

(mdl. Mitt.) aktuelle Vorkommen aus. Für das Pulsnitzgebiet sind weder aktuelle noch ältere Nachweise 

bekannt (SEWULLOCK 2003). Im „Ökologischen Entwicklungskonzept Schwarze Elster“ (BEAK 

CONSULTANTS GMBH et al. 2006) wird bereits auf das Fehlen aktueller Nachweise der Art im gesamten 

Gebiet der Schwarzen Elster hingewiesen. 

 

Obwohl die Art in der vorliegenden Untersuchung zwar nicht nachgewiesen werden konnte, 

unregelmäßige Vorkommen aber nicht auszuschließen sind, werden in 4.3.3.1 allgemeine 

Maßnahmengrundsätze aufgeführt, ohne dass ein direkter Bezug zu einer Habitatfläche vorliegt. Dies 

erweist sich als notwendig, da der Schwarzen Elster eine überregionale Bedeutung im Verbund der 

östlich gelegenen Vorkommen der Rotbauchunke mit denen im Elbegebiet zukommt. Dafür ist die 

Etablierung stabiler Populationen im Elstergebiet außerordentlich wichtig. 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

194   Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 

3.2.3.2.2  Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erfassungsmethodik 

Parallel zu den Rotbauchunken wurde in den untersuchten Gewässern nach Kammmolchen gesucht 

(Methode: Leuchten im Uferbereich). Außerdem erfolgte entsprechend der Aufgabenstellung im FFH-

Gebiet 231 „Fluten von Arnsnesta“ eine gezielte Suche nach dieser Art mittels Reusen. 

Bestand 

Weder im FFH-Gebiet 231 noch in den auf Rotbauchunkenbesatz kontrollierten Gewässern gelang der 

Nachweis von Kammmolchen. Speziell in den „Fluten von Arnsnesta“ ist nach Krüger (mdl. Mitt.) schon 

seit längerer Zeit kein Nachweis der Art bekannt geworden.  

 

Im „Ökologischen Entwicklungskonzept Schwarze Elster“ (BEAK CONSULTANTS GMBH et al. 2006) wird 

bereits auf das Fehlen aktueller Nachweise der Art im gesamten Gebiet der Schwarzen Elster 

hingewiesen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Auf Grundlage des vorliegenden negativen Ergebnisses ist keine Bewertung der Art möglich. 

Gesamteinschätzung 

Es bedarf weiterer Untersuchungen, um den Staus der Art im hier untersuchten Gebiet zu klären. Es 

besteht die Möglichkeit, dass Vorkommen methodisch bedingt übersehen wurden. Dennoch dürfte der 

Kammmolch im Gebiet nicht häufig sein. 

3.2.3.2.3 Moorfrosch (Rana arvalis) 

Erfassungsmethodik 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden in den auf Rotbauchunkenbesatz kontrollierten Gewässern 

der Moorforsch sowie alle anderen vorkommenden Amphibien miterfasst. Dies erfolgte durch Ruf- und 

Sichtnachweise. Der Nachweis der Reproduktion erfolgte durch Laich bzw. Kaulquappen. 

Bestand 

In acht von zehn untersuchten Gewässern (incl. FFH-Gebiet 231) konnten Moorfrösche nachgewiesen 

werden. Zur Beschreibung der einzelnen Gewässer siehe Tabelle 51. In Verbindung mit den bereits 

vorliegenden Daten und den Hinweisen ortskundiger Herpetologen kann man davon ausgehen, dass die 

Art in großen Teilen des Untersuchungsgebietes vorkommt. Verbreitungslücken waren nicht erkennbar. 
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Tabelle 51: Gewässer mit Nachweisen von Moorfrosch bzw. Knoblauchkröte 

Gewässer ID Habitatfläche  Beschreibung 
Kontroll-

termine 

Fluten von 

Arnsnesta 

Ranaarva231001 

Pelofusc231001 

 in Verlandung begriffener Altarm an der 

Nordwestgrenze des Gebietes 

 starker Randbewuchs mit Weiden und 

Schilf 

 relativ niedriger Wasserstand 

 direkt an Ackerflächen grenzend 

07.04.2010 

15.04.2010 

Altarm bei Neuhof 

Ranaarva073001 

Pelofusc073001 

 Altarm mit größerem Verlandungsbereich, 

aber auch offenen Wasserflächen 

 z. T. starke Beschattung durch Gehölze 

 beide Arten waren nur in den 

Randbereichen nachweisbar 

07.04.2010 

23.04.2010 

Riecke südlich 

Friedrichsluga 
Ranaarva495001 

 Altarm mit offenen Wasserflächen, wenig 

Submersvegetation und kaum Gehölzen 

am Rand 

 Verlandungserscheinungen, schmaler 

Röhrichtgürtel 

07.04.2010 

23.04.2010 

Altarm bei 

Neudeck 
Ranaarva495002 

 Altarm mit starkem Uferbewuchs und 

größeren freien Wasserflächen (aber auch 

Krebsschere in Randbereichen) 

 Beschattung durch Gehölze 

31.03.2010 

15.04.2010 

Langennaundorfer 

Busch 
Pelofusc495001 

 Altarm mit randlichem Röhrichtbewuchs 

und Gehölzen im Uferbereich 

 angrenzend Grünland 

31.03.2010 

23.04.2010 

Krebsscheren-

altarm bei 

Neumühl 

Ranaarva495003 

Pelofusc495002 

 gerade entschlammter Altarm 

 größere freie Wasserfläche 

(Submersvegetation), aber auch 

bewachsene Bereiche (Röhricht) 

 einzelne Gehölze am Ufer 

 direkt an Grünland und Ackerflächen 

angrenzend 

31.03.2010 

23.04.2010 

Fluthorstwiesen 

bei Bad 

Liebenwerda 

Ranaarva495004 

 in Folge hohen Wasserstandes in der 

Schwarzen und der Kleinen Elster staute 

der Graben im Grünland zurück 

 Überflutung der Elsholzweisen 

 im Randbereich des überfluteten 

Grünlands riefen Moorfrösche 

31.03.2010 

Kleine Röder bei 

Zobersdorf 

Ranaarva495005 

Pelofusc495003 

 Feuchtgebiet im Bereich der Kleinen 

Röder (z. T. offenen Wasserfläche mit 

Schilfbewuchs und einzelnen Gehölzen) 

 überflutetes bzw. feuchtes Grünland 

(Biberstau!) 

 kleinflächig auch Ackerflächen überstaut 

(hier Laich von R. arvalis) 

25.03.2010 

23.04.2010 

Alte Röder bei 

Prieschka 
Ranaarva080001 

 Kleingewässer an der Straße Prieschka-

Zeischa 

 deutliche Anzeichen für Verlandung, 

krautige Ufervegetation 

25.03.2010 

15.04.2010 
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Aufgrund der gewählten Methodik ist es jedoch schwierig, Aussagen zur Größe des Bestandes einzelner 

Gewässer oder aber bestimmter Gebiete zu treffen. Infolge der auf die Erfassung der Rotbauchunke 

ausgerichteten Auswahl der Gewässer und Begehungstermine wurde in den meisten Fällen nicht zum 

optimalen Zeitpunkt, aus Sicht der Moorfroscherfassung, kontrolliert. Hinzu kommt, dass das 

Laichgeschehen der Art durch die klimatischen Unbilden des Frühjahrs 2010 negativ beeinflusst wurde. 

Zum normalen Wandertermin lag noch Schnee und anschließend führte die Schwarze Elster 

Hochwasser, wodurch einige potenzielle Laichgewässer nicht nutzbar waren. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass die vergleichsweise geringen Zahlen rufender Männchen (nie mehr als 

100) doch den tatsächlichen Bestand wiederspiegeln. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Bewertung der Einzelvorkommen ist in Tabelle 52 dargestellt. Die Bewertung des Parameters 

Population muss vorsichtig interpretiert werden, da aus oben dargelegten Gründen keine optimale 

Erfassung der Anzahl rufender Tiere dieser Art möglich war.
5
 

 

                                                   

 

5
  Der zum Zeitpunkt der Kartierung anzuwendende Bewertungsschlüssel ging von der (schwer) zu ermittelnden“ 

Zahl der Rufer im Laichgewässer aus. Die erst spät zur Verfügung gestellten neuen Bewertungsbögen gehen 
nun von der Anzahl der Laichballen aus. Diese wurden aber, da nicht erforderlich, auch nicht erfasst. 
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Aus der Bewertung der einzelnen Habitatflächen ergibt sich für alle Flächen zusammen ein aggregierter 

Erhaltungszustand der Art im Untersuchungsgebiet, die der Tabelle 53 entnommen werden kann. Dabei 

ist aber zu beachten, dass die Flächenauswahl entsprechend der Aufgabenstellung nicht vordergründig 

unter dem Blickwinkel der Erfassung des Moorfrosches erfolgte und dass die acht Vorkommen das 

gesamte Gebiet nicht unbedingt ausreichend repräsentieren müssen. 

 

Tabelle 52: Bewertung der Habitatflächen des Moorfrosches (Rana arvalis) in ausgewählten Ge-

  wässern des Untersuchungsgebietes 

Kriterium/ 

Wertstufe 

ID Habitatfläche Ranaarva405… 

231 

001 

073 

001 

495 

001 

495 

002 

495 

003 

495 

004 

495 

005 

080 

001 

Zustand der Population  

 Populationsgröße C C C C C C C C 

Habitatqualität Wasserlebensraum  

 Anzahl und Größe Gewässer B B B B B A B B 

 Ausdehnung Flachwasser B B B C C A B B 

 Besonnung B B A B A A A A 

Habitatqualität Landlebensraum         

 Entfernung des Wasser-/ 

Landlebensraums 
A A A A B C C A 

 Vernetzung B A A B B C B A 

Beeinträchtigung Wasserlebensraum         

 Schadstoffe B B B B B B B B 

 pH-Wert A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B 

 Fischbestand B B B B B A B B 

Beeinträchtigung Landlebensraum         

 Maschineneinsatz im Landhabitat C B B B C B C B 

 Isolation durch Fahrwege B A A B A A B C 

 Isolation durch Äcker B B B B B A B A 

Gesamtbewertung B B B B B B B B 
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Tabelle 53: Bewertung des Erhaltungszustandes Moorfrosch im Untersuchungsgebiet 

 A –sehr gut B – gut C – mittel-schlecht 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Gesamtbewertung  B  

 

Für die Bewertung der Habitatqualität entscheidend war der Umstand, dass es sich beim 

Wasserlebensraum oft um Komplexe aus einigen Kleingewässern im Einzugsbereich (B) handelte, die 

zumindest in Teilbereichen auch Flachwasserzonen aufwiesen (B). Die Beschattung der Gewässer fiel 

meist gering aus (A-B). 

 

Die Bewertung des Landlebensraumes fällt differenzierter aus, da im Umland der Laichgewässer in der 

Regel zwar geeignete Landlebensräume vorhanden waren, diese aufgrund der Gebietsspezifika aber oft 

nur geringe Ausmaße erreichten (C). Arttypische Sommer- und Winterhabitate waren im näheren Umfeld 

nicht in allen Fällen vorhanden (B). Letzteres könnte aber auch ein erfassungstechnisches Artefakt sein, 

der in der Auswahl der bewerteten Gewässer unter dem Blickwinkel Rotbauchunke erfolgte. 

 

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Moorfrosch für die Habitatqualität im Untersuchungsgebiet 

die Bewertung gut (B). 

 

Der Einfluss auftretender Beeinträchtigungen kann mit der Bewertung als „mittel“ (B) charakterisiert 

werden. Direkte Schadstoffeinträge waren nicht erkennbar (A/B) und die fischereiliche Nutzung (B) war 

nicht intensiv (Angeln, keine Fischzucht o. ä.). Im potenziellen Landlebensraum waren in einigen Fällen 

starke Beeinträchtigungen zu beobachten, die auf die z.T. sehr schmale Flussaue und der direkt daran 

anschließenden intensiven maschinellen Bearbeitung der Ackerflächen beruhte. In der Mehrzahl der 

Fälle kam diesem Kriterium jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung zu. 

Gesamteinschätzung 

Insgesamt ist für den Moorfrosch nach den vorliegenden Ergebnissen im Untersuchungsgebiet von 

einem guten Erhaltungszustand auszugehen. Die Art kommt im gesamten Gebiet vor und besiedelt 

verschiedene Kleingewässer außer- und innerdeichs. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Abgesehen von den strukturellen Defiziten des Gebietes (z.T. sehr schmale Flussaue und damit 

verbundene Einengung des Landlebensraumes) waren an den untersuchten Gewässern keine aktuellen 

Beeinträchtigungen zu erkennen. Dennoch ist das Angebot an Laichgewässern durch die starre 

Festlegung der Schwarzen Elster und das damit verbundenen Fehlen einer natürlichen Auendynamik 

deutlich eingeschränkt. Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen des Flusses kein Hinterland als 

potenzieller Landlebensraum vorhanden ist. Die Landwirtschaft erfolgt bis an den Deich, der sich 

wiederum in nur geringer Entfernung zum Fluss befindet. 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 199 

Eine anthropogene Beeinträchtigung bzw. punktuell auch Gefährdung ist im künstlich bedingten 

erhöhten Fischbesatz mancher Angelgewässer zu sehen. 

3.2.3.2.4 Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

Erfassungsmethodik 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurde in den auf Rotbauchunkenbesatz kontrollierten Gewässern 

der Moorforsch wie alle anderen vorkommenden Amphibien mit erfasst. Dies erfolgte durch Ruf- und 

Sichtnachweise. Der Nachweis einer erfolgreichen Reproduktion erfolgte über Laich oder Larven. 

Bestand 

In vier der zehn auf Rotbauchunken kontrollierten Gewässer und im FFH-Gebiet Nr. 231 konnten 

Knoblauchkröten nachgewiesen werden. Zur Beschreibung der einzelnen Gewässer siehe Tabelle 51 In 

Verbindung mit den bereits vorliegenden Daten und den Hinweisen ortskundiger Herpetologen kann 

man davon ausgehen, dass die Art in großen Teilen des Untersuchungsgebietes vorkommt. 

Verbreitungslücken waren nach den vorliegenden Ergebnissen nicht erkennbar. 

 

Aufgrund der gewählten Methodik ist es jedoch schwierig, Aussagen zur Größe des Bestandes einzelner 

Gewässer oder aber bestimmter Gebiete zu treffen. Infolge der auf die Erfassung der Rotbauchunke 

ausgerichteten Auswahl der Gewässer und Begehungstermine wurde in den meisten Fällen nicht zum 

für die Erfassung der Knoblauchkröte optimalen Zeitpunkt kontrolliert. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass die vergleichsweise geringen Zahlen rufender Männchen (nie mehr als 

20) doch den tatsächlichen Bestand wiederspiegeln. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Bewertung der einzelnen Habitatflächen der Knoblauchkröte ist Tabelle 54 zu entnehmen. 
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Tabelle 54: Bewertung der Habitatflächen der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) in ausgewählten 

  Gewässern des Untersuchungsgebietes 

Kriterium/ 

Wertstufe 

ID Habitatfläche Pelofusc405… 

231001 073001 495001 495002 495003 

Zustand der Population  

 Populationsgröße C C C C C 

 Reproduktion A A C A C 

Habitatqualität Wasserlebensraum  

 Ausdehnung Flachwasser B B B B B 

 Besonnung B B A A B 

 submerse/emerse Vegetation B B B B B 

Habitatqualität Landlebensraum      

 Vorhandensein Landlebensraum B B B C B 

 Bodenqualität B B B B B 

 Vernetzung B A B B B 

Beeinträchtigung Wasserlebensraum      

 Fischbestand B B A B B 

 Nutzungsregime B A A B B 

 Schadstoffe B B B B B 

Beeinträchtigung Landlebensraum      

 Sukzession A B B A B 

 Maschineneinsatz im Landhabitat C B A C C 

 Düngereinsatz A/B A/B A/B A/B A/B 

Isolation      

 Isolation durch Fahrwege B A A B A 

 Isolation durch Bebauung A A A A A 

Gesamtbewertung B B B B B 
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Der aggregierte Erhaltungszustand der Art im Untersuchungsgebiet kann Tabelle 55 entnommen 

werden. Aus oben bereits dargelegten Gründen war keine optimale Erfassung der Anzahl rufender Tiere 

dieser Art möglich. Zu den späten Terminen wurden immer weniger als 20 Rufer registriert. Außerdem 

gilt hier ebenfalls die bereits bei dem Moorfrosch getroffene Einschränkung, dass die Art und Zahl der 

ausgewählten Gewässer unter dem Blickwinkel der Bewertung der Rotbauchunke erfolgten. Demzufolge 

ist nicht gesichert, dass sie auch die Verbreitung und Habitatqualität für die Knoblauchkröte ausreichend 

repräsentieren. 

 

Tabelle 55: Bewertung des Erhaltungszustandes Knoblauchkröte im Untersuchungsgebiet 

 A –sehr gut B – gut C – mittel-schlecht 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen  B  

Isolation A   

Gesamtbewertung  B  

 

Methodisch bedingt wurden die Knoblauchkröten in den gleichen Gewässern (wenn auch in anderen 

Bereichen) nachgewiesen wie die Moorfrösche. Demzufolge ist auch die Bewertung beider Arten 

zumindest hinsichtlich des Wasserlebensraumes vergleichbar. In den meisten Gewässern waren 

zumindest in Teilbereichen Flachwasserzonen vorhanden (B) und es war nur in seltenen Fällen eine 

Beschattung vorhanden (A). Die Submersvegetation war zumindest in Teilbereichen gut ausgebildet (B). 

 

Gute Landlebensräume waren in einigen Fällen vorhanden, jedoch grenzen z.T. auch intensiv 

bewirtschaftete Ackerflächen an die Wasserlebensräume der Art an. Die Bewertung erfolgt daher 

insgesamt als gut (B). Die dort anstehenden Böden sind zumindest mäßig grabfähig (B). Wie groß die 

minimalen Entfernungen zwischen den Vorkommen sind, kann jedoch mangels flächiger Erfassung nicht 

immer genau eingeschätzt werden. 

 

Zusammenfassend betrachtet ergibt sich somit für die Habitatqualität der Knoblauchkröte im 

Untersuchungsgebiet die Bewertung gut (B). 

 

Ebenfalls mit gut (B) wurde der Parameter Beeinträchtigungen bewertet (mittlere Beeinflussung). 

 

Die fischereiliche Nutzung der Gewässer erfolgte meist nur extensiv (Angeln) (B) und eine eventuelle 

Gefährdung der Populationen war durch das Nutzungsregime der Gewässer zumindest mittelfristig nicht 

zu erkennen (B). Auch Schadstoffeinträge waren nicht erkennbar (A/B). Im potenziellen Landlebensraum 

waren oft starke Beeinträchtigungen (C) zu beobachten, die aus dem Einsatz von schweren 

Landmaschinen und Düngemitteln auf den Ackerflächen resultierten. Eine Isolation der Vorkommen 

durch Verkehrswege und/oder Bebauung war in den meisten Fällen nicht zu verzeichnen (A). 
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Gesamteinschätzung 

Insgesamt ist für die Knoblauchkröte nach den vorliegenden Ergebnissen im Untersuchungsgebiet von 

einem guten Erhaltungszustand auszugehen. Die Art kommt im gesamten Gebiet vor und besiedelt 

verschiedene Kleingewässer außer- und innerdeichs. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Vor allem strukturelle Defizite des Gebietes führen zu Beeinträchtigungen und möglicherweise 

Gefährdungen der Knoblauchkrötenpopulation. Durch die z.T. sehr eingeengte Flussaue und die direkt 

anschließenden intensiv bewirtschafteten Ackerflächen steht der Art in großen Teilen lediglich ein 

pessimaler Landlebensraum zur Verfügung. Dennoch ist das Angebot an Laichgewässern durch die 

starre Festlegung der Schwarzen Elster und das damit verbundene Fehlen einer natürlichen 

Auendynamik deutlich eingeschränkt. Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen des Flusses kein 

Hinterland als potenzieller Landlebensraum vorhanden ist. Die Landwirtschaft erfolgt bis an den Deich, 

der sich wiederum in nur geringer Entfernung zum Fluss befindet. 

 

An den Laichgewässern konnten keinen Beeinträchtigungen festgestellt werden. Eine anthropogene 

Beeinträchtigung bzw. punktuell auch Gefährdung ist im künstlich bedingten erhöhten Fischbesatz 

mancher Angelgewässer zu sehen. Dies betrifft jedoch nur einige innerdeichs gelegene Gewässer. 

3.2.4 Fische (Pisces) 

Tabelle 56: Vorkommen von Fischarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie im Plangebiet 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang II Anhang IV RL D 
RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Bachneunauge Lampetra planeri X   2 Besonders geschützt 

Bitterling Rhodeus amarus X   2  

Rapfen Aspius aspius X     

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis X  2 3  

Lachs Salmo salar X  1 0  

3.2.4.1  Organisatorischer Rahmen 

Lt. Leistungsbeschreibung sollten neben der Auswertung der vorhandenen Datenlage auf 20 

Untersuchungsflächen ergänzende Untersuchungen zum Vorkommen der FFH-Anhang II-Arten 

durchgeführt werden. Dabei wurde auf den Zeitpunkt August-September orientiert. 

 

Zur Auswahl der Untersuchungsflächen wurde eine mehrtägige Befahrung des Gesamtgebietes im Juni 

2010 durchgeführt. Dabei wurden 10 Flächen an der Schwarzen Elster (von der Pulsnitzmündung bis zur 

Landesgrenze), 52 Altwässer der Schwarzen Elster, 22 Flächen im Grabensystem der Schwarzen 

Elster, 14 Flächen der Pulsnitz bzw. ihrer Nebengewässer und 5 Flächen der Großen Röder aufgesucht 
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und ihre Eignung als Untersuchungsfläche eingeschätzt. Gleichzeitig wurden dabei Habitateigenschaften 

aufgenommen. Die vollständigen Ergebnisse sind unter Daten/Arten/Fischerfassung im MMP zu finden. 

Folgende Probestrecken wurden zur Befischung ausgewählt: 

 

 Probestrecke 01: Elster-Altwasser unterhalb Arnsnesta, 

 Probestrecke 02: Alte Elster bei Mühle Kaxdorf, 

 Probestrecke 03: Aufschlussteich II Herzberg, 

 Probestrecke 04: Riecke Brücke Neudeck, 

 Probestrecke 05:Neugraben N Uebigau, 

 Probestrecke 06: Röder- oder Landgraben Zinsdorf, 

 Probestrecke 07: Mündung Röder, 

 Probestrecke 08: Röderkanal S Reichenhain, 

 Probestrecke 09:Große Röder N Stolzenhain, 

 Probestrecke 10: Große Röder S Stolzenhain, 

 Probestrecke 11: Pulsnitz-Mündung, 

 Probestrecke 12: Schradengraben NW Plessa-Süd, 

 Probestrecke 13: Großer Binnengraben S Lauchhammer-West, 

 Probestrecke 14: Pulsnitz Brücke Gröden, 

 Probestrecke 15: Parallelgraben Brücke Gröden, 

 Probestrecke 16: Hopfengrabenbach Großthiemig, 

 Probestrecke 17: Pulsnitz Brücke Lindenau, 

 Probestrecke 18: Pulsnitz Wehr Ortrand, 

 Probestrecke 19: Kieperbach (auf Bitte der UNB wurde dieses Gewässer zusätzlich beprobt), 

 Probestrecke 20: Pulsnitz an der Landesgrenze, 

 Probestrecke 21: Pulsnitz Ortrand östlich der Eisenbahn sowie 

Probestrecke 22: Pulsnitz Wehr Kroppen (diese Probestrecke wurde zusätzlich aufgenommen). 

 

Einbezogen wurde eine Auswertung vorliegender Erfassungen. Folgende Daten wurden ausgewertet 

und berücksichtigt: 

Tabelle 57: Datenrecherche (chronologisch geordnet) 

Autor Titel Inhalt 

WTU (1997) 

Wasserwirtschaftliche und ökologische 

Untersuchung der Pulsnitz von Mündung in die 

Schwarze Elster bis Landesgrenze Sachsen. – 

Teil: Ökologische Untersuchung der Pulsnitz. 

- Mühlenfließ: Bachneunauge 

- Alte Pulsnitz: Bachneunauge 

- Neue Pulsnitz: Bachneunauge 

- Umfluter: Bachneunauge, Steinbeißer 

- Unterhalb Wehr Kroppen: Steinbeißer 

PNS (2001) Schutzwürdigkeitsgutachten für das 
-NSG Arnsnesta: Bachneunauge, Rapfen, 

Bitterling, Schlammpeitzger (ohne genaue 
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Tabelle 57: Datenrecherche (chronologisch geordnet) 

Autor Titel Inhalt 

Naturschutzgebiet „Fluten bei Arnsnesta“ Standorte)) 

IDUS (2001) 

Ermittlung der ökologisch begründeten 

Mindestabflussmengen der Schwarzen Elster 

von der Landesgrenze zu Sachsen bis Bad 

Liebenwerda unter besonderer Berücksichtigung 

des stark beeinträchtigten gewässerökologischen 

Zustandes 

- Große Röder oberh. Mündungswehr: 

Bitterling 

- Schwarze Elster Wahrenbrück unterh. 

Mündung Kleine Elster: Bitterling 

RANA 

(2003) 

Schutzwürdigkeitsgutachten und 

Behandlungsrichtlinie für das Naturschutzgebiet 

„Alte Röder bei Prieschka“ (NSG 1373, Landkreis 

Elbe-Elster) 

- Alte Röder (Straßenbrücke bis  Wehr): 

2 Schlammpeitzger 

- Gewässer westlich der Straße: 4 

Bitterlinge, 1 Schlammpeitzger 

IfB (2004) Befischungsergebnis 

- Pulsnitz Eisenbahnbrücke Ortrand-

Kroppen:11 Lachse (Nov.) 

- Pulsnitz Kroppen (Park) Stauschwelle 

Mühlgraben: 3 Lachse (Nov) 

- Pulsnitz Schlosspark Lindenau 

Gabelwehr: 17 Lachse (Nov) 

STRABAG 

(2005) 

Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage am 

Wehr Bad Liebenwerda in der Schwarzen Elster 

- Wehr Bad Liebenwerda: 

-  4 Rapfen, 24 Bitterlinge  

LUA Bbg 

(2005) 

FFH-Vorprüfung für das Gebiet DE4547-303 – 

Rekonstruktion Gabelwehr Lindenau 

- Bachneunauge: mit der Präsenz dieser 

Art „ist zu rechnen“ (Bezug auf 1997), 

Befischung 2005 ohne Nachweis. 

- Lachs: Nachweis im Spätherbst am 

Gabelwehr 

- Schlammpeitzger: Wahrscheinlich, da 

sein Vorkommen in Beigewässern der 

Pulsnitz „seit langem belegt ist“. 

- Steinbeißer. Vom Vorkommen „ist 

auszugehen“ (Bezug auf 1997) 

LUA Bbg 

(2006) 

Konzept für die ökologische Entwicklung der 

Schwarzen Elster und ausgewählter Zuflüsse 

unter Beachtung der Erfordernisse des 

Hochwasserschutzes. Teil 1: Übersicht zum 

Untersuchungsgebiet und Gewässer I. Ordnung 

(ÖEK) 

- Schwarze Elster: Bitterling, Lachs, 

Rapfen, Schlammpeitzger. (Bitterling im 

Mündungsbereich der Kleinen Elster) 

- Altarme und Nebengewässer: Bitterling, 

Schlammpeitzger 

- Altlauf W Friedrichsluga: 1 Bitterling im 

Südteil Alte Elster, 2 Schlammpeitzger 

im Mühlgraben 

- Altläufe bei Arnsnesta: 8 

Schlammpeitzger im 12000er Graben, 

1 Schlammpeitzger im Altarm 2, 3 

Schlammpeitzger im Altarm 3 

- Pulsnitz – Mündung bis Lindenau: 

Lachs 

- Pulsnitz – oberhalb Lindenau: 

Bachneunauge, Lachs  

PNS (2006) Managementplan für das SCI Nr. 088E – Linzer 
- Kieperbach bei Kieperwiese:  

- 1 Bachneunauge (1996),  
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Tabelle 57: Datenrecherche (chronologisch geordnet) 

Autor Titel Inhalt 

Wasser und Kieperbach (4648-303) - 7 Bachneunaugen (2003) 

PROKON 

(2007) 

Ersatzneubau Wehr Ortrand in der Pulsnitz – 

Ergänzende Maßnahmen: Eingriffs-

/Ausgleichplanung 

- Standartdatenbogen: Steinbeißer, 

Bachneunauge, Schlammpeitzger, 

Bitterling (die Angaben beziehen sich 

auf das gesamte Schutzgebiet) 

ZUPPKE 

(2007/2008) 

Ergebnis der Abfischung eines gespundeten 

Bereiches der Schwarzen Elster am Wehr 

Herzberg 

- Wehr Herzberg. 5 Bitterlinge, 5 Rapfen 

 

IfB (2008) Befischungsergebnis 

- Schwarze Elster bei Prieschka: 4 

Bitterlinge 

- Schwarze Elster Frauenhorst: 1 Barbe 

(2008), 7 Bitterlinge, 5 Rapfen 

- Schwarze Elster Wehr München: 11 

Bitterlinge, 1 Rapfen 

IfB (2009) Befischungsergebnis 

- Pulsnitz Ortrand 6 Lachse (Mai) 

- Pulsnitz Lindenau: 1 Lachs (Mai), 2 

Lachse (Nov.) 

IfB (2009) 

Erfassung und Bewertung von Fischarten und 

Neunaugen in ausgewählten FFH-Gebieten des 

Landes Brandenburg im Jahr 2008 und Ziehung 

der brandenburgischen Stichprobe zum 

bundesweiten stichproben-basierten Monitoring 

ausgewählter Fischarten der Anhänge der FFH-

Richtlinie 

- Wehr München: 1 Barbe, 12 Bitterlinge, 

5 Rapfen 

- Brücke Uebigau: 152 Bitterlinge, 1 

Rapfen 

- Brücke bei Prieschka: 24 Bitterlinge 

PNS (2009) 

Ökologische Begleitung von Unter-

haltungsarbeiten am Kroppener Mühlenwehr am 

19.11.2009. – Schreiben an UNB OSL 

- Mühlenwehr Kroppen: 100 

Bachneunaugen (60 Querder, 40 adulte 

Tiere), 2 Schlammpeitzger 

STRABAG 

(2009) 

Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage am 

Wehr Herzberg in der Schwarzen Elster 

- Wehr Herzberg: 5 Rapfen,  

- 27 Bitterlinge, 2 Barben 

IfB (2010) Lachsprojekt – Anschreiben 

- Wehr Kotschka: 1 Lachs (2007) = 

Rückkehrer 

- Wehr Lindenau: 3 Lachse (2008) = 

Rückkehrer 

 

In Vorbereitung der Befischungen wurden die Genehmigungen für die Durchführung des 

Elektrofischfangs bei den Unteren Fischereibehörden der Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-

Lausitz eingeholt sowie Absprachen mit den Eigentümern bzw. Bewirtschaftern der Gewässer getroffen. 

Infolge der lang anhaltenden Starkniederschläge und der dadurch verursachten Hochwassersituation an 

der Schwarzen Elster schlugen zwei Versuche der Befischung fehl (infolge des Ausuferns aller 

Gewässer, auch der Nebengewässer, war kein repräsentatives Ergebnis zu erzielen). Auch in der 

nachfolgenden Zeit ließ die Wasserstandssituation keine Befischung zu. 
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Im Interesse eines repräsentativen Ergebnisses konnte die Befischung erst im Frühjahr 2011 (09. bis 

11.Mai 2011) durchgeführt werden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis von 

dem vorangegangenen Hochwasserereignis beeinflusst war (Abtrift der Fische durch den starken 

Abfluss, Verteilung der Fische auf dem überfluteten Vorland und Verbleib in den Senken beim Rückfluss, 

dort Dezimierung durch Prädatoren). 

 

Gefischt wurde mit einem Elektrofischfanggerät vom Typ IG 200 der Fa. Grassl auf den Altwässern vom 

Ruderboot aus, in den Gräben und Fließen in Watfischerei gegen den Strom. Die narkotisierten Fische 

wurden nach Art und Größenklasse bestimmt und nach Abklingen der Elektronarkose in einer kurzen 

Zwischenhälterung wieder in das Gewässer zurückgesetzt. Die Protokolle der Erfassungen an den 

einzelnen Probestrecken sind unter Daten/Arten/Fischerfassung im MMP zu finden. Mit 28 Fischarten 

wurde ein für das Einzugsgebiet der Schwarzen Elster repräsentatives Artenspektrum erfasst (vgl. 

Tabelle unter Daten/Arten/Fischerfassung des MMP). Dabei zeigten die Elster-Altwässer auf Grund ihres 

fortgeschrittenen Sukzessionsstadiums stark eingeschränkte Anzahlen und Artenspektren. Die Gräben, 

die überwiegend geräumt und teilweise mit rotbraunem Ockerschlamm verschlammt waren, wiesen mit 

58,5 Fischen/100 m Fließstrecke einen normalen, die Fließe mit rd. 95 Fischen/100 m Fließstrecke einen 

eher unterdurchschnittlichen Besatz auf. 

3.2.4.2  Beschreibung der Arten 

3.2.4.2.1 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erfassungsmethodik 

Zur Erfassung des Bachneunauges wurde sich der Methode des Elektrofischfangs bedient. Mittels 

Impuls-Gleichstrom wurden die im Sediment verborgenen Querder durch die Elektrotaxie zur Anode 

gezogen und mit dem Kescher zur kurzzeitigen Zwischenhälterung geborgen, um eine mehrfache 

Stromeinwirkung zu verhindern. Nach Abschluss der Befischung wurden sie an der gleichen Stelle 

wieder in das Gewässer zurückgesetzt. Ausgewachsene Bachneunaugen (zur derzeitigen Laichperiode) 

wurden nur ein Tier im Unterwasser des Pulsnitz-Wehres Ortrand und zwei Tiere im Unterwasser des 

Wehres Kroppen nachgewiesen. 

 

Einbezogen in die Auswertung wurden vorliegende Daten, insbesondere von PNS (Dr. Hanspach). 

Bestand 

Das Bachneunauge ist nach BRÄMICK et al. (1999) in Brandenburg nur lückenhaft verbreitet, mit den 

Schwerpunkten Fläming und Prignitz. Für das Gebiet des FFH-MMP ist nur ein Vorkommenspunkt in der 

Pulsnitz an der Landesgrenze zu Sachsen ersichtlich. Von dort (Pulsnitz oberhalb Lindenau) stammen 

auch die ausgewerteten Nachweise. Durch den Nachweis von 100 Bachneunaugen (60 Querder, 40 

adulte Tiere), die bei Unterhaltungsarbeiten am Mühlenwehr Kroppen erfasst werden konnten, deutet 

sich ein dortiger ehemals größerer Bestand an. Die vorgefundene Habitatqualität (nach dem 

Hochwasser wurden die Ufer- und Sohlbereiche neu durch Steinschüttungen versteint) lässt jedoch kein 

stabiles Vorkommen erwarten. Zusagende Habitatqualitäten beginnen ansonsten unterhalb Lindenau, 

die sich mit geringen Abstrichen fortsetzen (mit Ausnahme des neuen Wehres in Ortrand), so dass 

weitere Vorkommen erwartet werden. Bei der aktuellen Erfassung konnten in der Pulsnitz von der 
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Brücke Lindenau an aufwärts bis zur Landesgrenze an den Probestellen Bachneunaugen (Querder) in 

steigender Anzahl nachgewiesen werden. Auch in dem oberhalb von Ortrand einmündenden Kieperbach 

(z.Z. außerhalb des FFH-Gebietes) wurde diese Art in einem größeren Bestand gefunden. 

 

Das Vorkommen des Bachneunauges wird auch für das NSG „Fluten bei Arnsnesta“ angegeben, 

allerdings ohne nähere Ortangabe, so dass es sich nicht lokalisieren lässt. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Das Vorkommen des Bachneunauges in den FFH-Gebieten beschränkt sich auf die Pulsnitz oberhalb 

von Lindenau. Obwohl im Wesentlichen nur Querdernachweise vorliegen, sind in diesem Flussabschnitt 

auch entsprechende Laichhabitate vorhanden, in denen die geschlechtsreifen Tiere ihre Eier an 

feinkörnigen Kiesflächen (ø 2-3 mm) ablegen können. Einzelne laichreife Tiere wurden jeweils im 

Unterwasser der Wehre Ortrand und Kroppen aktuell gefangen. Die ausgewerteten Ergebnisse lassen 

die Ausweisung der Pulsnitz oberhalb Lindenau bis zur Landesgrenze als Habitatfläche für das 

Bachneunauge zu: 

 

Lampplan 509001: Pulsnitz oberhalb Lindenau 

 

Folgende Bewertung des Erhaltungszustandes des Bachneunauges (nach SACHTELEBEN et al. 2009) 

wird vorgenommen, die der Tabelle 58 zu entnehmen ist: 

 

Tabelle 58: Bewertung des Erhaltungszustandes des Bachneunauges im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 

Lampplan 509001 

(Pulsnitz oberhalb Lindenau) 

Zustand der Population B 

Bestandsgröße/Abundanz B 

Altersgruppen B 

Adulte C 

Habitatqualität B 

Laichhabitate u. Aufwuchshabitate B 

Beeinträchtigungen B 

Gewässerbau u. Gewässerunterhaltung B 

Querverbaue u. Durchlässe B 

Gesamtbewertung B 
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Neben dem Vorkommen in der Pulsnitz liegen noch Nachweise aus dem Kieperbach vor, einem 

Nebenbach, der unterhalb Heinersdorfs in die Pulsnitz mündet. Dieser Bach liegt nicht im FFH-Gebiet. 

Die aktuelle Erfassung bestätigte dieses Vorkommen in einem guten Erhaltungszustand, so dass die von 

der UNB OSL angestrebte Erweiterung des FFH-Gebietes um dieses Fließgewässer bis zur 

Landesgrenze sinnvoll erscheint. 

 

Tabelle 59: Bewertung des Erhaltungszustandes des Bachneunauges im Kieperbach 

Kriterien 

Lampplan 000001 

(Kieperbach unterhalb Ortslage) 

Zustand der Population B 

Bestandsgröße/Abundanz B 

Altersgruppen B 

Adulte C 

Habitatqualität B 

Laichhabitate u. Aufwuchshabitate B 

Beeinträchtigungen B 

Gewässerbau u. Gewässerunterhaltung B 

Querverbaue u. Durchlässe B 

Gesamtbewertung B 

 

Gesamteinschätzung 

Die aktuellen Untersuchungen bestätigten die Verbreitung des Bachneunauges im brandenburgischen 

Abschnitt der Pulsnitz, das im Verbreitungsatlas der Fische Brandenburgs (BRÄMICK et al. 1999) in 

diesem Ausmaß für die Pulsnitz noch nicht angeführt ist.  

 

Allgemeine Maßnahmengrundsätze zur Erhaltung und evtl. Verbesserung des Erhaltungszustandes des 

Bachneunauges werden für die Pulsnitz in Kap. 4.3 aufgeführt. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der 

Tatsache, dass die Pulsnitz nach bisherigem Kenntnisstand das einzige Bachneunaugengewässer im 

südlichen Brandenburg ist und die allgemeine Gefährdungssituation für diese Art (unausgewogene 

Gewässerunterhaltung, Veränderung des wasserchemischen Verhältnisses) landesweit weiter 

fortbesteht und nach KNUTH et al. (1998) im Land Brandenburg stark gefährdet ist.  

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Beeinträchtigungen und Gefährdungen des Bachneunauges stellen Unterhaltungsmaßnahmen dar, bei 

denen das Substrat in dem die Querder vorkommen, entnommen wird und somit die Tiere verenden. Ein 

wasserwirtschaftliches Problem stellt jedoch die Sandfracht der Pulsnitz im Untersuchungsgebiet dar. 
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Insbesondere bei Hochwassererscheinungen kann diese den Abfluss der Pulsnitz erheblich 

beeinträchtigen. Aktuell sind auch Schädigungen an Sohlschwellen zu verzeichnen, da diese mit Sand 

zugesetzt werden. Inwieweit diese Sandsedimentation die Population des Bachneunauges 

beeinträchtigen, ist nicht abschließend wissenschaftlich erforscht. Aufgrund der Lebensweise der 

Querder, die neben sandig-kiesigen Substraten auch einen Anteil an organischer Substanz benötigen, 

besteht die Vermutung, dass reine Sandanschwemmungen nicht als Lebensraum dienen. Um eine 

Beeinträchtigung auszuschließen, wäre eine fachkundige Kontrolle bei Arbeiten zur Sandentnahme 

erforderlich. Eventuell festgestellte Bauchneunaugen lassen sich auch so wieder in das Flussbett 

einbringen.  

 

Außerdem scheinen einige durchgeführte Hochwasserschutzmaßnahmen (Wehr Kroppen) dem 

Vorkommen der Art abträglich zu sein. 

3.2.4.2.2 Bitterling (Rhodeus amarus) 

Erfassungsmethodik 

Zur Erfassung des Bitterlings wurde sich der Methode des Elektrofischfangs bedient. Mit Impuls-

Gleichstrom wurden die Fische narkotisiert, mit dem Kescher dem Gewässer entnommen und nach 

Bestimmung von Art und Größenklasse wieder zurückgesetzt. Es wurden Gewässer in die Untersuchung 

einbezogen, bei denen die Gewässerstruktur und –lage den bekannten Anforderungen der Art 

entsprechen könnten. Einbezogen in die Auswertung wurden vorliegende Daten. 

Bestand 

Die vorliegenden Nachweise des Bitterlings erstrecken sich auf den Lauf der Schwarzen Elster von 

Prieschka bei Bad Liebenwerda bis Arnsnesta. Von den Nebengewässern, die vermutlich fast nicht 

befischt wurden, liegt nur ein Fundpunkt aus einem Stillgewässer im NSG „Alte Röder bei Prieschka“ vor 

und ein Einzelnachweis aus dem Südteil der Alten Elster gegenüber Friedrichsluga, sowie 

Negativnachweise des IfB (2009) vom Großthiemig- Grödener Binnengraben. Während die meisten 

Nachweise keine Angaben zur Häufigkeit enthalten, deuten die Funde in der Schwarzen Elster auf 

vereinzelte Vorkommen im gesamten Fluss. Lediglich an der Brücke Uebigau wurden 152 Bitterlinge 

gefangen, so dass hier ein stabiler Bestand vorkommen wird. Auch am Wehr München (unterhalb) 

deuten 12 Bitterlinge und an der Brücke Prieschka 24 Bitterlinge auf einen größeren Bestand. Obwohl 

der Bitterling kein typischer Bewohner von Fließgewässern ist, scheint die Art in der Schwarzen Elster 

durch den Muschel- und Pflanzenreichtum zusagende Lebensbedingungen zu finden. 

 

Das Stillgewässer westlich der Straße bei Prieschka befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium 

der Eutrophierung mit starkem submersen Pflanzenwuchs und Wasserschwebern. Die jährlich 

absterbenden Pflanzenteile haben bereits eine sehr starke Schicht von Faulschlamm entstehen lassen, 

so dass z.B. Teichmuscheln (Anodonta anatina) nur noch an wenigen schlammfreien Stellen 

Lebensbedingungen finden. Das Vorkommen der Muscheln ist aber Voraussetzung für das Vorkommen 

des ostracophilen Bitterlings, der in geringen Stückzahlen in diesem Gewässer nachgewiesen wurde. 

 

Bei der aktuellen Erfassung wurden Bitterlinge in der Riecke bei Neudeck, im Neugraben nördlich 

Uebigau, im Mündungsbereich der Röder oberhalb Bad Liebenwerda (bis unterhalb des Wehres) und ein 

Einzeltier in der Pulsnitz bei Gröden in geringen Stückzahlen nachgewiesen.  
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Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Herkunft des nachgewiesenen Bitterlingbestandes erscheint unklar. FÜLLNER et al. (2005) fordern, 

dass die „neuerlichen Nachweise der Art bezüglich ihrer Herkunft durchaus einer kritischen Wertung 

unterzogen werden“, da sie auf Aussetzungen beruhen können. So deuteten auch Sportfischer des 

Anglervereins Großenhain auf ein Abschwimmen dieser Art aus einem Bestand in einer Hälterung im 

„Finkenmühlenteich“ im Oberlauf des Rödersystems bei Radeburg (Herkunft dieses Bestandes 

unbekannt!). Dennoch ist seine Erhaltung als in Brandenburg stark gefährdete Art wünschenswert. Dies 

ist jedoch infolge seiner reproduktiven Abhängigkeit von Großmuscheln gegenwärtig noch nicht 

absehbar. Zwar konnten bei aktuellen Befischungen in der Schwarzen Elster Muscheln der Gattung 

Anodonta und Unio festgestellt werden. Jedoch ist die in den langsam fließenden Gräben vorgefundene 

starke Schicht anaeroben Bodenschlamms dem Vorkommen der Muscheln sehr abträglich. Zur 

Bewahrung bzw. Förderung des Erhaltungszustandes des Bitterlingbestandes sind Überlegungen zur 

Verminderung der Schlammsedimentation in den Gewässern erforderlich. 

 

Das aktuelle und die ausgewerteten Ergebnisse lassen die Ausweisung folgender Habitatflächen zu: 

Rhodamar 495001: Schwarze Elster (von der Rödermündung bis Arnsnesta), 

Rhodamar 495002: Riecke (bei Neudeck), 

Rhodamar 495003: Neugraben, 

Rhodamar 080001: Stillgewässer westlich der Straße bei Prieschka, 

Rhodamar 073001: Alte Elster (Südteil) bei Friedrichsluga und 

Rhodamar 509001: Pulsnitz bei Gröden. 

 

In Verbindung mit den durchgeführten Habitatbewertungen lässt sich eine Bewertung des 

Erhaltungszustandes des Bitterlings (nach SACHTELEBEN et al. 2009) durchführen, die der Tabelle 60 zu 

entnehmen ist: 

Tabelle 60: Bewertung des Erhaltungszustandes des Bitterlings im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 

Rhodamar 

495001 

(Schwarze 

Elster und 

Röder-

mündung) 

Rhodamar 

495002 

(Riecke)  

 

Rhodamar 

495003 

(Neu-

graben)  

 

Rhodamar 

080001 

(Stillge-

wässer 

Prieschka) 

 

Rhodamar 

073001  

(Alte 

Elster 

Fried-

richsluga) 

Rhodamar 

509001 

(Pulsnitz)  

Zustand der Population C C C C C C 

Bestandsgröße/Abundanz C B C C C C 

Relative Abundanz C C C C C C 

Altersgruppen A/B C C C C C 

Habitatqualität B B C B C B 

Habitatausprägung B B B C C C 

Isolationsgrad B B B B B B 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 211 

Tabelle 60: Bewertung des Erhaltungszustandes des Bitterlings im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 

Rhodamar 

495001 

(Schwarze 

Elster und 

Röder-

mündung) 

Rhodamar 

495002 

(Riecke)  

 

Rhodamar 

495003 

(Neu-

graben)  

 

Rhodamar 

080001 

(Stillge-

wässer 

Prieschka) 

 

Rhodamar 

073001  

(Alte 

Elster 

Fried-

richsluga) 

Rhodamar 

509001 

(Pulsnitz)  

Großmuschelbestand A C C C C B 

Wasserpflanzendeckung B B B A B C 

Sedimentbeschaffenheit A B C C C B 

Beeinträchtigungen B B B B B B 

Gewässerbau B B B B B B 

Gewässerunterhaltung A B C A B B 

Nährstoffeinträge B B B B C B 

Gesamtbewertung B B C B B B 

 

Der Zustand der Population für die Habitatfläche Rhodamar 495001 lässt sich schwer bewerten, da die 

Schwarze Elster als Fließgewässer ein Kontinuum ist und eigentlich die Gesamtfläche berücksichtigt 

werden müsste. Die Bewertung der Habitatqualität wird durch die fließgewässertypische 

Wasserpflanzendeckung und die Zerschneidung der Schwarzen Elster durch Wehre bedingt. Die 

Untersuchungen an den neu errichteten Fischaufstiegsanlagen an den Wehren Herzberg und Bad 

Liebenwerda zeigen, dass die leistungsschwachen Bitterlinge (kritische Schwimmleistung: 0,42 m/sec) 

selbst die Strömung in diesen für die Fischpassage errichteten Anlagen nicht überwinden können 

(FREDRICH 2009). Kaum einschätzbar sind mögliche Auswirkungen der in letzter Zeit sich häufenden 

Hochwasserflutwellen auf diesen leistungsschwachen Kleinfisch. Bei der Habitatfläche Rhodamar 

080001 bewirken die geringe Population und die flächige Ausprägung der anaeroben Gewässersohle die 

Bewertung. Die Habitatfläche Rhodamar 495002 ist ein Fließgewässer, das durch einen reichen 

Wasserpflanzenbestand und Prädatorenarmut der Art Vorkommensmöglichkeiten bietet, wobei das 

Großmuschelvorkommen relativ unbekannt ist (nur zufallsbehaftete Schalenfunde). Die Habitatfläche 

Rhodamar 495003 ist ein breiter Entwässerungsgraben, dessen Sohle größtenteils von einer anaeroben 

Schlammschicht bedeckt ist, die dem Vorkommen von Großmuscheln sehr abträglich ist. Die 

Habitatfläche Rhodamar 509001 ist bisher lediglich durch einen Einzelnachweis gesichert. Ergänzende 

Untersuchungen wären hier anzuraten. 

Gesamteinschätzung 

Es bedarf weiterer Untersuchungen, um den Staus der Art im hier untersuchten Abschnitt der 

Schwarzen Elster zu klären. Im Verbreitungsatlas der Fische Brandenburgs (BRÄMICK et al. 1999) sind 

für die Schwarze Elster keine Vorkommensnachweise angegeben. In den Altwässern kommen keine 

Bitterlinge vor (vermutlich durch den hohen Eutrophierungsgrad). In dem Stillgewässer im NSG „Alte 

Röder bei Prieschka“ (RANA 2003) zeigt sich wie auch im Neugraben eine starke 

eutrophierungsbedingte Verschlammung. 
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Allgemeine Maßnahmengrundsätze zur Verbesserung des Erhaltungszustandes des Bitterlings werden 

daher vorrangig für die Stillgewässer in Kap. 4.3 aufgeführt. Dies erweist sich als notwendig, da der 

Schwarzen Elster mit ihren Nebengewässern eine überregionale Bedeutung im Verbund der südlich und 

östlich gelegenen Vorkommen des Bitterlings im angrenzenden FFH-Gebiet „Große Röderaue“ 

(Freistaat Sachsen) zukommt. Dafür ist die Etablierung stabiler Populationen im Elstergebiet 

außerordentlich wichtig. Auch zwingt die allgemeine Gefährdungssituation dieser Art in Brandenburg 

durch die eutrophierungsbedingten Verschlammungen der Gewässer und dadurch dem Rückgang der 

Großmuschelbestände, die auch in den FFH-Gebieten wirken, zu Maßnahmen zur Erhaltung des 

Bitterlings. Weiterhin sollte bei der geringen Fortpflanzungsrate des Bitterlings (ein Weibchen legt <100 

Eier), ein übermäßiger Fraßdruck durch Raubfische vermieden werden. 

Aktuelle Beeinträchtigung und Gefährdung  

Eine Gefährdung der Art stellen die erheblichen Verschlammungen der Gewässer dar. In vergleichbaren 

Lebensräumen mit intakten Altwassern und Altarmen lassen sich wesentlich mehr Bitterlinge 

nachweisen als im Gebiet der Schwarzen Elster. Eine Entwicklung der Population ist ohne 

Entschlammungsarbeiten nicht möglich.  

 

Ein weiteres Problem stellt die Krautung und Räumung der Gewässer dar. Mit der allgemein 

angewandten Methode der Unterhaltung werden zahlreiche Muschelbestände und Bitterlinge aus dem 

Gewässer geholt und an der Böschung abgelegt. Aus eigener Kraft können die Tiere nicht wieder in das 

Gewässer gelangen. Sie fallen Beutejägern (Graureiher, Storch, Milan etc.) zum Opfer oder vertrocknen.  

 

Aufgrund eines zu hohen Besatzes von Gewässern mit Raubfischen (z.B. Hecht) kommt es zu einem 

erhöhten Fraßdruck, der ebenfalls eine Beeinträchtigung des Bitterlings darstellt. 

 

Schließlich stellen Wehranlagen nicht überwindbare Hindernisse dar, so dass ein Wandern verhindert 

wird. Der Umbau von Wehranlagen wurde bereits in der vergangenen Zeit in den Fokus der Planungen 

gerückt. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass diese Einrichtungen für leistungsschwächere Fische, 

wie dem Bitterling, nicht genutzt werden können. Bei der weiteren Planung ist auf die Wirksamkeit der 

Fischaufstiegsanlagen besonderer Wert zu legen.  

3.2.4.2.3 Lachs (Salmo salar) 

Erfassungsmethodik 

Gemäß dem Methodenvorschlag der Expertengruppe der Länderfachbehörden und des BfN (LFB/BfN 

2010) gibt es für Fischarten, deren Vorkommen von Besatzmaßnahmen abhängen, ein spezifisches, in 

NRW entwickeltes, standardisiertes Erfassungsprogramm, das von den Initiatoren des betreffenden 

Besatzprogrammes durchgeführt werden soll. In der Leistungsbeschreibung zum MMP ist es nicht 

gefordert. Daher werden hier nur die Erfassungsdaten ausgewertet. Der Fang von 12 

abwanderungsreifen Junglachsen im Unterwasser des Wehres Kroppen entstammt den Aussetzungen 

im Rahmen des Wiedereinbürgerungsprogramms. 
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Bestand 

Der Lachs ist nach BRÄMICK et al. (1999) in Brandenburg verschollen bzw. ausgestorben. Er soll früher in 

der Schwarzen Elster bis Uebigau und Elsterwerda, vereinzelt bis Ruhland aufgestiegen sein. Ein 

Wiederansiedlungsprojekt für Lachse im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster wurde im Jahr 2002 mit 

Voruntersuchungen begonnen (Habitatkartierung, Besatzvorbereitung). Der Erstbesatz erfolgte im Jahr 

2004 mit 5000 einjährigen Junglachsen. Seit 2004 wurden jährlich ca. 10 bis15.000 Junglachse aus dem 

schwedischen Fluss Lagan in den Oberlauf der Pulsnitz ausgesetzt (bis 2009 insgesamt 74.100 Stück). 

Ein erheblicher Anteil der Junglachse wurde jeweils im Raum Königsbrück ausgesetzt, da dort noch sehr 

gute Laichareale vorhanden sind und dort historisch die Hauptlaichgebiete gewesen sein sollen. 

 

Der erste Rückkehrer konnte 2007 am Wehr Kotschka registriert werden. 2008 waren es 3 Rückkehrer. 

Diese waren aufgrund hoher Abflüsse bis Lindenau gekommen und konnten dort entsprechend 

nachgewiesen werden. Ihre Laichgruben wurden zwischen Kroppen und Ortrand festgestellt. Letztes 

Jahr konnten keine Rückkehrer nachgewiesen werden. Weitere unbestätigte Fänge (Angler) wurden 

dem IfB 2007 und 2008 übrigens auch aus dem Unterlauf der Röder gemeldet. Bei der aktuellen 

Befischung wurden zur Abwanderung herangewachsene Jungtiere (12 – 15 cm Länge) am Wehr 

Kroppen gefangen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Bei der Bewertung des Erhaltungszustandes werden reine Wandergewässer und Laich- und 

Juvenilgewässer getrennt bewertet. Aus den ausgewerteten Ergebnissen lassen sich keine 

Rückschlüsse ziehen, ob die Nachweise Naturbrut betreffen. Es wird vermutet, dass es sich bei den 

Fängen um Ab- und Aufwanderer zu den Aussetzungsorten in der Königsbrücker Heide handelt. Daher 

wird die Pulsnitz in Verbindung mit den durchgeführten Habitatbewertungen zunächst als 

Wandergewässer bewertet (siehe Tabelle 61).  

 

Salmsala 509001: Pulsnitz von der Mündung bis zur Landesgrenze aufwärts 

 

Auf eine Bewertung der Schwarzen Elster, die ja ebenfalls durchwandert worden sein muss, wird 

zunächst noch verzichtet. 

 

Tabelle 61: Bewertung des Erhaltungszustandes des Lachses im Untersuchungsgebiet 

Kriterien Salmsala 509001 (Pulsnitz)  

Beeinträchtigungen B 

Querverbaue im jeweiligen Bundesland C 

Gewässerausbau u. -unterhaltung B 

Wasserentnahme und -einleitungen A 

Sauerstoffdefizite und thermische Belastungen A 

Nutzung A 
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Tabelle 61: Bewertung des Erhaltungszustandes des Lachses im Untersuchungsgebiet 

Kriterien Salmsala 509001 (Pulsnitz)  

Abflussregime A 

Wasserkraftanlagen A 

Gutachterliche Abweichung C 

 

Der Zustand der Population für die Habitatfläche Salmsala 509001 lässt sich gegenwärtig wohl nicht 

bewerten, da der Bestand immer noch durch Besatz aufrechterhalten wird. Selbst bei den schon 

wesentlich länger durchgeführten sächsischen Besatzmaßnamen in der Elbe lässt sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt keine reale Bewertung durchführen. 

 

Die Funktion des Wandergewässers wird wesentlich durch die bestehenden Querbauwerke 

beeinträchtigt. Das Wanderverhalten der Lachse ist unter natürlichen Bedingungen nicht möglich, so 

dass sich die Population, die eine Wiederaussetzungspopulation darstellt, nur durch weitere Stützung 

erhalten kann. Aus diesem Grund wurde die Bewertung mittels gutachterlicher Abweichung mit „C“ 

herabgestuft.  

Gesamteinschätzung 

Wie im Methodenvorschlag vorgesehen, sollte die Wiedereinbürgerung des Lachses in das 

Gewässersystem der Schwarzen Elster/Pulsnitz von einem Untersuchungsprogramm zum 

Brutaufkommen begleitet werden, in dem die Laichgründe erkundet und das jährliche Brutaufkommen 

erfasst wird, damit die Nachhaltigkeit dieses Projektes überprüft und die Etablierung eines selbständig 

reproduzierenden Lachsbestandes in der Schwarzen Elster bzw. Pulsnitz verfolgt werden kann. 

Gegenwärtig gibt es keine natürlichen Bestände im Gewässersystem Schwarze Elster-Pulsnitz. Eine 

Wiederkehr dieses Fisches hängt von der Nachhaltigkeit des Wiedereinbürgerungsprogramms ab. Dazu 

ist die Durchgängigkeit der Pulsnitz weiter zu verbessern. 

Aktuelle Beeinträchtigung und Gefährdung 

Die nicht bestehende Durchgängigkeit der Gewässer ist eines der Hauptgefährdungen zur Etablierung 

des Lachses.  

3.2.4.2.4 Rapfen (Aspius aspius) 

Erfassungsmethodik 

Zur Erfassung des Rapfens bei den ergänzenden Erfassungen wurde sich der Methode des 

Elektrofischfangs bedient. Da Nachweise aus der Schwarzen Elster bis Bad Liebenwerda vorliegen, 

wurde die Suche weiter aufwärts und in der Pulsnitz und Röder fortgesetzt. 
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Bestand 

Der Rapfen ist ein Fisch der Freiwasserregion großer Fließgewässer. Demnach konzentrieren sich die 

Rapfennachweise nach BRÄMICK et al. (1999) in Brandenburg auf die Oder und Havel mit ihren großen 

Zuflüssen. Für die Schwarze Elster im Süden des Landes lagen bei Fertigstellung des 

Verbreitungsatlasses wohl noch keine Angaben vor. Nach Knuth et al. (1998) trägt das Land 

Brandenburg Verantwortung „für nahezu die gesamte deutsche Population“. In den ausgewerteten 

Unterlagen (vgl. Tabelle 57) sind vereinzelte Nachweise (bis zu 5 Stück) in mehreren Bereichen der 

Schwarzen Elster bis Bad Liebenwerda enthalten. Dabei handelte es sich überwiegend um subadulte 

bzw. adulte Tiere. Es muss ein geringer Bestand dieser Fischart in der Schwarzen Elster angenommen 

werden. In den Nebengräben der Schwarzen Elster und der Pulsnitz kommt der Rapfen wohl nicht vor. 

Ein aktueller Einzelnachweis eines adulten Rapfens in der Großen Röder wird als Irrgast (evtl. in Folge 

des Hochwasserereignisses) gewertet, da das betreffende Gewässer mit seinen Habitateigenschaften 

nicht als dauerhafter und reproduktiver Lebensraum für diese Fischart in Frage kommt. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes des Rapfens anhand der ausgewerteten Ergebnisse lassen 

den Schluss zu, dass die Schwarze Elster nur ein pessimales Rapfenhabitat darstellt. Die geringe Tiefe, 

die gerade Linienführung, die starke Strömung und das Fehlen von seenartigen Erweiterungen bzw. von 

angebundenen Altarmen entsprechen nicht den typischen Habitatanforderungen (IfB 2009). Dennoch 

kann dieser Flussabschnitt als Habitatfläche eingestuft und bewertet werden: 

 

Aspiaspi 495001: Schwarze Elster (von Bad Liebenwerda bis Arnsnesta) 

 

Der Erhaltungszustand der bisher nachgewiesenen Rapfennachweise wird wie folgt bewertet (siehe 

Tabelle 62). 

Tabelle 62: Bewertung des Erhaltungszustandes des Rapfens im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 
Aspiaspi 495001  

(Schwarze Elster)  

Zustand der Population B 

Präsenz B 

Art vorhanden ja 

Altersgruppen B 

Habitatqualität C 

Habitatqualität C 

Beeinträchtigungen B 

Nicht passierbare Querverbaue Wird auf Bundesebene ermittelt 

Anthropogene Stoffeinträge u. Feinsedimenteintrag B 
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Tabelle 62: Bewertung des Erhaltungszustandes des Rapfens im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 
Aspiaspi 495001  

(Schwarze Elster)  

Gesamtbewertung B 

 

Der Zustand der Population für die Habitatfläche Aspiaspi 495001 lässt sich gegenwärtig mit B 

bewerten, wobei bei Einbeziehung der Querbauwerke und der geringen Abundanz wohl eine schlechtere 

Bewertung entstehen würde. 

Gesamteinschätzung 

Zwar ist der Rapfen gegenwärtig im Land Brandenburg als ungefährdet eingestuft. Jedoch sehen KNUTH 

et al. (1998) diese Einstufung wegen vorhandener Kenntnislücken zur Autökologie dieser Art nicht als 

gesichert an. Da BRÄMICK et al. (1999) das norddeutsche Tiefland als das Hauptverbreitungsgebiet des 

Rapfens in Brandenburg ansehen, die geringen Bestände in der Schwarzen Elster dieser Einschätzung 

aber entgegen stehen, ist eine Verbesserung des Erhaltungszustandes anzustreben. Dazu wäre eine 

Verbesserung der Habitatqualität Voraussetzung. Jedoch lässt dies die gegenwärtige Morphologie der 

Schwarzen Elster kaum zu. Es wäre dazu eine Vergrößerung der aktiven Überflutungsaue erforderlich, 

damit zumindest eine geringe Mäandrierung des Flusses stattfinden könnte. 

Aktuelle Beeinträchtigung und Gefährdung 

Die Entwicklung des Rapfens hängt eng mit der Gewässermorphologie der Flüsse zusammen. Die 

Unterhaltungen am Gewässer beeinträchtigen ebenfalls den Lebensraum. Somit stellt die 

Gewässerstruktur eine Beeinträchtigung und Gefährdung des Rapfens dar. In gleicher Weise wirken die 

Wehre hinsichtlich der erforderlichen Durchgängigkeit der Gewässer beeinträchtigend. 

3.2.4.2.5 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Erfassungsmethodik 

Bei der aktuellen Befischung wurde der Schlammpeitzger wie allgemein üblich mittels Elektrofischfang 

gesucht. Besonders geeignet erscheinende weiche Gewässergründe wurden mit größerem Zeitaufwand 

abgesucht, da Schlammpeitzger oftmals erst nach längerem Stromeinfluss den Bodengrund verlassen. 

Auf mehreren Probestrecken war die Erfassung beeinträchtigt durch hohe Wasserstände und schlechte 

Sichtbedingungen infolge der starken Wassertrübung, bei denen die beim Elektrofang am Grund liegen 

bleibenden Schlammpeitzger nicht gesehen und erfasst werden können. Es wurden zusätzlich die 

vorliegenden Erfassungsdaten ausgewertet 

Bestand 

Der Schlammpeitzger ist nach BRÄMICK et al. (1999) in Brandenburg zwar verbreitet, aber stark 

rückläufig und selten. Lt. dem Verbreitungsatlas gibt es im Flusssystem der Schwarzen Elster/Pulsnitz 8 

– 10 Vorkommenspunkte, überwiegend jedoch außerhalb der FFH-Gebiete. Zahlreiche Kleingewässer 

und besonders das Großthiemig-Grödener Grabensystem erscheinen als Lebensraum geeignet. Bisher 

liegen vom NSG „Fluten bei Arnsnesta“ (12000er Graben, Altarm 2, Altarm 3), dem NSG „Alte Röder bei 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 217 

Prieschka“ (Alte Röder und Stillgewässer W der Straße), dem Mühlgraben bei Friedrichsluga, der 

Schwarzen Elster bei Bad Liebenwerda, einem Kleingewässer im Kulturpark Bad Liebenwerda, der 

Kleinen Röder bei Zobersdorf sowie vom Mühlenwehr Kroppen Schlammpeitzger-Nachweise vor. Dazu 

kommen die aktuellen Nachweise von der Erfassung 2011 in der Alten Elster Kaxdorf, der Pulsnitz-

Mündung und der Pulsnitz bei Gröden. Der Bestand lässt sich bei dieser Fischart kaum real einschätzen, 

da überwiegend nur Einzelnachweise vorliegen. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Anhand der auswertbaren Ergebnisse lassen sich folgende Habitatflächen erkennen: 

 

Misgfoss 231001: 12000er Graben im NSG Arnsnesta  FFH 231 

Misgfoss 231002: Altarm 2 im NSG Arnsnesta   FFH 231 

Misgfoss 231003: Altarm 3 im NSG Arnsnesta   FFH 231 

Misgfoss 495001: Kleine Röder bei Zobersdorf   FFH 495 

Misgfoss 495002: Alte Elster Kaxdorf    FFH 495 

Misgfoss 495003: Pulsnitz-Mündung    FFH 495 

Misgfoss 073001: Mühlgraben bei Friedrichsluga   FFH   73 

Misgfoss 080001: Alte Röder bei Prieschka    FFH   80 

Misgfoss 080002: Stillgewässer W der Straße bei Prieschka FFH   80 

Misgfoss 509001: Pulsnitz am Mühlenwehr Kroppen  FFH 509 

Misgfoss 509002: Pulsnitz bei Gröden    FFH 509 

Misgfoss 000001: Gewässer im Kulturpark Bad Liebenwerda       - 

 

Der Erhaltungszustand der bisher vorliegenden Schlammpeitzgernachweise lässt sich wegen Fehlens 

der betreffenden Angaben nicht für alle Gewässer schlüssig bewerten (siehe Tabelle 63). 

 

Tabelle 63: Bewertung des Erhaltungszustandes des Schlammpeitzgers im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 

Misgfoss 

231001 

(FFH 231)  

Misgfoss 

231002 

(FFH 231)  

Misgfoss 

231003 

(FFH 231)  

Misgfoss 

073001 

(FFH 73)  

Misgfoss 

080001 

(FFH 80)  

Misgfoss 

080002 

(FFH 80) 

Zustand der Population C C C C C C 

Bestandsgröße C C C C C C 

Altersgruppen B B B C B/C B/C 

Habitatqualität B B C B B B 

Isolationsgras/Fragmentierun

g 

B B 
B 

B 
B B 
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Tabelle 63: Bewertung des Erhaltungszustandes des Schlammpeitzgers im Untersuchungsgebiet 

Kriterien 

Misgfoss 

231001 

(FFH 231)  

Misgfoss 

231002 

(FFH 231)  

Misgfoss 

231003 

(FFH 231)  

Misgfoss 

073001 

(FFH 73)  

Misgfoss 

080001 

(FFH 80)  

Misgfoss 

080002 

(FFH 80) 

Sedimentbeschaffenheit C C C B B B 

Wasserpflanzendeckung B B C B B A 

Beeinträchtigungen B B B B B A 

Gewässerbau B B A B A A 

Gewässerunterhaltung B B B B B A 

Nährstoffeintrag B B A/B B A/B A/B 

Gesamtbewertung B B C B B B 

Kriterien 

Misgfoss 

495001 

(FFH 495) 

Misgfoss 

495002 

(FFH 495) 

Misgfoss 

495003 

(FFH 495) 

Misgfoss 

509001 

(FFH 509) 

Misgfoss 

509002 

(FFH 509) 

Misgfoss 

000001 

(Bad 

Liebenw.) 

Zustand der Population C C C C C C 

Bestandsgröße C C C C B C 

Altersgruppen B B C B C C 

Habitatqualität B B B B  B 

Isolationsgras/Fragmentierun

g 

B B B B 
B 

C 

Sedimentbeschaffenheit B B C B C B 

Wasserpflanzendeckung B B B C B B 

Beeinträchtigungen B B B B B B 

Gewässerbau B B B B B B 

Kriterien 

Misgfoss 

495001 

(FFH 495) 

Misgfoss 

495002 

(FFH 495) 

Misgfoss 

495003 

(FFH 495) 

Misgfoss 

509001 

(FFH 509) 

Misgfoss 

509002 

(FFH 509) 

Misgfoss 

000001 

(Bad 

Liebenw.) 

Gewässerunterhaltung B B A B B B 

Nährstoffeintrag B B B A B B 

Gesamtbewertung B B B B B B 
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Zwar ergeben sich für die Gewässer gute Gesamtbewertungen, die schwachen Populationsgrößen 

tendieren jedoch zur schlechteren Bewertung. Die Habitatflächen 509001, 495003 und 509002 befinden 

sich an strömungsberuhigten Stellen in der Pulsnitz, sind demnach flächenmäßig begrenzt und können 

sich bei Veränderung des Wasserabflusses (Wasserstände, Strömung) verlagern bzw. sogar 

verschwinden. Zur Verbesserung der Situation sind unter den gegebenen Bedingungen wohl keine 

Maßnahmen möglich. 

Gesamteinschätzung 

Die ergänzenden Erfassungen, besonders im Grabensystem und in den Stillgewässern, haben gezeigt, 

dass der Schlammpeitzger in den FFH-Gebieten eine weitere Verbreitung hat, als bisher bekannt. Mit 

weiteren Vorkommen ist durchaus zu rechnen, die aber nur bei optimalen Fangbedingungen erfasst 

werden können. Die landesweite Bestandseinschätzung als gefährdete Art (KNUTH et al. 1998) für den 

Schlammpeitzger scheint aber auch für die FFH-Gebiete zuzutreffen. Da sich an den jeweiligen 

Fundpunkten stets nur Einzeltiere nachweisen ließen, muss ein geringer Bestand angenommen werden, 

der wohl auch hier durch den hohen Unterhaltungsaufwand (an fast allen Gräben lag das Räumgut auf 

den Ufern) bedingt ist. Nach KNUTH et al. 1998 unterliegen bei den Unterhaltungsarbeiten vorwiegend 

die in den obersten Substratschichten sich aufhaltenden Jungtiere einer hohen Mortalität. Daher ist zur 

Erhaltung dieser spezialisierten Art eine Extensivierung der Gewässerunterhaltung unerlässlich. 

Aktuelle Beeinträchtigung und Gefährdung 

Eine der wesentlichsten Gefährdungen für die Art stellt die Unterhaltung der Gewässer dar. Bei der 

Krautung und Räumung der Gewässer werden zahlreiche Fischarten, insbesondere auch 

Schlammpeitzger, aus dem Gewässer geholt und an der Böschung abgelegt. Aus eigener Kraft können 

die Tiere nicht wieder in das Gewässer gelangen. Sie fallen Beutejägern (Graureiher, Storch, Milan etc.) 

zum Opfer oder vertrocknen. So wurden beispielsweise Gewässer im FFH-Gebiet „Gewässersystem 

Annaburger Heide“ (in Sachsen-Anhalt) nach Schlammpeitzger untersucht. In den intensiv unterhaltenen 

Gewässern wurden keine Schlammpeitzger festgestellt, wohl aber in den weniger häufig unterhaltenen 

(eigene Untersuchungen von ZUPPKE). Des Weiteren erfolgte in gleichem Gebiet nach erfolgter 

Unterhaltung eine „Nachsuche“ nach Schlammpeitzgern: In wenigen 100 m Abschnitten wurde eine 

Vielzahl von Fischen (auch viele Schlammpeitzger) im Räumungs- bzw. Krautungsmaterial gefunden 

und wieder dem Gewässer zugeführt. 

 

Schließlich stellen Wehranlagen erhebliche Beeinträchtigung dar (siehe auch letzter Absatz). Der 

Umbau von Wehranlagen wurde bereits in der vergangenen Zeit in den Fokus der Planungen gerückt. 

Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass diese Einrichtungen für leistungsschwächere Fische, wie dem 

Schlammpeitzger, nicht genutzt werden können. Bei der weiteren Planung ist auf die Wirksamkeit der 

Fischaufstiegsanlagen besonderer Wert zu legen.  

3.2.4.2.6 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erfassungsmethodik 

Bei der Befischung wurde der Steinbeißer wie allgemein üblich an Gewässerpartien mit geeignetem 

Sohlsubstrat mittels Elektrofischfang gesucht. Dabei wurden besonders die Stellen abgesucht, an denen 

durch bisherige Erfassungen Nachweise vorlagen. Die vorliegenden Erfassungsdaten wurden in die 

Bewertung einbezogen. 
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Bestand 

Der Steinbeißer hat nach BRÄMICK et al. (1999) in Brandenburg seinen Verbreitungsschwerpunkt im 

Osten und Norden des Landes und kommt dort vorwiegend in der Oder und einer Reihe von Seen vor. 

Lt. dem Verbreitungsatlas gibt es in und an der Pulsnitz 2 Vorkommenspunkte. Den vorliegenden 

Untersuchungsergebnissen konnten nur zwei Steinbeißervorkommen in der Pulsnitz oberhalb der 

Autobahn (Wehr Ortrand, Wehr Kroppen) entnommen werden. Der Bestand lässt sich bei dieser Fischart 

kaum real einschätzen. Nicht bewerten lassen sich Aussagen wie „Obwohl bei Voruntersuchungen 

relativ häufig Steinbeißer auch mit dem Kescher gefangen werden konnten, war mit dem Elektrogerät 

kein Exemplar zu fangen“ (WTU 1997). Nach Auskunft des Instituts für Binnenfischerei Potsdam handelt 

es sich bei diesen Angaben möglicherweise um Verwechslungen, da auch neuerdings aus dem 

gesamten Süden Brandenburgs, mit Ausnahme der Neiße, keine Steinbeißer-Vorkommen bekannt 

wurden (schriftl. Mitt. Dr. J. SCHARF). Bei der aktuellen Erfassung in der Pulsnitz ließ sich kein 

Steinbeißer mit dem Elektrogerät nachweisen. Auch an den beiden bezeichneten Stellen (Wehr Ortrand, 

Wehr Kroppen) war kein Steinbeißer nachweisbar. Die erkennbaren Habitateigenschaften schienen 

auch nicht den Habitatanforderungen des Steinbeißers an feinkörniges Bodensubstrat zu entsprechen. 

Ein eventuelles Vorkommen dieser Art in den FFH-Gebieten kann daher nicht schlüssig beurteilt werden, 

so dass auch keine Habitatfläche ausgewiesen werden kann. 

Gesamteinschätzung 

Bei einer eventuellen Bestätigung des Steinbeißervorkommens in der Pulsnitz wäre dies das einzige 

Vorkommen dieser Art im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster, da sowohl weder weiter aufwärts in 

Sachsen (FÜLLNER et al. 2005) noch weiter abwärts in Sachsen-Anhalt (KAMMERAD et al. 1997) der 

Steinbeißer bisher festgestellt worden ist. Im neuen Fischartenatlas von Brandenburg für den Zeitraum 

1999 bis 2009 sind für den Steinbeißer in der Schwarzen Elster und Pulsnitz keine Vorkommen mehr 

angegeben. Er ist in Brandenburg „stark gefährdet“ (KNUTH et al. 1998), wofür u.a. die massiven 

Bestandsstützungen des Aales und der technische Ausbau der Gewässer durch Verschotterung sowie 

die zunehmende Eutrophierung der Gewässer als wesentliche Ursachen betrachtet werden.  

Allgemeine Beeinträchtigungen und Gefährdungen für Fischarten: 

Das Fließgewässer-Kontinuum des Flusssystems Schwarze Elster – Pulsnitz ist durch eine Anzahl von 

Querbauwerken (Wehren) zerschnitten. In einem Fließgewässer befinden sich entsprechend der 

ökologischen Ansprüche der Fischarten die Laichplätze, Jungfischaufwuchsgebiete, Nahrungsplätze, 

Winterruheplätze, sonstige Rückzugshabitate bedingt durch die Morphologie des Gewässers in räumlich 

entfernten Arealen. Zur Erhaltung der Population müssen diese ständig erreichbar sein. Ein 

Zerschneiden des Gewässers bewirkt auf Dauer eine Verhinderung der einzelnen Funktionen bis zur 

Reproduktion und damit eine Verringerung der Population abgesehen von einer genetischen Isolierung 

der Teilpopulationen. Die Schwarze Elster und Pulsnitz als Lebensraum von Fischarten, die im Anhang II 

der FFH-RL angeführt sind, sind durch die vorhandenen Wehre davon betroffen. 

 

Der begonnene Neubau der Wehre mit Fischaufstiegsanlagen bringt eine wesentliche Verbesserung. 

Allerdings zeigen Funktionskontrollen (FREDRICH 2009 u.a.), dass diese Aufstiegsanlagen immer noch 

verbesserungsbedürftig sind, da sie nur arten- und größenselektiv wirken. Das bedeutet, dass 

schwimmschwache Kleinfischarten und Jungfische diese Anlagen nicht passieren können und somit 

diese Fischaufstiegsanlagen nur eingeschränkt funktionsfähig sind, obwohl sie nach den Forderungen 

des DVWK-Merkblattes (1996) errichtet worden sind. Im Rahmen des MMP sollte auf dieses Problem 

hingewiesen werden, um die ökologische Wertigkeit des Lebensraumes Fluss korrekt darzustellen. 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 221 

3.2.5 Libellen (Odonata) 

3.2.5.1 Organisatorischer Rahmen 

Entsprechend der Aufgabenstellung sollte für die Grüne Mosaikjungfer eine Überprüfung alter 

Vorkommen in den FFH-Gebieten Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ und 

Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ erfolgen. Parallel wurden alte Daten aus diesen Gebieten (Gutachten, 

Befragung) herangezogen. 

 

Für die Erfassung und Bewertung der Grünen Keiljungfer erfolgten die Erfassung an der Schwarzen 

Elster und der Pulsnitz. Da die Art bereits im gesamten Flusslauf der Schwarzen Elster nachgewiesen 

werden konnte (GÜNTHER 2006), wurden die bekannten Fundorte aufgesucht und nach aktueller 

Bestätigung des Vorkommens bewertet. 

3.2.5.2 Beschreibung der Arten 

3.2.5.2.1 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) 

Erfassungsmethodik 

In den zu untersuchenden Gebieten wurden, sofern vorhanden, Bestände der Krebsschere (Stratiotes 

aloides) aufgesucht und auf die Anwesenheit von der Art hin untersucht. Dabei wurde sowohl nach 

Larven gesucht als auch auf Imagines geachtet. 

Bestand 

In keinem der untersuchten Gebiete konnte die Grüne Mosaikjungfer nachgewiesen werden. Nach 

GÜNTHER (2002, mdl. Mitt. 2010) gelang im FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten bei Arnsnesta“ der letzte 

Nachweis der Art im Jahr 2001. KRÜGER (mdl. Mitt.) konnte hier in den 1980er Jahren noch über 100 

Exuvien der Art an einem Tag (!) sammeln. Nach den umfangreichen Meliorationsmaßnahmen und der 

nachhaltigen Reduzierung des Krebsscherenbestandes ist das Vorkommen dann zunehmend kleiner 

geworden und schließlich erloschen. 

 

Der letzte Nachweis aus dem FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke“ stammt aus dem Jahr 1994. 

PNS (1998a, nach KRÜGER) führte seinerzeit die Art bereits als „ausgestorben“. Auch hier wird das 

großflächige Vernichten der Krebsscherenbestände neben dem überregional negativen 

Entwicklungstrend als ursächlich für das Verschwinden der Art angesehen. 

 

An der „Alten Röder bei Prieschka“ (FFH-Gebiet Nr. 80) wird die Art bereits 2003 in der detaillierten 

Untersuchung von RANA nicht mehr erwähnt. 
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Bewertung des Erhaltungszustandes 

Auf Grundlage des vorliegenden negativen Ergebnisses ist keine Bewertung der Art möglich. 

Gesamteinschätzung 

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Art aus dem Untersuchungsgebiet verschwunden ist. GÜNTHER 

(2006) sieht jedoch durchaus Möglichkeiten der Wiederbesiedlung des Gebietes. Voraussetzung wäre 

der Schutz und möglicherweise sogar ein Management der vorhandenen Krebsscherenbestände in 

verschiedenen Teilen des Untersuchungsgebietes. 

 

Obwohl die Art zwar nicht nachgewiesen werden konnte, zumindest unregelmäßige (bzw. zukünftige) 

Vorkommen jedoch nicht auszuschließen sind, werden in Kap. 4.3.5.1 allgemeine 

Maßnahmengrundsätze aufgeführt, ohne dass ein direkter Bezug zu einer Habitatfläche vorliegt. 

3.2.5.2.2 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Deutscher 

Name 

Wiss. Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL BBG Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Grüne 

Keiljungfer 
Ophiogomphus cecilia x x 2 2 streng geschützt 

 

Erfassungsmethodik 

Die Erfassung der Vorkommen dieser Art erfolgte mittels Exuviensuche an exponierten Stellen (z. B. an 

wassernahen Bauwerken und anderen technischen Strukturen). Die Konzentration auf derartige 

Strukturen für die Exuviensuche erwies sich als notwendig, da die aus anderen Vorkommensgebieten 

der Art (z.B. Elbe und Oder) bekannten sandigen, z.T. vegetationsarmen Ufer im Untersuchungsgebiet 

aufgrund der Gewässerstruktur nicht vorhanden sind. In der z.T. stark überhängenden Vegetation 

gestaltete sich die Suche nach Exuvien als sehr schwierig und wenig erfolgreich. 

 

In Bereich wo keine Exuviensuche möglich war, wurde der Nachweis durch die Beobachtung fliegender 

Imagines erbracht. Dazu wurden entsprechend der Kartierungsvorgaben je nach Geländegegebenheiten 

250 Uferstrecke einseitig oder 125 m beidseitig begangen. Die Erfassungen im August wurden durch die 

außergewöhnlich starken Niederschläge und den damit verbundenen Wasserstand der Flüsse sicher 

negativ beeinflusst. Die Daten aus diesem Zeitraum (kaum Nachweise von O. cecilia) sind daher sicher 

nur bedingt aussagekräftig. 

Bestand 

An fast allen kontrollierten Abschnitten konnte die Art nachgewiesen werden (siehe Tabelle 64). Nur an 

einer Stelle gelangen weder Exuvienfunde noch Beobachtungen von Imagines. Damit wurden nicht nur 

die Fundpunkte von GÜNTHER (2006) bestätigt, sondern auch die Aussage desselben Autors, wonach 

die Grüne Keiljungfer den gesamten Verlauf von Schwarzer Elster und Pulsnitz besiedelt. Grund dafür 

dürfte die in den letzten Jahren zu verzeichnende Verbesserung der Wasserqualität sein. Nach STUCKAS 

(2002) ist ungefähr seit 1995 eine verstärkte Einwanderung und Ausbreitung der Art zu beobachten. 
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Tabelle 64: Ergebnis der Erfassung der Grüne Flussjungfer im Untersuchungsgebiet 

Nr. UF Ort 
Kontroll-

datum 
Nachweis Bemerkungen 

Schwarze Elster 

1 
Arnsnesta, ehemaliges 

Wehr im Flusslauf 

15.07.10 

23.07.10 

18.08.10 

Imago 
Tiere auf Ansitzwarte (Mauerwerksreste des 

alten Wehrs) 

2 Wehr bei Frauenhorst 

15.07.10 

23.07.10 

18.08.10 

Exuvien 
an der Mauer des Wehrs 

(Ufervegetation schwer zu kontrollieren) 

3 
Wehr in der Ortslage 

Herzberg 

15.07.10 

22.07.10 

Imago, 

Exuvien 

an der Mauer des Wehrs (hier auch Ansitzwarte 

des Männchens) 

4 
Schwarze Elster bei 

Friedrichsluga 

15.07.10 

22.07.10 
Imago 

Ansitzwarte in Ufervegetation, keine Exuvien 

gefunden (überhängende Ufervegetation 

schwer zu kontrollieren) 

5 Brücke bei Neudeck 

13.07.10 

22.07.10 

11.08.10 

Imago, 

Exuvien 
Exuvien unter der Brücke am Widerlager 

6 Brücke bei München 
13.07.10 

11.08.10 
Exuvien Exuvien unter der Brücke am Widerlager 

7 Brücke bei Neumühl 
13.07.10 

22.07.10 
Imago 

Männchen auf Ansitzwarte in Ufervegetation 

und fliegend 

hier auch G. vulgatissimus (Imago) 

keine Exuvien gefunden (weder unter der 

Brücke noch in der Ufervegetation) 

an der Brücke wird zum Kontrollzeitpunkt 

gebaut! 

8 Brücke bei Wahrenbrück 
13.07.10 

11.08.10 

Imago, 

Exuvie 

eine Exuvie und ein fliegendes Tier 

(Mündungsbereich Kleine Elster) 

am 11.08.10 kein Nachweis von O. cecilia! 

9 Brücke bei Saathain 
12.07.10 

21.07.10 

Imago, 

Exuvie 

hier auch G. vulgatissimus (Imago) 

Exuvien nur unter der Brücke 

10 Brücke in Elsterwerda 
12.07.10 

20.07.10 
- kein Nachweis von O. cecilia 

Pulsnitz 

11 Brücke bei Hirschfeld 

07.07.10 

20.07.10 

10.08.10 

Exuvie 

nur bei einer Kontrolle (07.07.) eine Exuvie 

gefunden (unter der Brücke) 

außerdem ein fliegendes Tier (20.07.) 

12 Brücke bei Großthiemig 
07.07.10 

20.07.10 
Imago ein Tier fliegend und auf Ansitz am 20.07.10 

13 Brücke bei Lindenau 
12.07.10 

20.07.10 
- kein Nachweis von O. cecilia 

14 Pulsnitz bei Ortrand 

07.07.10 

20.07.10 

10.08.10 

Imago 
hier auch G. vulgatissimus 

mehrere O. cecilia über dem Fluss fliegend 

15 Pulsnitz bei Kroppen 
07.07.10 

20.07.10 

Imago, 

Exuvie 

Exuvien unter der kleinen Brücke 

Imagines auf Ansitzwarten 
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Bewertung des Erhaltungszustandes
6 

Aufgrund der vergleichbaren Struktur der besiedelten Gewässerabschnitte und des flächigen 

Vorkommens der Art im Untersuchungsgebiet (zumindest an den untersuchten Gewässerabschnitten) 

wird das gesamte Gebiet als eine Habitatfläche ausgewiesen und bewertet. 

 

Der Zustand der Population kann als „mittel-schlecht“ (C) bewertet werden. Es wurden pro Kontrollpunkt 

in keinem Fall mehr als 8 Exuvien gefunden. 

 

Die Bewertung der Habitatqualität erfolgte als gut (B). Ausschlaggebend hierfür sind die Gewässergüte 

(B) und insbesondere die Besonnung, die vor allem an der Schwarzen Elster in großen Abschnitten bei 

mehr als 90% liegt (A). 

 

Hinsichtlich der Beeinträchtigungen ist zwar keine deutliche Verschlammung nachweisbar (B), der 

Gewässerausbau ist jedoch als naturfern zu bezeichnen (C). Da der Wellenschlag durch Schiffe oder 

Boote (meist nur Paddelboote) zu vernachlässigen ist, sind die negativen Auswirkungen insgesamt als 

mit B (mittel) zu bewerten. 

 

Tabelle 65: Bewertung des Erhaltungszustandes Grüne Keiljungfer im Untersuchungsgebiet 

(Ophiceci 231001, Ophiceci 495001, Ophiceci 509001) 

 A –sehr gut B – gut C – mittel-schlecht 

Zustand der Population    

 Anzahl Exuvien (Mittel/250 m)   C 

Habitatqualität    

 Kies- und Sandanteil  B  

 Gewässergüte  B  

 Besonnung A   

Beeinträchtigungen    

 Verschlammung, Sohlensubstrat  B  

 Gewässerausbau   C 

 Wellenschlag durch Schiffe A   

Gesamtbewertung  B  

 

                                                   

 

6
 Da die Erfassungsbögen erst im späteren Verlauf der Untersuchung zur Verfügung standen, erfolgte die Erfassung 
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Gesamteinschätzung 

Die Art besiedelt den gesamten Lauf der Schwarzen Elster und der Pulsnitz. Nach GÜNTHER (2006) ist 

auch von einer Besiedlung von Nebengewässern der Schwarzen Elster auszugehen. Das 

Gewässersystem der Schwarzen Elster stellt eines der Hauptverbreitungsgebiete der Art im Land 

Brandenburg dar. Außerdem kommt speziell der Schwarzen Elster aufgrund der Leitlinienfunktion eine 

überregionale Bedeutung für den Verbund weiter östlich gelegener Populationen der Art mit denen im 

Elbegebiet zu. 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Die wesentlichen Ursachen für die Gefährdung der Art im Untersuchungsgebiet sind im 

Gewässerausbau, der Gewässerunterhaltung und der immer noch vorhandenen, wenn auch im 

Vergleich zu früheren Jahren deutlich reduzierten Wasserverschmutzung zu sehen. Damit stellen die 

gebietsspezifischen strukturellen Defizite (Kanalisierung der Flüsse Pulsnitz [in weiten Teilen] und 

Schwarze Elster [fast auf der gesamten Länge]) schon eine Gefährdung der Art dar. Hinzu kommt noch 

die Abhängigkeit des Reproduktionserfolges von naturnahen Elementen im Flusslauf (GÜNTHER 2006). 

Hierbei spielen Abschnitte mit „Störstellen“ im Abflussprofil, Auflandungen und Erosionszonen eine 

große Rolle. Alle wasserbaulichen Maßnahmen, die zur Zerstörung derartiger Strukturen beitragen 

(Gewässerunterhaltung!) stellen somit eine wesentliche Beeinträchtigung der Art dar. 

3.2.6 Schmetterlinge (Lepidoptera) 

3.2.6.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Deutscher 

Name 

Wiss. Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Dunkler 

Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous x x 3 1 
besonders und streng 

geschützt 

3.2.6.1.1 Organisatorischer Rahmen 

Die Aussagen zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) an der Schwarzen Elster 

wurden dem Managementplan zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling (WIESNER 2011) entnommen. Dessen 

Erstellung war ursprünglich für den Zeitraum von Herbst 2008 bis Herbst 2010 vorgesehen. Wegen des 

im Spätsommer 2010 an der Schwarzen Elster aufgetretenen Hochwassers, erfolgte eine Verlängerung 

des Bearbeitungszeitraumes um ein Jahr bis zum September 2011. So konnten die aktuellen Daten zur 

Bestandsentwicklung von Maculinea nausithous im wichtigsten Vorkommensgebiet der Art im Land 

Brandenburg in die Bearbeitung einfließen. Die Methodik zur Erfassung und Kartierung des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings folgte mit Abwandlungen BRÄU (2001). 

 

                                                                                                                                                                   

 

und Bewertung der Artvorkommen nach dem Schlüssel von PAN & ILÖK (2009). 
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Alle Kartierungen im Managementplan konzentrierten sich auf die Vorkommen des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) und seiner Futterpflanze dem Großen 

Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Erfassungen zum Vorkommen der Wirtsameise (Myrmica rubra) 

wurden nicht durchgeführt. 

 

Die Bestände der Futterpflanze Sanguisorba officinalis wurden zwischen Juli und September 2010 

mittels überschlägiger Erfassung der blühenden Pflanzen vorgenommen. Nicht zur Blüte kommende 

Individuen blieben dabei unberücksichtigt. Die Größe der Vorkommen wurde grob geschätzt und in einer 

Gebietskarte dargestellt. Die im Juli 2010 begonnenen Kartierungen zum Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) wurden aufgrund ungünstiger Wetterlagen nach wenigen 

Tagen abgebrochen und erst Anfang Juli bis Anfang August 2011 fortgeführt. In diesem Zusammenhang 

erfolgte zusätzlich die Kartierung größerer Bereiche außerhalb des eigentlichen Untersuchungsraumes, 

so z.B. an die Schwarze Elster angrenzende Gebiete bei Lauchhammer, Wahrenbrück, Beutersitz und 

Frauenhorst. Einzelne Abschnitte, in denen zum Anfang der Flugzeit keine Falter gefunden werden 

konnten (z.B. Elsterwerda bis München), wurden Anfang August 2011 noch einmal stichprobenartig 

nachkontrolliert. Ferner wurde auf Daten von Kollegen, die im gleichen Jahr an der Schwarzen Elster 

tätig waren, zurückgegriffen. Eine zweimalige Begehung des Untersuchungsgebietes ließ sich aufgrund 

der Größe (ca. 86 km Flusslauf mit nahezu durchgängig beidseitigen Vorkommen der Futterpflanze) vom 

Bearbeiter nicht praktizieren. Demnach liegen die angegebenen Zahlen nach Einschätzung des 

Kartierers für einige Gebietsteile und insgesamt zu niedrig. 

3.2.6.1.2 Bestand 

Allgemeine Charakteristik 

Maculinea nausithous besiedelt ein Areal, welches sich von Ostfrankreich über Mitteleuropa und lokal 

bis zum Altai (Türkei, Ural, Kaukasus) erstreckt. In Südosteuropa sind nur wenige Populationen aus 

Rumänien und Bulgarien bekannt. Zudem existieren kleine, isolierte Vorkommen auch in Nordspanien. 

In Deutschland ist die Art vor allem im Süden verbreitet. Während in Baden-Württemberg, Bayern, 

Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen noch gute Populationen existieren, ist die Art in 

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Saarland bereits vom Aussterben bedroht. In 

Brandenburg kam der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling schon immer nur sehr lokal vor. Besiedelt 

wurden vor allem Randbereiche von Berlin, dessen östliches und westliches Umland sowie mehr oder 

minder isolierte Gebiete an Oder, Spree, Neiße, Elbe und entlang der Schwarzen Elster-Niederung im 

Osten und Süden von Brandenburg (Weidlich & Kretschmer 1995, Kühne & Wiesner 2005). 

 

Schon vor den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts galten die meisten der Vorkommen in Berlin und 

dem Berliner Umland als erloschen. Bis 1990 setzte sich der Trend mit dem Aussterben der Spree-

Population bei Spremberg fort. Bis zum Jahr 2000 waren dann auch die Vorkommen bei Briesen 

südöstlich von Berlin sowie die nordwestlich von Herzberg gelegenen Populationen an der Schwarzen 

Elster verschollen. Das 2001 neu entdeckte Vorkommen bei Mühlberg an der Elbe erlosch gleich darauf 

beim Sommerhochwasser 2002. 

 

 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 227 

Gebietsspezifische Vorkommen 

FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke Teil I und II“ 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde bis zum Jahr 2000 von M. Krüger und Th. Wiesner an 

„Dürings Teich“ nachgewiesen. Seitdem fehlen aktuelle Nachweise. Auch 2011 konnte die Art dort nicht 

gefunden werden. Da aber im naheliegenden Elstervorland Ameisenbläulinge beobachtet wurden, 

erscheint es nahe liegend, dass diese gelegentlich auch den Bereich von „Dürings Teich“ aufsuchen. 

 

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde bis 1994 in einem Teilbereich der Fluten von 

Arnsnesta nachgewiesen (KÜHNE & WIESNER 2005). Nach 1994 gilt das Vorkommen als erloschen. 

 

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings an der Schwarzen Elster bei Neumühl sind 

seit 1977 bekannt (WEISE 1984). Seitdem wurde die Art an vielen Stellen im heutigen FFH-Gebiet 

zwischen Kahla und Frauenhorst nachgewiesen (u.a. WEIDLICH & KRETSCHMER 1995, KÜHNE & WIESNER 

2005). Das bisherige Tagesmaximum wurde aus dem Jahr 2002 mit 361 Exemplaren aus einer 

Stichprobe von ca. 13 % der gesamten Habitatfläche gemeldet (WIESNER 2001). Bedingt durch das 

Sommerhochwasser 2010 sind die ehemals individuenreichen Populationen im Jahr 2011 auf 

Restvorkommen bei Wahrenbrück, Bomsdorf, Kleinrössen (jeweils 1 Falter) und südlich Herzberg (14 

Falter) zusammengebrochen. 

3.2.6.1.3 Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes folgt grundsätzlich der Bewertungstabelle nach SCHNITTER et 

al. (2006). Bewertet wird der Zustand einzelner Teilflächen als auch der Zustand zusammengefasster 

Habitatkomplexe mit miteinander korrespondierenden Metapopulationen. An der Schwarzen Elster 

konnte bis zum Jahr 2010 von einer durchgehend zusammenhängenden Population auf der 

Gesamtfläche ausgegangen werden. Eine Abgrenzung von Metapopulationen war bis dato nur schwer 

möglich. Nach dem Hochwasser von 2010 ist aufgrund des Zusammenbruchs und der teilweisen 

Fragmentierung der Bestände vorübergehend die Abgrenzung von Metapopulationen möglich geworden. 

Diese werden nunmehr getrennt bewertet. 

 

FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke Teil I und II“ 

Eine Bewertung des aktuellen Erhaltungszustandes wurde aufgrund des ausgebliebenen Artnachweises 

nicht vorgenommen. Die letzten Beobachtungen von M. nausithous stammen aus dem Jahr 2000 

(Wiesner). Danach wurde das Gebiet bis zum Jahr 2011 nicht mehr aufgesucht. Die ehemaligen 

Vorkommen von M. nausithous siedelten im Randbereich von „Dürings Teich“ nur wenige Meter vom 

Deich der Schwarzen Elster entfernt. Die schon damals wenigen Exemplare umfassende Wiesenknopf-

Population ist wegen zunehmender Verbuschung mittlerweile auf unter 5 Pflanzen 

zusammengeschrumpft. 

 

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

Eine Bewertung des aktuellen Erhaltungszustandes wurde aufgrund des ausgebliebenen Artnachweises 

nicht vorgenommen. Die letzten Beobachtungen von M. nausithous erfolgten im Jahr 1994 (Krüger). 
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Seitdem konnte die Art dort trotz augenscheinlich günstiger Bedingungen nicht wieder aufgefunden 

werden. Die ehemaligen Vorkommen siedelten in einem höher gelegenen Randbereich eines Altarmes, 

nur ca. 100 m von der Schwarzen Elster entfernt. Die etwa 200 blühende Pflanzen umfassenden 

Vorkommen von Sanguisorba officinalis befinden sich im Bereich einer langjährigen Grünlandbrache. 

Die nächstgelegene M. nausithous-Population siedelt in ca. 8,5 km Entfernung an der Schwarzen Elster 

südlich von Herzberg. Eine Wiederbesiedlung des Standortes konnte eigentlich über den Habitatverbund 

an der Schwarzen Elster erwartet werden. Diese ist jedoch in den letzten 20 Jahren aus letztlich nicht 

genau nachvollziehbaren Gründen nie erfolgt. Der Bereich der Schwarzen Elster unterhalb von Herzberg 

blieb seit mind. dem Jahr 2000 immer unbesiedelt. Die Habitatfläche hätte bei einer entsprechenden 

Besiedlung eine hohe Bedeutung für das Überleben der Art in Fällen von extremen Hochwässern. 

 

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Der Erhaltungszustand der Art im FFH-Gebiet kann als Folge des letzjährigen Hochwassers nur noch als 

„mittel bis schlecht“ (C) eingestuft werden. Aufgrund der derzeitig isolierten Lage der Vorkommen kommt 

den Restpopulationen im Unterlauf der Schwarzen Elster dennoch eine große Bedeutung als 

Quellpopulation für eine Wiederbesiedlung des FFH-Gebietes „Mittellauf der Schwarzen Elster“ zu. 

Zustand der Population 

Zur Flugzeit des Falters wurden 2011 im Gesamtgebiet bei einer Eintageszählung 17 Falter 

nachgewiesen, was einer hochgerechneten Population von 51 Faltern entspricht. Gegenüber den 

Verhältnissen vor dem Sommerhochwasser 2010 ist damit ein Bestandsrückgang auf mehr als ein 

Zehntel zu verzeichnen. Die Anzahl besiedelter Teilflächen lässt derzeit nur wenig Austausch zu. 

Fraglich ist, ob es sich bei den aktuellen Falternachweisen bei Wahrenbrück, Bomsdorf und Kleinrössen 

aufgrund der geringen Anzahl überhaupt um überlebensfähige Populationen handelt. Das 

nächstgelegene außerhalb der Schwarzen Elster befindliche, allerdings nur noch sehr kleine 

Vorkommen von M. nausithous siedelt bei Schmerkendorf, ca. 6,5 km von Bomsdorf und 8,5 km von 

Wahrenbrück entfernt. Der Zustand der Population kann daher nur noch als „mittel bis schlecht“ (C) 

bewertet werden. 

Habitatqualität 

Der Ameisenbläuling besiedelt im FFH-Gebiet auf einer Flusslauflänge von ca. 42 km die Deiche und 

Vorländer der Schwarzen Elster, welche mit Frischwiesen und Hochstaudenfluren feuchter bis nasser 

Standorte ausgekleidet sind. Daneben werden in Ausnahmefällen auch abseitig gelegene 

Grabenrandbereiche besiedelt, insofern diese Wiesenknopf-Vorkommen aufweisen und zur Flugzeit 

nicht gemäht werden. Der Große Wiesenknopf ist mit Ausnahme einiger Deich- und Vorlandabschnitte 

regelmäßig verbreitet und in stellenweise großer Anzahl vorhanden (> 50.000 blühende Pflanzen). Die 

Flächen unterliegen einer aus Hochwasserschutzgründen durchgeführten Deich- und Vorlandpflege, 

welche derzeit mittels Schafbeweidung und Mahd durchgeführt wird. Seit 2002 wurde im Rahmen der 

Erstellung einer Pflegerichtlinie ein Habitatverbundsystem eingerichtet, welches allerdings nur ca. 13 % 

der Vorland- und Deichflächen umfasst. In diesen Restriktionsbereichen darf während der Zeit vom 10.6 

bis 15.9. keine Mahd oder Schafbeweidung durchgeführt werden. Die Habitatqualität wird insgesamt mit 

„gut“ (B) bewertet. 
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Gefährdung 

Gegenwärtig sind nur ca. 13 % der Deich- und Vorlandfläche als Restriktionsbereiche gesichert. Dies 

führt beim Ameisenbläuling durch Beweidung der Nichtrestriktionsbereiche im Zeitraum der Eiablage 

und frühen Larvalentwicklung zu einem Verlust von mindestens 50% der Eier und Raupen. In Bereichen 

mit ausschließlicher Mahd ist dieses Problem zumeist nicht gegeben, da innerhalb der Restriktionszeiten 

in den Nichtrestriktionsbereichen in den letzten Jahren normalerweise auch nicht gemäht wurde. Im 

Zusammenhang mit permanent durchgeführten Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und 

Wiederherstellung des Abflussprofils erfolgt eine großflächige und z.T. länger andauernde Ablagerung 

von aus der Schwarzen Elster entnommenen Sedimenten auf die Vorländer, welche u.a. aus 

Rotschlamm bestehen und mit Schwermetallen belastet sind. Diese Verfahrensweise verursacht einen 

tief greifenden und lang anhaltenden Vegetationswandel auf den Vorländern und beeinträchtigt u.a. die 

dort vorhandenen FFH-Lebensräume, die Futterpflanze des Ameisenbläulings sowie dessen 

Wirtsameise. Daraufhin notwendige Wiederansaaten des Vorlandes werden bisher mit einer 

Rasenstandardmischung vorgenommen. Damit können eingetretene Verluste der Futterpflanze Großer 

Wiesenknopf nicht ausgeglichen werden. Zudem wird die Pflege der Deiche in weiten Teilen entgegen 

der Empfehlung in der bestehenden Pflegerichtlinie (zweimalige Mahd) nur einmal im Herbst und dann 

als Mulchen durchgeführt. Diese Verfahrensweise führt in weiten Deichabschnitten zur Versottung der 

Grasnarbe und zur Ausbreitung von dichten Dominanzbeständen von Landreitgras und Gemeinem Schilf 

mit der Folge einer Verdrängung des Großen Wiesenknopfes. Wesentliche Beeinträchtigungen bestehen 

daneben in der Mahd bzw. Beweidung großer Habitatbereiche während der Zeit der Larvalentwicklung 

von M. nausithous in den Blütenköpfen von S. officinalis. Die Gefahr einer Überflutung vor allem der 

Vorlandflächen während der Vegetationsperiode ist hoch und in den letzten Jahren mehrfach auf der 

Gesamtfläche eingetreten. Die Beeinträchtigungen sind demzufolge als „mittel bis schlecht“ (C) zu 

bewerten. 

 

Tabelle 66: Bewertung des Erhaltungszustands des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

 A - hervorragend B - gut C - mittel bis schlecht 

FFH-Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen   C 

Gesamtbewertung   C 

3.2.6.1.4 Gesamteinschätzung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

im Hauptverbreitungsgebiet der Art im Land Brandenburg empfindliche Bestandseinbußen erfahren hat 

(vgl. Kap. 3.2.6.1.2). Zu Beginn der Bearbeitung des Managementplanes zum Wiesenknopf-

Ameisenbläuling waren nur noch Vorkommen bei Altlandsberg nordöstlich von Berlin, an der Oder bei 

Wellmitz, an der Neiße bei Gross Bademeusel sowie die Populationen in der Schwarze Elster-Niederung 

bei Freienhufen, Schmerkendorf und entlang der Schwarzen Elster von Kleinkoschen bis Herzberg 

existent. Davon konnten im Rahmen der Erfassungen 2010/2011 nur noch die Bestände um 
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Altlandsberg (< 200 Falter) sowie auf den Vorländern und Deichen der Schwarzen Elster, wo im Jahr 

2011 bei Eintageszählungen 712 Falter gezählt werden konnten, als stabil eingestuft werden. Jedoch 

befinden sich nur 2 % der derzeitigen Schwarze Elster-Population innerhalb des FFH-Gebietes 495 

„Mittellauf der Schwarzen Elster“. 

3.2.6.1.5 Aktuelle Gefährdungen und Beeinträchtigungen 

Folgende vier Gefährdungskomplexe sind für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling in 

Brandenburg maßgebend: 

 

Verdrängung der Futterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) durch 

Die Bestände des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) sind durch die Einstellung der 

extensiven Grünlandnutzung und damit einhergehender Ausbreitung von dichten Gras- und 

Hochstaudenbeständen, Verschilfung und fortschreitender Gehölzsukzession, durch Nährstoffeinträge 

infolge der Degradation von Niedermoorböden, der Intensivierung von Grünlandstandorten (Düngung) 

sowie der Aufbringung von Flusssedimenten bei der Gewässerunterhaltung auf die Deichvorländer 

sowie durch Grundwasserabsenkungen infolge von Meliorationsmaßnahmen, Bergbautätigkeit und 

Klimawandel gefährdet. 

 

Gefährdung der Eier und Larven durch ungünstige Mahd- bzw. Beweidungszeiträume 

Die Raupen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings können bis zur L4 die Blüten ihrer 

Futterpflanze nicht verlassen. Eine Mahd oder Beweidung der Wiesenknopfbestände im Zeitraum der 

Eiablage oder während der Larvalentwicklung in den Blütenköpfen bedeutet eine direkte Schädigung der 

Eier und Raupen und verhindert eine erfolgreiche Entwicklung. 

 

Schädigung der Wirtsameisenpopulationen 

Die Wirtsameise (Myrmica rubra) ist eine polygyne Art, deren Völker bis zu 20.000 Arbeiterinnen und 

600 Königinnen umfassen können. Sie ist die häufigste und ökologisch potenteste aller europäischen 

Myrmica-Arten und fehlt nur in ausgesprochen xerothermen oder sehr vegetationsarmen Lebensräumen. 

Optimale Lebensräume sind mesophile bis feuchte, sehr hochgrasige Wiesen oder Hochstaudenfluren, 

wo sie die absolut dominierende Ameisenart sein kann und Dichten bis zu 105 Nestern je 100 m² 

erreicht. Die Wirtsameisenpopulationen können sowohl natürlich (z.B. durch Hochwasser) als auch 

anthropogen (intensive Nutzung) geschädigt werden. 

 

Ausdünnung von Metapopulationen und Verinselung 

Die fünf aktuell bekannten Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Land 

Brandenburg liegen mehr oder minder weit voneinander entfernt. Das bedeutet bei dieser Art aber nicht 

zwangsläufig ein hohes Aussterberisiko. Die Art kann durchaus auch auf kleinen, isoliert liegenden 

Flächen mit nur relativ wenigen Wiesenknopf-Pflanzen dauerhaft existieren. Drei der aktuell besiedelten 

Habitate liegen in Flussauen, einem Lebensraumtyp, welcher für Migrationen zwischen Populationen 

prädestiniert zu sein scheint. Zur Beurteilung der Folgen des Erlöschens lokaler Populationen können 

exemplarische Untersuchungen zur Mobilität mittels Markierung und Wiederfang herangezogen werden 

(SETTELE et al. 1996, SETTELE & GEISSLER 1987, 1988, GEISSLER-STROBL 1999, BINZENHÖFER & SETTELE 

2000). Entgegen ursprünglicher Auffassungen stellte sich bei diesen Untersuchungen heraus, dass M. 

nausithous nicht ausgesprochen standorttreu ist, sondern sehr wohl ein Migrationsverhalten besitzt. Eine 
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Betrachtung der in Brandenburg als potenzielle Entwicklungsstandorte von Maculinea nausithous infrage 

kommenden Wiesenknopf-Vorkommen unter Annahme einer Mobilität von 3,5 km (sichere Mobilität 1,5 

km) führt nach derzeitigem Kenntnisstand zu dem Schluss, dass eine Besiedlung neuer Standorte in 

Brandenburg kaum möglich ist. Eine Ausnahme bildet wohl nur die Schwarze Elster. Diese modellhafte 

Überlegung bedeutet, dass die Vernichtung eines Standortes mit nachfolgendem Erlöschen der 

Population innerhalb der derzeit existierenden Sub- bzw. Metapopulation nicht regenerierbar ist, da die 

nächst gelegene Quellpopulation als Wiederbesiedlungspotenzial nicht in Frage kommt. 

3.2.7 Käfer (Coleoptera) 

3.2.7.1 Organisatorischer Rahmen 

Flächenauswahl 

Ein Rahmen für die zu bearbeitenden Untersuchungsflächen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung 

des Auftraggebers. Erste Geländebegänge und Datenrecherchen im März und April 2010 ergaben die 

Notwendigkeit einer Bearbeitung von Flächen über die erste Beauftragung hinaus. Dementsprechend 

wurde der Untersuchungsumfang in Abstimmung mit dem Auftraggeber (Nachbeauftragung) sowie im 

Verlaufe der Bearbeitung (bei deutlichen Hinweisen auf mögliche Vorkommen) eigenverantwortlich 

erweitert (Tabelle 67). Außerdem wurden bei jedem Geländebegang (auch in nicht beauftragten 

Gebieten) auf relevante Strukturen für Lucanus cervus, Cerambyx cerdo sowie Osmoderma eremita 

geachtet und ggf. gezielte Nachsuchen vorgenommen. 

 

Tabelle 67: Untersuchungsgebiete und untersuchte Arten  

ID 
Untersuchungsgebiet 

(Arbeitsname) 

Bestands- und 

Habitat-

erfassung 

Lucanus 

cervus 

gutachterliche Bearbeitung  

(Habitatbeschreibung & Präsenzuntersuchung,  

1 Begang) 

Lucanus 

cervus 

Cerambyx 

cerdo 

Osmoderma 

eremita 

01 Park Lindenau  x x x 

02 Schradenwald x  x x 

03 Elstermühle Plessa  x x  

04 
Hohenleipisch westlich 

Weinberg 
 x   

05 NSG Kleine Wiesen  x   

06 Elsterwerda Park x  x x 

07 Elsterwerda südwestlich x    
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Tabelle 67: Untersuchungsgebiete und untersuchte Arten  

ID 
Untersuchungsgebiet 

(Arbeitsname) 

Bestands- und 

Habitat-

erfassung 

Lucanus 

cervus 

gutachterliche Bearbeitung  

(Habitatbeschreibung & Präsenzuntersuchung,  

1 Begang) 

Lucanus 

cervus 

Cerambyx 

cerdo 

Osmoderma 

eremita 

Park (TF im FFH-Gebiet) 

08 

Elsterwerda südwestlich 

Park (TF außerhalb FFH-

Gebiet) 

 x   

09 Elsterwerda Elster-Alleen    x 

10 
Alter und Neuer Park 

Saathain 
x  x x 

11 

Saathain Röder/Elster 

Mündung (TF im FFH-

Gebiet) 

x    

12 

Saathain Röder/Elster 

Mündung (TF außerhalb 

FFH-Gebiet) 

 x   

13 Prieschka  x   

14 Bad Liebenwerda Park x  x x 

15 
Bad Liebenwerda Elster-

Alleen 
   x 

16 
Bad Liebenwerda 

Weinberg 
 x   

17 nördlich Neumühl  x   

18 südöstlich München  x   

19 
Grochwitz (TF im FFH-

Gebiet) 
   x 

20 
Park Grochwitz (TF 

außerhalb FFH-Gebiet) 
   x 
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Datenrecherchen und Befragungen 

Im Rahmen der Abfrage von Grundlagendaten (über die vom Auftraggeber bereitgestellten Daten und 

Unterlagen hinaus) wurden Behörden, Institutionen bzw. Personen kontaktiert, über die laufenden 

Untersuchungen informiert sowie vorliegende und verfügbare Daten zu den Arten ausgewertet und wenn 

relevant in das Gutachten integriert (vgl. Tabelle 68).  

 

Tabelle 68: Datenrecherchen und Befragungen 

Abfrageadressat (alphabetisch) Abfrageinhalte 

Büro für Faunistik und Ökologie: Jörg 

Gebert (Schleife-Rohne) 
 Vorhandene Daten zu Heldbock und Eremit 

Büro für Landschaftsplanung und 

Naturschutz: Thomas Wiesner 

(Lauchhammer) 

 Vorhandene Daten zu Heldbock, Eremit und Hirschkäfer 

 Terminabstimmung bzgl. Übernahme der Daten aus dem Themen-

Managementplan Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Ehrenamtlicher Naturschutz: Mathias 

Krüger (Herzberg/Elster) 
 Anfrage zu Vorkommen von Eremit 

Landesbetrieb Straßenwesen 

Brandenburg, Niederlassung Süd: 

Christiane Weidemann (Cottbus) 

 Anfrage zu Vorkommen von Eremit 

Landesumweltamt Brandenburg: Doris 

Beutler (Lübben) 
 Anfrage zu Vorkommen von Heldbock und Eremit 

Landesumweltamt Brandenburg: Verena 

Sommerhäuser (Potsdam OT Groß 

Glienicke) 

 Daten Biotopkartierung 

 Anfrage zu Vorkommen von Heldbock, Eremit und Hirschkäfer 

Landschaftsplanungsbüro Aves et al.: 

Thomas Müller (Berlin) 

 Bearbeiter Themenmanagementplan Eremit Brandenburg, 

Abstimmung zu Vorkommen im Bearbeitungsgebiet 

Naturpark Niederlausitzer 

Heidelandschaft: Lars Thielemann (Bad 

Liebenwerda) 

 Vorhandene Daten zu Hirschkäfer, Heldbock und Eremit 

 Vorhandene Gutachten und Planungen im Gebiet 

Naturwacht Niederlausitzer 

Heidelandschaft: Mitarbeiter/in 

(Elstermühle Plessa) 

 Anfrage zu Vorkommen von Hirschkäfer und Heldbock 

Oberförsterei Elsterwerda: FF Ulrich 

Plesse (Revierförster Kraupa) 
 Vorkommen von Hirschkäfer im Schradenwald 

Oberförsterei Elsterwerda: FOI Ralf 

Bekker (Revierförster Hohenleipisch) 

 Zusammenarbeit bei Auswertung Daten Hirschkäfer (Volkszählung 

Hirschkäfer) 

 Vorhandene Daten zu Heldbock und Eremit 

Stiftung NaturSchutzFonds 

Brandenburg: André Freiwald (Potsdam) 
 Digitale Daten zu Hirschkäfer, Heldbock und Eremit 
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Tabelle 68: Datenrecherchen und Befragungen 

Abfrageadressat (alphabetisch) Abfrageinhalte 

Untere Naturschutzbehörde Landkreis 

Elbe-Elster: Dr. Thomas Spillmann-

Freiwald, Jutta Wegener (Herzberg) 

 Vorhandene Daten zu Hirschkäfer, Heldbock und Eremit 

 Vorhandene Gutachten und Planungen im Gebiet 

Jäger, Angler, Anwohner, 

Spaziergänger, Kleingärtner 

 Befragungen zu Vorkommen Hirschkäfer in/um Lindenau, 

Schraden, Schradenwald, Plessa, Elsterwerda, Saathain, Bad 

Liebenwerda, Neumühl, München 

 

Zufallsbeobachtungen gefährdeter und / oder geschützter Arten 

Tabelle 69: Zufallsbeobachtungen (Sichtbeobachtungen) gefährdeter und/oder geschützter Arten 

Artname 
Anzahl 

Individuen 
RL D BArtSchV Fundort 

Nachweis-

datum 

Protaetia aeruginosa (DRURY, 

1770), Großer Goldkäfer 
2 1 

besonders 

geschützt 
Park Lindenau 7.7.2010 

Sinodendron cylindricum 

(LINNAEUS, 1758), 

Kopfhornschröter 

1 3 
besonders 

geschützt 

Friedenseiche, 

Schradenwald 
9.7.2010 

Typhaeus typhoeus (LINNAEUS, 

1758), Stierkäfer, Dreihorn-Mistkäfer 
1 - 

besonders 

geschützt 

München 

(Uebigau) 
15.4.2010 

 

3.2.7.2 Beschreibungen der Arten 

3.2.7.2.1 Hirschkäfer (Lucanus cervus LINNAEUS, 1758) 

Deutscher 

Name 

Wiss. Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Hirschkäfer Lucanus cervus x  2 2 besonders geschützt 

 

Erfassungsmethodik 

Die Erfassung von Lucanus cervus fand auf der Grundlage des Leistungsbildes statt und folgte 

anerkannten Methoden (u. a. LAU 2009, LfUG 2005, SCHNITTER et al. 2006). Dementsprechend wurde 

ein dreistufiges Verfahren angewendet:  
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Übersichtskartierung (April) 

Basierend auf den Vorkenntnissen zum Vorkommen der Art und auf den vorliegenden Luftbildern 

wurden in den beauftragten Gebieten geeignete Bestände (potenzielle Beobachtungsflächen, 

Brutsubstrate, Saftbäume) ausgewählt und punktgenau mit ihren Koordinaten nach Gauß-Krüger 

kartiert. 

 

Präsenzkontrolle (Mai bis August) 

Die vorkartierten Bestände wurden an 3 Terminen bei warmer (z. T. schwüler) Witterung, beginnend ca. 

zwei Stunden vor Sonnenuntergang bis in die Dämmerung begangen. Dabei wurde gezielt auf Käfer an 

Saftflüssen, Brutsubstraten sowie schwärmende Tiere geachtet. Es erfolgte zusätzlich ein Begang (am 

Tag) zur Suche nach toten Käfern bzw. Käferteilen. An diesen Begehungsterminen erfolgten zusätzlich 

Befragungen von Spaziergängern (Anwohnern) bzw. Kleingärtnern. Auf eine Suche nach Larvenstadien 

wurde im Interesse der Arterhaltung verzichtet. 

 

Bewertung der Habitatflächen (August) 

Auf der Grundlage aktuell besiedelter Gehölze und weiterer potenziell besiedelbarer Bestände im 

Umkreis von etwa 500 m wurden Habitatflächen abgegrenzt. Als Parameter wurden u.a. Vorkommen 

von Brutsubstraten, Saftbäumen, Alteichenvorkommen, weitere alte Laubbäume/bestände und die 

räumliche Anordnung erfasst. 

 

Gebiete mit einer Bestands- und Habitaterfassung (Tabelle 67) wurden entsprechend o. g. Methodik 

bearbeitet, für solche mit einer gutachterlichen Bearbeitung (Tabelle 67) erfolgte ein Begang zur 

Präsenzkontrolle sowie zur Habitateinschätzung. 

Bestand 

Allgemeine Charakteristik 

Das Verbreitungsgebiet des Hirschkäfers erstreckt sich nach FRANCISCOLO (1997) in Europa vom Ural 

bis nach Westeuropa und von Südnorwegen bis Griechenland, nicht aber in Korsika, Sizilien, 

Südspanien und Südportugal. In Deutschland sind für alle Bundesländer, außer Schleswig-Holstein, 

aktuelle Vorkommen bekannt (SSYMANK 2003 et al.). 

 

Lucanus cervus bevorzugt Altholzbestände mit einem möglichst hohen Anteil von alten und 

absterbenden Bäumen und Stümpfen (Durchmesser > 0,40 m). Er bevorzugt hier warme Lebensräume 

(lichte, trockene Stellen, südexponierte Lagen). Vorkommen im siedlungsnahen Räumen (alten 

Parkanlagen, Obstplantagen/-gärten) sind feststellbar (KLAUSNITZER & WURST 2003, RINK 2006). 

 

Es ist typisch für Lucanus cervus, dass er als Imago Baumsäfte aufnimmt, die aus Baumwunden rinnen. 

Solche Saftflüsse werden meist durch Frostrisse, Windbruch und Blitzschlag erzeugt. In Wäldern, in 

denen kaum Bäume über das schlagreife Alter hinaus stehen bleiben und Altholz kaum vorhanden ist, 

sind Saftmale an Bäumen eine seltene Erscheinung, sodass Hirschkäfer meist gezwungen sind, andere 

Nahrung zu finden. Ihren Betriebsstoff (vor allem Zucker) finden sie in dem Fall z. B. auch an 

Obstbäumen an den zur Hauptflugzeit der Hirschkäfer reifenden Kirschen (SPRECHER-UEBERSAX & 

DURRER 2001a). 
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Eine Untersuchung mittels Telemetrie (SPRECHER-UEBERSAX & DURRER 2001b, RINK 2006) ergab, dass 

Weibchen von Lucanus cervus wenig flugfreudig sind (Wegstrecken 160 m, bis max. 700 m), sich gerne 

im Wald aufhalten (nie auf Bäumen) und zielbewusst für die Eiablage geeignete Stubben aufsuchen, 

jedoch nie im offenen Gelände angetroffen werden. Männchen hingegen fliegen viel mehr, halten sich 

mehr in offenem Gelände und auf Bäumen auf und legen größere Distanzen zurück (400-800 m, bis ca. 

1500 m), verließen aber nie ihr Areal.  

 

Die Hauptflugzeit von Lucanus cervus währt nur etwa zwei Wochen - danach nimmt die Flugaktivität 

bereits stark ab. Somit beschränkt sich die Zeit der Geschlechterfindung und Paarung auf wenige 

Abende, vor allem, wenn diese kurze aktive Zeit in eine Schlechtwetterperiode fällt. Unter diesen 

Bedingungen müssen sich die Geschlechterfindung und das Auffinden geeigneter Eiablageplätze rasch 

und rationell abwickeln, um erfolgreich zu sein. Im klassischen Fall wird das Fortpflanzungsverhalten 

dadurch eingeleitet, dass das Weibchen einen Saftfluss besonders an Eiche oder Buche aufsucht. Dort 

trifft es mit Männchen zusammen. Die Männchen fliegen in der Abenddämmerung an. Fehlen solche 

Saftmale, muss das Treffen der Geschlechter trotzdem und woanders stattfinden, so dass zu vermuten 

ist, dass neben den Inhaltsstoffen des Eichensaftes (Eichengerbsäuren) auch Lockstoffe (Pheromone) 

von Bedeutung sind (KLAUSNITZER & SPRECHER-UEBERSAX 2008). 

 

Das Weibchen gräbt sich nach der Begattung in die Erde ein (0,30-0,50 m), maximal bis 1 m tief 

(NÜßLER 1967, HEMPEL & SCHIEMENZ 1978). Dies geschieht an der Außenseite von Pfählen, an Wurzeln 

lebender Bäume (Eichen) oder an Stubben, die bereits morsch sind und sich in einem für die 

Larvenentwicklung geeigneten Zustand der beginnenden Auflösung befinden.  

 

Die Eiablageorte befinden sich nach Beobachtungen von SPRECHER-UEBERSAX (2001) in der Erde nahe 

bei morschem Holz in einer Tiefe ab 0,25 m. Entwicklungssubstrate der Larven sind vermorschte große 

Wurzelstöcke in mindestens 0,40 m Tiefe und alte Stümpfe, sogar Pfosten, Grubenholz, Holzzäune und 

Eisenbahnschwellen. Das Totholz muss auf oder in der Erde liegen, ohne Bodenkontakt wird es nicht 

besiedelt. Die Larve entwickelt sich nicht in hohlen oder morschen Stämmen. Bevorzugte Substrate sind 

nach KLAUSNITZER & SPRECHER-UEBERSAX (2008) meist Eichen, jedoch auch andere Laub- (z. B. 

Buchen, Pappeln, Weiden, Ulmen, Linden) bzw. Obstgehölze (z. B. Kirschen, Apfel). Die Larve von 

Lucanus cervus benötigt meist fünf Jahre für ihre Entwicklung, es können aber auch sechs bis acht 

Jahre bis zur Verpuppung vergehen. Nahrungsmangel soll zum vorzeitigen Ende der Entwicklung nach 

drei oder vier Jahren führen und die Aberration capreolus („Rehkäfer“, Rehschröter“) ergeben (HORION 

1949). 

 

Die Käfer schlüpfen im Frühjahr (die Männchen etwas eher als die Weibchen) und müssen nach dem 

Schlupf eine nahezu senkrechte Röhre zur Erdoberfläche graben. Man kann diese Schlupflöcher noch 

einige Zeit finden.  

 

Als natürliche Feinde der Hirschkäfer sind nach HORION (1949) und HARDE (1975) besonders Spechte 

(Picidae), Eichelhäher (Garrulus glandarius) und Eulen (Strigidae) zu nennen. Auch Drosseln (Turdidae) 

(BECHTLE 1977), Krähen (Corvus) (TIPPMANN 1954), Blauracken (Coracias garrulus) (KLAUSNITZER 1960, 

1963) und Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) (zit. nach KÜHNEL & NEUMANN 1981), sogar 

Haushühner (CREUTZ 1987) kommen in Frage. Nach CÜRTEN (1971) fangen Raubwürger (Lanius 

excubitor) und Krähen die Käfer als Jungvogelnahrung und entfernen vor dem Verfüttern die Köpfe, eine 

Erklärung für die oft übrig bleibenden und zu findenden Köpfe. Auf Grund ihrer Größe und des 

massierten Auftretens der Larven im Bereich eines Stubbens (bis 1000 Exemplare nach MARTIN 1993) 
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sind sie eine attraktive Kost für Wildschweine (Sus scrofa), die sich diese Proteinquelle durch Wühlen im 

Substrat erschließen und eine Gefährdung der Larven darstellen. Weitere Feinde sind nach NÜßLER 

(1967) Fuchs (Vulpes vulpes) und Dachs (Meles meles), CONRAD (1992) weist auf das Eichhörnchen 

(Sciurus vulgaris) hin. KÜHNEL & NEUMANN (1981) fanden am Fuß einer alten Stieleiche Reste von 

mindestens 15 Exemplaren, die vermutlich Spitzmäusen (Soricidae) als Nahrung dienten. 

 

Der Hirschkäfer gilt als stark gefährdet. Ursachen hierfür dürften vor allem anthropogenen Ursprungs 

sein, wie beispielsweise die allgemeinen Rückgänge geeigneter Entwicklungssubstrate bzw. 

Nahrungsplätze oder indirekte Wirkungen von Pestiziden. 

 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Lucanus cervus kommt vermutlich gehäuft im Gebiet des NSG Forsthaus Prösa sowie des NSG Der 

Loben vor. Durch FOI Ralf Bekker (Revierförster Hohenleipisch) werden seit mindestens 1974 

Zufallsfunde von Lucanus cervus dokumentiert und seit 2006 die sehr wertvolle, populär ausgerichtete, 

„Volkszählung Hirschkäfer“ durchgeführt. Daten, welche das Untersuchungsgebiet betreffen, wurden 

ausgewertet. Befragungen (Entomologen, ehrenamtlicher Naturschutz, regionale Verwaltungen, Jäger, 

Angler, Anwohner, Spaziergänger) im Rahmen der eigenen Untersuchungen, ergaben, dass in den 

südöstlichen sowie nordwestlichen Bereichen des Untersuchungsgebietes keine Vorkommen des 

Hirschkäfers bekannt sind. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Eine Übersichtskartierung der in Tabelle 67 angeführten Gebiete vom 15.-21.4.2010. Die Bestands- und 

Habitaterfassungen (lt. oben beschriebener Methodik) sowie die gutachterlichen Bearbeitungen 

(Habitatbeschreibung & Präsenzunterschung mit je 1 Begang) der nach Übersichtskartierung 

ausgewählten Gebiete (Tabelle 70, Tabelle 71) erfolgten zu den folgenden Terminen 21.-23.5.2010, 

4.6.2010, 10./11.6.2010, 27.6.2010, 1./7./9./14./16./18.7.2010, 20.-22.7.2010, 26./27.8.2010. Die 

zusammengefassten Ergebnisse werden aus Tabelle 70 und Tabelle 71 sowie den digitalen Daten 

ersichtlich. 

Tabelle 70: Gebiete mit Bestands- und Habitaterfassung Lucanus cervus 

FFH-Gebiet 
ID 

Untersuchungsgebiet 

Anzahl 

Präsenznachweise 
Anzahl Altnachweise 

Imago 
Ektoskelett-

reste 
Saftflüsse 

Brut-

substrate 

mittl. 

Entfernung 

zum UG 

Mittellauf der 

Schwarzen 

Elster (495) 

02 

Schradenwald 
0 0 8 9 3000 m 

10 

Alter Park Saathain 
0 0 4 6 (16) 300-1200 m 

11 

Saathain Röder/Elster 

Mündung 

0 0 4 3 500-1000 m 
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Tabelle 70: Gebiete mit Bestands- und Habitaterfassung Lucanus cervus 

FFH-Gebiet 
ID 

Untersuchungsgebiet 

Anzahl 

Präsenznachweise 
Anzahl Altnachweise 

Imago 
Ektoskelett-

reste 
Saftflüsse 

Brut-

substrate 

mittl. 

Entfernung 

zum UG 

07 

Elsterwerda westlich 

Park (incl. Deich) 

0 0 5 1 50-100 m 

Pulsnitz und 

Niederungs-

bereiche 

(509) 

07 

Elsterwerda südwestlich 

Park 

0 0 0 1 100-300 m 

kein                

FFH-Gebiet 

06 

Elsterwerda Park 
0 0 1 10 50-100 m 

10 

Neuer Park Saathain 
0 0 0 0 400-1000 m 

14 

Bad Liebenwerda Park 
1 ♀, 1 ♂ 1 ♀, 3 ♂ 1 9 100-500m 

 

Tabelle 71: Gebiete mit gutachterlicher Bearbeitung Lucanus cervus 

FFH-Gebiet 
ID 

Untersuchungsgebiet 

Anzahl 

Präsenznachweise 
Anzahl Altnachweise 

Imago 
Ektoskelett-

reste 
Saftflüsse 

Brut-

substrate 

mittl. 

Entfernung 

zum UG 

Mittellauf der 

Schwarzen 

Elster (495) 

17 

nördlich Neumühl 
1 ♂ 1 ♀, 2 ♂ 4 1 3000 m 

18 

südlich München 
0 0 7 3 1000 m 

Mittellauf der 

Schwarzen 

Elster 

Ergänzung 

(629) 

04 

Hohenleipisch westlich 

Weinberg 

0 0 1 1 800-1500 m 

05 

NSG Kleine Wiesen 
0 0 0 0 1000-1500 m 

Pulsnitz und 

Niederungs-

bereiche 

01 

Park Lindenau 
0 0 3 1 3000 m 
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Tabelle 71: Gebiete mit gutachterlicher Bearbeitung Lucanus cervus 

FFH-Gebiet 
ID 

Untersuchungsgebiet 

Anzahl 

Präsenznachweise 
Anzahl Altnachweise 

Imago 
Ektoskelett-

reste 
Saftflüsse 

Brut-

substrate 

mittl. 

Entfernung 

zum UG 

(509) 

Alte Röder 

bei Prieschka 

(80) 

13 

Prieschka 
0 0 4 3 500-1000m 

kein               

FFH-Gebiet 

01 

Park Lindenau 
0 0 1 1 3000 m 

03 

Elstermühle Plessa 
1 ♀, 2 ♂ 1 ♂ 7 0 0-1000 m 

08 

Elsterwerda südwestlich 

Park 

2 ♀, 3 ♂ 3 ♀, 3 ♂ 1 4 0 m 

12 

Saathain Röder/Elster 

Mündung 

0 0 4 1 100-1000 m 

16 

Bad Liebenwerda 

Weinberg 

0 2 ♀, 3 ♂ 0 1 500 m 

 

Gebiete mit Ausweisung von Habitatflächen 

 

Untersuchungsgebiete:   06 Elsterwerda Park,  

07 Elsterwerda westlich Park (incl. Deich), 

07 Elsterwerda südwestlich Park,  

08 Elsterwerda südwestlich Park. 

 

Aufgrund der Lage zum FFH-Gebiet sowie der Abgrenzung des Parks Elsterwerda erfolgten die 

Erhebungen zu Lucanus cervus in unterschiedlicher Herangehensweise. Innerhalb der FFH-Gebiete 

erfolgte eine Bestandes- und Habitaterfassung entsprechend der Erfassungsmethodik, außerhalb der 

FFH-Gebiete eine gutachterliche Bearbeitung. Die Bewertung der Untersuchungsgebiete im Dreieck 

Pulsnitz - Schwarze Elster - Park Elsterwerda erfolgt im Zusammenhang aller Gebiete (Tabelle 72). 

 

Für das Gebiet der an den Park angrenzenden Kleingartenanlage, die Siedlungen südöstlich des Parks 

sowie das nördlich liegende Stadtgebiet von Elsterwerda sind umfangreiche Altnachweise von Lucanus 

cervus bekannt. Befragungen bei Kleingärtnern bestätigten das gehäufte Auftreten innerhalb der 
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Gartenanlage. Eigene sehr intensive Nachsuchen und Beobachtungen innerhalb der im FFH-Gebiet 

liegenden Bestände sowie im Park Elsterwerda konnten keinen Nachweis von Lucanus cervus 

erbringen. Eigene Nachweise des Hirschkäfers erfolgten dagegen vor allem innerhalb der Gartenanlage 

bzw. der angrenzenden Wohnbebauung sowie in den südwestlich des Parks gelegenen 

wegbegleitenden Beständen (Umgebungsbereich von Eichen mit erkennbaren Saftflüssen). (siehe 

Abbildung 4) 

 

Der Park Elsterwerda ist durch einen alten Gehölzbestand geprägt, z. T. frei stehende Eichen (Quercus) 

mit BHD von 120 bis 200 cm. Der nordwestliche Bereich wird von einem altarmähnlichen Graben 

durchflossen, die umgebenden Standorte weisen bei Hochwasser hohe Grundwasserstände bis hin zu 

flächigen Überstauungen auf. Der Gehölzbestand ist sehr dicht, Eichen mit BHD 40 bis 60cm, die 

Stämme sind mit Efeu (Hedera helix) bewachsen. Der Boden wird hier von lehmigem Sand gebildet, 

Windwurf im Sommer 2010. 

 

Beidseitig des vom Schloss nach Südwesten wegführenden Weges stocken u.a. Buchen (Fagus 

sylvatica) sowie Eichen (Quercus spec.) auch stärkerer Durchmesser (60 bis 80, lokal 100 cm). Dieser 

Bereich ist sehr licht und damit gut besonnt. Stubben (z.B. Buchen und auch Eichen) sowie Totholz 

(Windwurf aus dem Sommer 2010) sind vorhanden. Teilweise sind die Stämme mit Efeu (Hedera helix) 

bewachsen. Saftflüsse sind bei randständigen Bäumen regelmäßig zu lokalisieren. 

 

Im südlichen Bereich wird der Bestand zunehmend dichter (Anteile von Hainbuche (Carpinus betulus) im 

Unterstand) und geht in einen geschlossenen Gehölzbestand über. Diese Gehölzbestände werden 

neben Buchen und Eichen (Fagus sylvatica, Quercus spec., jeweils BHD 40 bis 100 cm, gute Vitalität), 

aus Ahorn (überwiegend Acer platanoides), Rot-Eiche (Quercus rubra) und vereinzelt Robinie (Robinia 

pseudoacacia) gebildet. 

 

Die Gehölze auf dem Deich sowie nordwestlich des Parks bzw. der Gartenanlage werden überwiegend 

aus Eichen (Quercus spec. in guter Vitalität, BHD von 60 bis 80, teilweise 100 cm) gebildet. Saftflüsse 

sind bei einigen randständigen Eichen zu lokalisieren. 

 

Die Gartenanlage ist locker mit Obstgehölzen bestanden.  

 

Die außerhalb des FFH-Gebietes gelegenen Flächen des Parks Elsterwerda, angrenzende 

Gehölzbestände sowie die Gartenanlage und Wohnbebauung können als geeignetes Habitat für 

Lucanus cervus angesehen werden. Die im FFH-Gebiet gelegenen Flächen sind nur teilweise zur 

Habitatflächenausweisung geeignet. Insgesamt wurde eine Habitatfläche von ca. 9,5 ha Größe 

abgegrenzt (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Ergebnisse Erfassungen 495001 Lucanus cervus Park Elsterwerda (UG 6) sowie 

angrenzende Gebiete (UG 7, UG 8) mit Habitatflächenabgrenzung 

 

Die Bewertung wird für alle untersuchten Flächen im Dreieck Pulsnitz - Schwarze Elster - Park 

Elsterwerda vorgenommen (Tabelle 72, Datenbogen 1). 

 

Tabelle 72:  Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands von Lucanus cervus – Lucanserv 495001 

UG 06, 07 und 08 

 A - hervorragend B - gut 
C - mittel bis 

schlecht 

Zustand der Population  B  

Habitatqualität  B  

Beeinträchtigungen A   

Gesamtbewertung  B  
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Der Erhaltungszustand der Population aller untersuchten Flächen im Dreieck Pulsnitz - Schwarze Elster 

- Park Elsterwerda ist mit gut (B) zu bewerten. 

 

Untersuchungsgebiet:  17 nördlich Neumühl 

 

In der Umgebung des Untersuchungsgebietes (3000 m Entfernung), besonders in östlicher Richtung, 

sind Altnachweise von Lucanus cervus bekannt. Bei eigenen Erhebungen am 20.7.2010 wurde ein 

Nachweis (♂) von Lucanus cervus an einer etwas erhöht stehenden Eiche (Quercus spec.) mit BHD 90 

(Vitalität 90%) mit reichlich Saftfluss am Stamm und im Stammfußbereich erbracht. Hier wurden auch 2 

tote Männchen von Lucanus cervus vorgefunden. Etwas entfernt an einer Eiche (BHD 120, Vitalität 50%) 

wurden Körperreste eines Weibchens von Lucanus cervus gefunden. (siehe Abbildung 5) 

 

Der Hochwasserschutzdamm entlang der Schwarzen Elster ist u. a. mit Eichen bestanden (BHD 30 bis 

60 cm), regelmäßig kommen ältere Exemplare (BHD bis 80 cm) vor. Dammartige Erhöhungen entlang 

eines Vorfluters (ca. 150 m im linksseitigen Hinterland der Schwarzen Elster) weisen teilweise eine 

Bestockung mit in der Vitalität beeinträchtigten Eichen (BHD bis 100 cm) auf, lokal auch Brutsubstrate. 

Saftflüsse sind vorhanden. Ein südlich liegender geschlossener Gehölzbestand auf lehmigem Sand u. a. 

mit Buchen (Fagus sylvatica), Eichen (Quercus robur, Q. petraea, Q. rubra), Kiefern (Pinus sylvestris) 

weist vermutlich Brutsubstrate auf (oberflächig nicht immer sichtbar). Saftflüsse sind hier nur vereinzelt 

zu beobachten. Eine Befragung von Anwohnern ergab keine aktuellen Hinweise zum Auftreten des 

Hirschkäfers. 

 

Aufgrund der eigenen Beobachtungen und der Habitatbeurteilung sind im Umgebungsbereich des 

betrachteten Gebietes (außerhalb des FFH-Gebietes) weitere Vorkommen von Lucanus cervus zu 

vermuten. Es ist anzunehmen, dass die im elsternahen Bereich vorhandenen Wurzelbereiche der etwas 

erhöht stehenden Eichen als Brutsubstrat geeignet sind. Inwieweit die ausgewiesene Habitatfläche 

funktional mit dem siedlungsnahen Raum oder Standorten rechts der Schwarzen Elster verbunden ist, 

wurde nicht untersucht.  

 

Die im FFH-Gebiet gelegenen Flächen sind zur Habitatflächenausweisung geeignet. Insgesamt wurde 

eine Habitatfläche von ca. 20 ha Größe abgegrenzt (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Ergebnisse Erfassungen  Lucanus cervus (Id.-Nr.-495002) nördlich Neumühl (UG 17) mit 

Habitatflächenabgrenzung 

 

Tabelle 73:  Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands von  Lucanus cervus – Lucaserv 495002 

UG 17 nördlich Neumühl 

 A - hervorragend B - gut 
C - mittel bis 

schlecht 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität   C 

Beeinträchtigungen A   

Gesamtbewertung   C 

 

Der Erhaltungszustand der (Teil)Population 17 nördlich Neumühl ist mit mittel bis schlecht (C) zu 

bewerten. 
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Gebiete ohne Ausweisung von Habitatflächen 

 

Untersuchungsgebiet:   02 Schradenwald 

 

Für den Umgebungsbereich (Entfernungen etwa 3000 m) des Schradenwald sind Altnachweise von 

Lucanus cervus bekannt (nordwestlich Richtung Plessa, südöstlich Richtung Schraden). Die Befragung 

eines ortsansässigen Pilzsuchers im Rahmen der eigenen Untersuchungen ergab, dass es „vor Jahren“ 

Hirschkäfer am Oberbuschhaus (Häuser an der Nordostecke des Waldgebietes) und auch im 

Schradenwald gegeben haben soll. Die Stubben der Alteichen wären am Oberbuschhaus noch in der 

Erde. Der zuständige Revierförster nennt ebenfalls Vorkommen, die vor etwa 10 Jahren beobachtet 

worden sein sollen. Aktuell sind keine Vorkommen bekannt geworden (Befragungen: Bewohner 

Oberbuschhaus, Revierförster, Jagdberechtigter, mehrere Spaziergänger, Pilzsucher). Durch einen 

Angestellten des am Oberbuschhaus ansässigen Transportunternehmens soll am 10.7.2010 auf dem 

Parkplatz ein Hirschkäfermännchen gesehen worden sein. Eigene sehr intensive Nachsuchen und 

Beobachtungen konnten keinen eigenen Nachweis von Lucanus cervus erbringen. 

 

Das gesamte Waldgebiet wird dominiert von Kiefern (Pinus sylvestris)- oder Fichtenforsten (Picea abies) 

mit unterschiedlichen Anteilen von Birken (Betula) und/oder Espen (Populus tremula) als 

Mischbaumarten. Frische bis feuchte Standorte sind überwiegend mit Erlen (Alnus glutinosa) oder 

Fichten sowie Espen bestockt. 

 

Eichen (Quercus) kommen nur vereinzelt vor, so u. a. im südwestlichen Teil eine Altbestand (BHD 70 bis 

90 cm, gute Vitalität, z. T. mit Buche (Fagus sylvatica) unterbaut) oder auch im nordwestlichen Bereich 

(BHD 60 bis 70 cm). Entlang der Wege kommen sehr selten Eichen mit BHD von etwa 80 cm vor, im 

westlichen Teil mit geringerer Vitalität. Eichenstubben sind nur vereinzelt zu lokalisieren (z. B. an der 

Nordostecke des Waldgebietes). Im nördlichen Teil ist ein Altbuchenbestand (BHD 70 bis 100 cm), in 

diesem nördlichen Teil sind außerdem in die Bestände einzeln eingestreute Eichen (BHD etwa 70 cm) 

zu verzeichnen. 

 

Zwei südlich auf den Schradenwald zuführende Alleen werden von jungen Eichen (BHD 30 bis 60 cm) 

gesäumt. Auf einer im südwestlichen Teil befindlichen Waldwiese stockt eine Solitäreiche (BDH 60 cm) 

und im Randbereich der Wiese etwa sechs Eichen mit BHD von 50 bis 60 cm. 

 

Im nordöstlichen Teil des Schradenwaldes stocken etwa 25 bis 30 Alteichen. Die Älteste ist mit etwa 600 

Jahren die sog. Friedrichs- oder Friedenseiche (BDH ca. 240 cm, Vitalität 80%). Entlang eines Grabens 

(Wasser nur lokal und wenige dm hoch) ist eine Alteichenreihe (etwa 15 Bäume mit BHD 60 bis 120 cm, 

Vitalität 70 bis 90%) zu finden. Die ältesten Exemplare dieser Reihe sollen 300 Jahre alt sein. In den 

umgebenden Fichtenforsten stehen weitere Alteichen, z. T. stark eingewachsen. Der Boden für diesen 

Bereich wird als Sand, nach Nordost in lehmigen Ton übergehend, angegeben. 

 

Im gesamten Waldgebiet konnten Brutsubstrate und Eichen mit Saftfluss nur in relativ geringer Anzahl 

festgestellt werden. (Abbildung 6) 
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Abbildung 6: Ergebnisse Erfassungen Lucanus cervus Schradenwald (UG 02)  

 

Der isoliert in der Landschaft liegende Schradenwald ist derzeit für Lucanus cervus nicht geeignet. 

 

Untersuchungsgebiet:   10 Alter und Neuer Park Saathain 

 

Aus dem Umgebungsbereich des Parks Saathain sind Altnachweise von Lucanus cervus bekannt (in 

300 bis 1200 m Entfernung). Eigene intensive Nachsuchen und Beobachtungen konnten keinen 

Nachweis von Lucanus cervus erbringen. 

 

Der Alte Park Saathain weist einen insgesamt sehr hohen Bestand an alten Eichen (Quercus) (BHD 100 

bis 160 cm, gute Vitalität), einzelne dieser Alteichen mit abnehmender Vitalität, Eichenstubben und 

starkem stehenden sowie liegenden Totholz auf. Der im Mündungsbereich von Röder und Schwarzer 

Elster liegende Park wird außerdem noch von einem Altarm und einem Graben tangiert. 

Dementsprechend hoch sind die Grundwasserstände dieser durch schluffigen Sand bestimmten 

Standorte. Beim lang anhaltenden Sommerhochwasser 2010 stand nach eigenen Beobachtungen das 

Grundwasser im Bestand so oberflächennah, dass beim Durchlaufen in den Schuhabdrücken Wasser 

sichtbar wurde. Einige wenige Senken standen gänzlich unter Wasser. Lediglich sechs von 16 Alteichen 
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bzw. Brutsubstraten befinden sich auf wenigen Dezimeter (im Mittel 3 bis 5 dm) erhabenen Standorten. 

Entsprechend begrenzt wird das Angebot an nutzbarem Brutsubstrat für eine erfolgreiche Reproduktion 

von Lucanus cervus eingeschätzt. Eichen mit Saftfluss sind nur vereinzelt vorhanden. 

 

Im neuen Park Saathain konnten keine geeigneten Brutsubstrate oder Saftflusseichen lokalisiert werden. 

Der Gehölzbestand wird aus einzelnen Altbäumen (Eichen, Buchen-Fagus sylvatica, Platane-Platanus 

spec.) sowie jüngeren Gehölzen (Eschen-Fraxinus excelsior, Traubenkirschen-Prunus padus) gebildet. 

Der östliche Teil weist eine z. T. fast undurchdringlich dichte Strauchschicht auf.  

 

Auf dem die Schwarze Elster begleitenden Deich stocken überwiegend Eichen (BHD etwa bis 70 cm, 

gute Vitalität). 

 

 

Abbildung 7: Ergebnisse Erfassungen Lucanus cervus Alter und Neuer Park Saathain (UG 10), Saathain  

  Röder/Elster Mündung (UG 11, UG 12) 

 

Der Alte Park Saathain ist nur als Teillebensraum für Lucanus cervus geeignet. Der Neue Park Saathain 

ist derzeit für Lucanus cervus ungeeignet. 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 247 

Untersuchungsgebiet:  11 Saathain Röder/Elster Mündung 

 

Aus dem Umgebungsbereich der Untersuchungsfläche (besonders aus nördlich gelegenen Siedlungen, 

500 bis 1000 m Entfernung) existieren einige Altnachweise von Lucanus cervus. Eigene intensive 

Nachsuchen und Beobachtungen konnten keinen Nachweis von Lucanus cervus erbringen. 

 

Die Gehölzbestände im betrachteten Gebiet ziehen sich entlang einiger Gräben im 

Röder/Elstermündungsbereich, überwiegend mit Eichen (Quercus) unterschiedlichen Alters (BHD 30 bis 

80 cm, überwiegend gute Vitalität) bestanden. Lokal kommen Alteichen stärkerer Durchmesser (BHD bis 

100 cm) vor. Die Gräben können bei länger anhaltenden Hochwässern den Standort der Eichen gut 

durchnässen. Geeignete Brutsubstrate könnten im nordwestlichen Teil der Untersuchungsfläche, bei 

leicht erhabenem Relief, innerhalb weniger Eichenstubben vorhanden sein. Einzelne Eichen mit wenig 

Saftfluss sind im Gebiet vorhanden (Abbildung 7). 

 

Das Gebiet ist nur als Teillebensraum für Lucanus cervus geeignet. 

 

Untersuchungsgebiet:  14 Bad Liebenwerda Park 

 

Für den Umgebungsbereich des Parks Bad Liebenwerda liegen in Entfernungen von 100 bis 500 m 

Altnachweise von Lucanus cervus vor. Bei eigenen Erhebungen konnten 2 lebende Tiere (1 ♀, 1 ♂) 

sowie 4 tote Käfer (1 ♀, 3 ♂) gefunden werden. 

 

Der gesamte Parkbereich weist einen geschlossenen Baumbestand aus überwiegend Eichen (Quercus) 

mit BHD von 40 bis 80, vereinzelt 100 cm auf. Die Stämme der Bäume sind überwiegend mit Efeu 

(Hedera helix) bewachsen. Im gesamten Parkbereich gibt es Stubben und stehende abgestorbene 

Eichen, welche im wegnahen Bereich als Hochstubben erhalten werden (versehen mit 

überlebensgroßen waldbezogenen Symbolen/Schnitzereien, z. B. Eule). Am nordwestlich des Parks (der 

Kurklinik vorgelagert) gelegenen Hochuferbereich der Schwarzen Elster stehen einige Alteichen (BHD 

bis 120 cm, Vitalität in Teilbereichen 60%). Insgesamt ist im gesamten Parkbereich kaum Saftfluss an 

den Eichen erkennbar. Ob unter dem Efeubewuchs durch Hirschkäfer nutzbarer Saftfluss vorhanden ist, 

kann nicht beurteilt werden (Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Ergebnisse Erfassungen Lucanus cervus Bad Liebenwerda Park (UG 14), Bad Liebenwerda 

  Weinberg (UG 16) 

 

Die Vorkommen von Lucanus cervus im Gebiet stehen wahrscheinlich im funktionalen Zusammenhang 

mit einer vermutlich weiter nordöstlich existierenden Population. 

 

Aus Tabelle 74 wird die aggregierte Bewertung für den Erhaltungszustand Lucanus cervus im Park Bad 

Liebenwerda ersichtlich. Ein Datenbogen wird nicht ausgefüllt, eine Habitatabgrenzung nicht 

vorgenommen, da sich das Gebiet außerhalb des FFH-Gebietes befindet. 
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Tabelle 74: Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands von Lucanus cervus, 14 Bad 

Liebenwerda Park 

 A - hervorragend B - gut 
C - mittel bis 

schlecht 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität   C 

Beeinträchtigungen  B  

Gesamtbewertung   C 

 

Der Erhaltungszustand der (Teil-)Population Park Bad Liebenwerda ist mit mittel bis schlecht (C) zu 

bewerten. 

 

Gebiete mit gutachterlicher Bearbeitung, ohne Ausweisung von Habitatflächen 

 

Untersuchungsgebiet:  01 Park Lindenau 

 

Im Umgebungsbereich des Parks Lindenau sind keine Altnachweise von Lucanus cervus bekannt. 

 

Aufgrund des alten Gehölzbestandes (Eichen-Quercus und Buchen-Fagus sylvatica, jeweils mit BHD bis 

140 cm, lokal Brutsubstrate vorhanden) und des Auftretens von Saftflüssen an Eichen wurden im Park 

Lindenau Präsenzkontrollen zum Vorkommen von Lucanus cervus durchgeführt. Mehrere Befragungen 

wurden bei Anwohnern durchgeführt. 

 

Es gibt keine Hinweise auf aktuelle oder historische Vorkommen. 

 

Untersuchungsgebiet:  03 Elstermühle Plessa 

 

Im Bereich der Elstermühle Plessa sowie nördlich des Ortes Plessa sind umfangreiche Altnachweise von 

Lucanus cervus bekannt. 

 

Im unmittelbaren Bereich der Elstermühle sind im Jahr 2010 einige Präsenznachweise (Imago, tlw. in 

Kopula, Körperreste) zu verzeichnen. Das Angebot an Brutsubstraten ist begrenzt. Der Bereich westlich 

des Gebäudekomplexes weist vermutlich bei Hochwasser lange anhaltende, hohe, Grundwasserstände 

auf. Etwas erhöht liegende Standorte mit Gehölzbestockung (u. a. Eichen-Quercus BHD ca. 60 bis 80 

cm) sind auf den kleineren Dämmen im Gebiet zu finden. Es wurden relativ viele Saftflüsse im 

untersuchten Gebiet registriert, in einem Fall auch mit kopulierenden Käfern (Beobachtung durch 

Mitarbeiter Naturwacht). 
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Die Vorkommen im Gebiet stehen wahrscheinlich im funktionalen Zusammenhang mit einer vermutlich 

weiter nördlich existierenden Population. Inwieweit im Untersuchungsgebiet Brutsubstrate zur 

Reproduktion vorhanden sind, kann nicht abschließend beurteilt werden. Saftbäume werden genutzt. 

 

Untersuchungsgebiet:  04 Hohenleipisch westlich Weinberg 

 

Es konnten beim durchgeführten Begang keine Nachweise von Lucanus cervus erbracht werden. 

Altnachweise aus dem Umgebungsbereich sind bekannt. 

 

Die trockneren, sandigen Standorte sind mit Kiefern (Pinus sylvestris) und Birken (Betula), vereinzelt mit 

Robinien (Robinia pseudoacacia), Espen (Populus tremula) und Vogel-Kirschen (Cerasus avium) 

bestockt. Feuchtere bis nasse Bereiche weisen hohe Anteile Espen und lokal Weiden (Salix) auf. 

 

Für Lucanus cervus notwendige Brutsubstrate oder Saftbäume wurden nur sehr vereinzelt vorgefunden: 

im Bestand eine Gruppe von Eichen (Quercus) mit BHD von 40 bis 80 cm und lokal Eichenstubben, am 

nördlichen Bestandesrand einige Eichen mit etwas Saftfluss. 

 

Inwieweit die in westlicher, nördlicher sowie östlicher Richtung in Entfernungen von 800 bis 1500 m 

lokalisierten Altnachweise in funktionalem Zusammenhang mit dieser Untersuchungsfläche stehen, kann 

nur vermutet werden. Die vorhandenen Brutsubstrate oder Saftbäume können notwendige Bestandteile 

des Gesamthabitats sein. 

 

Untersuchungsgebiet:  05 NSG Kleine Wiesen 

 

Es konnten keine Hinweise auf Lucanus cervus erkannt werden. Altnachweise aus dem 

Umgebungsbereich sind bekannt. 

 

Die Gehölzbereiche bestehen überwiegend aus jungen Robinien (Robinia pseudoacacia), Birken 

(Betula), Espen (Populus tremula), feuchtere Bereiche mit Erle (Alnus glutinosa). Entlang der 

Grabenreihen im Gebiet stocken einzelne Eichen (Quercus) mit BHD von 30 bis max. 60 cm. Die 

Begutachtung eines im Norden an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Holzlagerplatzes erbrachte 

ebenfalls keine aktuellen Hinweise auf Vorkommen von Lucanus cervus. 

 

Die in 1000 bis 1500 m Entfernung registrierten Altnachweise stehen vermutlich nicht in funktionaler 

Beziehung zum Untersuchungsgebiet. 

 

Untersuchungsgebiet:  12 Saathain Röder/Elster Mündung 

 

Aus dem Umgebungsbereich der Untersuchungsfläche (besonders aus südlich und nördlich gelegenen 

Siedlungen, 100 bis 1000 m Entfernung) existieren einige Altnachweise von Lucanus cervus. 
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Die Gehölzbestände im betrachteten Gebiet ziehen sich entlang mehrerer Gräben, u. a. mit Eichen 

(Quercus) unterschiedlichen Alters (BHD 40 bis 60 cm, überwiegend guter Vitalität) bestanden. Lokal 

kommen Alteichen stärkerer Durchmesser (BHD bis 100 cm) vor. Brutsubstrate sowie Eichen mit 

Saftflüssen sind lokal vorhanden (siehe Abbildung 7). Die Gräben weisen bei länger anhaltendem 

Hochwasser der Röder und Schwarzen Elster hohe Wasserstände auf. 

 

Das Gebiet ist aufgrund des Vorhandenseins einiger Safteichen vermutlich als Teillebensraum für 

Lucanus cervus geeignet. 

 

Untersuchungsgebiet:  13 Prieschka 

 

Aus dem Umgebungsbereich der Untersuchungsfläche (besonders aus westlich und östlich gelegenen 

Siedlungen, 500 bis 1000 m Entfernung) existieren umfangreiche Altnachweise von Lucanus cervus. 

 

Das betrachtete Gebiet zieht sich entlang eines Altarmsystems, vereinzelt mit Eichen (Quercus) 

unterschiedlichen Alters (BHD 50 bis 80 cm, überwiegend guter Vitalität). Lokal kommen Alteichen 

stärkerer Durchmesser (BHD bis 120 cm) vor. Besonders im westlichen Teil dieses 

Untersuchungsgebietes sind einige dammähnlich erhöhte Bereiche zu verzeichnen, innerhalb derer 

Brutsubstrate (Stubben, abgestorbene Bäume) vorhanden sind. Tief beastete Eichen mit Saftflüssen 

sind vorhanden. 

 

Das Gebiet ist vermutlich als Lebensraum für Lucanus cervus nicht geeignet. 

 

Untersuchungsgebiet:  16 Bad Liebenwerda Weinberg 

 

Im Umgebungsbereich der Untersuchungsfläche (besonders aus Siedlungen nördlich und östlich, 500 m 

Entfernung) existieren umfangreiche Altnachweise von Lucanus cervus. Eigene Erhebungen erbrachten 

mehrere Funde von toten Tieren (2 ♀, 3 ♂). 

 

Das betrachtete Gebiet liegt am Rand einer Geländekante mit sandigem Boden, welche mit Eichen 

(Quercus) (BHD 30 bis 60 cm), einigen Alteichen und Buchen (Fagus sylvatica) (jeweils BHD bis 100 

cm) sowie Kiefern (Pinus sylvestris), Birken (Betula), Kastanien (Aesculus hippocastanum) und Robinien 

(Robinia pseudoacacia) bestockt ist. Brutsubstrate (u. a. Stubben) sind vorhanden, Saftflusseichen 

fehlen (siehe Abbildung 8). 

 

Die Vorkommen im Gebiet stehen wahrscheinlich im funktionalen Zusammenhang mit einer vermutlich 

weiter nördlich existierenden Population von Lucanus cervus. 

 

Untersuchungsgebiet:  18 südlich München 

 

In der Umgebung des Untersuchungsgebietes (1000 m Entfernung) sind vereinzelte Altnachweise von 

Lucanus cervus bekannt. 
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Der Hochwasserschutzdamm entlang der Schwarzen Elster ist u. a. mit Eichen (Quercus) bestanden, 

regelmäßig kommen ältere Exemplare (BHD bis 80 cm) vor. Kleinere dammartige Erhöhungen im 

Hinterland weisen eine ähnliche Bestockung durch Eichen auf, vereinzelt auch in der Vitalität 

beeinträchtigte Exemplare mit BHD bis 120 cm. Der nördliche Bereich entlang eines Altarmes weist 

ebenfalls eine Bestockung mit tlw. Alteichen auf. Innerhalb dieses Bereiches sind die Stämme meist 

stark beschattet, regelmäßig hohe (oberflächennahe) Grundwasserstände sind zu vermuten. Eichen mit 

Saftflüssen sind im Gesamtgebiet vorhanden. Eine Befragung von Anwohnern ergab keine aktuellen 

Hinweise zum Auftreten des Hirschkäfers. 

 

Im Gebiet sind Vorkommen von Lucanus cervus nicht wahrscheinlich. 

Gesamteinschätzung 

Die Ergebnisse der Erfassungen von Lucanus cervus zeigen das differenzierte Vorkommen dieser Art im 

gesamten Untersuchungsgebiet (vgl. Tabelle 75). Entsprechend der Notwendigkeit des Vorhandenseins 

von Brutsubstrat und Ernährungsstätten, werden Lebensräume benötigt, die dies in ausreichender sowie 

erreichbarer Entfernung anbieten. Betrachtet man nur die anthropozentrisch abgegrenzten Flächen der 

FFH-Gebiete, wird deutlich, dass diese oftmals nur einen Teil der Bedürfnisse von Lucanus cervus 

abdecken können. Entsprechend dem Kartier- und Bewertungsschlüssel für den Hirschkäfer werden 

Bestände (innerhalb des FFH-Gebietes) mit aktuellem Präsenznachweis von Lucanus cervus als 

Habitatflächen ausgewiesen, sofern außerdem potenziell oder nachweislich als Brutstätte geeignete 

Habitatstrukturen im Umkreis von etwa 500 m vorhanden sind. Bei den untersuchten Flächen trifft dies 

auf den Park Elsterwerda (incl. südwestlich angrenzender Gehölze, Gartenanlage) sowie auf die 

Bestände nördlich Neumühl zu. Andere Flächen wurden als Teilhabitat außerhalb der FFH-Gebiete 

vermuteter Populationen von Lucanus cervus zugeordnet bzw. sind aktuell ungeeignet für den 

Hirschkäfer. 

 

Tabelle 75: Zusammenstellung der aktuellen Habitateignung der untersuchten Gebiete für Lucanus 

cervus 

ID - Untersuchungsgebiet 
vermutlich aktuell 

geeignet 

vermutlich aktuell 

Teilhabitat 

vermutlich aktuell 

ungeeignet 

01   Park Lindenau - - X 

02   Schradenwald - - X 

03   Elstermühle Plessa - X - 

04   Hohenleipisch W Weinberg - X - 

05   NSG Kleine Wiesen - - X 

06   Elsterwerda Park X - - 

07   Elsterwerda westlich Park, incl. Deich - - X 

07   Elsterwerda südwestl. Park - - X 
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Tabelle 75: Zusammenstellung der aktuellen Habitateignung der untersuchten Gebiete für Lucanus 

cervus 

ID - Untersuchungsgebiet 
vermutlich aktuell 

geeignet 

vermutlich aktuell 

Teilhabitat 

vermutlich aktuell 

ungeeignet 

08   Elsterwerda südwestl. Park X - - 

10   Alter Park Saathain - X - 

10   Neuer Park Saathain - - X 

11   Saathain Röder / Elster Mündung - X - 

12   Saathain Röder / Elster Mündung - X - 

13   Prieschka - - X 

14   Bad Liebenwerda Park - X - 

16   Bad Liebenwerda Weinberg - X - 

17   nördlich Neumühl X X - 

18   südlich München - - X 

 

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Als Beeinträchtigung können Maßnahmen der Wegsicherung bzw. Gehölzpflege angesehen werden, im 

Zuge derer Totholz (Abtransport von Bäumen, Herausfräsen, - ziehen von Stubben) oder Teile von 

Altbäumen entfernt werden (potenzielles Brutsubstrat vernichtet) und/oder Wunden an Gehölzen 

verschlossen werden (fehlender Saftfluss). Registriert wurde dies im Zuge der Erfassungen besonders 

im siedlungsnahen Bereich, jedoch auch innerhalb von Waldgebieten. 

 

Ein besonders in den Parks zu verzeichnender Bewuchs der Baumstämme mit Efeu (Hedera helix), wirkt 

sich vermutlich reduzierend auf das Angebot an nutzbaren Saftflüssen aus. 

 

Aktuelle Gefährdungen der bekannten Vorkommen von Lucanus cervus innerhalb der FFH-Gebiete sind 

nicht erkennbar. Potenziell können sich die Entfernungen zwischen den Teilpopulationen (Verinselung) 

negativ auf den Gesamtbestand auswirken. 
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3.2.7.2.2 Heldbock, Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758) 

Deutscher 

Name 

Wiss. Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Heldbock Cerambyx cerdo x x 1 1 besonders geschützt 

 

Erfassungsmethodik 

Die Erfassung von Cerambyx cerdo fand auf der Grundlage des Leistungsbildes statt und folgte 

anerkannten Methoden (u. a. LAU 2009, LfUG 2005, SCHNITTER et al. 2006). Dementsprechend wurde 

ein dreistufiges Verfahren angewendet:  

 

Übersichtskartierung (April) 

Basierend auf den Vorkenntnissen zum Vorkommen der Art und auf den vorliegenden Luftbildern 

wurden in den beauftragten Gebieten geeignete Bestände auf Bohrlöcher des Heldbockes abgesucht. 

Potenzielle Heldbockbäume wurden punktgenau mit ihren Koordinaten nach Gauß-Krüger kartiert. 

 

Präsenzkontrolle (Juni/Juli) 

Die vorkartierten und potenziellen Heldbock-Eichen wurden mehrfach (2x) auf aktuelle Fraßlöcher 

(Löcher mit frischem Bohrmehlauswurf) untersucht.  

 

Bewertung der Habitatflächen 

Entfällt - da kein Nachweis. 

 

Zusätzlich zu den eigenen Erfassungen wurden Expertenbefragungen durchgeführt. 

Bestand 

Allgemeine Charakteristik 

Das Verbreitungsgebiet des Heldbocks in Europa erstreckt sich von Südeuropa bis Belgien, Holland, 

Südschweden und Polen. Nach starken Bestandsrückgängen kommt die Art in Deutschland heute nur 

noch zerstreut (in einigen Bundesländern) vor, wobei sich Fundpunktkonzentrationen in Sachsen-Anhalt 

(hier v. a. Mittelelbegebiet) sowie im Oberrheinischen Tiefland abzeichnen. 

 

Besiedelt werden von Cerambyx cerdo bevorzugt Eichen (vor allem Stiel-Eichen-Quercus robur) 

größerer Durchmesser (>80 cm) offener bis lückiger Altbestände, alter Alleen bzw. Parkanlagen oder 

Solitärbäume (z. B. in Hutewaldresten). Eigene Beobachtungen im Mittelelbegebiet zeigten, dass bei 

Besonnung von Kronen hoher Eichen der Heldbock auch innerhalb geschlossener Gehölzbestände 

vorkommen kann. Vorgeschädigte und kränkelnde Bäume mit Sonnenexponierung werden bevorzugt. 

Es werden stehende, lebende Stämme befallen. Abgestorbene Bäume sind demzufolge nicht mehr für 

die Larvalentwicklung geeignet.  
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Die Imagines schlüpfen ab Mitte/Ende Mai aus den Brutbäumen, halten sich dort auch im Verlaufe des 

Jahres überwiegend auf und sind bis etwa Anfang August zu beobachten. Sie sind in der Regel 

dämmerungs- und nachtaktiv, an warmen, gewitterschwülen Tagen können sie auch tagaktiv sein. Die 

Paarung findet bei warmer Witterung (überwiegend nachts) am Brutbaum statt, ebenso die Eiablage in 

Rindenritzen. Kopulationen und Eiablagen finden vermutlich bis Ende Juli statt.  

 

Zunächst fressen die Larven unter der Rinde, später tiefer im Holz. Die Entwicklungsdauer beträgt beim 

Heldbock in Mitteleuropa drei bis fünf Jahre. Die Entwicklungsdauer ist neben der Temperatur auch 

abhängig vom Gehalt der Holznahrung an Eiweißstoffen. Zum Ende ihrer Entwicklung frisst die Larve 

einen Hakengang, in welchem sie sich verpuppt. Diese Verpuppung erfolgt im Sommer. Die meist etwa 

zwischen August und Oktober schlüpfenden Käfer überwintern in der Puppenwiege, manchmal findet die 

Verwandlung zur Imago auch erst im Frühjahr statt. Nach Ende der Puppenruhe frisst sich der Käfer im 

Frühjahr durch die verbleibende Rindenschicht nach außen (nach KLAUSNITZER et al. 2003; NEUMANN 

1985, 1997, 2001). 

 

Sichtbar bleiben die Ausbohrlöcher und frisches Bohrmehl. Die Käfer fliegen keine großen Distanzen, 

die Brutbäume werden über viele Jahre oder Jahrzehnte genutzt. 

 

Wesentliche Ursachen für die Gefährdung des Heldbocks sind das Fehlen geeigneter alter Brutbäume 

(Stiel-Eichen) mit großen Durchmessern. 

 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Keine. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Es konnten im Untersuchungsgebiet keine aktuellen Nachweise für Cerambyx cerdo erbracht werden. 

Eine Bewertung des Erhaltungszustands oder Darstellung von Habitatflächen entfällt aus diesem Grund. 

 

Cerambyx cerdo kommt nach Aussagen regional tätiger Entomologen (GEBERT, WIESNER), regionaler 

und überregionaler Verwaltungen (UNB Herzberg, Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, 

Landesumweltamt Brandenburg) aktuell nicht im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung vor. 

Die letzten Nachweise dürften etwa 15 bis 20 Jahre alt sein (WIESNER mdl.). Ursachen für das 

„Verschwinden“ des Heldbocks sind nicht bekannt. Eine noch vitale Eiche mit altem Heldbockfraß steht 

in der Nähe der Elstermühle Plessa (Mitteilung von Frau WIEßNER, Naturwacht). Eigene Kontrollen an 

diesem Baum bzw. in der Umgebung ergaben keinen sichtbaren aktuellen Nachweis. Ein Hinweis (von 

BEKKER mdl.) zu Ausbohrlöchern des Heldbocks in Bad Liebenwerda (Weinberg) konnte nicht bestätigt 

werden. BARNDT (2008) gibt für das 5-7 km nördlich des Untersuchungsgebietes liegende NSG 

Forsthaus Prösa einen Fundpunkt an (Nachweise aus den Jahren 2000 und 2001).  

 

Angaben zu den Kartierungen im Untersuchungsgebiet: 

Die Übersichtskartierung erfolgte in den Gebieten entsprechend Tabelle 67 vom 15.-21.4.2010. Bei 

diesem Begang konnten 2 erloschene Vorkommen lokalisiert werden (Tabelle 76), welche mehrfach 

(27.6.2010, 20.7.2010) auf möglicherweise aktuelle Besiedlung kontrolliert wurden. Umgebungsbereiche 

der ehemaligen Brutbäume wurden ebenfalls abgesucht. 
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Tabelle 76: Orte der vermutlich erloschenen Vorkommen von Cerambyx cerdo 

ID 

Untersuchungs-

gebiet 

ID 

Heldbock 
MTB RW HW Ort Standort Bemerkung 

10 

Alter Park 

Saathain 

1550 
4546 

NO 
3810533 5713089 

Quercus 

robur, 

BHD  

120 cm, 

vital 50 % 

am 

Waldrand, 

besonnt 

Sichtbare Fraßgänge 

(in 2 bis 4m Höhe) 

durch Spechtschlag 

sehr überprägt. 

Eindeutige Identifi-

zierung als 

Heldbockfraßgänge 

nicht möglich. 

03 

Elstermühle 

Plessa 

1735 
4547 

NO 
3821856 5713190 

Quercus 

robur, 

BHD  

70 cm, 

vital 40 % 

am 

Gehölz-

rand, tlw. 

besonnt 

Sichtbare Fraßgänge 

nur teilweise durch 

Spechtschlag 

überprägt. 

 

Gesamteinschätzung 

Vorkommen erloschen. 

3.2.7.2.3 Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita SCOPOLI, 1763) 

Deutscher 

Name 

Wiss. Name Anhang 

II 

Anhang 

IV 

RL D RL 

BBG 

Gesetzlicher 

Schutzstatus 

Eremit  Osmoderma eremita x x 2 2 besonders geschützt 

 

Erfassungsmethodik 

Die Erfassung von Osmoderma eremita fand auf der Grundlage des Leistungsbildes statt und folgte 

anerkannten Methoden (u. a. LAU 2009, LFUG 2005, SCHNITTER et al. 2006, STEGNER 2004, STEGNER et 

al. 2009). Dementsprechend wurde ein dreistufiges Verfahren angewendet:  

 

Übersichtskartierung (April) 

Basierend auf den Vorkenntnissen zum Vorkommen der Art und auf den vorliegenden Luftbildern 

wurden in den beauftragten Gebieten geeignete Bestände auf Baumhöhlen mit Mulm abgesucht. Die 

Konsistenz des Mulmes (sofern möglich) und das Vorhandensein der charakteristischen Kotpillen 

(sofern vorhanden) wurden geprüft. Potenziell vom Eremiten besiedelte Bäume wurden punktgenau mit 

ihren Koordinaten nach Gauß-Krüger kartiert. 
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Präsenzkontrolle (Juni bis September) 

Die vorkartierten potenziellen vom Eremiten besiedelten Bäume wurden auf Präsenzhinweise (Kotpillen 

adulter Larven, Larven, Reste von Käfern, Imagines) untersucht. Bei günstiger Witterung (mindestens 

25°C Lufttemperatur) wurden dazu an mehreren Terminen (3-4x) Begehungen durchgeführt. Bis ca. 

4/4,5 m Höhe wurden geeignete Höhlen stichprobenartig mit einer Ausziehleiter untersucht. 

 

Bewertung der Habitatflächen (August) 

Auf der Grundlage aktuell besiedelter Gehölze und weiterer potenziell besiedelbarer Laubbäume im 

Umkreis von 500 m wurden Habitatflächen definiert, die als Habitate einer Eremit-Metapopulation 

aufzufassen sind. Als Parameter wurden u.a. Vitalität, Stammdurchmesser in Brusthöhe, Ausstattung mit 

mulmgefüllten Höhlen und Standortmikroklima jedes einzelnen vom Eremiten besiedelten Baumes bzw. 

potenzieller Brutbäume erfasst. 

 

Zusätzlich zu den eigenen Erfassungen wurden vorliegende und verfügbare Daten zu den Arten 

ausgewertet und wenn relevant, in das Gutachten integriert. Die erfassten Bäume wurden wie folgt 

klassifiziert (Tabelle 77). 

 

Tabelle 77: Klassifizierung der erfassten Bäume nach GEBERT 

Brutbaum Habitat(baum) 

potenzieller Habitat(baum)  

Kategorie 1 

potenzieller Habitat(baum)  

Kategorie 2 

Vorhandensein sicherer 

Existenzbelege von Eremit 

(Osmoderma) 

Vorhandensein ähnlich 

anspruchsvoller Begleitarten 

Rosenkäfer (Protaetia) 

Vorhandensein ähnlich potenziell 

günstiger Habitatstrukturen 

Imagines, Larven, Kotpillen, 

Ektoskelettreste, Duftspuren 

(Männchen) 

Imagines, Larven, Kotpillen, 

Ektoskelettreste 

Baumhöhlungen, erkennbare 

Pforten, Starkastabbrüche, 

Sonnenexposition, Mulmauswurf - 

ohne konkrete Hinweise auf die 

Ziel (Osmoderma)- oder Begleitart 

(Protaetia) 

 

Bestand 

Allgemeine Charakteristik 

Unter dem Namen Osmoderma eremita scheinen sich 2 Arten (von manchen Autoren als Unterarten 

angesehen) zu verbergen, die beide im Untersuchungsgebiet vorkommen könnten: Osmoderma eremita 

(SCOPOLI, 1763) und Osmoderma coriarium (DEGEER, 1774) (LÖBL & SMETANA 2006, RÖSSNER 2006). 

Nach AUDISIO et al. (2007) ist statt Osmoderma coriarium (DEGEER, 1774) der Name Osmoderma 

banarbita MOTSCHULSKY, 1845 gültig. Leider sind die beiden in Frage kommenden Arten kaum nach 

äußeren Merkmalen zu trennen, Genitaluntersuchung ist erforderlich, sodass man wohl in Zukunft bei 

allen Freilandbeobachtungen und Fotobelegen nur von Osmoderma spec. sprechen kann. 
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Die taxonomische Problematik von Osmoderma eremita wird in zahlreichen Publikationen behandelt, von 

denen die Arbeiten von AUDISIO et al. (2007), BARAUD & TAUZIN (1991), KRELL (1996), KRELL & FERY 

(1992), STEGNER (2002) und TAUZIN (1994) für unsere Fauna besonders wichtig sind. 

 

Der Eremit ist nur in Europa verbreitet, wobei Deutschland im Verbreitungszentrum liegt. Aktuelle 

Vorkommen sind aus fast allen Bundesländern bekannt. 

 

Osmoderma eremita besiedelt ältere Bäume mit Höhlen. Die Umgebungsstruktur ist dabei sekundär, 

soweit die Höhlen Mulm geeigneter Konsistenz aufweisen und sonnenbeschienen sind. Offene und 

halboffene, parkartige Landschaften bzw. (sehr) lichte Laubwälder werden daher bevorzugt besiedelt, 

geschlossene Wälder hingegen weitgehend gemieden. 

 

Aufgrund der spezifischen Biologie von Osmoderma eremita besteht eine starke Habitatbindung an alte, 

zumeist anbrüchige Laubbäume mit Höhlungen. Besiedelt werden besonders Eichen (Quercus), aber 

auch (Kopf)Weiden (Salix), Rot-Buchen (Fagus sylvatica), Linden (Tilia), Gewöhnliche Eschen (Fraxinus 

excelsior) in Parkanlagen, Alleen, an Waldrändern oder Lichtungen sowie Obstbäume (z. B. in 

Streuobstbeständen). Die mit Mulm gefüllten Höhlen benötigen ein möglichst konstantes und für die Art 

günstiges Innenklima, nicht zu viel eindringende Feuchtigkeit, keine Austrocknung und spezifische Pilze. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansiedlung ist außerdem eine bestimmte Mindestmenge (mehrere 

Liter) und ein bestimmter Zersetzungsgrad des Mulms (schwarzer Mulm). 

 

Die mehrjährige Entwicklung (drei bis vier Jahre) der Larven von Osmoderma eremita ist meist nur im 

Mulm von alten stehenden, noch lebenden Bäumen möglich. 

 

Die Käfer halten sich meist nur in der Baumhöhle oder am Baum in der Nähe der Höhlenöffnung auf (Juli 

und August). Nur etwa 15 % der Käfer verlassen überhaupt den Brutbaum (STEGNER et al. 2009). 

Zumeist werden geeignete Bäume über viele Generationen kontinuierlich besiedelt (SCHAFFRATH 2003). 

Über die Ausbreitungsfähigkeit liegen unterschiedliche Ansichten vor. Bisher wurden nur ca. 190 m 

Flugstrecke belegt. Schätzungen gehen von einer maximalen Flugleistung von 1-2 km aus (RANIUS & 

HEDIN 2001). 

 

Gefährdungen für die Art resultieren vor allem aus der Entfernung alter höhlenreicher Laubholzbäume. 

 

Gebietsspezifische Ausprägung 

Keine. 

Bewertung des Erhaltungszustandes 

Die Übersichtskartierung erfolgte in den Gebieten entsprechend Tabelle 67 vom 15.-21.4.2010. Die 

Kontrollen auf eine aktuelle Besiedlung mit Osmoderma eremita erfolgten durch mehrere Begehungen 

(27.6.2010, 20.-22.7.2010, 26./27.8.2010, 9.9.2010). 
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Für Osmoderma eremita sind nach Aussagen regional tätiger Entomologen (WIESNER, GEBERT), 

regionaler und überregionaler Verwaltungen (UNB Herzberg, Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, 

Landesumweltamt Brandenburg, Landesbetrieb Straßenwesen) aktuell im Untersuchungsgebiet nur 

Vorkommen in Herzberg (Park Herzberg und Elster-Allee Herzberg, Park Grochwitz) bekannt. Lt. 

Auskunft von Herrn KRÜGER (ehrenamtlicher Naturschutz) sind Vorkommen außerhalb des FFH-

Gebietes Fluten von Arnsnesta (alte Solitäreiche) zu verzeichnen. 

 

Übernahme von Daten zu Osmoderma eremita innerhalb des FFH-Gebietes Mittellauf der 

Schwarzen Elster (Nr. 495), Metapopulation Herzberg 

 

Vorhandene Daten aus dem „Faunistischen Sondergutachten Eremit, Ersatzneubau Wehr Herzberg“ 

(MYOTIS - Büro für Landschaftsökologie) mit Kartierungen aus dem Jahr 2008 wurden ohne eigene 

Geländeerhebungen oder Überprüfung der aktuellen Situation übernommen.  

 

Im vorliegenden Gutachten wurde eine Besiedlung von insgesamt 13 Bäumen (9x Tilia spec. und 4x 

Quercus robur) nachgewiesen, bei 10 Bäumen wird von einer aktuellen Besiedlung ausgegangen. Die 

Lage der besiedelten Bäume mit den Baumnummern lt. Gutachten Myotis kann dem Shapedaten 

eremit_gutachten_myotis.shp entnommen werden.  

 

Im Gutachten des Büro Myotis wird weiterhin folgendes ausgeführt: „Bei einer Linde in der Nähe des A-

Bolde-Denkmals (Baum-Nr. 8) ist ein bestehendes Vorkommen als fraglich zu bezeichnen, bei zwei 

weiteren Gehölzen (Bäume Nr. 9 und 11) wird davon ausgegangen, dass die jeweiligen Populationen 

erloschen sind. Insbesondere in der Lindenallee westseitig der Schwarzen Elster ist von einer hohen 

Dunkelziffer nicht erkannter Brutbäume auszugehen, da viele Stämme im Inneren Mulmmeiler 

aufwiesen, die jedoch durch die Höhlungen im Kopfbereich der Bäume für den Gutachter nicht 

erreichbar waren und daher auch nicht auf Kotpillen untersucht werden konnten. 

 

Da die Nachweispunkte in der Lindenallee, im unmittelbar angrenzenden Stadtpark sowie im Teichgebiet 

östlich der Schwarzen Elster alle innerhalb eines 500 m-Radius liegen, kann hier eine Metapopulation im 

Sinne der Definition von LAU (2006) abgegrenzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass als 

Quellpopulation die Vorkommen im Stadtpark und hier insbesondere in der Stieleiche am Wegekreuz im 

Stadtpark (Baum Nr. 12) anzusehen sind. Von hier aus dürfte die Besiedlung der Gesamtfläche erfolgt 

sein. Eine überaus wichtige Rolle ist hierbei der geschlossenen Lindenallee auf dem Westdeich der 

Schwarzen Elster zuzusprechen, da sich die wenig mobile Art in dieser nach Süden fortbewegt haben 

dürfte. Sofern man beim Eremiten überhaupt von einer Ausbreitungslinie sprechen kann, stellen die 

Verhältnisse im UG hier eine Optimalvariante dar. 

 

In der Gesamtbetrachtung fällt daher der Lindenallee höchste Bedeutung für den Erhalt der 

Metapopulation zu.“ 

 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes wurde ebenfalls übernommen: 
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Der Zustand der Metapopulation muss unter Beachtung der Anzahl der aktuell besetzten Brutbäume 

(n=10), der Stammdurchmesser überwiegend unter 60 cm sowie der fehlenden gesicherten 

Larvennachweise mit mittel bis schlecht (C) bewertet werden. 

 

Durch die überwiegend gute Vitalität der Brutbäume, ein sehr hohes Potenzial von weiteren potenziell 

besiedelbaren Gehölzen, hier insbesondere in der Lindenallee, und der im Gesamtgebiet 

ausgeglichenen Altersstruktur ist die Habitatqualität in der Summe als hervorragend (A) einzustufen. 

 

Hinsichtlich der Beeinträchtigungen ist bei einem Baum mit einem fraglichen aktuellen Vorkommen (Nr. 

9) ein unmittelbarer menschlicher Einfluss durch unsachgemäßes Absetzen der Krone zu erkennen. Für 

den überwiegenden Teil der Bruthöhlen bzw. –bäume kann jedoch keine anthropogen hervorgerufene 

Beeinträchtigung erkannt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fortbestand der Lindenallee in 

ihrer Gesamtheit gesichert ist. Daher wird von geringen Beeinträchtigungen (A) ausgegangen. 

 

Im Gutachten (MYOTIS 2008) sind keine Nachweise (Vorhandensein sicherer Existenzbelege von 

Eremit = Brutbaum) entsprechend der im vorliegenden Managementplan abgestimmten und 

angewendeten Methode erfolgt (siehe Tabelle 77). Die von MYOTIS genannten 13 besiedelten Bäume 

beziehen sich v.a. auf das Vorhandensein von Kotpillen. Dies entspräche nach eigener Klassifizierung 

den potenziellen Habitat(bäum)en Kategorie 1 bzw. Kategorie 2. 

 

Auf der Grundlage von ausschließlichen Nachweisen des Eremiten (Osmoderma eremita) über Kotpillen 

und vorhandenen Höhlungen mit schwarzem Mulm kann kein Ausweisen von Habitaten erfolgen. Hier 

wird empfohlen durch aktuelle Untersuchungen, den Bestand an Osmoderma eremita zu überprüfen und 

vom Vorhandensein der ähnlich anspruchsvollen Begleitarten Rosenkäfer (Protaetia) zu trennen. 

 

Nachweise von Osmoderma eremita außerhalb von FFH-Gebieten, Metapopulation Grochwitz (ID 

20) 

 

Ein Brutbaum von Osmoderma eremita ist aus dem Park Grochwitz (bei Herzberg) zu Beginn der 

Untersuchungen bekannt. Bei eigenen Untersuchungen konnte ein weiterer besiedelter Baum 

nachgewiesen werden, sowie vier potenzielle Habitatbäume (ein Baum im FFH-Gebiet). Die 

Genitaluntersuchung an einem tot aufgefundenen Tier hat ergeben, dass es sich nach dem Bau der 

Paramere eindeutig um Osmoderma eremita (SCOPOLI 1763) handelt. 

 

Eine vormals vermutlich mit Osmoderma eremita besiedelte Eiche (mdl. Mitt. Herr KRÜGER) existiert nicht 

mehr, Kotreste im Bereich des Stubbens sind noch gut erkennbar.  

 

Die Lage der besiedelten Bäume (Habitate) sowie der potenziellen Habitat(bäume) kann der Abbildung 9 

entnommen werden. Die Bewertung des Erhaltungszustandes ist aus Tabelle 78 ersichtlich. 
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Tabelle 78:  Aggregierte Bewertung des Erhaltungszustands von Osmoderma eremita –  

Osmoerem 000001; Osmoerm 000002; Metapopulation Grochwitz 

 A - hervorragend B - gut C - mittel bis schlecht 

Zustand der Population   C 

Habitatqualität   C 

Beeinträchtigungen A   

Gesamtbewertung   C 

 

 

Abbildung 9: Ergebnisse Erfassungen  Osmoderma eremita (Id.-Nr.-000001, Id.-Nr.-000002) 

Metapopulation Grochwitz (UG 19, 20) 

 

Der Erhaltungszustand der Metapopulation Grochwitz ist mit mittel bis schlecht (C) zu bewerten. 
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Potenzielle Habitate von Osmoderma eremita innerhalb der untersuchten Gebiete, keine aktuellen 

Nachweise 

 

Nachfolgend aufgeführt werden potenzielle Habitatbäume für eine Besiedlung durch Osmoderma 

eremita (Tabelle 79), welche bei Nachsuche innerhalb der beauftragten Gebiete bzw. bei den 

Erfassungen der anderen Arten mit erfasst wurden. Es konnten an diesen Standorten keine Nachweise 

von Osmoderma eremita erbracht werden. 

 

Tabelle 79: Potenzielle Habitatbäume von Osmoderma eremita innerhalb der untersuchten FFH-

Gebiete 

FFH-Gebiet 
ID 

Untersuchungsgebiet 

Anzahl potenzielle 

Habitat(bäume)  

Kategorie 1 

Anzahl potenzielle 

Habitat(bäume) 

Kategorie 2 

Mittellauf der Schwarzen 

Elster (495) 

02 

Schradenwald 
3 6 

09 

Elsterwerda Elster-Alleen 
2 2 

10 

Alter und Neuer Park 

Saathain 

5 2 

15 

Bad Liebenwerda Elster-

Alleen 

0 0 

17 

nördlich Neumühl 
1 0 

18 

südlich München 
1 8 

19 

Grochwitz im FFH-Gebiet 
1 0 

Pulsnitz und 

Niederungsbereiche (509) 

01 

Park Lindenau 
1 6 

07 

Elsterwerda westlich Park 
0 1 

Alte Röder bei Prieschka 

(80) 

13 

Prieschka 
0 4 

kein FFH-Gebiet 

06 

Elsterwerda Park 
0 7 

14 

Bad Liebenwerda Park 
1 2 

 

 

 

 

 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Biotische Ausstattung, Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL und der Vogelschutz-RL 263 

Gesamteinschätzung 

Metapopulation Grochwitz 

Auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes und in Anbetracht der Standorttreue von Osmoderma 

eremita kann der insgesamt ungünstige Erhaltungszustand (C) mittelfristig zu einer Verkleinerung oder 

zum Absterben der (Meta-)Population führen. Das aktuell bekannte Vorkommen im Park Grochwitz 

beschränkt sich auf zwei Brutbäume. Die angrenzenden Gehölzbestände innerhalb des FFH-Gebietes 

(ID 19) besitzen im Moment keine ausreichenden Potenziale für eine Ausweitung der Besiedlung. Diese 

Gehölzbestände sind insgesamt sehr vital und dicht stehend bzw. noch zu jung (keine Höhlen, 

Astbrüche etc.) für eine Besiedlung durch Osmoderma eremita. Um die augenscheinlich sehr kleine 

Population Grochwitz zu stützen und eine langfristige Überlebensfähigkeit zu gewährleisten, erscheinen 

Maßnahmen zur Habitatoptimierung bzw. -erweiterung notwendig. 

 

Gebiete mit potenziellen Habitaten 

Osmoderma eremita lebt nicht selten sympatrisch mit Rosenkäfern der Gattung Protaetia. Bäume mit 

nachgewiesenen Vorkommen dieser Arten (Kotpillen, Imagines, Ektoskelettreste), jedoch ohne aktuellen 

Eremitnachweis wurden ebenfalls kartiert. Innerhalb der bearbeiteten Gebiete sind keine weiteren 

Vorkommen von Osmoderma eremita bekannt geworden. 

 

Insbesondere innerhalb der betrachteten Lindenalleen entlang der Schwarzen Elster im Stadtgebiet von 

Elsterwerda (ID 09) und Bad Liebenwerda (ID 15) ist von einer Dunkelziffer nicht erkannter Brutbäume 

von Osmoderma eremita auszugehen, da einige Stämme im inneren Mulm aufwiesen, die jedoch durch 

die Höhlungen im Kopfbereich der Bäume (5-7 m Höhe) für den Gutachter nicht erreichbar waren und 

daher auch nicht auf Kotpillen untersucht werden konnten. Erschwert wurde die Nachsuche zusätzlich 

durch Stockausschläge und mit Efeu bewachsene Stämme. Heraus gefallene Kotpillen konnten nur 

ausnahmsweise nachgewiesen werden (Tabelle 79). 

 

Die Gebiete der Parks Lindenau (ID 01), Elsterwerda (ID 06), Saathain (ID 10) und Bad Liebenwerda (ID 

14) sowie teilweise im Schradenwald (ID 02) weisen z. T. einen relativ alten Gehölzbestand 

(überwiegend Eichen, lokal Buchen) auf. Einige Verdachtsbäume konnten kartiert werden (Tabelle 79), 

welche jedoch derzeit keine optimalen Bedingungen für Osmoderma eremita erwarten lassen. Die 

Stämme der Bäume sind überwiegend mit Efeu bewachsen (Parks Bad Liebenwerda, tlw. Elsterwerda), 

im Park Saathain und im Schradenwald sind die Bestände sehr dicht (keine Besonnung). In jedem der 

Gebiete kommen maximal 1-2 Bäume mit besseren Bedingungen für Osmoderma eremita vor. Diese 

wurden mehrfach intensiv kontrolliert, ohne dass ein Nachweis des Eremiten erfolgen konnte.  

 

Einzelne Bäume wurden in weiteren der bearbeiteten Gebiete (ID 07, 13, 17, 18, tlw. 02) vorgefunden, 

diese jedoch überwiegend in der Kategorie 2 (Tabelle 77).  

Aktuelle Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

Aktuelle Beeinträchtigungen der bekannten Vorkommen im Park Grochwitz sind nicht erkennbar. Die 

erfassten Vorkommen im Park Grochwitz beschränken sich auf 2 Brutbäume. Einer dieser Brutbäume ist 

eine leicht schräg stehende Eiche, so dass ein Kippen infolge stärkerer Stürme nicht auszuschließen ist 

und somit eine potenzielle Gefährdung für den Bestand dieser Metapopulation gegeben ist. 
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3.3 Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sowie weitere 

wertgebende Vogelarten 

3.3.1 Organisatorischer Rahmen und Methodik 

Im Zuge der Erstellung des MMP wurde eine Übersichtskartierung wertgebender bzw. ausgewählter 

Brutvogelarten durchgeführt, um bei der Planung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für LRT 

naturschutzfachliche Konflikte möglichst zu vermeiden. 

 

Für die Kartierung wurden folgende 5 ehrenamtlich tätigen, ortsansässigen Ornithologen gewonnen, die 

im Jahr 2010 eine Erfassung ausgewählter Arten in Anlehnung an die methodischen Vorgaben zur 

Revierkartierung von SÜDBECK et al. (2005) durchführten: 

 

Herr Florian Achilles (Plessa) 

Herr Thomas Kerstan (Elsterwerda) 

Herr H.-J. Klein (Zobersdorf) 

Herr Mathias Krüger (Herzberg) 

Herr Dieter Lehmann (Falkenberg). 

 

Durch diese Kartierer wurde ein Großteil des Gebietes abgedeckt, dennoch verblieben auch unkartierte 

Bereiche, so z.B. im Bereich der Pulsnitz oder an der Schwarzen Elster zwischen Langennaundorfer 

Busch und Bad Liebenwerda.  

 

Zu Beginn der Kartierperiode wurde zudem in allen potenziell geeigneten Habitaten des 

Betrachtungsraumes eine gezielte Suche des Mittelspechtes mittels Klangattrappe durchgeführt. Dabei 

gewonnene Nachweise anderer relevanter Arten (Rotmilan, Kranich, Grau-, Grün- und Schwarzspecht) 

wurden in die Ergebnisauswertung eingearbeitet. 

 

Für Abschnitte ohne gänzliche Nachweise erfolgte teilweise auch eine Übernahme von eigenen 

Kartierungsergebnissen, die am Rande von Untersuchungen zu geplanten Windenergieanlagen ab 2005 

gelangen (z.B. Schwarze Elster bei Elsterwerda). 

 

Für weitere Hinweise auf Brutvorkommen relevanter Arten wurde die vom LUA zur Verfügung gestellte 

WINART-Vogeldatenbank ausgewertet, wobei eine Beschränkung auf Daten ab 2005 erfolgte. 

3.3.2 Ergebnisse 

In Tabelle 80 werden die in den FFH-Gebieten Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“, Nr. 495 „Mittellauf der 

Schwarzen Elster“, Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster - Ergänzung“, Nr. 73 „Alte Elster und Riecke 

Teil I und II“, Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ sowie Nr. 553 
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„Große Röder“ ermittelten Bestände wertgebender bzw. ausgewählter Brutvogelarten aufgeführt. Die 

Angaben stellen Mindestbestände dar, da nicht für alle Gebietsteile komplette Erfassungsergebnisse 

vorliegen. 

 

Tabelle 80: Brutvorkommen von Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und weiterer 

ausgewählter Vogelarten 

Deutscher Name 
Anh. I 

V-RL 

RL BRD 

(SÜDBECK 

et al. 

2007)* 

RL BBG 

(RYSLAVY & 

MÄDLOW 

2008)* 

Gesetzl. 

Schutz** 

FFH-Gebiet Nr. 
Summe 

(BP) 231 495 629 73 509 80 553 

Wespenbussard x V 2 §§  1      1 

Rohrweihe x - 3 §§ 1 4   1   6 

Rotmilan x - 3 §§ 1 7   1 1  10 

Schwarzmilan x - - §§  2   1   3 

Kranich x - - §§ 1 3      4 

Kiebitz - 2 2 §§ 2    1   3 

Bekassine - 1 2 §§ 1       1 

Turteltaube - 3 2 §§ 1 10 1     12 

Eisvogel x - 3 §§     1   1 

Wendehals - 2 2 §§ 1 6    1  8 

Grauspecht x 2 3 §§  2      2 

Grünspecht - - - §§ 2 14 4 1    21 

Schwarzspecht x - - §§ 1 11 3   1  16 

Mittelspecht x - - §§  10 2     12 

Neuntöter x - V § 3 15 2 3 1  2 26 

Raubwürger - 2 - §§       1 1 

Drosselrohrsänger - V V §§ 9 66 5 5 11 11 8 115 

Sperbergrasmücke x - 3 §§ 1 2  2    5 

Braunkehlchen - 3 2 §  4 1    1 6 

Wiesenpieper - V 2 § 1 3      4 

Grauammer - 3 - §§ 3 9 2 2   2 18 
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Tabelle 80: Brutvorkommen von Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und weiterer 

ausgewählter Vogelarten 

Deutscher Name 
Anh. I 

V-RL 

RL BRD 

(SÜDBECK 

et al. 

2007)* 

RL BBG 

(RYSLAVY & 

MÄDLOW 

2008)* 

Gesetzl. 

Schutz** 

FFH-Gebiet Nr. 
Summe 

(BP) 231 495 629 73 509 80 553 

Ortolan x 3 V §§ 3 5 1 1 1   11 

Legende: * Rote-Liste-Kategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht; 2 = Stark gefährdet; 3 = Gefährdet; V = Vorwarnliste; ** Schutz 

nach dem BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung: § = Besonders geschützte Art; §§ = Streng geschützte Art  

3.3.3 Beschreibung der Arten 

3.3.3.1 Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Der Weißstorch ist kein Brutvogel im Gesamtgebiet. In den unmittelbar an die FFH-Gebiete 

angrenzenden Ortschaften brüten allerdings zahlreiche Weißstorchpaare, welche die Offenlandbereiche 

des Untersuchungsgebietes zur Nahrungssuche regelmäßig nutzen (z.B. Kroppen, Ortrand, Lindenau, 

Elsterwerda-Süd, Frauwalde, Großthiemig, Bad Liebenwerda, Reichenhain, Uebigau, Bomsdorf oder 

Frauenhorst). Somit stellt das Planungsgebiet ein wertvolles Nahrungshabitat für den Weißstorch dar.  

 

Mit Ausnahme von Störungsjahren (z. B. 1997 und 2005), deren Ursachen hauptsächlich im 

Winterquartier bzw. auf dem Zug liegen, lässt die Art wegen der hohen Lebenserwartung der Altvögel 

kurz- und mittelfristig keine Bestandsveränderung erkennen. Für Brandenburg ist nach Angaben von 

RYSLAVY & MÄDLOW (2008) nach stetigem Rückgang bis Ende der 1980er Jahre nach 1990 ein deutlich 

positiver Bestandstrend nachweisbar, der vermutlich auf Zuwanderung basierte. Der Gesamtbestand des 

Landes wird mit 1.180 bis 1.220 Brutpaaren für die Jahre 2005/2006 angegeben (RYSLAVY & MÄDLOW 

2008). 

3.3.3.2 Fischadler (Pandion haliaetus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Der Fischadler brütete zwar nicht direkt im Gebiet, jedoch nutzen unmittelbar in der Nähe auf 

Hochspannungsmasten brütende Vögel die Gewässer des Gebietes regelmäßig zur Nahrungssuche. So 

brütet ein Paar östlich von Kroppen unmittelbar an der nördlichen Grenze des FFH-Gebietes 509 
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„Pulsnitz und Niederungsbereiche“. Für den Zeitraum 2005/2006 wird für das Land Brandenburg ein 

Bestand von 294 bis 297 Revierpaaren angegeben (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). Der positive 

Bestandstrend hält noch immer an.  

3.3.3.3 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie V 

 

2009 gelang Lehmann ein Brutnachweis für das Waldgebiet nordöstlich vom Kiebitzsee im FFH-Gebiet 

495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“. Es ist davon auszugehen, dass weitere Paare im Umfeld des 

Betrachtungsraumes brüten, welche das Gebiet zur Nahrungssuche anfliegen. Die Art unterliegt 

typischerweise Bestandsschwankungen. Der Gesamtbrutbestand des Bundeslandes wird insgesamt als 

stabil angesehen und für 2005/2006 mit 350 bis 450 Brutpaaren angegeben (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.4 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Im Gesamtuntersuchungsgebiet brüten mindestens 6 Rohrweihenpaare, davon die meisten an 

schilfbestandenen Altarmen. Ein Brutplatz befindet sich an einem schilfbestandenen Teich bei Lindenau. 

Die Schilfröhrichte in der Schwarzen Elster selbst sind wegen der schnell wechselnden Wasserstände im 

Flussbett eher ungeeignet und kommen deshalb nur ausnahmsweise für die Nestanlage in Frage. 

Insgesamt ist für die Art von einem hohen Erfassungsgrad auszugehen, so dass mit einem 

Gesamtbestand zwischen 6 und 8 BP zu rechnen ist. 

 

Der Landesbestand wird von RYSLAVY & MÄDLOW (2008) für die Jahre 2005/2006 auf 1.100 bis 1.500 

Brutpaare geschätzt. Er nahm seit Mitte der 1990er Jahre landesweit leicht ab. 

3.3.3.5 Rotmilan (Milvus milvus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Der Rotmilan findet in den Baumbeständen des Gebietes gute Möglichkeiten zur Horstanlage, während 

die Offenländer innerhalb und außerhalb der FFH-Gebiete gute Nahrungsbedingungen bieten. Es wurden 

10 Paare im Gebiet festgestellt. Insgesamt ist für die Art von einem hohen Erfassungsgrad auszugehen, 

so dass mit einem Gesamtbestand zwischen 10 und 15 BP zu rechnen ist. Im Verbreitungszentrum der 
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Art fand landesweit ab den 1960er Jahren bis Anfang der 1990er Jahre eine positive 

Bestandsentwicklung statt. Danach blieb der Landesbestand bis etwa 2005 weitestgehend konstant und 

wird auf 1.200 bis 1.500 Brutpaare für die Jahre 2005/2006 geschätzt (RYSLAVY & MÄDLOW 2008).  

3.3.3.6 Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Im gesamten Gebiet wurden 3 Brutplätze vom Schwarzmilan gefunden. Insgesamt ist für die Art von 

einem hohen Erfassungsgrad auszugehen, so dass mit einem Gesamtbestand zwischen 3 und 5 BP zu 

rechnen ist. Landesweit hat die Art in jüngster Vergangenheit zugenommen (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

Waren es 1996/1997 noch ca. 550 bis 650 Brutpaare, werden für 2005/2006 bereits 800 bis 1.100 Paare 

als Landesbestand angegeben. 

3.3.3.7 Kranich (Grus grus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Im Gebiet befinden sich mindestens 4 Kranichbrutreviere. Insgesamt ist für die Art von einem hohen 

Erfassungsgrad auszugehen, so dass mit einem Gesamtbestand von maximal 5 BP zu rechnen ist. 

 

Seit spätestens Mitte der 1990er Jahre ist für das Land Brandenburg ein stetiger Bestandsanstieg 

nachweisbar, wobei durch Populationsdruck vermehrt auch suboptimale Lebensräume besiedelt werden. 

Lag der Landesbestand 1996/97 noch bei (mindestens) 825 Brutpaaren, werden für 2005/2006 bereits 

1.700 bis 1.900 Brutpaare angegeben (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.8 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 2 

 

Es wurden vom Kiebitz innerhalb der FFH-Gebiete lediglich noch 3 Brutreviere erfasst. Davon brüteten 2 

Paare auf Grünland im FFH-Gebiet 231 „Fluten von Arnsnesta“ und 1 Paar gleichfalls auf Grünland im 

FFH-Gebiet 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“. Auch wenn Erfassungslücken vorhanden sind, liegt 

der Gesamtbestand trotz relativ hohen Grünlandanteils deutlich unter 10 Brutpaaren! Dafür brüten 

regelmäßig Kiebitzpaare unmittelbar außerhalb der Gebietsgrenzen auf Ackerflächen. 
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Der Gesamtbestand des Landes Brandenburg wird für 2005/2006 mit 1.300 bis 1.700 Brutpaaren 

angegeben(RYSLAVY & MÄDLOW 2008), wobei anlog zu den Landesverhältnissen von einem kontinuierlich 

rückläufigen Trend auch im Plangebiet auszugehen ist  

3.3.3.9 Bekassine (Gallinago gallinago) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 1 

 

Von der Bekassine gelang lediglich im FFH-Gebiet 231 „Fluten von Arnsnesta“ der Nachweis eines 

Revierpaares. Auch wenn Erfassungslücken vorhanden sind, liegt der Gesamtbestand maximal bei 3 -5 

Brutpaare! 

 

Der Landesbestand wurde von RYSLAVY & MÄDLOW (2008) für 2005/2006 auf 900 bis 1.500 Reviere 

geschätzt. Jährliche Bestandsschwankungen sind arttypisch. Insgesamt ist für Brandenburg aber ein 

negativer Bestandstrend vorhanden (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.10 Turteltaube (Upupa epops) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Insgesamt wurden im Plangebiet 12 Artreviere kartiert. Aufgrund von Erfassungslücken und der 

Heimlichkeit der Turteltaube kann von einem Mindestbestand von 20 Paaren ausgegangen werden. Ein 

Vorkommensschwerpunkt ist der Schradenwald (4 Reviere). 

 

Im Land Brandenburg erfolgte seit den 1970er Jahren ein Bestandsrückgang. 2005/2006 lag der 

Landesbestand bei 1.800 bis 3.000 Revieren (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.11 Eisvogel (Alcedo atthis) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Insgesamt wurde im Gesamtgebiet nur ein Eisvogelrevier festgestellt (Pulsnitz nordöstlich Ortrand). Trotz 

Erfassungsdefiziten und eines überregional starken, aber arttypischen Bestandseinbruches nach dem 

vergangenen relativ strengen Winter ist nur mit einem geringen Gesamtbrutbestand zu rechnen. Die 
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Hauptursache liegt in der Strukturarmut der begradigten Fließgewässerufer, so dass sich kaum 

Möglichkeiten zur Anlage von Brutröhren finden. 

 

Der Eisvogel unterliegt arttypisch starken Bestandseinbrüchen nach strengen Wintern. Für Brandenburg 

wird das Jahr 1996 als schlechtes, die Jahre 2005/2006 (Landesbestand 700 bis 1.300 Revierpaare) als 

gute Eisvogeljahre angesehen; der Bestandstrend ist für diese Zeitspanne jedoch insgesamt negativ 

(RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.12 Wiedehopf (Upupa epops) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 2 

 

Ein Brutnachweis innerhalb des Planungsgebietes gelang nicht. Allerdings wurden in den FFH-Gebieten 

231 „Fluten von Arnsnesta“ und 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ in der Brutzeit nördlich von 

Herzberg zweimal Wiedehopfe beobachtet, die auf den Elsterdeichen Nahrung suchten und anschließend 

in unmittelbar angrenzende Waldbestände abflogen, wo sich wahrscheinlich die jeweiligen Brutplätze 

befanden (REICHHOFF, ZUPPKE). Demnach besitzen die Offenlandschaften der FFH-Gebiete eine wichtige 

Funktion als Nahrungshabitat des Wiedehofes. 

 

Im Land Brandenburg erfolgte nach einem Bestandstief um Mitte der 1980er Jahre eine 

Bestandserholung in den 1990er Jahren auf bis zu 180 bekannte Reviere. Nach 2003 stieg der Bestand 

abermals auf 220 bis 270 Reviere in den Jahren 2005/2006 an (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.13 Wendehals (Jynx torquilla) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 2 

 

Es konnten 8 Wendehalsreviere im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Aufgrund von 

Erfassungslücken und der artspezifischen Heimlichkeit kann von einem Mindestbestand von 15 Paaren 

ausgegangen werden. 

 

Nach RYSLAVY & MÄDLOW (2008) fand in Brandenburg bereits seit den 1970er Jahren ein 

Bestandsrückgang dieser Zugvogelart statt, dessen Fortgang für den Zeitraum von 1995 bis 2006 gut 

dokumentiert ist. Der Landesbestand wird hier für 2005/2006 auf 1.200 bis 1.800 Reviere geschätzt. 
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3.3.3.14 Grauspecht (Picus canus) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: 3 

Rote Liste Deutschland: 2 

 

Im FFH-Gebiet 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ konnten 2 Grauspechtreviere lokalisiert werden, 

eins in einem alt- und totholzreichen Auenrestwald südlich Neudeck und das zweite im Schradenwald. 

 

Im Land Brandenburg wurde für 2005/2006 der Bestand auf 20 - 30 Revierpaare geschätzt (RYSLAVY & 

MÄDLOW 2008), bei rückläufigem Trend. Die Flachlandvorkommen Brandenburgs befinden sich an der 

nördlichen Arealgrenze der mitteleuropäischen Population. 

3.3.3.15 Grünspecht (Picus viridis) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Im Gesamtgebiet wurden 21 Grünspechtreviere kartiert. Es ist von einem hohen Erfassungsgrad der 

relativ auffälligen Art auszugehen, so dass der Gesamtbestand maximal bei 25 BP liegen dürfte. 

Landesweit wurde für 2005/2006 ein Bestand zwischen 3.000 und 4.400 Revierpaare angegeben 

(RYSLAVY & MÄDLOW 2008), bei stark positivem Trend. 

3.3.3.16 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

16 ermittelte Schwarzspechtreviere weisen auf das Vorhandensein gut strukturierter Altholzbestände im 

Plangebiet hin. Dabei werden auch Waldflächen außerhalb der Gebietsgrenzen zur Nahrungssuche 

angeflogen. Es ist von einem relativ hohen Erfassungsgrad der Art auszugehen, so dass der 

Gesamtbestand maximal bei 20 BP liegen dürfte. 

 

Im Land Brandenburg wird derzeit von einem stabilen Bestand ausgegangen, der für 2005/2006 auf 

3.400 bis 4.600 Revierpaare geschätzt wurde (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
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3.3.3.17 Mittelspecht (Dendrocopus medius) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Insgesamt konnten 12 Reviere des Mittelspechtes in alten Laubholzbeständen der beiden FFH-Gebiete 

495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ und 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster - Ergänzung“ lokalisiert 

werden. Es ist von einem relativ hohen Erfassungsgrad der Art auszugehen, so dass der Gesamtbestand 

maximal bei 15 BP liegen dürfte. 

 

Im Land Brandenburg wurde für 2005/2006 von einem Bestand von 2.500 – 3.200 Revierpaaren 

ausgegangen (RYSLAVY & MÄDLOW 2008), bei leicht positivem Trend. 

3.3.3.18 Neuntöter (Lanius collurio) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie V 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Insgesamt wurden im Plangebiet 26 Artreviere kartiert. Aufgrund von Erfassungslücken kann von einem 

Mindestbestand von 40 Paaren ausgegangen werden. Die Art besiedelt flächendeckend die vorhandenen 

Gehölzstrukturen. Eine landesweite Bestandserholung erfolgte in den 1990er Jahren. Allerdings setzte 

Ende der 1990er Jahre wiederum ein deutlich rückläufiger Trend ein, der bis 2005/2006 zu einem 

Gesamtbestand von 12.000 bis 20.000 Paaren führte (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.19 Raubwürger (Lanius excubitor) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 2 

 

Insgesamt wurde lediglich 1 Raubwürgerrevier im Plangebiet festgestellt. Es ist aber von 

Erfassungslücken bei der insbesondere während der Brutzeit sehr heimlichen Art auszugehen, so dass 

ein Mindestbestand von 5 BP angenommen werden kann. 

 

Der Landesbestand von Brandenburg stieg sehr deutlich von 200 bis 300 Paaren in den Jahren 

1996/1997 auf 550 bis 750 Paare in den Jahren 2005/2006 (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
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3.3.3.20 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie V 

Rote Liste Deutschland: Kategorie V 

 

Insgesamt wurden 115 Reviere der Art erfasst. Der Drosselrohrsänger kam in allen FFH-Gebieten vor. 

Dabei wurden Röhrichtbestände sowohl im Flussbett der Schwarzen Elster, als auch an Altarmen und 

Gräben besiedelt. Aufgrund von Erfassungslücken ist von einem Gesamtbestand von mindestens 125 BP 

auszugehen. 

 

Nach einem starken Rückgang des Landesbestandes vor allem in den 1980er Jahren erfolgte eine 

Bestandserholung und anhaltend stark positive Bestandsentwicklung ab den 1990er Jahren. Der 

Gesamtbestand des Landes Brandenburg wird für die Jahre 2005/2006 mit 4.500 bis 7.000 Revieren 

angegeben (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.21 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 3 

Rote Liste Deutschland: nein 

 

Es wurden 5 Brutreviere innerhalb des Plangebietes festgestellt. Die Art besiedelt dornenstrauchreiche 

Gehölzflächen. Aufgrund von Erfassungslücken und der schwierigen Erfassbarkeit der 

Sperbergrasmücke kann von einem Mindestbestand von 10 Paaren ausgegangen werden. 

 

Landesweit wurde seit Mitte der 1990er Jahre ein permanent rückläufiger Bestandstrend festgestellt. Der 

Landesbestand nahm von 3.000 bis 4.000 Paaren in den Jahren 1996/1997 auf 1.800 bis 3.000 Paare in 

den Jahren 2005/2006 ab (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.22 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Es wurden innerhalb der FFH-Gebiete lediglich 6 Brutreviere erfasst. Auch wenn Erfassungslücken 

anzunehmen sind, liegt der Gesamtbestand trotz relativ hohen Grünlandanteils bei maximal 15 BP. 

Analog zur landesweiten Bestandsentwicklung ist von einem Bestandsrückgang im Gebiet auszugehen. 

Der Landesbestand ging nach lokalen Zunahmen in den 1990er Jahren von 10.000 bis 15.000 

Brutpaaren in den Jahren 1996/1997 auf 6.000 bis 10.000 Brutpaare in den Jahren 2005/2006 zurück 

(RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
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3.3.3.23 Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie 2 

Rote Liste Deutschland: Kategorie V 

 

Innerhalb der FFH-Gebiete wurden lediglich 4 Wiesenpieperbrutreviere kartiert. Auch wenn 

Erfassungslücken anzunehmen sind, liegt der Gesamtbestand trotz relativ hohen Grünlandanteils bei 

höchstens 10 BP. 

 

Der Landesbestand ist seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich auf 2.000 bis 4.000 Brutpaare in den 

Jahren 2005/2006 gesunken (RYSLAVY & MÄDLOW 2008).  

3.3.3.24 Grauammer (Emberiza calandra) 

Art des Anhangs I der V-RL: nein 

Rote Liste Brandenburg: nein 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Die Grauammer gilt als Leitart unter anderem von Grünland sowie von offenen und halboffenen 

Feldfluren (FLADE 1994). Insgesamt wurden 18 Brutreviere festgestellt. Aufgrund von Erfassungslücken 

ist der Mindestbrutbestand mit 25 BP anzunehmen. 

 

Nach einem Bestandstief um Anfang der 1990er Jahre nahm der Landesbestand bis etwa 2004 

permanent und sehr rasch zu und wird bei sich danach andeutendem leichtem Rückgang auf 8.000 bis 

15.000 Brutpaare in den Jahren 2005/2006 geschätzt (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 

3.3.3.25 Ortolan (Emberiza hortulana) 

Art des Anhangs I der V-RL: ja 

Rote Liste Brandenburg: Kategorie V 

Rote Liste Deutschland: Kategorie 3 

 

Im gesamten Plangebiet wurden 11 Brutreviere festgestellt. Aufgrund von Erfassungslücken ist von 

einem Mindestbrutbestand von 20 BP auszugehen. 

 

Im Land Brandenburg erfolgte seit den 1990er Jahren eine permanente Bestandszunahme. Der Bestand 

stieg von ca. 2.400 Brutpaaren in den Jahren 1996/1997 auf 3.700 bis 5.200 Brutpaare in den Jahren 

2005/2006 (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
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4 Ziele, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

4.1 Grundlegende Ziel- und Maßnahmenplanung 

Zentrale Aufgabe der Managementpläne für FFH-Gebiete ist die Festlegung von Zielen und Maßnahmen 

zur Sicherung und Entwicklung des günstigen Erhaltungszustandes von LRT und Arten der Anhänge I, II 

und IV der FFH-RL. 

 

Im Folgenden werden grundlegende Maßnahmen, die flächenübergreifend für das gesamte Gebiet bzw. 

für einzelne Landnutzungsformen durchzuführen sind, aufgeführt und näher erläutert. Die Basis hierzu 

stellt die Erfassung und Bewertung der Schutzobjekte sowie die Einschätzung der Gefährdungen und 

Beeinträchtigungen dar. 

 

Die überwiegende Bedeutung des Planungsgebietes begründet sich in dem Vorhandensein von 

Lebensraumtypen der Gewässer, wie Altwasser, Flüssen, Bäche, Fließe und Gräben sowie der an die 

Auen und Niederungen gebundenen Offenländer, wie Grünland, Magerrasen sowie Staudenfluren, und 

Wälder. Die flächige Verteilung von LRT im Gebiet zeigt, dass Wiesen, Gewässer und Wälder einen 

Flächenanteil von insgesamt 17,8 % in den FFH-Gebieten besitzen. Dabei nehmen folgende LRT die 

größten Flächen ein: 

 

1. 3260 Flüsse der planaren und montanen Stufe (3,1 %), 

2. 3150 natürliche eutrophe Seen (1,9 %), 

3. 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (4,8 %), 

4. 6440 Brenndolden-Auenwiesen (2,6 %), 

5. 9190 Alte bodensaure Eichenwälder (2,9%),  

6. 9160 Stieleichen-Hainbuchenwälder (Stellario-Carpinetum) (1,1 %) sowie 

7. 91E0 Auenwälder (0,6 %). 

 

Die vorkommenden Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440) und mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 

6510) sind auch Lebensräume verschiedener wertgebender Tierarten des Gebietes, wie z.B. des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Gewässer sind wiederum Lebensräume von Biber, Fischotter, 

Lurchen, Fischen und Libellen, die in den Anhängen II und IV der FFH-RL aufgeführt sind. 

Waldlebensräume besitzen im Planungsgebiet auch Bedeutung für Fledermäuse und xylobionte Käfer. 

Mit dem Vorkommen der Arten und Lebensräume besitzen die FFH-Gebiete eine besondere Bedeutung 

für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung. 

 

Die FFH-Managementplanung konzentriert sich primär auf die Erhaltung und Entwicklung der 

Lebensraumtypen gem. Anhang I und Arten gem. der Anhänge II und IV der FFH-RL im FFH-Gebiet. Im 

Rahmen der Erfassungen und Bewertungen wurde jedoch festgestellt, dass insbesondere der aktuelle 

Zustand des Landschaftswasserhaushaltes der Auen und Niederungen der Schwarzen Elster und der 
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Pulsnitz zu Gefährdungen und Beeinträchtigungen für die vorkommenden Lebensraumtypen und Arten 

führt. Bei der Darstellung grundsätzlicher Ziele und Maßnahmen für das Gebiet der Schwarzen Elster und 

der Pulsnitz sowie der angrenzenden Gebiete ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche wasserbauliche 

Maßnahmen die Gestalt des Gebietes mehrfach veränderten. Anhand historischer Karten lassen sich die 

Veränderungen belegen (vgl. Abbildung 11 & Kap. 2.5). 

 

Abbildung 10: Elsteraue bei Wahrenbrück im 19. Jh. (Messtischblatt) 

 

Abbildung 11: Elsteraue bei Wahrenbrück 2010 (DTK 10) 
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Die im MMP dargestellten Ziele und Grundsätze für das Gebiet der Schwarzen Elster, der Pulsnitz sowie 

der angrenzenden Gebiete, die den Landschaftswasserhaushalt betreffen, sollen bei weiteren Planungen 

für Gewässerentwicklungskonzeptionen und Hochwasserrisikomanagementplänen verwendet werden. Es 

wird als Zielstellung gesehen, dass im MMP Argumente für die beabsichtigten Planungen der 

Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes gegeben werden. 

 

Es ist jedoch diesen Fachplanungen vorbehalten, vertiefende Maßnahmen für die Entwicklung des 

Landschaftswasserhaushalts vorzuschlagen. Anhand der Formulierungen im MMP sind diese 

gewässerökologischen Fachplanungen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 

 

Grundlegende Bedeutung für das gesamte Gebiet hat der Landschaftswasserhaushalt. Dieser wird auch 

zukünftig anthropogen geregelt und beeinflusst bleiben. Jedoch sind zur Sicherung der 

Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und Arten Verbesserungen erforderlich. Ein wesentlicher 

Schwerpunkt ist die Vergrößerung des Retentionsraumes und der damit verbundenen Möglichkeit, 

auendynamische Prozesse wieder in Gang zu setzen. Ein vergrößertes Überschwemmungsgebiet 

ermöglicht dem Hochwasser eine Ausbreitung in der Aue und so werden Kleingewässer, Senken und 

Flutrinnen wieder in die Auendynamik einbezogen. Der Schwarze Elster wird wieder ein Mäandrieren 

möglich, so dass Erosions- und Akkumulationsprozesse erneut einsetzen können. Gleichzeitig wird das 

Rückhaltevermögen und Aufnahmevermögen der Altaue für Hochwasser erhöht, die 

Grundwasserneubildung gefördert und der Hochwasserschutz verbessert, so dass für die Naturraum 

typische Hochwasserereignisse nicht zu einer „Naturkatastrophe“ werden. 

 

Eine Vergrößerung des Retentionsraumes würde in jedem Fall auch die derzeitig eingedeichten 

Lebensraumtypen bevorteilen, da dieser wieder der Überflutung ausgesetzt werden, was einer 

Verbesserung der standörtlichen Bedingungen und der Verbesserung des Erhaltungszustandes dient. Es 

besteht die Möglichkeit, dass Entwicklungsflächen leichter zu LRT entwickelt werden können. Die Wiesen 

(LRT 6440 und 6510), aber auch Wälder (91E0) können in eine günstigeren Erhaltungszustand überführt 

werden. 

 

Die Vergrößerung des Retentionsraumes muss in jedem Fall mit der Erarbeitung von 

Nutzungskonzepten des Offenlandes einhergehen. Zu den wesentlichen Erhaltungszielen der 

vorliegenden Managementplanung gehört die Erhaltung und Entwicklung der FFH-Lebensraumtypen 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) und 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis). Die Förderung der Entwicklung dieser LRT stärkt zudem die Kohärenz 

in den FFH-Gebieten durch Förderung des räumlich-funktionalen Zusammenhanges der 

Lebensraumtypen. Im Hinblick auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist Sicherung und 

Entwicklung der Brenndolden-Auenwiesen in gleicher Hinsicht von Bedeutung. 

 

Bereiche, die nicht als LRT oder Entwicklungsflächen eines LRT ausgewiesen sind, können gemäß dem 

potenziellen Leitbild der WRRL (vgl. Kap. 2.7.6.3) der natürlichen Sukzession bzw. der Gehölz- und 

Waldentwicklung überlassen werden. 

 

Neben der Vergrößerung des Retentionsraumes sind die ökomorphologischen Verbesserungen der 

Flüsse und Gräben von wesentlicher Bedeutung für die Managementplanung. Entscheidend ist hier, 

dass der natürlichen Gewässerdynamik und Laufentwicklung freier Raum eingeräumt wird. Hierzu sollen 

Störstellen im Gewässerprofil (Einbringen von Sturz- und Totholz), Uferabbrüche, Kolke, Schlammbänke 
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und Rohböden an Ufern u. ä. geschaffen werden. Mit diesen Aufwertungen können Verbesserungen der 

Erhaltungszustände des LRT 3260 (Flüsse der planaren und montanen Stufe) erreicht und darüber 

hinaus auch Entwicklungsmöglichkeiten für Biber, Fischotter, Fische, Eisvogel und die Grüne Keiljungfer 

geschaffen werden. 

 

Von besonderer Bedeutung ist auch der Verbund der Gewässer in der Aue. Durch hydraulische 

Aktivierung von Flutrinnen und Altwassern durch Absenkung von Uferrehnen und Anlage von Flutmulden 

kann bereits bei bordvollem Abfluss des der Schwarzen Elster ein Einströmen von Flusswasser in der 

Senken und Gewässersystem der Aue ermöglicht werden. Damit werden der Lebensraumverbund und 

die Interaktionen von Fließ- und Standgewässern verbessert, was wesentlich zum Artaustausch zwischen 

diesen Lebensräumen beiträgt. So sind solche Lebensraumverbünde von entscheidender Bedeutung für 

die Vermehrungszyklen der Fische, von denen Arten in Standgewässern laichen und hier die Jungfische 

aufwachsen, die ausgewachsenen Tiere aber im Fluss leben. 

 

Bei der Herstellung solcher Lebensraumverbünde ist aber unbedingt darauf zu achten, dass die 

Höhenlagen der Gewässersohlen und Gewässeroberflächen nicht oberhalb der zu entwickelnden 

Senkensysteme liegen, so dass bei Niedrigwasser eine Entwässerung stattfindet. Deshalb sind im in 

jedem Fall vor Maßnahmenumsetzung genaue Untersuchungen und Planungen notwendig. 

 

Zur grundsätzlichen Verbesserung des Wasserhaushaltes der Standgewässer ist auch deren 

Vitalisierung durch Entschlammung anzustreben. Die relativ kleinen Altwasser der Schwarzen Elster 

weisen nahezu überall einen sehr hohen Verlandungsstatus auf, d. h. sie befinden sich in der 

Terminalphase der Gewässergenese, so dass sie oft bereits in Sommern trocken fallen. Eine 

Entschlammung vergrößert das Wasservolumen und die Tiefe des Gewässers, entzieht diesem 

Nährstoffe und stellt einen intensiven Kontakt mit dem Grundwasser her, der den Wasseraustausch 

fördert. 

 

Im engen Zusammenhang mit dem Landschaftswasserhaushalt steht der Nährstoffhaushalt, 

insbesondere die Belastung der Lebensraumtypen mit Stickstoff und Phosphor. Deshalb sind auch über 

die Grenzen der FFH-Gebiet hinaus gehenden Maßnahmen notwendig, um den Eintrag von Nährstoffen 

in die Gewässer und Böden einzuschränken und zu steuern. 

 

In Bezug auf die Erhaltung und Entwicklung eines guten Erhaltungszustandes der Grünländer ist auf eine 

Sicherung der Bedingungen für die extensive Nutzung hinzuwirken. Bei der Flächigkeit dieser 

Lebensräume kann die i. d. R. notwenige Mahd nur über eine geregelte Nutzung gewährleistet werden. 

Dabei sollte eine Diversifizierung der Nutzung angestrebt werden, die mit variablen Nutzungsterminen, 

bei flächenkonkreter Absicherung der artspezifisch notwendigen Nutzungstermine in den Lebensräumen 

des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, auch Variabilität in den Lebensräumen schafft. Damit 

können beispielsweise gleichzeitig gemähte und ungemähte Bestände nebeneinander gesichert werden, 

die die Habitate für im Grünland lebende Arten sichern. 

 

In den naturnahen Wäldern als FFH-Lebensraumtypen sind ausgeglichene Verhältnisse zwischen 

Altbeständen und (möglichst) Naturverjüngungsflächen oder naturnah verjüngten Flächen anzustreben. 

Grundsätzlich sind aber bei forstlichen Bewirtschaftungen und Verjüngungen die Erhaltung, Förderung 

und Entwicklung von Strukturen zu berücksichtigen, die, wie Altbäume, Altbaumgruppen, stehendes und 

liegendes Totholz, zur Habitatvielfalt in den Wäldern beitragen. Auch Strukturen wir Kleingewässer, 
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Offenflächen, Bodensenken u. a., die die Innenstruktur- und Standortvielfalt bestimmen, sind zu sichern. 

Durch naturnahe Waldbewirtschaftung mit der Förderung standortheimischer Arten kann nachhaltig eine 

Bestandentwicklung gefördert werden, die Waldbestände, die heute keinen FFH-Lebensraumtypen 

darstellen, für die Zukunft zu solchen entwickelt werden können. Erforderlich sind diese Maßnahmen 

auch für die Entwicklung und Erhaltung der waldbewohnenden Fledermausarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

 Ziele, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 280 

4.2 Ziele und Maßnahmen für Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL 

und für weitere wertgebende Biotope 

Für alle LRT des Anhangs I der FFH-RL und für weitere wertgebende Biotope werden im Folgenden 

zunächst allgemeine Behandlungsgrundsätze formuliert. Diese Maßnahmen bzw. Regelungen treffen 

für die LRT und Biotope für die jeweiligen Kartiereinheiten gleichermaßen zu. Zudem beinhalten sie, 

insbesondere in Bezug auf die Wiesen, Nutzungsvarianten, die der Erhaltung und Entwicklung der LRT 

und Biotope dienen. Wie in der grundlegenden Ziel- und Maßnahmenplanung beschrieben ist gerade 

eine differenzierte Nutzung der Garant für die Erhaltung und Entwicklung auentypischer Offenländer. Die 

Behandlungsgrundsätze beschreiben die übergreifenden Anforderungen an die Nutzung als spezifische 

Maßnahme für die LRT bzw. wertgebenden Biotope. In der Regel decken diese Behandlungsgrundsätze 

die speziellen Erfordernisse zur Sicherung und Entwicklung der einzelnen LRT und Biotope ab.  

 

Soweit erforderlich, erfolgt nachgeordnet eine Darlegung weiterer, flächenkonkreter Maßnahmen 

(Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen), die in der Regel dort vorzuschlagen sind, wo spezielle, 

nur lokal auftretende Beeinträchtigungen oder Gefährdungen gemindert bzw. abgestellt oder vermieden 

werden sollen bzw. wo nur lokal gegebene Potenziale zu sichern bzw. aufzuwerten sind.  

4.2.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

4.2.1.1 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions und 

Hydrocharitions (FFH-LRT 3150) 

Entwicklungsziele für den FFH-LRT 3150 sind „Standgewässer mit naturnahen Strukturen“ (02), 

„ausgedehnte Wasserröhrichte an Standgewässern“ (026), „Schwimmblattpflanzenbestände an 

Standgewässern“ (027), „Altarme mit offener Verbindung zum Fließgewässer“ (0281), „Altarme mit 

periodischer Verbindung zum Fließgewässer“ (0282) und „anthropogene Gewässer mit naturnahen 

Strukturen“ (029). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen  

- Seen: 

2-3 typisch ausgebildete aquatische Vegetationsstrukturen 

2 typisch ausgebildete Verlandungsvegetationsstrukturen 

- Teiche: 

größere Vorkommen von Unterwasser- und / oder Schwimmblattvegetation zeitweise vorhanden 

wenig strukturierte Verlandungszonen oder Röhrichte nehmen > 50 % der Gewässerfläche ein 

mäßige Vielgestaltigkeit der Uferbereiche, ausgedehnte Flachufer vorhanden 

Arteninventar 

- Seen: 

6-9 lebensraumtypische Arten vorhanden 
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- Teiche: 

Vorkommen von mind. 5 kennzeichnenden Wasserpflanzenarten 

Beeinträchtigungen 

- Seen: 

Beeinträchtigungen mäßig ausgeprägt und ohne erhebliche Auswirkungen auf die Funktionalität des 

Gewässers und seiner Tier- und Pflanzenwelt (Hypertrophiezeiger wie Lemna gibba und 

Ceratophyllum demersum 10-30 % der Hydrophytenvegetation) 

lediglich kleinflächige Störungen der Vegetation durch Erholungsnutzung, 10-50 % der Uferlänge 

durch anthropogene Nutzung überformt 

1,8-2,5 m untere Makrophytengrenze bei tieferen Gewässern 

- Teiche: 

naturschutzgerechte Bewirtschaftung entsprechend der Auflagen des Vertragsnaturschutzes 

ausgeglichene Nährstoffbilanz bei Zufütterung, in der Regel keine Düngung 

angemessene Teichpflege zur Erhaltung der Strukturen (Schilfschnitt, Grabenpflege, Erhaltung der 

Teichdämme) 

schwache bis mäßige touristische Nutzung des Teichgebietes, keine Beeinträchtigung des Teiches 

erkennbar 

mäßige Beeinträchtigungen durch Nutzungen im Umland (Nährstoff- bzw. Schadstoffeintrag) 

 

Tabelle 81: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 3150 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 Sanierung / Entlandung / Entschlammung von Altwassern 

02 Reaktivierung der Altarme und Altwasser durch Wiederanschluss und Deichrückverlegung 

03 Vertiefung der Gewässersohle in temporär trockenfallenden Altwassern und Wiederanschluss an das 

vorhandene Fließgewässersystem (temporäre Durchströmung) nach Deichrückverlegung  

04 Verzicht auf nicht abgestimmte Fischbesatzmaßnahmen  

05 Verzicht auf Rodung heimischer Ufergehölze, jedoch Entnahme florenfremder Gehölze und Arten 

06 Südexponierte Freistellung von verschatteten Auengwässern bei Erhalt wertvoller Einzelbäume 

07 Beseitigung von Vermüllungen und sonstigen anthropogenen Beeinträchtigungen 

08 Auskopplung von Gewässern und Ufergehölzen, wenn Gehölzaufkommen kein Problem darstellen  

09 Zulassen von Beweidungen an Gewässerufern, wenn Gehölzentwicklung nicht gewünscht wird 

(kleinflächig)  

 

Die Bestände des LRT sind natürliche Bestandteile der Auen und sollen der ungestörten Entwicklung 

unterworfen werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass auch künstlich, z. B. durch 

Abgrabung, entstandenen Gewässer sehr schnell naturnahe Zustände annehmen, wenn die 

morphologischen Voraussetzungen gegeben sind. Bei Gewässern über 4 m Tiefe beschränken sich die 
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naturnahen Zustände auf die Uferregionen. Besondere Maßnahmen für die Erhaltung des LRT sind damit 

grundsätzlich nicht notwendig. Dies trifft jedoch nur für die LRT im Erhaltungszustand B zu.  

 

Natürliche eutrophe Gewässer unterliegen der Sukzession, d.h. der Verlandung, so dass sie von Natur 

aus eine inititiale, eine optimale und eine terminale Phase durchlaufen (vgl. REICHHOFF 2003). Diesem 

Phasenwechsel, der auch mit sukzessiver Veränderung der Vegetation verbunden ist, folgen auch die 

Vergesellschaftungen von Tierarten, wie dies am Beispiel der Fische von REICHHOFF & ZUPPKE (2009) 

dargestellt wurde. Am Ende der Sukzessionsreihe wird das Gewässer durch Landröhrichte und -riede, 

Grauweidengebüsche, Bruchwälder und nach Sedimentation von Auenlehm von Auenwald abgelöst. 

 

Die Gewässersukzession wird erheblich durch Nährstoffeinträge, die zur Eutrophierung führen, 

beschleunigt. Als Folge der Eutrophierung verarmen die Gewässer an Wasservegetation (vgl. REICHHOFF 

1982, 1987, 2003, REICHHOFF et al. 1986, REICHHOFF & ZUPPKE 2009). Deshalb ist Rückhaltung von 

Nährstoffen und Abschirmung der Gewässer vor Nährstoffen eine wichtige Maßnahme, die vor allem bei 

in Ackerauen gelegenen Gewässern von Bedeutung ist. 

 

In Folge des Ausbaus der Flüsse, so auch der Schwarzen Elster, Pulsnitz und angrenzende Gewässer, 

können heute keine initialen Altwasser durch Abtrennung von Altarmen mehr entstehen. Die 

Eutrophierung der Altwasser, wie sie vor allem zwischen 1960 und 1990 erfolgte, führte zu einem starken 

Rückgang der Wasservegetation und zur beschleunigten Verlandung. Dies hat zur Folge, dass das 

dynamische Verhältnis zwischen den Altersphasen der Altwasser gestört wird und zunehmend nur noch 

optimale Phasen und vor allem terminale Phasen auftreten. Damit zeichnet sich ein weitgehender 

perspektivischer Verlust des LRT ab. Als Maßnahme zur Gegensteuerung bietet sich die Entschlammung 

von Gewässern an (vgl. REICHHOFF 2003), die die Altwässer von der terminalen in die initiale Phase 

rückführt, einen meso-eutrophen Nährstoffstatus erzeugt und die natürlichen Sukzession wieder starten 

lässt. Es sind nasse Entschlammungen mit Saugspülbaggern und trockene Entschlammungen nach 

Trockenlegung von Gewässern oder Gewässerteilen möglich. Wichtig ist, dass der Schlamm möglichst 

vollständig entnommen wird. Es sind auch Entschlammungen von Gewässerteilen möglich, so dass für 

wertvoll erachtete Bereiche mit optimalen und terminalen Gewässerphasen erhalten werden können. 

 

Grundwasserabsenkungen, die zum Verfall der Wasserspiegelhöhe führen, sind zu verhindern. 

 

Wünschenswert ist die verstärkende Einbindung der Auengewässer in die auendynamischen Prozesse, 

die insbesondere durch Überflutungen ausgelöst werden. Dazu gehören die Wiederanbindung von (vor 

allem) Altarmen an den Hauptstrom, die Schaffung von Bedingungen zur Überflutung (z. B. durch 

Rückdeichen) und die Ermöglichung der freien Durchströmung durch Hochwasser. Letzteres kann 

gefördert werden durch örtliche Absenkung der Uferrehnen und damit durch den Anschluss von 

Flutrinnen mit Kolken an die bordvoll abfließende Schwarze Elster und durch Rückbau von 

Gewässereinbauten, wie z. B. von Wegedämmen, in Gewässern. Diese Maßnahmen führen auch zur 

Absenkung der Intensität der Sohlenerosion im Fluss. Diese Möglichkeiten bestehen häufig jedoch erst 

dann, wenn auch Rückdeichungen möglich werden.  

 

Tabelle 82 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 11,63 ha Erhaltungsmaßnahmen 

und auf 71,98 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 
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Tabelle 82: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 3150 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B19 Artspezifische Behandlungsgrundsätze beachten 11,63 12 

NW2 Durchführung von Entschlammungen 1,99 3 

NW24 Kein Besatz mit gebietsfremden Fischen 3,77 5 

NW39 Kein Fangen von gefährdeten Fischarten 3,77 5 

NW7 Verbot Gewässerufer zu schädigen 3,77 5 

NW77 
Verbot des Einsatzes von Bioziden bzw. biologischen 

Schädlingsbekämpfungsmethoden 
3,77 5 

W11 Rückverlagerung von Uferdämmen 2,24 1 

W23 Entschlammung 3,68 2 

W70 Kein Fischbesatz 2,57 2 

W74 Kein Fischbesatz mit fremdländischen Arten 3,35 1 

W78 Kein Angeln 5,92 3 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 0,18 1 

B19 Artspezifische Behandlungsgrundsätze beachten 71,80 82 

NW2 Durchführung von Entschlammungen 32,34 28 

NW24 Kein Besatz mit gebietsfremden Fischen 33,78 36 

NW39 Kein Fangen von gefährdeten Fischarten 45,45 43 

NW3a Rückbau von Uferverbauungen 1,13 1 

NW7 Verbot Gewässerufer zu schädigen 45,45 43 

NW77 
Verbot des Einsatzes von Bioziden bzw. biologischen 

Schädlingsbekämpfungsmethoden 
45,45 43 

W23 Entschlammung 1,96 4 

W24 Keine Zufuhr von Wasser jeglicher Art 0,26 1 

W30 Partielles Entfernen der Gehölze 1,12 2 

W47 Anschluss von Altarmen / Rückleitung in das alte Bach- bzw. 1,04 1 
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Tabelle 82: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 3150 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Flussbett 

W70 Kein Fischbesatz 0,17 1 

W74 Kein Fischbesatz mit fremdländischen Arten 2,38 6 

W78 Kein Angeln 2,38 6 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

 

Regulierungen zum Fischbesatz und zur Angelnutzung 

 

Fischarten, die eine starke Wühltätigkeit zeigen oder die Wasserpflanzenbestände stark dezimieren (z.B. 

Karpfen und Bleie), können in hohen Besatzdichten zum Verlust der lebensraumtypischen 

Stillgewässervegetation und damit zum Verlust des LRT führen. Daher müssen alle Besatzmaßnahmen 

den Richtlinien der ordnungsgemäßen Fischerei entsprechen und mit den zuständigen Naturschutz- und 

Fischereibehörden abgestimmt sein. Die Besatzdichte soll sich an den natürlichen 

Gewässerverhältnissen orientieren und ein Nachbesatz nur in der in der Fangstatistik nachgewiesenen 

Menge erfolgen. Auf einen Besatz mit allochthonen Arten wie Graskarpfen oder Zwergwels ist zur 

Bewahrung der natürlichen Biodiversität generell zu verzichten. Zur Vermeidung der 

Gewässereutrophierung sollte keine Zufütterung erfolgen. 

 

Für Stillgewässer mit Vorkommen der Krebsschere (Stratiotes aloides) und der Großen Mosaikjungfer 

(Aeshna viridis) wird zur Sicherung und gezielten Förderung der vorhandenen Krebsscherenvorkommen 

eine Einschränkung bzw. ein Verbot der Angelnutzung empfohlen (vgl. Kap. 4.3.5.1). Weiterhin sind die 

potenziellen Gewässerlebensräume der Rotbauchunke (Bombina bombina) und des Kammmolches 

(Triturus cristatus) nicht künstlich mit Fischen zu besetzen und einer Angelnutzung zuzuführen (vgl. Kap. 

4.3.3.1). 

4.2.1.2 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260) 

Das Entwicklungsziel der Flüsse mit einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion sind „Fließgewässer mit einer möglichst naturnahen Abflussdynamik“ (0122). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Gewässerstrukturgüteklasse 2 

Arteninventar 

- Arteninventar von Flora, Fischfauna und Makrozoobenthos weicht geringfügig vom Referenzzustand 

des Fließgewässertyps ab 
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Beeinträchtigungen 

- Biologische Gewässergüteklasse beta-mesosaprob 

- Anteil der Störzeiger höchstens 10 % 

 

Tabelle 83: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 3260 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 Renaturierung begradigter und verbauter Fließgewässerabschnitte, Verbesserung der morphologischen 

Dynamik der Flüsse 

02 Differenzierung der Gewässerunterhaltung (bei Berücksichtigung der Erfordernisse zur Erhaltung eines 

ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss) – siehe unten  

03 Sicherung eines Mindestwasserstandes in den Gewässern bei Sicherstellung berechtigter 

Vorflutansprüche  

04 Mahd der Uferböschungen zwischen Ende August und Ende November in räumlich und zeitlich 

versetzten Abständen, Einsatz von Messerbalkenmähern mit Abtransport des Mahdgutes, (bei 

Vorkommen des Ameisenbläulings an der Schwarzen Elster erst ab 15.09.) in mehrjährigen Abständen 

05 Krautung der Gewässersohle ab Mitte August bis Ende September, halbseitige (wechselseitige) 

Krautung oder mittige Krautung (Schneisenkrautung) (bei Vorkommen des Ameisenbläulings an der 

Schwarzen Elster erst ab 15.09., wenn landseitig Krautung erfolgen soll) 

06 Einsatz von Mähbooten (Schwarze Elster) bzw. von Mähkörben mit geringen Arbeitsbreiten in kleineren 

Gewässern, Errichtung von Krautfängen, um das abgeschwemmte Material aufzufangen und 

abzutransportieren 

07 Minimierung von Maßnahmen zur Grundräumung und Sedimententnahme, Durchführung der 

Maßnahmen zwischen Mitte August und Ende September in räumlicher und zeitlicher Staffelung, 

Einsatz von Grablöffeln, fachgerechte Bergung schutzwürdiger Arten und Arten des Anhangs II der 

FFH-RL (bei Vorkommen des Ameisenbläulings an der Schwarzen Elster erst ab 15.09.) 

08 Pflanzung von standortheimischen Ufergehölzen in kleinen Gruppen oder als Reihe mit gezielter 

Beschattung des Fließgewässers  

09 Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer durch Umbau der Wehre (Fischaufstiege) 

10 Rückbau von Verrohrungen und Verbauungen an Gräben und kleineren Fließgewässern 

11 Verzicht auf Rodung heimischer Ufergehölze, jedoch Entnahme florenfremder Gehölze und Arten 

12 Erhaltung bzw. Anlage von Gewässerrandstreifen und Pufferzonen  

13 Beseitigung von Vermüllungen und sonstigen anthropogenen Beeinträchtigungen 

 

Für natürliche Fließgewässer wäre eine Sukzession, d.h. eine Aufgabe sämtlicher 

Unterhaltungsmaßnahmen die wesentlichste Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahme, da es erst mit 

Aufgabe der Einwirkungen in das Fließgewässer zu einer natürlichen Entwicklung der Biotope und 

Lebensräume kommt. Dabei können sich Bereiche mit stärkerer Wasservegetation und Bereiche ohne 

Wasservegetation (z.B. Abschnitte der Riecke) entwickeln. Im Planungsgebiet unterliegen die 
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Fließgewässer einer mehr oder weniger starken anthropogenen Veränderung, so dass langsam fließende 

Gewässer und Entwässerungsgräben vorkommen, die die umliegende Landschaft vor zu hohen 

Grundwasserständen schützen müssen. Diese Gewässer unterliegen damit auch der Verlandung und 

können schließlich zur Entwicklung von stehenden Gewässern bzw. Röhrichtflächen führen. Unter 

naturschutzfachlichen Aspekten ist daher eine extensive Unterhaltung der Gewässer zur Erhaltung und 

Entwicklung von Arten und Lebensräumen erforderlich. Des Weiteren bestehen Ansprüche des 

Hochwasserschutzes, die eine Unterhaltung der Gewässer erforderlich machen. Wenn eine Sukzession 

nicht möglich ist, sollte die Differenzierung der Unterhaltung gemäß den Behandlungsgrundsätzen 

erfolgen.  

 

Differenzierung der Unterhaltung 

Die Differenzierung der Unterhaltung dient der Sicherung der Wasserpflanzenbestände und damit dem 

Erhaltungszustand des Lebensraumtyps. Des Weiteren soll der Erhaltungszustand von Arten (Fische, 

Muscheln, Insekten) gesichert werden und auch die Entwicklung der Arten ermöglicht werden. Darüber 

hinaus werden durch die Differenzierung der Unterhaltung Verschlechterungen des Erhaltungszustandes 

von Arten und Lebensräumen verhindert.  

Im Folgenden werden drei Arbeitsstufen der Unterhaltung unterschieden: 

- Grundräumung (Räumung der Gewässersohle – Entnahme von Vegetation und Sediment) 

- Sohlkrautung (Beseitigung der Vegetation über der Gewässersohle)  

- Mahd der Uferböschungen (Entfernung der Vegetation an den Gewässerufern/Böschungen) 

 

Ausnahmen und Abweichungen von den nachfolgenden Anforderungen zur 

Gewässerunterhaltung sind bei besonderen hydrologischen Situationen möglich. Diese sind mit 

der unteren Naturschutzbehörde spezifisch abzustimmen. 

 

Tabelle 84:  Anforderungen an eine Differenzierung der Gewässerunterhaltung  

lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme  

02.1 Minimierung von Maßnahmen zur Grundräumung und Sedimententnahme, Durchführung der 

Maßnahmen zwischen Mitte August und Ende Oktober in räumlicher und zeitlicher Staffelung, Einsatz 

von Grablöffeln, fachgerechte Bergung schutzwürdiger Arten und Arten des Anhangs II der FFH-RL  

02.2 Krautung der Gewässersohle ab Mitte August bis Ende September, halbseitige (wechselseitige) 

Krautung oder mittige Krautung (Schneisenkrautung) bei ausreichend dimensionierten 

Gewässerprofilen, einseitige Schonung der Wechselwasserzone 

02.3 Einsatz von Mähkörben mit angemessenen Arbeitsbreiten in kleineren Gewässern zur Verringerung 

der Eingriffsfläche 

02.4 Mahd der Uferböschungen zwischen Ende August und Ende November in räumlich und zeitlich 

versetzten Abständen oder einseitige Mahd, Einsatz von Messerbalkenmähern mit Abtransport des 

Mahdgutes  

 

zu 01.1: Die Grundräumung der Gräben ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ziel ist es, eine 

Sohleintiefung zu vermeiden und eine natürliche Dynamik der Gewässer zu ermöglichen. Kann aus 

Gründen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer auf eine Grundräumung nicht 
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verzichtet werden, so ist diese Maßnahme in der Zeit von Anfang August bis Ende Oktober 

durchzuführen.  

 

Ziel ist darüber hinaus, die Grundräumung räumlich zu staffeln. Das bedeutet, dass in Abständen von ca. 

100 m eine Grundräumung erfolgt. Damit erhalten Pflanzen- und Tierarten die Möglichkeit in den nicht 

geräumten Abschnitten zu entwickeln. Es ist ebenso eine zeitliche Staffelung möglich, das heißt die 

Grundräumung am Gewässer erfolgt in zeitlichen Abständen von mindestens 4 Tagen. Bei einer 

Grundräumung ist sicher zu stellen, dass schutzwürdige Arten (Fische, Muscheln) geborgen werden und 

wieder in das Gewässer zurück zu führen sind. Im Besonderen betrifft dies die Gewässer, an denen 

Vorkommen von Schlammpeitzger und Bitterling bekannt sind, so in der Scheidelache, dem Neugraben, 

der Riecke, der Alten Röder und der Kleinen Röder (Schwarzgraben). Abstimmungen mit der unteren 

Naturschutzbehörde sind hierzu erforderlich, da nicht alle Gräben hinsichtlich des Vorkommens von 

Fischen untersucht worden sind. 

 

Das Material des Aushubs ist nach Möglichkeit aus der Fläche zu entfernen.  

zu 01.2: Die Krautung der Gewässersohle sollte keine Sedimententnahme beinhalten. Der Beginn der 

Maßnahme ist ab Mitte August möglich. Zum Schutz der Wasservegetation und zum Schutz von 

Tierarten ist entweder eine wechselseitige Krautung oder eine mittige Krautung (Schneisenkrautung) bei 

ausreichend dimensionierten Gewässerprofilen und einseitiger Schonung der Wechselwasserzone 

möglich. Wenn nur eine einseitige Krautung praktikabel ist, sollte die Unterhaltung räumlich differenziert 

werden, dass heißt die Krautung erfolgt in Abschnitten. Das Mähgut sollte zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen der Ufer und Böschungen (Nährstoffeinträge, Entwicklung von Wällen und Rehnen) 

abtransportiert werden.  

 

Auch bei der Sohlkrautung ist sicher zu stellen, dass schutzwürdige Arten (Fische, Muscheln) geborgen 

werden und wieder in das Gewässer zurück zu führen sind. Im Besonderen betrifft dies die Gewässer, an 

denen Vorkommen von Schlammpeitzger und Bitterling bekannt sind, so in der Scheidelache, dem 

Neugraben, der Riecke, der Alten Röder und der Kleinen Röder (Schwarzgraben). Abstimmungen mit der 

unteren Naturschutzbehörde sind hierzu erforderlich, da nicht alle Gräben hinsichtlich des Vorkommens 

von Fischen untersucht worden sind.  

 

zu 01.3: Entsprechend der vorhandenen Technik sollten Mähkörbe mit geringen (angemessenen) 

Arbeitsbreiten zum Einsatz kommen, um die Einwirkungen auf die Fisch- und Muschelbestände so gering 

wie möglich zu halten.  

 

zu 01.4: Die Mahd der Uferböschungen soll in der Zeit soll ab Mitte August bis Ende November erfolgen. 

Eine Beeinträchtigung der Wasservegetation und der aquatischen Tierarten erfolgt bei der 

Uferböschungsmahd nicht. Um die Vegetationsbestände der Gewässerböschungen zu sichern und zu 

entwickeln soll eine räumlich differenzierte Nutzung erfolgen. Dies kann zum einen durch ein 

wechselseitiges Mähen oder durch das abschnittweise Mähen erreicht werden. Ebenso kann ein zeitlich 

versetztes Mähen erfolgen.  

 

Nach Möglichkeit sollen Messerbalkenmäher zum Einsatz kommen und das Mahdgut sollte in jedem Fall 

abtransportiert werden.  
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Weitere Entwicklungsmaßnahmen: 

Langfristig ist die zentrale Steuerung des Wasserregimes erforderlich (schnelles Ablassen von Wasser 

führt zur Austrocknung von Flächen und Gräben - Wasserdefizit). 

 

Die Schwarze Elster wurde in ihrem Erhaltungszustand mit „C“ bewertet. Dies begründet sich 

hauptsächlich darin, dass das Fließgewässer vollständig begradigt, mit Regelprofil befestigt und 

ausgebaut ist. Die Gewässer- und Uferstrukturen sind wenig differenziert. Aufgrund der engen 

flussparallelen Deiche, die ihm ein enges schlauchartiges Überschwemmungsgebiet geben, sind die 

Möglichkeiten einer Verbesserung des EHZ sehr begrenzt. Zur Sicherung des ordnungsgemäßen 

Hochwasserabflusses ist die Ausbildung von Rehnen mit Schilfaufwuchs und die Sukzession des 

Grünlandes durch Nutzungsauflassung zu Landröhrichten zu verhindern. 

 

Unter diesen Voraussetzungen besteht kurzfristig nur die Möglichkeit, eine Verbesserung des EHZ der 

Schwarzen Elster (LRT 3260) durch Regelungen ihrer Unterhaltung im Flussbett vorzunehmen.  

Um den EHZ der Schwarzen Elster zu verbessern ist auf die Grundräumung des Gewässers zu 

verzichten bzw. eine differenzierte Räumung vorzusehen. Das Gewässer ist in das trapezförmige 

Gewässerbett eingeschlossen, dass in seinem Umfang überdimensioniert ist. Aufgrund dieser Breite 

haben sich Auflandungen mit Schilfbeständen entlang der Uferkante entwickelt. Diese, häufig 

wechselseitig, ausgebildeten Auflandungen ermöglichen dem Fluss eine gewisse „Mäandrierung“, wie es 

in Abbildung 12 ersichtlich wird (Abbildung 13 zeigt einen beräumten Abschnitt der Schwarzen Elster). 

Hierdurch entstehen Strömungsunterschiede in der fließenden Welle, die zu einer Verbesserung der 

Habitatverhältnisse des LRT führen. Es entstehen unterschiedlich schnell fließende Gewässerbereiche, 

die Kies- und Sandbildungen hervorrufen, die wiederum unterschiedlichen Pflanzengesellschaften 

Lebensraum bieten. Die Erhöhung der Arten- und Formenvielfalt der Pflanzen kann sich positiv auf den 

Erhaltungszustand auswirken. Mit dem Belassen von Flussröhrichten und der Schaffung von 

Strömungsunterschieden im Gewässer werden auch positive Effekte für die Habitate von Fischen erzielt, 

da diese differenzierte Anforderungen an das Fließgewässer stellen (z.B. unterschiedlich schnell 

fließende Bereich, Ruhezonen). Die Kies- und Sandbänke sind darüber hinaus wichtige Lebensräume zur 

Reproduktion der Grünen Keiljungfer. Zudem ermöglichen Röhrichtbestände eine gewisse 

Schattenbildung, die ebenfalls für die Fortpflanzung der Art erforderlich ist. Ufergehölze kommen an der 

Schwarzen Elster eher selten vor. Die Gewässerunterhaltung stellt für diese Art ebenfalls die erheblichste 

Beeinträchtigung dar. Nicht zuletzt sei darauf verwiesen, dass die Schilfbestände wichtige Lebensräume 

des Drosselrohrsängers und des Schilfrohrsängers (beides Arten der Roten Liste) sind und deren 

Beseitigung daher bestandsreduzierend wirkt. 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Ziele, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen  289 

 

Abbildung 12: Schilfbewuchs führt zur Änderung des Fließverhaltens an der Schwarzen Elster 

 

 

Abbildung 13: Beseitigter Schilfbewuchs, die Schwarze Elster wirkt kanalartig 

 

Sollte dennoch (bei hydraulischem Nachweis) aus Gründen des Hochwasserschutzes eine 

Grundräumung der Schwarzen Elster erforderlich sein, so soll eine wechselseitige Räumung, möglichst 

vom Wasser aus, erfolgen. Durch die wechselseitige Räumung (Abschnitte von ca. 300 m) wird die 

gewünschte Abführung des Wassers erzielt, ermöglicht aber, bei Erhaltung eines Mindestbestandes an 
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Röhricht- und Schilfflächen, die beschriebenen Strömungsunterschiede. In jedem Fall ist das Mahdgut 

abzutransportieren und nicht auf den LRT zu belassen. 

 

Eine ebenfalls wichtige Entwicklungsmaßnahme ist der ökologische Umbau der bestehenden Wehre in 

der Schwarzen Elster. An einer Vielzahl von Wehren erfolgte dieser Umbau bereits und die 

Durchgängigkeit des Gewässers wird zunehmend verbessert. Es ist vorgesehen auch die bisher nicht 

umgebauten Wehren mit Fischaufstiegsanlagen zu versehen. Diesen Entwicklungsmaßnahmen sind 

dringend weiter zu planen und die Umsetzung durchzusetzen. Die Wirksamkeit der 

Fischaufstiegsanlagen ist zu prüfen bzw. nachzuweisen.  

 

Ufergehölze sind an der Schwarzen Elster selten, abschnittweise sind Weidengebüsche vorhanden, die 

durch Sukzession entstanden sind, z.T. auch reihige Pflanzungen. Die Deiche bzw. die landseitigen 

Deiche weisen häufiger Gehölze auf, die jedoch teilweise auch aus standortfremden Arten aufgebaut 

sind. Nach Möglichkeit sollten gebietsheimische Ufergehölze belassen werden, zumindest in einem 

geringen Umfang. Bei dem jetzt bestehenden, kleinen Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster 

sind Gehölze als abflussmindernd zu beschreiben und werden aus Gründen des Hochwasserschutzes 

regelmäßig beseitigt. Langfristig gesehen (vgl. Kap. 4.1) ist jedoch die Vergrößerung des 

Überschwemmungsgebietes geplant, so dass auch Ufergehölze wieder verstärkt entwickelt werden 

können. Standortfremde Gehölze sollten jedoch grundsätzlich entfernt werden.  

 

Die wichtigste, jedoch erst langfristig wirksam werdende, Entwicklungsmaßnahme, besteht in der 

Revitalisierung der Schwarzen Elster und ihrer Aue (vgl. auch Kap. 4.1). Darunter ist in erster Linie die 

Rückdeichung zu verstehen, die nach den hydrologischen und geomorphologischen Gegebenheiten 

sowie an der Flächennutzung und dem Hochwasserschutz zu planen und nach Durchführung 

entsprechender Verfahren zur realisieren ist. Dadurch werden größere Überschwemmungsgebietes 

geschaffen, in denen der Fluss frei mäandrieren und somit flussdynamisch wirken kann. Verbesserungen 

ergeben sich hinsichtlich der Entwicklung differenzierter Standortverhältnisse im Fluss, die zur 

Ausbildung eines auentypischen Mosaiks an Wasserpflanzen und Röhrichten führen können. Eine 

Verbesserung des Erhaltungszustandes eines wesentlichen Erhaltungsziels der FFH-Gebiete kann durch 

diese Maßnahmen umgesetzt werden. 

 

Mit der Rückdeichung einher gehen die Revitalisierung der Flussdynamik und die Verbesserung der 

Ökomorphologie des Gewässers. Uferabbrüche, Sedimentationsbereiche, Kies- und Sandbänke 

entstehen und dienen der Entwicklung des LRT und seiner an ihn gebundenen Arten. Altarme können 

wieder angebunden werden und Altwasser sind wieder der Überflutung ausgesetzt. Positive 

Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich für Fische, Lurche, Biber und Fischotter sowie für Libellen.  

 

Aufgrund der naturschutzfachlichen Bedeutung der Schwarzen Elster als Verbindungskorridor zu anderen 

Niederungs- und Auenlandschaften besitzen die Maßnahmen zur Entwicklung besondere Bedeutung. Die 

Sicherung der Kohärenz zwischen den NATURA 2000 Gebieten steht hierbei im Mittelpunkt.  

 

Die Pulsnitz besitzt in ihrem Oberlauf zwischen der Landesgrenze zu Sachsen und der Ortslage Kroppen 

einen deutlich naturnahen Zustand. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit des Gewässers zeichnet 

sie sich durch eine ausgeprägte Geschiebedynamik und eine hohe Besiedlungsdynamik der 

Wasserpflanzengesellschaften aus. Zeitweilig kommen abschnittsweise wasserpflanzenfreie Bereiche 

vor, da die Pflanzen aufgrund der enormen Fließgeschwindigkeit aus- oder weggespült werden. 
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Zusätzlich wirken Sedimentationen und Beschattungen für eine Begrenzung des Pflanzenwachstums. 

Diese gewässerdynamischen Prozesse sind jedoch positiv zu werten, zeugen sie doch vom naturnahen 

Charakter der Pulsnitz in diesen Gewässerabschnitten. Die Pulsnitz wurde daher von Eintritt in das Land 

Brandenburg bis zum Abzweig des Mühlgrabens mit hervorragendem Erhaltungszustand eingeschätzt. 

Als Erhaltungsmaßnahmen ist das Gewässer der natürlichen Sukzession zu überlassen und auf die 

Erhaltung der naturnahen Gewässermorphologie zu achten. Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht 

erforderlich. 

 

Anders wird der Charakter der Pulsnitz unterhalb des Abzweigs vom Mühlgraben. Das Gewässer 

verändert sich zu einem begradigten und ab Ortslage Ortrand eingedeichten Gewässer, das im 

Regelprofil ausgebaut und hinsichtlich des Gewässerlaufes festgelegt wurde. Entwicklungsmaßnahmen 

des Gewässers sind auch hier in der Begrenzung der Unterhaltung zu sehen. Die o.g. 

Behandlungsgrundsätze bzw. die Aussagen für die Schwarze Elster treffen vollständig für diese Bereiche 

zu.  

 

Die Aussagen zur Schwarzen Elster und zur Pulsnitz unterhalb von Ortrand sind in gleicher Weise auch 

für die Große Röder und den unteren Abschnitt des Röderkanals zutreffend. Der obere Abschnitt des 

Röderkanals ist nicht als LRT oder als § 32 Biotop kartiert worden und unterliegt damit keiner 

Maßnahmenplanung. Hinsichtlich des Erhaltungszustandes ist die Große Röder besser einzustufen als 

der Röderkanal. Es sollte daher Ziel sein, erforderliche Maßnahmen des Hochwasserschutzes auf den 

Röderkanal zu lenken und Maßnahmen an der Großen Röder nach Möglichkeit einzustellen.  

In gleicher Weise gelten die oben genannten Maßnahmen für die Gewässer II. Ordnung. Die schonende 

Unterhaltung der Gräben ist eine wesentliche Maßnahme zur Erhaltung und Entwicklung des LRT.  

 

Die Krautung soll in der Zeit von Mitte August bis Ende September erfolgen. Da die Gewässer 

überwiegend mit dem Mähkorb gekrautet werden, soll eine halbseitige Krautung erfolgen, die jährlich 

gewechselt wird. Das Krautgut soll auf entnommen Fische, insbesondere den Schlammpeitzger, manuell 

durchsucht werden. Die Fische sind in das Gewässer zurückzusetzen. 

 

Die Sohlräumung ist abschnittweise in aufeinander folgenden Jahren durchzuführen. Auch hierbei ist das 

Räumgut manuell auf entnommene Fische, insbesondere den Schlammpeitzger, zu durchsuchen. Die 

Fische sind in das Gewässer zurückzusetzen. Sohlräumungen sollen maximal aller 10 Jahre oder nach 

besonderem Nachweis des Bedarfes durchgeführt werden. 

 

Tabelle 85 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 6,70 ha Erhaltungsmaßnahmen und 

auf 166,66 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 
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Tabelle 85: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 3260 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 6,70 12 

NW15 Veränderung der Gewässerdynamik 4,46 8 

NW15a Verbot der Einschränkung der Gewässerdynamik 4,46 8 

NW26 Keine regelmäßige Krautung 4,46 8 

W53a Keine Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 0,85 2 

W53b Einschränkung von Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 1,39 2 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz 1,24 1 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von Artenschutzaspekten 0,15 1 

W59 Keine Krautung 0,85 2 

W60 Keine Grundräumung 0,85 2 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 47,37 57 

NO88 
Einrichtung von ungenutzten Gewässerrandstreifen (5m) an 

Fließgewässern bis Vegetationsende 
0,70 1 

NW15 Veränderung der Gewässerdynamik 156,31 56 

NW15a Verbot der Einschränkung der Gewässerdynamik 155,63 55 

NW2 Durchführung von Entschlammungen 2,42 4 

NW26 Keine regelmäßige Krautung 156,31 56 

W126 Wiederanbindung abgeschnittener Altarme (Mäander) 0,35 1 

W53a Keine Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 0,15 1 

W53b Einschränkung von Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 10,20 8 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz 10,20 8 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von Artenschutzaspekten 4,60 8 

W59 Keine Krautung 0,15 1 

W60 Keine Grundräumung 0,15 1 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 
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4.2.1.3 Mindest-Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. Bewirtschaftung/Pflege der 

Grünland-LRT 6410, 6440, 6510, auch unter Berücksichtigung des Wiesenbrüterschutzes 

Für Wiesen, die dem LRT 6410, 6440 oder 6510 angehören, können die Behandlungsgrundsätze zu 

Erhaltung bzw. zu Entwicklung zusammenfassend dargestellt werden. Aus diesem Grund werden hier die 

Mindestforderungen an die Bewirtschaftung / Pflege der LRT formuliert.  

 

Des Weiteren ist in einzelnen Gebieten der Wiesenbrüterschutz gesondert zu berücksichtigen. Der 

Wiesenbrüterschutz wird nicht als Erhaltungsziel für die FFH-Gebiete des Planungsgebietes formuliert, 

dennoch sind allgemein artenschutzrechtliche Anforderungen auch in den FFH-Gebieten der MMP zu 

berücksichtigen. Die Flächen, in denen Wiesenbrüter vorkommen können, unterliegen steten Wechseln 

und sind über die FFH-Gebietsgrenzen hinaus vorkommend. Bei den aktuellen Kartierungsarbeiten zu 

Brutvögeln durch ehrenamtliche Naturschutzhelfer (siehe Kapitel 3.3) wurden sehr wenige Wiesenbrüter 

als Brutpaare erfasst (Kiebitz 3 Brutpaare, Bekassine 1 Brutpaar, Wiesenpieper 4 Brutpaare). Es wird 

geschlussfolgert, dass das Gebiet für Wiesenbrüter keine besondere Bedeutung besitzt. 

Dementsprechend werden im vorliegenden MMP allgemein zu berücksichtigende Maßnahmen benannt, 

die nach den örtlichen Kenntnissen der unteren Naturschutzbehörde entsprechend modifiziert 

angewendet werden können. Einzelmaßnahmen werden nicht festgelegt.  

 

Über die allgemeinen Behandlungsgrundsätze der LRT 6410, 6440 und 6510 hinausgehenden 

Anforderungen zur Erhaltung- und Entwicklung werden in den jeweiligen Einzelkapiteln formuliert.  

 

In Klammern sind die geeigneten Förderprogramme nach dem Programm „Förderung umweltgerechter 

landwirtschaftlicher Produktionsverfahren zur Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder Brandenburg 

und Berlin“ (KULAP). Diese werden in Kapitel 5.2 detaillierter vorgestellt. 

 

Tabelle 86: Behandlungsgrundsätze für die FFH-LRT 6410, 6440, 6510 (Mindestanforderungen) 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

Behandlungsgrundsätze zur Nutzung und Pflege  

01 Beibehaltung der derzeitig vorhandenen Nutzung auf Grünland-LRT mit guten bis sehr guten 

Erhaltungszuständen (A, B) 

02 Herstellung einer mäßig extensiven Nutzung auf Grünland-LRT mit mittleren bis schlechten 

Erhaltungszuständen (C, E) 

03 einmal jährliche Mahd oder Beweidung (bis zum 15. Oktober) vorgeschrieben (661, 663, 673) 

04 Beräumung des Mahdgutes bei jedem Schnitt erforderlich, kein Mulchen (663, Zusatzvereinbarung) 

05 Düngung ist am Nährstoffentzug des Pflanzenbestandes zu bemessen (661, 673) 

06 Düngung in Höhe des Düngeäquivalents von 1,4 GVE/ha (nur Wirtschaftsdünger) (661, 673) 

07 kein Einsatz von chemisch-synthetischen Stickstoffdüngemitteln (661, 662) 

08 Phosphat-Kali-Erhaltungsdüngung (Grunddüngung) bei Nachweis der „Versorgungsstufe A“ (oder 

starker Ausbreitung von Versauerungszeigern) möglich, wenn nicht FP 661 oder 662 auf den Flächen 
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Tabelle 86: Behandlungsgrundsätze für die FFH-LRT 6410, 6440, 6510 (Mindestanforderungen) 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

vereinbart sind 

09 Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (661) 

10 keine Beweidung der ersten Aufwüchse (663, Zusatzvereinbarung) 

11 keine Melioration oder Beregnung (661, 673) 

12 kein Grünlandumbruch (661, 662, 673) 

13 Änderung des Staumanagements von Entwässerungsgräben (nur in ausgewählten Einzelfällen als 

allgemeine Formulierung vorgeschlagen, Realisierung – wenn überhaupt – nur nach umfangreichen 

Prüfungen der hydrologischen Bedingungen und Nutzbarkeit der dadurch betroffenen Flächen) 

Behandlungsgrundsätze für den faunistischen Artenschutz 

14 Erhaltung Landschaftselemente (Cross Compliance, VNS, Zusatzvereinbarung bei KULAP) 

15 Vorgaben zu Mahd von Schlagbreiten > 100 m (max. 80m Mahdstreifen und Belassen von 3 m Streifen 

Grünland) (663) 

16 Mahd von innen nach außen (663) 

17 Belassen eines ungenutzten Streifens an Gewässerrändern in Mähwerksbreite (kann von der uNB 

vorgegeben werden) 

18 Durchführung weiterer landwirtschaftlicher Maßnahmen (z.B. Abschleppen, Nachsaat/Gräsereinsaat, 

sonstige mechanische Bodenbearbeitung) nur in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

möglich (Zusatzvereinbarung im Bewirtschaftungsplan nach 662, 663) 

 

Die Maßnahmen 14-18 sollten nur dann vereinbart werden, wenn Brutnachweise von Wiesenbrütern 

besteht. Neben den zuvor genannten Maßnahmen (in Klammern Förderprogramm nach KULAP bzw. 

Zusatzvereinbarung) sind darüber hinaus weitere Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungstermine 

erforderlich. Wie die Termine eingeschränkt werden, hängt von den standörtlichen Bedingungen, den 

Wiesentypen und davon ab, um welche Wiesenbrüter es sich handelt. 

4.2.1.4 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) (FFH-LRT 6410) 

Das Entwicklungsziel der Pfeifengraswiese ist eine „typisch ausgebildete, artenreiche Feuchtwiese auf 

nährstoffarmem bis mäßig nährstoffreichem Standort“ (053).  

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Obergräser mit höheren Deckungsgraden, Kräuter mit Mittel- und Untergräsern weiterhin vertikale 

Struktur bestimmend 
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- Gesamtdeckungsgrad der Kräuter: 30-60 % (basenreich), 15-30 % (basenarm)  

- Weitere Strukturen (z.B. Feuchtsenken) nur vereinzelt 

Arteninventar 

- Lebensraumtypische Arten: 12-20 (basenreich), 6-10 (basenarm)  

- mittlerer Artenreichtum mit Arten des Wirtschaftsgrünlandes 

- Magerkeitszeiger regelmäßig auftretend 

Beeinträchtigungen 

- vereinzeltes Auftreten gesellschaftsuntypischer Artengruppen (z.B. Eutrophierungs- oder 

Brachezeiger (5-10 %), Verbuschung (10-30 %) u. ä.) 

 

Tabelle 87: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6410 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 einschürige Mahd nicht vor dem 15. Juli auf gutwüchsigen Bestandsflächen (A, B-Flächen) 

02 je nach Aufwuchs ein- bis zweischürige Mahd nicht vor dem 1. Juli als Entwicklungsmaßnahmen (C- und 

E-Flächen) 

03 kein Mulchen (grundsätzlich Beräumung des Mahdgutes) 

04 Phosphat-Kali-Erhaltungsdüngung bei Nachweis der „Versorgungsstufe A“ und starker Ausbreitung von 

Versauerungszeigern 

05 Kein Einsatz und Pflanzenschutzmittel 

06 keine Stickstoffdüngung 

07 keine Beweidung 

08 Überprüfung der jeweiligen Stauhöhen und Anpassung das Stauregimes an die für die Erhaltung bzw. 

Entwicklung des LRT geeigneten Stauhöhen unter Berücksichtigung der dauernden Bewirtschaftbarkeit 

der LRT-Flächen und des Umlandes 

09 Rückbau bzw. Verschluss von Entwässerungsgräben 

 

Eine Besonderheit innerhalb des LRT 6410 stellen die Orchideenwiesen bei Kahla dar. Hier gilt es 

insbesondere den Orchideen günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Die Maßnahmen zur 

Erhaltung und Entwicklung werden in Kapitel 4.3.1.2 beschrieben. 

 

Tabelle 88 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 3,34 ha Erhaltungsmaßnahmen und 

auf 0,57 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 
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Tabelle 88: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6410 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 2,68 2 

NO37 Beräumung des Mähgutes 2,34 1 

NO43 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Grünland) 2,34 1 

NO67 Kein chem.-synth. N-Dünger auf Grünland 2,34 1 

NO81 Vorgaben zur Düngung (gebietsspezifisch konkretisieren) 2,34 1 

NW70 Keine Entwässerungsmaßnahmen 0,34 1 

O24 Mahd 1x jährlich 0,66 1 

O25 Mahd 1-2 x jährlich mit schwacher Nachweide 1,00 2 

O29 Erste Mahd nicht vor dem 15.7. 0,66 1 

O32 Keine Beweidung 1,00 2 

O41a 
Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-

Erhaltungsdüngung 
1,00 2 

Entwicklungsmaßnahmen 

O24 Mahd 1x jährlich 0,57 2 

O25 Mahd 1-2 x jährlich mit schwacher Nachweide 0,57 2 

O29 Erste Mahd nicht vor dem 15.7. 0,57 2 

O32 Keine Beweidung 0,57 2 

O41a 
Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-

Erhaltungsdüngung 
0,57 2 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.5 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (FFH-LRT 

6430) 

Entwicklungsziel der Feuchten Hochstaudenfluren ist „Aufgelassenes Grasland und Staudenfluren 

feuchter Standorte“ (0563). 
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Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Gewässerbegleitend:  

überwiegend gewässertypische Ufervegetation (50-80 %) und überwiegend naturraumtypische 

Strukturausstattung (50-80 %) 

- Waldsäume: 

überwiegend typische Staudenvegetation (50-80 %) und überwiegend naturraumtypische 

Strukturausstattung (50-80 %) 

Arteninventar 

- 4-8 lebensraumtypische Arten oder lebensraumtypische Einartbestände 

Beeinträchtigungen 

- Anteil an Eutrophierungs- und Entwässerungszeiger, Ruderalarten oder Neophyten 20-50 % oder 

erkennbare Beeinträchtigungen durch Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung o.ä. 

 

Tabelle 89: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6430 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 Mahd der Uferböschungen in räumlich und zeitlich versetzter Abfolge nicht vor Anfang August 

02 Mahd der Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen im Turnus aller 2-3(5) Jahre nicht vor Anfang 

August 

03 Einsatz von Messerbalken mit Abtransport des Mahdgutes auf allen Flächen 

04 Vermeidung von Maßnahmen zum Gewässerausbau und zur Uferbefestigung 

05 Auskopplung von Gewässerufern 

06 Maßnahmen zur Entbuschung (vollständiges oder partielles Entfernen der Gehölze) 

07 Beseitigung von Ablagerungen und Vermüllungen sowie Schutz der Flächen vor neuen 

Beeinträchtigungen (Wegerückbau, Errichtung von Sperren, Umzäunung etc.) 

08 gezielte Beseitigung invasiver Arten 

09 Stabilisierung bzw. Anhebung des Grundwasserspiegels 

10 Mittelfristige Wiederherstellung einer natürlichen Hydrodynamik 

 

Tabelle 90 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 11,50 ha Erhaltungsmaßnahmen 

und auf 19,92 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 
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Tabelle 90: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6430 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 19,92 18 

O23a Mahd in einem längeren Turnus als 2-3 Jahre 19,92 18 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 11,50 14 

O23a Mahd in einem längeren Turnus als 2-3 Jahre 11,50 14 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.6 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (FFH-LRT 6440) 

Entwicklungsziel für die Brenndolden-Auenwiesen ist „artenreiches wechselfeuchtes Auengrünland“ 

(052). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- gelegentliche Überflutung 

- verarmt an typischen Strukturen 

Arteninventar 

- 3-5 lebensraumtypische Arten, mittlerer Artenreichtum (mit Arten des Wirtschaftsgrünlandes) 

Beeinträchtigungen 

- Nutzungszustand durch Brachfallen, unangepasste Nutzung oder Intensivierung beeinträchtigt 

- Standort durch Eingriffe in die Hydrologie verändert 

- Brache- oder Eutrophierungs- / Ruderalisierungszeiger 5-10 %, Gehölzanteil 10-40 % 

 

Tabelle 91: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6440 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

Spezifische Maßnahmen Deichvorland und Deich (Schwarze Elster von Bad Liebenwerda bis Arnsnesta) 

(Habitate Ameisenbläuling) 

01 Vermeidung des Befahrens des Vorlandes außer zur Mahd 

02 wenn möglich: Krautung der Elster und deren Ufer vom Boot aus 
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Tabelle 91: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6440 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

03 ansonsten: zeitnahe Beräumung des Mahdgutes der Gewässerufermahd entlang der Elster nach der 

Mahd, keine Zwischenlagerung des Mahdgutes auf LRT-Flächen bzw. Flächen mit Großem 

Wiesenknopf 

04 Belassen eines ungenutzten Streifens an Gewässerrändern in Mähwerksbreite … bis Vegetationsende 

bei Vorkommen des Ameisenbläulings (663, Zusatzvereinbarung) 

05 keine Stickstoffdüngung (662, Zusatzvereinbarung) 

06 keine Nutzung zwischen dem 10. Juni und 15. September 

07 Optimalvariante: zweischürige Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) und Zweitschnitt im 

September 

08 Vorschlag der Anwendung des Förderprogramms 663: dann: Nutzungstermin vor dem 15.6. und nach 

dem 30.8. (zusätzlich mit der oben genannten Einschränkung über Zusatzvereinbarung) 

09 
bei Schafbeweidung: 

o bei Erstnutzung als Mahd: Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) 

o bei Erstnutzung als Beweidung: Koppelbeweidung als Umtriebsweide mit kurzer Verweilzeit 

oder Hütebeweidung (in dichtem Gehüt) bis 10. Juni, Zweitnutzung als Mahd oder (möglichst 

nicht als Weide, wenn Weide unvermeidlich - Nachmahd erforderlich 

10 Weitere Varianten: Mähweide (Rinder, Pferde) mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) und Beweidung des 

zweiten Aufwuchses ab im September mit 1,0 bis 1,4 GVE/ha 

Spezifische Maßnahmen Deichhinterland 

11 zweischürige Nutzung auf den gutwüchsigen Bestandsflächen (die meisten der Wiesen) erforderlich 

(663, Zusatzvereinbarung) 

12 keine terminlichen Einschränkungen der Erstschnitte, jedoch Nutzung mit 10-wöchiger Nutzungsruhe 

zwischen erstem Schnitt und zweiter Nutzung 

13 auf gutwüchsigen Bestandsflächen einschürige Mahd vermeiden, wenn sie nicht unumgänglich ist, 

diese nicht vor dem 15. Juni durchführen (663, Zusatzvereinbarung) 

14 Bei geringwüchsigen Beständen auf ausgehagerten Standorten einmalige Nutzung als Mahd oder 

einmaliger Schafbeweidung als Mindestnutzung ausreichend (663, Zusatzvereinbarung) 

15 keine Stickstoffdüngung * 

16 
Weitere Varianten, gutwüchsige Standorte:  

o Mähweide (Rinder, Pferde) mit frühem Erstschnitt (bis 15. Juni) und Beweidung des zweiten 

Aufwuchses im September mit 1,0 bis 1,4 GVE/ha (663) 

o zweimalige Nutzung mit Erstschnitt nicht vor dem 16.6. (663) 

17 
Weitere Varianten, auf gering wüchsigen Standorten:  

o einschürige Mahd nicht vor dem 16.7. (663) 

o einmalige Schafbeweidung (s.f.) 
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Tabelle 91: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6440 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

18 
- bei Schafbeweidung: 

o Erstnutzung als Mahd: Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 15. Juni) (663) 

o Erstnutzung als Beweidung: Koppelbeweidung als Umtriebsweide mit kurzer Verweilzeit oder 

Hütebeweidung (in dichtem Gehüt) bis 30. Juni, Zweitnutzung als Mahd oder Weide mit dem Ziel 

der Kurzrasigkeit vor dem Winter (663, Zusatzvereinbarung) 

19 
wenn Förderprogramm 663 läuft, wird Kombination der Nutzungsbeschränkungen auf Teilflächen 

empfohlen: 

o Nutzungstermin nicht vor dem 16.6. und  

o Nutzungstermin vor dem 15.6. und nach dem 30.8.  

Weitere Behandlungsgrundsätze 

20 Rückbau bzw. Verschluss von Entwässerungsgräben 

21 Überprüfung der jeweiligen Stauhöhen und Anpassung das Stauregimes an die für die Erhaltung bzw. 

Entwicklung des LRT geeigneten Stauhöhen unter Berücksichtigung der dauernden Bewirtschaftbarkeit 

der LRT-Flächen und des Umlandes 

22 Nichtzulassen der Anlage von Erdsilos oder Misthaufen auf den LRT-Flächen 

23 Mittelfristig Wiederherstellung wechselfeuchter Verhältnisse bei eingedeichten Wiesen durch 

Deichrückverlegung 

24 die Durchführung weiterer landwirtschaftlicher Maßnahmen, z.B. Abschleppen) nur in Abstimmung mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde 

* als Kompromissvariante kann bei Konflikten mit der von den Nutzern erwünschten aktuellen Nutzung eine 

Stickstoffdüngung von maximal 60 kg/ha und Jahr erfolgen (eine Beantragung bei der Unteren 

Naturschutzbehörde wäre wünschenswert) 

 

Tabelle 92 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 20,18 ha Erhaltungsmaßnahmen 

und auf 101,25 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 

 

Tabelle 92: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6440 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 6,45 3 

NO37 Beräumung des Mähgutes 13,73 6 

NO43 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Grünland) 13,73 6 
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Tabelle 92: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6440 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

NO49 Keine Gülledüngung auf Grünland 13,61 5 

NO67 Kein chem.-synth. N-Dünger auf Grünland 13,73 6 

NO68 Düngung in Höhe des Düngeäquivalents von 1,4 GV/ha 2,15 1 

NO80 Keine Nutzung zwischen dem 15.06. und 31.08. 4,42 3 

NO81 Vorgaben zur Düngung (gebietsspezifisch konkretisieren) 13,73 6 

O26 Mahd 2-3x jährlich 6,45 3 

O35 Keine Beweidung bis zum 15.7. 6,45 3 

O43 Keine mineralische Stickstoffdüngung 6,45 3 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 21,25 11 

NO37 Beräumung des Mähgutes 83,38 35 

NO43 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Grünland) 83,38 35 

NO49 Keine Gülledüngung auf Grünland 4,98 6 

NO67 Kein chem.-synth. N-Dünger auf Grünland 83,38 35 

NO68 Düngung in Höhe des Düngeäquivalents von 1,4 GV/ha 3,50 1 

NO80 Keine Nutzung zwischen dem 15.06. und 31.08. 85,38 29 

NO81 Vorgaben zur Düngung (gebietsspezifisch konkretisieren) 83,38 35 

O26 Mahd 2-3x jährlich 17,87 8 

O35 Keine Beweidung bis zum 15.7. 13,86 4 

O41 Keine Düngung 4,02 4 

O43 Keine mineralische Stickstoffdüngung 13,86 4 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.7 Magere Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und Sanguisorba officinalis 

(FFH-LRT 6510) 

Entwicklungsziel der mageren Flachland-Mähwiesen sind „typisch ausgebildete Frischwiesen und –

weiden“ (054). 
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Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Obergräser zunehmend, Mittel- und Untergräser weiterhin stark vertreten 

- Gesamtdeckungsgrad der Kräuter: 30-40 % (basenreich), 15-30 % (basenarm) 

- Leichte Verbrachungserscheinungen, mäßige Strukturvielfalt, Relief verändert 

Arteninventar 

- 8-14 lebensraumtypische Arten, mittlerer Artenreichtum mit vereinzelt auftretenden 

Magerkeitszeigern 

Beeinträchtigungen 

- Auftreten von gesellschaftsuntypischen Artengruppen, z.B. Eutrophierungs-, Ruderal-, Brachezeiger 

und / oder Beweidungszeiger mit geringem Flächenanteil (5-10 %) 

 

 

 

Tabelle 93: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6510 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

Spezifische Maßnahmen Deichvorland und Deich (Schwarze Elster von Bad Liebenwerda bis Arnsnesta) 

(Habitate Ameisenbläuling) 

01 Vermeidung des Befahrens des Vorlandes außer zur Mahd 

02 wenn möglich: Krautung der Elster und deren Ufer vom Boot aus 

03 ansonsten: zeitnahe Beräumung des Mahdgutes der Gewässerufermahd entlang der Elster nach der 

Mahd, keine Zwischenlagerung des Mahdgutes auf LRT-Flächen bzw. Flächen mit Großem 

Wiesenknopf 

04 Belassen eines ungenutzten Streifens an Gewässerrändern in Mähwerksbreite … bis Vegetationsende 

bei Vorkommen des Ameisenbläulings (663, Zusatzvereinbarung) 

05 keine Stickstoffdüngung (662, Zusatzvereinbarung)  

06 keine Nutzung zwischen dem 10. Juni und 15. September 

07 Optimalvariante: zweischürige Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) und Zweitschnitt im 

September 

08 Vorschlag der Anwendung des Förderprogramms 663; dann: Nutzungstermin vor dem 15.6. und nach 

dem 30.8. (zusätzlich mit der oben genannten Einschränkung über Zusatzvereinbarung)  

09 
bei Schafbeweidung: 

o bei Erstnutzung als Mahd: Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) 

o bei Erstnutzung als Beweidung: Koppelbeweidung als Umtriebsweide mit kurzer Verweilzeit oder 

Hütebeweidung (in dichtem Gehüt) bis 10. Juni,  Zweitnutzung als Mahd oder (möglichst nicht als 
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Tabelle 93: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6510 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

Weide, wenn Weide unvermeidlich - Nachmahd erforderlich) 

10 Weitere Varianten: Mähweide (Rinder, Pferde) mit frühem Erstschnitt (bis 10. Juni) und Beweidung des 

zweiten Aufwuchses ab im September mit 1,0 bis 1,4 GVE/ha 

Spezifische Maßnahmen Deichhinterland  

11 zweischürige Nutzung auf den gutwüchsigen Bestandsflächen (die meisten der Wiesen)  erforderlich 

(663, Zusatzvereinbarung), Stickstoffdüngung von maximal 60 kg/ha und Jahr möglich 

12 dreischürige Nutzung auf den gutwüchsigen, gewöhnlich grundwassernahen Bestandsflächen möglich, 

zumindest auf denen, wo Wirtschaftsdünger ausgebracht wird, Stickstoffdüngung von maximal 60 kg/ha 

und Jahr möglich 

13 keine terminlichen Einschränkungen der Erstschnitte, jedoch Nutzung mit 10-wöchiger Nutzungsruhe 

zwischen erstem Schnitt und zweiter Nutzung, Stickstoffdüngung von maximal 60 kg/ha und Jahr 

möglich 

14 Bei geringwüchsigen Beständen auf ausgehagerten Standorten einmalige Nutzung als Mahd oder 

einmalige Schafbeweidung als Mindestnutzung ausreichend  (663, Zusatzvereinbarung), auf diesen 

keine Stickstoffdüngung 

15 Optimalvariante: zweischürige Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 31. Mai) und Zweitschnitt im September 

(663), keine Stickstoffdüngung 

16 
Weitere Varianten, gutwüchsige Standorte:  

o Mähweide (Rinder, Pferde) mit frühem Erstschnitt (bis 31. Mai) und Beweidung des zweiten 

Aufwuchses im September mit 1,0 bis 1,4 GVE/ha (663) 

o zweimalige Nutzung mit Erstschnitt nicht vor dem 16.6. (663) 

o Stickstoffdüngung von maximal 60 kg/ha und Jahr möglich 

17 
Weitere Varianten, auf geringwüchsigen Standorten:  

o einschürige Mahd nicht vor dem 16.7. (663) 

o einmalige Schafbeweidung (s.f.) 

o keine Düngung 

18 
bei Schafbeweidung: 

o Erstnutzung als Mahd: Mahd mit frühem Erstschnitt (bis 15. Juni) (663) 

o Erstnutzung als Beweidung: Koppelbeweidung als Umtriebsweide mit kurzer Verweilzeit oder 

Hütebeweidung (in dichtem Gehüt) bis 30. Juni, Zweitnutzung als Mahd oder Weide mit dem Ziel 

der Kurzrasigkeit vor dem Winter (663, Zusatzvereinbarung) 

o keine Düngung 

19 
wenn Förderprogramm 663 läuft, wird Kombination der Nutzungsbeschränkungen auf Teilflächen 

empfohlen: 

o Nutzungstermin nicht vor dem 16.6. und  

o Nutzungstermin vor dem 15.6. und nach dem 30.8 

Weitere Behandlungsgrundsätze  
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Tabelle 93: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 6510 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

20 Erhaltung des Grundwasserregimes 

21 Beibehaltung oder Wiederherstellung einer mäßig extensiven Nutzung 

22 Nichtzulassen der Anlage von Erdsilos oder Misthaufen auf den LRT-Flächen 

 

Tabelle 94 listet alle für den Planungsraum vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen entsprechend des 

Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) auf. Insgesamt sind auf 82,19 ha Erhaltungsmaßnahmen 

und auf 249,86 ha Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 

 

Tabelle 94: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6510 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 72,23 30 

NO37 Beräumung des Mähgutes 66,70 26 

NO43 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Grünland) 66,70 26 

NO67 Kein chem.-synth. N-Dünger auf Grünland 66,70 26 

NO68 Düngung in Höhe des Düngeäquivalents von 1,4 GV/ha 56,75 24 

NO80 Keine Nutzung zwischen dem 15.06. und 31.08. 9,96 2 

NO81 Vorgaben zur Düngung (gebietsspezifisch konkretisieren) 9,96 2 

O26 Mahd 2-3x jährlich 0,78 1 

O32 Keine Beweidung 0,75 1 

O35 Keine Beweidung bis zum 15.7. 14,73 5 

O41 Keine Düngung 0,75 1 

O41a 
Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-

Erhaltungsdüngung 
10,77 1 

O43 Keine mineralische Stickstoffdüngung 14,73 5 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 200,44 43 

NO23 Beweidung von Trockenrasen 12,74 4 
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Tabelle 94: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 6510 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

NO37 Beräumung des Mähgutes 194,69 50 

NO43 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Grünland) 194,69 50 

NO67 Kein chem.-synth. N-Dünger auf Grünland 194,69 50 

NO68 Düngung in Höhe des Düngeäquivalents von 1,4 GV/ha 140,90 31 

NO80 Keine Nutzung zwischen dem 15.06. und 31.08. 49,42 18 

NO81 Vorgaben zur Düngung (gebietsspezifisch konkretisieren) 41,05 15 

NW70 Keine Entwässerungsmaßnahmen 0,68 1 

O24 Mahd 1x jährlich 2,20 1 

O25 Mahd 1-2 x jährlich mit schwacher Nachweide 0,85 1 

O26 Mahd 2-3x jährlich 6,51 2 

O32 Keine Beweidung 3,62 2 

O35 Keine Beweidung bis zum 15.7. 49,34 8 

O41 Keine Düngung 5,82 3 

O41a 
Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-

Erhaltungsdüngung 
1,24 1 

O43 Keine mineralische Stickstoffdüngung 49,34 8 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.8 Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) (FFH-LRT 9110) 

Entwicklungsziel des FFH-LRT 9110 sind „strukturreiche Rotbuchenwälder mit mehreren Wuchsklassen 

sowie Alt- und Totholzanteilen“ (0814). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- mindestens zwei Wuchsklassen vorhanden (jeweils mind. 10% Deckung) und Reifephase auf 

mindestens 
1
/3 der Fläche 

- liegendes oder stehendes Totholz > 35 cm Durchmesser: 21-40m
3
/ha 

- Biotop-/Altbäume: 5-7 Stück/ha 
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Arteninventar 

- Anteil lebensraumtypischer Gehölzarten mindestens 80%  

- nichtheimische Baumarten maximal 5% 

- Krautschicht nach Arteninventar und Dominanzverteilung gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung vorhanden (z. B. Verdichtung/Befahrung, Nährstoffeintrag, Müllablagerung, 

Schadstoffeintrag, Vitalitätseinbußen, Verbiss, Schäle, Neophyten sowie lebensraumtypfremde 

Gehölzarten, Lärm, Zerschneidung, Abholzung, Entnahme von Stark- und Totholz, fehlender 

Waldmantel, Abbau) 

 

Tabelle 95: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 9110 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 Erntenutzungen und Verjüngungen über mehrere Jahrzehnte ausdehnen und möglichst so staffeln, 

dass auf Gebietsebene ein entsprechender Anteil in der Reifephase (≥ 33%) verbleibt 

02 Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus 

03 Pflege- und Verjüngungsziel am Lebensraumtyp ausrichten und  lebensraumtypische 

Baumartenzusammensetzung erhalten 

04 Beimischung lebensraumtypischer Pionierbaumarten (Birken, Eberesche) tolerieren 

05 nach Möglichkeit kleinflächige Verjüngungsverfahren wählen (Femel-, Schirm-, Plenterhieb) 

06 großflächige Auflichtungen, die eine Vergrasung fördern, vermeiden 

07 höhlenreiche Einzelbäume sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten streng geschützter Tierarten 

sind zu erhalten (gem. §§ 33 und 34 BbgNatSchG) (NF6 bzw. F44) 

08 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch Einbringung gesellschaftsfremder Baumarten  

09 Befahrung nur auf permanenten Rückegassen (keine flächige Befahrung) 

10 Einsatz bodenschonender Rücketechniken 

11 Kein Neubau von Wegen in LRT-Flächen, sofern durch alternative Trassenlegung vermeidbar 

12 Neubaumaßnahmen sind mindestens einen Monat vor Beginn der Naturschutzbehörde anzuzeigen 

13 Verbissbelastung auf niedrigem Niveau halten 

14 Dauerhafte Erhaltung von Totholz in bemessenem Umfang (mind. 21 m³/ha stehendes und liegendes 

Totholz ab 25 cm Durchmesser) 

 

Erhaltungsmaßnahmen 

Es sind für die ausgewiesenen 2 Habitatflächen Erhaltungsmaßnahmen geplant. So sollen bei 

erforderlichen Ergänzungspflanzungen nur standortheimische bzw. lebensraumtypische Gehölzarten 

eingebracht werden. Die Nutzung ist zielstärkenorientiert einzelstammweise vorzunehmen. 

Gesellschaftsfremde Gehölzarten sind im Zuge von Durchforstungen zurückzudrängen (z.B. Roteiche). 

Mindestens 5 lebensraumtypische Altbäume je Hektar mit einem Mindest-BHD von mehr als 40 cm sind 

dauerhaft bis zum natürlichen Zerfall zu erhalten. Daneben ist ein Totholzvorrat von mindestens 5 

abgestorbenen lebensraumtypischen Bäumen ab 35 cm BHD anzustreben. 
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Für den FFH-LRT 9110 sind auf 1,35 ha folgende Erhaltungsmaßnahmen entsprechend des Standard-

Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 

 

Tabelle 96: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9110 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 1,35 2 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

1,35 2 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

1,35 2 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
1,35 2 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum natür-

lichen Absterben und Zerfall 

1,35 2 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.9 Subatlantische oder mitteleuropäische Stieleichenwälder oder Hainbuchenwälder 

(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] (FFH-LRT 9160) 

Entwicklungsziel sind „strukturreiche Eichen-Hainbuchenwälder mit mehreren Wuchsklassen sowie Alt- 

und Totholzanteilen“ (0815). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- mindestens zwei Wuchsklassen vorhanden (jeweils mind. 10% Deckung) und Reifephase auf 

mindestens 
1
/3 der Fläche 

- liegendes oder stehendes Totholz > 35 cm Durchmesser: 21-40m
3
/ha 

- Biotop-/Altbäume: 5-7 Stück/ha 

Arteninventar 

- Anteil lebensraumtypischer Gehölzarten mindestens 80%  

- nichtheimische Baumarten maximal 5% 
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- Krautschicht nach Arteninventar und Dominanzverteilung gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung vorhanden (z. B. Verdichtung/Befahrung, Nährstoffeintrag, Müllablagerung, 

Schadstoffeintrag, Vitalitätseinbußen, Verbiss, Schäle, Neophyten sowie lebensraumtypfremde 

Gehölzarten, Lärm, Zerschneidung, Abholzung, Entnahme von Stark- und Totholz, fehlender 

Waldmantel, Abbau) 

- nur geringfügige Beeinträchtigung durch aktuelle Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

 

Tabelle 97: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 9160 

lfd. Nr. Behandlungsgrundsätze 

01 Erntenutzungen über mehrere Jahrzehnte ausdehnen und möglichst so staffeln, dass auf Gebietsebene 

ein entsprechender Anteil (1/3 der Fläche) in der Reifephase verbleibt 

02 Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus und eines mosaikartigen Nebeneinander 

verschiedener Waldentwicklungsphasen 

03 durch geeignete Verjüngungsverfahren ausreichenden Eichenanteil (Dominanz von Quercus spec.) in 

der Nachfolgegeneration gewährleisten, dazu bei Verjüngungserfordernis kleinflächige Verfahren 

wählen (Femelung bzw. Kleinschirm- oder Kahlschläge bis 0,5 ha) 

04 Pflege- und Verjüngungsziel am Lebensraumtyp ausrichten 

05 Beimischung lebensraumtypischer Pionierbaumarten (Birken, Eberesche) tolerieren 

06 höhlenreiche Einzelbäume sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten streng geschützter Tierarten 

sind zu erhalten (gem. §§ 33 und 34 BbgNatSchG) (NF6 bzw. F44) 

07 lange Biotoptradition („Alte Eichenwälder“) nicht unterbrechen 

08 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch Einbringung gesellschaftsfremder Baumarten  

09 Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Stabilisierung des natürlichen Wasserhaushaltes 

10 Befahrung nur auf permanenten Rückegassen (keine flächige Befahrung) 

11 Einsatz bodenschonender Rücketechniken 

12 Kein Neubau von Wegen in LRT-Flächen, sofern durch alternative Trassenlegung vermeidbar 

13 Neubaumaßnahmen sind mindestens einen Monat vor Beginn der Naturschutzbehörde anzuzeigen 

14 Einsatz von Insektiziden nur bei bestandsgefährdenden Kalamitäten 

15 Verbissbelastung auf niedrigem Niveau halten 

16 Dauerhafte Erhaltung von Totholz in bemessenem Umfang (mind. 21 m³/ha stehendes und liegendes 

Totholz ab 25 cm Durchmesser) 
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es sind für die ausgewiesenen Habitatflächen Erhaltungsmaßnahmen geplant. So sollen bei 

erforderlichen Ergänzungspflanzungen nur standortheimische bzw. lebensraumtypische Gehölzarten 

eingebracht werden. Die Nutzung im Rahmen von Durchforstungen ist zielstärkenorientiert 

einzelstammweise vorzunehmen. Gesellschaftsfremde Gehölzarten sind im Zuge von Durchforstungen 

zurückzudrängen (z.B. Roteiche). Bei Verjüngungserfordernis für die Stieleiche sind Femelungen oder die 

Anlage von Kleinkahlschlägen (z.B. bei Hainbuchendominanz) sowie kleine Schirmschläge bis 0,5 ha 

Größe geeignete waldbauliche Verfahren. Mindestens 5 lebensraumtypische Altbäume je Hektar mit 

einem Mindest-BHD von mehr als 40 cm sind dauerhaft bis zum natürlichen Zerfall zu erhalten. Daneben 

ist ein Totholzvorrat von mindestens 5 abgestorbenen lebensraumtypischen Bäumen ab 35 cm BHD 

anzustreben. Insbesondere die beiden letzten Maßnahmen sind für die Sicherung der im LRT 

vorkommenden Mittelspechte erforderlich. 

Eine Habitatfläche eignet sich wegen ihres „Urwaldcharakters“ mit einem hohen Totholzanteil für die 

Ausweisung einer Kernzone. Diese Fläche ist insgesamt 3,54 ha groß. 

 

Für die Habitatflächen mit einem aktuell ungünstigen Erhaltungszustand sind Entwicklungsmaßnahmen 

erforderlich, welche geeignet sind, einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen. Dabei handelt 

es sich im Wesentlichen um die bei den Erhaltungsmaßnahmen beschriebenen Erfordernisse. Darüber 

hinaus sind auf einer Fläche Müll, Schnittgut und sonstige Gartenabfälle zu beseitigen, die dort illegal 

abgelagert wurden. 

 

Für den FFH-LRT 9160 sind auf 33,91 ha Erhaltungsmaßnahmen und auf 21,11 ha 

Entwicklungsmaßnahmen entsprechend des Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 

 

Tabelle 98: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9160 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

A1 Naturschutzgebiet - Schutzzone I (Vorschlag) 3,54 1 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 33,91 5 

F26 
Plenter- bis femelartige (trupp- bis horstweise) Nutzung und 

Verjüngung 
1,54 1 

F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern 1,54 1 

F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz 1,54 1 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

28,84 3 

NF15 Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich truppweise 28,84 3 
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Tabelle 98: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9160 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
28,84 3 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

28,84 3 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 21,11 11 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

9,04 6 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

9,37 4 

NF13 

Auf den Flächen dürfen nur Arten der potenziell natürlichen 

Vegetation in lebensraumtypischen Anteilen eingebracht werden, 

wobei nur heimische Baumarten unter Ausschluss eingebürgerter 

Arten zu verwenden sind 

2,46 1 

NF15 Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich truppweise 11,38 6 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
1,74 2 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
13,08 6 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

14,58 8 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.10 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (FFH-LRT 9190) 

Entwicklungsziel des FFH-LRT 9190 sind „strukturreiche Eichenwälder mit mehreren Wuchsklassen 

sowie Alt- und Totholzanteilen“ (0816). 
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Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- mindestens zwei Wuchsklassen vorhanden (jeweils mind. 10% Deckung) und Reifephase auf 

mindestens 
1
/3 der Fläche 

- liegendes oder stehendes Totholz > 35 cm Durchmesser: 21-40m
3
/ha 

- Biotop-/Altbäume: 5-7 Stück/ha 

Arteninventar 

- Anteil lebensraumtypischer Gehölzarten mindestens 80%  

- nichtheimische Baumarten maximal 5% 

- Krautschicht nach Arteninventar und Dominanzverteilung gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung vorhanden (z. B. Verdichtung/Befahrung, Nährstoffeintrag, Müllablagerung, 

Schadstoffeintrag, Vitalitätseinbußen, Verbiss, Schäle, Neophyten sowie lebensraumtyp fremde 

Gehölzarten, Lärm, Zerschneidung, Abholzung, Entnahme von Stark- und Totholz, fehlender 

Waldmantel, Abbau) 

- bei wechselfeuchten oder nassen Ausprägungen nur geringfügige Beeinträchtigung durch aktuelle 

Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

 

Tabelle 99: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 9190 

01 Erntenutzungen über mehrere Jahrzehnte ausdehnen und möglichst so staffeln, dass auf Gebietsebene 

ein entsprechender Anteil (1/3 der Fläche) in der Reifephase verbleibt 

02 Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus und eines mosaikartigen Nebeneinander 

verschiedener Waldentwicklungsphasen 

03 durch geeignete Verjüngungsverfahren ausreichenden Eichenanteil (Dominanz von Quercus spec.) in 

der Nachfolgegeneration gewährleisten, dazu bei Verjüngungserfordernis kleinflächige Verfahren 

wählen (Femelung bzw. Kleinschirm- oder Kahlschläge bis 0,5 ha) 

04 Pflege- und Verjüngungsziel am Lebensraumtyp ausrichten 

05 Beimischung lebensraumtypischer Pionierbaumarten (Birken, Eberesche) tolerieren 

06 höhlenreiche Einzelbäume sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten streng geschützter Tierarten 

sind zu erhalten (gem. §§ 33 und 34 BbgNatSchG) (NF6 bzw. F44) 

07 lange Biotoptradition („Alte Eichenwälder“) nicht unterbrechen 

08 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch Einbringung gesellschaftsfremder Baumarten  

09 Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Stabilisierung des natürlichen Wasserhaushaltes 

10 Befahrung nur auf permanenten Rückegassen (keine flächige Befahrung) 

11 Einsatz bodenschonender Rücketechniken 
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Tabelle 99: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 9190 

12 Kein Neubau von Wegen in LRT-Flächen, sofern durch alternative Trassenlegung vermeidbar 

13 Neubaumaßnahmen sind mindestens einen Monat vor Beginn der Naturschutzbehörde anzuzeigen 

14 Einsatz von Insektiziden nur bei bestandsgefährdenden Kalamitäten 

15 Verbissbelastung auf niedrigem Niveau halten 

16 Dauerhafte Erhaltung von Totholz in bemessenem Umfang (mind. 21 m³/ha stehendes und liegendes 

Totholz ab 25 cm Durchmesser) 

 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für die Habitatflächen im günstigen Erhaltungszustand sind verschiedene Erhaltungsmaßnahmen 

erforderlich. Die Nutzung im Rahmen von Durchforstungen ist zielstärkenorientiert einzelstammweise 

vorzunehmen. Gesellschaftsfremde Gehölzarten sind im Zuge von Durchforstungen zurückzudrängen 

bzw. einzudämmen (z.B. Fichte bzw. Rotbuche). Bei Verjüngungserfordernis für die Stieleiche sind 

Femelungen oder die Anlage von Kleinkahlschlägen (z.B. bei Hainbuchendominanz) sowie kleine 

Schirmschläge bis 0,5 ha Größe geeignete waldbauliche Verfahren. Mindestens 5 lebensraumtypische 

Altbäume je Hektar mit einem Mindest-BHD von mehr als 40 cm sind dauerhaft bis zum natürlichen 

Zerfall zu erhalten. Daneben ist ein Totholzvorrat von mindestens 5 abgestorbenen lebensraumtypischen 

Bäumen ab 35 cm BHD anzustreben. Insbesondere die beiden letzten Maßnahmen sind für die 

Sicherung der im LRT vorkommenden Mittel- und Grauspechte erforderlich. 

 

Aufgrund von Kleinflächigkeit (0,34 ha) und isolierter Lage soll eine Habitatfläche nutzungsfrei bleiben. 

 

Für die Habitatflächen mit einem aktuell ungünstigen Erhaltungszustand sind Entwicklungsmaßnahmen 

erforderlich, welche geeignet sind, einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen. Dabei handelt 

es sich im Wesentlichen um die bei den Erhaltungsmaßnahmen beschriebenen Erfordernisse. Darüber 

hinaus sind bei notwendigen Ergänzungspflanzungen lebensraumtypische Gehölzarten zu verwenden. 

Auf einer Fläche (4446NW0733) sind Entwässerungsgräben zu verfüllen, um den Wasserhaushalt zu 

verbessern. 

 

Aufgrund ihrer Kleinflächigkeit (0,17 – 0,33 ha) und isolierten Lage sollen 5 Habitatflächen nutzungsfrei 

bleiben. 

 

Für den FFH-LRT 9190 sind auf 41,30 ha Erhaltungsmaßnahmen und auf 85,88 ha 

Entwicklungsmaßnahmen entsprechend des Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 
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Tabelle 100: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9190 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 41,30 15 

F24 Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung 15,59 3 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 12,13 1 

F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern 15,59 3 

F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz 15,59 3 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

25,01 10 

NF15 Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich truppweise 9,25 3 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
15,77 7 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
13,02 4 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

25,01 10 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 85,88 49 

F16 Vor-, Unter-, Nachanbau mit standortheimischen Baumarten 7,07 2 

F17 
Ergänzungspflanzung (Nachbesserung) mit standortheimischen 

Baumarten 
4,18 8 

F24 Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung 5,77 6 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 1,74 5 

F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern 8,44 9 

F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz 8,44 9 

NF10 
Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

55,89 19 
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Tabelle 100: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9190 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

12,96 10 

NF15 Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich truppweise 37,43 5 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
25,09 16 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
18,54 13 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

57,76 20 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

 

4.2.1.11 Waldkiefern-Moorwälder (FFH-LRT 91D2) 

Entwicklungsziel sind „intakte Moorwälder mit hoch anstehendem Grundwasserspiegel und temporärem 

Wasserüberschuss“ (0811). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- durchschnittliche vertikale und horizontale Differenzierung 

- geringer Anteil an liegendem und / oder stehendem Totholz  

Arteninventar 

- Anteil der lebensraumtypischen Gehölzarten ≥ 90 % 

- die lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung 

- Nutzung ohne negative Auswirkungen auf den Moorkörper und den Wasserhaushalt 
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Tabelle 101: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 91D2 

01 Aufgabe der Jagdansitze und Kirrplätze 

02 Wiederanhebung des Grundwasserpegels (Wiedervernässung) 

 

Entwicklungsmaßnahmen 

Beide Habitatflächen des LRT befinden sich im ungünstigen Erhaltungszustand. Deshalb sind 

Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Wichtigste Maßnahme ist die Verbesserung des 

Wasserhaushaltes am Standort der Habitatflächen. Aufgrund der landesweiten Seltenheit, der einzigen 

Vorkommen im gesamten FFH-Gebiet und der Empfindlichkeit des LRT wird die Herausnahme der 

beiden Flächen aus der Nutzung angestrebt. 

 

Für den FFH-LRT 91D2 sind auf 3,50 ha folgende Entwicklungsmaßnahmen entsprechend des Standard-

Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 

 

Tabelle 102: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 9110 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 3,50 2 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.12 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (FFH-LRT 91E0) 

Entwicklungsziel des FFH-Lebensraumtyps sind „Auen- und Erlen-Eschenwälder“ (0812). 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Erlen-Eschenwälder an Fließgewässern 

Auftreten mindestens einer Baumholzphase sowie maximal geringe Veränderungen der 

lebensraumtypischen morphologischen Uferstrukturen und naturnahen Gewässerdynamik 

- Weichholzauenwälder 

mittlere Ausprägung an morphologischen Strukturkomplexen 

- Biotop-/Altbäume: 5-7 Stück/ha 

- Liegendes oder stehendes Totholz > 35 cm Durchmesser: 6-20 m
3
/ha 

Arteninventar 

- Anteil der lebensraumtypischen Gehölzarten ≥ 90 %, Anteil nichtheimischer Baumarten ≤ 5 % 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

 Ziele, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 316 

- die lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung 

- Weichholzauenwälder: Nutzung ohne negative Auswirkungen auf den Bestand 

 

Tabelle 103: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 91E0 

01 Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus und eines mosaikartigen Nebeneinander 

verschiedener Waldentwicklungsphasen 

02 Pflege- und Verjüngungsziel am Lebensraumtyp ausrichten 

03 höhlenreiche Einzelbäume sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten streng geschützter Tierarten 

sind zu erhalten (gem. §§ 33 und 34 BbgNatSchG) (NF6 bzw. F44) 

04 Wiederanhebung des Grundwasserpegels (Wiedervernässung) auf quelligen Standorten 

05 Befahrung nur auf permanenten Rückegassen (keine flächige Befahrung) und nur bei Frost oder in 

Trockenperioden (akf5) 

05 gruppenweise Pflanzung von lebensraumtypischen Gehölzen in Bestandslücken (Galeriewälder) 

06 Reaktivierung abgetrennter und verfüllter Altarme innerhalb der Waldflächen 

07 Beseitigung von Vermüllungen 

08 Dauerhafte Erhaltung von Totholz in bemessenem Umfang (mind. 6 m³/ha stehendes und liegendes 

Totholz ab 25 cm Durchmesser) 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es sind für die ausgewiesenen Habitatflächen Erhaltungsmaßnahmen geplant. Bei Nutzung im Rahmen 

von Durchforstungen ist eine einzelstammweise Entnahme anzustreben. Gesellschaftsfremde 

Gehölzarten sind im Zuge von Durchforstungen zurückzudrängen (z.B. Rotesche). Mindestens 5 

lebensraumtypische Altbäume je Hektar mit einem Mindest-BHD von mehr als 40 cm sind dauerhaft bis 

zum natürlichen Zerfall zu erhalten. Daneben ist ein Totholzvorrat von mindestens 5 abgestorbenen 

lebensraumtypischen Bäumen ab 35 cm BHD anzustreben. 

 

Aufgrund ihrer insulären Lage und Kleinflächigkeit sollen 2 Habitatflächen (0,32 und 0,52 ha) nutzungsfrei 

bleiben. 

 

Für die Habitatflächen mit einem aktuell ungünstigen Erhaltungszustand sind Entwicklungsmaßnahmen 

erforderlich, welche geeignet sind, einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen. Dabei handelt 

es sich im Wesentlichen um die bei den Erhaltungsmaßnahmen beschriebenen Erfordernisse. 

Ergänzungspflanzungen mit lebensraumtypischen Gehölzen sind teilweise erforderlich. Darüber hinaus 

ist auf einer Fläche die Entnahme florenfremder Sträucher (Schneebeere) notwendig. Weiterhin sind 

punktuell Müll, Schnittgut und sonstige Gartenabfälle zu beseitigen, die illegal abgelagert wurden. 
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Wegen Galeriewaldcharakters, isolierter Lage und Kleinflächigkeit sollen 6 Habitatflächen der Sukzession 

überlassen werden (insgesamt ca. 2,5 ha). 

 

Für den FFH-LRT 91E0 sind auf 13,17 ha Erhaltungsmaßnahmen und auf 26,77 ha 

Entwicklungsmaßnahmen entsprechend des Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 

 

Tabelle 104: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 91E0 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 13,17 7 

F24 Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung 4,00 1 

F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern 4,00 1 

F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz 4,00 1 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

6,68 3 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
8,27 4 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
1,59 1 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

6,68 3 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 26,77 21 

F17 
Ergänzungspflanzung (Nachbesserung) mit standortheimischen 

Baumarten 
0,56 1 

F24 Einzelstammweise (Zielstärken-)Nutzung 7,20 4 

F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen und Überhältern 7,76 5 

F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz 7,76 5 

F83 Entnahme florenfremder Sträucher 0,22 1 
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Tabelle 104: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 91E0 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

15,80 10 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

13,75 8 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
11,92 6 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

15,80 10 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.2.1.13 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (FFH 91F0) 

Entwicklungsziel des FFH-Lebensraumtyps 91F0 sind „Hartholzauen“ (08123) mit periodischen 

Überflutungen bzw. Überstauungen durch Qualmwasser in ausgepolderten Bereichen. 

 

Mindestanforderungen an den günstigen Erhaltungszustand (B) 

Habitatstrukturen 

- Mindestens zwei Wuchsklassen oder mindestens zwei Schichten 

- Biotop-/Altbäume: 5-7 Stück/ha 

- Liegendes oder stehendes Totholz > 35 cm Durchmesser: 21-40 m
3
/ha 

Arteninventar 

- Anteil der lebensraumtypischen Gehölzarten ≥ 80 %, Anteil nichtheimischer Baumarten ≤ 5 % 

- die lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist gering verändert 

Beeinträchtigungen 

- keine wesentlichen Veränderungen der lebensraumtypischen Standortverhältnisse, Strukturen und 

Artenzusammensetzung 

- nur geringfügige Beeinträchtigungen durch aktuelle Entwässerung und Grundwasserabsenkung, 

natürliche Überflutungsdynamik ist vorhanden 
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Tabelle 105: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für den FFH-LRT 91F0 

01 Erntenutzungen über mehrere Jahrzehnte ausdehnen und möglichst so staffeln, dass auf Gebietsebene 

ein entsprechender Anteil (1/3 der Fläche) in der Reifephase verbleibt 

02 Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus 

03 Pflege- und Verjüngungsziel am Lebensraumtyp ausrichten und  lebensraumtypische 

Baumartenzusammensetzung erhalten 

04 höhlenreiche Einzelbäume sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten streng geschützter Tierarten 

sind zu erhalten (gem. §§ 33 und 34 BbgNatSchG) (NF6 bzw. F44) 

05 keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch Einbringung gesellschaftsfremder Baumarten 

im Unterbau 

06 Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Stabilisierung des natürlichen Wasserhaushaltes 

07 Befahrung nur auf permanenten Rückegassen (keine flächige Befahrung) und nur bei Frost oder in 

Trockenperioden (NF25) 

08 Reaktivierung abgetrennter und verfüllter Altarme innerhalb der Waldflächen 

09 Beseitigung von Gartenabfällen, Schnittgut Vermüllungen 

10 Dauerhafte Erhaltung von Totholz in bemessenem Umfang (mind. 21 m³/ha stehendes und liegendes 

Totholz ab 25 cm Durchmesser) 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es sind für die ausgewiesenen Habitatflächen Erhaltungsmaßnahmen erforderlich. Bei Nutzung im 

Rahmen von Durchforstungen ist eine einzelstammweise Entnahme anzustreben. Gesellschaftsfremde 

Gehölzarten sind im Zuge von Durchforstungen zurückzudrängen (z.B. Späte Traubenkirsche). 

Ergänzungspflanzungen sind mit lebensraumtypischen Gehölzen vorzunehmen. Mindestens 5 

lebensraumtypische Altbäume je Hektar mit einem Mindest-BHD von mehr als 40 cm sind dauerhaft bis 

zum natürlichen Zerfall zu erhalten. Daneben ist ein Totholzvorrat von mindestens 5 abgestorbenen 

lebensraumtypischen Bäumen ab 35 cm BHD anzustreben. 

 

Aufgrund ihres hervorragenden Erhaltungszustandes und Urwaldcharakters soll 1 Habitatfläche (1,92 ha) 

nutzungsfrei bleiben. 

 

Für die Habitatflächen mit einem aktuell ungünstigen Erhaltungszustand sind Entwicklungsmaßnahmen 

notwendig, welche geeignet sind, einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen. Dabei handelt 

es sich im Wesentlichen um die bei den Erhaltungsmaßnahmen beschriebenen Erfordernisse. Weiterhin 

sind punktuell Müll, Schnittgut und sonstige Gartenabfälle zu beseitigen, die illegal abgelagert wurden. 

 

Wegen isolierter Lage und Kleinflächigkeit sollen 3 Habitatflächen der Sukzession überlassen werden 

(insgesamt ca. 1,43 ha). 

 

Für den FFH-LRT 91F0 sind auf 3,00 ha Erhaltungsmaßnahmen und auf 13,01 ha 

Entwicklungsmaßnahmen entsprechend des Standard-Maßnahmenkataloges (LUA 2009) vorgesehen: 
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Tabelle 106: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 91F0 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

Erhaltungsmaßnahmen 

A1 Naturschutzgebiet - Schutzzone I (Vorschlag) 1,92 1 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 3,00 2 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

1,08 1 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

1,08 1 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
1,08 1 

NF7 

Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

natürlichen Absterben und Zerfall 

1,08 1 

Entwicklungsmaßnahmen 

B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze beachten 13,01 12 

NF10 

Je ha werden bis zu 5 Stk. lebensraumtypische, abgestorbene, 

stehende Bäume (Totholz) mit einem BHD >35 cm und einer 

Mindesthöhe von 5 m nicht genutzt; liegendes Totholz (Bäume mit 

Durchmesser >65 cm am stärkeren Ende) verbleibt als ganzer 

Baum im Bestand 

8,65 10 

NF12 

Auf den Flächen dürfen nur Baumarten der genannten 

Waldlebensraumtypen in lebensraumtypischen Anteilen 

eingebracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 

Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind 

13,01 12 

NF15 Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich truppweise 4,36 2 

NF16 
Die Nutzung auf den Flächen erfolgt ausschließlich 

einzelstammweise 
8,65 10 

NF27 
Mischungsregulierung zugunsten der Baumarten der natürlichen 

Waldgesellschaften 
4,36 2 

NF7 
Dauerhafter Nutzungsverzicht von mindestens 5 dauerhaft 

markierten, lebensraumtypischen Altbäumen (Biotop-, Horst-, 

Höhlenbäume) je Hektar mit einem BHD > 40 cm bis zum 

13,01 12 
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Tabelle 106: Einzelmaßnahmen für den FFH-LRT 91F0 

Maßnahmen-

Code 
Bezeichnung 

Fläche in 

ha* 

Anzahl der 

Flächen 

natürlichen Absterben und Zerfall 

* hier keine Summenbildung möglich, da auch Anwendung mehrerer Maßnahmen auf einer LRT-Fläche möglich 

4.3 Ziele und Maßnahmen für Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL sowie 

für weitere wertgebende Arten 

4.3.1 Pflanzenarten 

4.3.1.1 Froschkraut (Luronium natans) 

Behandlungsgrundsätze 

Neben dem Froschkraut (Luronium natans) bilden (sub-)atlantische Wasserpflanzen wie Pillenfarn 

(Pilularia globulifera), Wechselblütiges Tausendblatt (Myriophyllum alterniflorum), Zwiebel-Binse (Juncus 

bulbosus), Flutende Moorbinse (Isolepis fluitans), Knöterich-Laichkraut (Potamogeton polygonifolius) und 

Nadel-Sumpfbinse (Eleocharis acicularis) eine im Land Brandenburg singuläre Pflanzenartengarnitur, die 

nur noch höchst selten und in nur in Anklängen in der Niederlausitz bzw. in der nördlichen 

(brandenburgischen) Oberlausitz anzutreffen ist. 

 

Das naturschutzfachliche Ziel besteht im Erhalt dieses für das Land einzigartigen 

Pflanzenartenspektrums einschließlich seiner Habitate. Damit verbunden besteht das Ziel im Erhalt von 

Fließgewässern, die klares, unverschmutztes Wasser in hinreichender Menge aufweisen und die von 

äußerlichen Einflüssen bzw. Fremdstoffeinträgen weitgehend abgeschirmt sind. 

 

Nach wie vor fehlt es im Zusammenhang mit weiteren Froschkraut-Vorkommen in weiteren FFH-

Gebieten als auch außerhalb davon an einem übergreifenden Konzept (Artenschutzprogramm, 

Themenbezogener Managementplan) zum Erhalt und zur Entwicklung der noch verbliebenen Bestände 

des Froschkrautes und seiner atlantischen Begleitflora (Littorelletea-Arten). Es wird daher empfohlen, 

einen Themenmanagementplan für das Froschkraut zu erarbeiten. 

 

Wichtig erscheint die Untersuchung des gesamten Siedlungsgewässers, beginnend von der Quelle bzw. 

der Grabenwurzel bis hin zu den besiedelten Habitatabschnitten, um unerwünschte Fernwirkungen 

(Einleitungen von Abwässern) abklären zu können.  

 

Wesentliche Maßnahmen bestehen in der Einrichtung hinreichend bemessener Pufferzonen (mindestens 

10 m Breite) beiderseits der Gewässer einschließlich der Sicherung „abwasserfreier“ Einzugsgebiete als 

auch in der Fernhaltung gewässerbeeinträchtigender Einflüsse (Abwässer, Gülle und weitere organische 

Dünger, Mineraldünger, Biozide). Wichtig ist zudem die Sicherung hinreichender Wasserdurchflüsse 
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(Wasseraustausch), um ungünstige „Brackwassereffekte“ zu vermeiden. Dabei sollten vorhandene 

Staueinrichtungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden. Über ein Staumanagement könnte 

dem amphibischen Charakter der Art in niederschlagsreichen Perioden entsprochen werden. 

 

Da das Froschkraut am Rande seines Areals einen ausgesprochenen Pioniercharakter inne hat, ist eine 

regelmäßige Unterhaltung der Siedlungsgewässer, die sogar möglicherweise im Gegensatz zu anderen 

Artenschutzaspekten stehen kann, für den Erhalt der Art von hoher Bedeutung. Dabei geht es zum einen 

darum, Rohbodensubstrate des Gewässergrundes bzw. der Uferböschungen freizulegen, damit sich die 

Pflanze mittels ihrer Grundausläufer (Stolonen) vegetativ vermehren kann. Zum anderen werden 

unerwünschte konkurrenzstarke Gewässermakrophyten (z.B. Sparganium erectum) zurückgedrängt. Mit 

den zuständigen Gewässerverbänden sollten daher für die betreffenden Siedlungsgewässer spezielle 

Unterhaltungsrahmenpläne erarbeitet und abgestimmt werden. Vor Beginn der Unterhaltungsarbeiten 

sollte der jeweils aktuelle Froschkrautbestand des Gewässers ermittelt und danach angrenzende (nicht 

besiedelte) Gewässerabschnitte der regulären Unterhaltung unterzogen werden (Krautung, 

Entschlammung, vorsichtige Grundräumung). Dabei sollte das Grundsubstrat (Lehme, Tone, Sande, 

Kiese, Torfe) nach Möglichkeit nur oberflächlich freigelegt werden, ohne dass größere Substratmassen 

aus dem Gewässer entfernt werden. 

 

Da sich die Gewässerverhältnisse (Einzugsgebiet, angrenzende Nutzung, Gewässervegetation, 

Trophiegrad usw.) von Siedlungsgewässer zu Siedlungsgewässer unterschiedlich gestalten, sind 

konkrete örtliche Gewässerverhältnisse zu betrachten und die Maßnahmen darauf auszurichten. 

Entsprechend der Gewässergenese sind die Unterhaltungsrahmenpläne entsprechend jährlich 

anzupassen bzw. zu modifizieren (insbesondere Kartierung der Abschnitte mit aktuellen Luronium-

Beständen). 

 

Tabelle 107: Allgemeine Behandlungsgrundsätze für das Froschkrautes  

01 Verhinderung von Einleitungen von Abwasser in Gräben  

02 Anlage eines mind. 10 m breiten Pufferstreifens beidseits der Gewässer  

03 Sicherung eines ausreichenden Wasserdurchflusses 

04 Sicherung der Wasserhaltung (Reparatur maroder/kaputter Staue, Winter hohe Wasserstände, relativ 

niedrige Wasserstände im Sommer, jedoch unter Verhinderung der Austrocknung) 

05 Schaffung von offenen Rohbodensubstraten 

06 Beschattung zur Verhinderung der Entwicklung von Biomasse 

07 Erarbeitung von Rahmenunterhaltungsplänen in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Gewässerverbänden (Herzberg, Sonnewalde) für die Luronium-Siedlungsgewässer. Bedarfsweise 

„traditionelle“ Gewässerunterhaltung (unter Schonung der Froschkrautbestände), insbesondere bis zu 

2x jährliche Krautung, jährliche Entschlammung bzw. bei Bedarf Grundräumung). 

4.3.1.2 Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) 

Die nachfolgenden Darstellungen zur Erhaltung und zur Entwicklung der Orchideenbestände sind von 

WEDL (2008) entnommen. 
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Zielstellungen für die zukünftige Landschaftspflege: 

 Dezimierung der noch vorhandenen Brachebereiche mit Dominanz von Schilf sowie 

 Sicherung der kontinuierlichen Mahd mit Beräumung des Mähgutes als Voraussetzung der Erhaltung, 

Stabilisierung und Ausweitung der Population des Fuchs-Knabenkrautes (D. maculata agg.). 

 

Empfehlungen für die zukünftige Landschaftspflege 

Nord- und Südfläche 

Eine Dezimierung der Brachearten gelingt aus langjähriger Arbeitserfahrung nur durch einen frühzeitigen 

Schnitt und über Jahre kontinuierliche und systematische ein- oder zweischürige Mahd. Daher wird ein 

früher Schnitt (selbstverständlich mit Beräumung des Mähgutes, spätestens 14 Tage nach dem Schnitt), 

ab Anfang bis Mitte Juli für die kommenden Jahre empfohlen. 

 

Südfläche 

Die Kanadische Goldrute muss mechanisch durch systematisches Ausgraben der kompakten 

Wurzelstöcke beseitigt werden. (Erfahrungen aus vielfältigen Versuchen zur Beseitigung der 

Kanadischen Goldrute haben gezeigt, dass sie weder durch mehrfachen Schnitt noch durch zweimalige 

Beweidung zu dezimieren ist!) Aufkommende Gehölze an den Waldrändern sind zurückzuschneiden und, 

wenn möglich und eigentumsrechtlich machbar, die Waldbereiche allmählich zugunsten der 

Orchideenwiesen zurückzudrängen. Weiterhin muss eine konsequente Rodung und Beseitigung der 

Zitterpappeln im Nordwestteil der Wiesen erfolgen. Ein Erwerb von Eigentum an den Wiesen und ihres 

Umfeldes durch Naturschutzverbände sollte angestrebt und unterstützt werden. 

 

Den Ausführungen von WEDL (2008) kann folgende Maßnahme seitens der Verfasser ergänzend 

empfohlen werden: 

 

Gegenüber der Durchführung von 2 Mahden nach Juli, wird vorgeschlagen einen früheren Schnitttermin, 

vor dem Sprossaustrieb der Orchideen zu wählen: 

 Einschürige Mahd ab 15. Juli auf Bestandsflächen in gutem Zustand (A, B). 

 Zeitweilig zweischürige Mahd auf den verbrachten Wiesenbereichen (C, E) mit 

Orchideenvorkommen. Schnittruhe in der Zeit vom 20. Mai bis 15. Juli. Die Durchführung eines 

Aprilschnittes zur Abschöpfung der überständigen Biomasse der vergangenen Vegetationsperiode ist 

sinnvoll, wenn die Nässebedingungen es erlauben. Auch ein „Köpfen“ der Orchideen im Wachstum 

schadet der Art nicht, wenn dies nur im Abstand von mehreren Jahren erfolgt. 

 Gesonderte Bekämpfung der aufkommenden ruderalen Stauden und vorrückenden Gehölze. 

 

Die genannten Pflegevarianten sind auszuprobieren und deren Effizienz durch regelmäßige Beobachtung 

der Individuenzahl und Bestandsstruktur fachlich zu begleiten. 
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4.3.1.3 Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe) 

Für die bekannten Standorte sind unbedingt Erhaltungs- bzw. Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen. 

Dazu gehören: 

- zweischürige Mahd der Flächen mit frühem Erstschnitt (bis 15. Juni) und Zweitschnitt im 

September und 

- bei geringwüchsigen Beständen auf ausgehagerten Standorten einmalige Nutzung als Mahd 

(jedoch muss die Entwicklung des Bestandes und der konkurrierenden Arten beobachtet werden 

um auf negative Veränderungen mit Nutzungsänderung - gewöhnlich zweischürige Mahd 

zumindest im Turnus von ab 2 Jahren - zu reagieren). 

4.3.2 Säugetiere (Mammalia) 

4.3.2.1 Biber (Castor fiber) 

Die Beurteilung der Lebensräume des Bibers im Untersuchungsgebiet haben vor allem für die 

kanalisierten Flussläufe durchweg schlechte Bewertungsergebnisse ergeben. Ziel von Erhaltungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen muss daher die Verbesserung der Lebensraumqualität, sowie die Minimierung 

der meist anthropogen bedingten Gefährdungen und Beeinträchtigungen sein. 

4.3.2.2 Fischotter (Lutra lutra) 

Die Lebensraumqualität für den Fischotter konnte im Untersuchungsgebiet zwar besser bewertet werden, 

als dies beim Biber der Fall war. Dennoch sollen auch hier Maßnahmengrundsätze aufgeführt werden, 

deren Umsetzung für die Erhaltung der Fischotterpopulation im Gebiet erforderlich sind. 

Tabelle 108: Maßnahmen für den Biber (Castor fiber) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Castfibe231001 

Castfibe495001 

Castfibe629001 

Castfibe073001 

Castfibe080001 

Castfibe553001 

Castfibe509001 

- Rückverlegung der Deiche und damit verbunden Verbreiterung des 

Deichvorlandes 

- Anschließen abgeschnittener Flussschlingen 

- Zulassen von Gehölzaufwuchs im Uferbereich (ggf. Initialpflanzungen von 

Weichhölzern, bes. Weiden) 

- Einschränkung der Unterhaltung (nach dem Zurückziehen der Deiche) 

- Entschärfung bekannter Konfliktsituationen an Gewässer-/Straßen-Kreuzungen 

(Grundlage Empfehlungen von  MUNR 1999 und MIR 2008) 
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4.3.2.3 Fledermäuse 

Die Erfassung der Fledermäuse im FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ hat ergeben, 

dass hier mindestens 11 Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, davon das Große Mausohr und die 

Mopsfledermaus als Arten des Anhanges II, vorkommen und das Gebiet zumindest teilweise als 

Jagdhabitat und Sommerquartierkomplex nutzen. 

 

Entwicklungsziele und Maßnahmengrundsätze 

Das Entwicklungsziel für die Arten in einem günstigen Erhaltungszustand (alle Arten, so weit bewertet, 

außer dem Großen Mausohr) besteht in der Aufrechterhaltung des Zustandes der Habitatflächen. Konkret 

bedeutet das: 

 

 Beibehaltung oder Erhöhung des Anteils von standortgerechten heimischen Laubhölzern am 

Waldbestand, 

 Aufrechterhaltung oder Erhöhung der Dichte insbesondere starker Höhlenbäume im Bestand, 

 Beibehaltung oder Erhöhung des Altersdurchschnittes der Waldbestände, 

 Verzicht auf Biozideinsatz in der Forstwirtschaft zur Gewährleistung eines ausreichenden und 

unbelasteten Nahrungsdargebotes, 

 Sicherung einer unzerschnittenen und unzersiedelten Kulturlandschaft im FFH-Gebiet, 

 Aufrechterhaltung des Habitatverbundes durch gehölzbestandene Gewässerufer, Alleen und 

Feldgehölze sowie 

 Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Anteils naturnaher Fließ- und Stillgewässer mit reicher 

Wasserinsektenfauna im Gebiet. 

 

Das Entwicklungsziel für das Große Mausohr besteht in der Herstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes, der insbesondere durch einen mindestens 40 %igen Anteil strukturell geeigneter 

Laub- und Laubmischbestände an den Habitatflächen und damit gleichzeitig einer Verbindung der 

fragmentierten Vorzugshabitate innerhalb der Wälder gekennzeichnet ist. Als strukturell geeignet sind 

insbesondere standortgerechte alte und höhlenreiche Bestände mit Kronenschluss hervorzuheben. 

 

Tabelle 109: Maßnahmen für den Fischotter (Lutra lutra) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Lutrlutr495001 

- Rückverlegung der Deiche und damit verbunden Verbreiterung des 

Deichvorlandes 

- Anschließen abgeschnittener Flussschlingen 

- Einschränkung der Unterhaltung (nach dem Zurückziehen der Deiche) (dadurch 

Schaffung von Versteckmöglichkeiten und Plätzen zur Anlage von Bauen) 

- Entschärfung bekannter Konfliktsituationen an Gewässer-/Straßen-Kreuzungen 

(Grundlage Empfehlungen von MUNR 1999 und MIR 2008) 
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Die Sicherung einer unzerschnittenen und unzersiedelten Kulturlandschaft im FFH-Gebiet, die 

Aufrechterhaltung des Habitatverbundes durch gehölzbestandene Gewässerufer, Alleen und Feldgehölze 

sowie die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Anteils naturnaher Fließ- und Stillgewässer mit einer 

reichen Wasserinsektenfauna im Gebiet sind Erhaltungsziele, die in allgemeiner Form für die 

Fledermäuse erforderlich sind.  

Erhaltungsmaßnahmen 

Entsprechend der herausgehobenen Bedeutung der Waldgebiete für die hier vorkommenden 

Fledermäuse sind in erster Linie forstliche Maßnahmen erforderlich, die ihren Schwerpunkt in älteren 

Beständen haben: 

 

Entwicklungsmaßnahmen 

Hinsichtlich der Habitatqualität für Waldfledermausarten im günstigen Erhaltungszustand besteht noch 

ein Entwicklungspotenzial auf Teilflächen innerhalb der Habitatfläche der Art, die von nicht 

standortgerechten Nadelholzforsten (Kiefer, Fichte, Douglasie) bestockt werden. Das Entwicklungsziel 

auf diesen Flächen besteht in naturnahen, standortgerechten Laub- und Laubmischwaldgesellschaften 

(überwiegend Eichen-Hainbuchenwald frischer Standorte bei Tolerierung einzelner Kiefern-Überhälter). 

 

Der Anteil der strukturell insbesondere für das Große Mausohr geeigneten Bestände kann nur langfristig 

durch forstliche Maßnahmen in Beständen mit nicht standortgerechter Bestockung oder in jüngeren 

Beständen mit einer dem Zielbestand entsprechenden Baumartenzusammensetzung erhöht werden: 

Tabelle 110: Erhaltungsmaßnahmen für die Fledermäuse  

 Maßnahme 

01 - Erhaltung von Altholzbeständen (F40) 

02 - Erhaltung von Höhlenbäumen (F44) 

03 - Erhaltung von stehendem und liegenden Totholz (F45) 

04 - Verzicht auf Düngung, Kalkung und Biozideinsatz (F61) 

Tabelle 111: Entwicklungsmaßnahmen für die Fledermäuse  

 Maßnahme 

01 
- wiederholte, schrittweise Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten (Nadelholz) 

(F31) 

02 - Auslesedurchforstung (F33) 

03 
- Übernahme vorhandener Naturverjüngung standortheimischer Baumarten (vgl. 

Fotodokumentation Bild 5) (F14) 

04 - Ergänzungspflanzung mit standortheimischen Baumarten (F17) 
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4.3.3 Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 

4.3.3.1 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Die Suche nach Rotbauchunken an ausgewählten Gewässern erbrachte keine aktuellen Nachweise für 

das Untersuchungsgebiet. Aussagen ortskundiger Herpetologen und die Ergebnisse anderer Studien 

legen den Schluss nahe, dass die Vorkommen der Art in den letzten Jahren nur noch sehr sporadisch 

waren. Gründe für das Verschwinden sind derzeit nicht genau zu definieren. Fakt ist lediglich, dass dieser 

Rückgang eine überregionale Erscheinung in Brandenburg darstellt (SCHNEEWEIß – mdl. Mitt.). 

 

Maßnahmengrundsätze für diese Art im Bereich der Schwarzen Elster müssen daher in erstere Linie 

darauf abzielen, der Art bei einem möglich erscheinenden Wiederauftauchen geeignete 

Lebensbedingungen bieten zu können (vgl. Tabelle 112). Besonderes Augenmerk sollte auf dem 

Vorhandensein geeigneter Laichgewässer liegen. Da übermäßiger Fischbesatz gerade für den Laich und 

die Larven der Rotbauchunke eine große Gefahr darstellt, sollte hier gegengesteuert werden. Günstig ist 

die Zulassung der Ausbildung von Temporärgewässern im Überflutungsbereich (bzw. von Qualmwässern 

im Deichbereich) oder aber deren gezielte Neuanlage. Durch die lediglich temporäre Ausbildung der 

Gewässer wird verhindert, dass sich ein zu starker Fischbesatz etablieren kann. Begleitend muss dann 

natürlich der Angelbetrieb und der damit oft einhergehende künstliche Besatz der Gewässer mit 

verschiedensten Fischarten unterbunden werden. 

 

Weitere Maßnahmen betreffen v. a. die Verbesserung der Qualität von Wasser- und Landlebensraum. Da 

die Gründe für das großflächige Verschwinden der Art im Bereich der Schwarzen Elster nicht bekannt 

sind, können hier jedoch nur allgemeingültige Maßnahmengrundsätze formuliert werden. 

 

Tabelle 112: Allgemeine Maßnahmen für die Rotbauchunke (Bombina bombina) im 

Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Ohne 

Verbesserung Angebot an Laichgewässern 

- Zurückziehen der Deiche und dadurch Zulassen einer natürlichen Auendynamik 

(Entstehung temporärer Flachgewässer) 

- ggf. Anlage von temporären Kleingewässern 

- Unterbindung des Angelbetriebs bzw. künstlichen Fischbesatzes an potentiellen 

Laichgewässern 

Verbesserung der Lebensrauqualität 

- Einschränkung der Unterhaltsmaßnahmen (z. B. zu starke Krautung)  

- Errichtung von Randstreifen gegenüber angrenzender Intensivnutzung (Schutz 

des Wasserlebensraumes gegen Schadstoffeintrag und gleichzeitig Optimierung 

des Landlebensraumes) 

- z. T. Freistellen von Gewässern (Verringerung der Beschattung) 
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4.3.3.2 Moorfrosch (Rana arvalis) 

Für den Moorfrosch ergeben sich die Maßnahmengrundsätze aus den Defiziten, die bei der Bewertung 

der Lebensraumqualität sowie den Gefährdungen und Beeinträchtigungen zu Tage traten. Grundlage 

sind dabei zwar „nur“ die acht untersuchten Vorkommen, aber aufgrund der Struktur des Gebietes 

können diese als exemplarisch für das gesamte Untersuchungsgebiet (und damit die aus methodischen 

Gründen nicht untersuchten Vorkommen) angesehen werden. 

4.3.3.3 Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

Da oft im selben Gewässer vorkommend gelten für die Knoblauchkröte im Prinzip die gleichen 

Maßnahmengrundsätze wie beim Moorfrosch. Beachtet werden muss bei dieser Art die Präferenz von 

landwirtschaftlichen Flächen als Landlebensraum und damit die stärkere Abhängigkeit von der 

Bewirtschaftungsform dieser Flächen. 

 

Grundlagensind auch hier „nur“ die fünf untersuchten Vorkommen, aber aufgrund der Struktur des 

Gebietes können diese als exemplarisch für das gesamte Untersuchungsgebiet (und damit die aus 

methodischen Gründen nicht untersuchten Vorkommen) angesehen werden. 

Tabelle 113: Allgemeine Maßnahmen für den Moorfrosch (Rana arvalis) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Ranaarva231001 

Ranaarva073001 

Ranaarva495001 

Ranaarva495002 

Ranaarva495003 

Ranaarva495004 

Ranaarva495005 

Ranaarva080001 

- Rückverlegung der Deiche und damit verbunden Verbreiterung des 

Deichvorlandes (dadurch Verbesserung des Angebots an Laichgewässer und 

potentiellem Landlebensraum) 

- Zulassen natürlicher Auendynamik (Entstehung temporärer Flachgewässer) 

- Errichtung von Randstreifen gegenüber angrenzender Intensivnutzung (Schutz 

des Wasserlebensraumes gegen Schadstoffeintrag und gleichzeitig Optimierung 

des Landlebensraumes) 

- z. T. Freistellen von Gewässern (Verringerung der Beschattung, Verhinderung 

der Sukzession) 

- Sicherung der Verbindung zwischen Wasser- und Landlebensraum 
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4.3.4 Fische (Pisces)) 

Das Erhaltungsziel für die Fischarten in einem günstigen Erhaltungszustand (alle Arten, soweit bewertet) 

besteht in der Aufrechterhaltung des Zustandes der Habitatflächen. 

4.3.4.1 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Die Bewertung der Habitatflächen zeigte überwiegend einen guten Erhaltungszustand an. Daher 

beschränken sich die erforderlichen Maßnahmen auf eine Berücksichtigung dieses Artvorkommens bei 

Instandhaltung- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie eine Verhinderung der Verschlammung des 

Bodengrundes (Tabelle 115). 

Tabelle 114: Allgemeine Maßnahmen für den Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) im Untersuchungs-

gebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Pelofusc231001 

Pelofusc073001 

Pelofusc495001 

Pelofusc495002 

Pelofusc495003 

- Rückverlegung der Deiche und damit verbunden Verbreiterung des 

Deichvorlandes (dadurch Verbesserung des Angebots an Laichgewässer) 

- Zulassen natürlicher Auendynamik (Entstehung temporärer Flachgewässer) 

- z. T. Freistellen von Gewässern (Verringerung der Beschattung, Verhinderung 

der Sukzession) 

- Errichtung von Randstreifen gegenüber angrenzender Intensivnutzung (Schutz 

des Wasserlebensraumes gegen Schadstoffeintrag und gleichzeitig Optimierung 

des Landlebensraumes) 

- Reduzierung der intensiven Landwirtschaft in der direkten Umgebung der 

Schwarzen Elster (Verbesserung des Landlebensraums der Art) 

- Sicherung der Verbindung zwischen Wasser- und Landlebensraum 

Tabelle 115: Allgemeine Maßnahmen für das Bachneunauge (Lampetra planeri) im Untersuchungs-

gebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Lampplan 509001 

- Verbesserung der Durchgängigkeit des Fließgewässers Pulsnitz 

- Vermeidung des Einleitens jeglicher Schad- und Nährstoffe 

- Vermeidung von Wasserbaumaßnahmen, die Einfluss auf das Sohlsubstrat 

haben 

- Schonende Gewässerunterhaltung ohne Entnahme des aeroben Bodensubstrats  

Lampplan 000002 

- Ausgrenzung des Fließgewässers mit einem entsprechenden Uferrandstreifen 

aus der Rinderbeweidung des angrenzenden Grünlandes 

- Schonende Gewässerunterhaltung ohne Entnahme des aeroben Bodensubstrats 
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4.3.4.2 Bitterling (Rhodeus amarus) 

Der Erhaltungszustand der Bitterlingsvorkommen in den einzelnen Habitatflächen ist abhängig vom 

Erhaltungszustand der dortigen Großmuschelbestände. Die Maßnahmen konzentrieren sich daher auf 

deren Verbesserung. 

4.3.4.3 Lachs (Salmo salar) 

Die Maßnahmen für diese Art konzentrieren sich auf die Verbesserung des Zustandes der beiden 

Fließgewässer als Wandergewässer. 

 

Tabelle 117: Allgemeine Maßnahmen für den Lachs (Salmo salar) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche Maßnahme 

Salmsalar 

509001 

- Schaffung der vollständigen ökologischen Durchgängigkeit der Schwarzen Elster 

und Pulsnitz (insbesondere am Wehr Kroppen) 

- Schaffung von Kiesbetten in der Pulsnitz als Laichhabitate  

Tabelle 116: Allgemeine Maßnahmen für den Bitterling (Rhodeus amarus) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Rhodamar 

495001 

- Anbindung von abgetrennten Altarmen an die Schwarze Elster 

- Schonende Gewässerunterhaltung ohne Beeinträchtigung des 

Muschelbestandes 

- Kontrolle des Aushubs durch befähigte Personen und Zurücksetzen der Fische 

und Muscheln in das Gewässer direkt bei Durchführung der Unterhaltung 

- Vermeidung des Nährstoffeintrages in das Gewässer und der Verschlammung 

des Bodengrundes 

Rhodamar 

080002 

Rhodamar 

073003 

Rhodamar 

495004 

- Reaktivierung verschlammter Altwässer 

- Vermeidung des Nährstoffeintrages in das Gewässer und der Verschlammung 

des Bodengrundes 

- Kontrolle des Aushubs durch befähigte Personen und Zurücksetzen der Fische 

und Muscheln in das Gewässer direkt bei Durchführung der Unterhaltung 

Rhodamar 

495005 

- Vermeidung des Nährstoffeintrages in das Gewässer und der Verschlammung 

des Bodengrundes 

- Schaffung eines Gewässerrandstreifens zur Verminderung des 

Sedimenteintrages von den landwirtschaftlichen Nutzflächen 

- Kontrolle des Aushubs durch befähigte Personen und Zurücksetzen der Fische 

und Muscheln in das Gewässer direkt bei Durchführung der Unterhaltung 
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4.3.4.4 Rapfen (Aspius aspius) 

Eine durchgreifende Verbesserung der gegenwärtig nur pessimalen Habitateigenschaften der Schwarzen 

Elster lässt sich wohl nur durch eine grundlegend Renaturierung des Flusses mit der Anbindung der 

Altarme erreichen, die aber nicht Gegenstand der Managementplanung sein kann. 

 

Tabelle 118: Allgemeine Maßnahmen für den Rapfen (Aspius aspius) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche Maßnahme 

Aspiaspi 495001 - Schaffung der vollständigen ökologischen Durchgängigkeit der Schwarzen Elster 

- Schaffung von Kiesbetten in der Schwarzen Elster als Laichhabitate 

4.3.4.5 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Die Forderung nach Verbesserung des Erhaltungszustandes dieser Fischart lässt sich nur durch 

schonende Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Fließen und Gräben und deren aufwändige 

Kontrolle erreichen. 

 

Tabelle 119: Allgemeine Maßnahmen für den Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) im Untersuchungs-

  gebiet 

ID Habitatfläche Maßnahme 

Misgfoss 231001, 231002, 231003, 

073004, 000005, 495006, 080007, 

080008, 509009, 495010, 495011,  

509012 

- Schonende Gewässerunterhaltung (einseitig, zeitlich 

versetzte Strecken) 

- Kontrolle des Aushubs durch befähigte Personen und 

Zurücksetzen der Fische in das Gewässer direkt bei 

Durchführung der Unterhaltung 

4.3.5 Libellen (Odonata) 

4.3.5.1 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte kein Vorkommen der Art im Gebiet ermittelt oder 

bestätigt werden. Als Gründe für das Verschwinden werden neben der Verschlechterung der 

Lebensraumqualität (Entwässerung, gebietsweise Rückgang der Krebsschere) überregionale 

Entwicklungstendenzen vermutet. Da eine Wiederbesiedlung des Gebietes aber nicht ausgeschlossen 

ist, sollen an dieser Stelle allgemeine Maßnahmengrundsätze aufgeführt werden, die geeignet sind 

potenzielle Lebensräume der Art positiv zu entwickeln. 
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4.3.5.2 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Die Untersuchung des Vorkommens der Grünen Keiljungfer ergab eine durchgängige Besiedlung des 

Untersuchungsgebietes sowohl an der Schwarzen Elster als auch an der Pulsnitz. Die aufgeführten 

Maßnahmengrundsätze zielen daher auf eine Verbesserung der Lebensraumqualität. Wichtigstes Ziel ist 

dabei die Erhöhung der Vielfalt durch die Libellen nutzbarer Strukturen im Gewässer. 

Tabelle 120: Maßnahmen für die Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Ohne 

- Sicherung und gezielte Förderung der vorhandenen Vorkommen der 

Krebsschere durch Unterbindung der anthropogenen Zerstörung einzelner 

Bestände (z.B. durch die Einschränkung bzw. das Verbot des Angelbetriebs an 

Gewässern mit Krebsscherenbeständen und die Schaffung von Pufferzonen an 

den Gewässerrändern) 

- Verhinderung der Verlandung der Gewässer, z.B. durch partielle Entschlammung 

von Gewässern oder die Wiederanbindung von Altarmen an den Fluss 

- Neuanlage von Gewässern mit eine Initiation der Krebsscherenbesiedlung 

- Zulassen einer natürlichen Auendynamik (dadurch Entstehung geeigneter 

Gewässer auf natürlichem Wege möglich!) 

Tabelle 121: Maßnahmen für die Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) im Untersuchungsgebiet 

ID-Habitatfläche Maßnahme 

Ophiceci495001 

 

- Zulassen einer natürlichen Flussdynamik (d. h. Zurückziehen der 

Deiche), dadurch Erhöhung der Strukturvielfalt im Uferbereich 

- dann Einbringen von Strömungshindernissen (Steinblöcke, 

Baumstämme) möglich 

- Erhalt gegenwärtig existierender naturnaher Elemente des kanalisierten 

Flusslaufs (Gleithangbereiche, Auskolkungen, Uferabbrüche) 

- Schaffung flacher Uferpartien 

- keine Ausbaumaßnahmen an Uferböschung und Gewässergrund (v. a. 

keine Grundräumung), dadurch Verhinderung von Verlusten an Larven 

und deren Lebensräumen 

- Sicherung bzw. Anlage eines Gewässerrandstreifens von mind. 50 m 

Breite um den Schadstoffeintrag aus der direkt angrenzenden 

Landwirtschaft zu unterbinden 
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4.3.6 Schmetterlinge (Lepidoptera) 

4.3.6.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist in seinem Vorkommen an das Vorhandensein der 

Wirtspflanze der Raupe den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis L.) sowie der Wirtsameise der 

Roten Gartenameise (Myrmica rubra (L.)) gebunden. Vor allem die Wirtspflanze ist auf wechselfeuchte 

Wiesen angewiesen, die, um eine Entwicklung des Falters zu gewährleisten, zudem nur sehr extensiv 

genutzt werden dürfen (keine Mahd von Juni bis Anfang September). 

 

Vorkommensschwerpunkte sind vor allem die Deiche und Deichvorländer der Schwarzen Elster mit den 

FFH-Lebensraumtypen 6440 Brenndolden-Auenwiesen und 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (vgl. 

Kap. 3.1.2.7 und 3.1.2.8). Da diese in erster Linie eine Hochwasserschutzfunktion besitzen, sind alle 

Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung des Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) 

mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes und der Unterhaltung der Vorländer in 

Übereinstimmung zu bringen. Zu diesem Zweck erfolgt derzeit die Erarbeitung einer Studie zu den 

naturschutzfachlichen Anforderungen an die Unterhaltung und Rekonstruktion der Deiche und Vorländer 

der Schwarzen Elster durch das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Brandenburg, Referat RS 6, auf die hier nur verwiesen wird (LUGV 2012). 

4.3.7 Käfer (Coleoptera) 

4.3.7.1 Hirschkäfer (Lucanus cervus LINNAEUS, 1758) 

Maßnahmengrundsätze 

Angeführte Grundsätze gelten sowohl für forstlich bewirtschaftete Bestände, als auch für Parks, 

Friedhöfe, Gärten, Streuobstbestände und ähnlichem. Weiterhin gelten sie in gleicher Weise für sämtliche 

Flächen innerhalb oder außerhalb von FFH-Gebieten. 

 

Reproduktionshabitate: 

 Sicherung bzw. Erhalt aller aktuellen und potenziellen Altholzbestände und Totholzstrukturen 

 

Erhalt vorhandener Alteichenbestände mit aktuellen oder potenziellen Brutbäumen (z. B. morsche, 

anbrüchige Bäume, Alteichen > 150 Jahre). Auf den Flächen belassen werden sollten abgängige Eichen 

in der Zerfallsphase sowie starkes stehendes und liegendes Totholz (besonders bei besonnter Lage und 

mit gutem Bodenkontakt). Baumstubben sollten wegen ihrer potenziellen Eignung als Brutsubstrat 

ebenfalls im Boden belassen werden. 

 

Innerhalb der besiedelten Bestände ist ein lockerer Kronenschluss anzustreben, der eine hinreichende 

Besonnung der Stammbereiche gewährleistet (Attraktivität der Saftflüsse, „Rendezvousplätze“). 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

 Ziele, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 334 

 Umsetzen von Totholz 

 

Stämme oder Stammteile, welche als Folge der Wegesicherungspflicht beseitigt werden sollen, können 

umgesetzt werden. Gleiches gilt für Stubben, welche aus dem Boden entfernt werden sollen. Eine 

ökologische Fachbegleitung bei notwendigen Maßnahmen und Umsetzungen im Sinne von Ersatz- und 

Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Anlage von Hirschkäferwiegen) ist sinnvoll. 

 

 

 Nachpflanzung bzw. Neupflanzung von geeigneten Gehölzen 

 

Zur langfristigen Sicherung eines ausreichenden Bestandes an potenziellen Brutbäumen in den 

bestehenden Habitatflächen müssen Nachpflanzungen erfolgen. 

 

 Schaffung neuer Lebensräume 

 

Strukturierung und ggf. sensible Auflichtung innerhalb potenziell geeigneter Gehölzbestände (Aufwertung 

der Habitateignung). Bei einer Verjüngung oder Begründung von Beständen sollten geeignete heimische 

Laubbaumarten (besonders Eichen) gefördert werden. 

 

Verbundstrukturen: 

 

 Sicherung bzw. der Erhalt verbindender Elemente zur Erschließung neuer (Teil)Lebensräume 

 

Um eine Besiedlung neuer (ggf. in der Nähe befindlicher) Bestände zu ermöglichen, müssen geeignete 

Strukturen erhalten bleiben oder neu geschaffen werden. Ebenso muss die effektive Erreichbarkeit von 

Saftbäumen sowie Brutsubstraten erhalten bleiben bzw. verbessert werden. 

 

Kenntnis der aktuellen Verbreitung: 

 

 Themenmanagementplan Hirschkäfer 

 

Erfassung und Dokumentation der Art sowie der das FFH-Gebiet tangierenden Lebensräume. 

Vernetzungsstrukturen können durch weitere Untersuchungen außerhalb von FFH-Gebieten erkannt 

werden und ganzheitliche Konzepte zur langfristigen Sicherung und Entwicklung lokaler Populationen von 

Lucanus cervus entwickelt werden. 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden für die ausgewiesenen Habitatflächen sowie die aktuell vermutlich als Teilhabitat fungierenden 

Flächen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. 
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Besonders notwendig ist im Untersuchungsgebiet die Erhaltung und Mehrung von Brutsubstraten in 

ausreichender Menge und Qualität. Dazu müssen die vorhandenen Brutsubstrate gesichert (u. a. 

Markierung von Altbäumen, Totholz, Stubben) bzw. entwickelt (z. B. vorhandenes Brutsubstrat mit 

Nachschub ergänzen, vor Austrocknung schützen) und wo nötig, vor Prädatoren geschützt werden. Um 

regionale Defizite des Vorhandenseins von Brutsubstraten auszugleichen oder um gezielt solche 

anzulegen oder um anfallendes Holz sinnvoll zu verwerten, können Hirschkäferbrutmeiler 

(Hirschkäferwiegen) nach TOCHTERMANN (1987, 1992) angelegt werden (vgl. unbedingt BEKKER 2011). 

Flankierend empfiehlt es sich, die Anlage der Brutmeiler mit passender Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. 

 

Nutzbare Saftflüsse (Markierung der Bäume) in für die Käfer erreichbarer Entfernung müssen im Gebiet 

ebenfalls zur Verfügung stehen. Saftbäume müssen erhalten und ggf. aufgewertet (lokal Efeu behutsam 

entfernen oder freistellen) werden. Um eine Kontinuität des Vorhandenseins von (potenziellen) 

Saftbäumen zu gewährleisten, müssen rechtzeitig Nachpflanzungen erfolgen. 

 

Die Erhaltung und Entwicklung von flutfreien Standorten mit Brutsubstarten und/oder Saftbäumen 

erscheint vor dem Hintergrund der Baumfällungen (incl. Stubbenrodungen) auf oder an Deichen dringend 

notwendig. Geeignete höher gelegene Standorte mit passendem Bodensubstrat sollten für eine Nutzung 

als Lebensstätte für den Hirschkäfer aufgewertet werden (z. B. Anlage von Hirschkäferbrutmeilern und 

ergänzende Baumpflanzungen). Diese Standorte können auch als Vernetzungsstrukturen dienen. 

 

Tabelle 122: Maßnahmen für den Hirschkäfer (Lucanus cervus) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche / Fundpunkte Maßnahme 

Habitatflächen 

Lucacerv 495001 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 

- Öffentlichkeitsarbeit Hirschkäferbrutmeiler 

- Saftbäume erhalten / entwickeln, Aufwertung Saftbäume 

(lokal Efeu behutsam entfernen) 

- Erhaltung / Entwicklung von flutfreien Standorten mit 

Brutsubstraten und/oder Saftbäumen 

Lucacerv 495002 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln, vor Prädatoren 

schützen 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 
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Tabelle 122: Maßnahmen für den Hirschkäfer (Lucanus cervus) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche / Fundpunkte Maßnahme 

- Saftbäume erhalten / entwickeln 

- Erhaltung / Entwicklung von flutfreien Standorten mit 

Brutsubstraten und/oder Saftbäumen 

Fundpunkte ohne Habitatflächen 

02 Schradenwald 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln, vor Prädatoren 

schützen 

- Saftbäume erhalten / entwickeln 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 

10 Alter Park Saathain 

11 Saathain Röder/Elster Mündung 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln, vor Prädatoren 

schützen 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 

- Öffentlichkeitsarbeit Hirschkäferbrutmeiler 

- Saftbäume erhalten / entwickeln 

- Erhaltung / Entwicklung von flutfreien Standorten mit 

Brutsubstraten und/oder Saftbäumen 

13 Prieschka 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln, vor Prädatoren 

schützen 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 

- Saftbäume erhalten / entwickeln 

- Erhaltung / Entwicklung von flutfreien Standorten mit 

Brutsubstraten und/oder Saftbäumen 

14 Bad Liebenwerda Park 

16 Bad Liebenwerda Weinberg 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 
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Tabelle 122: Maßnahmen für den Hirschkäfer (Lucanus cervus) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche / Fundpunkte Maßnahme 

- Öffentlichkeitsarbeit Hirschkäferbrutmeiler 

- Saftbäume erhalten / entwickeln, Aufwertung Saftbäume 

(lokal Efeu behutsam entfernen) 

18 südlich München 

- Saftbäume / Brutsubstrate markieren, Kontinuität des 

Vorhandenseins sichern 

- Brutsubstrate erhalten / entwickeln, vor Prädatoren 

schützen 

- Anlage Hirschkäferbrutmeiler 

- Saftbäume erhalten / entwickeln 

- Erhaltung / Entwicklung von flutfreien Standorten mit 

Brutsubstraten und/oder Saftbäumen 

4.3.7.2 Heldbock, Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758) 

Maßnahmengrundsätze 

Entfallen. 

Erhaltungsmaßnahmen 

Entfallen. 

Entwicklungsmaßnahmen 

Gegebenenfalls Nachkontrollen auf Wiederauftreten des Heldbocks. 

4.3.7.3 Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita SCOPOLI, 1763) 

Die nachgewiesene Metapopulation Grochwitz befindet sich außerhalb eines FFH-Gebietes. 

Grundsätzlich sollten im Rahmen von FFH-Managementplanungen Habitatabgrenzungen und 

Maßnahmenplanungen außerhalb der SCI-Grenzen eher die Ausnahme bilden. Langfristig besteht jedoch 

die Möglichkeit, dass durch Osmoderma eremita auch Bäume innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen 

besiedelt werden. 

Maßnahmengrundsätze 

Reproduktionshabitate: 

 Sicherung bzw. Erhalt aller aktuellen und potenziellen Brutbäume 
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Es sind die aktuellen, aber auch potenziellen Brutbäume zu erhalten. Aktuelle und potenzielle Brutbäume 

des Eremiten sollen von übermäßiger Beschattung des Stammbereiches frei gehalten werden. 

 

 Umsetzen von Stämmen oder Stammteilen 

 

Gebrochene oder umgestürzte Bäume mit Eremitbesatz können umgesetzt werden. Gleiches gilt für 

Stämme, welche als Folge der Wegesicherungspflicht beseitigt werden sollen. Eine ökologische 

Fachbegleitung bei notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Wegsicherungspflicht oder der Beräumung 

von umgebrochenen Bäumen ist notwendig. 

 Nachpflanzung bzw. Neupflanzung von geeigneten Gehölzen 

 

Zur langfristigen Sicherung eines ausreichenden Bestandes an potenziellen Brutbäumen in den 

bestehenden Habitatflächen müssen Nachpflanzungen erfolgen. 

 

 Schaffung geeigneter Strukturen zur Besiedlung neuer Brutbäume 

 

Im angrenzenden Gehölzbestand innerhalb des FFH-Gebietes sind potenzielle Brutbäume vorhanden, 

deren Habitateignung durch gezielte Maßnahmen aufgewertet werden kann. 

 

Verbundstrukturen: 

 

 Sicherung bzw. Erhalt verbindender Elemente zur Erschließung neuer Bruträume und/oder -

bäume 

 

Um eine Besiedlung neuer (ggf. in der Nähe befindlicher) Bestände zu ermöglichen, müssen geeignete 

Strukturen erhalten bleiben oder geschaffen werden. 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden für die festgestellten vom Eremit (Osmoderma eremita) besiedelten Bäume (Brutbäume) 

sowie die potenziell besiedelbaren Bäume (Habitatbäume Kategorien 1 sowie 2) Erhaltungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. 

 

Besonders notwendig ist im Gebiet die Erhaltung und Mehrung von Brutbäumen und potenziellen 

Brutbäumen in ausreichender Menge und Qualität. Vorhandene und potenzielle Brutbäume müssen 

erhalten (u. a. Markierung empfehlenswert) werden. Um eine Kontinuität des Vorhandenseins von 

(potenziellen) Brutbäumen zu gewährleisten, müssen rechtzeitig Nachpflanzungen erfolgen. 

 

Ist eine Fällung von tatsächlichen und potenziellen Brutbäumen nicht mehr zu verzögern, können 

Stämme und Hochstubben in Bestände mit potenziellen Brutbäumen umgesetzt werden. Eine stehende 

Lagerung am Zielort ist dabei zu bevorzugen (LORENZ 2000). Das soll ermöglichen, dass in den Hölzern 
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vorhandenen Generationen überleben und sich am Einbauort ansiedeln können. Diese Standorte können 

auch als Vernetzungsstrukturen dienen. 

Es wird empfohlen, diese Maßnahme mit passender Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. 

 

Tabelle 123: Maßnahmen für den Eremit (Osmoderma eremita) im Untersuchungsgebiet 

ID Habitatfläche Maßnahme 

Habitatflächen 

Osmoerem 000001/000002 

- Brutbäume und potenzielle Brutbäume markieren, erhalten und 

aufwerten (lokal Efeu behutsam entfernen) 

- Kontinuität des Vorhandenseins sichern 

- Einbringen von Stämmen und Hochstubben 

- Öffentlichkeitsarbeit 

Fundpunkte ohne Habitatflächen 

01 Park Lindenau - potenzielle Brutbäume markieren, erhalten 

02 Schradenwald 

- potenzielle Brutbäume markieren, erhalten und aufwerten 

- Einbringen von Stämmen und Hochstubben 

06 Elsterwerda Park 

08 Elsterwerda, südwestlich Park 

- potenzielle Brutbäume markieren, erhalten und aufwerten 

- Einbringen von Stämmen und Hochstubben 

- Öffentlichkeitsarbeit 

10 Alter Park Saathain 

- potenzielle Brutbäume markieren, erhalten und aufwerten 

- Einbringen von Stämmen und Hochstubben 

- Öffentlichkeitsarbeit 

13 Prieschka - potenzielle Brutbäume markieren, erhalten 

14 Bad Liebenwerda Park 

- potenzielle Brutbäume markieren, erhalten und aufwerten 

- Einbringen von Stämmen und Hochstubben 

- Öffentlichkeitsarbeit 

18 südlich München - potenzielle Brutbäume markieren, erhalten 
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4.4 Ziele und Maßnahmen für Vogelarten des Anhangs I der V-RL und für 

weitere wertgebende Vogelarten 

Die beplanten FFH-Gebiete sind keine Vogelschutzgebiete innerhalb der Natura-2000 Gebietskulisse 

(SPA). Es befinden sich auch keine Anteilsflächen von SPA-Gebieten in den FFH Gebieten, so dass 

keine Ziel- und Maßnahmenplanung für die vorkommenden Vogelarten des Anhangs I der V-RL und 

weitere wertgebende Vogelarten erfolgt oder aus einem SPA-Managementplan zu übernehmen ist. 

 

Dessen ungeachtet besteht jedoch auch im Planungsgebiet die Verpflichtung zum Schutz dieser Arten, 

so dass bei der Maßnahmenplanung für die Schutzgüter der FFH-Gebiete (LRT, § 32-Biotope, Arten 

nach Anhang II und IV der FFH-RL) darauf zu achten ist, dass die in Frage kommenden Vogelarten durch 

geplante Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere die 

Planungen zu den LRT und § 32-Biotopen müssen den Erhalt bzw. die Sicherung der sie 

kennzeichnenden und tatsächlich vorkommenden Vogelarten berücksichtigen. Dies erfolgte bei der 

Maßnahmenbeschreibung bei den jeweiligen LRT-Maßnahmen.  

4.5 Abwägung von naturschutzfachlichen Zielkonflikten 

Insgesamt bestehen innerhalb des Planungsgebietes mit den verschiedenen FFH-Gebieten nur sehr 

wenige naturschutzfachliche Zielkonflikte. Diese resultieren vor allem daraus, dass für verschiedene 

relevante LRT und Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie vorrangige Erhaltungsziele bestehen, 

die ähnliche Ansprüche formulieren. Ein Beispiel dafür sind die Ansprüche des Dunklen-Wiesenknopf-

Ameisenbläulings. Für diese Schmetterlingsart, die auf den LRT 6440 Brenndolden-Auenwiesen und 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen vorkommt, sind Nutzungen erforderlich, die auch dem Erhalt und der 

Entwicklung der LRT entsprechen. 

 

Ein weiteres Bespiel sind die Ansprüche von Arten und Lebensräumen an die Ökomorphologie der 

Gewässer und an eine intakte Flussaue. Ein guter ökomorphologischer Zustand der Fließgewässer und 

ausreichend große Überschwemmungsgebiet dienen sowohl der Erhaltung und Entwicklung des LRT 

3260 als auch der Erhaltung und Entwicklung von Fischarten, der Grünen Keiljungfer sowie dem Biber 

und Fischotter.  

 

Naturschutzfachliche Zielkonflikte haben sicher in Bezug auf das Vorkommen von Froschkraut (Luronium 

natans) und den Gewässern ergeben. Dem LRT 3260 konnten die Gräben zwar nicht zugestellt werden, 

jedoch sind sie als besonders geschützte Biotope anzusprechen. Eine intensive Unterhaltung, wie sie das 

Froschkraut als Inititialpflanze benötigt, ist der Sicherung des § 32 Biotops jedoch abträglich. Hier wäre 

eher eine Reduzierung der Unterhaltung gefordert. Da das Vorkommen des Froschkrautes an der 

Schwarzen Elster jedoch seinen Verbreitungsschwerpunkt besitzt und sonst sehr selten vorgefunden 

wird, wurden die Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf die Art ausgerichtet. Gräben, die in ihrer 

Vegetationsausbildung den Status eines besonders geschützten Biotops erhalten, sind im 

Planungsgebiet dagegen weit verbreitet.  

 

Als weiterer naturschutzfachlicher Zielkonflikt besteht durch die geplante Wiederanbindung von Altarmen 

an die Schwarze Elster. Diese ehemaligen Altarme haben sich zum LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen 

entwickelt. Eine Anbindung an das Fließgewässer würde eine Durchströmung bewirken, die wiederum die 
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Änderung der Vegetationsverhältnisse mit sich bringt. Der LRT 3150 würde zum LRT 3260 entwickelt 

werden. Hier ist die Dynamik der Aue zu berücksichtigen. In einer intakten Aue würden Altarme und 

Altwasser ständig neu entstehen, da der Fluss sich seinen eigenen Weg in der Aue sucht und so diese 

Biotope im ständigen Wandel begriffen sind. In einer eingedeichten Aue sind diese dynamischen 

Prozesse nicht möglich, so dass der Mensch für eine „Gleichgewicht“ der auentypischen Elemente 

verantwortlich ist. Durchflossene Altarme sind in der Aue der Schwarzen Elster selten, so dass diese 

wieder geschaffen werden sollten. In diesem Sinne bedeutet die Wiederanbindung von Altarmen dennoch 

eine naturschutzfachliche Verbesserung. Zudem war festzustellen, dass die Altwasser stark der 

Verlandung unterliegen.  

 

Der Hirschkäfer besiedelt Teile der nicht überschwemmten Auenbereiche der Schwarzen Elster. Seine 

Brutplätze befinden sich in Baumstubben. Bei einer Einbeziehung der besiedelten Bereiche in 

Überschwemmungsgebiete besteht die Gefährdung des Hirschkäfers, da dieser bei 

Hochwassererscheinungen nicht ausweichen kann. Die Planung von Rückdeichungen im Gebiet der 

Schwarzen Elster, die gem. MMP in jedem Fall gewollt sind, müssen diesen Aspekt berücksichtigen und 

ggf. durch Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen begleitet werden.  

4.6 Zusammenfassung 

Für alle vorkommenden LRT und Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie sowie weiterer 

wertgebender Biotope wurden Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen erarbeitet. Zusammenfassend 

lassen sich die wesentlichen Planungsaussagen wie folgt darstellen: 

 

Tabelle 124: Zusammenfassende Planungsaussagen  

Planungsaussage betroffene Schutzgüter  

Vergrößerung des Überschwemmungsgebietes, Zulassen 

natürlicher Auendynamik  

Gewässer, Wiesen, Wälder 

Biber, Fischotter, Lurche, Grüne Keiljungfer, 

Grüne Mosaikjungfer 

ökomorphologische Verbesserungen der Flüsse und Gräben  Fließgewässer, Biber, Fischotter, Fische, 

Grüne Keiljungfer 

Anbindung von Altarmen Fließgewässer, Biber, Fischotter, Fische, 

Grüne Mosaikjungfer 

Entschlammung von Altwassern Standgewässer, Fische, Biber, Grüne 

Keiljungfer 

Reduzierung der Gewässerunterhaltung an Flüssen und Gräben Fließgewässer, Fische, Biber, Fischotter 

Verbesserung der Durchgängigkeit von Gewässern  Fließgewässer, Biber, Fischotter, Fische 

Differenzierung der Nutzung von Wiesen  Wiesen 

keine Nutzung von Wiesen vom 15.06. – 15.09. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

kein Mulchen der Wiesen Wiesen, Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
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Tabelle 124: Zusammenfassende Planungsaussagen  

Planungsaussage betroffene Schutzgüter  

bläuling 

kein Grünlandumbruch  Wiesen  

Auskopplung von Gewässerrändern  Staudenfluren  

Verbleib von mind. 1/3 Altholzbestand in Wäldern  Wälder, Fledermäuse, Hirschkäfer, Eremit  

Förderung eines mehrschichtigen Bestandsaufbaus  Wälder, Fledermäuse 

Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten  Wälder, Fledermäuse 

Beimischung lebensraumtypischer Pionierbaumarten Wälder, Fledermäuse 

Belassen von Totholz (stehend und liegend), Belassen von 

Biotopbäumen 

Wälder, Fledermäuse, xylobionte Käfer 

intensive Gewässerunterhaltung bestimmter Gewässer  Froschkraut 

Schaffung offener Rohbodenstandorte an bestimmten Gewässern  Froschkraut  

Beschattung bestimmter Gewässer  Froschkraut 

Kontrolle der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen durch befähigte 

Personen  

Fische 

Sicherung und Entwicklung von Krebsscherenbeständen  Grüne Mosaikjungfer  

Markierung von Bäumen  Hirschkäfer, Eremit 

Anlage von Hirschkäferbrutmeilern  Hirschkäfer 
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5 Umsetzungs-/Schutzkonzeption 

5.1 Festlegung der Umsetzungsschwerpunkte 

5.1.1 Laufende Maßnahmen 

Auf landwirtschaftlichen Flächen werden bereits Förderprogramme angewendet. Von den ca. 1.300 ha 

Grünland im Projektgebiet sind ca. 1.000 ha bereits mit Förderprogrammen belegt. Hierbei handelt es 

sich überwiegend um Förderungen über KULAP, wie: 

 

Gesamtbetriebliche extensive Grünlandnutzung (411/611) ca. 521 ha 

Einzelflächenbezogene extensive Bewirtschaftung bestimmter Grünlandstandorte 

(412/612) ca. 126 ha 

Späte und eingeschränkte Grünlandnutzung (613A) ca. 84 ha* 

Ökologischer Landbau (423A-D/623 A-D) ca. 35 ha 

* stets in Verbindung mit anderen Förderinstrumenten 

 

Weiterhin erhalten 324 ha der oben genannten 1.000 ha Förderungen über die Ausgleichszulage für 

benachteiligte Gebiete. 

 

Die Nutzung der einzelnen Förderprogramme zeigt, dass überwiegend die gesamtbetriebliche 

Grünlandnutzung (611) überwiegt und der ökologische Landbau derzeitig noch einen geringen Anteil 

einnimmt. 

 

Im Landeswald gelten bereits bestimmte Vorgaben, die eine gute Grundlage zur Sicherung bzw. 

Wiederherstellung eines guten Erhaltungszustandes der Wald – LRT bilden. 

 

1. PEFC-Zertifizierung 

Folgende Standards sind für die Landeswaldflächen verbindlich 

(www.pefc.de/Waldwirtschaft/standards.html): 

 

- Kahlschläge sind grundsätzlich zu unterlassen 

- Statt Monokulturen werden Mischbestände aus standortgerechten Baumarten gefördert 

- Pflanzenschutzmittel sind nur das wirklich letzte Mittel zur Rettung des Bestandes 

- Forstmaschinen müssen ausgewiesene Gassen nutzen, um Bodenverdichtung so gering wie möglich zu  

  halten 

http://www.pefc.de/Waldwirtschaft/standards.html
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- Maschinen dürfen im Wald nur mit Bioölen betrieben werden 

- Auch Dienstleister müssen über ein anerkanntes Zertifikat verfügen 

- Totholz muss erhalten werden: zur Steigerung der Artenvielfalt und als Lebensraum 

- Wildbestände sind zur Sicherung der Waldverjüngung anzupassen 

- Düngung darf nicht zur Ertragssteigerung eingesetzt werden 

- Der Wald muss frei von gentechnisch veränderten Organismen bleiben. 

 

Auch die Waldbaurichtlinie (MLUR 2004) ist für die Landeswaldflächen ebenfalls verbindlich. Darin sind 

folgende Grundsätze verankert: 

 

1. Stabilität und Elastizität der Wälder sind durch Erhalt und Verbesserung der Waldstrukturen als 

Voraussetzung nachhaltig gesicherter Waldfunktionen zu gewährleisten. 

2. Die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der Waldböden als Grundlage 

stabiler und produktiver Wälder hat Priorität. Degradationen sind zu vermeiden. 

3. Das Wirtschaftsziel ist unter Beachtung der ökologischen Gegebenheiten und unter Wahrung des 

ökonomischen Prinzips zu erreichen. Natürliche Prozesse zur Erreichung des Wirtschaftszieles 

sind konsequent zu nutzen und zu fördern. 

4. Die Belange des Naturschutzes werden in die naturnahe und standortgerechte Bewirtschaftung 

des Landeswaldes in besonderem Maße integriert. Die Lebensräume der einheimischen Tier- 

und Pflanzenarten im Wald sind zu sichern, zu entwickeln und wo möglich wieder herzustellen. 

In allen Nadelholzbeständen ab 80 Jahren und allen Laubholzbeständen ab 100 Jahren sind fünf 

Bäume je Hektar zu identifizieren, die langfristig in ihre natürliche Zerfallsphase überführt werden 

(Methusalem-Projekt). 

 

Es ist festzustellen, dass die PEFC – und die Waldbaurichtlinie mit den im vorliegenden MMP 

erarbeiteten Maßnahmen vereinbar ist. Hier bestehen keine Differenzen.  

5.1.2 Kurzfristig erforderliche Maßnahmen 

Kurzfristig umzusetzende Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die in diesem Jahr bzw. im Folgejahr 

erforderlich sind, um den Erhaltungszustand der LRT und Arten zu sichern bzw. weitere wertgebende 

Arten und Biotope zu sichern. Dazu gehören: 

- Nutzung der Pfeifengraswiesen (insbesondere Orchideenwiese Kahla) zur Verhinderung 

weiterer Verbrachung 

- Unterhaltung der Habitate des Froschkrautes (intensive Unterhaltung, Schaffung von 

Rohbodenstandorten) 

- Kontrolle des Aushubs durch befähigte Personen und Zurücksetzen der Fische und Muscheln in 

das Gewässer direkt bei Durchführung der Unterhaltung 

- Maßnahmen für den Hirschkäfer und den Eremiten (Umsetzung in bis zu 2 Jahren)  

o Saftbäume / Brutsubstrate markieren 

o Anlage Hirschkäferbrutmeiler und deren Schutz vor Prädatoren 
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o Öffentlichkeitsarbeit Hirschkäferbrutmeiler 

o Brutsubstrate erhalten / entwickeln 

o Brutsubstrate vor Prädatoren schützen 

o Saftbäume erhalten / entwickeln 

o Aufwertung Saftbäume (lokal Efeu behutsam entfernen) 

o Kontinuität des Vorhandenseins von Brutsubstrat und Saftbäumen sichern – durch 

Erhaltung des Vorhandenen  

o Kontinuität des Vorhandenseins von Brutsubstrat und Saftbäumen sichern – durch 

Erhaltung des Vorhandenen  

5.1.3 Mittelfristig erforderliche Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen sind mittelfristig umsetzbar: 

- Umsetzung der Nutzungskonzepte für Wiesen durch Nutzung von Fördermöglichkeiten, 

Vertragsnaturschutz und vertragliche Gestaltung von Nutzungsverträgen (Deiche, Deichvorland) 

- Umsetzung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 

- Umbau von Wehren – Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer  

- Zulassen von Gehölzaufwüchsen an Fließgewässern (Biber) 

- Entschlammung von Altwassern 

- Nutzung der Deiche und des Vorlandes entsprechend der Behandlungsgrundsätze  

- Maßnahmen für den Hirschkäfer und den Eremiten  

o weitere Umsetzung der unter „kurzfristig“ beschriebenen Maßnahmen  

5.1.4 Langfristig erforderliche Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen sind erst langfristig umsetzbar und meist an entsprechende 

Genehmigungsverfahren gebunden:  

- Vergrößerung des Überschwemmungsgebietes (Rückdeichung), 

- Wiederanbindung von Altwassern, 

- Schaffung von Kiesbetten in der Schwarzen Elster als Laichhabitate für Fische 

- Entwicklungsmaßnahmen für Wälder zur Überführung der Entwicklungsflächen in LRT  

- Waldentwicklungsmaßnahmen die durch Sukzession umgesetzt werden sollen 

- Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen für die Grüne Mosaikjungfer (Entwicklung von 

Krebsscherenbeständen) 

- Maßnahmen für den Hirschkäfer und den Eremiten  

o Erhaltung von flutfreien Standorten mit Brutsubstraten und/oder Saftbäumen  

o Brutsubstrate erhalten / entwickeln 

o Saftbäume erhalten / entwickeln 
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o Entwicklung potenzieller Brutbäume 

o Kontinuität des Vorhandenseins von Brutsubstrat und Saftbäumen sichern – durch 

Erhaltung des Vorhandenen  

o Kontinuität des Vorhandenseins von Brutsubstrat und Saftbäumen sichern – durch 

Erhaltung des Vorhandenen  

5.2 Umsetzungs-/Fördermöglichkeiten 

Eine Umsetzung der meisten erforderlichen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen ist nur über 

Ausgleichszahlungen für entstehende zusätzliche Kosten und Einkommensverluste möglich. Hierfür 

müssen vor allem die in Brandenburg existierenden verschiedenen Förderprogramme genutzt werden. 

 

Im Projektgebiet werden aktuell bereits verschiedene Fördermöglichkeiten durch die Bewirtschafter der 

landwirtschaftlichen Flächen genutzt. 

Nachfolgend sind in einer Tabelle alle Förderprogramme der Europäischen Union in Brandenburg 

zusammengefasst, die zur Maßnahmenumsetzung auf den Landwirtschaftsflächen des Plangebietes in 

Frage kommen. Neben Bezeichnung, Förderprogramm-Nummer und Kennzeichen werden kurze 

Angaben zu Voraussetzungen und Anforderungen bzw. Kriterien der jeweiligen Programme sowie zur 

jährlich möglichen Fördersumme gemacht. Darüber hinaus ist aus der Tabelle ersichtlich, welche 

Programme im Planungsgebiet derzeit tatsächlich genutzt werden. 

 

Ist eine Förderung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen dieser Programme nicht möglich, kann eine 

Finanzierung auch über Vertragsnaturschutzmaßnahmen erfolgen. Diese Förderungen werden 

ausschließlich aus Landesmitteln erbracht und nach der Verwaltungsvorschrift zum Vertragsnaturschutz 

in Brandenburg (VV-VN) vom 09. April 2009 geregelt. Insbesondere für die Maßnahmen auf Ackerland 

ergeben sich hier Möglichkeiten der Finanzierung (Anlage von Blüh- und Schonstreifen, Extensive 

Produktionsverfahren im Ackerbau, Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten). Die erforderlichen 

Mittel sind dementsprechend bereit zu stellen. 

 

Neben den landwirtschaftlichen Programmen kommen in Brandenburg weitere Förderprogramme in 

Betracht, die für die Umsetzung von Maßnahmen Möglichkeiten bieten. 

 

Weitere Umsetzungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn Entwicklungsmaßnahmen als Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft (z.B. Baumfällungen, Straßenbau, Windparks 

im Umfeld etc.) verwirklicht werden. 

 

Sollten die oben genannten Förderprogramme der Europäischen Union nicht ausreichen, die zur 

Sicherung der Erhaltungszustände der relevanten Lebensräume und Arten der FFH-Gebiete 

erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, könnte das LIFE+-Förderprogramm der EU als Alternative in 

Frage kommen. Dabei handelt es sich um das einzige EU-Förderprogramm, das ausschließlich 

Umweltschutzbelange unterstützt. Voraussetzung ist die rechtzeitige Einreichung eines Projektantrages 

bei der EU. 
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Tabelle 125: Anwendbare Förderprogramme 

 

Förderprogramm 

 

FP-Nr. 

 

Kennzeichen 

 

Voraussetzungen 

 

Kriterien 

Aktuell 

im 

Gebiet 

Förderung in 

ha/a 

KULAP 2007 

Gesamtbetriebliche extensive 
Grünlandnutzung 

661 411/ 

611 

Gesamte 
Dauergrünlandfläche 
für mind. 5 Jahre; 

Tierbesatz zwischen 
0,30 und 1,4 GV/ha 
Futterfläche 

- Düngung am Nährstoffentzug des Pflanzenbestandes unter 
Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe bemessen 

- je ha nicht mehr Wirtschaftsdünger als dem Dunganfall von 1,4 GV 
entspricht 

- maximale Weidebesatzstärke je einbezogene Weidefläche 1,40 
GV/ha 

- mind. 1 jährliche Mahd oder Beweidung,  

- bei ausschließl. Beweidung zusätzlich 1x Nachmahd oder -
mulchen 

Unzulässig: 

- Einsatz chemisch-synthetischer Stickstoffdünger  

- Einsatz von PSM (nur in begründeten Einzelfällen auf Antrag) 

- Beregnung u. Meliorationsmaßnahmen 

- Grünlandumbruch und Umwandlung in Ackerland- 

- Herausnahme von GL-Flächen aus Erzeugung 

X 120 

Einzelflächenbezogene 
extensive Bewirtschaftung 
bestimmter 
Grünlandstandorte 

662 412/612 Nur in Natura2000-
Gebietskulisse; 

für mind. 5 Jahre; 

zugleich keine 
Verpflichtung nach 
661 und 673 (Ökol. 
Landbau) 

- Bewirtschaftung grundsätzlich nach mit Naturschutzbehörde 
abgestimmtem Nutzungsplan 

Unzulässig: 

- Einsatz chemisch-synthetischer Stickstoffdünger 

- zusätzliche Ausbringung von Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft bei besonders extensiven Weidehaltungsverfahren 

- Grünlandumbruch auf Förderflächen 

x 130 

Späte u. eingeschränkte 
Grünlandnutzung 

663 613A Nur in Natura2000-
Gebietskulisse; 

Feuchtgrünland oder 

- mind. 1 jährliche Mahd 

- verbindliche Vorgaben zum Nutzungstermin 

X a) 75* 

 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Umsetzungs-/Schutzkonzeption        349 

Tabelle 125: Anwendbare Förderprogramme 

 

Förderprogramm 

 

FP-Nr. 

 

Kennzeichen 

 

Voraussetzungen 

 

Kriterien 

Aktuell 

im 

Gebiet 

Förderung in 

ha/a 

tatsächliche 
Vorkommen 
spezieller Tier- u. 
Pflanzenarten  

- bei Schlagbreiten >100 m Mahd in Blöcken bis max. 80 m und 
Belassen eines mind. 3 m breiten Streifens bis zur nächsten 
Nutzung 

- Mahd von innen nach außen 

- Belassen eines ungenutzten Streifens an Gewässerrändern in 
Mähwerksbreite (max. 5 m) 

- Grünlandumbruch auf Förderfläche verboten 

b) 20* (bei 
Nutzung eines 
Doppelmesser

s bzw. 
Fingerbalken

mähers) 

Ökologischer Landbau 673 423A-D/ 

623A-D 

für mind. 5 Jahre; 

 

- ökologische Anbauverfahren müssen der VO (EG) Nr. 2092/1991 
entsprechen 

  

 423A/623A  - Dauergrünland  131 

 423B/623B  - Ackerland  137 

 423C/623C  - Anbau von Gemüse, Beerenobst, Heil- u. Gewürz- sowie 
Zierpflanzen 

 308 

 423D/623D  - Dauerkulturen 

 

 588 

Winterbegrünung 

 

675 425/625 für mind. 5 Jahre; -Anbau von Stoppelfrüchten, oder Untersaaten als Zwischenfrüchte  70 in 
konventionell 

wirtschaftende
n Betrieben 

45 in 
Ökobetrieben 

Freiwillige 
Gewässerschutzleistungen 

676 426/626 für mind. 5 Jahre; -Betrieblicher Stickstoffsaldo von >30 bzw. 20kgN/ha LF je nach 
Ausgangswert zum Maßnahmenbeginn, Ausschluss von 
Unternehmen, denen es gestattet ist mehr als 230kg Gesamt-N/ha 
und a auf GL und Feldgras auszubringen 

 65 

Ausgleich von Kosten u. Einkommensverlusten für Landwirte in Natura-2000-Gebieten (Artikel 38 der VO(EG)1698/2005 
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Tabelle 125: Anwendbare Förderprogramme 

 

Förderprogramm 

 

FP-Nr. 

 

Kennzeichen 

 

Voraussetzungen 

 

Kriterien 

Aktuell 

im 

Gebiet 

Förderung in 

ha/a 

Extensive Grünlandnutzung 650 

 

11 Nutzungseinschrän
kung aufgrund 
Gesetz, RechtsVO 
oder anderer 
Voraussetzung 
gem. §26 b 
BbgNatSchG 

- Grundförderung 

- keine chemisch-synthetischen Stickstoffdüngemittel und PSM 

 120 

 12 - kein Mineraldüngereinsatz  41* 

 13 - kein Gülleeinsatz  30* 

 14 - kein Düngereinsatz aller Art 

 

 65* 

Späte eingeschränkte 
Nutzung 

650 21 - Nutzung nicht vor 16.6.  45** 

 22 - Nutzung nicht vor 1.7.  85*** 

 24 - Nutzung vor 15.6. und nach 31.8  95 

 25 - Nutzung nicht vor 16.8. 

 

 200 

Hohe Wasserhaltung**** 650 30 - Oberflächennahe Grundwasserstände mit Blänkenbildung bis 30.4.  45* 

 31 - Oberflächennahe Grundwasserstände mit Blänkenbildung bis 30.5.  100 

 32 - Oberflächennahe Grundwasserstände mit Blänkenbildung bis 30.6. 

 

 200 

Nutzungseinschränkung 

Ackerland 

650 51 - Grundförderung 

- keine chemisch-synthetischen Stickstoffdüngemittel 

 69 

 52 - kein Gülleeinsatz  30* 

 53 - kein Einsatz von Herbiziden und Insektiziden 

 

 79* 

Förderung von landwirtschaftlichen Unternehmen in benachteiligten Gebieten 

Ausgleichszulage  33 mind. 3 ha - sowohl für Acker- als auch Grünland X 25 
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Tabelle 125: Anwendbare Förderprogramme 

 

Förderprogramm 

 

FP-Nr. 

 

Kennzeichen 

 

Voraussetzungen 

 

Kriterien 

Aktuell 

im 

Gebiet 

Förderung in 

ha/a 

innerhalb des 
benachteiligten 
Gebietes 

Mindestviehbesatz 
von 0,3 GVE/ha LN 

Ausgeschlossen 
Flächen mit best. 
Kulturen wie z.B. 
Weizen 

Kombinationen von Art. 38 Maßnahmen max. mit 200€/ha förderfähig 

* zuzüglich zur Grundförderung 

** zuzüglich zur Grundförderung, Kappung bei 200 € 

*** zuzüglich zur Grundförderung als Einzelfallentscheidung mit Naturschutzbehörde 

**** Kombination mit KULAP (411/611; 412/612; 413A/613A) möglich 
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5.3 Umsetzungskonflikte/verbleibendes Konfliktpotenzial 

Landwirtschaft 

Im Rahmen der vorliegenden MMP wurden die geplanten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit 

den landwirtschaftlichen Nutzern der Flächen besprochen, diskutiert und abgestimmt. Als Ergebnis kann 

ein Überblick über die Bereitschaft der Landnutzer die notwendigen Maßnahmen durchzuführen gegeben 

werden. 

 

Insgesamt bewirtschaften 56 Landnutzer die ca. 486 ha LRT- und §-Biotopflächen des Planungsgebietes. 

Davon wurden 16 Nutzer mit insgesamt 336,3 ha LRT- und §-Biotopfläche befragt. Dies entspricht einem 

Prozentanteil von ca. 70 % der gesamten Bearbeitungsfläche. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, 

dass weitere 16% (78 ha) der relevanten Grünlandflächen als Deiche oder Deichvorlandflächen zu 

charakterisieren und damit unter den Aspekten des Hochwasserschutzes separat zu betrachten sind. Für 

den Hochwasserschutz an der Schwarzen Elster und der Pulsnitz ist das Land Brandenburg zuständig. 

Abstimmungen wurden mit dem LUGV RS 6 (siehe Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz) getätigt. 

 

Die verbleibenden 14% der LRT- und Biotopflächen, verteilen sich auf 39 weitere Landnutzer, die jeweils 

weniger als 7 ha Flächen im Gebiet bewirtschaften. Abstimmungen mit Landnutzern, die Flächen unter 

7 ha bewirtschaften, erfolgten aufgrund des gesetzten Leistungsumfanges nicht. Die 

Abstimmungsergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle exemplarisch gelistet: 

 

Tabelle 126: Abstimmungsquoten der landwirtschaftlich genutzten LRT- und Biotopflächen 

FFH-LRT §32-Biotop Abstimmungsergebnis 

Quote in % 

anhand der 

Flächengröße 

- x 

konforme Lösung 21,1 

Kompromisslösung 6,6 

Konflikte vorhanden 13,1 

kein Interesse des Nutzers 0,7 

andere Nutzer 0,5 

keine Angaben 0,7 

6410 x konforme Lösung 0,6 

6430 - 

konforme Lösung 0,2 

Konflikte vorhanden > 0,1 

6430 x 

konforme Lösung 0,5 

Konflikte vorhanden 0,7 
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Tabelle 126: Abstimmungsquoten der landwirtschaftlich genutzten LRT- und Biotopflächen 

FFH-LRT §32-Biotop Abstimmungsergebnis 

Quote in % 

anhand der 

Flächengröße 

6440 - konforme Lösung 0,1 

6440 x 

konforme Lösung 10,0 

Konflikte vorhanden 1,6 

6510 - 

konforme Lösung 13,6 

Kompromisslösung 2,3 

Konflikte vorhanden 21,1 

andere Nutzer 0,4 

keine Angaben 0,1 

6510 x 

konforme Lösung 5,3 

keine Angaben 0,8 

 

Tabelle 126 verdeutlicht, dass 51,4 % der geplanten Maßnahmen die Zustimmung der Bewirtschafter 

fanden. Für weitere 8,9 % der Flächen wurden Kompromisslösungen gefunden. Auf 36,5 ha bleiben auch 

weiterhin Konfliktpotenziale bestehen. Für lediglich 3,2 ha wurden aus unterschiedlichen Gründen keine 

Angaben gemacht. Somit kann das hier dargestellte Ergebnis als repräsentativ angesehen werden. 

 

In der Anlage II.2 des MMP sind die Protokolle der Abstimmungen mit den einzelnen 

Landwirtschaftsbetrieben sowie die Angaben zu den Betriebsstrukturen anhand der Fragebögen 

ersichtlich. 

 

Aufgetretene Konflikte 

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf die LRT- Flächen und auf die geschützten Biotope bezogen, 

welche in unterschiedlichen Feldblöcken liegen. Die Landwirte nutzen häufig nur wenige Flächen 

innerhalb des Planungsbereichs. Große Flächenanteile liegen meist außerhalb von LRT- Flächen bzw. 

geschützten Biotopen oder außerhalb des FFH- Gebietes. 

 

Bei der Durchführung der Nutzerabstimmungen im Untersuchungsgebiet hat sich ein Großteil der 

befragten Personen positiv zu den vorgeschlagenen Maßnahmen geäußert. Vorhandene Probleme und 

Schwerpunkte, die während der Befragungen hervortraten sind im Folgenden zusammengestellt: 

 

1. Durch eine hohe organische Düngung mit Gülle besteht ein verbleibendes Konfliktpotenzial auf 

den entsprechenden Flächen, da organische Düngung reduziert werden soll.  
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2. Die ausschließliche Beweidung stellt ebenfalls ein verbleibendes Konfliktpotenzial dar. Eine 

Nachmahd ist in jedem Fall naturschutzfachlich erforderlich. Düngemittelgaben sind auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren. 

3. Ein geringer Konflikt hingegen besteht in der Wahrnehmung der mindestens 8-wöchig 

andauernden Nutzungspausen zwischen den einzelnen Schnittterminen. Die meisten Nutzer sind 

mit dieser Praxis einverstanden.  

4. Ein guter Aufwuchs bedingt durch eine hohe Düngung und anschließender 3- bis 4-schüriger 

Mahd mit lediglich kurzen Nutzungspausen, ist zeitweilig, jedoch nicht auf Dauer, akzeptabel. 

5. Auf manchen Flächen besteht das Wiesenbrüterprogramm, wodurch eine späte Mahd ab 16.06. 

praktiziert wird. Dies ist nicht konform mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhaltung der 

Lebensraumtypen. Hier wäre eine frühere Mahd empfehlenswert. Zudem gehört der Schutz der 

Wiesenbrüter, auch in Begründung mit aktuellen Kartierungen (vgl. Kap. 3.3), nicht zu den 

Erhaltungszielen der FFH-Gebiete. Daher ist die untere Naturschutzbehörde, die das 

Wiesenbrüterprogramm selbst bestimmt, heranzuziehen. 

 

Konformität der vorgeschlagenen Maßnahmen 

In Auswertung der Abstimmungen wurde festgestellt, dass 58% der befragten Landnutzer keine Konflikte 

in der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sehen. Lediglich für 8% der Landnutzer stellt die 

Umsetzung der Maßnahmen einen erheblichen Konflikt dar, so dass kein Einverständnis erzielt werden 

konnte. 25% der befragten Betriebe sehen die Umsetzung der Maßnahmen differenziert, so dass sowohl 

Konfliktpotenziale als auch Einverständnis zu verzeichnen sind. Eine genaue Auswertung der Ergebnisse 

der Befragungen kann den Protokollen und der Übersichtstabelle im Anhang II.2 des MMP entnommen 

werden.  

 

Forstwirtschaft 

Zur fachlichen Abstimmung der Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum Wald fanden 

Abstimmungen mit den behördlichen Vertretern und Privatwaldbesitzern statt. Die Verschneidung der 

Wald-LRT- und §32-Biotopflächen mit den Eigentümerdaten ergab eine Betroffenheit von 634 

Eigentümern auf einer Gesamtfläche von 205 ha. Daraufhin wurden alle Eigentümer mit mind. 0,5 ha 

zusammenhängender LRT-Fläche zur Informationsveranstaltung eingeladen (insgesamt 70 Eigentümer 

incl. Land und Kommunen). Dies ergibt für insgesamt 173,4 ha eine theoretische Abstimmungsquote von 

84 % für die Waldmaßnahmenflächen. Tatsächlich konnten im Rahmen der Informationsveranstaltung 

72 % der Waldmaßnahmenflächen abgestimmt werden. 

 

Hinsichtlich der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird seitens der Oberförstereien festgestellt, dass 

bereits durch die Einhaltung von PEFC- und die Waldbaurichtlinie eine Sicherung der Umsetzung der 

Maßnahmen im Landeswald gewährleistet wird. Seitens der kommunalen Vertreter wurden ebenfalls 

keine Bedenken gegen Maßnahmen hervorgebracht. 

 

Ein verbleibendes Konfliktpotenzial stellen die Forderungen nach Totholz und die 

Verkehrssicherungspflicht dar. Insbesondere Galeriewälder entlang von Gewässern oder auch stadtnahe 

Wälder müssen weiteren Flächennutzungsansprüchen genügen (Erholung, Hochwasserschutz, 

Gewässerunterhaltung). Das geforderte Belassen von stehendem Totholz (5 Stück/ha bzw. 21 m³/ha) in 

kleinen oder stark begangenen Wäldern steht der Pflicht zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

entgegen. Darüber hinaus kann stehendes Totholz an Gewässern beim Umfallen wasserwirtschaftliche 
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Einrichtungen zerstören (Haftungsschaden). Somit sollten die gesetzlichen Regelungen zum Thema 

Verkehrssicherheitspflicht bei der Umsetzung von Maßnahmen verstärkt berücksichtigt werden. 

 

Von den zahlreichen im Planungsgebiet wirtschaftenden Privatwaldbesitzern waren zum 

Besprechungstemin lediglich fünf anwesend. Diese äußerten gegen die Erläuterungen der 

Behandlungsgrundsätze und zu den Maßnahmen keine gegenteiligen Meinungen. 

 

Die Protokolle der Gespräche sind der Anlage II.2 zu entnehmen. 

 

Wasserwirtschaft / Hochwasserschutz 

Abstimmungen zur Wasserwirtschaft und zum Hochwasserschutz fanden im Rahmen der Darstellung von 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern I. und II. Ordnung sowohl mit dem LUGV RS6 

als auch mit den Unterhaltungsverbänden „Kemitz-Neugraben“ und „Kleine Elster-Puslnitz“ statt. Die 

Protokolle und Anlagen zu den Beratungen sind dem Anhang II.2 des MMP zu entnehmen. 

 

Für die Nutzung der Deiche und Deichvorländer der Schwarzen Elster (Gewässer I. Ordnung) wurde im 

MMP ein sehr differenziertes Maßnahmenpaket erarbeitet, das auch die Aspekte des Wiesenknopf-

Ameisenbläulings berücksichtigt. Die Anforderungen des Themenmanagementplans zum Bläuling 

wurden dabei teilweise übernommen. In Abstimmungen mit dem LUGV wurden gerade hierzu Konflikte 

mit dem Hochwasserschutz deutlich, die im Rahmen des MMP nicht gelöst werden konnten. So fordert 

der Themenmanagementplan zum Wiesenknopf-Ameisenbläuling die Ausweisung von durchgängigen 

Restriktionsflächen, die in der Zeit vom 10.06. – 15.09. nicht genutzt werden dürften. Dieser 

Maßnahmenvorschlag widerspricht den Anforderungen des Hochwasserschutzes und der Praktikabilität 

der Unterhaltung. Zu den besonderen Aspekten der Nutzung von Deichen und Vorländern sowie zur 

Unterhaltung der Schwarzen Elster soll daher ein spezielles Konzept erarbeitet werden, das sowohl den 

naturschutzfachlichen und -rechtlichen als auch den hochwasserschutzfachlich und -rechtlichen 

Anforderungen entsprechen wird. Dieses Konzept soll aus dem MMP heraus entwickelt werden und die 

Konformität mit dem Hochwasserschutz herstellen. 

 

In Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen für Deiche und Deichvorländer zur Sicherung und 

Entwicklung der Erhaltungszustände der LRT müssten die bestehenden Nutzungsverträge geändert 

werden. Dies ist mit Dienstleistungsbetrieben voraussichtlich einfacher zu bewerkstelligen, als 

beispielsweise mit Schäfereien. Darüber hinaus ist die Laufzeit von Verträgen zu berücksichtigen. 

 

Ein wesentlicher Aspekt für den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Fließgewässern (LRT und §-

Biotope) ist die Gewässerunterhaltung. Auch hier sind andere Nutzungsinteressen (Hochwasserschutz, 

Erholung) vorhanden. Um diese Ansprüche zu berücksichtigen wurde ein Kompromiss gefunden, in dem 

der MMP nicht grundsätzlich die „Reduzierung der Gewässerunterhaltung“ fordert, sondern vielmehr eine 

„Differenzierung der Gewässerunterhaltung“. Dieser Aspekt wurde insbesondere in Abstimmung mit den 

Unterhaltungsverbänden für die Gewässer II. Ordnung herausgearbeitet und untersetzt. 

 

Als verbleibender Konflikt ist der dargestellte Beginn der jährlichen Krautungen und 

Uferböschungsmahden. Seitens der naturschutzfachlichen Anforderungen wird hier Mitte August als 

zeitigster Termin gefordert. Die Unterhaltungsverbände sehen diesen Termin als zu spät an, da sie der 

Auffassung sind, nicht alle erforderlichen Mahdarbeiten zu schaffen. 
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Des Weiteren ist der Einsatz von Messerbalkenmähern z.Zt. nicht realisierbar, da diese nicht zur 

Verfügung stehen. Die Unterhaltungsverbände besitzen lediglich Schlegelwerke, die zudem keinen 

Abtransport des Mahdgutes ermöglichen (personelle und finanzielle Bedingungen). Hier sollten langfristig 

Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Zunächst sollte jedoch so verfahren werden, dass zunächst die 

nicht LRT-Gewässer unterhalten werden und erst danach die LRT-Gewässer. Sollte dies nicht 

ausreichen, so sind Abstimmungen mit der uNB erforderlich. 

5.4 Kostenschätzung 

Im Anhang II.4 wurde eine Kostenschätzung für alle mit Kosten belegbaren Maßnahmen erstellt. Diese 

wurde für jedes FFH-Gebiet einzeln aufgelistet. 

 

Die Kostenschätzung berücksichtigt mögliche Förderprogramme und verwendet die Fördersätze der 

jeweiligen Richtlinie. Andere Kosten wie beispielsweise Entschlammungen oder der Einbau von 

Sohlschwellen wurden geschätzt und nach Erfahrungswerten ermittelt. 

 

Für die Landwirtschaft sind es im Wesentlichen Nutzungsbeschränkungen oder –einschränkungen von 

Wiesen, die im Gebiet Anwendung finden sollen. So werden Förderungen über KULAP bzw. Artikel 38 

der VO(EG) angewendet. Es können Förderungen von 120 €/ha, 130 €/ha zum Ansatz gebracht werden. 

Der Höchstsatz der Förderung beträgt 200 € und umschließt Regelungen zur Düngung und zum 

Nutzungsbeginn sowie zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (vgl. Kapitel 5.2 – Tabelle 

Förderprogramme). Der Verzicht auf Gülleeinsatz wird beispielsweise mit 30 €/ha vergütet und der 

Verzicht auf Mineraldüngung mit 41 €/ha. 

 

Bei Gehölzpflanzungen wird davon ausgegangen, dass im landschaftlichen Bereich vielfach Pflanzungen 

von Heistern vorgenommen werden. Darüber hinaus ist es auch möglich Setzstangen, z.B. von Weiden 

zu verwenden. Eine Kostenschätzung ist daher nur überschlägig sinnvoll. So wurde zum Ansatz 

gebracht, dass in 5 m Abstand eine Setzstange bzw. Heister gepflanzt wird und somit rund 400 €/100 m 

Pflanzung veranschlagt werden. Eine 5-jährige Pflege der Bestände ist dabei inbegriffen. 

 

Aufforstung und Ergänzungspflanzung werden auf Grundlage von Erfahrungswerten mit 12.000 Euro pro 

ha Gesamtkosten kalkuliert. 

 

Einmalige Kosten ergeben sich nicht nur durch Pflanzungen sondern auch durch erforderliche Fällungen, 

die im Plangebiet aufgrund der Förderung bestimmter LRT (z.B. Altwasser, Gräben) sinnvoll sind. Unter 

Berücksichtigung des Verkaufserlöses des anfallenden Nutzholzes ist mit ca. 50 € Fällkosten/Baum zu 

rechnen. 

 

Eine wesentliche Maßnahme im Wald ist die Herausnahme von Biotop- und Altbäumen aus der Nutzung 

sowie das Belassen von Totholz. Hier wurde die ILE-Richtlinie als Maßgabe für die Kostenschätzung 

herangezogen wonach 60 € pro Biotopbaum und 20 € pro Totholzstamm zu veranschlagen sind. Es wird 

grundsätzlich davon ausgegangen, dass mindestens 5 Biotopbäume pro ha und 5 Totholzstämme pro ha 

zu belassen sind. 
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In einigen Fällen ist es erforderlich Gewässerufer mit Zäunen zu schützen. Die Anlage eines Zauns 

wurde mit 8 € pro laufenden Meter kalkuliert. 

 

Für die Entschlammung von Altwassern oder Gräben wurde je nach Größe mit einmaligen Kosten 

zwischen 5.000 und 50.000 € geschätzt. Der Einbau einer Sohlschwelle wurde mit 10.000 € vorgesehen. 

5.5 Gebietssicherung 

Maßnahmen der Gebietssicherung für FFH-Gebiete sind die Ausweisung von Naturschutzgebieten oder 

die Erstellung von Bewirtschaftungserlassen. 

 

Aufgrund der Erfassungen und Bewertungen der LRT und Arten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie 

sowie anhand der Anforderungen an die Maßnahmenplanung für Arten und LRT werden für das 

Managementplangebiet „Mittellauf der Schwarzen Elster“, „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ sowie 

angrenzende Gebiete Vorschläge für die Ausweisung eines NSG und mehrerer Bewirtschaftungserlasse 

(BE) unterbreitet. Die festgesetzten Naturschutzgebiete des Planungsraumes werden übernommen und 

bleiben in ihren ursprünglichen Gebietsabgrenzungen erhalten. Hierzu zählen das: 

 

- NSG „Alte Elster und Riecke“, verordnet seit 25.03.1981 mit einer Fläche von ca. 170 ha (vgl. 

Kap. 2.6.2.1), 

- NSG „Alte Röder bei Prieschka“, verordnet seit 25.03.1981 mit einer Fläche von ca. 80 ha und 

zuletzt geändert durch die Verordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Verbraucherschutz Brandenburg vom 06.07.2009 (vgl. Kap. 2.6.2.2), 

- NSG „Lauschika“, verordnet seit 08.09.2003 mit einer Fläche von ca. 33 ha (vgl. Kap. 2.6.2.4), 

- NSG „Kleine Wiesen – an den Horsten bei Kahla“, verordnet seit 01.05.2005 mit einer Fläche von 

ca. 21 ha (vgl. Kap. 2.6.2.5) sowie das 

- NSG „Pulsnitz“, verordnet seit 25.03.1981 mit einer Fläche von ca. 15 ha (vgl. Kap. 2.6.2.8). 

 

Dabei sind die Naturschutzgebiete, deren Sicherung ausschließlich auf Grundlage des Beschlusses des 

Bezirkstages Cottbus vom 25.03.1981 erfolgte, entsprechend den aktuellen Gebietsverhältnissen zu 

aktualisieren. 

 

NSG „Alte Elster und Riecke“ (Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung)            Größe: 170 ha 

 

Begrenzung: Das NSG „Alte Elster und Riecke“ besteht aus zwei Teilgebieten rechts und links der 

Schwarzen Elster. Die Grenzen des Naturschutzgebietes entsprechen den am 25.03.1981 verordneten 

Grenzen, sollte jedoch mit Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung an die Grenze des gleichnamigen 

FFH-Gebietes (Landesnr. 73) bzw. an die örtlichen Gegebenheiten (Eigentums- und Nutzungsgrenzen) 

angepasst werden. 

 

Begründung: Im NSG „Alte Elster und Riecke“ sind entlang eines Altarmes der Schwarzen Elster sowie 

entlang der Riecke noch Reste einer naturnahen Auen- und Niederungslandschaft erhalten geblieben, die 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

358 Umsetzungs-/Schutzkonzeption 

heute einen starken Kontrast zur kanalisierten Schwarzen Elster erzeugen. Beide Flüsse sind als 

naturnah und unverbaut einzustufen. In ihrem Umfeld sind breite Röhrichtsäume, Kleingewässer, 

Feuchtwiesen und Seggenrieder sowie verschiedene Ufergehölze entwickelt, die ein strukturiertes und 

bewegtes Landschaftsbild erzeugen. Als Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL kommen im 

Gebiet Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260), Natürliche eutrophe Seen (FFH-LRT 3150), Feuchte 

Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430), Pfeifengraswiesen (FFH-LRT 6410), Brenndolden-Auenwiesen 

(FFH-LRT 6440), Magere Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510), Eichen-Hainbuchenwälder (FFH-LRT 

9160) und Alte bodensaure Eichenwälder (FFH-LRT 9190) vor. Weiterhin sind geschützte Biotope wie 

Altarme ohne lebensraumtypische Vegetation, naturnahe Kleingewässer, Schilfröhrichte und 

Seggenrieder, artenreiche Feuchtwiesen und Großseggenwiesen, Weidengebüsche, Feldgehölze 

feuchter Standorte, Erlenbruchwälder sowie naturnahe Laub- und Laubmischwälder im Gebiet zu finden. 

Nachgewiesene Arten nach Anhang II und IV der FFH-RL sind Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra 

lutra), Bitterling (Rhodeus amarus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Knoblauchkröte (Pelobates 

fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis) und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous). 

Aufgrund der Krebsscherenvorkommen (Stratiotes aloides) besitzt das Gebiet 

Wiederbesiedlungspotenzial für die Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis). Als weitere wertgebende 

Tierarten können Kranich (Grus grus), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Neuntöter (Lanius collurio), 

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Grauammer 

(Emberiza calandra), Ortolan (Emberiza hortulana), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Grünspecht 

(Picus viridis), Mittelspecht (Dendrocopus medius), Grauspecht (Picus canus) und Turteltaube 

(Streptopelia turtur) benannt werden. 

 

Schutzzweck: Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wild lebender 

Pflanzengesellschaften, insbesondere von Fließgewässern einschl. ihrer Uferzonen mit 

Hochstaudenfluren, Röhrichten und Auenwaldresten, sowie naturnaher Wald- und 

Gebüschgesellschaften; 

2. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensstätten wild lebender Pflanzenarten, darunter im Sinne 

von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders geschützte Arten wie Lungen-Enzian 

(Gentiana pneumonanthe), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Zungen-Hahnenfuß 

(Ranunculus lingua), Krebsschere (Stratiotes aloides), Wasserfeder (Hottonia palustris), Weiße 

Seerose (Nymphaea alba) und Gelbe Teichrose (Nuphar lutea); 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum wild lebender 

Tierarten, darunter im Sinne von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders und streng 

geschützte Arten wie Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bitterling (Rhodeus amarus), 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana 

arvalis), Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), Kranich (Grus grus), 

Rohrweihe (Circus aeruginosus), Neuntöter (Lanius collurio), Drosselrohrsänger (Acrocephalus 

arundinaceus), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Grauammer (Emberiza calandra), Ortolan 

(Emberiza hortulana), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Grünspecht (Picus viridis), 

Mittelspecht (Dendrocopus medius), Grauspecht (Picus canus) und Turteltaube (Streptopelia 

turtur) sowie 

4. die Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit des naturnahen 

Flussökosystems einschl. der reich strukturierten Niederungslandschaft. 

 

Die Unterschutzstellung dient weiterhin der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von 

gemeinschaftlicher Bedeutung „Alte Elster und Riecke“ sowie eines Ausschnittes des Gebietes von 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

Umsetzungs-/Schutzkonzeption 359 

gemeinschaftlicher Bedeutung „Mittellauf der Schwarzen Elster“ (§ 7 Absatz 1 Nr. 6 BNatSchG) mit 

seinen Vorkommen von 

1. Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition 

(FFH-LRT 3150), Flüssen der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis und des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260), Pfeifengraswiesen (FFH-LRT 6410), 

Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (FFH-LRT 6430), 

Brenndolden-Auenwiesen (FFH-LRT 6440), Mageren Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus 

pratensis und Sanguisorba officinalis (FFH-LRT 6510), Mitteleuropäischen Stieleichen- oder 

Hainbuchenwäldern (FFH-LRT 9160) und Alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit 

Quercus robur (FFH-LRT 9190) als Biotope von gemeinschaftlichem Interesse 

(Lebensraumtypen im Sinne des Anhang I der Richtlinie 92 / 43 / EWG) sowie

2. Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bitterling (Rhodeus amarus), Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis) und Dunkler 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) als Tierarten von gemeinschaftlichem 

Interesse (im Sinne der Anhänge II und IV der Richtlinie 92 / 43 / EWG) einschl. ihrer für die 

Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

 

NSG „Alte Röder bei Prieschka“ (Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung)   Größe: 74,1 ha 

 

Begrenzung: Die Grenze des Naturschutzgebietes entspricht der am 25.03.1981 verordneten Grenze, 

sollte jedoch mit Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung an die Grenze des gleichnamigen FFH-

Gebietes (Landesnr. 80) und die örtlichen Liegenschaften angepasst werden. 

 

Begründung: Im NSG „Alte Röder bei Prieschka“ sind Reste einer naturnahen Auenlandschaft erhalten 

geblieben, die gleich dem NSG „Alte Elster und Riecke“ einen starken Kontrast zur kanalisierten 

Schwarzen Elster erzeugen. Die Alte Röder fließt in einem vergleichsweise breiten Bett eines ehemaligen 

Elsterarmes und weist größtenteils einen deutlichen Fließgewässercharakter, aber auch abschnittsweise 

viele Stillgewässereigenschaften auf. Bis auf Höhe des Stellwehres bei Prieschka ist sie als naturnah und 

unverbaut einzustufen. Das Gewässerprofil zeigt eine Herausbildung naturnaher Strukturen wie kleine 

Schlammbänke und Gleitufer sowie mehr oder weniger breiter Röhrichtsäume und Stillwasserzonen. 

 

Als Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL kommen im Gebiet Flüsse der planaren bis montanen 

Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260), 

Natürliche eutrophe Seen (FFH-LRT 3150), Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430), Brenndolden-

Auenwiesen (FFH-LRT 6440) und Alte bodensaure Eichenwälder (FFH-LRT 9190) vor. Weiterhin sind 

geschützte Biotope wie naturnahe Kleingewässer, Schilfröhrichte und Seggenwiesen, artenreiche 

Feuchtwiesen incl. ihrer Brachestadien, Weidengebüsche nährstoffreicher Moore und Sümpfe, 

Erlenbruchwälder sowie naturnahe Laub- und Laubmischwälder im Gebiet zu finden. Nachgewiesene 

Arten nach Anhang II und IV der FFH-RL sind Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bitterling 

(Rhodeus amarus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Moorfrosch (Rana arvalis). Aufgrund der 

Krebsscherenvorkommen (Stratiotes aloides) besitzt das Gebiet Wiederbesiedlungspotenzial für die 

Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis). Als weitere wertgebende Tierarten können Wendehals (Jynx 

torquilla), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzspecht 

(Dryocopus martius) und Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) benannt werden. 

 

Schutzzweck: Der Schutzzweck des Naturschutzgebietes umfasst 
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5. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wild lebender 

Pflanzengesellschaften, insbesondere von Fließgewässern einschl. ihrer Uferzonen mit 

Hochstaudenfluren, Röhrichten und Auenwaldresten, sowie naturnaher Wald- und 

Gebüschgesellschaften; 

6. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensstätten wild lebender Pflanzenarten, darunter im Sinne 

von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders geschützte Arten wie Sumpf-Calla (Calla 

palustris), Wasserfeder (Hottonia palustris), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Zungen-

Hahnenfuß (Ranunculus lingua), Krebsschere (Stratiotes aloides) sowie Gelbe Teichrose 

(Nuphar lutea) und Weiße Seerose (Nymphaea alba); 

7. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum wild lebender 

Tierarten, darunter im Sinne von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders und streng 

geschützte Arten wie Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bitterling (Rhodeus amarus), 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Moorfrosch (Rana arvalis), Wendehals (Jynx torquilla), 

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzspecht 

(Dryocopus martius) und Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) sowie 

8. die Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit des naturnahen 

Flussökosystems einschl. der reich strukturierten Niederungslandschaft. 

 

Die Unterschutzstellung dient weiterhin der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von 

gemeinschaftlicher Bedeutung „Alte Röder bei Prieschka“ (§ 7 Absatz 1 Nr. 6 BNatSchG) mit seinen 

Vorkommen von 

3. Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition 

(FFH-LRT 3150), Flüssen der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis und des Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260), Feuchten Hochstaudenfluren der 

planaren und montanen bis alpinen Stufe (FFH-LRT 6430), Brenndolden-Auenwiesen (FFH-LRT 

6440) und Alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit Quercus robur (FFH-LRT 

9190) als Biotope von gemeinschaftlichem Interesse (Lebensraumtypen im Sinne des Anhang I 

der Richtlinie 92 / 43 / EWG) sowie

4. Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bitterling (Rhodeus amarus), Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis) und Moorfrosch (Rana arvalis) als Tierarten von gemeinschaftlichem 

Interesse (im Sinne der Anhänge II und IV der Richtlinie 92 / 43 / EWG) einschl. ihrer für die 

Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebensräume.

 

NSG „Pulsnitz“ (Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung)      Größe: 15,00 ha 

 

Begrenzung: Die Grenze des Naturschutzgebietes entspricht der am 25.03.1981 verordneten Grenze, 

sollte jedoch mit Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung an die derzeitigen örtlichen Gegebenheiten 

(Eigentums- und Nutzungsgrenzen) angepasst werden. 

 

Begründung: Das NSG „Pulsnitz“ beinhaltet einen naturnahen Abschnitt der Pulsnitz mit einer weitgehend 

natürlichen Morphodynamik sowie begleitenden Erlen-Eschen-Galeriewäldern innerhalb einer 

grünlandgeprägten Niederung. Als Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL kommen im Gebiet 

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion (FFH-LRT 3260), Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430), Magere Flachland-

Mähwiesen (FFH-LRT 6510), Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (FFH-LRT 91E0*) 
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sowie Alte bodensaure Eichenwälder (FFH-LRT 9190) vor. Weiterhin sind geschützte Biotope wie 

Weidengebüsche nährstoffreicher Moore und Sümpfe, Erlenbruchwälder und Kleingewässer im Gebiet zu 

finden. Vorkommende Arten nach Anhang II der FFH-RL sind Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), 

Bachneunauge (Lampetra planeri), Lachs (Salmo salar), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Grüne 

Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia). Als weitere wertgebende Tierarten können Eisvogel (Alcedo atthis), 

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Gebänderte und Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx 

splendens, C. virgo) benannt werden. 

 

Schutzzweck: Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wild lebender 

Pflanzengesellschaften, insbesondere von Fließgewässern einschl. ihrer Uferzonen mit 

Hochstaudenfluren, Röhrichten und Auenwäldern, sowie naturnaher Wald- und 

Gebüschgesellschaften; 

2. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensstätten wild lebender Pflanzenarten, darunter im Sinne 

von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders geschützte Arten wie Wasser-Schwertlilie 

(Iris pseudacorus); 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- und Rückzugsraum wild lebender 

Tierarten, darunter im Sinne von § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders und streng 

geschützte Arten wie Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Eisvogel (Alcedo atthis), 

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Bachneunauge (Lampetra planeri), Lachs 

(Salmo salar), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), 

Gebänderte und Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx splendens, C. virgo) sowie 

4. die Erhaltung und Entwicklung des naturnahen Bachsystems einschl. der Uferbereiche. 
 

Die Unterschutzstellung dient weiterhin der Erhaltung und Entwicklung eines Ausschnittes des Gebietes 

von gemeinschaftlicher Bedeutung „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ (§ 7 Absatz 1 Nr. 6 BNatSchG) mit 

seinen Vorkommen von 

1. Flüssen der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion (FFH-LRT 3260), Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 

bis alpinen Stufe (FFH-LRT 6430), Mageren Flachland-Mähwiesen mit Alopecurus pratensis und 

Sanguisorba officinalis (FFH-LRT 6510) und Alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen 

mit Quercus robur (FFH-LRT 9190) als Biotope von gemeinschaftlichem Interesse 

(Lebensraumtypen im Sinne des Anhang I der Richtlinie 92 / 43 / EWG);

2. Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (FFH-LRT 91E0*) als prioritäre Biotope 

von gemeinschaftlichem Interesse (prioritärer Lebensraumtypen im Sinne des Anhang I der 

Richtlinie 92 / 43 / EWG) sowie

3. Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Bachneunauge (Lampetra planeri), Lachs (Salmo 

salar), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) als 

Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse (im Sinne der Anhänge II und IV der Richtlinie 

92 / 43 / EWG) einschl. ihrer für die Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung 

wichtigen Lebensräume.

 

Zur weiteren Gebietssicherung wird die Ausweisung des FFH-Gebietes Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

als Naturschutzgebiet vorgeschlagen. 



Managementplanung Natura 2000 für die FFH-Gebiete 73, 80, 231, 495, 509, 553, 629 

 

362 Umsetzungs-/Schutzkonzeption 

NSG „Fluten von Arnsnesta“ (Vorschlag NSG-Neuausweisung)      Größe: 120,11 ha 

 

Begrenzung: Das vorgeschlagene NSG umfasst das gesamte FFH-Gebiet „Fluten von Arnsnesta“ 

(113 ha) sowie eine weitere Fläche südwestlich des FFH-Gebietes, die dem FFH-Gebiet „Mittellauf der 

Schwarzen Elster-Ergänzung“ zugeordnet ist (7,11 ha). 

 

Begründung: Das Gebiet umfasst eine sehr repräsentativen Ausschnitt aus der Niederung der Schwarzen 

Elster. Es wird durch das Vorkommen hervorragend ausgebildeter Lebensraumtypen gem. Anhang I und 

Bestände von Arten gem. Anhang II der FFH-Richtlinie gekennzeichnet. 

 

Schutzzweck: Repräsentative und kohärenzsichernde Bedeutung des Gebietes für den Erhalt 

charakteristischer Artenspektren zentral bedeutsamer Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten der 

Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, insbesondere der Fließgewässer, Altwasser und Wiesen. Sicherung 

der in überwiegend gutem Erhaltungszustand befindlichen Erhaltungsziele des FFH-Gebietes und 

Schaffung von Möglichkeiten der Entwicklung von Erhaltungszielen von Arten und Lebensraumtypen. 

 

Es kommen folgende LRT im Gebiet vor: 

3150  Natürliche eutrophe Seen 

3260 Flüsse der planaren Stufe  

6430 Feuchte Staudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (Begleitbiotop)  

6440 Brenndolden-Auenwiesen 

6510 magere Flachland-Mähwiesen 

9190 alte bodensaure Eichenwälder 

 

Des Weiteren werden folgende Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie im Gebiet festgestellt: 

Biber (Castor fiber) 

Fischotter (Lutra lutra) 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Froschkraut (Luronium natans) 

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Moorfrosch (Rana arvalis) 

Knoblauchkröte (Pelobates fusca) 

 

Im Vergleich mit den anderen in diesem MMP bearbeiteten FFH-Gebieten zeichnet sich das 

vorgeschlagene NSG durch seinen hohen Anteil von LRT mit günstigem Erhaltungszustand und dem 

großen Anteil geschützter Biotope aus. Kennzeichnend sind dabei die Biotope der Altwasser und 

Röhrichtvegetation sowie die artenreichen Wiesen (u.a. Brenndolden-Auenwiesen). 

 

Das Vorhandensein der naturschutzfachlich hochwertigen Biotope ist jedoch durch verschiedene 

menschliche Einflüsse gefährdet. So haben sich beispielsweise die bisher bekannten 
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Krebsscherenvorkommen deutlich verringert oder sind verschwunden, die daran gebundene Libellenart 

(Grüne Mosaikjungfer) ist nicht mehr nachgewiesen worden. Als eine Ursache für den 

Krebsscherenrückgang ist die Beangelung der Gewässer zu betrachten. Da die Pflanzen für Angler eine 

Behinderung darstellen, wurden die Krebsscherenbestände sukzessiv aus den Gewässern entfernt. 

 

Um diese Beeinträchtigungen zu beseitigen und die Krebsscherenbestände wieder zu entwickeln, sind 

Sicherungsmaßnahmen und die Beschränkung der Beangelung im Gebiet erforderlich. Dies lässt sich 

mittels Bewirtschaftungserlass ungenügend regeln, so dass Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 

besser durch eine NSG-Ausweisung umgesetzt werden können. Selbstverständlich sind Abstimmungen 

mit Nutzern Voraussetzung für die weitere Bearbeitung der Maßnahmenplanung. 

 

Die westliche Grenze des vorgeschlagenen NSG wird durch einen Graben gebildet, in dem aktuelle 

Vorkommen von Froschkraut erfasst wurden. Für diesen Bereich sind ebenfalls Erhaltung- und 

Entwicklungsmaßnahmen erforderlich, um den Bestand langfristig zu sichern. Diese Maßnahmen 

betreffen sowohl das Management der Wasserhaltung als auch der physikalischen Unterhaltung der 

Gräben. 

 

Gefährdungen bestehen auch durch die zunehmende Verlandung der Gewässer, die Unternutzung von 

Flächen bzw. teilweise auch die intensive Nutzung der Wiesen. Die Eindeichung des Gebietes stellt 

ebenfalls eine erhebliche Einschränkung des Entwicklungspotenzials des Gebietes dar. Zahlreiche 

Auenstrukturen werden nicht mehr vom Hochwasser überflutet. Ihre Existenz ist aus diesem Grund 

perspektivisch gefährdet. Aufgrund der nahen Grenze der Altaue im westlichen Bereich, wäre 

Deichschlitzung möglich, ohne neue Deiche zu errichten und ohne Siedlungen zu gefährden. 

 

Die Planung der Ausweisung des Gebietes als NSG ist bereits sehr alt, auch im 

Schutzwürdigkeitsgutachten (PNS 2001) wurde das Gebiet zur Ausweisung vorgeschlagen. 

 

Bewirtschaftungserlasse (Vorschlag) 

 

Für alle Gebiete, in denen keine Schutzgebietsausweisung im Sinne des § 21 BbgNatSchG erfolgte, 

werden Bewirtschaftungserlasse (BE) vorgeschlagen. Sie werden im Folgenden kurz benannt. 

Erläuterungen und Gebietsabgrenzungen sind in den gutachterlichen Zuarbeiten zur Gebietssicherung 

enthalten (siehe Metadatenbank Pkt.6). 

 

Tabelle 127: Vorschläge der Bewirtschaftungserlasse im Planungsraum 

Name 
Anzahl der 

Teilgebiete 

Fläche in 

ha 

FFH-

Gebiete 

BE Schwarze Elster bis Neudeck 1 611,75 495 

BE Schwarze Elster bis Wahrenbrück, Teilgebiet Landgraben und 

Teilgebiet Neugraben, Waldkomplexe Schweinert 
6 1.213,41 495, 629 

BE Wahrenbrück bis Kotschka 4 552,46 495, 629 
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Tabelle 127: Vorschläge der Bewirtschaftungserlasse im Planungsraum 

Name 
Anzahl der 

Teilgebiete 

Fläche in 

ha 

FFH-

Gebiete 

BE Große Röder 1 117,33 553 

BE Elsterwerda bis östlich Schraden 5 545,89 495, 629 

BE Pulsnitz und Niederungsbereiche 5 498,29 509 

 

5.6 Gebietskorrekturen 

5.6.1 Gebietsabgrenzung 

5.6.1.1 Grenzkorrekturen 

Im Rahmen der Anpassung der offiziell gemeldeten FFH-Gebietsgrenzen im Maßstab 1:50.000 auf die 

aktuellen topographischen Karten im Maßstab 1:10.000 wurden wissenschaftliche Fehler und 

topographische Ungenauigkeiten korrigiert. Dabei wurden die durch die Außengrenze des FFH-Gebietes 

angeschnittenen Biotope so angepasst, dass Lebensraum- und Habitatflächen vollständig in das FFH-

Gebiet einbezogen wurden und anthropogen überprägte Biotope wie Siedlungsbereiche und intensiv 

genutzte Landwirtschaftsflächen aus dem FFH-Gebiet ausgegrenzt wurden. Als Ergebnis entstand eine 

fachlich angepasste Grenzlinie, die auf den Bestands- und Bewertungskarten des Managementplanes zu 

finden ist. 

5.6.1.2 Inhaltliche Anpassungen 

Als Maßnahme zur Sicherung der ökologischen Kohärenz des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 wird die 

Einbeziehung der Kieperbachniederung in das bestehende brandenburgische FFH-Gebietssystem 

empfohlen. Das kleine naturnahe Bachtälchen verbindet das sächsische FFH-Gebiet „Linzer Wasser und 

Kieperbach“ mit dem brandenburgischen FFH-Gebiet „Pulsnitz und Niederungsbereiche“, auch wenn der 

Unterlauf innerhalb der Ortslage Kroppen / Heinersdorf stark verbaut und anthropogen überprägt ist und 

somit nicht als FFH-Vorschlagsfläche einbezogen werden kann (vgl. Textkarte 3). 

 

Charakteristisch für die Erweiterungsgebiet Kieperbach ist das von seggenreichen Wiesen (geschützte 

Biotope gemäß § 32 BbgNatSchG) dominierte Tälchen mit einem mäßig bis stark mäandrierenden 

Bachlauf (FFH-LRT 3260), begleitenden Feuchten Hochstaudenfluren (FFH-LRT 6430) und 

Erlensukzession an den Gewässerufern sowie auf aufgelassenen Feuchtstandorten (Entwicklungsflächen 

FFH-LRT 91E0). Weiterhin sind hier Vorkommen des Bachneunauges (Lampetra lampetra) als Art des 

Anhangs II der FFH-RL bekannt. 

 

Die Lage des Erweiterungsgebietes Kieperbach wird aus der Textkarte 3 ersichtlich. 
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Textkarte 3: Grenzgebietskorrekturvorschläge Erweiterungsgebiet Kieperbach 
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5.6.1.3 Aktualisierung der Standarddatenbögen 

Im Rahmen der Kartierungen zum Managementplan im Jahr 2010 wurden die Angaben zu den 

vorkommenden FFH-Lebensraumtypen gemäß den Standarddatenbögen der einzelnen FFH-Gebiete 

überprüft. Bei Nichtauffinden bzw. Neuerfassungen von LRT werden nachfolgend Vorschläge für eine 

Änderung der Standarddatenbögen unterbreitet. Die Ergebnisse werden in der nachstehenden Tabelle 

128 aufgezeigt.  

 

Tabelle 128: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 

LRT gemäß 

SDB 

bestätigt Vorschlag zur Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu 

erfasste LRT 

Vorschlag zur Aufnahme 

im SDB  

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

3150 x  6430 nein, da nur kleinflächig  

3260 x    

6440 x    

6510 x    

9190 x    

91E0 - nein, da Entwicklung möglich   

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

3150 x  6440 ja, charakteristischer LRT 

3260 x  6410 ja, da besondere Ausbildung 

3270 - ja, keine Erfassung aufgrund 

hoher Wasserstände möglich, 

Vorkommen ist aber eher 

unwahrscheinlich 

9110 nein, nur in Parks 

vorkommend, keine „echten 

Buchenwälder“ (Parks) 

6430 x  91F0 ja, charakteristischer LRT 

6510 x    

9160 x    

9190 x    

91D2 - ja, kleinflächige Vorkommen 

sind nicht auszuschließen, aber 

eher unwahrscheinlich 

  

91E0 x    
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Tabelle 128: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 

LRT gemäß 

SDB 

bestätigt Vorschlag zur Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu 

erfasste LRT 

Vorschlag zur Aufnahme 

im SDB  

FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

3150 x  91D2 nein, da schlechter EHZ und 

Entwicklung nicht möglich 

3260 x    

6230 - ja, keine Bestätigung in 

Literatur und aktueller 

Kartierung  

  

6410 x    

6510 x    

9160 x    

9190 x    

91E0 x    

FFH-Gebiet Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ 

3150 x  9160 nein, nur in Parks 

vorkommend  

3260 x    

6430 x    

6510 x    

9190 x    

91E0 x    

FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke Teil I und II“ 

3150 x  6410 nein, da nur sehr 

kleinflächig  

3260 x    

6430 x    

6440 x    

9190 x    

91E0 x    
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Tabelle 128: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 

LRT gemäß 

SDB 

bestätigt Vorschlag zur Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu 

erfasste LRT 

Vorschlag zur Aufnahme 

im SDB  

FFH-Gebiet Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ 

3150 x    

3260 x    

6440 x    

9190 x    

FFH-Gebiet Nr. 553 „Große Röder“ 

3150 x  6510 ja, charakteristischer LRT 

3260 x    

6430 x    

91E0 x    

Bemerkungen:  x  LRT im FFH-Gebiet vorkommend; -   LRT nicht im FFH-Gebiet nachgewiesen 

 

Daraus ergeben sich für die einzelnen FFH-Lebensraumtypen in den unterschiedlichen FFH-Gebieten 

folgende Flächenanteile (in %) und Gesamterhaltungszustände (im Durchschnitt): 
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Tabelle 129: Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen mit gemittelten Gesamterhaltungszuständen (EHZ) pro FFH-Gebiet 

FFH-

Gebiet 

Nr. 231 Nr. 495 Nr. 629 Nr. 509 Nr. 73 Nr. 80 Nr. 553 

FFH-

LRT 

Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) Anteil 

(%) 

EHZ (Ø) 

3150 10,1 C 1,7 C 0,4 C 1,4 C 4,1 C 3,8 B 0,7 C 

3260 7,0 B 4,3 C - - - - - - 1,0 C - - 

6410 - - 0,1 B 0,4 A-B - - * * - - - - 

6430 ** ** 0,1 C 0,4 B-C 2,4 B 1,7 B ** ** 0,2 C 

6440 9,8 B-C 2,7 C 1,4 A - - 2,6 B 17,1 C - - 

6510 12,2 B 4,5 C 8,0 B 5,2 B * * - - 2,6 B-C 

9110 - - 0,1 B-C - - - - - - - - - - 

9160 - - 0,9 B-C 6,6 B 0,4 C - - - - - - 

9190 3,4 B 3,2 C 1,0 C 1,5 C 4,7 C 2,6 C - - 

91D2 - - - - 1,3 C - - - - - - - - 

91E0 - - 0,1 C 0,1 B 4,1 B-C ** ** ** ** * * 

91F0 - - 0,3 C - - - - - - - - - - 

Gesamt 42,5 - 18,0 - 19,6 - 15,1 - 13,1 - 24,5 - 3,5 - 

Bemerkungen: * nur als Entwicklungsflächen im FFH-Gebiet vorkommend ; ** nur im Begleitbiotop vorkommend; Linien und Punkte sind nicht berücksichtigt 
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Hinsichtlich der Arten gemäß der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie werden anhand der aktuellen 

Kartierungen ebenfalls Änderungen des Standarddatenbogens vorgeschlagen. Dabei werden jedoch 

lediglich die kartierten Arten behandelt.  

 

Tabelle 130: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Anhang II und Anhang IV 

  Arten 

Arten gemäß SDB bestätigt Vorschlag zur 

Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu erfasste 

Arten 

Vorschlag zur 

Aufnahme im 

SDB  

FFH-Gebiet Nr. 231 „Fluten von Arnsnesta“ 

Biber (Castor fiber) x  Moorfrosch (Rana arvalis) ja, da Nachweis 

Fischotter (Lutra lutra) x  Knoblauchkröte (Pelobates 
fuscus) 

ja, da Nachweis 

Grüne Keiljungfer 

(Ophiogomphus cecilia) 

x  Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis)  

ja, da Nachweis 

Froschkraut (Luronium natans)  x    

FFH-Gebiet Nr. 495 „Mittellauf der Schwarzen Elster“ 

Biber (Castor fiber) x  Moorfrosch (Rana arvalis)  ja, da Nachweis 

Fischotter (Lutra lutra) x  Knoblauchkröte (Pelobates 
fuscus)  

ja, da Nachweis 

Großes Mausohr (Myotis 

myotis) 

x  Grüne Keiljungfer 
(Ophiogomphus cecilia) 

ja, da Nachweis 

Rotbauchunke (Bombina 

bombina) 

- nein, Vorkommen 

möglich 

  

Kammmolch (Triturus 

cristatus) 

- nein, Vorkommen 

möglich 

  

Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis)  

x    

Bitterling (Rhodeus amarus) x    

Rapfen (Aspius aspius) x    

Ameisenbläuling (Maculinea 

nausithous) 

x    

Froschkraut (Luronium natans)  x    

Eremit (Osmoderma eremita) x    

Hirschkäfer (Lucanus cervus) x    
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Tabelle 130: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Anhang II und Anhang IV 

  Arten 

Arten gemäß SDB bestätigt Vorschlag zur 

Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu erfasste 

Arten 

Vorschlag zur 

Aufnahme im 

SDB  

Grüne Mosaikjungfer (Aeshna 

viridis)  

- ja, keine 

Nachweise 

bekannt 

  

FFH-Gebiet Nr. 629 „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ 

Biber (Castor fiber) x    

Fischotter (Lutra lutra) x    

Rotbauchunke (Bombina 

bombina) 

- ja, da keine 

geeigneten 

Habitate  

  

Heldbock (Cerambyx cerdo) - ja, da Vorkommen 

erloschen 

  

Hirschkäfer (Lucanus cervus) x    

Froschkraut (Luronium natans)  x    

FFH-Gebiet Nr. 509 „Pulsnitz und Niederungsbereiche“ 

Biber (Castor fiber) x  Bitterling (Rhodeus 

amarus) 

nein, da 

Einzelexpl. 

Fischotter (Lutra lutra) x  Lachs (Salmo salar) ja, da Nachweis 

Rotbauchunke (Bombina 

bombina) 

- ja, da keine 

geeigneten 

Habitate  

  

Kammmolch (Triturus 

cristatus) 

- nein, Vorkommen 

möglich 

  

Steinbeißer (Cobitis taenia)  ja, keine 

Nachweise 

bekannt 

  

Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis)  

x    

Bachneunauge (Lampetra 

planeri) 

x    

Ameisen-Bläuling (Maculinea 

nausithous) 

- ja, da keine 

Vorkommen  

  

Grüne Keiljungfer x    
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Tabelle 130: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Anhang II und Anhang IV 

  Arten 

Arten gemäß SDB bestätigt Vorschlag zur 

Löschung im 

SDB  

im Gebiet neu erfasste 

Arten 

Vorschlag zur 

Aufnahme im 

SDB  

(Ophiogomphus cecilia) 

FFH-Gebiet Nr. 73 „Alte Elster und Riecke Teil I und II“ 

Biber (Castor fiber) x  Moorfrosch (Rana arvalis)  ja, da Nachweis 

Fischotter (Lutra lutra) x  Knoblauchkröte (Pelobates 
fuscus)  

ja, da Nachweis 

   Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis)  

ja, da Nachweis 

   Bitterling (Rhodeus 

amarus) 

ja, da Nachweis 

FFH-Gebiet Nr. 80 „Alte Röder bei Prieschka“ 

Biber (Castor fiber) x  Moorfrosch (Rana arvalis) ja, da Nachweis 

Fischotter (Lutra lutra) x    

Rotbauchunke (Bombina 

bombina) 

- ja, keine 

Nachweise 

bekannt 

  

Kammmolch (Triturus 

cristatus) 

- ja, keine 

Nachweise 

bekannt 

  

Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis) 

x    

Bitterling (Rhodeus amarus) x    

Hirschkäfer (Lucanus cervus) - ja, keine 

Vorkommen  

  

FFH-Gebiet Nr. 553 „Große Röder“ 

Biber (Castor fiber) x    

Fischotter (Lutra lutra) x    

Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis) 

- nein, Vorkommen 

möglich  

  

Bitterling (Rhodeus amarus) - nein, Vorkommen 

möglich 
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5.7 Monitoring der Lebensraumtypen und Arten 

Maßnahmen für ein Monitoring der Lebensraumtypen und Arten werden in jedem Fall für das 

Planungsgebiet empfohlen, da der Status, Entwicklungstendenzen und die Wirksamkeit der Maßnahmen 

überwachte werden sollten. Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen zum Monitoring empfohlen:  

Lebensraumtypen – LRT  

- 3150 – Natürliche und eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

Hydrocharitions 

o Monitoring im Rahmen der Entschlammung von Altwassern 

o Monitoring im Rahmen von Maßnahmen zur Anbindung von Altarmen 

o Monitoring zur Entwicklung der Krebsscherenbestände 

- 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

des Callitricho-Batrachion 

o Monitoring in Abstimmung mit dem WRRL-Monitoring (Entwicklung der 

Pflanzenbestände nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung) 

o Monitoring nach gewässerstrukturverbessernden Maßnahmen  

- 6410 – Pfeifengraswiesen auf kalkreichen Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion- caeruleae)  

o jährliche Zählung der Orchideen  

o Monitoring zur Erhaltung der vorhandenen Bestände 

- 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 6440 – Brenndolden-Auenwiesen 

o Monitoring nach ca. 5 Jahren zur Klärung des Status im Gebiet  

o Beobachtung der Bestände von Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

- 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen 

o Monitoring nach ca. 5 Jahren zur Klärung des Status im Gebiet  

o Beobachtung der Bestände von Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

- 7140 – Übergangs- und Schwindrasenmoore 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 9110 – Hainsimsen-Buchenwald 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 9160 – Stieleichen-Hainbuchenwald 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 9190 – Alte bodensaure Eichenwälder  

o kein konkretes Monitoring erforderlich 
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- 91D2 – Kiefernwald-Moorwälder  

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 91E0 – Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- 91F0 - Hartholzauenwälder 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

 

Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie 

- Froschkraut  

o Monitoring des Bestandes bei Durchführung von Maßnahmen  

- Elbebiber 

o jährliche Kartierung der Biberreviere hinsichtlich Besatz und Entwicklung  

- Fischotter 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- Fledermäuse 

o kein konkretes Monitoring erforderlich  

- Lurche  

o Rotbachunke: regelmäßige Kontrollen zum Präsenznachweis, insbesondere nach 

Durchführung von Gewässermaßnahmen (Entschlammung von Altwasser, Anlage von 

Senken, Grundwasseranstieg) 

o Kammmolch: Untersuchungen zur Klärung des Status im Gebiet  

o Moorfrosch/Knoblauchkröte: kein konkretes Monitoring erforderlich 

- Fische 

o Monitoring im Rahmen der Prüfung der Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegsanlagen 

o Kontrolle bei Unterhaltungsmaßnahmen (Krautung, Räumung) und ggf. Wiedereinsatz 

von Fischen und Muscheln 

o Monitoring in Abstimmung mit dem WRRL-Monitoring 

- Libellen  

o Grüne Mosaikjungfer: Beobachtung der Krebsscherenvorkommen im Zusammenhang 

mit der Libelle 

o Grüne Keiljungfer: Monitoring in Abstimmung mit dem WRRL-Monitoring (Entwicklung 

der Individuendichten, Habitatstruktur) 

- Käfer 

o Hirschkäfer: Erarbeitung eines Themenmanagementplans, Monitoring zur Entwicklung 

der Art  

o Eremit: Monitoring zur Entwicklung der Art im Gebiet,  

o Heldbock: ggf. Nachkontrollen zum Auftreten der Art  
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7 Abkürzungen 

AEP Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung 

ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch 

ALK Automatisierte Liegenschaftskarte 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

BArtSchV Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung) vom 14.10.1999 (BGBl. I S. 1955, ber. S. 2073), geändert durch Erste 

ÄndVO v. 21.12.1999 (BGBl. I S. 2843);  

§ - besonders geschützte Art; §§ - streng geschützte Art 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BbgNatSchG Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege in Brandenburg 

(Brandenburgisches Naturschutzgesetz) vom 25.6.1992, GVBl. I, S. 208, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 18.12.1997 (GVBl. I, S. 124, 140) 

BbgWG Brandenburgisches Wassergesetz 

BBK Brandenburger Biotopkartierung 

BE Bewirtschaftungserlass 

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), zuletzt 

geändert durch Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchGNeuregG) 

vom 25.3.2002 (BGBl 2002, Teil I, S. 1193 ff.) 

BR Biosphärenreservat 

EG-HWRL EG-Hochwasser-Richtlinie 

EHZ Erhaltungszustand 

FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie), ABl. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/62/EG vom 

27.10.1997 (ABl. EG Nr. L 305, S. 42) 

FFH-VP Verträglichkeitsprüfung nach FFH-RL 

GEK Gewässerentwicklungskonzeption 

GIS Geographisches Informationssystem 

GSG Großschutzgebiet 

GWV Gewässerverband 
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LAU Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

LB Leistungsbeschreibung (hier: für Erstellung eines Managementplanes Natura 2000) 

LBGR Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg 

LEP B-B Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 

LEPRO Landesentwicklungsprogramm 

LfUG Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

LJagdV Landesjagdverband 

LRT Lebensraumtyp (nach Anhang I der FFH-Richtlinie) * = prioritärer Lebensraumtyp  

LUA Landesumweltamt Brandenburg 

LUA RS 6 Landesumweltamt Regionalabteilung Süd 6 

MLUV Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 

MP Managementplan 

MUGV Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

NP NLH Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft 

NSG Naturschutzgebiet 

NSG-VO Naturschutzgebiets-Verordnung 

ODBC Open Database Connectivity, standardisierte Datenbankschnittstelle 

PEP Pflege- und Entwicklungsplan 

PEPGIS Pflege- und Entwicklungsplanung im Geographischen Informationssystem (Projekt-

gruppe PEPGIS) 

PG Projektgebiet 

PIK Potsdam-Institut für Klimaforschung 

pnV  potenziell natürliche Vegetation 

rAG regionale Arbeitsgruppe 

SDB Standard-Datenbogen 

SPA Special Protected Area, Schutzgebiet nach Vogelschutz-Richtlinie 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

UHP Gewässerunterhaltungsplan 

UWB Untere Wasserbehörde 

VLF Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung 

V-RL Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

(EU-Vogelschutzrichtlinie), ABl. EG Nr. L 103 vom 25.4.1979 
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WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), 

geändert durch Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. November 2001 (ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1) 

WSG Wasserschutzgebiet 
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8 Karten 

 

KARTENBAND I 

Karte 1 Übersichtskarte mit Gebietsgrenzen, enthaltenen FFH-Gebieten und bereits 

vorhandenen Schutzgebieten (Maßstab 1:25.000) – Teilkarte 1 und Teilkarte 2 

 

Karte 2  Biotoptypen (Maßstab 1:10.000) – Teilkarten 1 bis 16 

 

Karte 3 Bestand / Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL und weiterer 

wertgebender Biotope (Maßstab 1:10.000) – Teilkarten 1 bis 9 und 11 bis 16 

 

 

 

KARTENBAND II 

 

Karte 4.1 Bestand / Bewertung der Arten nach Anhang II und IV FFH-RL und weiterer 

wertgebender Pflanzenarten (Maßstab 1:25.000) – Teilkarte 1 bis 3 

 

Karte 4.2 Bestand / Bewertung der Tierarten nach Anhang II und IV FFH-RL und weiterer 

wertgebender Arten (Maßstab 1:25.000) – Teilkarte 1 und Teilkarte 2 

 

Karte 4.3 Bestand wertgebender Brutvogelarten (Maßstab 1:25.000) – Teilkarte 1 und 

Teilkarte 2 

 

Karte 5  Erhaltungs- und Entwicklungsziele (Maßstab 1:10.000) – Teilkarten 1 bis 16 

 

Karte 6  Maßnahmen (Maßstab 1:10.000) – Teilkarten 1 bis 9 und 11 bis 16 
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